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4028 A

Justiz-Ministerial-Blatt 
für Hessen
herAusgegeben vom hessischen ministerium der Justiz, 
für integrAtion und europA

66. Jahrgang Wiesbaden, den 1. Januar 2014 nr. 1

grußwort von herrn staatsminister Jörg-uwe hahn

sehr geehrte damen und herren,
liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2014 hat gerade begonnen – ein Jahr, in dem die laufende Legislaturperiode zu 
ende geht. ich möchte die gelegenheit nutzen, mit ihnen gemeinsam einen blick zurück auf 
die vergangenen fünf Jahre zu werfen.

die zurückliegende Legislaturperiode war für die gesamte hessische Justiz und das hessi-
sche ministerium der Justiz, für integration und europa eine sehr arbeitsreiche, aber auch 
sehr erfolgreiche zeit, in der wir einiges gemeinsam bewegt haben. ich möchte mich zu-
nächst vorweg von ganzem herzen bei ihnen allen bedanken – sie haben diesen erfolg 
durch ihren einsatz und ihre mitarbeit ermöglicht. es hat mich in den vergangenen Jahren 
immer wieder mit dankbarkeit und freude erfüllt, zu sehen, wie viele hochmotivierte men-
schen sich in der hessischen Justiz mit solch hoher Leistungsbereitschaft, zuverlässigkeit 
und Loyalität ihren täglichen Aufgaben widmen.

im hinblick auf die vielfältigkeit der tätigkeitsfelder innerhalb des geschäftsbereiches des 
hessischen ministeriums der Justiz, für integration und europa vermag ich an dieser stelle 
nur einige wenige schwerpunkte der Arbeit der letzten fünf Jahre zu skizzieren:

Als zentrales stichwort möchte ich die modernisierung der hessischen Justiz hervorheben. 
in ganz verschiedenen bereichen sind wir nicht nur „am ball geblieben” und haben uns den 
Anforderungen der zeit gestellt – die hessische Justiz war oft auch vorreiter und impulsgeber 
bei der entwicklung und umsetzung innovativer Ansätze und projekte. ich darf sagen, dass 
ich glücklich darüber und stolz darauf bin, wie viel wir hier gemeinsam verändern konnten. 
nennen möchte ich beispielhaft die maßgebliche beteiligung an der schaffung bundesge-
setzlicher regelungen im bereich des elektronischen rechtsverkehrs sowie zum einsatz von 
videokonferenztechnik in gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen verfahren.

zugleich haben wir uns den gesetzgeberischen und organisatorischen herausforderungen 
einer modernen Justiz gestellt. erwähnen möchte ich dazu die schaffung neuer moderner 
vollzugsgesetze – insbesondere des sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes –, den bau 
und die modernisierung von vollzugsanstalten, das modellprojekt zur elektronischen fußfes-
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sel und die schaffung einer gemeinsamen überwachungsstelle der Länder, ebenso wie die 
schaffung der zentralstelle zur bekämpfung der internetkriminalität bei der generalstaats-
anwaltschaft frankfurt am main oder der schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschafts- 
und umweltstrafsachen bei der staatsanwaltschaft frankfurt am main.

im besonderen blickfeld stand in den vergangenen Jahren auch das thema Jugendkrimi-
nalität. erfreulicherweise haben sich die zahlen der strafverfolgungsstatistik hier positiv 
entwickelt: im Jahr 2012 ist in hessen die zahl der verurteilungen nach Jugendstrafrecht 
gegenüber dem vorjahr erneut signifikant um 7,6 prozent gesunken, innerhalb der gruppe 
der Jugendlichen (zwischen 14 und 18 Jahren) sogar um rund 9 prozent.

zu dieser positiven entwicklung haben eine vielfalt von faktoren und der persönliche ein-
satz vieler von ihnen beigetragen. so arbeiten in den neu geschaffenen häusern des Ju-
gendrechts in Wiesbaden und frankfurt am main-höchst polizei, staatsanwaltschaft und 
Jugendhilfe/Jugendgerichtshilfe mit einem gemeinsamen ziel unter einem dach zusammen: 
Jugendkriminalität schnell und effektiv zu bekämpfen. staatliche reaktionen auf kriminelles 
verhalten junger menschen können abgestimmt werden und zeitnah erfolgen. die erfolge 
des modells werden nun in einem dritten haus des Jugendrechts im norden von frankfurt 
am main fortgesetzt, für das die vorbereitungen bereits begonnen haben.

im bereich des Jugendstrafvollzugs war und ist oberste maxime, keinen straffällig gewor-
denen Jugendlichen aufzugeben, niemanden zurücklassen. den mitarbeiterinnen und mit-
arbeitern im hessischen Jugendstrafvollzug gebührt dabei mein besonderer dank für ihre 
engagierte Arbeit, insbesondere im wichtigen bereich der bildung. so wurden zahlreiche 
maßnahmen der schulischen und beruflichen bildung geschaffen und ausgebaut – von 
einzelkursen wie deutsch, edv oder maschinenschreiben bis hin zu schul- oder berufs-
abschlüssen. Auch die engagierte begleitung der jungen straffälligen mit umfassenden 
behandlungsangeboten wie Antiaggressionstraining, familientherapie oder suchttherapeu-
tische maßnahmen zeigt Wirkung. ergänzend ist auf die eröffnung des neubaus der Jugend-
arrestanstalt in gelnhausen hinzuweisen. dadurch konnte die neuordnung des Jugendar-
rests in hessen erfolgreich abgeschlossen werden.

ich bin froh, feststellen zu können, dass nicht nur die Jugendkriminalität, sondern die Krimi-
nalität in hessen insgesamt zurückgegangen ist: die zahl der verurteilungen in strafverfah-
ren im Jahr 2012 war in hessen erneut leicht rückläufig. bei betrachtung der längerfristigen 
entwicklung ergibt sich, dass die zahl der verurteilungen von 2005 bis 2012 um insgesamt 
9,4 prozent zurückgegangen ist. Auch diese erfreuliche entwicklung verdanken wir dem 
unermüdlichen einsatz vieler einzelner – auch und nicht zuletzt in der hessischen Justiz.

mit dem vorsitz bei der Justizministerkonferenz 2012 konnten wir wichtige impulse setzen 
und diskussionen anstoßen, unter anderem in den bereichen „eJustice”, „facebook-fahn-
dung” oder beim thema bekämpfung von internetkriminalität.

Wie sie alle wissen stand und steht die hessische Justiz auch vor großen herausforderun-
gen. bereits in den Jahren 2003 und 2005 hatte der Landesrechnungshof strukturelle maß-
nahmen und einsparungen empfohlen. im frühjahr 2011 haben die hessischen bürgerinnen 
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und bürger mit großer mehrheit entschieden, dass auch die hessische Landesverfassung 
um eine „schuldenbremse” erweitert wird, sodass das Land ab dem Jahr 2020 keine neuen 
schulden mehr aufnehmen darf. Auch die Justiz musste und muss sich selbstverständlich 
dieser verantwortung für künftige generationen stellen. die notwendigen strukturreformen 
konnten erfolgreich mit dem projekt „Konsolidierung und Kompensation” in die Wege ge-
leitet werden. An dieser stelle möchte ich ihnen, den mitarbeiterinnen und mitarbeitern der 
hessischen Justiz, für ihre flexibilität und ihr großes engagement danken. ohne dieses wä-
ren die veränderungen und prozesse nicht umzusetzen gewesen. durch ihren einsatz bleibt 
die hessische Justiz auch künftig in der fläche gut aufgestellt und können die gerichte ihrem 
Auftrag der gewährung effektiven rechtsschutzes weiterhin sehr gut gerecht werden.

das Justizministerium wurde in der zurückliegenden Legislaturperiode um die Querschnitts-
ressorts integration und europa erweitert.

im themenfeld integration konnten wir in den letzten fünf Jahren wichtige impulse setzen. 
neben der einführung des bekenntnisorientierten islamischen religionsunterrichts – zu-
nächst in den ersten Klassen von 27 hessischen grundschulen – möchte ich zum beispiel 
an die veranstaltung von zwei integrationskonferenzen, die durchgeführten maßnahmen zur 
stärkung der Willkommenskultur oder den fachkongress „helle Köpfe für hessen – gesteu-
erte zuwanderung als instrument der fachkräftesicherung” erinnern, der im Juli 2012 am 
flughafen frankfurt stattfand.

im integrationsbereich sind wir außerdem mit der erfolgreichen durchführung des projekts 
„modellregionen integration” einen wichtigen schritt vorangekommen. in den sechs mo-
dellregionen wurden erfolgreich neue Konzepte erprobt. so wurden die strukturen bei den 
bestehenden institutionen und Angeboten verändert und die integrationsbedingungen ver-
bessert, Akteure besser vernetzt, nachhaltige beteiligungsstrukturen aufgebaut, mehr trans-
parenz über die bestehenden Angebote geschaffen und ein kommunales integrationsmoni-
toring aufgebaut. die maßgeblichen erkenntnisse aus den modellregionen wurden in das 
ab 2014 laufende Landesprogramm „Wir – Wegweisende integrationsansätze realisieren” 
aufgenommen.

80 prozent der politischen entscheidungen, die das tägliche Leben der menschen in hessen 
unmittelbar berühren, fallen mittlerweile in brüssel. mit seiner neuen Landesvertretung im 
mehr-regionen-haus in brüssel hat sich hessen neu und europäisch aufgestellt.

das europaministerium hat sich in den vergangenen Jahren für wichtige hessische und deut-
sche interessen eingesetzt. Als beispielhafte stichworte seien hier nur die sicherung von 
geldern aus den strukturfonds, die beibehaltung der rahmenbedingungen für ehrenamtli-
che tätigkeiten von rettungsdiensten und freiwilligen feuerwehren oder die sicherung des 
nachtflugverbots am frankfurter flughafen genannt.

frankfurt als das wirtschaftliche und finanzpolitische Kraftzentrum der eu ist zum zentrum 
der regulierung und Aufsicht über die finanzmärkte in europa geworden: mit der einrich-
tung eines europäischen Ausschusses für systemrisiken bei der europäischen zentralbank 
(ezb), der dauerhaften etablierung der europäischen versicherungsaufsichtsbehörde und 
nun der einrichtung einer einheitlichen bankenaufsicht in europa durch die ezb entwickelt 
sich frankfurt immer mehr zur „vierten hauptstadt europas”.



4

Auch im Jahr 2014 kommen auf die hessische Justiz wichtige Aufgaben zu. ich bin mir sicher, 
dass sie diese – jeder an seiner stelle – erneut erfolgreich meistern werden. Abschließend 
sage ich ihnen allen noch einmal herzlichen dank für die geleistete Arbeit und wünsche 
ihnen und ihren familien einen guten start in das neue Jahr, gesundheit und persönliches 
Wohlergehen.

ihr

Jörg-uwe hahn
hessischer minister der Justiz, für integration und europa
stellv. ministerpräsident
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R u N d E R L A S S E

Nr. 1 Änderung der Geschäftsanweisung für das Versorgungswesen im Justizvollzug 
des Landes Hessen (GVJ). RdErl. d. HMdJIE vom 20.11.2013 (4546 - IV/A3 - 2005/10538 

- IV/A) – JMBl. 2014, S. 5 – – Gült.-Verz. Nr. 245 –

I.

die geschäftsanweisung für das versorgungswesen im Justizvollzug des Landes hessen 
vom 26. oktober 2012 (Jmbl. 2013 s. 8) wird wie folgt geändert:

1. in § 7 Abs. 1 werden nach dem Wort „Jugendarrestanstalten” die Wörter „und die un-
tergebrachten in der sicherungsverwahrung” eingefügt.

2. § 8 wird wie folgt geändert:

a) dem Abs. 3 wird folgender satz angefügt:
„freigängern kann die selbstverpflegung gestattet werden.”
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b) Als Abs. 4 wird angefügt:
„(4) untergebrachten in der sicherungsverwahrung soll die selbstverpflegung ge-

stattet werden.”

3. § 14 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) die farbgebung der gefangenentransportfahrzeuge hat mit Ausnahme der Anbrin-

gung gelber reflektionsflächen der farbgebung der polizeieinsatzfahrzeuge zu entspre-
chen. das Landeswappen ist an fahrer- und beifahrertür in angemessener größe an-
zubringen. Außer an den fahrzeugen des gefangenensammeltransports ist unter oder 
neben dem Landeswappen der schriftzug „Justiz” anzubringen. bei den fahrzeugen des 
gefangenensammeltransports ist das sondersignal zusätzlich bestandteil der Ausstat-
tung. sonstige fahrzeuge werden ohne Landeswappen und ohne schriftzug betrieben.”

II.

dieser runderlass tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft.

Nr. 2 Bekleidungsordnung für die Justiz. RdErl. d. HMdJIE v. 27.11.2013 (2044 - IV/A2 
- 2011/3951 - Z/A2)- JMBl. 2014, S. 6 – – Gült.-Verz. Nr. 2100 –

Aufgrund des § 89 satz 1 des hessischen beamtengesetzes in der fassung vom 11. Januar 
1989 (gvbl. i s. 26), zuletzt geändert durch gesetz vom 13. dezember 2012 (gvbl. s. 622), 
in verbindung mit § 7 Abs. 4 satz 1 des hessischen besoldungsgesetzes in der fassung 
vom 25. februar 1998 (gvbl. i s. 50), zuletzt geändert durch gesetz vom 12. dezember 2012 
(gvbl. s. 650), erlässt der minister der Justiz, für integration und europa im einvernehmen 
mit dem minister des innern und für sport die folgenden verwaltungsvorschriften:

I. Allgemeiner Teil

§ 1

Geltungsbereich

(1) diese bekleidungsordnung gilt für die beamtinnen und beamten des allgemeinen voll-
zugsdienstes, des Werkdienstes und des Krankenpflegedienstes in den Justizvollzugsan-
stalten sowie für den Justizwachtmeisterdienst des Landes hessen.
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(2) die bekleidungsordnung gilt für die beamtinnen und beamten der benannten fachrich-
tungen im vorbereitungsdienst gleichermaßen. sie ist auch auf die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer vergleichbarer fachrichtungen innerhalb der hessischen Justiz anzuwenden.

§ 2

Tragepflicht

(1) im dienst ist das tragen vollständiger dienstkleidung pflicht. das tragen von namens-
schildern wird freigestellt. soweit konkrete Aufgaben oder Arbeitsschutzvorschriften das 
tragen von Arbeits- oder schutzkleidung erfordern, ersetzt diese die dienstkleidung.

(2) dienstkleidung darf auch auf dem Weg vom und zum dienst getragen werden. Außer-
halb des dienstes ist das tragen der dienstkleidung nur mit genehmigung der behördenlei-
tung gestattet.

(3) bediensteten, die vorläufig von der verpflichtung zur verrichtung des dienstes entho-
ben sind, ist das tragen von dienstkleidung untersagt. bei einer gerichtlichen Ladung als 
Angeklagte oder Angeklagter oder beschuldigte oder beschuldigter in einem straf- oder 
disziplinarverfahren ist ausschließlich angemessene zivile Kleidung zu tragen.

(4) die behördenleitung kann im einzelfall bedienstete von der verpflichtung zum tragen 
von dienstkleidung befreien. schwangeren sowie schwer behinderten bediensteten soll die 
behördenleitung das tragen ziviler Kleidung genehmigen. im übrigen bedürfen Ausnahmen 
der zustimmung der obersten dienstbehörde.

(5) vorgesetzte haben auf die einhaltung der tragepflicht, die vorschriftsmäßige beschaf-
fenheit und den einwandfreien zustand der dienstkleidung zu achten.

(6) die erworbenen dienstkleidungsstücke gehen in das eigentum der bediensteten über. 
bei beendigung des Arbeits- oder dienstverhältnisses sowie bei unbrauchbar gewordenen 
dienstkleidungsstücken sind die hoheitsabzeichen und dienstrangabzeichen zu entfernen 
und zu vernichten. eine Weitergabe dieser Abzeichen an personen, die nicht zu dem in § 1 
Abs. 1 und § 3 Abs. 1 genannten personenkreis gehört, ist untersagt.

§ 3

Freiwilliges Tragen einer dienstkleidung

(1) den nicht zum tragen einer dienstkleidung verpflichteten zum Justizvollzug des Landes 
hessen gehörenden aktiven bediensteten ist das freiwillige tragen der dienstkleidung ge-
stattet. ein bekleidungszuschuss wird in diesen fällen nicht gewährt.

(2) mit Ausnahme der regelungen zum bekleidungszuschuss gelten die übrigen bestim-
mungen entsprechend. bei verstößen gegen die bekleidungsordnung kann das freiwillige 
tragen der dienstkleidung untersagt werden.
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§ 4

Bekleidungszuschuss

(1) die zum tragen einer dienstkleidung verpflichteten bediensteten erhalten unabhängig 
vom beschäftigungsumfang einen bekleidungszuschuss nach § 7 Abs. 2 satz 1 des hessi-
schen besoldungsgesetzes. dieser beträgt nach maßgabe der Abs. 3 und 5 pro Kalenderjahr 
266 euro und wird auf einem personenbezogenen dienstkleidungskonto bargeldlos zur ver-
fügung gestellt. eine Auszahlung ist ausgeschlossen.

(2) der Anspruch auf den bekleidungszuschuss besteht vom ersten des monats an, in dem 
die verpflichtung zum tragen von dienstkleidung beginnt, und erlischt mit Ablauf des mo-
nats, in dem die verpflichtung endet. die erst- und grundausstattung wird kostenfrei zur 
verfügung gestellt.

(3) im Kalenderjahr, in dem die verpflichtung zum tragen von dienstkleidung beginnt, wird 
der bekleidungszuschuss in höhe eines zwölftel des vollen bekleidungszuschusses für je-
den monat des Kalenderjahres gewährt, in dem die verpflichtung zum tragen von dienstklei-
dung besteht. im zweiten Kalenderjahr wird der volle bekleidungszuschuss gewährt. im drit-
ten bis fünften Kalenderjahr nach beginn der verpflichtung zum tragen von dienstkleidung 
wird der bekleidungszuschuss um 50 prozent gekürzt. die Kosten für besondere Arbeitsklei-
dung (Küchenpersonal, medizinisches personal, Krankenpflegepersonal, Werkbedienstete, 
Werkaufsichtsbedienstete und hauptamtliche sportübungsleiterinnen und sportübungslei-
ter) werden mit dem bekleidungszuschuss verrechnet. in den fällen, in denen für einen zeit-
raum von mehr als drei monaten das tragen ziviler Kleidung genehmigt ist oder die dienst-
liche verwendung das tragen einer dienstkleidung nicht erfordert sowie bei elternzeit und 
beurlaubung ohne dienstbezüge von mehr als drei monaten ermäßigt sich der Anspruch für 
jeden vollen Kalendermonat dieses zeitraumes um ein zwölftel des Jahresbetrages. nach 
einer länger als drei monate andauernden dienstunfähigkeit ermäßigt sich der Anspruch 
auf den bekleidungszuschuss um ein zwölftel des Jahresbetrages für jeden weiteren vollen 
Kalendermonat der dienstunfähigkeit.

(4) ein am Jahresende verbleibendes guthaben auf dem dienstkleidungskonto wird in das 
folgejahr übernommen und verfällt mit Ablauf des 31. oktober dieses Jahres.

(5) der bekleidungszuschuss beträgt in den letzten beiden Kalenderjahren vor erreichen 
der laufbahnabhängigen gesetzlichen Altersgrenze sowie im Kalenderjahr, in dem die lauf-
bahnabhängige gesetzliche Altersgrenze erreicht wird, jährlich 70 euro. bei beendigung des 
dienst- oder Arbeitsverhältnisses verfällt ein noch vorhandenes guthaben auf dem dienst-
kleidungskonto.

(6) die beschäftigungsdienststelle hat den Wegfall des Anspruchs auf bekleidungszu-
schuss nach Abs. 3 oder 5 an das Logistikzentrum baden-Württemberg zu melden. im falle 
des Abs. 5 ist das erreichen der laufbahnabhängigen gesetzlichen Altersgrenze vier Jahre 
vor diesem zeitpunkt mitzuteilen.
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§ 5

Erwerb der dienstkleidung

(1) die erstausstattung der zum tragen von dienstkleidung verpflichteten bediensteten ver-
anlasst die jeweilige beschäftigungsdienststelle zu Lasten der für dienstkleidung im Landes-
haushaltsplan vorgesehenen haushaltsstelle. 

(2) die dienstkleidung ist beim Logistikzentrum baden-Württemberg im Wege des versand-
handels über einen eingerichteten „Webshop” nach dem dort hinterlegten dienstkleidungs-
katalog zu erwerben. die ausgewiesenen preise werden von dem personenbezogenen 
dienstkleidungskonto abgebucht. dienstkleidung kann bestellt werden, soweit bekleidungs-
zuschuss zur verfügung steht. reicht dieser nicht aus, kann die oder der bedienstete über 
den dienstkleidungskoordinator beim präsidium für technik, Logistik und verwaltung die 
zahlung des differenzbetrages beantragen. die Lieferung erfolgt nach zahlungseingang.

(3) der bekleidungszuschuss ist nur für den eigenen dienstlichen gebrauch bestimmt. ein 
Kauf von bekleidungsstücken aus der grund- und zusatzausstattung für eine andere person 
ist nicht gestattet.

§ 6

Belehrung

die trägerinnen und träger von dienstkleidung sind durch die beschäftigungsbehörde auf 
die rechte und pflichten, die sich aus diesen verwaltungsvorschriften ergeben, hinzuweisen. 
die belehrung ist aktenkundig zu machen.

II. Tragebestimmungen

§ 7 

Art und umfang der dienstkleidung

(1) zur dienstkleidung gehören die dienstkleidungsstücke der grund- und zusatzausstat-
tung. mit Ausnahme von schuhen, stiefeln, handschuhen, socken und strümpfen sowie der 
sportkleidung der hauptamtlichen sportübungsleiterinnen und sportübungsleiter dürfen die 
dienstkleidungsstücke nur über den in § 5 Abs. 2 genannten „Webshop” erworben werden. 

(2) die grund- und erstausstattung wird wie folgt festgelegt:

Grundausstattung Anzahl für Erstausstattung

schirmmütze  1 stück

hemd oder bluse (Kurzarm, blau) insgesamt 7 stück

hemd oder bluse (Langarm, blau)
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hemd oder bluse (Langarm, weiß) 1 stück

tuchjacke 1 stück

strickjacke 1 stück

Anorak 1 stück

tuchhose  mindestens 1 stück

cargohose (streifendiensthose) höchstens 3 stück 
insgesamt nicht mehr als 4 stück

eindornledergürtel 1 stück

dienstrangabzeichen 4 paar 
(als abnehmbare schulterklappen 
nur im Justizvollzug)

namensschilder 3 Klettschilder und 
 1 dornschild für tuchware

(3) die zusatzausstattung umfasst die folgenden in dem „Webshop” nach § 5 Abs. 2 ange-
botenen dienstkleidungsstücke:

•	 Schildmütze	(„Basecap”)
•	 Strickmütze	(schwarz)
•	 Hemd	(Kurzarm,	weiß)
•	 Hemd	(Langarm,	weiß)
•	 Bluse	(Kurzarm,	weiß)
•	 Bluse	(Langarm,	weiß)
•	 Unterziehrolli	(Langarm,	blau)
•	 Poloshirt	(Kurzarm,	blau)
•	 Poloshirt	(Langarm,	blau)
•	 Windstopperjacke
•	 Lederjacke
•	 Regenjacke
•	 Tuchrock
•	 Streifendiensthose	Winter
•	 Halbschuhe
•	 Einsatzstiefel
•	 Strümpfe	und	Socken
•	 Handschuhe
•	 Sportbekleidung.

(4) die repräsentative dienstkleidung besteht aus:
•	 Schirmmütze
•	 Hemd	oder	Bluse	(weiß)
•	 Binder	(Krawatte)
•	 Tuchjacke
•	 Tuchhose	oder	-rock
•	 Eindornledergürtel	bei	Tuchhose
•	 gegebenenfalls	Anorak.
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dazu sind flache bis halbhohe, geschlossene und schwarze schuhe (keine turn- oder frei-
zeitschuhe) sowie schwarze socken oder schwarze strümpfe zu tragen. zum rock sind 
hautfarbene feinstrumpfhosen zu tragen.

§ 8

Hoheits- und dienstrangabzeichen, Mützeneffekte und Knöpfe

(1) die dienstkleidung ist mit hoheitsabzeichen, mützeneffekten und einheitlichen Knöpfen 
versehen. von den beamtinnen und beamten des Justizvollzuges sind die dafür vorgesehe-
nen dienstkleidungsstücke mit den entsprechenden dienstrangabzeichen zu tragen. für die 
tarifbeschäftigten in den Justizvollzugsanstalten ist das tragen von dienstrangabzeichen 
freiwillig.

(2) das hoheitsabzeichen in schildform ist aus blauem stoff und in der mitte mit dem Lan-
deswappen versehen. über dem Landeswappen steht das Wort „Justiz”. unter dem Lan-
deswappen steht das Wort „hessen”. die schrift und der randstreifen sind goldfarben. 
das hoheitsabzeichen ist am linken Ärmel und bei strickbekleidungsstücken an der linken 
brustseite angebracht.

(3) die schirmmütze trägt unter dem oberen rand des schirms das Landeswappen und 
ist mit einem silberfarbenen mützenband versehen. beamtinnen und beamte des höheren 
dienstes können das silberfarbene mützenband auf eigene Kosten durch ein goldfarbenes 
ersetzen. die schildmütze („basecap”) trägt in gestickter form über dem schild und auf der 
rückseite den schriftzug „Justiz” und über dem vorderen schriftzug das Landeswappen.

(4) die metallknöpfe an der tuchjacke sind silberfarben. beamtinnen und beamte des hö-
heren dienstes können die silberfarbenen Knöpfe auf eigene Kosten durch goldfarbene er-
setzen.

(5) die dienstrangabzeichen bestehen aus abnehmbaren schulterklappen aus blauem stoff. 
Lasche und Klappe werden durch einen silberfarbigen beziehungsweise goldfarbigen druck-
knopf verbunden und an einem am bekleidungsstück angebrachten stofftunnel befestigt.

sie sind wie folgt bestickt:
•	 1	blauer	Stern	bei	Tarifbeschäftigten
•	 1	blauer	Balken	bei	Anwärterinnen	und	Anwärtern	des	mittleren	Dienstes
•	 2	blaue	Sterne	in	der	Besoldungsgruppe	A	6
•	 3	blaue	Sterne	in	der	Besoldungsgruppe	A	7
•	 3	blaue	Sterne	mit	einem	zusätzlichen	0,4	cm	breiten	blauen	Streifen 

in der besoldungsgruppe A 7 mit Amtszulage
•	 4	blaue	Sterne	in	der	Besoldungsgruppe	A	8
•	 5	blaue	Sterne	in	der	Besoldungsgruppe	A	9	(mittlerer	Dienst)
•	 5	blaue	Sterne	mit	einem	zusätzlichen	0,4	cm	breiten	blauen	Streifen 

in der besoldungsgruppe A 9 mit Amtszulage
•	 1	silberner	Balken	bei	Anwärterinnen	und	Anwärtern	des	gehobenen	Dienstes
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•	 1	silberner	Stern	in	der	Besoldungsgruppe	A	9	(gehobener	Dienst)
•	 2	silberne	Sterne	in	der	Besoldungsgruppe	A	10
•	 2	silberne	Sterne	mit	einem	zusätzlichen	0,4	cm	breiten	silbernen	Streifen 

in der in der besoldungsgruppe A 10 mit Amtszulage
•	 3	silberne	Sterne	in	der	Besoldungsgruppe	A	11
•	 4	silberne	Sterne	in	der	Besoldungsgruppe	A	12
•	 5	silberne	Sterne	in	der	Besoldungsgruppe	A	13	(gehobener	Dienst)
•	 5	silberne	Sterne	mit	einem	zusätzlichen	0,4	cm	breiten	silbernen	Streifen 

in der besoldungsgruppe A 13 mit zulage
•	 1	goldener	Stern	in	der	Besoldungsgruppe	A	13	(höherer	Dienst)
•	 2	goldene	Sterne	in	der	Besoldungsgruppe	A	14
•	 3	goldene	Sterne	in	der	Besoldungsgruppe	A	15
•	 4	goldene	Sterne	in	der	Besoldungsgruppe	A	16
•	 4	goldene	Sterne	mit	einem	zusätzlichen	0,4	cm	breiten	goldenen	Streifen 

in der besoldungsgruppe A 16 mit zulage

§ 9
Kleiderordnung

(1) die trägerinnen und träger von dienstkleidung sind für den gepflegten zustand der im 
dienst getragenen bekleidungsstücke verantwortlich. ihnen obliegen die ordnungsgemäße 
Aufbewahrung und die sachgemäße behandlung. Änderungen am Aussehen der dienstklei-
dung dürfen nicht vorgenommen werden.

(2) die Kopfbedeckung ist als bestandteil der dienstkleidung in der Öffentlichkeit grund-
sätzlich zu tragen. innerhalb dienstlicher Liegenschaften, in Kraftfahrzeugen sowie öffent-
lichen verkehrsmitteln kann die Kopfbedeckung abgenommen werden. die schildmütze 
(„basecap”) darf nicht zusammen mit der tuchjacke und der tuchhose getragen werden. der 
schirm der schildmütze ist vorne zu tragen. die strickmütze darf nur im innendienst, außer-
halb geschlossener räume und nur in bereichen ohne publikumsverkehr getragen werden.

(3) zur dienstkleidung sind geschlossene schwarze schuhe oder schwarze stiefel mit fla-
chem bis halbhohem Absatz und schwarze socken oder schwarze strümpfe zu tragen. ho-
sen sind über dem schuhwerk zu tragen. unter den diensthemden (Kurzarm) getragene 
unterhemden dürfen, sofern sie der farbe der dienstkleidung angepasst sind, im Kragen-
ausschnitt sichtbar sein, jedoch nicht über den Ärmelabschluss hinaus reichen. das polo-
shirt ist in der hose zu tragen. zur Langarmbluse beziehungsweise zum Langarmhemd soll 
der binder getragen werden. in verbindung mit der tuchjacke ist immer der binder zu tragen. 
der unterziehrolli darf nur in verbindung mit einem oberbekleidungsstück mit einem sicht-
baren hoheitsabzeichen getragen werden. hierzu zählen abschließend strickjacke, Lang-
armhemd oder Langarmbluse (ohne binder).

(4) die repräsentative dienstkleidung ist zu tragen in dienstlicher eigenschaft als zeugin 
oder zeuge vor gericht, bei beerdigungen und nach Weisung der behördenleitung.
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(5) für das tragen von orden und ehrenzeichen zur dienstkleidung gelten die allgemei-
nen bestimmungen. von privaten organisationen verliehene Auszeichnungen (zum beispiel: 
sportabzeichen) dürfen zur dienstkleidung nur dann getragen werden, wenn sie nach § 3 
des gesetzes über titel, orden und ehrenzeichen vom 26. Juli 1957 (bgbl. i s. 844), zuletzt 
geändert durch gesetz vom 19. februar 2006 (bgbl. i s. 334), vom bundespräsidenten 
als ehrenzeichen im sinne des ordensrecht anerkannt sind. das tragen anderer Abzeichen 
(insbesondere so genannte „buttons”) zur dienstkleidung ist untersagt.

(6) zur dienstkleidung darf auffälliger oder die sicherheit der bediensteten gefährdender 
schmuck, insbesondere sichtbar angebrachter piercing-schmuck, nicht getragen werden. 
motiv und Ausgestaltung von sichtbarem schmuck dürfen nicht zu einer beeinträchtigung 
des korrekten erscheinungsbildes oder allgemein zu einer Ansehensminderung der Justiz 
führen. tätowierungen und brandings dürfen grundsätzlich nicht sichtbar sein.

(7) persönliche Ausstattungsgegenstände müssen mit den grundsätzen der eigensiche-
rung und den erfordernissen der dienstlichen Aufgaben vereinbar sein.

(8) die mit der durchführung des gefangenen- und bedienstetensports beauftragten be-
diensteten dürfen zu diesem zweck sportbekleidung tragen. 

III. Schlussbestimmungen

§ 10

Übergangsregelung

(1) für die am 1. Januar 2014 bereits beschäftigten bediensteten gilt abweichend von § 4 
Abs. 3 satz 1 die sperrfrist nach § 4 Abs. 2 satz 1 der bekleidungsordnung für die Justiz des 
Landes hessen vom 27. dezember 2006 (Jmbl. 2007 s. 109), geändert durch runderlass 
vom 4. Juni 2010 (Jmbl. s. 181).

(2) für bedienstete, die vor dem 1. Januar 2015 die laufbahnabhängige gesetzliche Alters-
grenze erreichen, endet der Anspruch auf bekleidungszuschuss abweichend von § 4 Abs. 2 
und 5 satz 1 mit inkrafttreten dieser verordnung.

§ 11

Außerkrafttreten, Inkrafttreten

(1) die bekleidungsordnung für die Justiz des Landes hessen vom 27. dezember 2006 
(Jmbl. 2007 s. 109), geändert durch runderlass vom 4. Juni 2010 (Jmbl. s. 181), wird auf-
gehoben.

(2) dieser runderlass tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.
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Nr. 3 Ausführungsvorschriften zu den §§ 69, 70, 71 und 74 der Strafvollstreckungsord-
nung (StVollStrO). RdErl. d. HMdJIE v. 3.12.2013 (4333 - III/C 2 - 2013/4740 - III/A)
– JMBl. 2014, S. 14 – – Gült-Verz. Nr. 245 –

§ 1

zu den §§ 69 bis 71 und 74 der strafvollstreckungsordnung (stvollstro) wird im einvernehm-
en mit dem ministerium des innern und für sport und dem ministerium für umwelt, energie, 
Landwirtschaft und verbraucherschutz folgendes bestimmt:

1. Jagdwaffen, Jagdmunition und Jagdgeräte im sinne des § 69 Abs. 1 satz 1 stvollstro 
und brauchbare Werkzeuge im sinne des § 69 Abs. 3 stvollstro sind der zuständigen 
oberen Jagdbehörde anzuzeigen. vorschriftswidrige Jagdwaffen und Jagdgeräte im 
sinne des § 70 Abs. 2 satz 2 stvollstro sind, soweit an ihnen ein kriminalpolizeiliches 
interesse nicht besteht, zu vernichten.

2. schusswaffen im sinne des § 70 Abs. 1 satz 1 stvollstro sind dem präsidium für technik, 
Logistik und verwaltung, Willi-brandt-Allee 20, 65197 Wiesbaden zu übersenden.

3. ordnungsmäßige fanggeräte im sinne des § 71 Abs. 1 satz 1 stvollstro sind der zustän-
digen oberen fischereibehörde anzuzeigen. fanggeräte oder einzelne teile im sinne des 
§ 71 Abs. 4 satz 1 stvollstro sind, sofern sie sich für Lehrzwecke eignen, an das regier-
ungspräsidium Kassel - staatliche fischereischule des Landes hessen - zu übersenden.

§ 2

zuständige stelle im sinne des § 74 Abs. 1 satz 1 stvollstro ist das regierungspräsidium.

§ 3

dieser runderlass tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.
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Nr. 4 Hessische Ergänzungsbestimmungen zur Gerichtsvollzieherordnung (HEBGVO). 
RdErl. d. HMdJIE v. 11.12.2013 (2344 - II/B 1 - 2012/2496 - Z/A 2) – JMBl. 2014, S. 15 –

– Gült.-Verz.-Nr. 24 –

Hessische Ergänzungsbestimmungen zur Gerichtsvollzieherordnung 
(HEBGVO)

I.

dienstsiegel 
(zu § 4 gvo)

 
gerichtsvollzieherinnen und gerichtsvollzieher führen als dienstsiegel (farbdruckstempel) 
das kleine Landessiegel mit der umschrift „gerichtsvollzieherin bei dem Amtsgericht ... 
(ort)” oder „gerichtsvollzieher bei dem Amtsgericht … (ort)” nach der verordnung über die 
Landessiegel vom 29. märz 1949 (gvbl. s. 38), zuletzt geändert durch verordnung vom 12. 
oktober 2012 (gvbl. s. 336). das dienstsiegel wird von der dienstbehörde beschafft. Ab-
genutzte farbdruckstempel sind unter Aufsicht der geschäftsleitung zu vernichten, die mit 
dieser Aufgabe auch eine beamtin oder einen beamten beauftragen kann.

II.

dienstausweis 
(zu § 5 gvo)

die vordrucke für die dienstausweise der gerichtsvollzieherinnen und der gerichtsvollzieher 
beschafft die präsidentin oder der präsident des oberlandesgerichts.

III.

Quittungsblöcke 
(zu § 6 Abs. 1 nr. 1 und § 53 Abs. 1 und 2 gvo)

endet die beschäftigung einer gerichtsvollzieherin oder eines gerichtsvollziehers bei der 
 dienstbehörde vorübergehend oder endgültig, so sind nur teilweise benutzte und unbe-
nutzte Quittungsblöcke der dienstbehörde zurückzugeben.

IV.

Nicht einziehbare Postgebühren bei freizumachenden Postsendungen 
(zu § 7 Abs. 3 gvo)

1. entstehen der gerichtsvollzieherin oder dem gerichtsvollzieher bei den im dienstregister 
des laufenden vierteljahres eingetragenen, erledigten oder noch nicht erledigten Aufträ-
gen Auslagen an postgebühren, die als Kleinbeträge nicht eingezogen werden können, 
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ist nach nr. 8 Abs. 1 der durchführungsbestimmungen zum gerichtsvollzieherkosteng-
esetz (§ 7 Abs. 3 gvo) zu verfahren.

2. freizumachende postsendungen in Angelegenheiten, die im dienstregister des laufen-
den vierteljahres nicht eingetragen sind oder für die eine eintragung in das dienstreg-
ister nicht vorgesehen ist, übergibt die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvollzieher 
unverschlossen der dienstbehörde, die diese sendung freimacht und weiterleitet. das 
gleiche gilt für die nach § 18 des hessischen datenschutzgesetzes in der fassung vom 
7. Januar 1999 (gvbl. i s. 98), geändert durch gesetz vom 20. mai 2011 (gvbl. i s. 208), 
notwendige benachrichtigung der an einem vollstreckungsverfahren beteiligten, soweit 
die benachrichtigung nicht im vollstreckungsverfahren auf andere Weise erfolgen kann 
(z. b. persönliche übergabe, versand mit anderen schriftstücken). die geschäftsleiterin 
oder der geschäftsleiter überprüft die abgelieferten postsendungen mindestens dreimal 
monatlich in unregelmäßigen zeitabständen.

V.

Reisekostenabfindung in Prozesskostenhilfesachen 
und bei Aufträgen des Gerichts 
(zu § 7 Abs. 3 satz 3 und 4 gvo)

1. Werden in prozesskostenhilfesachen und bei Aufträgen des gerichts Wegegelder nach 
§ 1 Abs. 2 der verordnung über die Abfindung bei dienstreisen in vollstreckungsange-
legenheiten im bereich der Justiz vom 9. februar 2010 (gvbl. i s. 89) nur zur hälfte aus 
der Landeskasse ersetzt, sind sie der Kostenschuldnerin oder dem Kostenschuldner in 
jedem falle in voller höhe in rechnung zu stellen.

2. macht die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvollzieher in prozesskostenhilfesachen 
von der möglichkeit der persönlichen zustellung nach § 15 Abs. 2 satz 2 nr. 2 der ge-
schäftsanweisung für gerichtsvollzieher (gvgA) gebrauch, wird aus der Landeskasse 
das sonst von der Kostenschuldnerin oder dem Kostenschuldner zu erhebende Wege-
geld ersetzt. die zu ersetzenden beträge werden nach § 56 gvo festgesetzt.

VI.

Amtsschild 
(zu § 30 Abs. 2 gvo)

 
die form und die Ausführung des Amtsschildes richten sich nach der verordnung über die 
Amtsschilder der Landesbehörden vom 26. november 1949 (gvbl. s. 171), geändert durch 
gesetz vom 17. dezember 1998 (gvbl. i s. 562). das Amtsschild enthält die bezeichnung 

„gerichtsvollzieherin” oder „gerichtsvollzieher”. die bezeichnung des dienstortes ist auf 
dem Amtsschild nicht anzugeben. mehrere gerichtsvollzieherinnen oder gerichtsvollzieher, 
die in einem gebäude ein geschäftszimmer haben, können alternativ ein gemeinsames 
Amtsschild benutzen. unter dem Amtsschild ist für jedes mitglied der bürogemeinschaft ein 
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schild mit dem namen in schwarzer schrift auf weißem untergrund anzubringen. mehrere 
namensschilder sind einzeln untereinander anzuordnen.

VII.

Beschaffung von Pfandsiegelmarken, 
der Pfandanzeigen und der Quittungsblöcke 

(zu § 36 gvo)

1.  die Amtsgerichte stellen den bedarf an pfandsiegelmarken (gv 16) und pfandanzeigen 
(gv 142) für ihren bezirk fest und beziehen sie im rahmen des bestellverfahrens für amt-
liche vordrucke bei der Justizvollzugsanstalt darmstadt.

2.  die Quittungsblöcke beschafft die präsidentin oder der präsident des oberlandesgeri-
chts. die Amtsgerichte halten eine ausreichende Anzahl von Quittungsblöcken für den 
bedarf der bei ihnen tätigen gerichtsvollzieherinnen und gerichtsvollzieher vorrätig. die 
Quittungsblöcke sind in der reihenfolge ihrer nummern in eine einfache Liste einzutra-
gen, in der die Ausgabe oder rückgabe von Quittungsblöcken zu quittieren ist. zum 
teil benutzte und unbenutzte Quittungsblöcke, die eine gerichtsvollzieherin oder ein 
gerichts vollzieher an die dienstbehörde zurückgegeben hat, können wieder ausgegeben 
werden.

VIII.

Abwicklung und Abrechnung der Vollstreckungsaufträge der Justizbehörden 
(zu § 49 Abs. 3 gvo)

1. die vollstreckungsaufträge der Justizbehörden sind in das dienstregister ii einzutragen.

2. Justizbehörden im sinne des Abs. 1 sind die gerichtskassen der Länder, die anstelle der 
gerichtskassen als vollstreckungsbehörden bestimmten stellen und die in § 2 Abs. 2 der 
Justizbeitreibungsordnung in der im bundesgesetzblatt teil iii, gliederungsnummer 365-1, 
veröffentlichten bereinigten fassung, zuletzt geändert durch gesetz vom 29. Juli 2009 
(bgbl. i s. 2258), genannten behörden.

3. die aufgrund von vollstreckungsaufträgen nach §§ 9 und 10 der einforderungs- und 
beitreibungsanordnung eingezogenen beträge (haupt- und nebenforderung) sind un-
verzüglich unter Angabe der geschäftsnummer und der vollstreckungsbehörde an die 
Kasse oder gerichtszahlstelle abzuführen, die für die vollstreckungsbehörde, der die 
einziehung der forderung obliegt, zuständig ist. der nachweis über die Ablieferung der 
eingezogenen beträge verbleibt bei der gerichtsvollzieherin oder dem gerichtsvollzieher. 
die erledigten vollstreckungsaufträge sind mit den belegen über den zahlungseingang 
an die vollstreckungsbehörde, die den vollstreckungsauftrag erteilt hat, zurückzusen-
den. ist die vollstreckung ganz oder zum teil erfolglos geblieben, ist dem vollstreckungs-
auftrag die über die vollstreckungshandlung aufgenommene niederschrift beizufügen.
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4. die nr. 1 und 3 gelten für die beitreibung von geldbußen und Kosten des bußgeldver-
fahrens aus ordnungswidrigkeiten nach den §§ 24 und 24a des straßenverkehrsge-
setzes in der fassung vom 5. märz 2003 (bgbl. i s. 310, 919), zuletzt geändert durch 
gesetz vom 28. August 2013 (bgbl. i s. 3310), durch die gerichtskassen aufgrund des 
§ 15 Abs. 3 des hessischen verwaltungsvollstreckungsgesetzes in der fassung vom  
12. dezember 2008 (gvbl. i 2009 s. 2), zuletzt geändert durch gesetz vom 21. november 
2012 (gvbl. s. 430), entsprechend. dabei ist die Arbeitsanweisung für ein edv- unter-
stütztes verfahren „vollstreckungsersuchen zur beitreibung von geldbußen und Kosten 
in verkehrsordnungswidrigkeiten” zu beachten und die dort vorgesehenen vordrucke 
sind zu verwenden.

IX.

Führung eines dienstkontos 
(zu § 52 gvo)

bei der führung eines dienstkontos ist folgendes zu beachten:

1. das Konto ist bei einem Kreditinstitut am Amts- oder Wohnsitz der gerichtsvollzieherin 
oder des gerichtsvollziehers einzurichten. es ist im schriftverkehr anzugeben. es soll 
ein Kreditinstitut ausgewählt werden, das auch nach dienstschluss die Ablieferung von 
bargeld ermöglicht (z. b. durch einwurf so genannter geldbomben).

2. mit dem Kreditinstitut ist zu vereinbaren:

a) das dienstkonto soll möglichst zins-, gebühren- und spesenfrei geführt werden. An-
fallende zinsen sind der Landeskasse zuzuführen. standardmäßige vordrucke sind 
vom Kreditinstitut kostenfrei zur verfügung zu stellen. sonstige vordruckkosten trägt 
die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvollzieher.

b) schecks werden spätestens am zehnten bankgeschäftstag nach der einreichung 
ohne vorbehalt der einlösung gutgeschrieben; ist das kontoführende Kreditinstitut 
zugleich das bezogene, verkürzt sich diese frist auf vier Arbeitstage.

3. schreibt das Kreditinstitut den gegenwert der zum einzug übernommenen schecks dem 
dienstkonto schon vor endgültiger einlösung durch den bezogenen unter dem vorbehalt 
des eingangs gut, ist wie folgt zu verfahren:

a) die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvollzieher darf eine von der einzahlung ab-
hängige Leistung, insbesondere die Auszahlung an die gläubigerin oder den gläu-
biger, erst dann bewirken, wenn der zum einzug übernommene scheck endgültig 
eingelöst ist.

b) zur vereinfachung der buchführung sind scheckbeträge erst nach endgültiger einlö-
sung als eingegangen zu betrachten und erst zu diesem zeitpunkt im Kassenbuch ii 
zu buchen; eine vorherige buchung im Kassenbuch i ist nicht erforderlich. bei der prü-
fung des Kassenbestandes sind die noch nicht endgültig eingelösten scheckbeträge 
vom vorhandenen dienstkonto- guthaben abzusetzen.
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4. das Angebot des Kreditinstituts, mit dem ein vertrag über die einrichtung und führung 
des dienstkontos abgeschlossen werden soll, ist der oder dem unmittelbaren dienst-
vorgesetzten der gerichtsvollzieherin oder des gerichtsvollziehers zur genehmigung vor-
zulegen; es sollen auch Angebote anderer Kreditinstitute beigefügt werden.

5. die Kontoeröffnung ist der zuständigen prüfungsbeamtin oder dem zuständigen prü-
fungsbeamten anzuzeigen.

6. die teilnahme am online-banking bei der führung des dienstkontos ist grundsätzlich 
zulässig. die konkrete Ausgestaltung dieser teilnahme regelt die präsidentin oder der 
präsident des oberlandesgerichts.

7. die präsidentin oder der präsident des oberlandesgerichts kann abweichende und 
ergänzende regelungen zu sammelaufträgen nach § 52 Abs. 8 gvo treffen.

X.

Abrechnung mit der Gerichtskasse, Ablieferung 
(zu § 7 Abs. 1 und 2, §§ 54, 56 Abs. 1 gvo)

1. die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvollzieher rechnet monatlich einmal am letzten 
Werktag mit der zentralen Abrechnungsstelle bei dem oberlandesgericht in frankfurt 
am main ab und berücksichtigt dabei auch die jeweils vereinnahmten dokumenten-
pauschalen. im hinblick auf § 7 Abs. 1 satz 2 gvo bleibt es der gerichtsvollzieherin 
oder dem gerichtsvollzieher freigestellt, auch in kürzeren zeitabständen abzurechnen. 
die behördenleitung des oberlandesgerichts kann in begründeten Ausnahmefällen 
andere Abrechnungstermine festsetzen. die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvoll-
zieher übermittelt den Abrechnungsschein per fax oder auf elektronischem Wege an die 
zentrale buchungsstelle des oberlandesgerichts in Alsfeld, die ihn nach buchung an die 
zentrale Abrechnungsstelle weiterleitet. von dieser erhält die gerichtsvollzieherin oder 
der gerichtsvollzieher eine Ablichtung des Abrechnungsscheins mit dem vermerk über 
die erfolgte buchung und die durchgeführte mitversteuerung.

2. die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvollzieher überweist am dritten Arbeitstag des 
folgemonats die der Landeskasse zustehenden gebühren unter Angabe einer referenz-
nummer an das hessische competence center für neue verwaltungssteuerung (hcc). 
sofern dies wegen urlaubs oder anderen zwingenden gründen nicht möglich ist, ist 
die überweisung unmittelbar nach erstellung des Abrechnungsscheines vorzunehmen. 
näheres regelt die zentrale Abrechnungsstelle.

3. der gerichtsvollzieher liefert die der Landeskasse gebührenden geldbeträge, sobald sie 
den betrag von 2000 euro übersteigen, schon vor der Abrechnung in runden, durch 
fünfzig teilbaren euro-beträgen an das hcc ab (§ 54 gvo). barablieferungen an die ge-
richtszahlstelle sind nicht zulässig. die vorablieferung unterbleibt, wenn der betrag von 
2000 euro erst nach dem fünften Arbeitstag vor dem ende des Abrechnungszeitraums 
überschritten wird.
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4. die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvollzieher erstellt kalendervierteljährlich eine 
Quartalszusammenstellung und leitet diese spätestens am dritten Arbeitstag des folge-
monats der zentralen Abrechnungsstelle bei dem oberlandesgericht zwecks vollziehung 
der haushaltsbuchungen zu.

5. die zentrale Abrechnungsstelle setzt die vergütung nach § 2 Abs. 2 der gerichtsvollzieher-
vergütungsverordnung vom 7. november 2013 (gvbl. s. 645) fest. ist das Kassenbuch 
ii abgeschlossen, übermittelt die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvollzieher nach 
Jahresende der zentralen Abrechnungsstelle per fax oder auf elektronischem Wege eine 
Abschrift der schlusszusammenstellung. die zentrale Abrechnungsstelle setzt die der 
gerichtsvollzieherin oder dem gerichtsvollzieher zu belassende vergütung fest und ve-
ranlasst die Auszahlung der danach der gerichtsvollzieherin oder dem gerichts vollzieher 
noch zustehenden beträge oder die einziehung von zu viel einbehaltenen vergütungsan-
teilen. die grundlage für die festsetzung der vergütung der gerichtsvollzieherin oder des 
gerichtsvollziehers bilden die vorgelegte schlusszusammenstellung sowie die monatli-
chen Abrechnungsscheine. eine Abschrift der festsetzung mit dem vermerk über die 
vorgenommene buchung und die veranlasste mitversteuerung wird an die gerichtsvol-
lzieherin oder den gerichtsvollzieher übermittelt.

6. die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvollzieher überreicht der dienstbehörde das ab-
geschlossene Kassenbuch ii nebst durchschrift der Abrechnungsscheine alsbald nach 
der Abrechnung mit der zentralen Abrechnungsstelle. die hiermit beauftragte beamtin 
oder der hiermit beauftragte beamte der dienstbehörde prüft die schlusszusammenstel-
lung und die Abrechnungsscheine und bescheinigt nach Aufklärung etwaiger unstim-
migkeiten ihre richtigkeit. dabei ist insbesondere zu prüfen, dass die durchschriften der 
Abrechnungsscheine die Kontierungs- und buchungsvermerke der zentralen Abrech-
nungsstelle tragen und die einzelnen Abrechnungsscheine richtig in die schlusszusam-
menstellung des Kassenbuchs ii übernommen worden sind. etwaige unstimmigkeiten 
sind der zentralen Abrechnungsstelle unverzüglich anzuzeigen.

XI.

Übersicht über die diensteinnahmen 
(zu § 70 gvo)

1. die übersicht über die diensteinnahmen wird von der zentralen Abrechnungsstelle bei 
dem oberlandesgericht erstellt. diese übersendet eine die jeweilige dienstbehörde be-
treffende Abschrift der Jahresübersicht der präsidentin oder dem präsidenten des Amts-
gerichts oder bei einem direktorialamtsgericht der präsidentin oder dem präsidenten des 
Landgerichts (für die Amtsgerichte des jeweiligen bezirks) zur Kenntnis.

2.  die zusammenstellung für den bezirk des oberlandesgerichts legt die zentrale Abrech-
nungsstelle dem ministerium jährlich jeweils bis zum 1. April vor, im Jahr 2014 spätestens 
bis zum 1. oktober.
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XII.

durchführung der Geschäftsprüfung 
(zu § 75 gvo)

die konkrete Ausgestaltung der geschäftsprüfung regelt die präsidentin oder der präsident 
des oberlandesgerichts. die überprüfung kann auch die von der gerichtsvollzieherin oder 
dem gerichtsvollzieher verwendeten computerprogramme sowie die auf dem pc oder ex-
tern gespeicherten daten umfassen.

XIII.

Auslagenvorschüsse, Auslagenabschläge 
(zu § 8 gvo)

1. für eine einzelsache soll ein vorschuss nur dann gewährt werden, wenn die durchfüh-
rung des Auftrages voraussichtlich mehr als 500 euro erfordert.

2. die der gerichtsvollzieherin oder dem gerichtsvollzieher seitens der dienstbehörde 
gewährten Auslagenvorschüsse werden durch die zuständige gerichtskasse auf das 
dienstkonto überwiesen und sind im Kassenbuch i einzutragen. die erfassung der ver-
wendung erfolgt im Kassenbuch ii (spalten 4 bis 10a). der nicht verbrauchte vorschuss 
wird im Kassenbuch ii in spalte 11 gebucht und an die gerichtskasse zur vorschusslis-
tennummer zurückgezahlt.

3. soweit die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvollzieher im laufenden monat gewährte 
vorschüsse ganz oder teilweise verbraucht, ist deren verwendung umgehend der 
zentralen Abrechnungsstelle jeweils getrennt mit dr ii- nr. und dem Kassenzeichen der 
gerichtskasse mitzuteilen. gleichzeitig sind durchschriften der entsprechenden Kassen-
buchseiten zu übersenden.

4. die gerichtskassen übersenden der zentralen Abrechnungsstelle zum Abgleich der 
vorschusszahlungen am ende eines jeden Quartals eine Aufstellung über alle offenen 
vorschüsse.

5. sind der zentralen Abrechnungsstelle offene vorschüsse einer gerichtskasse bekannt, 
so erfolgt die rückzahlung an die gerichtskasse in höhe des mitgeteilten verbrauchten 
vorschussbetrages.

XIV.

Auszahlung von Kleinbeträgen 
(zu § 59 Abs. 2 gvo)

§ 59 Abs. 2 gvo ist mit der maßgabe anzuwenden, dass er für Kleinbeträge bis einschließlich 
20 euro gilt. beträge über 20 euro sind förmlich zu hinterlegen.
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 XV.

Inkrafttreten

dieser runderlass tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. die vorschriften zu X. und Xiii. sind schon 
auf das Abrechnungsjahr 2013 anzuwenden.

der runderlass betreffend die hessischen ergänzungsbestimmungen zur gerichtsvoll-
zieherordnung vom 2. november 2012 (Jmbl. s. 685) ist gegenstandslos.

Nr. 5 Haftkostenbeitrag für das Kalenderjahr 2014 gemäß § 43 Abs. 4 HStVollzG, § 42 
Abs. 4 HessJStVollzG. RdErl. des HMdJIE vom 12.12.2013 (4515 - IV/A2 - 2013/1086 - IV/A)  
– JMBl. 2014, S. 22 – – Gült.-Verz. Nr. 245 –

I.

Auf grund des § 43 Abs. 4 des hessischen strafvollzugsgesetzes sowie des § 42 Abs. 4 
des hessischen Jugendstrafvollzugsgesetzes wird der betrag der gemäß § 17 Absatz 1 des 
vierten buches sozialgesetzbuch bewerteten sachbezüge für das Kalenderjahr 2014 wie 
folgt festgestellt und bekanntgegeben:

I. für unterkunft

1. für gefangene bis zur vollendung des 18. Lebensjahres und für Auszubildende:

bei einzelunterbringung 151,20 euro

bei belegung mit zwei gefangenen 64,80 euro

bei belegung mit drei gefangenen 43,20 euro

bei belegung mit mehr als drei gefangenen 21,60 euro

2. für alle übrigen gefangenen:

bei einzelunterbringung 183,60 euro

bei belegung mit zwei gefangenen 97,20 euro

bei belegung mit drei gefangenen 75,60 euro

bei belegung mit mehr als drei gefangenen 54,00 euro

II. für Verpflegung:

frühstück 48,00 euro

mittagessen 88,00 euro

Abendessen 88,00 euro
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Alle beträge beziehen sich jeweils auf einen monat. für kürzere zeiträume ist für jeden tag 
ein dreißigstel der aufgeführten beträge zugrunde zu legen.

II.

für die im Jugendvollzug befindlichen freigängerinnen und freigänger gilt die vorstehende 
festsetzung entsprechend.

B E K A N N T M A C H u N G E N

Widerruf der Genehmigung zur Verwendung eines Gerichtskostenstemplers. Bek. d. 
HMdJIE v. 09.12.2013 (5250/1 - Z/C3 - 2013/11691 - Z/C) – JMBl. 2014, S. 23 –

die genehmigung zur verwendung des in verlust geratenen, auf die reuss rechtsanwälte 
rechtsanwaltsgesellschaft mit beschränkter haftung, mainzer-tor-Anlage 33, 61169 fried - 
berg, zugelassenen francotyp-postalia-gerichtskostenstemplers mit der Kennziffer/Klischee- 
nummer 315 wurde widerrufen.

Alle Abdrucke des vorgenannten gerichtskostenstemplers, die nach dem 25. november 
2013 gefertigt wurden, sind ungültig.

Anhaltspunkte für eine missbräuchliche verwendung des genannten gerichtskostenstemp-
lers sind dem Landgericht gießen, ostanlage 15, 35390 gießen, unmittelbar anzuzeigen.
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V E R O R d N u N G E N  d E S  P R Ä S I d E N T E N 
d E S  O B E R L A N d E S G E R I C H T S

Vierundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ortsgerichte im 
Lande Hessen vom 9.12.2013 (3842 E - I/3 - 1301/13) – JMBl. 2014, S. 24 –

– Gült.-Verz. Nr. 28 –

Aufgrund des § 1 Abs. 3 satz 1 des ortsgerichtsgesetzes in der fassung vom 2. April 1980 
(gvbl. i s. 114), zuletzt geändert durch gesetz vom 26. märz 2010 (gvbl. i s. 114), verordnet 
der präsident des oberlandesgerichts im benehmen mit dem Landrat des Werra-meissner-
Kreises:

Artikel 1

Abschnitt f. Landgericht Kassel unterabschnitt ii. Amtsgericht eschwege der Anlage zu § 1 
der verordnung über die ortsgerichte im Lande hessen vom 1. september 1980 (Jmbl. s. 
792, 1039), zuletzt geändert durch verordnung vom 30. september 2013 (Jmbl. 2013 s. 682), 
wird wie folgt geändert: 

1. nr. 13 wird wie folgt gefasst: 
„13.  bad sooden-Allendorf“

2. nr. 14 wird aufgehoben.

3. die bisherigen nr. 15 bis 22 werden die nr. 14 bis 21.

Artikel 2

diese verordnung tritt am 1. februar 2014 in Kraft.
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V E R Ö F F E N T L I C H u N G E N  d E R  R E C H T S A N W A LT S - 
u N d  N O TA R K A M M E R N  S O W I E  d E S  V E R S O R G u N G S W E R K S 
d E R  R E C H T S A N W Ä LT E  I M  L A N d E  H E S S E N

die Kammerversammlung der notarkammer Kassel hat am 13. november 2013 nachste-
hende beitragsordnung beschlossen:

B E I T R A G S O R d N u N G 
der Notarkammer Kassel für das Jahr 2014

§ 1

Jedes mitglied der notarkammer zahlt einen Jahresbeitrag von

1.663,00 €.

dieser setzt sich wie folgt zusammen:

a) beitrag zur notarkammer Kassel 395,00 €
b) vertrauensschadenversicherung und versicherungssteuer (19 %) 295,00 €
c) beitrag zur bundesnotarkammer 265,00 €
d) gruppenanschlussversicherung und versicherungssteuer (19 %) 357,00 €
e) beitrag notarinstitut 276,00 €
f)  beitrag zum notarversicherungsfonds 65,00 €
g) beitrag zur Arge 10,00 €

 1.663,00 €

der Jahresbeitrag ist am 1. februar 2014 fällig.

§ 2

Jede(r) im vorjahr neu bestellte notar(in) ist verpflichtet, zusätzlich zu den laufenden beiträ-
gen einen einmalbetrag von 767,00 € zu zahlen, der dem notarversicherungsfonds zuge-
führt wird. 

der betrag ist fällig.

das präsidium wird ermächtigt, auf Antrag stundung oder teilzahlung dieses betrages zu 
gewähren, längstens auf die dauer von 12 monaten.

die notarkammer kann gegen diejenigen Kammermitglieder einen zusatzbeitrag festset-
zen, gegen die eine nicht mehr anfechtbare disziplinarmaßnahme verhängt worden ist, weil 
sie durch vorsätzliche Amtspflichtverletzung fremde gelder oder andere vermögenswerte 
geschädigt oder gefährdet haben. der zusatzbeitrag kann vom vorstand bis zur höhe der 
zusatzprämie festgesetzt werden, die von der notarkammer in diesen fällen an die ver-
trauensschadenversicherung zu leisten ist.
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für ihren durch die bearbeitung eines vertrauensschadenfalles im sinne des § 2 Abs. 4 ver-
ursachten geschäftsaufwand kann die notarkammer gegen das Kammermitglied, das den 
schadensfall durch wissentliche pflichtverletzung verursacht hat, einen Ausgleichsbetrag 
bis zu 2.500,00 € festsetzen.

ist die notariatsverwaltung oder notarvertretung durch wissentliche pflichtverletzung eines 
notarkammermitgliedes verursacht, kann die notarkammer gegen dieses Kammermitglied 
einen Ausgleichsbetrag festsetzen in höhe der dem notarverwalter/notarvertreter zu zahlen-
den vergütung sowie zusätzlich einen Ausgleichsbetrag bis zu 2.500,00 € für den durch die 
bearbeitung verursachten geschäftsaufwand der notarkammer.

§ 3

die während des geschäftsjahres (1. Januar – 31. dezember 2014) bestellten oder entlas-
senen bzw. gelöschten notare entrichten den beitrag zur notarkammer anteilig.

die beitragspflicht beginnt mit dem ersten des auf die bestellung folgenden monats und 
endet mit dem Ablauf des monats, in dem das Amt erlischt (§ 47 bnoto).

die beitragspflicht zur vertrauensschadenversicherung – § 1 b) – gilt nur für diejenigen  
notare, die am 1. April 2014 der notarkammer angehören.

zur zahlung des beitrages zur bundesnotarkammer – § 1 c) – und zur gruppenanschlussver-
sicherung – § 1 d) – sind nur diejenigen notare verpflichtet, die am 1. Januar 2014 der  
notarkammer angehören.

die beitragspflicht zum notarinstitut, zum notarversicherungsfonds und zur Arge – § 1 e) 
- g) – gilt für jedes mitglied der notarkammer unabhängig von dem bestellungs- bzw.  
Lö schungszeitpunkt.

§ 4

geht der Jahresbeitrag nicht innerhalb eines monats nach fälligkeit ein, wird ein zuschlag 
von 10,00 € je mahnung erhoben. bleibt eine mahnung erfolglos, so wird der geschuldete 
betrag nach § 73 bnoto eingezogen.

 notarkammer Kassel

 nottelmann 
 präsident

vorstehende beitragsordnung der notarkammer Kassel für das Jahr 2014 wird hiermit aus-
gefertigt.

Kassel, den 22.11.2013 nottelmann 
 präsident



27

Beschluss der Kammerversammlung der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main; 
hier: Beitragsordnung für das Haushaltsjahr 2014.

die Kammerversammlung der rechtsanwaltskammer frankfurt am main hat am 16.11.2013 
folgende beitragsordnung für das haushaltsjahr 2014 beschlossen:

Beitragsordnung 2014

a) der von jedem mitglied zu zahlende beitrag für das geschäftsjahr 2014 beträgt 260,00 € 
und ist bis spätestens 30. April 2014 zu zahlen. Wird der beitrag nicht bis zum 30. April 
2014 gezahlt, wird eine mahngebühr in höhe von 5 % des fälligen beitrages erhoben. der 
anteilig zu entrichtende Jahresbeitrag beläuft sich auf 21,67 € pro monat. für mitglieder, 
die erstmals beitragspflichtig werden, entfällt im laufenden geschäftsjahr die mahnge-
bühr.

b) Während des geschäftsjahres neu zugelassene oder ausscheidende mitglieder entrich-
ten den beitrag anteilig, und zwar die neu zugelassenen von dem 1. des auf die zulas-
sung folgenden monats an, die ausgeschiedenen bis zum ende des monats, in dem die 
Löschung erfolgt.

c) der schatzmeister kann auf Antrag im einzelfall aus billigkeitsgründen den von der 
Kammerver sammlung beschlossenen beitrag ganz oder teilweise stunden, ermäßigen 
oder erlassen. billigkeitsgründe liegen insbesondere vor, wenn sich aus den einkom-
mensnachweisen des Antragstellers ergibt, dass er aufgrund seiner gesamten Leben-
sumstände den beitrag nicht oder nur teilweise aufbringen kann. der Antrag ist schrift-
lich an den vorstand der rechtsanwaltskammer frankfurt am main bis spätestens zum  
30. september 2014 (Ausschlussfrist) zu stellen und zu begründen.

d) für die bearbeitung von Anträgen auf gestattung von fachanwaltsbezeichnungen sind 
mit Antragstellung 350,00 € als verwaltungskostenbeitrag zu zahlen.

e) für die bearbeitung von Anträgen auf erteilung oder verlängerung eines Amtlichen prüf-
siegels der rechtsanwaltskammer frankfurt am main und/oder des fortbildungszertifi-
kates der bundesrechts anwaltskammer sind mit Antragstellung 75,00 € als verwaltungs-
kostenbeitrag zu zahlen.

f) für die Aufnahme in die Liste der mediatorinnen und mediatoren der mediationsstelle für 
das bau wesen ist ein verwaltungskostenbeitrag von 150,00 € zu zahlen.

g) die rechtsanwaltskammer kann gemäß §§ 192 Abs. 1 brAo, 39 eurAg für Amtshand-
lungen ver waltungsgebühren erheben. die höhe der gebühren für den zulassungsbe-
reich und die bestellung eines vertreters werden wie folgt festgesetzt:

zulassung eines einzelmitgliedes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160,00 €,

Aufnahme nach Kammerwechsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60,00 €,

Aufnahme bzw. zulassung eines ausländischen mitglieds . . . . . . . .  160,00 €,
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zulassung einer rechtsanwaltsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500,00 €,

bearbeitungsgebühr für eine zweigstelle einer rA-gesellschaft. . . .  250,00 €,

bearbeitungsgebühr für eine sitzverlegung einer rA-gesellschaft . .  150,00 €,

rücknahme des Antrages auf zulassung/versagung durch rAK . . .  30,00 €,

rücknahme des Antrages auf zulassung einer rA-gesellschaft/ 
versagung durch rAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150,00 €,

bestellung einer vertreterin/eines vertreters . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25,00 €.

die gebühr ist mit Antragstellung fällig.

rechtsanwaltskammer frankfurt am main dr. michael griem 
 präsident

vorstehende beitragsordnung der rechtsanwaltskammer frankfurt am main für das Jahr 
2014, beschlossen durch die Kammerversammlung am 16. november 2013, wird hiermit 
ausgefertigt.

frankfurt am main, den 10. dezember 2013 dr. michael griem 
 präsident

P E R S O N A L N A C H R I C H T E N

B E R I C H T I G u N G E N

Berichtigung zum JMBl. 10/2013, S. 668

hier muss es richtig lauten:

Amtsgerichte

ernannt wurde:

zur Justizamtfrau : Justizoberinspektorin daniela damitsch in Korbach.
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Berichtigung zum JMBl. 12/2013, S. 693

hier muss es richtig lauten:

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

ernannt wurde:

zur oberinspektorin : inspektorin pia ohaus;

zur inspektorin – durch
überleitung in den
gehobenen Justizverwal-
tungsdienst : Amtsinspektorin mit Amtszulage pia ohaus.

P E R S O N A L N A C H R I C H T E N

die personalnachrichten enthalten nur solche personalveränderungen, mit deren veröffent-
lichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

ernannt wurden:

zur Amtsinspektorin
mit Amtszulage : Amtsinspektorinnen daniela Jösten und heike Klein;

zur Justizsekretärin : daniela Jung – unter gleichzeitiger berufung in das beamten-
verhältnis auf probe –;

zum Justizsekretär : dominik bogena und Kevin schram – unter gleichzeitiger beru-
fung in das beamtenverhältnis auf probe –;

Justizsekretärin Lea Weisel wurde in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

ernannt wurde:

zur Justizsekretärin : Jennifer gutermuth – unter gleichzeitiger berufung in das 
beamtenverhältnis auf probe –.
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Landgerichte

ernannt wurde:

zum vorsitzenden richter
am Landgericht : richter am Landgericht moritz rögler in frankfurt am main;

zur richterin
am Landgericht : richterinnen auf probe barbara-Luise bendrick und dr. ina 

Anne frost in frankfurt am main – beide unter berufung in das 
richterverhältnis auf Lebenszeit –;

zum richter
am Landgericht : richter auf probe dr. volker Konopatzki und dr. philipp daniel 

hess in frankfurt am main – beide berufung in das richterver-
hältnis auf Lebenszeit –;

zur Amtsinspektorin  : Justizhauptsekretärin Antje Wagner in gießen;

zur Justizhauptsekretärin : Justizobersekretärin gudrun Kaiser in marburg;

zur Justizobersekretärin : Justizsekretärin Anna spahn in frankfurt am main;

zur Justizsekretärin : Katharina dziadek in darmstadt, theresa pfau in frankfurt am 
main und galina reimche in Wiesbaden – alle unter gleichzei-
tiger berufung in das beamtenverhältnis auf probe –;

zum Justizsekretär  : Arne schult in frankfurt am main – unter gleichzeitiger beru-
fung in das beamtenverhältnis auf probe –.

versetzt wurde:
Justizsekretärin nicole röhr v. d. Landgericht frankfurt am main a. d. Amtsgericht fried-
berg (hessen).

Staatsanwaltschaften

ernannt wurden:

zum Amtsinspektor : Justizhauptsekretär hans eberhard Kaus in gießen.

Justizsekretärin sandra schmidt in gießen sowie die Justizsekretäre christian beckerle und 
dominik Wetzel in darmstadt und nils ringsleben in frankfurt am main wurden in das 
beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Amtsgerichte

ernannt wurden:

zur richterin
kraft Auftrags : staatsanwältin eva-maria esther sauer in frankfurt am main 

– unter berufung in das richterverhältnis kraft Auftrags –;
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zum obergerichtsvoll-
zieher mit Amtszulage : obergerichtsvollzieher bernd freund in bad hersfeld und ralf-

uwe färber in Wiesbaden;

zum ober-
gerichtsvollzieher : gerichtsvollzieher markus fischer in frankfurt am main, thom-

as Lehr in hanau und Jürgen hornickel in hünfeld;

zur Amtsinspektorin : Justizhauptsekretärinnen susanne beßler in fulda, sandra 
remhof in frankfurt am main, monika brüne in Kassel und ger-
linde bührig in melsungen;

zur Justizhauptsekretärin : Justizobersekretärinnen tanja oslislok in bad schwalbach, 
sibylle Wagner in bensheim, Anja Jelinek in dieburg, carmen 
henning in frankfurt am main und regine daneke in Langen 
(hessen);

zum Justizhauptsekretär : Justizobersekretär meik schreiber in hünfeld;

zur Justizobersekretärin : Justizsekretärinnen carolin Kaiser in darmstadt, christina  
schur, monika schwarz und sandra traeder in frankfurt am 
main, emma schwab-euler in gießen, delia Augustin und  
marion schober in Wetzlar sowie Jasmin heckl in Wiesbaden;

zur Justizsekretärin : Yasmin Kister in Alsfeld, marina Adler, carina fricke, franzis-
ka markmann, tina neubert, mona runzheimer, Jessica pip-
pinger, marie-Kristin reinhardt und silvana thiel in frankfurt 
am main, carolin Koch und sonja Legenmayer in darmstadt, 
nicole gruner in groß-gerau, nancy zeiger in Königstein im 
taunus, stefanie exner in offenbach am main, victoria best und 
viktoria märz in rüsselheim sowie isabelle moses und nadine 
schirwing in Wiesbaden – sämtliche unter gleichzeitiger beru-
fung in das beamtenverhältnis auf probe –;

zum Justizsekretär : sebastian nöthen, marvin Koch und reinhold märz in frank-
furt am main, eduard pelger in darmstadt, carsten braun in 
Königstein im taunus, sebastian dluzenski und tim zettl in 
rüsselsheim – sämtliche unter gleichzeitiger berufung in das 
beamtenverhältnis auf probe –.

Justizsekretärinnen elisabeth birkner in frankfurt am main, carina höhn in offenbach 
am main, stephanie oetzel in rüsselsheim und darja fliegel in Wiesbaden sowie die 
Justizsekretäre thomas busch und Karsten hartmann in frankfurt am main und Adrian 
Löhr in Königstein im taunus wurden in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
obergerichtsvollzieher Karl-heinz Kreß v. d. Amtsgericht fürth/odw. a. d. Amtsgericht 
bensheim, gerichtsvollzieherin nadine Kreß v. d. Amtsgericht bensheim a. d. Amtsgericht 
fürth/odw. und beauftragter gerichtsvollzieher sven schwarz v. d. Amtsgericht Kirchhain 
a. d. Amtsgericht marburg.
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Ausgeschieden ist:

ruhestand:
richter am Amtsgericht dr. rolf Lehmann, ernst-otto dorn in frankfurt am main, Amtsin-
spektor fredi hofmann in Kassel, obergerichtsvollzieher Werner Knebel in bad schwal-
bach, obergerichtsvollzieher ronald ramb in dieburg, obergerichtsvollzieher Klaus-peter 
schlage in groß-gerau, obergerichtsvollzieher oskar schmitt in offenbach am main, 
Amts inspektorin ilse uhlenkotte in darmstadt, Amtsinspektor Alfred Kappus in Wiesbaden, 
Amtsinspektor reinhold richtberg in Alsfeld, Justizhauptsekretärin gudrun von mallek in 
frankfurt am main und Justizhauptsekretär gerd Kurzmann in fürth/odw.

Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main

ernannt wurden:

zur Amtsanwältin : Justizoberinspektorinnen Julia Kurz und Katrin schäfer;

zum Amtsanwalt : Justizinspektor florian euler;

zur Justizsekretärin : Jasmin mickel – unter gleichzeitiger berufung in das beamten-
verhältnis auf probe –;

zum Justizsekretär : Alexander hahn – unter gleichzeitiger berufung in das beam-
tenverhältnis auf probe –.

Justizsekretärin Xenia ruß wurde in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Verwaltungsgerichte

ernannt wurde:

zur Amtsinspektorin : hauptsekretärin nadine rathner in darmstadt.

Notarinnen und Notare

zum notar wurde bestellt:
rechtsanwalt Jörg müller mit dem Amtssitz in bischofsheim.

Ausgeschieden ist:

Auf eigenen Antrag:
notar Jörn dombrowski, darmstadt, mit Ablauf des 31.12.2013, 
notar Jochen bröder, offenbach am main, mit Ablauf des 31.12.2013, 
notar gerd Jöst, Wolfhagen, mit Ablauf des 31.12.2013 und 
notar ulrich führlich, Kassel, mit Ablauf des 31.12.2013.

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar meinhard goldmann, bad hersfeld, mit Ablauf des 31.12.2013.
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Justizvollzugsanstalten

ernannt wurden:

zum Leitenden
regierungsdirektor
(mit Amtszulage) : Leitender regierungsdirektor frank Lob in frankfurt am main i;

zum Leitenden
regierungsdirektor : regierungsdirektor eugen martz in butzbach;

zum regierungsdirektor : regierungsoberrat Klaus-dieter vogt in frankfurt am main iii;

zum regierungsoberrat : regierungsrat Winfried michel in fulda;

zur medizinaloberrätin : medizinalrätin dr. Anne neuhäuser in butzbach;

zum medizinaloberrat : medizinalrat dietmar Kuhlemann in Kassel i;

zum rektor : hauptlehrer im Jvd ulrich hinkel in butzbach;

zur psychologierätin : diplom-psychologin claudia schäfer in Kassel i –unter beru-
fung in das beamtenverhältnis auf probe –;

zum oberamtsrat : Amtsrat volker müller in rockenberg;

zur Amtsrätin : Amtfrau mandy engel in frankfurt am main iv – gustav-rad-
bruch-haus –;

zum Amtmann : oberinspektor Wilfried höchst in butzbach, Jörg mohr in frankfurt 
am main i, günter märz bei dem h.b. Wagnitz-seminar/Außen-
stelle vcc südhessen, richard Alles bei dem h.b. Wagnitz-sem-
inar/Außenstelle vcc nordhessen und erwin Knecht in Kassel ii  
– sozialtherapeutische Anstalt –;

zur oberinspektorin : inspektorin mihaela möller in frankfurt am main iii, sandra Lotz, 
Angelika noll und tamara rudolph in rockenberg;

zum oberinspektor : inspektor sven helbig in darmstadt – fritz-bauer-haus –;

zum technischen
oberinspektor : beschäftigter Kamil banasik in frankfurt am main i – unter 

berufung in das beamtenverhältnis auf probe –;

zur inspektorin : beschäftigte im sozialdienst carmen gumz in darmstadt  
– fritz-bauer-haus –, Katja balzer, nicole brück, sabrina fuchs, 
Alexandra Lesch, Kirsten mengel und Katja peters in rock-
enberg sowie inspektoranwärterin nicole Köhler bei dem h.b. 
Wagnitz-seminar – dienstleistungszentrum für den hessischen 
Justizvollzug – – sämtlich unter berufung in das beamtenver-
hältnis auf probe –;

zum inspektor : beschäftigter im sozialdienst Lars peter brandt in rocken-
berg und inspektoranwärter tobias czichowski bei dem h.b.  



34

Wagnitz-seminar – dienstleistungszentrum für den hessischen 
Justizvollzug – – beide unter berufung in das beamtenverhält-
nis auf probe –;

zur inspektoranwärterin : Alina barton, sarah franz, eva geyer, Laura-christin Ketter, 
silja Lingnau und dana sperke bei dem h.b. Wagnitz-seminar 
– dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug – 
– sämtlich unter berufung in das beamtenverhältnis auf Wider-
ruf –;

zum inspektoranwärter : fritz doliwa, till fuckert und peter niesik bei dem h.b. Wag-
nitz-seminar – dienstleistungszentrum für den hessischen 
Justizvollzug – – sämtlich unter berufung in das beamtenver-
hältnis auf Widerruf –;

zur Amtsinspektorin
im Jvd (mit Amtszulage) : Amtsinspektorin im Jvd Andrea Abel in hünfeld;

zum Amtsinspektor
im Jvd (mit Amtszulage) : Amtsinspektor im Jvd Jörg ruckelshausen in butzbach, guido  

may in darmstadt – fritz-bauer-haus –, thilo Wingefeld in frank-
furt am main i, egon Adamczyk in fulda, maik sachse bei dem h.b. 
Wagnitz-seminar – dienstleistungszentrum für den hessischen 
Justizvollzug –, Jürgen müller in hünfeld, georg svitek in Kassel 
i, erich gelinek in rockenberg, Karl-heinz maus und Karl Jür-
gen seitz in schwalmstadt, bernd georg und husam sanori in  
Weiterstadt sowie michael dams in Wiesbaden;

zur Amtsinspektorin
(mit Amtszulage) : Amtsinspektorin michaela majchrzak bei dem h.b. Wagnitz-

seminar/Außenstelle vcc frankfurt und corina heuser-bie-
bricher in Limburg;

zum Amtsinspektor
(mit Amtszulage) : Amtsinspektor Wolfgang mendel in dieburg;

zur Amtsinspektorin
im Jvd : hauptsekretärinnen im Jvd christa schraml in rockenberg 

und ute strunk-Link in Wiesbaden;

zum Amtsinspektor
im Jvd : hauptsekretäre im Jvd stefan badtke, matthias Krom-

bach, hartmut mattis und volker schönhardt in butzbach, 
roland schmidt in darmstadt – fritz-bauer-haus –, olaf 
händel in dieburg, thomas siegmund und michael volk 
in frankfurt am main i, Armin ruppert in frankfurt am main 
iv – gustav-radbruch-haus –, thorsten schneider in fulda, 
Klaus hermann und Karl Walther in gießen, thorsten hof-
mann und michael steinhauer in hünfeld, frank-michael 
hartung und thomas fuxa in Kassel i, eike freitag, gerhard  
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mühlhause und eberhard rothe in Kassel ii – sozialtherapeu-
tische Anstalt –, carsten volk in rockenberg, Arno Lerch, ger-
old sack und norbert stuhlmann in schwalmstadt sowie hol-
ger helfrich in Wiesbaden;

zur Amtsinspektorin : Amtsinspektorin im Jvd rosemarie heil bei dem h.b. Wag-
nitz-seminar/Außenstelle vcc frankfurt und hauptsekretärin 
marion sippel bei dem h.b. Wagnitz-seminar/Außenstelle vcc 
nordhessen;

zum Amtsinspektor : hauptsekretär reinhard Jensen in frankfurt am main iv – gus-
tav-radbruch-haus –;

zur hauptsekretärin
im Jvd : obersekretärinnen im Jvd sabrina dapper-harig und chris-

tina mohr in frankfurt am main iii, heike groß in gießen, Anika 
döhring in hünfeld und Liane steinbrecher in schwalmstadt;

zum hauptsekretär
im Jvd : obersekretär im Jvd Andreas Kapaun, martin Langer, sven 

Loschan, christoph milchsack und oliver thomas in butz-
bach, ingolf bode und ronny Werb in darmstadt – fritz-bauer-
haus –, markus find in dieburg, Antonio berg in frankfurt am 
main iv – gustav-radbruch-haus –, enrico Leutsch bei dem 
h.b. Wagnitz-seminar – dienstleistungszentrum für den hes-
sischen Justizvollzug –, martin sikora bei dem h.b. Wagnitz-
seminar/Außenstelle vcc nordhessen, dirk beckmann in  
Kassel i, henning scharf in Kassel ii – sozialtherapeutische  
Anstalt –, frank gutzeit in rockenberg, mario gräser in 
schwalmstadt, rüdiger illert und remzi Yilmaz in Weiterstadt 
sowie Jakob stelmach in Wiesbaden;

zur hauptsekretärin : obersekretärin pia großmann in gießen;

zum hauptsekretär : obersekretär christian otto in frankfurt am main i;

zum hauptwerkmeister : oberwerkmeister swen schlüter-Jäger in butzbach, Jochen  
dierstein in frankfurt am main i, stefan Lindner, frank Wiese 
in Wiesbaden und hauptsekretär im Jvd Jürgen Lemmer in 
butzbach;

zur Abteilungsschwester : stationsschwester Andrea haack-förtsch in Kassel i;

zur stationsschwester : Krankenschwester christiane Kohnen in frankfurt am main i;

zum stationspfleger : Krankenpfleger christian zimmer in frankfurt am main i;

zur obersekretärin : sekretärin sandra sauer in darmstadt – fritz-bauer-haus –,  
suzana hakert und michaela Jung in frankfurt am main i,  
melanie hofmann in frankfurt am main iii, nina scharf bei 
dem h.b. Wagnitz-seminar – dienstleistungszentrum für 
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den hessischen Justizvollzug –, diana grune, ines harnisch, 
daniela hiegemann und swantje Weber bei dem h.b. Wag-
nitz-seminar/Außenstelle vcc frankfurt, sarah-Lena bock  
und christina schlitt bei dem h.b. Wagnitz-seminar/Außen- 
stelle vcc nordhessen und daniela bach in Wiesbaden;

zum obersekretär : sekretär Jörg Kleber bei dem h.b. Wagnitz-seminar/Außen-
stelle vcc nordhessen und stefan Lohr in Limburg;

zur obersekretärin
im Jvd : obersekretäranwärterin im Jvd sabrina schilling und tanja 

sonnabend in frankfurt am main iii – beide unter berufung in 
das beamtenverhältnis auf probe –;

zum obersekretär
im Jvd : obersekretäranwärter im Jvd emanuel doepp, Alexander 

Kaszewko, gerry-Wayne morrison und Leif Wagner in butzbach, 
Kemal deniz Özcamca und björn rosenberger in darmstadt – 
fritz-bauer-haus –, Abdelkarim bechari, slawa harder, robin 
schröder, heiko stickler, marc Weckert, Klaus Jürgen Wiche 
und martin horst zischka in frankfurt am main i, Larry cannon, 
Andre Kohl und heinrich paul in frankfurt am main iv – gustav-
radbruch-haus –, mathias heise und Andre John in Kassel i, 
dennis Klebach in Limburg, thorsten hummel, markus Kölsch 
und Jan schätzke in Weiterstadt sowie Andreas Krell in Wies-
baden – sämtlich unter berufung in das beamtenverhältnis auf 
probe –;

zum oberwerkmeister :  beschäftigter im Werkdienst Alexander Klos in frankfurt am 
main iii – unter berufung in das beamtenverhältnis auf probe –;

zur Krankenschwester : beschäftigte im Krankenpflegedienst britta stopperka in Weiter- 
stadt – unter berufung in das beamtenverhältnis auf probe –;

zum Krankenpfleger : beschäftigter im Krankenpflegedienst dominic hitz in butz-
bach – unter berufung in das beamtenverhältnis auf probe –;

zur obersekretär-
anwärterin im Jvd : beschäftigte im Jvd Anika höhne in darmstadt – fritz-bauer-

haus –, Avan Abouk in frankfurt am main i, monika fusko und 
Jessica mohr in frankfurt am main iii, Alina geier in Weiterstadt, 
patricia Witter in Kassel i und mary schönenberg in Kassel ii – 
sozialtherapeutische Anstalt – – sämtlich unter berufung in das 
beamtenverhältnis auf Widerruf –;

zum obersekretär-
anwärter im Jvd : beschäftigter im Jvd marcel schleicher in dieburg, martin 

hecht und nick Jöckel in frankfurt am main i, navid dastborzo 
in frankfurt am main iv – gustav-radbruch-haus –, florian 
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diegelmann und mario henkel in hünfeld, bernhard müller in 
Limburg, christian Kohlus in Weiterstadt,

viktor moosmann in butzbach, marc debus, björn peter hep-
pe, christoph Klapp, mario mielke, manuel müller, gerrit re-
inke und rene dennis reinke in Kassel i, patrick büscher und  
daniel Wiegand in Kassel ii – sozialtherapeutische Anstalt –  
– sämtlich unter berufung in das beamtenverhältnis auf Wider-
ruf –.

psychologierätin Angela-cathrin schlosser in butzbach und Kristina hick in rocken-
berg, inspektorin sandra Lotz in rockenberg, inspektor Klaus Ackermann in Kassel i 
und dirk Krimmel in rockenberg, obersekretärin im Jvd Julia horchler in frankfurt am 
main i, Kristin giannopoulos in frankfurt am main iii, Janine helfenritter in Kassel i, Lisa  
barfuss und Jane mann in Wiesbaden, obersekretär im Jvd manuel eckhardt, markus geis 
und Andre Wetzel in darmstadt -fritz-bauer-haus-, marco herteux und michael schnarr in 
dieburg, mario burkart und timo voos in frankfurt am main i, maurice höltge und daniel 
manfred müller in frankfurt am main iii, markus führer und Alexander habeck in Kassel i, 
Andreas Lemmer und daniel salomon in rockenberg, viktor drehling und sven mamerow in 
schwalmstadt, nils brückheimer in Weiterstadt, oberwerkmeister michael ewald sanker in 
butzbach, sven nickels in darmstadt – fritz-bauer-haus –, daniel schatz in Kassel i, mario 
götzmann und marcus nolte in Kassel ii – sozialtherapeutische Anstalt –, Krankenschwest-
er christiane Kohnen in frankfurt am main i, Krankenpfleger michael Keipert und christian 
zimmer in frankfurt am main i, sekretärin sandra sauer in darmstadt – fritz-bauer-haus –,  
michaela Jung in frankfurt am main i, melanie hofmann in frankfurt am main iii, diana grune, 
ines harnisch, daniela hiegemann und swantje Weber bei dem h.b. Wagnitz-seminar/
Außenstelle vcc frankfurt, sarah-Lena bock und christina schlitt bei dem h.b. Wagnitz-
seminar/Außenstelle vcc nordhessen, daniela bach in Wiesbaden, sekretär Jörg Kleber 
bei dem h.b. Wagnitz-seminar/Außenstelle vcc nordhessen und stefan Lohr in Limburg  
wurden in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
regierungsoberrätin tina scholz v. d. JvA frankfurt am main iii a. d. hessische ministe-
rium der Justiz, für integration und europa, regierungsoberrat Klaus-dieter vogt v. d. JvA 
Weiterstadt a. d. JvA frankfurt am main iii, psychologieoberrätin esther fuchs-Jürgens 
v. d. h. b. Wagnitz-seminar – dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug 
– a. d. hessische ministerium der Justiz, für integration und europa, regierungsrat dr. 
gunter fleck v. d. JvA Kassel ii – sozialtherapeutische Anstalt – a. d. JvA hünfeld, ober-
inspektorin christine Köhler v. d. JvA frankfurt am main iii a. d. sozialgericht fulda und 
claudia soose-gaebelein v. d. JvA Kassel i a. d. JvA Kassel ii – sozialtherapeutische 
Anstalt –, oberinspektor falk müller-Jäger v. d. h.b. Wagnitz-seminar/Außenstelle vcc  
frankfurt a. d. JvA frankfurt am main iii, inspektor guido gottschalk v. d. JvA frankfurt 
am main i a. d. JvA frankfurt am main iii, diplom-psychologin dr. sandra budde v. d. 
JvA rockenberg a. d. h.b. Wagnitz-seminar – dienstleistungszentrum für den hessischen 
Justizvollzug –, hauptsekretär im Jvd Andreas mandler v. d. JvA rockenberg a. d. JvA 
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gießen, obersekretärin im Jvd Julia horchler v. d. JvA Wiesbaden a. d. JvA frankfurt am 
main i.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
Leitender regierungsdirektor Wilfried heinrich in Kassel ii – sozialtherapeutische Anstalt –,  
psychologiedirektor detlef sturhahn-betsch in schwalmstadt, oberamtsrätin gabriele 
fischer in darmstadt – fritz-bauer-haus –, Amtsrat rainer sonnenschein in Kassel ii – so-
zialtherapeutische Anstalt –, Amtmann Arno conrad in Weiterstadt, technischer Amtmann 
erhard temme in Kassel i, oberinspektor valentin Künzl in gießen und Wolfgang pfis-
terer in Wiesbaden, Amtsinspektor im Jvd günter braun und Karl-Ludwig ober in dieburg, 
Arnold Kuhn und Joachim thunack in frankfurt am main i, günther heß, heinz Jürgen 
Klinger, manfred rohrig, herbert siebold und bernhard Weimert in Kassel i, heinrich ide 
in Kassel ii – sozialtherapeutische Anstalt –, hagen-michael engelhardt, heinrich grau 
und hans Jochen Kratochwile in schwalmstadt, bernd gronemeyer und Axel Jacobi in 
Wiesbaden, hauptsekretär im Jvd Lutz tischler in Weiterstadt, stationsschwester sabine 
Kipper in Weiterstadt, obersekretär im Jvd Kai fischer in Weiterstadt.

S T E L L E N A u S S C H R E I B u N G E N

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

 1. eine richterin oder einen richter

am oberlandesgericht frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichen Anforderungsprofil auszurichten.

 2. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am Landgericht frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 3. eine richterin am Amtsgericht – als weitere aufsichtsführende richterin – oder einen 
richter am Amtsgericht – als weiterer aufsichstführender richter –

bei dem Amtsgericht frankfurt am main (r 2).
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die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.1) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 4. eine richterin am Amtsgericht – als weitere aufsichtsführende richterin – oder einen 
richter am Amtsgericht – als weiterer aufsichstführender richter –

bei dem Amtgsgericht frankfurt am main (r 2), 
die oder der mit teilzeit zur hälfte des regelmäßigen dienstest tätig ist.

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.1) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 5. eine richterin am Amtsgericht – als weitere aufsichtsführende richterin – oder einen 
richter am Amtsgericht – als weiterer aufsichtsführender richter –

bei dem Amtsgericht friedberg (hessen) (r2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.1) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten;

 6. eine richterin oder einen richter

am oberlandesgericht frankfurt am main;

hauptamtliche Lehrkraft am studienzentrum der finanzverwaltung und Justiz roten-
burg an der fulda, hessische hochschule für finanzen und rechtspflege – fachbereich 
rechtspflege – (r 2) –.

zu den Aufgaben der Lehrkraft gehört auch die vertretung des fachbereichsleiters.

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 7. eine geschäftsleiterin oder einen geschäftsleiter (§ 4 go)

bei dem Amtsgericht Korbach.

die stelle ist ab sofort zu besetzen.

bezüglich der vorgenannten stellenausschreibung zu nr. 7 wird erwartet, dass die be-
werberin oder der bewerber folgendem Anforderungsprofil entspricht:

I. Allgemeine Voraussetzungen:

– pflichtbewusstsein

– Leistungsbereitschaft

– belastbarkeit

– flexibilität

– initiative

– besonders gute Auffassungsgabe

– gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen

– Kostenbewusstsein
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II. Besondere Voraussetzungen:

1. Fachkompetenz

– erfahrung in der rechtspflege und / oder der Justizverwaltung

– mindestens gutes fachliches Können

2. Soziale Kompetenz

– Kontaktfähigkeit, gesprächsbereitschaft

– fähigkeit zur Konfliktlösung und einfühlungsvermögen

– fähigkeit zu interner und externer zusammenarbeit

3. Führungskompetenz

– fähigkeit zum vorbild

– entscheidungskompetenz, durchsetzungsvermögen, verhandlungsgeschick

– befähigung zur personalführung und motivation

4. Organisatorische Kompetenz

– befähigung zur steuerung und veränderung von organisationsabläufen

– befähigung zur entwicklung und umsetzung von neuerungen

– befähigung zum sachgerechten personaleinsatz

interessierten frauen und männern wird die möglichkeit gegeben, sich durch schulung 
und hospitation auf die übernahme der stelle vorzubereiten.

Staatsanwaltschaften

 8. eine oberstaatsanwältin – als Abteilungsleiterin und als ständige vertreterin einer Lei-
tenden oberstaatsanwältin oder eines Leitenden oberstaatsanwalts – oder einen 
oberstaatsanwalt – als Abteilungsleiter und als ständiger vertreter einer Leitenden 
oberstaatsanwältin oder eines Leitenden oberstaatsanwalts –

bei der staatsanwaltschaft marburg (r 2 mit Amtszulage nach fußnote 8).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 veröffentlichten Anforderungsprofil (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5) auszurichten.

Verwaltungsgerichtsbarkeit

 9. eine richterin oder einen richter

am hessischen verwaltungsgerichtshof in Kassel (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1 ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.
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Sozialgerichtsbarkeit

 10. eine richterin oder einen richter

am hessischen Landessozialgericht in darmstadt (r2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des frauenanteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestellte 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem dienstweg zu richten:

zu nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5., nr. 6, nr. 8, nr. 9 und nr. 10 binnen drei Wochen an das 
hessische ministerium der Justiz, für integration und europa;

zu nr. 7 binnen eines Monats an den direktor des Amtsgerichts Korbach zu richten.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1 bis 6 und Nr. 8 bis Nr. 10 auf even-
tuelle Versetzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine 
an Verwaltungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren Ver-
setzungsbewerberinnen und -bewerbern.
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H I N W E I S E

Amtliches Verzeichnis hessischer Verwaltungsvorschriften

– Neues Gültigkeitsverzeichnis 2014 –

das „Amtliche verzeichnis hessischer verwaltungsvorschriften – gültigkeitsverzeichnis –“ 
erscheint am 17. februar 2014 in 44. Auflage.

das gültigkeitsverzeichnis weist entsprechend dem Auftrag des gemeinsamen runderlas-
ses des ministerpräsidenten und der ministerinnen und minister zur einführung eines Leitfa-
dens für das vorschriften-controlling vom 8. märz 2012 (stAnz. s. 354) die fundstellen der 
am 1. Januar 2014 geltenden verwaltungsvorschriften aus, so weit sie bis zum 31. dezember 
2013 in einem der drei Amtsblätter veröffentlicht sind und der erlassbereinigung unterliegen. 
das verzeichnis ist nach der systematik des elektronisch geführten fortführungsnachwei-
ses (ffn) nach sachgebieten und innerhalb der sachgebiete chronologisch gegliedert; eine 
zusätzliche zugriffsmöglichkeit bietet das ausführliche sachregister. zusammen mit den im 
Laufe des Jahres 2014 erscheinenden Amtsblättern ermöglicht somit das gültigkeitsver-
zeichnis einen schnellen und zuverlässigen zugang zu den veröffentlichten verwaltungsvor-
schriften der ressorts.

das gültigkeitsverzeichnis wird als beilage zum staatsanzeiger für das Land hessen her-
ausgegeben. die Abonnenten des staatsanzeigers erhalten das gültigkeitsverzeichnis ohne 
gesonderte bestellung im rahmen der bezugsbedingungen ohne zusätzliche berechnung. 
bezieher des staatsanzeigers werden daher gebeten, das ausgelieferte verzeichnis auf alle 
fälle zu behalten; portokosten für rücksendungen übernimmt der verlag nicht.

neben der Abonnementsbelieferung kann das gültigkeitsverzeichnis auch weiterhin als ein-
zelexemplar bezogen werden; der bezugspreis beträgt zuzüglich versandkosten und mehr-
wertsteuer 13 euro.

bestellungen sind unmittelbar an den verlag chmielorz gmbh, marktplatz 13, 65183 Wies-
baden, zu richten.
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R u N D e R L A S S e

Nr. 6 Änderung der Anweisung für die Verwaltung des Schriftguts bei den Geschäfts-
stellen der ordentlichen Gerichte und der Staats- und Amtsanwaltschaften in Hessen 
– Aktenordnung – und der Zusatzbestimmungen zur Aktenordnung – ZB-AktO –.
Rderl. d. HMdJIe. v. 23.12.2013 (1454 – I/B1 – 2013/8668 – I/B) – JMBl. 2014, S. 46

– Gült.-Verz. Nr.: 2103 –

die bundeseinheitliche Aktenordnung vom 7. dezember 2010 (Jmbl. 2011 s. 3), zuletzt 
geändert durch runderlass vom 11. Januar 2013 (Jmbl. s. 99), wird wie folgt geändert:

I.

 1. in der inhaltsübersicht wird nach der Angabe „§ 8” die Angabe „§ 8a güterichterver-
fahren” eingefügt.

 2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) in Abs. 2 satz 2 wird im Klammerzusatz nach der Angabe „§ 8 Abs. 4” die Angabe 
„§ 8a Abs. 2” eingefügt.

b) in Abs. 5 satz 3 werden die Wörter „Ausländer-schutzbestimmungen beachten” 
durch die Wörter „Ausländerschutzbestimmungen beachten” ersetzt.

 3. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„1. 1im Allgemeinen register werden mit den aus Liste 3 ersichtlichen daten unter 
dem registerzeichen Ar erfasst:

a) eingänge, bei denen zweifelhaft ist, ob sie zu bereits bestehenden oder noch 
anzulegenden Akten gehören oder ob sie in das verfahrensregister einzutra-
gen sind,

b) eingänge, die ohne verfügung in der sache an ein anderes gericht oder eine 
behörde abzugeben sind,

c) ersuchen um rechtshilfe,

d) schutzschriften.
2zu den unter Ar zu erfassenden Angelegenheiten gehören auch

a) Aus- und durchlieferungsverfahren des oberlandesgerichts,

b) Anträge nach § 51 rvg,

c) ausgehende ersuchen nach § 1077 zPo,

d) ersuchen auf beeidigung von zeugen.
3An das gericht oder die staatsanwaltschaft gerichtete ersuchen um Amtshilfe 
sind nur dann zu erfassen, wenn vorgänge nicht vorhanden sind, zu denen sie 
genommen werden können.”
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b) in Abs. 3 wird folgender satz 5 angefügt:
„5Abweichend von satz 4 ist in nachlasssachen die urschrift dem nachlassgericht 
zu übersenden.”

 4. nach § 8 wird folgender § 8a eingefügt:

„§ 8a

Güterichterverfahren

1. 1verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter nach § 278 Abs. 5 zPo oder 
§ 36 Abs. 5 FamFg werden ebenfalls unter dem registerzeichen Ar mit dem zusatz 
g (Liste 3a) erfasst. 2Für die Jahreszahl des Jahrgangs bei dem Aktenzeichen ist das 
datum maßgeblich, an dem die verweisung vor die güterichterin oder den güteri-
chter erfolgt ist oder bei güteverfahren in verbundlösungen das verfahren auf der 
zentralen geschäftsstelle eingegangen ist. 3ist eine güterichtergeschäftsstelle nicht 
eingerichtet, ist das datum des verweisungsbeschlusses maßgeblich. 4im regis-
ter des herkunftsverfahrens ist das Aktenzeichen des güterichterverfahrens in der 
spalte bemerkungen zu vermerken; im güterichterverfahren ist das Aktenzeichen 
des herkunftsverfahrens zu erfassen. 5bei terminen vor der güterichterin oder dem 
güterichter sind zusätzlich die für die Kostenberechnung relevanten Angaben auf 
dem Aktenumschlag bzw. dem Aktenvorblatt zu vermerken, insbesondere ort, be-
ginn und ende der verhandlung sowie die teilnehmerinnen und teilnehmer, soweit 
sie nicht aus dem Akteninhalt ersichtlich sind. 6Auf Protokollen ist unter dem Akten-
zeichen des güterichterverfahrens auch das Aktenzeichen des herkunftsverfahrens 
und das herkunftsgericht anzugeben.

2. 1mit den schriftstücken und unterlagen in güterichterverfahren werden blattsam-
mlungen angelegt. 2die Akten des güterichterverfahrens sind bis zum Abschluss 
des güterichterverfahrens separat und ohne einsichtsmöglichkeit für dritte aufzube-
wahren. 3schriftstücke und unterlagen, die im rahmen eines güterichterverfahrens 
von den Parteien, den beteiligten oder der güterichterin bzw. dem güterichter als 
vertraulich bezeichnet werden, werden in einem besonderen umschlag aufbewahrt, 
auf dem Aktenzeichen, einsender, inhalt und eine eventuelle rückgabe zu vermerken 
sind.

3. 1ein güterichterverfahren ist abgeschlossen, wenn eine mitteilung über die been-
digung des rechtsstreits (z. b. Abschluss eines vergleichs oder einer vereinbarung 
über die rücknahme der Klage) durch den güterichter oder eine sonstige rückgabe 
zum herkunftsverfahren erfolgt ist. 2das als vertraulich bezeichnete schriftgut ist an 
den einsender zurückzugeben oder zu vernichten, es sei denn, die Parteien oder die 
beteiligten haben eine andere vereinbarung getroffen. 3das in der Akte oder blatt-
sammlung verbleibende schriftgut ist an das Prozessgericht zurückzugeben und bei 
den Akten des herkunftsverfahrens aufzubewahren.”
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 5. § 14 Abs. 5 satz 2 wird wie folgt geändert:

a) es wird folgender neue buchst. d) eingefügt:
„d) der Antrag auf einstweilige Aussetzung der eintragung (§ 882d Abs. 2 zPo),”

b) die bisherigen buchst. d) und e) werden buchst. e) und f).

 6. § 18 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 18

Register- und Aktenführung

 1. 1bei dem Amtsgericht wird das register für Privatklage- und bußgeldsachen bs, 
oWi (Liste 34) geführt. 2in diesem register sind zu registrieren:

a) Privatklagesachen,

b) Anträge der verwaltungsbehörde auf Anordnung der erzwingungshaft (§ 96 Abs. 1 
oWig auch im Falle des § 87n Abs. 2 irg),

c) Anträge auf erteilung von vollstreckbaren Ausfertigungen von Kostenfestset-
zungsbescheiden der verwaltungsbehörde (§ 106 Abs. 2 satz 3 oWig),

d) einzelne richterliche verfolgungshandlungen (§ 35 Abs. 1 oWig),

e) Anträge auf gerichtliche entscheidungen gegen maßnahmen der verwaltungsbe-
hörde oder der staatsanwaltschaft (§§ 62, 52 Abs. 2 satz 3, § 69 Abs. 1 satz 2, 
§ 100 Abs. 2, § 108 Abs. 1 oWig, § 25a Abs. 3 straßenverkehrsgesetz – stvg –  
auch im Falle des § 87n Abs. 6 irg in verbindung mit § 13 JvKosto),

f) einwendungen gegen die vollstreckung oder maßnahmen der vollstreckungsbe-
hörde (§§ 103, 104 Abs. 1 oWig auch im Falle des § 87n Abs. 2 irg),

g) Anträge auf Anordnung von Auflagen gegen Jugendliche und heranwachsende 
(§ 98 Abs. 1 oWig auch im Falle des § 87n Abs. 2 irg).

3Werden die verfahren nicht in einem Fachverfahren geführt, kann zu diesem regis-
ter nach Anordnung der behördenleitung ein alphabetisches namenverzeichnis für 
einen oder mehrere Jahrgänge geführt werden.

 2. 1Über einzelne richterliche Anordnungen wird das register für einzelne richterliche 
Anordnungen des Amtsgerichts gs (Liste 35) geführt. 2zu den gs-sachen gehören die  
Anzeigen und Anträge in solchen straf-(Privatklage-)sachen, in denen die öffentliche 
(Privat-)Klage nicht oder nicht bei diesem Amtsgericht erhoben ist und das Amtsge-
richt auch nicht als rechtshilfegericht (§§ 156 ff. gerichtsverfassungsgesetz – gvg –) 
angerufen wird. 3Als gs-sachen zu registrieren sind insbesondere die auf grund 
von vorschriften der stPo (z.b. §§ 98 bis 100, 125, 128, 159, 162 ff. stPo) im vor-
bereitenden verfahren auf Antrag der staatsanwaltschaft oder von Amts wegen 
vorzunehmenden richterlichen untersuchungshandlungen, die Anträge auf Augen-
scheinnahme (Leichenschau, Leichenöffnung), beschlagnahme, durchsuchung, er-
lass oder Aufhebung von haftbefehlen, die Anträge, in denen die staatsanwaltschaft 
die richterliche zustimmung zur Abstandnahme von der erhebung der öffentlichen 
Klage nachsucht usw., sowie sonstige entscheidungen in strafsachen vor erhebung 
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der öffentlichen Klage, die den richterinnen und richtern zugewiesen sind (z. b. § 
9 Abs. 1 satz 1 des gesetzes über die entschädigung für strafverfolgungsmaßnah-
men – streg -, § 73 Abs. 3 sgb X usw.) sowie entscheidungen nach §§ 87g und 
87i irg. 4Über mehrere entscheidungen in einer haftsache wird nur ein Aktenstück 
geführt. 5Wenn für das verfahren die vorschriften des gesetzes über das verfahren 
in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen gerichtsbarkeit nicht 
entsprechend gelten, sind weitere den Amtsgerichten gesetzlich zugewiesene ge-
schäfte der Anordnung von durchsuchung und der bestätigung der beschlagnahme 
in Liste 35 zu registrieren.

 3. 1vorgänge über Wiederaufnahme eines rechtskräftig abgeschlossenen Privatkla-
geverfahrens sind zu den Akten zu nehmen, in denen sich die angegriffene ents-
cheidung befindet. 2richtet sich das Wiederaufnahmegesuch gegen ein urteil einer 
höheren instanz, so gehören die vorgänge gleichwohl in die erstinstanzlichen Akten 
(§ 4 Abs. 6).

 4. 1in allen nicht in dem register für Privatklage- und bußgeldsachen bs, oWi (Abs. 1) 
und nicht in dem register für einzelne richterliche Anordnungen gs (Abs. 2) zu er-
fassenden straf- und bußgeldsachen, also in allen übrigen vor den strafrichter und 
den Jugendrichter gehörenden straf- und bußgeldsachen (einschließlich der ein-
spruchs-, nach- und Wiederaufnahmeverfahren) sowie in den vor das schöffengeri-
cht und vor das Jugendschöffengericht gehörenden sachen obliegt die Akten- und 
registerführung der geschäftsstelle der staatsanwaltschaft. 2diese Akten werden 
bei gericht unter dem Js-Aktenzeichen der staatsanwaltschaft weitergeführt. 3zum 
zeichen der Anhängigkeit bei gericht werden dem Js-Aktenzeichen folgende unter-
scheidungsmerkmale vorangesetzt:

Ls für sachen des schöffengerichts (Jugendschöffengerichts)

ds für sachen des strafrichters (Jugendrichters)

cs für strafbefehlssachen

oWi für bußgeldsachen.

4Außerdem ist ggf. dem um eines dieser unterscheidungsmerkmale ergänzten 
Js-Aktenzeichen die nummer der zuständigen Abteilung der geschäftsstelle des 
Amtsgerichts voranzusetzen. 5das sich hiernach ergebende Aktenzeichen für das 
verfahren bei gericht lautet also z.b. „8 Ls 12 Js 130/76”. 6die geschäftsstelle des 
gerichts teilt der geschäftsstelle der staatsanwaltschaft zum Js-register mit, bei 
welcher Abteilung der geschäftsstelle des gerichts das verfahren anhängig ist. 7von 
dieser mitteilung kann die geschäftsstelle des gerichts nur im einvernehmen mit 
der staatsanwaltschaft grundsätzlich oder für bestimmte Fälle absehen (z.b. wenn 
die zuständige Abteilung der geschäftsstelle des gerichts der staatsanwaltschaft 
bereits bekannt ist oder bei dem gericht nur eine geschäftsstellenabteilung für straf- 
und bußgeldsachen besteht).

 5. Wird in den Fällen des Abs. 4 untersuchungshaft oder einstweilige unterbringung 
vollzogen, teilt nach erhebung der öffentlichen Klage die geschäftsstelle des mit der 
sache neu befassten gerichts bei eingang der Akten unverzüglich die Anhängigkeit 
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des verfahrens zum register für einzelne richterliche Anordnungen des Amtsgeri-
chts gs mit.

 6. 1solange die Akten bei dem gericht sind und es sich nicht um vollstreckungen des 
als vollstreckungsleiter zuständigen Jugendrichters handelt, werden sie von der ge-
schäftsstelle des Amtsgerichts durch die Aktenkontrolle (Liste 52) überwacht, die 
– wenn sie nicht in einem Fachverfahren geführt wird – für ein oder mehrere Jahre 
fortlaufend oder alphabetisch geführt werden kann. 2die behördenleitung kann 
bestimmen, dass zu einer fortlaufend geführten Kontrolle ein namenverzeichnis ge-
führt wird und dass sachen, die nur auf kurze zeit dem Amtsgericht zugehen (z. b. 
zur eröffnung des hauptverfahrens, zum erlass des strafbefehls), von der erfassung 
ausgeschlossen bleiben. 3Jedes verfahren ist nur einmal zu erfassen, solange es in 
derselben Abteilung geführt wird. 4Wird die Aktenkontrolle fortlaufend geführt, so ist 
die laufende nummer auf dem Aktendeckel zu vermerken.

 7. in straf- und bußgeldsachen wird ein Kalender für hauptverhandlungen nach Liste 42  
geführt.

 8. bei Anträgen auf erlass von strafbefehlen (§ 407 Abs. 1 stPo) werden die ver-
fahrensdaten in einer Aktenkontrolle nach maßgabe der Liste 52 registriert.

 9. 1Über alle vollstreckungen in straf- und bußgeldsachen, für die als vollstreckung-
sleiter der Jugendrichter zuständig ist, wird das vollstreckungsregister für Jugen-
drichtersachen vrJs (Liste 56) geführt. 2das vrJs-Aktenzeichen ist zum Js register 
(Liste 32) bzw. zum register für Privatklage- und bußgeldsachen des Amtsgerichts 
(Liste 34) mitzuteilen; dort ist es unter „bemerkungen” zu vermerken. 3soweit über 
die vollstreckungen des als vollstreckungsleiter zuständigen Jugendrichters voll-
streckungshefte gebildet werden, sind sie – ebenso wie die gnadenhefte – in den 
hauptakten zu verwahren. 4Anlegung und inhalt des vollstreckungsheftes richten 
sich nach §§ 15, 16 strafvollstreckungsordnung (stvollstro). 5nach Abschluss der 
vollstreckung sind die Akten an die staatsanwaltschaft zur Aufbewahrung zurückzu-
leiten.

 10. 1ist nach § 56 stgb oder nach § 21 Jgg die Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe zur 
bewährung ausgesetzt worden, ist dies nach maßgabe der Liste 44 zu erfassen. 
2das gleiche gilt bei der verwarnung mit strafvorbehalt (§§ 59, 59a stgb) und 
der Aussetzung der verhängung der Jugendstrafe (§ 27 Jgg). 3die bewährung ist 
in einem bewährungsheft zu führen, das nach Abschluss der bewährung in den 
hauptakten zu verwahren ist.”

 7. in § 25 Abs. 2 satz 1 werden hinter die Wörter „erfolgt sind” die Wörter „dies gilt auch 
für eidesstattliche versicherungen nach § 2356 Abs. 2 bgb” eingefügt.

 8. § 38a wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„1. die Anträge auf vollstreckbarerklärung von schiedssprüchen, die Anträge 

auf Aufhebung der vollstreckbarerklärung, die Anträge auf Aufhebung von 
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schiedssprüchen, die Anträge auf gerichtliche entscheidung in den in § 1062 
Abs. 1 nummern 1 bis 3 zPo genannten Fällen, die verfahren nach dem Kapi-
talanleger-musterverfahrensgesetz, die Freigabeverfahren nach dem Aktien- und 
umwandlungsgesetz (§§ 246a, 319 Aktg, 16 umwg) sowie die entschädigung-
sklagen (§ 201 gvg) und die den entschädigungsklagen vorausgehenden PKh-
Anträge nach § 117 zPo sind nach maßgabe der Liste 20 zu erfassen.”

b) Abs. 2 satz 3 wird wie folgt gefasst:
„3die Freigabeverfahren nach dem Aktien- und umwandlungsgesetz (§§ 246a, 319 

Aktg, 16 umwg) werden unter dem registerzeichen Aktg, die entschädigungskla-
gen sowie die den entschädigungsklagen vorausgegangenen PKh-Anträge unter 
dem registerzeichen eK erfasst.”

 9. § 41 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 41

Register, Kalender für Hauptverhandlungen, Aktenkontrolle

1. 1bei dem Landgericht und dem oberlandesgericht werden register geführt:

a) über berufungen (revisionen) in Privatklagesachen (Liste 38),

b) über beschwerden in straf- und bußgeldsachen (Liste 41).
2Anträge auf Anordnung der erzwingungshaft (§ 96 Abs. 1 oWig), für die nach § 104 
Abs. 1 nummer 2 in verbindung mit §§ 64, 82 oWig ein spruchkörper des Landg-
erichts als gericht erster instanz zuständig ist, sowie verfahren über rechtsbehelfe 
im vollzug des Jugendarrestes, der Jugendstrafe und der unterbringung in einem 
psychiatrischen Krankenhaus oder einer erziehungsanstalt nach § 92 Abs. 1 Jgg 
sind im beschwerderegister für strafsachen und bußgeldsachen des Landgerichts 
Qs zu registrieren. 3die Anträge auf entscheidung der strafkammer (des strafsenats) 
als oberen gerichts und über die Ablehnung von gerichtspersonen sind nicht im be-
schwerderegister zu erfassen; die entscheidungen sind in urschrift oder in Abschrift 
zu besonderen sammelakten zu bringen, über deren einrichtung die behördenleitung 
das nähere bestimmt. 4Anträge auf entscheidung nach § 462a Abs. 2 satz 3 stPo 
sind nach maßgabe der Liste 43a zu erfassen. 5im übrigen liegt die Akten- und reg-
isterführung über die vor dem Landgericht und dem oberlandesgericht zu verhan-
delnden straf- und bußgeldsachen in den händen der staatsanwaltschaft.

2. 1die Akten und sonderbände (§ 47 Abs. 1 satz 6) werden bei gericht unter dem Js-
Aktenzeichen der staatsanwaltschaft geführt. 2zum zeichen der Anhängigkeit bei 
gericht werden dem Js-Aktenzeichen eines der folgenden unterscheidungsmerk-
male zugesetzt:

Ks für schwurgerichtssachen
KLs für sachen der großen strafkammer (Jugendkammer)
ns für berufungssachen
nsv für Anträge auf Anordnung der nachträglichen sicherungsverwahrung
vsv für Anträge auf Anordnung der vorbehaltenen sicherungsverwahrung.
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3Außerdem ist ggf. den um eines dieser unterscheidungsmerkmale ergänzten Js 
Aktenzeichen die nummer der Abteilung der zuständigen geschäftsstelle des Land-
gerichts (Kammerbezeichnung) voranzusetzen. 4das sich hiernach ergebende Ak-
tenzeichen für das verfahren beim Landgericht lautet also z.b. 3 KLs 4 Js 10/76. 
5die geschäftsstelle des gerichts teilt der geschäftsstelle der staatsanwaltschaft 
zum Js-register mit, bei welcher Abteilung der geschäftsstelle des gerichts das ver-
fahren anhängig ist. 6von dieser mitteilung kann die geschäftsstelle des gerichts nur 
im einvernehmen mit der staatsanwaltschaft grundsätzlich oder für bestimmte Fälle 
absehen (z. b. wenn die zuständige Abteilung der geschäftsstelle des gerichts der 
staatsanwaltschaft bereits bekannt ist oder bei dem gericht nur eine geschäftsstel-
lenabteilung für straf- und bußgeldsachen besteht).

3. a) 1in straf- und bußgeldsachen wird ein Kalender für hauptverhandlungen nach 
Liste 42 geführt.

b) 2bei dem oberlandesgericht wird außerdem für die verfahren nach §§ 122 Abs. 1 
und Abs. 4, 126a stPo der Kalender für haftprüfungen und Prüfungen der unter-
bringungen (Liste 45) geführt.

4. 1der Aktenverkehr wird kontrolliert:

a) bei dem Landgericht durch die Aktenkontrolle (Liste 52); § 18 Abs. 6 findet ent-
sprechende Anwendung,

b) bei dem oberlandesgericht in Auslieferungssachen durch die Aktenkontrolle (vgl. 
zu a), während im Übrigen die Kontrolle nur durch den Kalender für hauptverhan-
dlungen erfolgt.

5. (aufgehoben)

6. die Führungsaufsichtssachen bei der Führungsaufsichtsstelle sind – sofern die erfas-
sung nicht in anderer Weise erfolgt – nach maßgabe der Liste 44a zu erfassen.

7. 1ist nach § 56 stgb oder nach § 21 Jgg die Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe zur 
bewährung ausgesetzt worden, ist dies nach maßgabe der Liste 44 zu erfassen. 2das 
gleiche gilt bei der verwarnung mit strafvorbehalt (§§ 59, 59a stgb) und der Aus-
setzung der verhängung der Jugendstrafe (§ 27 Jgg). 3die bewährung ist in einem 
bewährungsheft zu führen, das nach Abschluss der bewährung in den hauptakten 
zu verwahren ist.”

 10. § 42 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 42

Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammer

1. 1bei dem Landgericht wird für verfahren vor der strafvollstreckungskammer ein reg-
ister stvK nach Liste 43 geführt. 2zu dem register ist ein alphabetisches namenver-
zeichnis nach dem namen des verurteilten zu führen.
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2. 1die verfahren vor der strafvollstreckungskammer nach §§ 462a, 463 stPo sind 
aus den Akten der zugrunde liegenden strafsache zu bearbeiten, in denen auch die 
urschriften der entscheidungen verbleiben. 2Auf Anordnungen der behördenleitung 
sind Abschriften der entscheidungen zu sammelakten zu nehmen oder in sonst 
geeigneter Weise zu verwahren (z. b. als datei zu speichern). 3Auf Anordnung der 
behördenleitung kann die laufende bearbeitung der Angelegenheiten der strafvoll-
streckungskammern aus dem jeweiligen vollstreckungs- oder bewährungsheft er-
folgen. 4im schriftverkehr ist zusätzlich das Aktenzeichen der strafsache anzugeben, 
z.b. 1 stvK 23/89 (12 Js 130/89 stA düsseldorf). 5entscheidungen der strafvoll-
streckungskammern anderer bundesländer nach §§ 462a, 463 stPo und nach dem 
irg, die nach den dort geltenden bestimmungen nicht zu den hauptakten, sondern 
zu besonderen heften genommen worden sind, verbleiben bei diesen vorgängen. 
6beglaubigte Abschriften der entscheidungen sind zu den verfahrensakten und zum 
vollstreckungsheft sowie zum bewährungsheft zu nehmen, sofern ein solches ange-
legt ist.

3. die verfahren nach §§ 109, 138 Abs. 2 stvollzg werden in besonderen Akten geführt; 
im Übrigen gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.

4. Für die verfahren nach §§ 50, 58 Abs. 3, § 71 Abs. 4 irg gelten Absätze 1 und 2 
entsprechend.”

 11. § 44a wird wie folgt neu gefasst:

„§ 44a

Verwaltungsbeschwerden und Bußgeldsachen 
nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

(Kartellsachen)

die zur zuständigkeit des oberlandesgerichts gehörenden verwaltungsbeschwerden 
gegen verfügungen der Kartellbehörden nach dem gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (gWb) sowie nach § 75 Abs. 4 des gesetzes über die elektrizitäts- und 
gasversorgung (energiewirtschaftsgesetz – enWg) werden nach maßgabe der Liste 27a 
und bußgeldverfahren wegen einer ordnungswidrigkeit nach dem gWb und nach § 98 
enWg werden nach maßgabe der Liste 27b jeweils unter dem registerzeichen „Kart” 
erfasst.”

 12. in § 45 wird folgender Abs. 3 eingefügt:
„3. 1Anträge auf enthebung vom Amt des beisitzers nach § 104 Abs. 2 der bundes-

notarordnung sind nach maßgabe der Liste 3 zu erfassen.”

 13. § 45a Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
„3. Anträge auf enthebung vom Amt des patentanwaltlichen mitglieds nach § 89 Abs. 3 

Patentanwaltsordnung, vom Amt des beisitzers nach § 101 Abs. 2 des steuerber-
atergesetzes oder § 77 Abs. 2 der Wirtschaftsprüferordnung sind nach maßgabe der 
Liste 3 zu erfassen.”
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b) in Abschnitt ii teil A c) wird der text

 Kart verwaltungs- 27a verwaltungs- nein A 
  beschwerden und  beschwerden und   
  bußgeldsachen in  bußgeldsachen in   
  Kartellsachen  Kartellsachen

durch den text

 Kart verwaltungs- 27a verwaltungs- nein A 
  beschwerden und 27b beschwerden und   
  bußgeldsachen in  bußgeldsachen in   
  Kartellsachen  Kartellsachen

ersetzt.

c) in Abschnitt ii teil b a) wird der text

 – zählblatt für An- 34a b – – – 
  träge auf erlass 
  von strafbefehlen

gestrichen.

 16. das verzeichnis der muster und Listen (Anlage ii) wird wie folgt geändert:

a) es wird folgender text neu eingefügt: „Liste 3a güterichterverfahren”.

 – 3a güterichterverfahren ja bl.

 14. § 50a Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) in satz 1 werden die Worte „eines disziplinarverfahrens gegen notarinnen und  
notare,” gestrichen.

b) satz 2 wird gestrichen.

c) der bisherige satz 3 wird satz 2.

 15. die Übersicht der register, Kalender und namensverzeichnisse (Anlage i zur Akten-
ordnung) wird wie folgt geändert:

a) in Abschnitt i a) wird eingefügt:

re- 
gis- 
ter- 
zei- 

chen

Aktenart

A. = feste 
Akten

b. = batt- 
samm- 
lung

ein namen- 
verzeichnis 
ist zu führen

Angelegenheit

muster 
nr., 

Liste 
nr.

register 
oder 

Kalender
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b)  der text „Liste 20 zivilprozesssachen des Amtsgericht c und h, des Landgerichts 
o und oh und des oberlandesgerichts sch und schh” wird durch den text „zivil-
prozesssachen des Amtsgerichts c und h, des Landgerichts o und oh und des 
oberlandesgerichts sch, schh, Kap, Aktg und eK” ersetzt.

c) der text „Liste 27a verwaltungsbeschwerden und bußgeldsachen des oberland-
esgerichts in Kartellsachen Kart” wird durch den text „Liste 27a verwaltungsbe-
schwerden nach dem gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (gWb) sowie 
dem energiewirtschaftsgesetz (enWg)” ersetzt.

d) es wird folgender text neu eingefügt: „Liste 27b bußgeldsachen nach dem gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (gWb) sowie dem energiewirtschaftsgesetz 
(enWg) (Kartellsachen)”

e) der text „muster 34a zählblatt für Anträge auf erlass von strafbefehlen” wird durch 
den text „muster 34a weggefallen” ersetzt.

f) der text „muster 38” wird durch den text „Liste 38” ersetzt.

g) der text „muster 42 weggefallen” wird durch den text „Liste 42 Kalender für haupt-
verhandlungen in strafsachen und bußgeldsachen” ersetzt.

h) der text „muster 43” wird durch den text „Liste 43” ersetzt.

 17. nach Liste 3 wird folgende Liste 3a eingefügt:

„Liste 3a (§ 8a)

Güterichterverfahren (AR – G)

Zu erfassen sind:

1. Jährlich fortlaufende nummer

2. tag des eingangs des verweisungsbeschlusses des streitigen verfahrens

3. Aktenzeichen und gericht des herkunftsverfahrens

4. namen der Parteien bzw. beteiligten

a) Kläger/Klägerin, berufungsklägerin/berufungskläger oder 
Antragstellerin/Antragsteller

b) beklagte/beklagter, berufungsbeklagte/berufungsbeklagter oder 
Antragsgegnerin/Antragsgegner 
(bei natürlichen Personen mit vornahme und Familienname, bei juristischen 
Personen mit deren bezeichnung)

5. Art und zeitpunkt der erledigung des güterichterverfahrens

6. bemerkungen.”

 18. Liste 4 wird wie folgt geändert:

a) die erläuterung nr. 3 wird wie folgt gefasst:
„3. unter ii sind auch die insbesondere nach den Polizei- und verfassungsschutzge-

setzen des bundes und der Länder den Amtsgerichten zugewiesenen entschei-
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dungen zu erfassen, deren gegenstand nicht eine Freiheitsentziehung ist, wenn 
für das verfahren die vorschriften des gesetzes über das verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen gerichtsbarkeit entsprechend 
gelten.”

b) die bisherigen erläuterungen nr. 3 bis 7 werden nr. 4 bis 8.

 19. Liste 9 wird wie folgt geändert:

a) die erläuterung nr. 3 wird wie folgt gefasst:
„3. zu den unter nr. 6b) bb) zu erfassenden verfahren gehören auch die insbeson-

dere nach den Polizeigesetzen der Länder den Amtsgerichten zugewiesenen ent- 
scheidungen, deren gegenstand eine Freiheitsentziehung ist, wenn für das ver-
fahren die vorschriften des gesetzes über das verfahren in Familiensachen und 
in den Angelegenheiten der freiwilligen gerichtsbarkeit entsprechend gelten.”

b) die bisherigen erläuterungen nr. 3 bis 5 werden nr. 4 bis 6.

 20. Liste 20 wird wie folgt geändert:

a) die Überschrift zu Liste 20 wird wie folgt gefasst:

„Liste 20 (§ 13 Abs. 1, § 38 Abs. 1, § 38a Abs. 1)

Zivilprozesssachen des Amtsgerichts C und H, 
des Landgerichts O und OH 

und des Oberlandesgerichts Sch, SchH, Kap, AktG und eK”

b) die erläuterung nr. 5 „nur für oberlandesgerichte” wird wie folgt gefasst:
„5. bei den unter sch, schh und eK erfassten verfahren sind Abgaben innerhalb des 

gerichts besonders kenntlich zu machen.”

 21. Liste 23 wird wie folgt geändert:

a) buchst. e der erläuterung nr. 4 „nur für oberlandesgerichte” wird gestrichen.

b) die bisherigen buchst. f) und g) werden buchst. e) und f).

 22. Liste 25a wird um folgende erläuterung ergänzt:
„7. bei den unter uFh erfassten verfahren sind die bescheinigungen nach den Arti-

keln 41 – umgangsrecht – und 42 – rückgabe des Kindes – der vo(eg) nummer 
2201/2003 besonders kenntlich zu machen.”
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 23. Liste 27a wird wie folgt neu gefasst:

„Liste 27a (§ 44a)

Verwaltungsbeschwerden 
nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

(GWB) sowie dem energiewirtschaftsgesetz (enWG)

Zu erfassen sind:

1. Jährlich fortlaufende nummer

2. verfahrensart verwaltungsbeschwerde (v)

3.  tag des eingangs der ersten schrift

4. name und Wohnort der Antragstellenden oder des Antragstellenden

5. a) bezeichnung der behörde, deren Anordnung, verfügung oder maßnahme ange-
fochten ist

b) Aktenzeichen der behörde, deren Anordnung, verfügung oder maßnahme ange-
fochten ist

c) tag der entscheidung der behörde, deren Anordnung, verfügung oder maßnahme 
angefochten ist

6. erledigt am

7. rechtsbeschwerde/nichtzulassungsbeschwerde eingelegt am

8. bemerkungen

9. Jahr der Weglegung

erläuterungen

1. bei den für bemerkungen vorgesehenen Angaben kann auf Anordnung der Präsi-
denten oder des Präsidenten des oberlandesgerichts auch die Art der erledigung 
vermerkt werden.”

 24. nach Liste 27a wird folgende Liste 27b eingefügt:

„Liste 27b (§ 44a)

Bußgeldsachen nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) sowie dem energiewirtschaftsgesetz (enWG) (Kartellsachen)

Zu erfassen sind:

1. Jährlich fortlaufende nummer

2. verfahrensart bußgeldverfahren (oWi)

3.  tag des eingangs der ersten schrift

4. name und Wohnort der Antragstellenden oder des Antragstellenden
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5. a) bezeichnung der behörde, deren Anordnung, verfügung oder maßnahme ange-
fochten ist

b) Aktenzeichen der behörde, deren Anordnung, verfügung oder maßnahme ange-
fochten ist

c) tag der entscheidung der behörde, deren Anordnung, verfügung oder maßnahme 
angefochten ist

6. erledigt am

7. rechtsbeschwerde/nichtzulassungsbeschwerde eingelegt am

8. bemerkungen

9. Jahr der Weglegung

erläuterungen:

1. bei den für bemerkungen vorgesehenen Angaben kann auf Anordnung der Präsi-
denten oder des Präsidenten des oberlandesgerichts auch die Art der erledigung 
vermerkt werden.

2. bei einsprüchen gegen bußgeldverfahren nach dem gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen sind Abgaben innerhalb des gerichts besonders kenntlich zu machen.

3. bußgeldverfahren nach § 98 enWg sind besonders kenntlich zu machen.”

 25. muster 34 wird durch folgende Liste 34 ersetzt:

„Liste 34 (§ 18 Abs. 1)

Register für Privatklage- und Bußgeldsachen des Amtsgerichts Bs, OWi

Zu erfassen sind:

1. tag des eingangs der ersten schrift

2. name, Wohnort der Privatklägerin/des Privatklägers, der/des beschuldigten, betrof-
fenen

3. Jährlich fortlaufende nummer der Privatklagen (bs)

4. Jährlich fortlaufende nummer der

a) erzwingungshaftanträge

b) Anträge auf gerichtliche entscheidung nach § 25a Abs. 3 stvg

c) sonstigen rechtsbehelfe gegen maßnahmen der verwaltungsbehörden 
(§ 62 Abs. 1 satz 1 oWig)

d) sonstigen Anträge und entscheidungen nach dem oWig

5. Jahr der Aktenweglegung

6. bemerkungen

erläuterungen:

1. 1sind mehrere beschuldigte oder betroffene vorhanden, sind diese durch kleine 
lateinische buchstaben oder auf sonst geeignete Weise zu unterscheiden. 2der 
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name des beschuldigten oder betroffenen, nach welchem das verfahren benannt 
ist, ist zuerst zu erfassen. 3die Angabe des Wohnorts kann unterbleiben, wenn un-
zuträglichkeiten nicht zu besorgen sind. 4Übernimmt die staatsanwaltschaft die ver-
folgung, so ist dies bei ziffer 5 zu vermerken und die sache als erledigt zu behandeln.

2. 1die zählung bei den ziffern 3 und 4 beginnt jeweils mit nr. 1. 2die nummern bei 4. a, 
4. b, 4. c und 4. d laufen gemeinschaftlich (springnummern).

3. eine neuerfassung erfolgt, wenn eine zurückgewiesene Privatklage von neuem ange-
bracht wird.

4. in Fällen der vollstreckung einer strafe aus einem urteil in Privatklagesachen oder 
einer erzwingungshaft ist bei ziffer 5 das vrs-Aktenzeichen der staatsanwaltschaft 
oder in Jugendsachen das vrJs-Aktenzeichen zu vermerken.

5. Wird in nur einem Antragsschreiben die Anordnung der erzwingungshaft für mehrere 
bußgeldbescheide beantragt, so ist gleichwohl von mehreren selbständigen Anträ-
gen auszugehen, die für jeden bußgeldbescheid getrennt unter einer jeweils neuen 
laufenden nummer zu erfassen sind.”

 26. das muster 34a wird aufgehoben.

 27. Liste 35 wird wie folgt neu gefasst:

„Liste 35 (§ 18 Abs. 2)

einzelne richterliche Anordnungen des Amtsgerichts Gs

Zu erfassen sind:

1. tag des eingangs der ersten schrift

2. name und Wohnort der oder des beschuldigten, betroffenen oder beteiligten

3. Laufende nummer

4. Antragsstellende/ersuchende behörde und Aktenzeichen

5. ggf. Jahr der Weglegung

6. bemerkungen (verbleib der Akten,)

erläuterungen:

1. sind in einer sache mehrere Personen beschuldigt, betroffen oder beteiligt, so sind 
ihre Personendaten unter derselben nummer (z. b. durch voranstellen kleiner latein-
ischer buchstaben) zu registrieren.

2. Anträge auf Anordnung der untersuchungshaft nach § 112 stPo oder der unterbrin-
gung nach § 126a stPo gegen mehrere Personen innerhalb eines ermittlungsver-
fahrens sind getrennt zu registrieren.

3. 1eine Angelegenheit ist stets dann neu zu registrieren, wenn das gericht sich nach er-
gangener entscheidung mit der sache erneut befasst. 2Wird gegen die entscheidung 
des gerichts beschwerde eingelegt, so unterbleibt eine neuerfassung. 3Werden nach 
satz 1 in einer haftsache mehrere erfassungen erforderlich, so ist die Angelegenheit 
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unter dem Aktenzeichen der ersten erfassung weiterzuführen (§ 18 Abs. 2 satz 3); bei 
der neuerfassung ist das Aktenzeichen bei den für „bemerkungen” vorgesehenen 
Angaben zu vermerken.

4. 1haftbegleitende maßnahmen sind nicht zu registrieren. 2zu den haftbegleitenden 
maßnahmen zählen alle gerichtlichen entscheidungen, die dem vollzug der untersu-
chungshaft dienen, insbesondere:

 1. briefkontrolle,

 2. erteilung von besuchserlaubnissen,

 3. die Auferlegung von beschränkungen nach § 119 stPo,

 4. gerichtliche entscheidungen nach § 119a stPo gegen behördliche maßnahmen 
und entscheidungen im untersuchungshaftvollzug,

 5. entscheidungen zur reihenfolge der vollstreckung der untersuchungshaft oder 
anderen freiheitsentziehenden maßnahmen nach § 116b satz 2, 2. halbsatz stPo,

 6. disziplinarmaßnahmen,

 7. Pflichtverteidigerbestellungen für beschuldigte, gegen die untersuchungshaft 
oder eine andere unterbringung nach § 126a oder § 275a Ab. 6 stPo vollstreckt 
wird (§ 140 Abs. 1 nummer 4, § 141 Abs. 4 stPo) sowie die entsprechenden 
Folgeentscheidungen,

 8. Kontrollen von blut und urin auf einen möglichen Konsum von betäubungsmit-
teln,

 9. entscheidungen über ärztliche behandlung außerhalb der JvA,

 10. entscheidungen über die beschäftigung innerhalb der JvA,

 11. die genehmigung eines dolmetschers für den verkehr zwischen verteidiger und 
inhaftiertem beschuldigten auf staatskosten sowie

 12. genehmigungen von Fahrten des verteidigers zum inhaftierten beschuldigten auf 
staatskosten.

 28. muster 38 wird durch folgende Liste 38 ersetzt:

„Liste 38 (§ 41 Abs. 1 Buchst. a)

Register für Berufungen/Revisionen in Privatklagesachen 
des Landgerichts Ps/Oberlandesgerichts Vs

Zu erfassen sind:

1. Fortlaufende nummer

2. gericht, dessen urteil angefochten ist

a) sitz

b) Aktenzeichen

c) tag der entscheidung

3. name

a) der Privatklägerin, des Privatklägers
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b) der Angeklagten, des Angeklagten

4. tag der Abgabe der Akten

5. bemerkungen

erläuterungen:

1. 1hat die staatsanwaltschaft die verfolgung übernommen, so gehört die sache nicht 
in das vorliegende, sondern in das von der staatsanwaltschaft geführte Js register 
oder ss-register. 2die Übernahme der verfolgung durch die staatsanwaltschaft ist 
bei nummer 5 zu vermerken.

2. eine erneute erfassung erfolgt bei dem oberlandesgericht, wenn eine in die beru-
fungsinstanz zurückverwiesene sache abermals in die revisionsinstanz gelangt.”

 29. die erläuterung nr. 8 zu Liste 39 wird gestrichen.

 30. satz 2 der erläuterung nr. 1 zu Liste 41 wird gestrichen.

 31. muster 42 wird durch folgende Liste 42 ersetzt:

„Liste 42 (§ 18 Abs. 7, § 41 Abs. 4)

Kalender für Hauptverhandlungen in Strafsachen und Bußgeldsachen

Zu erfassen sind:

1. terminstunde

2. name der Angeklagten, des Angeklagten, der betroffenen, des betroffenen

3. bezeichnung der straftat, ordnungswidrigkeit

4. Aktenzeichen

5. bemerkungen

erläuterungen:

1. die Liste ist für jeden terminstag besonders anzulegen.

2. 1unter ziffer 5 ist der tag zu erfassen, an dem das mit gründen versehene, von 
der richterin, dem richter oder den richterinnen/richtern unterschriebene urteil der 
geschäftsstelle übergeben wird. 2bei spruchkörpern, die mit mehr als einer beruf-
srichterin oder einem berufsrichter besetzt sind, ist unter ziffer 5 zusätzlich der tag 
zu vermerken, an dem die berichterstatterin oder der berichterstatter das nur von ihr 
oder ihm unterschriebene urteil der geschäftsstelle übergibt.”
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 32. muster 43 wird durch folgende Liste 43 ersetzt:

„Liste 43 (§ 42 Abs. 1)

Verfahren vor der Strafvollstreckungskammer StVK

Zu erfassen sind:

1. Laufende nummer

2. name, vorname und geburtsdatum der verurteilten oder des verurteilten

3. sitz und Aktenzeichen der staatsanwaltschaft

4. vollzugseinrichtung

5. datum der Aktenweglegung

6. bemerkungen

erläuterungen:

1. 1Jede nach § 78a gvg zur zuständigkeit der strafvollstreckungskammern gehörige 
Angelegenheit ist gesondert zu erfassen. 2dies gilt auch, wenn gleichzeitig mehrere 
Angelegenheiten eines verurteilten anhängig werden.

2. 1eine Prüfung der Aussetzung der vollstreckung des restes einer Freiheitsstrafe zur 
bewährung (§§ 57, 57a stgb) ist nicht neu zu erfassen, solange eine vorangegan-
gene Prüfung noch nicht rechtskräftig durch Ablehnung oder Widerruf abgeschlos-
sen ist. 2im Falle des § 454b Abs. 3 stPo ist jede zu vollstreckende entscheidung ge-
sondert zu erfassen, die in die gleichzeitig zu treffende entscheidung einzubeziehen 
ist.

3. 1mit der Aussetzung des strafrestes wird das verfahren bis zur rechtskräftigen ents-
cheidung über den Widerruf oder den straferlass fortgeführt. 2Anträge und maß-
nahmen, die sich auf eine noch nicht rechtskräftig durch straferlass oder Widerruf 
erledigte strafaussetzung oder Aussetzung des strafrestes beziehen, insbesondere 
die Änderung der bewährungszeit, die bestellung eines bewährungshelfers, die 
erteilung von Auflagen oder Weisungen, der Widerruf der Aussetzung und die An-
rechnung erfüllter Auflagen, jedoch auch der erlass der strafe nach Ablauf der be-
währungszeit und der Widerruf des straferlasses sind nicht neu zu erfassen.

4. 1ist nach rechtskräftigem Widerruf der Aussetzung des strafrestes später erneut über 
die Aussetzung eines strafrestes zu entscheiden, ist das verfahren neu zu erfassen. 
2im Falle der erneuten Aussetzung des nunmehrigen strafrestes gilt erläuterung 3 
entsprechend

5. 1Jede Prüfung der weiteren vollstreckung der unterbringung (§ 67e stgb) ist neu zu 
erfassen. 2Wird die weitere vollstreckung zur bewährung ausgesetzt, gelten erläuter-
ungen 3 und 4 entsprechend.

6. 1die erste bestellung eines bewährungshelfers in Führungsaufsichtsverfahren ist 
nach § 42 Abs. 1 zu erfassen; zur erfassung bei der Führungsaufsichtsstelle siehe 
§ 41 Abs. 6. 2nachfolgende Anträge und maßnahmen, insbesondere die bestellung 
eines anderen bewährungshelfers, Weisungen an den verurteilten und entscheidun-
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gen über die dauer, die beendigung, das entfallen oder das ruhen der Führungsauf-
sicht sind nicht neu zu erfassen.

7. 1Abgaben ohne sachliche verfügung an ein anderes gericht oder eine andere 
strafvollstreckungskammer sind besonders zu kennzeichnen. 2dies gilt nicht für Ab-
gaben an das Wohnsitzgericht nach § 462a Abs. 2 satz 2 stPo.”

 33. muster 45 wird durch folgende Liste 45 ersetzt:

„Liste 45 (§ 41 Abs. 3) 

Kalender für Haftprüfungen des Oberlandesgerichts

Zu erfassen sind:

1. Aktenzeichen

2. staatsanwaltschaft

3. name der beschuldigten, des beschuldigten

4. tag des eingangs der Akten beim oLg

5. tag der nächsten haftprüfung

6. Akten liegen vor

a. der vorsitzenden, dem vorsitzenden

b. der berichterstatterin, dem berichterstatter

c. der geschäftsstelle

7. bemerkungen

 34. Liste 52 wird um folgende erläuterung ergänzt:
„4. hier sind nur verfahren über strafbefehlsanträge nach § 407 Abs. 1 stPo zu regis t-

rieren.”

 35. in Liste 53 wird in nr. 5 sowie in der erläuterung die Angabe „§ 114b” durch die Angabe 
„§ 114c” ersetzt.

 36. in Liste 56 wird die Angabe „(18 Abs. 8)” durch die Angabe „(§ 18 Abs. 9)” ersetzt.
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 37. Liste 60 wird wie folgt neu gefasst:

„Liste 60 (§ 50a)

Vorverfahren in Berufsgerichts-, Anwaltsgerichts- 
und Disziplinarsachen

Zu erfassen sind:

1. Jährlich fortlaufende nummer,

2. tag des eingangs der ersten schrift,

3. name, Amtsbezeichnung (beruf) und Wohnort der/des betroffenen,

4. bezeichnung der Angelegenheit,

5. a) erledigung des vorverfahrens durch einstellung des verfahrens am

b) erledigung des vorverfahrens durch einleitung des gerichtlichen verfahrens am,

6. Aktenzeichen der hauptakten,

7. handakten angelegt am,

8. bemerkungen.

erläuterungen:

1. es werden bezeichnet

a) die anwaltsgerichtlichen verfahren gegen rechtsanwältinnen/anwälte mit – ev

b) die berufsgerichtlichen verfahren gegen steuerberaterinnen/berater mit – stv

c) die berufsgerichtlichen verfahren gegen Wirtschaftsprüferinnen/prüfer mit – Wiv

die verfahren zu a) bis c) werden unter getrennter nummernfolge erfasst.

2. es sind auch solche vorgänge zu erfassen, die Anlass zur Prüfung der Frage ergeben, 
ob ein gerichtliches verfahren einzuleiten ist.

3. bei der staatsanwaltschaft des gerichts, bei dem der Anwaltsgerichtshof eingerich-
tet ist, sind auch die in zweiter instanz anhängig werdenden verfahren zu erfassen, in 
denen in erster instanz eine staatsanwaltschaft mitgewirkt hat.

4.  ist in einer stv-sache die betroffene Person eine zeichnungsberechtigte vertreterin 
oder ein zeichnungsberechtigter vertreter einer steuerberatungsgesellschaft, so ist 
bei den für name, Amtsbezeichnung (beruf) und Wohnort der/des betroffenen vorge-
sehenen Angaben auch der name der steuerberatungsgesellschaft zu erfassen.

5. Anträge auf ergänzung eines bereits vorliegenden Antrags auf einleitung eines berufs- 
gerichtlichen verfahrens wegen weiterer berufspflichtverletzungen und Wieder-
aufnahmeanträge sind neu zu erfassen.

6. Abgaben innerhalb der behörde sind besonders kenntlich zu machen.”
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 38. Liste 61 wird wie folgt geändert:

a) die erläuterung A.3 wird wie folgt gefasst:
„bei Anträgen auf gerichtliche entscheidung in disziplinarverfahren und in verwal-

tungsrechtlichen notarsachen sind bei den für die bezeichnung der Angelegenheit 
vorgesehenen Angaben die stelle, deren entscheidung angefochten ist, deren Ak-
tenzeichen und der tag der entscheidung anzugeben.”

b) die erläuterung c wird wie folgt gefasst:
„bei den für die bezeichnung der Angelegenheit vorgesehenen Angaben ist anzuge-

ben, ob es sich bei der Angelegenheit um ein disziplinarverfahren, eine verwaltung-
srechtliche notarsache oder einen Antrag auf gerichtliche entscheidung handelt.”

 39. Liste 62 wird wie folgt geändert:

a) nr. 5c wird wie folgt gefasst:
„c) Jährlich fortlaufende nummer der Anträge auf gerichtliche entscheidung”

b)  es wird folgende nr. 5d eingefügt:
„d) Jährlich fortlaufende nummer der verwaltungsrechtlichen Anwaltssachen”

c) satz 2 der erläuterung A.1 wird wie folgt gefasst:
„1. die verfahrensarten der nr. 5a bis d werden unter gemeinsamer nummernfolge 

erfasst.”

II.

dieser runderlass tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2014 in Kraft.
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Nr. 7 Anforderungsprofile für die Tätigkeiten im Justizvollzug gemäß Kapitel III, Ziffer 3 
des Personalentwicklungskonzepts für den hessischen Justizvollzug vom 1.7.2011. 
Rderl. d. HMdJIe v. 02.01.2014 (4402 – IV/A2 – 2009/6280 – IV/A) – JMBl. S. 66 –

– Gült.-Verz. Nr. 32, 245 –

I. Vorbemerkung

II. Begriffsdefinitionen

III Aufgabenkurzbeschreibungen und Anforderungsprofile

I. Vorbemerkung

die optimale besetzung von Funktionen, d.h. die richtige Person am richtigen Platz, ist der 
schlüssel für eine erfolgreiche Aufgaben- und zielerfüllung im Justizvollzug. die Auswahl ei-
ner bewerberin oder eines bewerbers erfolgt unter systematischem Abgleich von eignungs-
potenzial der bewerberinnen und bewerber mit den festgelegten Anforderungen und unter 
einbeziehung des orientierungsrahmens.

die qualitativen Anforderungen an eine Funktion werden durch Anforderungsprofile definiert. 
sie legen fest, welche persönlichen und fachlichen Fähigkeiten nach Art und Ausbringungs-
grad von den bewerberinnen und bewerbern erbracht werden müssen und ermöglichen 
somit einen systematischen Abgleich zwischen eignungspotenzial und Anforderungen.

die Anforderungsprofile untergliedern sich in

– Aufgabenkurzbeschreibung,

– fachliche und methodische Anforderungen,

– persönliche und soziale Anforderungen,

– herausgehobene Anforderungen.

Auf der grundlage der Aufgabenkurzbeschreibungen sind in jeder Justizvollzugsbehörde 
ausführliche, die anstaltsspezifischen gegebenheiten berücksichtigende Aufgabenbeschrei-
bungen zu fertigen. hingegen sind die fachlichen, methodischen, persönlichen, sozialen und 
herausgehobenen Anforderungen für alle Justizvollzugsbehörden verbindlich.

die fachlichen und methodischen Anforderungen geben Aufschluss über die bildungsvor-
aussetzungen und die erwarteten Fachkenntnisse.

die persönlichen und sozialen Anforderungen orientieren sich an den richtlinien über die 
dienstliche beurteilung der beamtinnen und beamten im Justizvollzugsdienst des Landes 
hessen.

it-Kenntnisse sind unabdingbare grundvoraussetzung für eine tätigkeit im Justizvollzug 
und deshalb nicht in den Anforderungsprofilen enthalten.

den herausgehobenen Anforderungen ist ein höheres gewicht beizumessen.
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die Anforderungsprofile sind bestandteil jeder Ausschreibung und definieren die Auswahlkri-
terien für das besetzungsverfahren. beurteilungen und besetzungsberichte der behörden-
leitungen sowie der orientierungsrahmen sind zu berücksichtigen, ebenso die besonderen 
Anforderungen des hessischen gleichberechtigungsgesetzes und des schwerbehinderten-
gesetzes.

II. Begriffsdefinition

– Auffassungsgabe
sie oder er besitzt die Fähigkeit – auch neue – sachverhalte und zusammenhänge schnell 
und richtig zu erfassen und das Wesentliche herauszufinden.

– Ausdrucksfähigkeit
sie oder er kann sich mündlich und schriftlich präzise, gewandt und überzeugend aus-
drücken, geht aktiv auf menschen zu, kann sich auf das sprachverständnis und auf die 
Aufnahmefähigkeit der gesprächspartnerin oder des gesprächspartners einstellen, ist 
freundlich und verbindlich im umgang, findet Akzeptanz bei anderen, kommuniziert ziel-
gerichtet, stellt durch das eingehen auf andere beteiligte und umgangsformen ein po-
sitives Kommunikationsklima her und fördert dadurch den ergebnisorientierten gedan-
kenaustausch zwischen den beteiligten. sie oder er ist in der Lage, informationen auf 
strukturierte Weise unter berücksichtigung der empfängerin oder des empfängers, des 
Kontexts sowie der regeln der rechtschreibung und grammatik schriftlich darzustellen 
und strategien für die Kommunikation zu entwickeln und umzusetzen.

– Belastbarkeit
sie oder er nimmt belastungen an und kann sie aushalten, behält in schwierigen situa-
tionen den Überblick und versucht, Probleme sachorientiert zu lösen und behält auch in 
schwierigen situationen den geforderten Leistungsstandard. sie oder er ist in der Lage mit 
veränderungen jeglicher Art umzugehen.

– Betriebswirtschaftliches Denken und Handeln
sie oder er handelt kostenbewusst, setzt ressourcen unter berücksichtigung der strate-
gischen ziele ökonomisch ein, hat die Fähigkeit, die wirtschaftlichen Auswirkungen von 
maßnahmen einzuschätzen und so zu steuern, dass das Kosten-nutzen-verhältnis opti-
miert wird.

– einfühlungsvermögen
sie oder er hat die Fähigkeit, sich in die situation anderer zu versetzen und auf die eigen-
heiten und persönlichen handlungsweisen anderer Personen verständnisvoll zu reagieren. 
dies zeigt sich in einem verhalten, das auf andere rücksicht nimmt und deren sichtweise 
der situation bei eigenen entscheidungen und handlungen einbezieht. sie oder er findet 
für alle Probleme oder situationen Lösungen oder entwickelt Lösungsansätze und berät 
die mitarbeiterinnen und mitarbeiter.
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– entscheidungskompetenz
sie oder er trifft entscheidungen zielsicher, eigenständig und unmittelbar unter Abwägung 
der wesentlichen Fakten und ist bereit, die damit verbundenen risiken zu tragen. sie oder 
er begründet und überprüft entscheidungen.

– Führungskompetenz/-erfolg
sie oder er beherrscht Führungsstile und -techniken, kann diese situationsgerecht an-
wenden, delegiert Aufgaben und verantwortung in kooperativer Weise, beurteilt mitar-
beiterinnen und mitarbeiter fundiert, gibt ihnen Feedback und fördert ihre entwicklung. 
sie oder er setzt mitarbeiterinnen und mitarbeiter erfolgsorientiert, sach- und Arbeitsmittel ef-
fizient ein, plant und realisiert Arbeitsprozesse systematisch und ergebnisorientiert, informiert 
vorgesetzte, andere Führungskräfte und mitarbeiterinnen und mitarbeiter rechtzeitig und der 
jeweiligen Aufgabenstellung angemessen, vereinbart ziele und verfolgt deren erreichung. 
sie oder er kontrolliert und steuert den verlauf von Arbeitsprozessen und ergebnissen, 
erkennt rechtzeitig zielabweichungen und leitet notwendige maßnahmen ein.

– Initiative
sie oder er handelt eigenmotiviert, setzt sich ziele, engagiert sich aus eigenem Antrieb für 
deren realisierung, plant und realisiert eigenverantwortlich, zeigt bereitschaft mehr zu tun, 
als unbedingt notwendig ist, informiert sich umfassend und ausführlich, analysiert Fehler 
und nutzt sie als chance.

– Konfliktmanagement
sie oder er ist in der Lage, konstruktiv Kritik zu üben und anzunehmen sowie im sinne 
einer ergebnisorientierung eigene interessen und befindlichkeiten zurückzustellen. sie 
oder er findet Lösungsansätze, erarbeitet Kompromissvorschläge, trifft vereinbarungen 
zur sicherstellung einer vertrauensvollen zusammenarbeit.

– Kreativität
sie oder er hat die Fähigkeit neue ideen zu entwickeln und umzusetzen, über den bis-
herigen erfahrungshorizont hinauszugehen, offen zu sein gegenüber neuen themen und 
vorschlägen und neuen sichtweisen raum zu geben. 

– Organisationsfähigkeit
sie oder er besitzt die Fähigkeit zu vorausschauender planvoller, ergebnis- und zielorien-
tierter Aufgabenerledigung. sie oder er ist bereit, für die in ihrem oder seinem zukünftigen 
zuständigkeitsbereich liegenden Abläufe verantwortung zu tragen.

– Pädagogische/didaktische Fähigkeiten
sie oder er ist in der Lage zu lehren und zu unterrichten, inhalte und Wissen unter verwen-
dung entsprechender techniken und methoden zu vermitteln.

– Repräsentationsfähigkeit
sie oder er ist in erscheinungsbild und rhetorik in der Lage, ihre oder seine behörde in der 
Öffentlichkeit angemessen zu vertreten.
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– Servicebewusstsein
sie oder er richtet die Arbeit empfängerorientiert aus, pflegt auch in schwierigen situatio-
nen verbindliche umgangsformen, ist jederzeit ansprechbar und stets bereit an Lösungs-
modellen mitzuarbeiten.

– Soziale Kompetenz
soziale Kompetenz umfasst soziales verhalten, einfühlungsvermögen, verhandlungsge-
schick/Fähigkeit sich durchzusetzen, teamfähigkeit und zusammenarbeit.

sie oder er hat die bereitschaft zur uneingeschränkten zusammenarbeit mit anderen 
bediensteten, auf andere einzugehen und zur verbesserung und Aufrechterhaltung der 
zusammenarbeit, zeit und Arbeit zu investieren, informationen weiterzugeben, erfahrun-
gen auszutauschen und persönliche interessen zurückzustellen. sie oder er stellt eige-
ne Kenntnisse zur verfügung, erarbeitet mit anderen gemeinsame Lösungen, akzeptiert 
standpunkte und meinungen anderer, bezieht sie ein, greift deren ideen auf und führt sie 
weiter, ist in der Lage, konstruktive Kritik angemessen zu äußern sowie die zusammenar-
beit zu fördern und zu verbessern. sie oder er ist teamfähig, besitzt einfühlungsvermögen 
und zeigt verständnis im umgang mit vorgesetzten, Kollegen und gefangenen.

sie oder er erkennt Wünsche und Absichten anderer, beobachtet reaktionen der ge-
sprächspartnerinnen und gesprächspartner und präsentiert das für sie Wesentliche. sie 
oder er hat die Fähigkeit, eigene vorstellungen und ziele oder diejenigen der organisati-
onseinheit durchzusetzen oder andere davon zu überzeugen.

– Verantwortungsbewusstsein/Verantwortungsbereitschaft
sie oder er ist bereit verantwortung für die ziele der organisationseinheit oder für ein-
zelne Aufgaben zu übernehmen, bedenkt die Folgen seines handelns oder unterlassens 
genau und gründlich, geht gewissenhaft und schnell an die Lösung von Aufgaben heran 
und schätzt die Folgen ihres oder seines handelns ein, erkennt kritische situationen und 
handelt problemlösungsorientiert.
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III. Anforderungsprofile

 1 Anstaltsleitung

 2 geschäftsleitung

 3 Assistenz der geschäftsleitung

 4 sachgebietsleitung Arbeitswesen in einer Justizvollzugsanstalt

 5 sachgebietsleitung versorgungswesen in einer Justizvollzugsanstalt

 6 sachbearbeitung Arbeits- oder versorgungswesen in einer Justizvollzugsanstalt

 7 sachgebietsleitung vollzugsgeschäftsstelle

 8 sachbearbeitung vollzugsgeschäftsstelle

 9 Leitung eines verwaltungs-competence-centers (vcc)

 10 sachgebietsleitung Personal- und allgemeine verwaltung in einem vcc

 11 sachbearbeitung Personal- und allgemeine verwaltung in einem vcc

 12 sachgebietsleitung rechnungswesen in einem vcc

 13 sachbearbeitung rechnungswesen in einem vcc

 14 sachgebietsleitung versorgungswesen in einem vcc

 15 sachbearbeitung versorgungswesen in einem vcc

 16 sachgebietsleitung controlling in einem vcc

 17 sachbearbeitung controlling in einem vcc

 18 sachbearbeitung datenverarbeitung

 19 sachgebietsleitung „organisation und dienstplanung”

 20 sachbearbeitung „organisation und dienstplanung”

 21 dienstkleidungskoordination

 22 vollzugsabteilungsleitung

 23 vollzugsabteilungsassistenz gehobener dienst

 24 vollzugsabteilungsassistenz mittlerer dienst

 25 Psychologischer dienst

 26 sozialdienst

 27 sachgebietsleitung sicherheitsdienst

 28 bereichsleitung sicherheitsdienst

 29 Ausbildungsleitung für den allgemeinen vollzugsdienst

 30 sachbearbeitung dienstplanung

 31 bereichsleitung

 32 stations- oder Wohngruppendienst

 33 Koordination einer funktionsabhängigen dienstgruppe

 34 Leitung Kammer

 35 Leitung Küche

 36 zentrale

 37 Außenpforte

 38 besuch
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 39 Kammer

 40 Küche

 41 transport- und Fahrdienst

 42 Leitung gefangenensammeltransport

 43 transportleitung gefangenensammeltransport

 44 transportbegleitung gefangenensammeltransport

 45 hundeführerin/hundeführer

 46 betriebsleitung Ausbildungsbetriebe

 47 betriebsleitung eigen, versorgungs-, und unternehmerbetriebe

 48 bereichsleitung Werkhof

 49 Werkdienst

 50 sachgebietsleitung schul- und Weiterbildung

 51 Pädagogischer dienst

 52 beauftragte oder beauftragter für den berufsschulbereich

 53 Leitung überregionale Ausbildungsstätten

 54 Leitung eines medizinischen competence-centers (mcc)

 55 Leitung zentralkrankenhaus

 56 sachgebietsleitung medizinische versorgung

 57 Ärztlicher dienst/zahnärztlicher dienst

 58 Leitung Krankenpflegedienst

 59 Krankenpflegedienst

 60 zahnmedizinische Fachangestellte/zahnmedizinischer Fachangestellter

 61 sportlehrerin/sportlehrer

 62 sportübungsleiterin/sportübungsleiter

 63 Leitung der Aus- und Fortbildungsstätte für Justizvollzugsbedienstete des Landes 
hessen – h.b. Wagnitz-seminar –

 64 Abteilungsleitung Ausbildung der Aus- und Fortbildungsstätte für Justizvollzugsbe-
dienstete des Landes hessen – h.b. Wagnitz-seminar –

 65 Abteilungsleitung Fortbildung der Aus- und Fortbildungsstätte für Justizvollzugsbe-
dienstete des Landes hessen – h.b. Wagnitz-seminar –

 66 hauptamtliche Lehrkraft der Aus- und Fortbildungsstätte für Justizvollzugsbedienstete 
des Landes hessen – h.b. Wagnitz-seminar –

 67 sachbearbeitung it-stelle der hessischen Justiz, Abteilung Justizvollzug

 68 Leitung Kriminologischer dienst

 69 Kriminologischer dienst

 70 Leitung der zentralen Leitstelle für das Arbeitswesen (zLA)

 71 sachbearbeitung der zentralen Leitstelle für das Arbeitswesen (zLA)
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Anforderungsprofil 1

Anstaltsleitung

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Anstaltsleitung hat die gesamtverantwortung in personeller, organisatorischer, vollzu-
glicher und finanzieller hinsicht. sie entwickelt Konzepte und strategien zur behandlung, 
betreuung und versorgung der gefangenen sowie für die sicherheit und ordnung und über-
wacht deren umsetzung. sie trifft entscheidungen in vollzugsangelegenheiten von grund-
sätzlicher und/oder erheblicher bedeutung und ist verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – abgeschlossenes hochschulstudium oder die befähigung 
zum höheren vollzugs- und verwaltungsdienst oder eine 
vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – fundierte Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht so-
wie in den angrenzenden rechtsgebieten 

– Kenntnisse im haushaltsrecht

– Kenntnisse in der Aufbau- und Ablauforganisation

– verwaltungserfahrung

– vollzugserfahrung

– ministerielle erfahrung

– erfahrung in der Personalführung

– erfahrung in verschiedenen vollzugseinrichtungen

Persönliche und soziale Anforderungen:
– Führungskompetenz/-erfolg
– Auffassungsgabe
– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
– belastbarkeit
– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft
– initiative
– organisationsfähigkeit
– soziale Kompetenz
– entscheidungskompetenz
– Kreativität
– repräsentationsfähigkeit
– betriebswirtschaftliches denken und handeln

Herausgehobene Anforderungen:
– Führungskompetenz/-erfolg
– organisationsfähigkeit
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– soziale Kompetenz
– entscheidungskompetenz
– repräsentationsfähigkeit

Anforderungsprofil 2

Geschäftsleitung

Aufgabenkurzbeschreibung:

die geschäftsleitung verwaltung ist zuständig für die organisation, Koordination und Kont-
rolle der verwaltungsabläufe in der Anstalt und in der zusammenarbeit mit dem zuständigen 
verwaltungs-competence-center (vcc). sie stößt grundsatz- und einzelangelegenheiten 
auf dem gebiet der Personalverwaltung sowie der haushalts- und budgetangelegenheiten 
an und bereitet diese zur umsetzung durch das vcc vor. sie trägt verantwortung für die 
umsetzung der neuen verwaltungssteuerung und ist vorgesetzte oder vorgesetzter der be-
diensteten der verwaltung der Justizvollzugsanstalt. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im gehobenen vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im Personal- und tarifrecht

– gute Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht

– gute Kenntnisse im haushaltsrecht

– Kenntnisse auf dem gebiet der Personalentwicklung

– Kenntnisse in der betriebswirtschaftslehre

– gute Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– Kenntnisse in sAP r/3

– verwaltungserfahrung

– erfahrung in der Personalführung

– erfahrung in verschiedenen vollzugseinrichtungen

Persönliche und soziale Anforderungen:
– Führungskompetenz/-erfolg
– Auffassungsgabe
– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
– belastbarkeit
– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft
– organisationsfähigkeit
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– initiative
– soziale Kompetenz
– entscheidungskompetenz
– Kreativität
– betriebswirtschaftliches denken und handeln
– servicebewusstsein

Herausgehobene Anforderungen:
– Führungskompetenz/-erfolg
– organisationsfähigkeit
– soziale Kompetenz

Anforderungsprofil 3

Assistenz der Geschäftsleitung

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung verwaltung unterstützt die geschäftsleitung in allen verwaltungsabläu-
fen sowie in Personal-, haushalts- und budgetangelegenheiten.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – gute Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in 
den angrenzenden rechtsgebieten

– vollzugs- und verwaltungserfahrung

– Kenntnisse in sAP r/3

Persönliche und soziale Anforderungen:
– Auffassungsgabe
– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
– belastbarkeit
– verantwortungsbewusstsein
– organisationsfähigkeit
– servicebewusstsein
– betriebswirtschaftliches denken und handeln
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Anforderungsprofil 4

Sachgebietsleitung Arbeitswesen in einer Justizvollzugsanstalt

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachgebietsleitung Arbeitswesen ist für die organisation der Arbeit und der Ausbildung 
der gefangenen zuständig. ihr obliegt die Führung der Arbeits- und Ausbildungsbetriebe. 
darüber hinaus ist sie verantwortlich für die Auftragsakquisition und –kalkulation und die be-
achtung der arbeitssicherheitstechnischen Anforderungen. sie ist vorgesetzte der in diesem 
bereich eingesetzten bediensteten.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im gehobenen vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– Kenntnisse auf dem gebiet des Personalmanagements
– Kenntnisse auf dem gebiet des organisationsmanagements
– Kenntnisse auf dem gebiet des Finanzmanagements, des 

marketings und der Akquise
– Kenntnisse in den Arbeitssicherheits-, unfallverhütungs- 

und hygienevorschriften
– erfahrung in der vollzugsverwaltung

Persönliche und soziale Anforderungen:
– Auffassungsgabe
– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
– Führungskompetenz und -erfolg
– betriebswirtschaftliches denken und handeln
– Kreativität
– initiative
– organisationsfähigkeit
– servicebewusstsein
– soziale Kompetenz
– Konfliktmanagement
– belastbarkeit
– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft
– entscheidungskompetenz
– repräsentationsfähigkeit

Herausgehobene Anforderungen:
– organisationsfähigkeit
– betriebswirtschaftliches denken und handeln
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Anforderungsprofil 5

Sachgebietsleitung Versorgungswesen in einer Justizvollzugsanstalt

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachgebietsleitung versorgungswesen ist verantwortlich für die wirtschaftliche versor-
gung der Justizvollzugsanstalt, für die bewirtschaftung der haushaltsmittel einschließlich 
des beschaffungswesens, die grundstücks- und hausverwaltung einschließlich der bau-
unterhaltung. sie ist vorgesetzte der bediensteten der hilfsbetriebe der hauswirtschaft, der 
Küche und der Kammer.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im gehobenen vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– Kenntnisse auf dem gebiet des Personalmanagements
– Kenntnisse auf dem gebiet des organisationsmanagements
– Kenntnisse auf dem gebiet des Finanzmanagements
– Kenntnisse im baurecht
– Kenntnisse in den Arbeitssicherheits-, unfallverhütungs- und  

hygienevorschriften
– erfahrung in der vollzugsverwaltung

Persönliche und soziale Anforderungen:
– Auffassungsgabe
– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
– Führungskompetenz und -erfolg
– betriebswirtschaftliches denken und handeln
– Kreativität
– initiative
– organisationsfähigkeit
– servicebewusstsein
– soziale Kompetenz
– Konfliktmanagement
– belastbarkeit
– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft
– entscheidungskompetenz
– repräsentationsfähigkeit

Herausgehobene Anforderungen:
– organisationsfähigkeit
– servicebewusstsein
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Anforderungsprofil 6

Sachbearbeitung Arbeits- oder Versorgungswesen in einer Justizvollzugsanstalt

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung Arbeits- oder versorgungswesen bearbeitet Angelegenheiten aus dem 
bereich des Arbeitswesens oder versorgungswesens in der zusammenarbeit mit dem jewei-
ligen verwaltungs-competence-center oder der zentralen Leitstelle für das Arbeitswesen 
(zLA).

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in den 
angrenzenden rechtsgebieten

– Kenntnisse im haushaltsrecht

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– Kenntnisse in sAP r/3

– Kenntnisse in bAsis Av

– Kenntnisse in den Arbeitssicherheits-, unfallverhütungs- und  
hygienevorschriften

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– servicebewusstsein
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Anforderungsprofil 7

Sachgebietsleitung Vollzugsgeschäftsstelle

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachgebietsleitung der vollzugsgeschäftsstelle ist für die organisation und durchfüh-
rung der sich auf die gefangenen beziehenden verwaltungsgeschäfte zuständig. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – gute Kenntnisse im strafvollstreckungsrecht

– Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in den 
angrenzenden rechtsgebieten

– vollzugs- und verwaltungserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– servicebewusstsein

Herausgehobene Anforderungen:

– organisationsfähigkeit
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Anforderungsprofil 8

Sachbearbeitung Vollzugsgeschäftsstelle

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung der vollzugsgeschäftsstelle ist für die durchführung der sich auf die 
gefangenen beziehenden verwaltungsgeschäfte zuständig. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im strafvollstreckungsrecht

– Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in den 
angrenzenden rechtsgebieten

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– servicebewusstsein

Anforderungsprofil 9

Leitung eines Verwaltungs-Competence-Centers (VCC)

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Leitung eines verwaltungs-competence-centers ist zuständig für die organisation, Ko-
ordination, Kontrolle und steuerung der verwaltungsgeschäfte (Aufbau- und Ablauforgani-
sation) im vcc, für die auf das vcc übertragenen Angelegenheiten auf dem gebiet der 
Personal- und allgemeinen verwaltung, der datenverarbeitung, des rechnungswesens, des 
versorgungswesens und des controllings sowie der haushalts- und budgetangelegenheiten. 
sie ist vorgesetzte oder vorgesetzter der sachgebiete des vcc’s.
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Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – befähigung zum höheren vollzugs- und verwaltungsdienst 
oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse und erfahrung in der Aufbau- und Ablauforgani-
sation

– gute Kenntnisse im Personal- und tarifrecht

– gute Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht

– gute Kenntnisse im haushaltsrecht

– Kenntnisse und erfahrung auf dem gebiet der Personalent-
wicklung in der öffentlichen verwaltung

– Kenntnisse in der betriebswirtschaftslehre

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– Kenntnisse in sAP r/3

– verwaltungserfahrung

– erfahrung in der Personalführung

– erfahrung in verschiedenen vollzugseinrichtungen

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– initiative

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– Kreativität

– servicebewusstsein

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

Herausgehobene Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– servicebewusstsein

– betriebswirtschaftliches denken und handeln
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Anforderungsprofil 10

Sachgebietsleitung Personal- und allgemeine Verwaltung in einem VCC

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachgebietsleitung organisiert und koordiniert die tätigkeiten im sachgebiet sowie den 
einsatz der mitarbeiterinnen und mitarbeiter. sie trägt die verantwortung für die ordnungs-
gemäße und fristgerechte bearbeitung der Personal- und der verwaltungsangelegenheiten 
sowie das organisationsmanagement unter Anwendung der einschlägigen vorschriften.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im gehobenen vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – gute Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in 
den angrenzenden rechtsgebieten

– gute Kenntnisse im beamten- und tarifrecht

– Kenntnisse in sAP r/3

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– vollzugs- und verwaltungserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/-verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

– servicebewusstsein

Herausgehobene Anforderungen:

– organisationsfähigkeit
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Anforderungsprofil 11

Sachbearbeitung Personal- und allgemeine Verwaltung in einem VCC

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung bearbeitet Personal-, verwaltungs- und organisationsangelegenheiten 
unter Anwendung der einschlägigen vorschriften.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in den 
angrenzenden rechtsgebieten

– Kenntnisse in sAP r/3

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– servicebewusstsein

Anforderungsprofil 12

Sachgebietsleitung Rechnungswesen in einem VCC

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachgebietsleitung organisiert und koordiniert die Abläufe der Finanzbuchhaltung 
(rechnungslegung, Überwachung zahlungseingänge, bearbeitung kreditorischer rechnun-
gen, Pflege der sAP-daten), der gefangenengeldverwaltung und des daraus resultierenden 
berichtswesens.
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Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im gehobenen vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – gute Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in 
den angrenzenden rechtsgebieten

– gute Kenntnisse im haushaltsrecht

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– Kenntnisse in sAP r/3

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– soziale Kompetenz

– servicebewusstsein

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

Herausgehobene Anforderungen:

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

Anforderungsprofil 13

Sachbearbeitung Rechnungswesen in einem VCC

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung wirkt bei den Abläufen der Finanzbuchhaltung (rechnungslegung, 
Überwachung der zahlungseingänge, bearbeitung kreditorischer rechnungen, Pflege der 
sAP-daten), der gefangenengeldverwaltung und der ordnungsgemäßen verwendung des 
budgets im kreditorischen und debitorischen bereich mit. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation
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Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in den 
angrenzenden rechtsgebieten

– Kenntnisse im haushaltsrecht

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– Kenntnisse in sAP r/3

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– servicebewusstsein

Anforderungsprofil 14

Sachgebietsleitung Versorgungswesen in einem VCC

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachgebietsleitung versorgungswesen ist für beschaffung, vertragsangelegenheiten 
und die Abrechnung der bezüge der gefangenen zuständig und wirkt mit an der wirtschaft-
lichen versorgung der Justizvollzugsanstalten.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – bestandene Laufbahnprüfung im gehobenen vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – gute Kenntnisse im haushaltsrecht

– gute Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in 
den angrenzenden rechtsgebieten

– Kenntnisse in der betriebswirtschaftslehre

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– Kenntnisse in sAP r/3

– verwaltungs- und vollzugserfahrung sowie erfahrung in ver-
schiedenen vollzugseinrichtungen

– erfahrung in der Personalführung sowie in verschiedenen 
sachgebieten
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– Kenntnisse der Arbeitssicherheits-, unfallverhütungs- und 
hygienevorschriften

– vollzugs- und verwaltungserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz 

– entscheidungskompetenz

– Kreativität

– servicebewusstsein

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

Herausgehobene Anforderungen:

– organisationsfähigkeit

– servicebewusstsein

Anforderungsprofil 15

Sachbearbeitung Versorgungswesen in einem VCC

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung wirkt bei beschaffung, vertragsangelegenheiten und der Abrechnung 
der bezüge der gefangenen sowie an der wirtschaftlichen versorgung der Justizvollzugs-
anstalten mit.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in den 
angrenzenden rechtgebieten
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– Kenntnisse im haushaltsrecht

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– Kenntnisse in sAP r/3

– Kenntnisse der Arbeitssicherheits-, unfallverhütungs- und 
hygienevorschriften

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– servicebewusstsein

Anforderungsprofil 16

Sachgebietsleitung Controlling in einem VCC

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachgebietsleitung controlling hat gemeinsam mit den Führungskräften die Aufgabe, 
Wege zu finden, die vollzugsbehörden in die Lage zu versetzen, zielorientiert zu steuern. die 
hauptaufgaben des controllings sind sammlung, Analyse und Aufbereitung von informatio-
nen für die entscheidungsträger sowie die erarbeitung von empfehlungen zur zielerreichung. 
dies beinhaltet insbesondere die mitwirkung bei der Finanzplanung, das berichtswesen, die 
optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie das interne benchmarking. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im gehobenen vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in den 
angrenzenden rechtsgebieten

– Kenntnisse in der betriebswirtschaftslehre

– Kenntnisse im haushaltsrecht

– gute Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– Kenntnisse in sAP r/3

– verwaltungs- und vollzugserfahrung in verschiedenen voll-
zugseinrichtungen
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Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– initiative

– Kreativität

– servicebewusstsein

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

– soziale Kompetenz

– organisationsfähigkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– Konfliktmanagement

Herausgehobene Anforderungen:

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

– soziale Kompetenz

Anforderungsprofil 17

Sachbearbeitung Controlling in einem VCC

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung controlling erfasst und pflegt stamm- und bewegungsdaten im modul 
sAP r/3 co, ihr obliegen buchungsvorgänge und die Aufbereitung von berichten für die 
sachgebietsleitung controlling.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht

– grundkenntnisse in der betriebswirtschaftslehre

– Kenntnisse im haushaltsrecht

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– Kenntnisse in sAP r/3
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Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– initiative

– Kreativität

– servicebewusstsein

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

– soziale Kompetenz

– organisationsfähigkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

Anforderungsprofil 18

Sachbearbeitung Datenverarbeitung

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung wirkt bei der einrichtung der dv-Arbeitsplätze in der Anstalt mit, un-
terstützt und berät die Abteilungen bei der einführung neuer Arbeitsverfahren und deren 
effiziente nutzung und Weiterentwicklung. sie weist bedienstete im umgang mit hard- und 
software ein. des Weiteren hat sie die Aufgabe, über die dienstanweisung und nutzung von 
Personal-computern und deren Programme in den hessischen vollzugsanstalten zu unter-
richten und Fehlfunktionen an geräten und software in zusammenarbeit mit dem verwal-
tungs-competence-center und der it-stelle zu beseitigen. sie ist für die datensicherung 
und die Pflege der homepage verantwortlich.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – gute Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in 
den angrenzenden rechtsgebieten

– sehr gute dv-Kenntnisse

– Kenntnisse in sAP r/3

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– vollzugs- und verwaltungserfahrung
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Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– servicebewusstsein 

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

– initiative

Herausgehobene Anforderungen:

– servicebewusstsein

– soziale Kompetenz

Anforderungsprofil 19

Sachgebietsleitung „Dienstplanung und Abrechnung”

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachgebietsleitung „dienstplanung und Abrechnung” berät und unterstützt die Justiz-
vollzugsanstalten bei der Personaleinsatzplanung, der zeitwirtschaft, der Abrechnung für die 
bediensteten des allgemeinen vollzugsdienstes und des Krankenpflegedienstes sowie bei 
Konzeptentwürfen zur Auf- und Ablauforganisation, der erstellung und Fortschreibung von 
stellenbesetzungsplänen, Änderung und Überprüfung der schichtpläne und schichtdiens-
ten unter zuhilfenahme der Assistenzprogramme oPA und sPA und implementiert diese in 
das Fachverfahren sP-expert.

sie ist auch für Arbeitstagungen und vor-ort-betreuung der sachbearbeiterinnen und sach-
bearbeiter dienstplanung zuständig und initiiert die Weiterentwicklung der Anwendersoft-
ware sP-expert im bereich Personaleinsatzplanung, zeitwirtschaft und Abrechnung.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder im allgemeinen vollzugsdienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse in sP-expert

– Kenntnisse in sAP-hr
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– Kenntnisse in operation hours Assistant (oPA)

– Kenntnisse in shift Plan Assistant (sPA)

– erfahrung in der vollzugsverwaltung

– erfahrung bei der Ausgestaltung der behörden- und Ablauf-
organisation

– fundierte Kenntnisse in der entwicklung von schichtplänen

– Kenntnisse im verwaltungs-, Arbeitsrecht (insbesondere 
beamten- und tarifrecht) und haushaltsrecht sowie in den 
angrenzenden rechtsgebieten

Persönliche und soziale Anforderungen

– organisationsfähigkeit

– Ausdrucksfähigkeit

– Führungskompetenz und -erfolg

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– Auffassungsgabe 

– Kreativität 

– initiative

– soziale Kompetenz

– belastbarkeit

– Konfliktmanagement

Herausgehobene Anforderungen:

– Kreativität

– initiative 
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Anforderungsprofil 20

Sachbearbeitung „Dienstplanung und Abrechnung”

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung „dienstplanung und Abrechnung” wirkt bei der unterstützung der 
Justizvollzugsanstalten in bezug auf die Personaleinsatzplanung, die zeitwirtschaft und die 
Abrechnung der bediensteten des allgemeinen vollzugsdienstes und des Krankenpflege-
dienstes mit. sie unterstützt die sachgebietsleitung bei der beratung der Justizvollzugs-
anstalten zur erstellung von Konzeptentwürfen zur Auf- und Ablauforganisation, der erstel-
lung und Fortschreibung von stellenbesetzungsplänen, der Änderung und Überprüfung der 
schichtpläne und schichtdienste unter zuhilfenahme der Assistenzprogramme oPA und 
sPA und implementiert diese in das Fachverfahren sP-expert. sie wirkt an der betreuung 
der sachbearbeiterinnen und sachbearbeiter dienstplanung sowie der Weiterentwicklung 
der Anwendersoftware sP-expert im bereich Personaleinsatzplanung, zeitwirtschaft und 
Abrechnung mit.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder im allgemeinen vollzugsdienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse in sP-expert

– Kenntnisse in sAP-hr

– Kenntnisse in operation hours Assistant (oPA)

– Kenntnisse in shift Plan Assistant (sPA)

– erfahrung in der vollzugsverwaltung

– erfahrung bei der Ausgestaltung der behörden- und Ablauf-
organisation

– fundierte Kenntnisse bei der entwicklung von schichtplänen

– Kenntnisse im verwaltungs-, Arbeitsrecht (insbesondere be-
amten- und tarifrecht) und im haushaltsrecht sowie in den 
angrenzenden rechtsgebieten

Persönliche und soziale Anforderungen

– organisationsfähigkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– Auffassungsgabe

– Kreativität

– initiative

– soziale Kompetenz

– belastbarkeit
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Anforderungsprofil 21

Dienstkleidungskoordination

Aufgabenkurzbeschreibung:

die dienstkleidungskoordination ist für die praxisbezogene Produkt- und Weiterentwicklung 
der dienstkleidung für den Justizvollzug und den gerichtswachtmeisterdienst zuständig. sie 
ist mitglied in Projekt- und Arbeitsgruppen der hessischen Polizei zur Produktentwicklung im 
rahmen der Länderkooperation. sie berät und unterstützt das Logistikzentrum baden-Würt-
temberg (LzbW) und das Präsidium für technik, Logistik und verwaltung der hessischen Po-
lizei (PtLv) in allen dienstkleidungsangelegenheiten, die die hessische Justiz betreffen. sie 
wirkt mit an der budgetkontrolle sowie der Fortschreibung der dienstkleidungsvorschriften. 
sie ist verantwortlich für die Lagerbestände und bedarfserhebung der ersatzbeschaffun-
gen sowie für die Pflege des online-shops und in diesem zusammenhang für die beklei-
dungskonten. sie ist zentraler Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörde, das LzbW und 
PtLv sowie für alle bediensteten des Justizvollzuges und Justizwachtmeisterdienstes. sie 
überwacht die dienstkleidungskonten und berät die bediensteten in allen dienstkleidungs-
angelegenheiten.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugs-
dienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– Kenntnisse auf dem gebiet des Finanzmanagements

– Kenntnisse auf dem gebiet des organisationsmanagements

– fundierte Kenntnisse im beschaffungswesen, im textilwe-
sen und auf dem gebiet des vergaberechts

– erfahrungen in der vollzugsverwaltung

Persönliche und soziale Anforderungen

– Auffassungsgabe

– Ausdrucksfähigkeit

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

– Kreativität

– initiative

– organisationsfähigkeit

– servicebewusstsein

– soziale Kompetenz

– Konfliktmanagement
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– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– entscheidungskompetenz

– repräsentationsfähigkeit

Herausgehobene Anforderungen:

– servicebewusstsein

– repräsentationsfähigkeit

Anforderungsprofil 22

Vollzugsabteilungsleitung

Aufgabenkurzbeschreibung:

die vollzugsabteilungsleitung ist zuständig für die organisation, Koordination, steuerung 
und Kontrolle der Arbeitsabläufe und -ergebnisse der Abteilung. sie ist verantwortlich für die 
behandlung und betreuung der gefangenen einschließlich sicherheit und ordnung sowie für 
die erstellung und Fortschreibung des vollzugsplanes. sie trifft entscheidungen in vollzugs-
angelegenheiten und erstellt entwürfe von Konzepten zur vollzugsgestaltung und überwacht 
deren umsetzung.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium oder die befähigung 
zum höheren vollzugs- und verwaltungsdienst

– bestandene Laufbahnprüfung im gehobenen vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – gute Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in 
den angrenzenden rechtsgebieten

– Kenntnisse in Personal- und tarifrecht

– vollzugs- und verwaltungserfahrung

– erfahrung in der Personalführung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg 

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
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– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– initiative

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz 

– Kreativität

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

Herausgehobene Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– organisationsfähigkeit 

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

Anforderungsprofil 23

Vollzugsabteilungsassistenz gehobener Dienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

die vollzugsabteilungsassistenz unterstützt die vollzugsabteilungsleitung in allen verwal-
tungsgeschäften, insbesondere bei der bearbeitung von berichten, stellungnahmen und 
Anträgen auf gerichtliche entscheidung, einweisungsentscheidungen und Personalangele-
genheiten nach zuweisung.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – bestandene Laufbahnprüfung im gehobenen vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – gute Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in 
den angrenzenden rechtsgebieten

– vollzugs- und verwaltungserfahrung

– Kenntnisse in sAP r/3

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe
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– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– servicebewusstsein

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

Anforderungsprofil 24

Vollzugsabteilungsassistenz mittlerer Dienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

die vollzugsabteilungsassistenz unterstützt die vollzugsabteilungsleitung in allen verwal-
tungsgeschäften.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – gute Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in 
den angrenzenden rechtsgebieten

– vollzugs- und verwaltungserfahrung

– Kenntnisse in sAP r/3

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– servicebewusstsein

– betriebswirtschaftliches denken und handeln
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Anforderungsprofil 25

Psychologischer Dienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

die mitarbeiterin oder der mitarbeiter im psychologischen dienst ist in der diagnostik, be-
treuung und behandlung des gefangenen tätig und betreibt Krisenintervention. sie oder er 
wirkt bei der Personalauswahl und der organisationsentwicklung mit.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium der Psychologie

Fachkenntnisse: – gute Fachkompetenz und berufserfahrung

– Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– initiative

– soziale Kompetenz

– Konfliktmanagement

Herausgehobene Anforderungen:

– soziale Kompetenz

– Konfliktmanagement

Anforderungsprofil 26

Sozialdienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

die mitarbeiterin oder der mitarbeiter im sozialdienst ist in der sozialarbeiterischen oder 
sozialpädagogischen betreuung tätig. sie oder er wirkt bei der behandlungsuntersuchung, 
bei der Planung des vollzuges, deren umsetzung einschließlich der maßnahmen zur vorbe-
reitung der entlassung mit.
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Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes studium der sozialpädagogik (Fh) oder 
der sozialarbeit (Fh)

Fachkenntnisse: – Kenntnisse und erfahrungen in einzel- und gruppenarbeit

– Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht sowie in den 
angrenzenden rechtsgebieten

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– initiative

– soziale Kompetenz

– Kreativität

– Konfliktmanagement

Herausgehobene Anforderungen:

– soziale Kompetenz

– Konfliktmanagement

Anforderungsprofil 27

Sachgebietsleitung Sicherheitsdienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachgebietsleitung sicherheitsdienst ist zuständig für die entwicklung, umsetzung und 
Fortschreibung der sicherheitskonzeption und überwacht die instrumentelle, administrative 
und kooperative sicherheit der Justizvollzugsanstalt. sie trifft im Auftrag der Anstaltsleitung 
vollzugliche entscheidungen auf dem gebiet der sicherheit, soweit nicht die zuständigkeit 
der jeweiligen vollzugsabteilung betroffen ist.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – befähigung für den gehobenen vollzugs- und verwaltungs-
dienst oder vergleichbare Qualifikation
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Fachkenntnisse: – gute Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und den 
angrenzenden rechtsgebieten

– vollzugserfahrung auf dem gebiet der sicherheit und ord-
nung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– Kreativität

– Konfliktmanagement

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

Herausgehobene Anforderungen:

– vollzugserfahrung auf dem gebiet der sicherheit und ord-
nung

– soziale Kompetenz

Anforderungsprofil 28

Bereichsleitung Sicherheitsdienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

die bereichsleitung organisiert und koordiniert den Personaleinsatz des allgemeinen voll-
zugsdienstes ihres bereichs und ist in diesem rahmen für die dienstabläufe verantwortlich. 
sie ist zudem verantwortlich für alle die die instrumentelle, administrative und soziale sicher-
heit sowie ordnung ihres bereichs betreffenden Angelegenheiten.
sie unterstützt und berät die sachgebietsleitung sicherheitsdienst in allen ihren bereichen 
betreffenden Angelegenheiten und ist zuständig für die bearbeitung der abteilungsübergrei-
fenden besonderen vorkommnisse.
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Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

Anforderungsprofil 29

Ausbildungsleitung für den allgemeinen Vollzugsdienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Ausbildungsleitung setzt die inhalte der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen um. sie 
regelt die durchführung der fachpraktischen Ausbildung nach dem Lehr- und stoffplan, or-
ganisiert und koordiniert die einarbeitungsbegleitung der dienstanfängerinnen und dienst-
anfänger und erstellt beurteilungen.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst,

Fachkenntnisse: – gute Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten, der Praxis des vollzuges und der vollzugs-
organisation 

– pädagogische Fähigkeiten und grundkenntnisse auf dem 
gebiet der didaktik

– vollzugserfahrung
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Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– Konfliktmanagement

Anforderungsprofil 30

Sachbearbeitung Dienstplanung

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung dienstplanung wirkt mit und berät bei der erstellung von grundlagen 
der Personaleinsatzplanung und überwacht deren einhaltung. ihr obliegen alle Angelegen-
heiten der betreuung der zeitwirtschaft in den Fachverfahren sP-expert und sAP-hr sowie 
die erstellung und Auswertung von statistiken und berichten zur Personaleinsatzplanung. 
sie ist zuständig für die einhaltung von Arbeitssicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugs-
dienst oder im mittleren vollzugs- und verwaltungsdienst,

Fachkenntnisse: – Kenntnisse in sP-expert

– Kenntnisse in sAP-hr

– vollzugserfahrung

– Kenntnisse im verwaltungs- und Arbeitsrecht (insbesondere 
beamten- und tarifrecht)

– Kenntnisse im haushaltsrecht

– Kenntnisse der Arbeitssicherheits- und Arbeitsschutzvor-
schriften

Persönliche und soziale Anforderungen:

– organisationsfähigkeit

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
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– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– Auffassungsgabe

– initiative

– soziale Kompetenz

– belastbarkeit

– Konfliktmanagement

– servicebewusstsein

Anforderungsprofil 31

Bereichsleitung

Aufgabenkurzbeschreibung:

die bereichsleitung organisiert und koordiniert im Auftrag der vorgesetzten den Personalein-
satz des allgemeinen vollzugsdienstes des bereiches. sie ist in diesem rahmen verantwort-
lich für die Abläufe im bereich und die sichere unterbringung, betreuung und behandlung 
der gefangenen. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung des allgemeinen vollzugs-
dienstes

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– Konfliktmanagement
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Anforderungsprofil 32

Stations- oder Wohngruppendienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

der stations- oder Wohngruppendienst ist verantwortlich für die sicherheit der station oder 
Wohngruppe, die sichere unterbringung der gefangenen, deren betreuung und versorgung. 
sie oder er wirkt mit bei der behandlung der gefangenen.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– Konfliktmanagement

Anforderungsprofil 33

Koordination einer funktionsabhängigen Dienstgruppe

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Koordination einer funktionsabhängigen dienstgruppe (Außenpforte, besuch, zentrale) 
organisiert, koordiniert und überwacht die Abläufe in der dienstgruppe. sie ist für ihre vorge-
setzten Ansprechpartner für alle die dienstgruppe betreffenden fachlichen Angelegenheiten.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung des allgemeinen vollzugs-
dienstes
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Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– Konfliktmanagement

– repräsentationsfähigkeit

– Kreativität

– initiative 

Anforderungsprofil 34

Leitung der Kammer

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Leitung der Kammer organisiert und koordiniert im Auftrag der vorgesetzten den Per-
sonaleinsatz, die Abläufe und dienstgeschäfte in der Kammer. sie ist verantwortlich für die 
ordnungsgemäße Kontrolle der ein- und ausgehenden habe der gefangenen, die Ausga-
be und verwahrung der Anstaltskleidung, der Privatkleidung, der Wertsachen (soweit nicht 
zahlstelle) und der sonstigen habe der gefangenen.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden  
rechtsgebieten

– Kenntnisse der hygienevorschriften und Arbeitssicherheit

– vollzugserfahrung
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Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe/geistige beweglichkeit

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/-bereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

Anforderungsprofil 35

Leitung der Küche

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Leitung der Küche organisiert und koordiniert im Auftrag der vorgesetzten den Per-
sonaleinsatz, die Abläufe und dienstgeschäfte in der Küche. sie ist verantwortlich für die 
sachgerechte zubereitung der Anstaltskoste unter beachtung der einschlägigen hygiene-
vorschriften, für die ordnungsgemäße Lagerung der Lebensmittel sowie die Pflege und War-
tung der gerätschaften in der Küche.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – meisterprüfung als handwerks- oder industriemeister oder 
bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden  
rechtsgebieten

– Kenntnisse der hygienevorschriften und Arbeitssicherheit
– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:
– Führungskompetenz/-erfolg
– Auffassungsgabe/geistige beweglichkeit
– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
– belastbarkeit
– verantwortungsbewusstsein/-bereitschaft
– organisationsfähigkeit
– soziale Kompetenz
– entscheidungskompetenz
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Anforderungsprofil 36

Zentrale

Aufgabenkurzbeschreibung:

die mitarbeiterin oder der mitarbeiter organisiert und koordiniert die Abläufe und dienstge-
schäfte der zentrale und ist zuständig für die Koordination der Abläufe in der Anstalt – ins-
besondere bei besonderen vorkommnissen –. sie oder er gewährleistet die umfassende 
information ihrer oder seiner vorgesetzten.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– vollzugserfahrung

– beherrschung der technischen betriebseinrichtungen

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

Herausgehobene Anforderungen:

– organisationsfähigkeit
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Anforderungsprofil 37

Außenpforte

Aufgabenkurzbeschreibung:

die mitarbeiterin oder der mitarbeiter organisiert und koordiniert die Abläufe und dienstge-
schäfte der Außenpforte und ist insbesondere zuständig für die ein- und Auslasskontrollen 
von Personen und Fahrzeugen. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– repräsentationsfähigkeit

Anforderungsprofil 38

Besuch

Aufgabenkurzbeschreibung:

die besuchsbeamtin oder der besuchsbeamte organisiert und koordiniert die Abläufe und 
dienstgeschäfte beim besuch, führt besuche mit den damit verbundenen Kontrolltätigkeiten 
durch.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst
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Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

Anforderungsprofil 39

Kammer

Aufgabenkurzbeschreibung:

die beamtin oder der beamte der Kammer wirkt mit bei der ordnungsgemäßen Kontrolle der 
ein- und ausgehenden habe der gefangenen, der Ausgabe und verwahrung der Anstalts-
kleidung, der Privatkleidung, der Wertsachen (soweit nicht zahlstelle) und der sonstigen 
habe der gefangenen. 

Fachliche und methodische Anforderungen:
bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugs-

dienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– Kenntnisse der hygienevorschriften und Arbeitssicherheit

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– entscheidungskompetenz
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Anforderungsprofil 40

Küche

Aufgabenkurzbeschreibung:

die mitarbeiterin oder der mitarbeiter organisiert und koordiniert die Abläufe und dienstge-
schäfte der Küche und wirkt mit bei der sachgerechten zubereitung der Anstaltskost unter 
beachtung der einschlägigen hygienevorschriften. sie oder er wirkt mit an der ordnungs-
gemäßen Lagerung der Lebensmittel und der Pflege und Wartung der gerätschaften in der 
Küche.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – meisterprüfung als handwerks- oder industriemeister oder 
bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– Kenntnisse der hygienevorschriften und Arbeitssicherheit

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– organisationsfähigkeit

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– repräsentationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– Konfliktmanagement

Anforderungsprofil 41

Transport- und Fahrdienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

die beamtin oder der beamte des transport- und Fahrdienstes ist zuständig für die durch-
führung des gefangenentransportes und für versorgungsfahrten.
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Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

– gültige Fahrerlaubnis 

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– belastbarkeit

– organisationsfähigkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– entscheidungskompetenz

Anforderungsprofil 42

Leitung Gefangenensammeltransport

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Leitung des gefangenensammeltransportes organisiert die Abläufe, Fahrten und dienst-
geschäfte des gefangenensammeltransportes sowie die Auslastung der Fahrzeuge.

des Weiteren obliegt ihr die Überwachung der instandhaltung der Fahrzeuge, die verwah-
rung und Ausgabe der Waffen und sicherungsmittel.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

– gültige Fahrerlaubnis der Klasse d

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den einschlägige 
rechtsgebieten (ebgtv und gtv)

– betriebswirtschaftliche grundkenntnisse

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe
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– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

Anforderungsprofil 43

Transportleitung Gefangenensammeltransport

Aufgabenkurzbeschreibung:

die transportleitung ist zuständig für den ordnungsgemäßen, sicheren und technisch ein-
wandfreien zustand des Fahrzeuges und für die vollzähligkeit und die gebrauchsfähigkeit 
der sicherungsmittel. des Weiteren ist sie verantwortlich für die ständige und unmittelbare 
beaufsichtigung der gefangenen und des Fahrzeuges. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

– gültige Fahrerlaubnis der Klasse d

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den einschlägige 
rechtsgebieten (ebgtv und gtv)

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz
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Anforderungsprofil 44

Transportbegleitung Gefangenensammeltransport

Aufgabenkurzbeschreibung:

die transportbegleitung ist zuständig für die durchführung des gefangenensammeltrans-
portes.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

– gültige Fahrerlaubnis der Klasse d

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den einschlägige 
rechtsgebieten (ebgtv und gtv)

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

Anforderungsprofil 45

Hundeführerin oder Hundeführer

Aufgabenkurzbeschreibung:

die hundeführerin oder der hundeführer ist zuständig für Personen- und gebäudekontrol-
len unter einsatz des hierfür vorgesehenen dienst- oder gebrauchshundes. sie oder er ist 
verantwortlich für die Ausbildung, das training und die haltung der dienst-oder gebrauchs-
hunde. sie oder er wirkt mit bei der entwicklung, umsetzung und Fortschreibung der ent-
sprechenden sicherheitskonzepte.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst
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Fachkenntnisse: – erfahrung in der Ausbildung und im umgang mit gebrauchs-
hunden

– Kenntnisse in der tierhaltung

– Kenntnisse der aufzufindenden sucht-/betäubungsmittel

– Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– Konfliktmanagement

– Auffassungsgabe

– Ausdrucksfähigkeit

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

Anforderungsprofil 46

Betriebsleitung Ausbildungsbetriebe

Aufgabenkurzbeschreibung:

die betriebsleitung ist für die organisation und Koordination der Arbeitsabläufe im betrieb, 
die termingerechte und ordnungsgemäße erledigung der Arbeitsaufträge und die durchfüh-
rung der fachpraktischen Ausbildung inklusive der Anleitung und der Lern- und erfolgskon-
trolle zuständig. sie ist verantwortlich für die beaufsichtigung der gefangenen, die sichere 
verwahrung von maschinen, geräten und Werkzeugen, die einhaltung der Arbeitsschutz- 
und unfallverhütungsvorschriften und wirkt bei der betreuung, behandlung und beurteilung 
der gefangenen mit.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – meisterprüfung als handwerks- oder industriemeister

Fachkenntnisse: – grundkenntnisse im vollzugsrecht
– Kenntnisse der Arbeitsschutz- und unfallverhütungs-

vorschriften
– grundkenntnisse im betrieblichen rechnungswesen
– pädagogische Fähigkeiten und grundkenntnisse auf dem 

gebiet der didaktik
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Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

Anforderungsprofil 47

Betriebsleitung eigen-, Versorgungs- und unternehmerbetriebe

Aufgabenkurzbeschreibung:

die betriebsleitung ist für die organisation und Koordination der Arbeitsabläufe im betrieb, 
die termingerechte und ordnungsgemäße erledigung der Arbeitsaufträge zuständig. sie ist 
verantwortlich für die beaufsichtigung der gefangenen, die sichere verwahrung von ma-
schinen, geräten und Werkzeugen, die einhaltung der Arbeitsschutz- und unfallverhütungs-
vorschriften und wirkt mit bei der betreuung, behandlung und beurteilung der gefangenen.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – eigenbetriebe:
meisterprüfung in einem handwerklichen beruf

– versorgungsbetriebe:
meisterprüfung in einem handwerklichen beruf oder Lauf-
bahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

– unternehmerbetriebe:
Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst oder meis-
terprüfung in einem handwerklichen beruf

Fachkenntnisse: – grundkenntnisse im vollzugsrecht

– Kenntnisse der Arbeitsschutz- und unfallverhütungs-
vorschriften

– grundkenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– pädagogische Fähigkeiten und grundkenntnisse auf dem 
gebiet der didaktik
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Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

Anforderungsprofil 48

Bereichsleitung Werkhof

Aufgabenkurzbeschreibung:

die bereichsleitung organisiert und koordiniert den Personaleinsatz des allgemeinen voll-
zugsdienstes (Werkaufsichtsdienst) und des Werkdienstes in ihrem bereich und ist in diesem 
rahmen für die dienstabläufe mitverantwortlich. sie ist zudem verantwortlich für alle die 
sicherheit sowie die ordnung ihres bereichs betreffenden Angelegenheiten. sie überwacht 
die beachtung der einschlägigen hygienevorschriften. Weiterhin arbeitet die bereichsleitung 
an Konzeptentwürfen zur Aufbau- und Ablauforganisation betreffend der Ausbildungs- und 
Arbeitsmöglichkeiten der gefangenen mit.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– erfahrung in der vollzugsverwaltung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– Ausdrucksfähigkeit

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz
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– Konfliktmanagement

– Führungskompetenz und -erfolg

– Kreativität

– initiative

– entscheidungskompetenz

Anforderungsprofil 49

Werkdienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

die beamtin oder der beamte des Werkdienstes ist für die termingerechte und ordnungsge-
mäße erledigung der Arbeitsaufträge, die beaufsichtigung der gefangenen, die sichere ver-
wahrung von maschinen, geräten und Werkzeugen, die einhaltung der Arbeitsschutz- und 
unfallverhütungsvorschriften zuständig und wirkt mit bei der betreuung, behandlung und 
beurteilung der gefangenen.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – meisterprüfung in einem handwerklichen beruf

Fachkenntnisse: – grundkenntnisse im vollzugsrecht

– Kenntnisse der Arbeitsschutz- und unfallverhütungs-
vorschriften

– grundkenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– pädagogische Fähigkeiten und grundkenntnisse auf dem 
gebiet der didaktik

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz
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Anforderungsprofil 50

Sachgebietsleitung Schul- und Weiterbildung

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachgebietsleitung (Anstaltslehrerin oder -lehrer) ist zuständig für die organisation, Ko-
ordination und durchführung der beruflichen und schulischen bildung der gefangenen in der 
Justizvollzugsanstalt. sie unterrichtet und wirkt bei der vollzugsplanung mit.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – Lehrbefähigung für sekundarstufe i

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– erfahrung in verschiedenen vollzugseinrichtungen

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– Kreativität

Anforderungsprofil 51

Pädagogischer Dienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

der Pädagogische dienst (Anstaltslehrerin oder –lehrer) ist zuständig für die schulische zu-
gangsdiagnostik sowie die durchführung der schulischen bildung der gefangenen in der 
Justizvollzugsanstalt. die Anstaltslehrerin oder der Anstaltslehrer unterrichtet und wirkt bei 
vollzuglichen entscheidungen mit.
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Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – Lehrbefähigung für sekundarstufe i

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

Persönliche und soziale Anforderungen:
– Auffassungsgabe
– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
– belastbarkeit
– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft
– soziale Kompetenz
– Konfliktmanagement
– initiative
– Kreativität
– organisationsfähigkeit

Anforderungsprofil 52

Beauftragte oder Beauftragter Berufsschulbereich

Aufgabenkurzbeschreibung:

die oder der beauftragte berät die für den berufsschulunterricht zuständigen Lehrkräfte und 
stimmt alle berufsschulischen maßnahmen mit den zuständigen institutionen ab. sie oder er 
hat darüber hinaus noch die zuständigkeit für die Konzeptentwicklung im schulischen und 
beruflichen bildungsbereich, wirkt mit bei der Koordination der beruflichen bildungsmaß-
nahmen in den vollzugsanstalten, bei Planungsvorhaben und neueinrichtung justizvollzugs-
eigener Ausbildungsstätten sowie bei beruflichen bildungsmaßnahmen. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium oder vergleichbare 
Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht sowie in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– Kenntnisse im außervollzuglichen bildungsbereich

– vollzugserfahrung

– erfahrung in verschiedenen vollzugseinrichtungen

– pädagogische Fähigkeiten und grundkenntnisse auf dem 
gebiet der didaktik
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Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– Kreativität

Anforderungsprofil 53

Leitung überregionaler Ausbildungsstätten

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Leitung einer überregionalen Ausbildungsstätte ist verantwortlich für die organisation 
und Koordination der beruflichen und schulischen bildung der gefangenen, wirkt mit bei der 
vollzugsplanung, erstellt Konzepte, führt bildungsmaßnahmen durch und übt Lehrtätigkeit 
aus.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – Lehrbefähigung für die sekundarstufe i

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht sowie in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– Kreativität
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Anforderungsprofil 54

Leitung eines Medizinischen Competence-Centers (MCC)

Aufgabenkurzbeschreibung:

der Leitung eines mccs obliegt die fachliche und organisatorische Koordination der Ärztin-
nen und Ärzte des jeweiligen zuständigkeitsbereichs. sie ist Ansprechpartner für die Auf-
sichtsbehörde in medizinischen Fragen. die Leitung entwickelt mit den Ärztinnen und Ärzten 
Qualitätsstandards und überwacht deren einhaltung.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium der medizin mit Ap-
probation

– Anerkennung als Fachärztin oder Facharzt (bevorzugt Allge-
meinmedizin oder innere medizin)

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im öffentlichen gesundheitswesen 
– Kenntnisse in den Arbeitssicherheits-, unfallverhütungs- 

und hygienevorschriften
– Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 

rechtsgebieten
– Ausbildung zur hygienebeauftragten oder zum hygienebe-

auftragten
– erfahrung im ärztlichen dienst der vollzugsverwaltung

Persönliche und soziale Anforderungen:
– belastbarkeit
– Ausdrucksfähigkeit
– Auffassungsgabe
– Führungskompetenz und -erfolg
– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft
– soziale Kompetenz
– organisationsfähigkeit
– entscheidungskompetenz
– betriebswirtschaftliches denken und handeln
– Konfliktmanagement
– Kreativität
– initiative

Herausgehobene Anforderungen:
– belastbarkeit
– Ausdrucksfähigkeit
– Auffassungsgabe
– Führungskompetenz und -erfolg
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Anforderungsprofil 55

Leitung Zentralkrankenhaus

Aufgabenkurzbeschreibung:

der Leitung des zentralkrankenhauses obliegt die medizinische behandlung, betreuung und 
versorgung der gefangenen. sie ist zuständig für die sicherheit und hygiene im Kranken-
haus sowie die organisation, Koordination und steuerung der Abläufe. sie ist Ansprechpart-
nerin in medizinischen Angelegenheiten, fertigt stellungnahmen, erstellt fachliche gutachten. 
sie kann insoweit auch die Funktion einer Amtsärztin oder eines Amtsarztes wahrnehmen 
und ist unter berücksichtigung der anstaltsorganisatorischen gegebenheiten vorgesetzte 
oder vorgesetzter des Krankenpflegepersonals.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium der medizin

– Anerkennung als Fachärztin oder Facharzt (bevorzugt Allge-
meinmedizin)

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– Kenntnisse im öffentlichen gesundheitswesen

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– Kreativität

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

Herausgehobene Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– entscheidungskompetenz
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Anforderungsprofil 56

Sachgebietsleitung medizinische Versorgung

Aufgabenkurzbeschreibung:

der sachgebietsleitung medizinische versorgung obliegt die medizinische oder zahnmedi-
zinische behandlung, betreuung und versorgung der gefangenen. sie oder er ist zuständig 
für die sicherheit, die organisation, Koordination und steuerung der Abläufe im sachgebiet 
sowie für die hygiene der Justizvollzugsanstalt. sie oder er ist Ansprechpartnerin oder An-
sprechpartner in medizinischen bzw. zahnmedizinischen Angelegenheiten, fertigt stellung-
nahmen und erstellt fachliche gutachten. sie oder er ist vorgesetzte oder vorgesetzter des 
ärztlichen Personals und des Krankenpflegepersonals und in diesem zusammenhang ver-
antwortlich für ihren einsatz und ihre Personalentwicklung. ihr oder ihm obliegt die Kosten-
stellenverantwortung für den medizinischen bereich. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium der medizin bzw. der 
zahnmedizin mit Approbation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im öffentlichen gesundheitswesen

– Kenntnisse in den Arbeitssicherheits-, unfallverhütungs- 
und hygienevorschriften 

– Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– Ausbildung zur hygienebeauftragten oder zum hygienebe-
auftragten

– Fachkunde suchtmedizin

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– belastbarkeit

– Ausdrucksfähigkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– Führungskompetenz und -erfolg

– entscheidungskompetenz

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– Konfliktmanagement

– Kreativität

– initiative
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Herausgehobene Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

Anforderungsprofil 57

Ärztlicher Dienst oder Zahnärztlicher Dienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

dem ärztlichen dienst obliegt die medizinische oder zahnmedizinische behandlung, betreu-
ung und versorgung der gefangenen. sie oder er unterstützt die sachgebietsleitung bei 
der einhaltung der sicherheit, der organisation, Koordination und steuerung der Abläufe 
im sachgebiet sowie der einhaltung der hygiene der Justizvollzugsanstalt. sie oder er ist 
Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner in medizinischen bzw. zahnmedizinischen Angele-
genheiten, fertigt stellungnahmen und erstellt fachliche gutachten.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium der medizin bzw. der 
zahnmedizin mit Approbation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im öffentlichen gesundheitswesen
– Kenntnisse in den Arbeitssicherheits-, unfallverhütungs- 

und hygienevorschriften 
– Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 

rechtsgebieten
– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

Persönliche und soziale Anforderungen:
– Auffassungsgabe
– belastbarkeit
– Ausdrucksfähigkeit
– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft
– entscheidungskompetenz
– betriebswirtschaftliches denken und handeln
– organisationsfähigkeit
– soziale Kompetenz
– Konfliktmanagement
– Kreativität
– initiative
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Anforderungsprofil 58

Leitung Krankenpflegedienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Pflegedienstleitung ist nach vorgaben der Anstaltsärztin oder des Anstaltsarztes für die 
organisation und Koordination der medizinischen behandlung, betreuung und versorgung 
der gefangenen und die sicherheit im bereich zuständig. sie oder er organisiert den dienst-
betrieb.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – abgeschlossene Ausbildung zur examinierten Kranken-
schwester oder zum examinierten Krankenpfleger

Fachkenntnisse: – grundkenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– grundkenntnisse im Pflegemanagement

– vollzugserfahrung

– Kenntnisse der Arbeitsschutz-, unfallverhütungs- und hygi-
enevorschriften

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– Konfliktmanagement
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Anforderungsprofil 59

Krankenpflegedienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

der Krankenpflegedienst wirkt bei der medizinischen behandlung, betreuung und versor-
gung der gefangenen und der gewährleistung der sicherheit im bereich mit.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – abgeschlossene Ausbildung zur examinierten Kranken-
schwester oder zum examinierten Krankenpfleger

Fachkenntnisse: – grundkenntnisse im vollzugsrecht

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– Konfliktmanagement

Anforderungsprofil 60

Zahnmedizinische Fachangestellte oder zahnmedizinischer Fachangestellter

Aufgabenkurzbeschreibung:

die zahnmedizinische Fachangestellte oder der zahnmedizinische Fachangestellte wirkt bei 
der zahnmedizinischen behandlung, betreuung und versorgung der gefangenen und der 
gewährleistung der sicherheit im bereich mit. ein Aufgabenschwerpunkt ist die medizinpro-
dukteaufbereitung unter beachtung der einschlägigen vorschriften.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – abgeschlossene Ausbildung zur zahnmedizinischen Fach-
angestellten oder zum zahnmedizinischen Fachangestellten
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Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– Kenntnisse auf dem gebiet der hygiene-, unfall- und Ar-
beitssicherheitsvorschriften

Persönliche und soziale Anforderungen

– belastbarkeit

– Konfliktfähigkeit

– Auffassungsgabe

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– Ausdrucksfähigkeit

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

Anforderungsprofil 61

Sportlehrer oder Sportlehrerin

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sportlehrerin oder der sportlehrer ist zuständig für die durchführung des gefangenen-
sportes und von Freizeitveranstaltungen. sie oder er erstellt im benehmen mit den beson-
deren Fachdiensten weiterentwickelnde Konzepte und klientelbezogene Programme, setzt 
sie um, führt sportpädagogische Projekte innerhalb und außerhalb der vollzugsanstalt durch, 
wirkt bei der vollzugsplanung mit und übt Lehrtätigkeit aus.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes sportstudium (Fh) diplom-sportlehrer 
oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – grundkenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– berufserfahrung

– pädagogische Fähigkeiten und grundkenntnisse auf dem 
gebiet der didaktik

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
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– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– Kreativität

Anforderungsprofil 62

Sportübungsleiterin oder Sportübungsleiter

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sportübungsleiterin oder der sportübungsleiter ist zuständig für die durchführung des 
gefangenensportes und von Freizeitveranstaltungen. sie oder er wirkt an der erstellung wei-
terentwickelnder Konzepte und klientelbezogener Programme und deren umsetzung sowie 
an sportpädagogischen Projekten innerhalb und außerhalb der vollzugsanstalt mit. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugs-
dienst oder vergleichbare Qualifikation

– sportübungsleiterlizenz

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– berufserfahrung
– pädagogische Fähigkeiten und grundkenntnisse auf dem 

gebiet der didaktik

Persönliche und soziale Anforderungen:
– Auffassungsgabe
– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
– belastbarkeit
– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft
– initiative
– organisationsfähigkeit
– soziale Kompetenz
– entscheidungskompetenz
– Kreativität
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Anforderungsprofil 63

Leitung der Aus- und Fortbildungsstätte für Justizvollzugsbedienstete
des Landes Hessen – H.B. Wagnitz-Seminar –

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Leitung der Aus- und Fortbildungsstätte für Justizvollzugsbedienstete des Landes hes-
sen – h.b. Wagnitz-seminar – hat die gesamtverantwortung in personeller, organisatorischer, 
konzeptioneller und finanzieller hinsicht. sie ist zuständig für Angelegenheiten der Aus- und 
Fortbildung der Justizvollzugsbediensteten, wirkt in Auswahl- und Prüfungsgremien mit und 
betreibt Öffentlichkeitsarbeit. sie ist disziplinarvorgesetzte oder disziplinarvorgesetzter aller 
Anwärterinnen und Anwärter der Laufbahnen des mittleren und gehobenen dienstes des 
Justizvollzugs und übt Lehrtätigkeit aus. sie oder er ist zuständig für die organisation der 
Auswahl der Justizvollzugsbediensteten bzw. wirkt an der Auswahl mit.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium oder befähigung zum 
höheren vollzugs- und verwaltungsdienst oder eine ver-
gleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – fundierte Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht so-
wie in den angrenzenden rechtsgebieten

– Kenntnisse im haushaltsrecht

– Kenntnisse im bereich der Aufbau- und Ablauforganisation

– vollzugserfahrung

– ministerielle erfahrung

– erfahrung in der Personalführung

– erfahrung in verschiedenen vollzugseinrichtungen

– pädagogische Fähigkeiten und grundkenntnisse auf dem 
gebiet der didaktik

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz
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– Kreativität

– repräsentationsfähigkeit

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

– servicebewusstsein

Herausgehobene Anforderungen:

– Führungskompetenz / -erfolg

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– repräsentationsfähigkeit

– servicebewusstsein

Anforderungsprofil 64

Abteilungsleitung Ausbildung bei der Aus- und Fortbildungsstätte für
Justizvollzugsbedienstete des Landes Hessen – H.B. Wagnitz-Seminar –

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Abteilungsleitung Ausbildung entwickelt Konzepte, organisiert und koordiniert die Aus-
bildung der Anwärterinnen und Anwärter im mittleren vollzugs- und verwaltungsdienst, im 
allgemeinen vollzugsdienst und ist zuständig für die fachpraktische Ausbildung des geho-
benen vollzugs- und verwaltungsdienstes und die praxisbegleitende Lehrveranstaltung. sie 
übt Lehrtätigkeit aus und ist zuständig für die Aktualisierung und umsetzung der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnungen und der Lehr- und stoffpläne und wirkt in Auswahl- und 
Prüfungsgremien mit. sie ist verantwortlich für eine vereinheitlichung der inhalte der fach-
praktischen Ausbildung und deren Qualität sowie für die schulungen der Ausbildungslei-
terinnen und -leiter und wirkt bei deren beurteilung und bestellung mit. sie organisiert das 
einstellungsverfahren für den gehobenen vollzugs- und verwaltungsdienst.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium oder befähigung zum 
höheren vollzugs- und verwaltungsdienst oder vergleichba-
re Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht sowie in den 
angrenzenden rechtsgebieten

– vollzugs- und verwaltungserfahrung
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– erfahrung in verschiedenen vollzugseinrichtungen

– pädagogische Fähigkeiten und Kenntnisse auf dem gebiet 
der didaktik

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit 

– initiative

– soziale Kompetenz 

– entscheidungskompetenz

– Kreativität

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

– servicebewusstsein

Herausgehobene Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– servicebewusstsein

Anforderungsprofil 65

Abteilungsleitung Fortbildung bei der Aus- und Fortbildungsstätte für
Justizvollzugsbedienstete des Landes Hessen – H.B. Wagnitz-Seminar –

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Abteilungsleitung Fortbildung ist zuständig für die entwicklung von Konzepten für die 
Fortbildung. sie organisiert und koordiniert die Fortbildung, ist für deren vorbereitung, 
durchführung und nachbereitung verantwortlich und führt selbst Fortbildungsmaßnahmen 
durch. sie ist verantwortlich für die inhalte der fachpraktischen Ausbildung und Qualität 
sowie für die schulungen der Fortbildungsbeauftragten und wirkt bei deren bestellung und 
beurteilung mit. 
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Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium oder befähigung zum 
höheren vollzugs- und verwaltungsdienst oder vergleichba-
re Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht sowie in den 
angrenzenden rechtsgebieten

– vollzugs- und verwaltungserfahrung

– erfahrung in verschiedenen vollzugseinrichtungen

– pädagogische Fähigkeiten und Kenntnisse auf dem gebiet 
der didaktik

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– initiative

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– Kreativität

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

– servicebewusstsein

Herausgehobene Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– servicebewusstsein
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Anforderungsprofil 66

Hauptamtliche Lehrkraft bei der Aus- und Fortbildungsstätte für
Justizvollzugsbedienstete des Landes Hessen – H.B. Wagnitz-Seminar –

Aufgabenkurzbeschreibung:

die hauptamtliche Lehrkraft ist zuständig für die vorbereitung, durchführung und nachbe-
reitung des unterrichtes auf der grundlage der Lehr- und stoffpläne. sie wirkt mit bei der er-
stellung von Konzepten zur Aus- und Fortbildung und bei der betreuung der Anwärterinnen 
und Anwärter auch außerhalb des unterrichtsbetriebes.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium oder bestandene 
Laufbahnprüfung im gehobenen oder mittleren vollzugs- 
und verwaltungsdienst oder im allgemeinen vollzugsdienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in den 
angrenzenden rechtsgebieten

– Kenntnisse der Aufbau- und Ablauforganisation

– vollzugserfahrung

– erfahrung in verschiedenen vollzugseinrichtungen

– pädagogische Fähigkeiten und Kenntnisse auf dem gebiet 
der didaktik

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– Kreativität
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Anforderungsprofil 67

Sachbearbeitung IT-Stelle der hessischen Justiz, Abteilung Justizvollzug

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung der it-stelle der hessischen Justiz, Abteilung Justizvollzug, wirkt bei 
der einführung, Pflege und Weiterentwicklung vollzugsspezifischer software sowie bei der 
Ausstattung, Pflege und verwaltung der hardware im Justizvollzug mit. Weiterhin hat sie 
fachbezogene serviceleistungen und Auswertungen zu erbringen.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes studium (Fh) oder

– bestandene Laufbahnprüfung im mittleren oder gehobenen 
vollzugs- und verwaltungsdienst oder im allgemeinen voll-
zugsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse in sAP r/3

– Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht

– Kenntnisse im haushaltsrecht

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– erfahrung in verschiedenen vollzugseinrichtungen

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– initiative

– organisationsfähigkeit

– verhandlungsgeschick/Fähigkeit sich durchzusetzen

– servicebewusstsein

– Kreativität
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Anforderungsprofil 68

Leitung Kriminologischer Dienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Leitung des Kriminologischen dienstes unterstützt durch ihre tätigkeit die vollzugspra-
xis wissenschaftlich. in zusammenarbeit mit einrichtungen der Forschung trägt sie durch 
bedarfs- und begleitforschung zur Fortentwickelung des Justizvollzuges (insbesondere der 
behandlungsmethoden) und zu einer stetigen Qualitätssteigerung bei. Weiterhin arbeitet sie 
in Arbeitsgruppen mit, leitet oder begleitet modellprojekte und bringt kriminologische er-
kenntnisse in die Fortbildung der bediensteten ein. der Leitung des Kriminologischen diens-
tes obliegt es, die Forschungsvorhaben des Kriminologischen dienstes sowie die Weiterga-
be der erkenntnisse an die vollzugspraxis zu koordinieren.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium der Psychologie oder 
soziologie (diplom/master)

Fachkenntnisse: – Kenntnisse der für den Justizvollzug relevanten sozialwis-
senschaftlichen (kriminologischen, pädagogischen und psy-
chologischen) grundlagen

– Kenntnisse über organisation und Arbeitsweise des Justiz-
vollzuges

– Fundierte Kenntnisse in methoden der empirischen sozial-
forschung und statistischen verfahren

– erfahrungen in konzeptioneller Arbeit sowie der evaluations-
forschung

Persönliche und soziale Anforderungen:
– Führungskompetenz/-erfolg
– Auffassungsgabe
– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
– belastbarkeit
– initiative
– organisationsfähigkeit
– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft
– soziale Kompetenz
– Kreativität
– repräsentationsfähigkeit

Herausgehobene Anforderungen:
– initiative
– organisationsfähigkeit
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Anforderungsprofil 69

Kriminologischer Dienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

der Kriminologische dienst führt wissenschaftliche untersuchungen zum thema Justiz-
vollzug im hinblick auf ihre relevanz für die Weiterentwicklung der behandlungsmethoden 
sowie zu speziellen Fragestellungen durch. Weiterhin arbeitet er in Arbeitsgruppen mit und 
leitet oder begleitet modellprojekte im hessischen Justizvollzug. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium der Psychologie oder 
soziologie (diplom/master)

Fachkenntnisse: – Kenntnisse der für den Justizvollzug relevanten sozialwis-
senschaftlichen (kriminologischen, pädagogischen und psy-
chologischen) grundlagen

– Kenntnisse über organisation und Arbeitsweise des Justiz-
vollzuges

– Fundierte Kenntnisse in methoden der empirischen sozial-
forschung und statistischen verfahren

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– initiative

– organisationsfähigkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– soziale Kompetenz

– Kreativität

– repräsentationsfähigkeit
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Anforderungsprofil 70

Leitung der Zentralen Leistelle für das Arbeitswesen (ZLA)

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Leitung der zLA entwickelt strategien und Konzepte zur optimierung des Arbeitswesens 
im Justizvollzug und steuert deren umsetzung.
sie ist verantwortlich für das controlling der gefangenenbeschäftigung und der betriebser-
gebnisse, die Akquise neuer Auftraggeber, die vermarktung und den vertrieb der Produkte 
und Leistungen sowie die optimierung der Auslastung der beschäftigungsbereiche. sie ist 
vorgesetzte der bediensteten der zLA.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – bestandene Laufbahnprüfung im gehobenen vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht
– vollzugs- und verwaltungserfahrung
– Kenntnisse im haushaltsrecht
– Kenntnisse im Qualitätsmanagement, in der Arbeitssicher-

heit und in der Produkthaftung
– Kenntnisse im organisationsmanagement
– Kenntnisse im Personalmanagement
– erfahrung in marketing und vertrieb

Persönliche und soziale Anforderungen:
– Auffassungsgabe
– organisationsfähigkeit
– initiative
– Kreativität
– betriebswirtschaftliches denken und handeln
– servicebewusstsein
– Führungskompetenz/-erfolg
– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
– belastbarkeit
– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft
– soziale Kompetenz
– entscheidungskompetenz
– repräsentationsfähigkeit

Herausgehobene Anforderungen:
– repräsentationsfähigkeit
– servicebewusstsein
– betriebswirtschaftliches denken und handeln
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Anforderungsprofil 71

Sachbearbeitung der Zentralen Leistelle für das Arbeitswesen (ZLA)

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung der zLA plant und koordiniert die umsetzung marketing- und vertriebs-
relevanter Aufgaben und koordiniert die vergabe von Aufträgen an die Justizvollzugsanstal-
ten, um eine möglichst optimale Auslastung der beschäftigungsbereiche zu gewährleisten. 
sie arbeitet dabei eng mit den Justizvollzugsanstalten und dem vcc zusammen.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – bestandene Laufbahnprüfung im gehobenen vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation oder

– bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst mit entsprechender berufserfahrung

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht

– vollzugs- und verwaltungserfahrung

– Kenntnisse in marketing und vertrieb

– Kenntnisse im Qualitätsmanagement, im Arbeitsschutz, in 
der Arbeitssicherheit und in der Produkthaftung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– initiative

– Kreativität

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

– servicebewusstsein

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– repräsentationsfähigkeit
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R u N D V e R F Ü G u N G e N  D e S  P R Ä S I D e N T e N 
D e S  H e S S I S C H e N  V e R W A LT u N G S G e R I C H T S H O F S

Änderung der Aktenordnung für die Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit (AktO-
VGB). RdVfg. d. Präs. d. VGH (1451/01) vom 16. Dezember 2013 – JMBl. 2014, S. 137 –

– Gült.-Verz. Nr. 212 –

Änderung der Aktenordnung

die neufassung der Aktenordnung für die gerichte der verwaltungsgerichtsbarkeit (Akto-
vgb) vom 13. dezember 2012 wird wie folgt geändert:

 1. In § 2 Abs. 3 wird folgender Satz 4 eingefügt:

„bei verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter kann das Aktenzeichen auch 
nur durch den registerbuchstaben, die fortlaufende nummer sowie die Jahreszahl des 
Jahrgangs gebildet werden.”

 2. In § 2 Abs. 4 wird folgender Satz 4 eingefügt:

„bei verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter kann das Aktenzeichen auch 
nur durch den registerbuchstaben, die fortlaufende nummer sowie die Jahreszahl des 
Jahrgangs gebildet werden.”

 3. In § 2 wird folgender neuer Absatz 5 eingefügt:

„Für die Jahreszahl des Jahrgangs bei dem Aktenzeichen ist das datum maßgeblich, 
an dem die verweisung vor die güterichterin oder dem güterichter erfolgt ist oder bei 
güteverfahren in verbundlösungen das verfahren auf der zentralen geschäftsstelle für 
güterichterverfahren eingegangen ist. ist eine güterichtergeschäftsstelle nicht einge-
richtet, ist das datum des ver weisungsbeschlusses maßgebend.”

 4.  In § 2 werden die bisherigen Absätze 5 bis 10 die Absätze 6 bis 11.

 5. In § 2 wird folgender neuer Absatz 12 eingefügt:

„in verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter werden auf vergleichsprotokol-
len unter dem Aktenzeichen auch das Aktenzeichen des herkunftsverfahrens und das 
herkunfts gericht mit sitz angegeben.”

 6. In § 4 wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt:

„in güterichterverfahren können – solange nur wenige schriftstücke enthalten sind – 
ebenfalls blattsammlungen geführt werden; diese sind mit blattsammlungshüllen zu 
versehen.”

 7. In § 5 wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt:

„bei verweisung der Parteien oder der beteiligten vor eine güterichterin oder vor einen 
güte richter wird dem Aktenzeichen des herkunftsverfahrens das des güterichterver-
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fahrens beige fügt. Auf dem Aktenumschlag oder auf dem datenblatt des güterich-
terverfahrens wird das Aktenzeichen des verweisenden verfahrens aufgeführt. bei 
terminen vor der güterichterin oder dem güterichter sind zusätzlich die für die Kosten-
erhebung relevanten Angaben auf dem Aktenumschlag oder dem datenblatt zu vermer-
ken, insbesondere ort, beginn und ende der verhandlung sowie die teilnehmerinnen 
und teilnehmer, soweit sie nicht aus dem Aktenin halt ersichtlich sind.”

 8. In § 5 werden die bisherigen Absätze 2 und 3 die Absätze 3 und 4.

 9. In § 6 Abs. 5 wird folgender Satz 4 eingefügt:

„schriftstücke und Anlagen, die im rahmen eines güterichterverfahrens von den Partei-
en, den beteiligten oder der güterichterin bzw. dem güterichter als vertraulich bezeich-
net wer den, werden in einem besonderen umschlag aufbewahrt, auf dem Aktenzeichen, 
einsender/in, inhalt und eine eventuelle rückgabe zu vermerken sind.”

 10. In § 10 Abs. 4 Satz 1 wird nach dem Wort „vereinigt” ein Komma gesetzt und fol-
gender Nebensatz eingefügt:

„soweit es sich nicht um verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter handelt.”

 11. In § 16 Abs. 1 Satz 1 d) werden nach „§ 67 HDG” folgende Worte eingefügt:

„oder verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter nach § 173 vwgo i.v.m.  
§ 278 Abs. 5 zPo”

 12. In § 16 Abs. 4 d) wird nach dem Wort „wird” das Komma durch ein Semikolon er-
setzt und folgender Nebensatz eingefügt:

„dies gilt nicht für die neuerfassung von verfahren vor der güterichterin oder dem 
güterich ter,”

 13. In § 16 wird nach Abs. 6 folgender neuer Absatz 7 eingefügt:

„bei verweisungen vor eine güterichterin oder einen güterichter nach § 173 vwgo i.v.m. 
§ 278 Abs. 5 zPo wird dem registerbuchstaben (Anlage 1) der zusatz „gr” nach-
gestellt. im register des herkunftsverfahrens ist das Aktenzeichen des güterichterver-
fahrens zu vermer ken; im güterichterverfahren ist das Aktenzeichen des herkunftsver-
fahrens zu erfassen.”

 14. In § 16 werden die bisherigen Absätze 7 und 8 die Absätze 8 und 9.

 15. In § 17 Abs. 1 Satz 1 f) werden nach „§ 99 Abs. 2 VwGO” und dem Komma folgende 
Worte eingefügt:

„verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter nach § 173 vwgo i.v.m. § 278 
Abs. 5 zPo”

 16. In § 17 Abs. 4 d) wird nach dem Wort „wird” das Komma durch ein Semikolon er-
setzt und folgender Nebensatz eingefügt:

„dies gilt nicht für die neuerfassung von verfahren vor der güterichterin oder dem 
güterich ter,”
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 17. In § 17 wird nach Absatz 5 folgender neuer Absatz 6 eingefügt:

„bei verweisungen vor eine güterichterin oder einen güterichter nach § 173 vwgo i.v.m. 
§ 278 Absatz 5 zPo wird dem registerbuchstaben (Anlage 1) der zusatz „gr” nach-
gestellt. im register des herkunftsverfahrens ist das Aktenzeichen des güterichterver-
fahrens zu vermer ken; im güterichterverfahren ist das Aktenzeichen des herkunftsver-
fahrens zu erfassen.”

 18. In § 17 werden die bisherigen Absätze 6 bis 9 die Absätze 7 bis 10.

 19. In § 23 wird folgender neuer Absatz 5 eingefügt:

„die Akten des güterichterverfahrens sind bis zum Abschluss des güterichterverfahrens 
se parat und ohne einsichtsmöglichkeit für dritte aufzubewahren.”

 20. In § 25 wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:

„ein güterichterverfahren ist abgeschlossen, wenn eine mitteilung über die beendigung 
des verwaltungsrechtsstreits (z.b. Abschluss eines vergleichs oder einer vereinbarung 
über die rücknahme der Klage) durch die güterichterin, den güterichter oder eine son-
stige rückgabe zum herkunftsverfahren erfolgt ist. nach Abschluss des güterichterver-
fahrens ist das als ver traulich bezeichnete schriftgut an den einsender zurückzugeben 
oder zu vernichten, es sei denn, die Parteien oder die beteiligten haben eine andere 
vereinbarung getroffen. das in der Akte oder blattsammlung verbleibende schriftgut 
ist an das Prozessgericht zurückzugeben und bei den Akten des herkunftsverfahrens 
aufzubewahren.”

 21. In § 25 werden die bisherigen Absätze 3 und 4 die Absätze 4 und 5.

 22. In der Anlage 1 zur Aktenordnung werden beim Registerbuchstaben O nach dem 
Klammerzusatz folgende Worte eingefügt:

„oder verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter nach § 173 vwgo i.v.m.  
§ 278 Abs. 5 zPo”

 23. In der Anlage 1 zur Aktenordnung werden beim Registerbuchstaben F nach „ § 99 
Abs. 2 VwGO” und dem Komma folgende Worte eingefügt:

„verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter nach § 173 vwgo i.v.m. § 278 
Abs. 5 zPo”

 24. In der Anlage 2 zur Aktenordnung wird im Abschnitt betreffend die Verwaltungsge-
richte nach „D – Disziplinarverfahren” eingefügt:

„gr – güterichterverfahren”

 25. In der Anlage 2 zur Aktenordnung wird im Abschnitt betreffend den Hessischen 
Verwaltungsgerichtshof nach „e – entschädigungsverfahren” eingefügt:

„gr – güterichterverfahren”

inkrafttreten
diese Änderung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2014 in Kraft.
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V e R Ö F F e N T L I C H u N G e N  D e R  R e C H T S A N W A LT S - 
u N D  N O TA R K A M M e R N  S O W I e  D e S  V e R S O R G u N G S W e R K S 
D e R  R e C H T S A N W Ä LT e  I M  L A N D e  H e S S e N

Änderung der Berufsrichtlinien 
der Notarkammer Frankfurt am Main

die Kammerversammlung der notarkammer Frankfurt am main hat am 13. november 2013 
einstimmig eine Änderung der berufsrichtlinie beschlossen.

unter iX. grundsätze zur beurkundung außerhalb des Amtsbereichs und der geschäftsstelle 
sind die bisherigen Absätze 2) und 3) ersatzlos gestrichen worden.

der bisherige Absatz 4) wird nun Absatz 2).

Außerdem wurde, aufgrund der Änderung des notariellen Kostenrechtes in iX. 1 c „§ 16 
Kosto” durch „§ 21 gnotKg” ersetzt.

die verabschiedete norm lautet daher nunmehr wie folgt:

IX. Grundsätze zur Beurkundung außerhalb des Amtsbereichs 
und der Geschäftsstelle 

1. der notar soll seine urkundstätigkeit (§§ 20 bis 22 bnoto) nur innerhalb seines Amts-
bereichs (§ 10 a bnoto) ausüben, sofern nicht besondere berechtigte interessen der 
rechtsuchenden ein tätigwerden außerhalb des Amtsbereichs gebieten. besondere 
berechtigte interessen der rechtsuchenden liegen insbesondere dann vor, wenn

a) gefahr im verzug ist,

b) der notar auf erfordern einen urkundsentwurf gefertigt hat und sich danach aus un-
vorhersehbaren gründen ergibt, dass die beurkundung außerhalb des Amtsbereichs 
erfolgen muss,

c) der notar eine nach § 21 gnotKg zu behandelnde urkundstätigkeit vornimmt,

d) in einzelfällen eine besondere vertrauensbeziehung zwischen notar und beteiligten, 
deren bedeutung durch die Art der vorzunehmenden Amtstätigkeit unterstrichen 
werden muss, dies rechtfertigt und des den beteiligten unzumutbar ist, den notar in 
seiner geschäftsstelle aufzusuchen.

2. eine Amtstätigkeit außerhalb der geschäftsstelle ist unzulässig, wenn dadurch der An-
schein von berufswidriger Werbung, der Abhängigkeit oder der Parteilichkeit entsteht 
oder der schutzzweck des beurkundungserfordernisses gefährdet wird.

vorstehende Änderung der berufsrichtlinien der notarkammer Frankfurt am main beschlos-
sen durch die Kammerversammlung am 13. november 2013 und genehmigt durch bescheid 
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des hessischen ministeriums der Justiz, für integration und europa vom 5. dezember 2013 
wird hiermit ausgefertigt.

Frankfurt am main, den 8. Januar 2014 dr. ernst Wolfgang schäfer 
 Präsident

Beitragsordnung der Notarkammer Frankfurt am Main für das Geschäftsjahr 2014

BeITRAGSORDNuNG

i. Laufender betrag

1. der von jedem Kammermitglied für das geschäftsjahr 2014 zu zahlende beitrag zur 
deckung des haushalts wird auf € 1.800,-- festgelegt.

er ist bis zum 30. April 2014 zu entrichten. Wird er nicht fristgerecht gezahlt, wird 
ein zuschlag von 5 % erhoben. Auf Antrag kann der schatzmeister ratenzahlung 
bewilligen.

2. Während des geschäftsjahres bestellte oder ausgeschiedene Kammermitglieder en-
trichten den beitrag zeitanteilig ab dem ersten des monats der bestellung bzw. bis 
zum ende des monats, in dem das Amt erlischt.

3. Wenn ein Kammermitglied bis 30. April 2014 dem vorstand schriftlich nachweist, 
dass der gesamtbetrag seiner einkünfte i. s. des einkommensteuergesetzes im 
Jahre 2012 unter € 30.000,-- lag, kann der schatzmeister den der notarkammer für 
eigene zwecke zufließenden beitragsanteil ganz oder teilweise stunden, nicht aber 
erlassen, wenn er die sofortige zahlung dieses beitragsanteils für nicht zumutbar hält. 

ii. beitrag-notarversicherungsfonds

die nach dem 01.07.2013 neu bestellten Kammermitglieder haben einen einmaligen bei-
trag zum notarversicherungsfonds in höhe von € 767,-- an die notarkammer zu leisten. 
der beitrag kann auf Antrag in drei Jahresraten gezahlt werden.

iii. soderbeitrag-schadensverursachung

1) die notarkammer kann gegen diejenigen Kammermitglieder einen zusatzbeitrag 
festsetzen, gegen die eine nicht mehr anfechtbare disziplinarmaßnahme verhängt 
worden ist, weil sie durch vorsätzliche Amtspflichtverletzung fremde gelder oder 
andere vermögenswerte geschädigt oder gefährdet haben. der zusatzbeitrag kann 
vom vorstand bis zur höhe der zusatzprämie festgesetzt werden, die von der no-
tarkammer in diesen Fällen an die vertrauensschadensversicherung zu leisten ist.
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2) Für ihren durch die bearbeitung eines vertrauensschadensfalles im sinne der ziffer 1) 
verursachten geschäftsaufwand kann die notarkammer gegen das Kammermitglied, 
das den schadensfall durch wissentliche Pflichtverletzung verursacht hat, eine Aus-
gleichspauschale von € 3.000,-- festsetzen.

3) ist eine notariatsverwaltung oder notarvertretung durch wissentliche Pflichtverlet-
zung eines notarkammermitglieds verursacht, kann die notarkammer gegen dieses 
Kammermitglied einen Ausgleichsbetrag festsetzen in höhe der dem notarverwalter/
notarvertreter zu zahlenden vergütung sowie zusätzlich einen Ausgleichsbetrag von 
€ 3000,-- für den durch die bearbeitung verursachten geschäftsaufwand der notar-
kammer.

4) die sonderbeitragspflicht nach den vorstehenden bestimmungen wird durch das 
Ausscheiden des notars aus dem Amt nicht berührt.

vorstehende beitragsordnung der notarkammer Frankfurt am main für das Jahr 2014, be-
schlossen durch die Kammerversammlung am 13. november 2013, wird hiermit ausgefertigt.

Frankfurt am main, den 8. Januar 2014 dr. ernst Wolfgang schäfer 
 Präsident

P e R S O N A L N A C H R I C H T e N

die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren veröffentli-
chung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Landgerichte

ernannt wurden:

zur richterin
am Landgericht : richterin auf Probe dr. Anke holzmann in Frankfurt am main  

– unter berufung in das richterverhältnis auf Lebenszeit –;

zum vizepräsidenten
des Landgerichts : richter am Amtsgericht – als weiterer aufsichtsführender rich-

ter – Andreas Weiß in hanau;

zum vorsitzenden richter
am Landgerichts : richter am Landgericht dr. ulrich gebhardt in Frankfurt am main;
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zur richterin
am Landgericht : richterin auf Probe Anne caroline sparrer in Frankfurt am main 

– unter berufung in das richterverhältnis auf Lebenszeit –;

Staatsanwaltschaften

ernannt wurden:

zum oberamtsanwalt
mit Amtszulage : oberamtsanwalt Andreas richard burkard in hanau;

zur Amtsanwältin : Justizoberinspektorin sarah Wascholowski in darmstadt;

zum Amtsanwalt : Justizinspektor matthias Paschen-hartmann in darmstadt.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
staatsanwältin christiane schick-Jensen in Wiesbaden.

Amtsgerichte

ernannt wurden:

zur richterin
am Amtsgericht : richterinnen auf Probe dr. Kerstin Agnes Wierse in bad hom-

burg v.d. höhe und eva burd in hanau – beide unter berufung 
in das richterverhältnis auf Lebenszeit –;

zur Justizsekretärin : Franziska markmann in Frankfurt am main.

Notarinnen und Notare

Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
notar rolf Kärcher, ortenberg, mit Ablauf des 31.12.2013, 
notar michael desdrée, eltville am rhein, mit Ablauf des 31.12.2013, 
notar michael oldenburg, Königstein im taunus, mit Ablauf des 13.12.2013, 
notar heinz reybold, eltville am rhein, mit Ablauf des 31.12.2013, 
notar dr. dieter Löwer, homberg (efze), mit Ablauf des 31.12.2013.

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar thorsten von haecks, gießen, mit Ablauf des 31.01.2014.
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S T e L L e N A u S S C H R e I B u N G e N

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

1. eine geschäftsleiterin oder einen geschäftsleiter (§ 4 go)

bei dem Amtsgericht offenbach am main.

die stelle ist ab 1. August 2014 neu zu besetzen.

bezüglich der vorgenannten stellenausschreibung wird erwartet, dass die bewerberin 
oder der bewerber folgendem Anforderungsprofil entspricht:

I. Allgemeine Voraussetzungen:

– Pflichtbewusstsein

– Leistungsbereitschaft

– belastbarkeit

– Flexibilität

– initiative

– besonders gute Auffassungsgabe

– gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen

– Kostenbewusstsein

II. Besondere Voraussetzungen:

1. Fachkompetenz

– erfahrung in der rechtspflege und / oder der Justizverwaltung

– mindestens gutes fachliches Können

2. Soziale Kompetenz

– Kontaktfähigkeit, gesprächsbereitschaft

– Fähigkeit zur Konfliktlösung und einfühlungsvermögen

– Fähigkeit zu interner und externer zusammenarbeit

3. Führungskompetenz

– Fähigkeit zum vorbild

– entscheidungskompetenz, durchsetzungsvermögen, verhandlungsgeschick

– befähigung zur Personalführung und motivation

4. Organisatorische Kompetenz

– befähigung zur steuerung und veränderung von organisationsabläufen

– befähigung zur entwicklung und umsetzung von neuerungen

– befähigung zum sachgerechten Personaleinsatz
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interessierten Frauen und männern wird die möglichkeit gegeben, sich durch schul-
ung und hospitation auf die Übernahme der stelle vorzubereiten.

Staatsanwaltschaften

2. eine oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin und als ständige vertreterin einer Leiten-
den oberstaatsanwältin oder eines Leitenden oberstaatsanwalts oder einen oberstaat-
sanwalt als Abteilungsleiter und als ständiger vertreter einer Leitenden oberstaatsanwäl-
tin oder eines Leitenden oberstaatsanwalts

bei der staatsanwaltschaft Wiesbaden (r2 mit Amtszulage nach Fußnote 8).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 veröffentlichten Anforderungsprofil (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5)  auszurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des Frauenanteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestellte 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem Dienstweg zu richten:

zu nr. 1 binnen eines Monats an die Präsidentin des Amtsgerichts offenbach am main;

zu nr. 2 binnen drei Wochen an das hessische ministerium der Justiz.

eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 2  auf eventuelle Versetzungsbewer-
berinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an Verwaltungsbelangen 
orientierte ermessensentscheidung zwischen mehreren Versetzungsbewerberinnen 
und -bewerbern.
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R u N D e R l A S S e

Nr. 8 Änderung der bundeseinheitlichen Dienstordnung für Notarinnen und Notare.  
Rderl. d. MdJIe v. 10.09.2013 (3830 - II/C 1 - 2013/4098 - II/A) – JMBl. 2014, S. 149 –

– Gült.-Verz. Nr. 27 –

rderl. v. 1.4.2010 (Jmbl. s. 102, 137, 2011 s. 253) 
zuletzt geändert durch rderl. v. 8.11.2011 (Jmbl. s. 646)

I.

die dienstordnung für notarinnen und notare in der Fassung vom 1. April 2010 (Jmbl.  
s. 102, 137, 2011 s. 253), zuletzt geändert durch runderlass vom 8. november 2011 (Jmbl. 
s. 646), wird wie folgt geändert:
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1. § 19 wird wie folgt geändert:

a) in Abs. 1 wird die Angabe „einschließlich der Kostenberechnung (§ 154 Abs. 3 satz 3 
Kosto)“ gestrichen.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) in satz 1 wird die Angabe „einschließlich der Kostenberechnung (§ 154 Abs. 3 
Kosto)“ gestrichen.

bb) in satz 2 wird das Komma durch das Wort „und“ ersetzt und werden die Wörter 
„und die Abschrift der Kostenberechnung“ gestrichen.

2. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:
„Über jede verfügung von todes wegen, welche notarinnen oder notare dem Amts

gericht zur besonderen amtlichen verwahrung abliefern (§ 34 Abs. 1 und 2 beurkg, 
§ 344 Abs. 1, Abs. 3 FamFg), haben sie für ihre urkundensammlung ein vermerk
blatt anzufertigen und zu unterschreiben, das namen, geburtsdatum, geburtsort mit 
Postleitzahl und Wohnort der erblasserin oder des erblassers beziehungsweise der 
vertragschließenden – gegebenenfalls auch der zweiten notarin oder des zweiten 
notars oder der urkundenzeugen – enthält sowie Angaben darüber, in welcher Form 
(§§ 2232, 2276 bgb) die verfügung von todes wegen errichtet worden ist und wann 
und an welches Amtsgericht sie abgeliefert wurde. Auf das vermerkblatt ist die num
mer der urkundenrolle zu setzen.“

b) in Abs. 4 werden die Wörter „und der Kostenberechnung“ gestrichen.

3. in § 21 satz 1 wird die Angabe „mit den dazugehörigen Kostenberechnungen (§ 154 Abs. 
3 satz 1 Kosto)“ gestrichen.

4. in § 22 Abs. 2 satz 2 nr. 8 wird das Wort „Kostenrechnung“ durch „Kostenberechnung“ 
ersetzt, die Angabe „(vgl. § 154 Abs. 1 Kosto)“ gestrichen und nach den Wörtern „wenn 
die“ die Angabe „Kostenberechnung nicht elektronisch aufbewahrt wird (§ 19 Abs. 6 
gnotKg) und die“ eingefügt.

II.

dieser runderlass tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft.
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Nr. 9 Anpassung der Anweisungen für die Geschäftsstellen der Gerichte der Finanz-
gerichtsbarkeit Aktenordnung der Finanzgerichtsbarkeit (AktO-FG). Rderl. d. MdJIe v. 
09.12.2013 (1454 - I/B1 - 2013/8583 - I/B) – JMBl. 2013, S. 151 –

– Gült.-Verz. Nr.: 214, 2103 –

rderl. v.  01. 11. 2012 (Jmbl. s. 675)

I.

die Aktenordnung der Finanzgerichtsbarkeit vom 1. november 2012 (Jmbl. s. 675) wird wie 
folgt geändert:

1. § 3 Abs. 1 wird ergänzt:

„(1) 9in güterichterverfahren können ebenfalls blattsammlungen geführt werden; diese 
sind mit blattsammlungshüllen zu versehen. 10von einem eigenen Aktendeckel kann im 
hinblick auf § 7 Abs. 4 satz 2 abgesehen werden.“

2. § 3 wird folgender Absatz 7 hinzugefügt:

„(7) 1bei verweisung der beteiligten vor eine güterichterin oder einen güterichter wird 
dem Aktenzeichen des herkunftsverfahren auch das des güterichterverfahrens beige
fügt. 2Auf dem Aktendeckel bzw. auf dem Aktenvorblatt des güterichterverfahrens wird 
auch das Aktenzeichen des verweisenden verfahrens aufgeführt. 3bei terminen vor der 
güterichterin oder dem güterichter sind zusätzlich die für die Kostenberechnung rel
evanten Angaben auf dem Aktenumschlag bzw. dem Aktenvorblatt zu vermerken, ins
besondere ort, beginn und ende der verhandlung sowie die teilnehmerinnen und teilne
hmer, soweit sie nicht aus dem Akteninhalt ersichtlich sind. 4schriftstücke und Anlagen, 
die im rahmen eines güterichterverfahrens von den beteiligten oder der güterichterin 
bzw. dem güterichter als vertraulich bezeichnet werden, werden in einem besonderen 
umschlag aufbewahrt, auf dem Aktenzeichen, einsender, inhalt und eine eventuelle 
rückgabe zu vermerken sind.“

3. § 4 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt ergänzt:

„(2) 2dem Aktenzeichen ist die arabische ziffer des senats oder der zuständigen güteri
chterin oder des zuständigen güterichters voranzustellen.“

4. § 4 wird folgender Absatz 3 und dem Abs. 4 folgender Satz 4 hinzugefügt:

„(3) 1in verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter werden auf Protokollen und 
vereinbarungen unter dem Aktenzeichen auch das Aktenzeichen des herkunftsver
fahrens und das herkunftsgericht angegeben. 2Für die Jahreszahl des Jahrgangs bei 
dem Aktenzeichen ist das datum maßgeblich, an dem die verweisung vor die güterich
terin oder den güterichter erfolgt ist oder bei güterichterverfahren in verbundlösungen 
das verfahren auf der zentralen geschäftsstelle für güterichterverfahren eingegangen ist. 
3ist eine güterichtergeschäftsstelle nicht eingerichtet, ist das datum des verweisungs
beschlusses maßgebend.“
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„(4) 4die Akten des güterichterverfahrens sind bis zum Abschluss des güterichterver
fahrens separat und ohne einsichtsmöglichkeit für dritte aufzubewahren.“

5. § 7 wird folgender Absatz 4 hinzugefügt:

„(4) 1ein güterichterverfahren ist abgeschlossen, wenn eine mitteilung über die been
digung des rechtsstreits (z. b. Abschluss einer vereinbarung über die rücknahme 
der Klage) durch die güterichterin, den güterichter oder eine sonstige rückgabe zum 
herkunftsverfahren erfolgt ist. 2das als vertraulich bezeichnete schriftgut ist an den ein
sender zurückzugeben oder zu vernichten, sofern die beteiligten auf eine rückgabe 
verzichtet haben, es sei denn, die beteiligten haben eine andere vereinbarung getroffen. 
3das in der Akte oder der blattsammlung verbleibende schriftgut ist an das Prozessgeri
cht zurückzugeben und bei den Akten des herkunftsverfahrens aufzubewahren.“

der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

6. § 13 Abs. 1 Satz 2 wird folgende Position e) hinzugefügt:

„e) erinnerungen gegen die entscheidung des urkundsbeamten über die bewilligung 
von Prozesskostenhilfe.“

7. § 14 Abs. 1 Satz 2 wird folgende Position g) hinzugefügt:

„g) verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter nach § 155 Fgo in verbindung 
mit § 278 Absatz 5 zPo.“

8. § 14 wird folgender Absatz 2 hinzugefügt:

„(2) 1bei verweisungen vor eine güterichterin oder einen güterichter nach § 155 Fgo 
in verbindung mit § 278 Absatz 5 zPo wird dem registerbuchstaben der zusatz „gr” 
nachgestellt. 2im register des herkunftsverfahrens ist das Aktenzeichen des güterich
terverfahrens zu vermerken; im register des güterichterverfahren ist das Aktenzeichen 
des herkunftsverfahrens zu erfassen.“

der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

II.

dieser runderlass tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2014 in Kraft.
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Nr. 10 Richtlinien zur Zusammenarbeit von Polizei, Justiz und Verfassungsschutz 
bei der Beobachtung der Organisierten Kriminalität (OK). Gemeinsamer Runderlass 
des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (lPP 12-Sw. 22 g 04 45) und 
des Hessischen Ministeriums der Justiz, für Integration und europa (4110 - III/A 3 - 
2013/213 - III/A) vom 23.12.2013 – JMBl. 2014, S. 153 – – Gült-Verz. Nr. 241 –

I.

1. Ziel der gemeinsamen Richtlinie

ziel dieser richtlinie ist die Festlegung des rahmens des informationsaustausches 
über organisierte Kriminalität zwischen Polizei, dem Landesamt für verfassungsschutz  
und der Justiz.

die zusammenführung der informationen und Koordination der Arbeit soll insbeson
dere durch

– regelmäßigen informationsaustausch,

– gemeinsame besprechungen,

– anlassbezogene Abstimmung von Arbeitsschwerpunkten einschließlich operativer 
maßnahmen und die

– gemeinsame erstellung eines Lagebildes

gewährleistet werden.

2. Zuständigkeiten

2.1 das Landesamt für verfassungsschutz beobachtet im rahmen der erfüllung sei
ner Auf gaben auch bestrebungen und tätigkeiten der organisierten Kriminalität im 
geltungs bereich des grundgesetzes im vorfeld strafbarer handlungen.

2.2 die Polizei hat im rahmen der gefahrenabwehr auch im bereich der organisierten Kri
minalität die Aufgabe, zu erwartende straftaten zu verhüten sowie für die verfolgung 
künftiger straftaten vorzusorgen (vorbeugende bekämpfung von straftaten).

2.3 die zusammenarbeit von staatsanwaltschaft und Polizei bei der strafverfolgung im 
bereich der organisierten Kriminalität regelt der gemeinsame runderlass des hessi
schen ministeriums des innern und für sport und des hessischen ministeriums der 
Jus tiz „gemeinsame richtlinien über die zusammenarbeit von staatsanwaltschaft und 
Po lizei bei der verfolgung der organisierten Kriminalität“ in seiner jeweils geltenden 
Fas sung.

3. Formen der Zusammenarbeit

3.1 das Landesamt für verfassungsschutz, die staatsanwaltschaft und die Polizei arbeiten 
unter beachtung der jeweiligen zuständigkeiten eng und vertrauensvoll zusammen.

3.2 das Landesamt für verfassungsschutz nimmt teil an der regelmäßigen Arbeitstagung 
„organisierte Kriminalität“ der zentralstelle zur bekämpfung der organisierten Krimi
nalität der generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main (zoK) und des hessischen 
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Landeskriminalamtes sowie mit der zoK an den tagungen der Leiter der oKdienst
stellen der hessischen Polizei.

3.3 das Landesamt für verfassungsschutz, die zoK und das hessische Landeskriminal
amt führen regelmäßige und anlassbezogene dienstbesprechungen durch.

3.4 im einzelfall kann das Landesamt für verfassungsschutz besprechungen mit 
Polizeiprä sidien unter nachrichtlicher beteiligung der zoK und des hessischen Lan
deskriminalamtes durchführen. Für die Polizeipräsidien gilt dies entsprechend.

3.5 das hessische Landeskriminalamt beteiligt das Landesamt für verfassungsschutz an 
der erstellung des mit der zoK abzustimmenden Lagebildes.

3.6 das hessische Landeskriminalamt und das Landesamt für verfassungsschutz 
unterrich ten sich gegenseitig über Arbeitsschwerpunkte, insbesondere die einrich
tung von Pro jekten, und stimmen sich über Art und umfang der beteiligung ab. die 
zoK wird früh zeitig in Kenntnis gesetzt und beteiligt sich gegebenenfalls.

3.7 zur vermeidung von beeinträchtigungen bei verdeckten operativen maßnahmen 
stimmt das Landesamt für verfassungsschutz seine operativen vorhaben im bereich 
der orga nisierten Kriminalität grundsätzlich mit dem hessischen Landeskriminalamt 
und dem zuständigen Polizeipräsidium ab.

3.8 die Übermittlung personenbezogener daten durch das Landesamt für verfassungs
schutz richtet sich nach den §§ 10 und 11 des gesetzes über das Landesamt für 
verfas sungsschutz. die Übermittlung personenbezogener daten durch die Polizei an 
das Lan desamt für verfassungsschutz richtet sich nach § 22 Abs. 2 des gesetzes 
über die öf fentliche sicherheit und ordnung (hsog) in der Fassung vom 14. Januar 
2005 (gvbl. i s. 14), zuletzt geändert durch gesetz vom 27. Juni 2013 (gvbl. s. 444), 
beziehungs weise nach § 8 des gesetzes über das Landesamt für verfassungsschutz. 
die daten sol len so früh wie möglich übermittelt werden.

3.9 Für vertraulichkeitszusagen gegenüber von dem Landesamt für verfassungsschutz 
ein gesetzten Personen gilt der gemeinsame runderlass des hessischen ministeriums 
des innern und für sport und des ministeriums der Justiz, für integration und europa 
vom 30. dezember 2009 betreffend inanspruchnahme von informanten und einsatz 
von vertrauenspersonen, verdeckter ermittler und nicht offen ermittelnder Polizeibe
amter im rahmen der strafverfolgung (n. v.) entsprechend.

3.10 hält das Landesamt für verfassungsschutz aus operativen oder sonstigen gewichtigen 
gründen einen Aufschub von bereits laufenden ermittlungen der strafverfolgungsbe
hörden für geboten, so setzt es sich unmittelbar mit der zuständigen staatsanwalt
schaft in verbindung. die staatsanwaltschaft entscheidet unter berücksichtigung der 
interes sen des Landesamtes für verfassungsschutz über die weiteren maßnahmen.

4. Inkrafttreten

die richtlinien treten am tage nach der bekanntmachung im staatsanzeiger für das 
Land hessen in Kraft.



155

II.

die richtlinien wurden im staatsanzeiger für das Land hessen vom 27. Januar 2014, s. 94 
veröffentlicht.

Nr. 11 Änderung der Rechtshilfeordnung für Zivilsachen (ZRHO). Rderl. d. MdJ v. 
24.01.2014 (9341/2 - II/A 3 - 2013/12146-II/A) – JMBl. S. – 155 – Gült.-Verz. Nr. 2104 –

rderl. v.  01. 11. 2012 (Jmbl. s. 675) 
 09. 05. 2012 (Jmbl. s. 217) 
 15. 03. 2013 (Jmbl. s. 134)

I.

das bundesministerium der Justiz, das bundesamt für Justiz, das Auswärtige Amt und die 
Landesjustizverwaltungen haben Änderungen und ergänzungen der bundeseinheitlich erlas
senen rechtshilfeordnung für zivilsachen (zrho) vom 19. oktober 1956 beschlossen, die in 
der 38. ergänzungslieferung zur 2. Auflage der zrho, stand november 2013, enthalten sind 
und hiermit für hessen in Kraft gesetzt werden.

von einem Abdruck der Änderungen und ergänzungen wird abgesehen. die 38. ergänzungs
lieferung wurde mit erlass vom 20. Januar 2014 an die gerichte ausgegeben. die zrho ist 
nunmehr in der Fassung der 38. ergänzungslieferung anzuwenden.

die amtliche handausgabe kann im Übrigen bei der Kulturbuchverlag gmbh, sprosserweg 
3, 12351 berlin, bezogen werden.

zugleich wird auf die veröffentlichungen unter „www.bundesanzeiger.de“ Ý „>> zum amtli
chen teil“ und im Portal ironline des Justizministeriums nordrheinWestfalen hingewiesen.

II.

Künftig im elektronischen bundesanzeiger bekannt gemachte Änderungen oder neufassun
gen der zrho gelten mit ihrer dortigen bekanntmachung auch für hessen.

III.

dieser runderlass tritt am tage nach seiner veröffentlichung in Kraft.
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Nr. 12 Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen (MiStra). Rderl. d. HMdJ (1431 - 
III/C 2 - 2014/290 - I/A) v. 31.01.2014 – JMBl. S. 156 – – Gült.Verz. Nr. 241, 243, 2106 –

die durch runderlass vom 13. mai 2008 (1431  iii/c 1  2005/10963  i/A), Jmbl. 2008, s. 
142, zuletzt abgedruckte Anordnung über mitteilungen in strafsachen (mistra) nebst Anhang 
wird mit Wirkung vom 1. Januar 2014 neu in Kraft gesetzt.

M I t t e I l u N G e N  D e S  P R Ä S I D e N t e N 
D e S  J u S t I Z P R ü F u N G S A M t S

J A H R e S B e R I C H t
des Präsidenten des Justizprüfungsamts

für das Jahr 2013

A.

S tA At l I C H e  P F l I C H t FA C H P R ü F u N G

1. Geschäftsbelastung

Am Jahresende 2012 waren im Prüfungsverfahren* . . . . . . . . . . . . . . . .   572 
rechtskandidatinnen/kandidaten verblieben.

zur staatlichen Pflichtfachprüfung gemeldet haben sich im Jahre 2013.   915 
rechtskandidatinnen/kandidaten, so dass sich 
im berichtjahr insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1487 
rechtskandidatinnen/kandidaten, im Prüfungsverfahren befunden haben.

zurückgenommene oder zurückgewiesene zulassungsgesuche . . . . . .   106

Abbruch von Prüfungsverfahren und genehmigte rücktritte 
(§ 16 Abs. 1 und Abs. 2 satz 2 JAg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 107

verbleiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1380

geprüfte Kandidaten:

Prüfung gemäß § 16 Abs. 2 s. 1 bzw. Abs. 3 JAg 
für nicht bestanden erklärt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
(davon 2 Wiederholer)

* die Angaben unter ziffer1 bis 9 schließen die Wiederholungsverfahren zur Notenverbesserung nicht ein, diese sind unter 
der ziffer 10 dieses berichtes gesondert ausgewertet.
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Prüfung wegen täuschung gemäß § 17 Abs. 1 s. 2 JAg 
für nicht bestanden erklärt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

von der mündlichen Prüfung gemäß § 18 JAg ausgeschlossen 
und die Prüfung nicht bestanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  191 
(davon 42 Wiederholer)

von 120 Prüfungsausschüssen wurden mündlich geprüft

– erstmalig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  467

– wiederholt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 712

so dass am Jahresende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   668 
rechtskandidatinnen/kandidaten im Prüfungsverfahren verblieben sind.

2. ergebnisse

von den 712 geprüften rechtskandidatinnen/kandidaten haben die Prüfung

 insgesamt o. Freiversuch Freiversuch

bestanden 510 = 71,63% 355 = 68,14% 155 = 81,15%

– sehr gut 2 = 0,28% 0 = 0,00% 2 = 1,05%

– gut 19 = 2,67% 6 = 1,15% 13 = 6,81%

– vollbefriedigend 76 = 10,67% 41 = 7,87% 35 = 18,32%

– befriedigend 198 = 27,81% 147 = 28,21% 51 = 26,70%

– ausreichend 215 = 30,20% 161 = 30,90% 54 = 28,27%

Nicht bestanden haben 202 = 28,37% 166 = 31,86% 36 = 18,85%

von den 91 Wiederholern haben 45 = 49,45% (bezogen auf die gesamtzahl aller Kandi
datinnen/Kandidaten = 6,99%) die Prüfung wiederum nicht bestanden.

3. Durchschnittspunktzahl

die durchschnittspunktzahlen in den Abschnitten der erfolgreich abgeschlossenen Prü
fungsverfahren betrugen:

  6,33 Punkte zivilrecht 
Aufsichtsarbeiten: 6,23 Punkte 6,19 Punkte strafrecht 
  6,09 Punkte Öffentliches recht

  8,92 Punkte zivilrecht 
mündliche Prüfung: 9,04 Punkte 9,08 Punkte strafrecht 
  9,10 Punkte Öffentliches recht

die erzielten ergebnisse führten im schnitt zu folgender

Prüfungsnote (vor hebung): 7,16 Punkte

Abschlussnote: 7,18 Punkte.
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4. Freiversuche

den 191 Freiversuchen lagen folgende semesterzahlen zugrunde:

 Fachsemester insgesamt mit Auslandsstudium mit wichtigem Grund

 <= 8 155 0 1

 9 19 17 2

 10 15 14 0

 11 2 2 2

5. Studiendauer

der staatlichen Pflichtfachprüfung haben sich unterzogen nach einem rechtswissen
schaftlichen studium von

a) erstmals geprüft 
und bestanden 

b) alle Geprüften

4 - 6 Semestern 1 = 0,22% 1 = 0,14%
 7 Semestern 2 = 0,43% 2 = 0,28%
 8 Semestern 118 = 25,43% 151 = 21,21%
 9 Semestern 65 = 14,01% 75 = 10,53%
 10 Semestern 89 = 19,18% 113 = 15,87%
 11 Semestern 43 = 9,26% 66 = 9,27%
 12 Semestern 34 = 7,33% 53 = 7,44%
 13 Semestern 36 = 7,76% 63 = 8,85%
 14 Semestern 20 = 4,31% 40 = 5,62%
 15 Semestern 22 = 4,74% 37 = 5,20%
 16 Semestern und mehr 34 = 7,33% 111 = 15,59%

 Gesamt 464 = 100,00% 712 = 100,00%

Kandidatinnen/Kandidaten.

die längste studiendauer betrug 28 semester.

die durchschnittliche studiendauer betrug für

hessen insgesamt a) 10,77 semester 
 b) 11,79 semester

Frankfurter Kandidatinnen/Kandidaten a) 10,95 semester 
 b) 12,10 semester

gießener Kandidatinnen/Kandidaten a) 10,66 semester 
 b) 11,44 semester

marburger Kandidatinnen/Kandidaten a) 10,46 semester 
 b) 11,38 semester.
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6. Altersstruktur

die Altersstruktur der im Jahre 2013 geprüften Kandidatinnen/Kandidaten zeigt folgen
des bild:

bei der meldung zur Prüfung waren

36 Jahre und älter 6 = 0,84%
31 bis 35 Jahre 50 = 7,02%
27 bis 30 Jahre 216 = 30,34%
23 bis 26 Jahre 437 = 61,38%
22 Jahre und jünger 3 = 0,42%.

der Anteil der 27jährigen und älteren Kandidatinnen/Kandidaten beträgt 38,20%.

7. Anteil Frauen/Männer

von den 712 insgesamt geprüften Kandidatinnen/Kandidaten waren 455 (= 63,90%) 
Frauen.

unter den 510 erfolgreichen Prüfungsteilnehmern waren 323 (= 63,33%) Frauen.

der Anteil der Frauen an den 191 Freiversuchen betrug 126 = 65,97%.

8. Anteil ausländischer/schwerbehinderter Kanditaten

die zahl der geprüften ausländischen oder staatenlosen Kandidatinnen/Kandidaten be
lief sich auf 57.

18 Kandidatinnen/Kandidaten waren (schwer)behindert.

9. Dauer der Prüfungsverfahren

die Prüfungsverfahren der 514 mündlich geprüften rechtskandidatinnen/kandidaten 
dauerten vom tag der zulassung bis zur mündlichen Prüfung:

a) bei regulärer beendigung des Prüfungsverfahrens 
 im durchschnitt 5,61 monate.

b) bei vom Kandidaten verzögerter beendigung des Prüfungsverfahrens 
 im durchschnitt 5,65 monate.

c) für alle Prüfungsverfahren 
 im durchschnitt 5,62 monate.

10. Notenverbesserungsverfahren

Prüfungsverfahren zur Notenverbesserung **

Am Jahresende 2012 waren im Prüfungsverfahren zur notenverbesserung 62 
rechtskandidatinnen/kandidaten verblieben.

** die Angaben unter ziffer 10 schließen die Wiederholungsverfahren zur Notenverbesserung gegen Gebühr 
(§ 21 Abs. 5 JAg) ein.
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zur Prüfung zum zwecke der notenverbesserung haben sich im Jahr 2013 100 
rechtskandidatinnen/kandidaten gemeldet, 
so dass sich im berichtsjahr insgesamt 162 
rechtskandidatinnen/kandidaten im Prüfungsverfahren zur notenver 
besserung befunden haben.

zurückgenommene oder zurückgewiesene zulassungsgesuche 10

Abbruch von Prüfungsverfahren und genehmigte rücktritte 
(§ 16 Abs. 1 und Abs. 2 satz 2 JAg) 0 10

verbleiben 152

geprüfte Kandidaten:

Prüfung gemäß § 16 Abs. 2 satz 1 bzw. Abs. 3 nr. 1 JAg 
für nicht bestanden erklärt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Prüfung wegen täuschung gemäß § 17 Abs. 1 satz 2 JAg 
für nicht bestanden erklärt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

von der mündlichen Prüfung gemäß § 18 JAg ausgeschlossen 
und die Prüfung nicht bestanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

von den Prüfungsausschüssen wurden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 92 
Kandidaten geprüft, 
so dass am Jahresende 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   60 
rechtskandidatinnen/kandidaten im Prüfungsverfahren zur notenver 
besserung verblieben sind.

von den 92 geprüften rechtskandidatinnen/kandidaten haben . . . . . .  42 
Kandidaten keine verbesserung erreicht, 
während in insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49 
verfahren folgende verbesserungen erzielt wurden:

a) verbesserung des Punktwertes der Abschlussnote:

  2 bis 3 Punkte 8 5 bis 6 Punkte 1 8 bis 9 Punkte 0
bis zu 1 Punkt 22 3 bis 4 Punkte 6 6 bis 7 Punkte 0 9 bis 10 Punkte 0
1 bis 2 Punkte 11 4 bis 5 Punkte 1 7 bis 8 Punkte 0 mehr als 10 Punkte 0

die durchschnittliche verbesserung betrug 1,61 Punkte.

b) verbesserung des notenwertes der Abschlussnote:

keine verbesserung 31

verbesserung um eine notenstufe 22 
um zwei notenstufen 4 
um drei oder mehr notenstufen 0



161

11. eignungsprüfung nach § 112a DRiG

Eignungsprüfung nach § 112a DRiG

zur eigungsprüfung nach § 112a drig haben sich 2 
Prüflinge gemeldet

zurückgenommene oder zurückgewiesene zulassungsgesuche 0

die Prüfung haben nicht bestanden 1

die Prüfung haben bestanden 1
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Anlage 1

Notenverteilung nach universitäten (Abschlussnote)

Alle Kandidaten Frankfurt Gießen Marburg Hessen

sehr gut 2 = 0,51% 0 = 0,00% 0 = 0,00% 2 = 0,28%
gut 15 = 3,86% 1 = 0,57% 3 = 2,01% 19 = 2,67%
vollbefriedigend 38 = 9,77% 25 = 14,37% 13 = 8,72% 76 = 10,67%
befriedigend 108 = 27,76% 53 = 30,46% 37 = 24,83% 198 = 27,81%
ausreichend 105 = 26,99% 65 = 37,36% 46 = 30,87% 215 = 30,20%
nicht bestanden 121 = 31,11% 30 = 17,24% 51 = 34,23% 202 = 28,37% 

bestanden 268 = 68,89% 144 = 82,76% 98 = 65,77% 510 = 71,63%
Punkteschnitt   7,36   6,94   7,02   7,18

Prädikat 55 = 14,14% 26 = 14,94% 16 = 10,74% 97 = 13,62%

Frauen Frankfurt Gießen Marburg Hessen

sehr gut 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00%
gut 10 = 4,12% 1 = 0,76% 0 = 0,00% 11 = 2,42%
vollbefriedigend 18 = 7,41% 19 = 14,50% 6 = 7,41% 43 = 9,45%
befriedigend 62 = 25,51% 41 = 31,30% 21 = 25,93% 124 = 27,25%
ausreichend 72 = 29,63% 45 = 34,35% 29 = 35,80% 146 = 32,09%
nicht bestanden 81 = 33,33% 25 = 19,08% 26 = 32,10% 132 = 29,01%

bestanden 162 = 66,67% 106 = 80,92% 55 = 67,90% 323 = 70,99%
Punkteschnitt   7,10   6,98   6,74   7,00

Prädikat 28 = 11,52% 20 = 15,27% 6 = 7,41% 54 = 11,87%

Männer Frankfurt Gießen Marburg Hessen

sehr gut 2 = 1,37% 0 = 0,00% 0 = 0,00% 2 = 0,78%
gut 5 = 3,42% 0 = 0,00% 3 = 4,41% 8 = 3,11%
vollbefriedigend 20 = 13,70% 6 = 13,95% 7 = 10,29% 33 = 12,84%
befriedigend 46 = 31,51% 12 = 27,91% 16 = 23,53% 74 = 28,79%
ausreichend 33 = 22,60% 20 = 46,51% 17 = 25,00% 70 = 27,24%
nicht bestanden 40 = 27,40% 5 = 11,63% 25 = 36,76% 70 = 27,24%

bestanden 106 = 72,60% 38 = 88,37% 43 = 63,24% 187 = 72,76%
Punkteschnitt   7,76   6,84   7,39   7,49

Prädikat 27 = 18,49% 6 = 13,95% 10 = 14,71% 43 = 16,73%
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Anlage 2

erste Prüfung

(staatliche Pflichtfachprüfung + universitäre schwerpunktbereichsprüfung)

erste Prüfung Hessen

sehr gut 3 = 0,56%

gut 26 = 4,83%

vollbefriedigend 138 = 25,65%

befriedigend 264 = 49,07%

ausreichend 107 = 19,89%

Gesamt 538 = 100,00%
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B.

Z W e I t e  J u R I S t I S C H e  S tA At S P R ü F u N G 

1. Geschäftsbelastung:

 ohne Noten- Noten- 
 verbesserungen verbesserungen

Am Anfang des berichtszeit 
raumes befanden sich 680 117 
in der Prüfung:

es begannen die Prüfung: 912 258

summe der anhängig gewesenen 
Prüfungsverfahren: 1592 379

summe der erledigungen: 927 174

zum ende des berichtzeitraumes 
noch anhängig: 655 125

verzichtet: 0 80

sonstige erledigung: 8 0

2. ergebnisse:

in 201 Prüfungsterminen wurden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1101 
Kandidatinnen und Kandidaten mündlich geprüft.

davon erstmalig im regulären versuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  852

als Wiederholer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

und als notenverbesserer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  174

Prozentuale Aufteilung nach geschlecht:

Weiblich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 %

männlich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 %

es wurden folgende noten erzielt (ohne notenverbesserer):

Geschlecht alle weiblich männlich

sehr gut 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00%
gut 9 = 0,97% 3 = 0,59% 6 = 1,44%
vollbefriedigend 156 = 16,83% 86 = 16,86% 70 = 16,79%
befriedigend 368 = 39,70% 198 = 38,82% 170 = 40,77%
ausreichend 299 = 32,25% 171 = 33,53% 128 = 30,70%
nicht bestanden 95 = 10,25% 52 = 10,20% 43 = 10,31%

Gesamtergebnis 927 = 100,00% 510 = 100,00% 417 = 100,00%
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notenverbesserer:

Geschlecht alle weiblich männlich

sehr gut 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00%
gut 1 = 0,56% 0 = 0,00% 1 = 1,27%
vollbefriedigend 24 = 13,48% 18 = 18,18% 6 = 7,59%
befriedigend 100 = 56,18% 56 = 56,57% 44 = 55,70%
ausreichend 44 = 24,72% 21 = 21,21% 23 = 29,11%
nicht bestanden 9 = 5,06% 4 = 4,04% 5 = 6,33%

Gesamtergebnis 178 = 100,00% 99 = 100,00% 79 = 100,00%

Wiederholt geprüft:

1. Wiederholung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70

1. Wiederholung ohne Wiedereinstellung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

2. Wiederholung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Wiederholt nicht bestanden: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

3. Notenverbesserung:

im berichtszeitraum wurden insgesamt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  258 
Prüfungsverfahren zur notenverbesserung beendet.

davon wurden durch Antragsrücknahme vorzeitig erledigt: . . . . . . . . . .  80

durch nichtbestehen vorzeitig erledigt:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

mit der mündlichen Prüfung beendet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  169

davon konnten keine verbesserung erzielen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

Verbesserungen um Punkte:

verbesserung um bis zu einem Punkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68

verbesserung um bis zu zwei Punkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

verbesserung um bis zu drei Punkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

verbesserung um bis zu vier Punkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Verbesserungen um Notenstufen:

verbesserung um 1 notenstufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55

verbesserung um 2 notenstufen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

4. Anzahl der geprüften Kandidatinnen und Kandidaten im Vergleich zu den Vorjahren 
(ohne notenverbesserungen):

 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 947 1238 1180 963 872 927

gegenüber dem vorjahr steigerung um etwa 6%.
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5. Altersstatistik:

durchschnittsalter der erstmals zur Prüfung Angemeldeten: 29 Jahre 11 monate

durchschnittliches Alter einschließlich der Wiederholer: 30 Jahre 1 monat

Alter des jüngsten Prüflings: 25 Jahre 4 monate

Alter des ältesten Prüflings: 55 Jahre 10 monate

verteilung auf die einzelnen Altersstufen:

 Anzahl Prozent

25 Jahre 3 0,27%
26 Jahre 61 5,54%
27 Jahre 151 13,71%
28 Jahre 204 18,53%
29 Jahre 220 19,98%
30 Jahre 173 10,63%
31 Jahre 117 15,71%
32 Jahre 61 5,54%
33 Jahre 30 2,72%
34 Jahre 23 2,09%
35 Jahre 16 1,45%
36 bis 40 Jahre 28 2,54%
41 bis 45 Jahre 8 0,73%
46 bis 50 Jahre 5 0,45%
über 50 Jahre 1 0,09%

Gesamtergebnis 1101 100,00%

6. Verteilung der Wahlfächer:

Wahlfach Prüflinge Prozent

Arbeitsrecht 186 16,89
Öffentliches recht 200 18,17
sozialwesen 4 0,36
steuern und Finanzen 16 1,45
strafrecht 247 22,43
Wirtschaft 84 7,63
zivilrecht 343 31,15
zivilrecht  Familienrecht 21 1,91

7. Dauer der Prüfungsverfahren

durchschnittliche dauer der Prüfungsverfahren: 4 monate 24 tage
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verteilung:

Dauer Anzahl Prozent

bis 1 monat 1 0,09%
bis 2 monate 0 0,00%
bis 3 monate 0 0,00%
bis 4 monate 68 6,18%
bis 5 monate 801 72,75%
bis 6 monate 220 19,98%
bis 7 monate 5 0,45%
bis 8 monate 0 0,00%
bis 9 monate 2 0,18%
bis 10 monate 0 0,00%
bis 11 monate 0 0,00%
bis 12 monate 0 0,00%
über 12 monate 4 0,36%

Gesamtergebnis 1101 100,00%

P e R S O N A l N A C H R I C H t e N

die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren veröffent
lichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

ernannt wurden:

zur vorsitzenden richterin
am oberlandesgericht : richterin am oberlandesgericht carola Andrée;

zum richter
am oberlandesgericht : richter am Landgericht thorsten burmeister.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
vorsitzender richter am oberlandesgericht bodo Fritz nordmeier.
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Senat für Notarsachen

Frau rechtsanwältin und notarin sabine martin wurde – unter berufung in ein ehrenamtli
ches richterverhältnis – zur ehrenamtlichen richterin bei einem senat für notarsachen bei 
dem oberlandesgericht Frankfurt am main für die zeit vom 1. April 2014 bis 31. märz 2019 
ernannt.

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main 

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
Leitende oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer staatsanwaltschaft bei einem 
oberlandesgericht gerhild schaupensteiner.

Staatsanwaltschaften

ernannt wurde:

zum Leitenden oberstaats
anwalt als Leiter einer
staatsanwaltschaft : oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter und ständiger vertreter 

eines Leitenden oberstaatsanwalts bei einer staatsanwalt
schaft bei einem Landgericht dr. michael bolowich in Fulda.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
staatsanwältin Amely nordmeier in Kassel.

Verwaltungsgerichte

ernannt wurde:

zur Amtsinspektorin
mit Amtszulage : Amtsinspektorin gudrun stepper in Frankfurt am main.

Notarinnen und Notare

zum notar wurde bestellt:
rechtsanwalt nino hurth mit dem Amtssitz in Kelkheim (taunus).
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Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
notar edgar Liebrucks, Frankfurt am main, mit Ablauf des 09.01.2014.

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar Werner rottenbach, dillenburg, mit Ablauf des 30.04.2014.

Hessischer Anwaltsgerichtshof

herr rechtsanwalt matthias besier wurde – unter berufung in ein ehrenamtliches richter
verhältnis – zum ehrenamtlichen richter bei dem hessischen Anwaltsgerichtshof für die zeit 
vom 17. Februar 2014 bis 16. Februar 2019 ernannt.

S t e l l e N A u S S C H R e I B u N G e N

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

 1. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzender richter

am oberlandesgericht Frankfurt am main ( r 3).

diese stelle ist bei den Außensenaten in Kassel zu besetzen.

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

zusatz zu ziffer 2.3.2. Ausgeprägte Fachkompetenz

– erfahrung in Familiensachen.

 2. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzender richter

am oberlandesgericht Frankfurt am main ( r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

zusatz zu ziffer 2.3.2. Ausgeprägte Fachkompetenz

– erfahrung in Familiensachen.
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 3. eine richterin oder einen richter

am oberlandesgericht Frankfurt am main ( r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 4. eine richterin oder einen richter

am oberlandesgericht Frankfurt am main ( r 2).

diese stelle ist bei den Außensenaten in Kassel zu besetzen.

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 5. die Präsidentin oder den Präsidenten

des Landgerichts Kassel (r 4).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 6. die direktorin oder den direktor

des Amtsgerichts melsungen ( r 2 ).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 7. eine geschäftsleiterin oder einen geschäftsleiter (§ 4 go)

bei dem Amtsgericht gelnhausen.

die stelle ist ab 1. Juli 2014 zu besetzen.

bezüglich der vorgenannten stellenausschreibung zu nr. 6 wird erwartet, dass die be
werberin oder der bewerber folgendem Anforderungsprofil entspricht:

I. Allgemeine Voraussetzungen:
– Pflichtbewusstsein
– Leistungsbereitschaft
– belastbarkeit
– Flexibilität
– initiative
– besonders gute Auffassungsgabe
– gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
– Kostenbewusstsein

II. Besondere Voraussetzungen:
1. Fachkompetenz

– erfahrung in der rechtspflege und / oder der Justizverwaltung
– mindestens gutes fachliches Können
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2. Soziale Kompetenz
– Kontaktfähigkeit, gesprächsbereitschaft
– Fähigkeit zur Konfliktlösung und einfühlungsvermögen
– Fähigkeit zu interner und externer zusammenarbeit

3. Führungskompetenz
– Fähigkeit zum vorbild
– entscheidungskompetenz, durchsetzungsvermögen, verhandlungsgeschick
– befähigung zur Personalführung und motivation

4. Organisatorische Kompetenz
– befähigung zur steuerung und veränderung von organisationsabläufen
– befähigung zur entwicklung und umsetzung von neuerungen
– befähigung zum sachgerechten Personaleinsatz

interessierten Frauen und männern wird die möglichkeit gegeben, sich durch schulung 
und hospitation auf die Übernahme der stelle vorzubereiten.

Staatsanwaltschaften

 8. die Leitende oberstaatsanwältin oder den Leitenden oberstaatsanwalt

als Leiterin oder Leiter der staatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 5).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

Verwaltungsgerichtsbarkeit

 9. die Präsidentin oder den Präsidenten

des verwaltungsgerichts gießen (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 10. eine richterin oder einen richter

am hessischen verwaltungsgerichtshof in Kassel ( r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff, Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des Frauenanteils.
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schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestellte 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem Dienstweg zu richten:

zu nr. 1., nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 und nr. 8, nr. 9, nr. 10 binnen drei Wochen an das 
hessische ministerium der Justiz;

zu nr. 7 binnen eines Monats an die direktorin des Amtsgerichts gelnhausen.

eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1 bis Nr. 6 und Nr. 8 bis Nr. 10 auf 
eventuelle Versetzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie 
eine an Verwaltungsbelangen orientierte ermessensentscheidung zwischen mehreren 
Versetzungsbewerberinnen und -bewerbern.
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R u n d e R L A S S e

nr. 13 Aktenordnung für die Arbeitsgerichtsbarkeit (AktO-ArbG). Rderl. d. MdJ. v. 
19.11.2013 (1454 - I/B 1 - 2013/1052 - I/B) – JMBl. 2014, S. 173 –

– Gült.-Verz. nr.: 20068 –

Für die hessischen gerichte für Arbeitssachen wird Folgendes bestimmt:

Inhaltsverzeichnis

§ 1 datenerfassung und Führung von Aktenregister, verhandlungskalender 
und namenverzeichnis

§ 2 Aktenzeichen

§ 3 Aktenführung
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§ 4 Aufbewahrung und verbleib der Akten

§ 5 Weglegen der Akten

§ 6 Allgemeines register

§ 6 a güterichterregister

§ 7 register für niedergelegte schiedssprüche, schiedsgerichtliche vergleiche und An-
waltsvergleiche

§ 8 mahnregister

§ 9 Prozessregister

§ 10 beschlussverfahrensregister

§ 11 berufungs- und Klageregister

§ 12 beschwerderegister

§ 13 beschwerderegister in beschlussverfahren

§ 14 verhandlungskalender

§ 15 ergänzende bestimmungen

§ 16 inkrafttreten

§ 1

datenerfassung und Führung von Aktenregister, Verhandlungskalender 
und namenverzeichnis

(1) 1die datenerfassung und -pflege sowie die Führung von Aktenregister, verhandlungska-
lender und namensverzeichnis erfolgen in der regel elektronisch mit den hierfür eingeführ-
ten Programmen. 2Für die reihenfolge der erfassung gilt – vorbehaltlich besonderer rege-
lungen – der eingang des dokuments bei gericht.
3ein verfahrenseinleitendes schriftstück ist grundsätzlich – ausgenommen bei einer durch 
das gericht angeordneten trennung – unter einer nummer in einem der nachbezeichneten 
Aktenregister zu registrieren, auch wenn es mehrere gegenstände oder Anträge umfasst.

(2) in rechtssachen werden folgende Aktenregister und verhandlungskalender geführt:

Allgemeines register (§ 6),

güterichterregister (§ 6a),

register für niedergelegte schiedssprüche, schiedsrichterliche vergleiche und Anwalts-
vergleiche (§ 7),

mahnregister (§ 8),

Prozessregister (§ 9),

beschlussverfahrensregister (§ 10),

berufungs- und Klageregister (§ 11),

beschwerderegister (§ 12),
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beschwerderegister in beschlussverfahren (§ 13),

verhandlungskalender des Arbeitsgerichts und des Landesarbeitsgerichts (§ 14).

(3) 1Aktenregister sind jahrgangsweise gemeinsam für alle Kammern oder güterichter zu 
führen; der verhandlungskalender ist für jede Kammer getrennt zu führen, die Aktenregister 
können getrennt für jede Kammer oder jeden güterichter geführt werden. 2die entscheidung 
hierüber trifft der gerichtsvorstand.

(4) 1zu den registern ist ein namenverzeichnis zu führen, in dem sämtliche in den registern 
aufgeführten beteiligten und das Aktenzeichen zu erfassen ist. 2bei natürlichen Personen ist 
der vorname und Familienname, bei juristischen Personen deren bezeichnung zu erfassen. 
3die erfassung in dem namenverzeichnis kann unterbleiben, soweit die namentliche suche 
der beteiligten durch eine datenbankrecherche vorgenommen werden kann.

(5) die eingaben in den eingeführten Programmen sind stets auf dem aktuellen stand zu 
halten.

(6) der datenbestand ist in geeigneter Form zu sichern.

§ 2

Aktenzeichen

(1) 1Jede rechtssache erhält ein Aktenzeichen, unter dem alle dazugehörigen dokumente 
zu führen sind. 2Auf berufungs- und beschwerdeentscheidungen sowie vergleichsprotokol-
len in zweitinstanzlichen verfahren des Landesarbeitsgerichts werden unter dem Aktenzei-
chen auch das erstinstanzliche Aktenzeichen und der sitz des gerichts angegeben. 3Auf 
vergleichsprotokollen des güterichters werden unter dem Aktenzeichen auch das Aktenzei-
chen des herkunftsverfahrens und das herkunftsgericht mit sitz angegeben.

(2) das Aktenzeichen wird gebildet aus:

a) der ordnungsnummer des gemäß geschäftsverteilungsplan zuständigen spruchkör-
pers oder des güterichters und ggf. weiteren zusätzen (z.b. bei zuständigkeitsände-
rungen),

b) der abgekürzten bezeichnung des registerzeichens (Abs. 3),

c) der fortlaufenden nummer des jeweiligen registers (getrennt nach verfahrensart jähr-
lich beginnend),

d) den beiden endziffern des Jahres, in dem die Klage, das rechtsmittel oder der sons-
tige Antrag eingegangen sind oder die verweisung vor den güterichter erfolgt ist oder 
bei güteverfahren in verbundlösungen das verfahren auf der zentralen geschäfts-
stelle für güterichterverfahren eingegangen ist. ist eine güterichtergeschäftsstelle 
nicht eingerichtet, ist das datum des verweisungsbeschlusses maßgebend.

e) ggf. weiteren zusätzen (z.b. bei Kammern oder güterichtern an anderen orten, ge-
richtstagen und bei teilung einer Kammer).
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(3) bei den Arbeitsgerichten und beim Landesarbeitsgericht werden folgende registerzei-
chen verwendet:

a) Arbeitsgerichte

Ar Allgemeines register

GRa güterichterregister

rns register für niedergelegte schiedssprüche, schiedsrichterliche vergleiche 
und Anwaltsvergleiche

ba mahnsachen

ca bürgerliche rechtsstreitigkeiten

ga Arreste und einstweilige verfügungen in bürgerlichen rechtsstreitigkeiten

ha Anträge außerhalb eines anhängigen verfahrens

bv beschlussverfahren

bvga Arreste und einstweilige verfügungen in beschlussverfahren

bvha Anträge außerhalb eines anhängigen beschlussverfahrens

b) Landesarbeitsgericht

Ar Allgemeines register

GRLa güterichterregister

oa erstinstanzliche Prozesssachen

sa berufungen

saga Arreste und einstweilige verfügungen

sha Anträge außerhalb eines anhängigen verfahrens

ta beschwerden (einschließlich verfahrensbeschwerden in beschlussverfah-
ren nach § 83 Abs. 5 des Arbeitsgerichtsgesetzes (Arbgg)

tabv beschwerden in beschlussverfahren (§ 87 Arbgg)

tabvga Arreste und einstweilige verfügungen in beschlussverfahren

tabvha Anträge außerhalb eines in der beschwerdeinstanz anhängigen beschluss- 
verfahrens.

§ 3

Aktenführung

(1) 1Alle eingehende schriftstücke einschließlich beigefügter mehrfertigungen sind mit ei-
nem eingangsvermerk zu versehen; dies gilt nicht für Anlagen. 2die Anzahl der mehrfertigun-
gen und Anlagen ist auf der urschrift zu vermerken. 

(2) 1zum laufenden verfahren kann im system ein Aktenvorblatt erstellt werden, welches 
Angaben über die verfahrensbearbeitung, das register und die statistik enthält. 2ein Aus-
druck des Aktenvorblattes ist als erstes blatt ohne eigene blattzahl im Aktenumschlag vor 
allen anderen schriftstücken zur Akte zu nehmen. 3Auf dem ausgedruckten Aktenvorblatt 
können ergänzungen und berichtigungen auch manuell erfolgen. 4bei verfahrensbeendi-
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gung kann ein abschließendes Aktenvorblatt erstellt und ein Ausdruck anstelle des bisheri-
gen Aktenvorblattes zur Akte genommen werden.

(3) 1schriftstücke derselben rechtssache werden in der reihenfolge ihres eingangs zu ei-
ner Akte zusammengefasst und fortlaufend nummeriert; dies gilt auch bei vorausgegan-
genem telefax und/oder elektronischem eingang. 2bei verfahren mit regelmäßig geringer 
Anzahl von schriftstücken (wie z.b. bei mahnverfahren und bei güterichterverfahren) können 
blattsammlungen angelegt werden. 3in güterichterverfahren sind die blattsammlungen mit 
blattsammlungshüllen zu versehen. 4von eigenen Aktendeckeln kann im hinblick auf § 5 
Abs. 2 satz 2 abgesehen werden. 5zustellungsnachweise sind unmittelbar nach der sie ver-
anlassenden verfügung oder dem zuzustellenden schriftstück einzuordnen. 6schriftstücke, 
die im verhandlungstermin übergeben werden, sind nach dem entsprechenden terminpro-
tokoll einzuheften.
7sofern für die kostenrechtlichen vorgänge kein gesondertes Kostenheft angelegt wird, sind 
Kostenrechnungen und die unmittelbar damit zusammenhängenden vorgänge unmittelbar 
hinter dem Aktenvorblatt einzuheften und mit römischen blattzahlen oder mit Kleinbuchsta-
ben zu versehen.

(4) 1Wird ein mahnverfahren oder ein selbstständiges beweisverfahren in ein streitiges ver-
fahren übergeleitet, ist es unter dem Aktenzeichen der streitsache fortzuführen. 2Anträge, 
die nach endgültiger erledigung der hauptsache gestellt werden, sowie Anträge in zwangs-
vollstreckungsangelegenheiten sind ohne neueintrag zu der Prozessakte zu nehmen; § 5 
Abs. 3 bleibt unberührt. 3satz 2 gilt auch für beschlussverfahren.

(5) 1ein Aktenband soll in der regel nicht mehr als 200 blatt enthalten. 2mehrere Akten-
bände sind auf der vorderseite des Aktenumschlags mit römischen ziffern zu kennzeichnen. 
3die Anlegung eines weiteren bandes ist auf dem geschlossenen band zu vermerken.

(6) 1schriftstücke und Anlagen, die sich zum einheften nicht eignen oder die im rahmen 
eines güterichterverfahrens von den Parteien oder dem güterichter als vertraulich bezeich-
net werden oder die später zurückzugeben sind, werden in einem besonderen umschlag 
aufbewahrt, auf dem Aktenzeichen, einsender/in, inhalt und eine eventuelle rückgabe zu 
vermerken sind. 2in Prozesskostenhilfeverfahren ist, sofern anwendbar, entsprechend den 
jeweils gültigen bundeseinheitlichen durchführungsbestimmungen zum gesetz zur Ände-
rung des Prozesskostenhilfe- und beratungshilferechts zu verfahren.

(7) 1Auf der vorderseite des Aktenumschlags oder dem Aktenvorblatt werden das gericht, 
das Aktenzeichen sowie die namen der Parteien oder beteiligten und der Prozess- oder 
verfahrensbevollmächtigten aufgeführt. 2Ferner ist die blattzahl einer Prozesskostenhilfe-
bewilligung oder beiordnung anzugeben. 3Außerdem sind die anberaumten verhandlungs 
und verkündungstermine anzugeben. 4bei terminen vor dem güterichter sind zusätzlich die 
für die Kostenberechnung relevanten Angaben zu vermerken, insbesondere ort, beginn und 
ende der verhandlung sowie die teilnehmer, soweit sie nicht aus dem Akteninhalt ersichtlich 
sind. 5in der berufungsinstanz wird dem Aktenzeichen der ersten instanz das der zweiten in-
stanz beigefügt. 6bei verweisung der Parteien vor einen güterichter nach § 54 Abs. 6 Arbgg 
wird dem Aktenzeichen des herkunftsverfahren das des güterichterverfahrens beigefügt. 
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7Auf dem Aktenumschlag oder dem Aktenvorblatt des güterichterverfahrens wird das Ak-
tenzeichen des verweisenden verfahrens aufgeführt. 8Ferner sind auf dem Aktenumschlag 
oder dem Aktenvorblatt die zum rechtsstreit gehörenden gegenstände, zum beispiel be-
weis- und musterstücke, sowie die beigezogenen Akten und ihre rückgabe unter hinweis 
auf die sie veranlassende verfügung zu vermerken. 9die von der vernichtung auszuschlie-
ßenden blätter sind spätestens nach Abschluss des verfahrens auf dem Aktenumschlag zu 
vermerken.

(8) muss ein Aktenumschlag ersetzt werden, so sind alle für das weitere verfahren nicht 
entbehrlichen vermerke auf den neuen Aktenumschlag oder auf dem Aktenvorblatt zu über-
tragen.

(9) 1die in der berufungs oder beschwerdeinstanz entstehende vorgänge werden zur Akte 
erster instanz genommen. 2von den in der berufungsinstanz ergehenden streitigen urteilen 
und in der beschwerdeinstanz ergehenden verfahrensbeendenden beschlüssen bleibt eine 
Ausfertigung in dieser instanz zurück. 3diese Ausfertigungen sind jahrgangsweise in der 
nummernfolge der Aktenzeichen oder nach verkündungsdaten der entscheidungen zusam-
menzufassen.

(10) 1Werden rechtssachen zum zwecke der gleichzeitigen verhandlung und entscheidung 
verbunden, wird das verfahren mit dem Aktenzeichen der ältesten rechtssache fortgeführt, 
sofern das gericht keine andere bestimmung trifft. 2die Akten der anderen rechtssachen 
sind als nebenakten beizufügen und im Aktenregister unter Angabe des fortgeführten Ak-
tenzeichens als erledigt auszutragen. 3zu den nebenakten ist eine Abschrift des verbin-
dungsbeschlusses zu nehmen. 4die verbindung ist auf den jeweiligen Aktenumschlägen zu 
vermerken.

(11) 1ordnet das gericht an, dass mehrere erhobene Ansprüche in getrennten verfahren 
behandelt werden, sind abgetrennte verfahren im Aktenregister neu einzutragen. 2Für die 
neu anzulegenden Akten ist der bisherige Akteninhalt abzulichten, sofern das gericht keine 
andere bestimmung trifft.

§ 4

Aufbewahrung und Verbleib der Akten

(1) 1die Akten sind geordnet aufzubewahren. 2ihr verbleib muss jederzeit feststellbar sein. 
3die Akten des güterichterverfahrens sind bis zum Abschluss des güterichterverfahrens 
separat und ohne einsichtsmöglichkeit für dritte aufzubewahren. 4die Überwachung von 
Fristen muss gewährleistet und durch geeignete maßnahmen sichergestellt sein.

(2) 1Werden Akten oder schriftstücke vorübergehend abgegeben, wird ein Kontrollblatt mit 
Angabe der rechtssache, der empfängerin oder des empfängers, des Aktenzeichens der 
empfängerin oder des empfängers, des Aktenumfangs (z.b. Anzahl der bände, blattzahl, 
beiakten) und des Abgabegrunds sowie einer Wiedervorlagefrist angelegt. 2schriftstücke, 
die bis zur rückkunft der Akte eingehen, werden mit dem Kontrollblatt der zuständigen be-
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arbeiterin oder dem zuständigen bearbeiter vorgelegt. 3die Fristenkontrolle kann auch mit 
hilfe eines dv-Programms vorgenommen werden.

(3) 1die endgültige Abgabe einer rechtssache wird im Aktenregister vermerkt. 2Werden 
schriftstücke aus der Akte endgültig entnommen, ist an ihrer stelle ein Fehlblatt, auf dem 
Aktenzeichen, Art des schriftstücks und grund der entnahme vermerkt sind, einzufügen.

(4) der verlust von Akten oder Aktenteilen ist dem gerichtsvorstand unverzüglich anzuzei-
gen.

§ 5

Weglegen der Akten

(1) 1sobald die Angelegenheit oder das verfahren abgeschlossen ist oder als abgeschlos-
sen gilt sowie kostenrechtlich erledigt ist, ist das Weglegen der Akte anzuordnen. 2Für die 
Anordnung der Weglegung der Akte in arbeitsgerichtlichen rechtsstreitigkeiten sind die 
regelungen zur verfahrensbeendigung nach § 6 der Anordnung über die erhebung von 
statistischen daten in der Arbeitsgerichtsbarkeit (Arbg-statistik-Ao) anzuwenden. 3ein 
mahnverfahren ist auch dann abgeschlossen, wenn ein Antrag auf erlass eines mahn- oder 
vollstreckungsbescheids zurückgewiesen worden ist, einspruch gegen einen vollstre-
ckungsbescheid nicht mehr eingelegt werden kann oder die Wirkung des mahnbescheids 
weggefallen ist.

(2) 1ein güterichterverfahren ist abgeschlossen, wenn eine mitteilung über die beendigung 
des streits (z.b. vergleich oder verpflichtungserklärung zur Klagerücknahme oder zum An-
erkenntnis) durch den güterichter oder eine sonstige rückgabe zum herkunftsverfahren 
erfolgt ist. 2das als vertraulich bezeichnete schriftgut ist an den einsender zurückzugeben 
oder zu vernichten, es sei denn, die Parteien haben eine andere vereinbarung getroffen. 
3das in der Akte oder blattsammlung verbleibende schriftgut ist an das Prozessgericht zu-
rückzugeben und bei den Akten des herkunftsverfahrens aufzubewahren.

(3) 1Wird ein abgeschlossenes verfahren fortgesetzt oder wieder aufgenommen, erhält die 
rechtssache ein neues Aktenzeichen. 2im register, namenverzeichnis und auf dem Akten-
umschlag/Aktenvorblatt ist jeweils auf die frühere und die neue eintragung zu verweisen.

(4) 1vor dem Weglegen der Akte sind das Jahr der Weglegung, der vorschlag zur Archiv-
würdigkeit, der vorschlag zur verwendung für Prüfungszwecke und die Aufbewahrungsfris-
ten auf dem Aktenumschlag zu vermerken. 2dabei sind im original eingereichte unterlagen 
zurückzugeben. 3die rückgabe ist in den Akten zu vermerken. 4§ 3 Abs. 7 satz 9 bleibt 
unberührt.

(5) 1zur erleichterung der späteren Aussonderung kann die Präsidentin oder der Präsident 
des Landesarbeitsgerichts bestimmen, dass das von der vernichtung auszunehmende 
und länger aufzubewahrende schriftgut bereits von seiner entstehung an von der chro-
nologischen Aktenheftung ausgenommen und nach Aktenzeichen geordnet verwahrt wird. 
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2Anstelle des gesondert verwahrten originalschriftgutes ist ein Fehlblatt zu den Akten zu 
nehmen, das auf den verbleib des originalschriftgutes verweist. 3es kann auch eine Lese-
abschrift zu den Akten genommen werden.

§ 6

Allgemeines Register

(1) in das Allgemeine register sind einzutragen:

a) vorgänge, bei denen zweifelhaft ist, ob sie zu angelegten oder anzulegenden Akten 
zu nehmen sind,

b) vorgänge, für deren bearbeitung das angegangene gericht erkennbar nicht zustän-
dig ist, wenn die Weitergabe ohne sachliche verfügung zulässig ist; die Weitergabe 
ist der einsenderin oder dem einsender mitzuteilen,

c) ersuchen um rechts oder Amtshilfe, soweit vorgänge nicht vorhanden sind,

d) Anfragen und ersuchen um rechtsauskünfte, soweit sie nicht vorhandenen Akten 
zuzuordnen sind,

e) schutzschriften.

(2) zu erfassen sind:

a) Aktenzeichen,

b) datum des eingangs der ersten schrift,

c) bezeichnung der ersuchenden Person oder stelle (name/bezeichnung und An-
schrift, ggf. auch weitere verfahrensbeteiligte),

d) Funktionelle zuständigkeit:

aa) richter/in,

bb) rechtspfleger/in,

e) kurze Angabe des inhalts des vorgangs,

f) bei ersuchen um rechts- oder Amtshilfe die bezeichnung der Angelegenheit und 
Aktenzeichen der ersuchenden stelle,

g) Abgaben innerhalb des gerichts unter Angabe des zeitpunkts,

h) vermerk über Art und zeitpunkt der erledigung, ggf. späteres Aktenzeichen.

(3) 1die unterlagen sind als blattsammlung jahrgangsweise in der nummernfolge des Ak-
tenzeichens zusammenzufassen. 2ist eine sache später in ein anderes register einzutragen, 
so werden Akten angelegt oder die vorgänge bereits bestehenden Akten angeschlossen. 
3das neue Aktenzeichen ist im Allgemeinen register zu vermerken.
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§ 6a

Güterichterregister

(1) im güterichterregister werden verfahren vor dem güterichter nach § 54 Abs. 6 Arbgg 
(GRa-Verfahren bzw. GRLa-Verfahren) erfasst.

(2) zu erfassen sind:

a) Aktenzeichen,

b) tag des eingangs des verweisungsbeschlusses des streitigen verfahrens,

c) Parteien bzw. beteiligte:

aa) Kläger/in bzw. berufungskläger/in bzw. Antragsteller/in,

bb) beklagte/r bzw. berufungsbeklagte/r bzw. Antragsgegner/in,
(bei natürlichen Personen mit vorname und Familienname, bei juristischen Per-
sonen mit deren bezeichnung),

d) Aktenzeichen und gericht des verweisenden verfahrens,

e) Art und zeitpunkt der erledigung des güterrichterverfahrens,

f) bemerkungen: (rückverweisung).

§ 7

Register für niedergelegte Schiedssprüche, schiedsrichterliche Vergleiche 
und Anwaltsvergleiche

(1) beim Arbeitsgericht werden niedergelegte schiedssprüche, schiedsrichterliche verglei-
che und Anwaltsvergleiche (rns-verfahren) in dem register für niedergelegte schiedssprü-
che erfasst und in sammelakten geführt.

(2) zu erfassen sind:

a) Aktenzeichen,

b) datum der niederlegung,

c) bezeichnung der Parteien,

d) datum des erlasses des schiedsspruchs oder vergleichs,

e) ggf. bemerkungen.

§ 8

Mahnregister

(1) im mahnregister werden mahnverfahren (ba-verfahren) sowie die den vorgenannten 
verfahren vorausgegangenen Anträge auf bewilligung von Prozesskostenhilfe (§ 117 zPo) 
erfasst.
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(2) eine neueintragung unterbleibt:

a) bei eingang eines Antrags auf bewilligung von Prozesskostenhilfe oder eines einge-
henden ersuchens um grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe (§ 1078 zPo), so-
fern die sache bereits anhängig ist oder gleichzeitig anhängig wird,

b) bei eingang eines mahnantrags, sofern für die hauptsache bereits ein Antrag auf 
bewilligung von Prozesskostenhilfe oder ein ersuchen um grenzüberschreitende 
Prozesskostenhilfe (§ 1078 zPo) läuft oder innerhalb des letzten monats durch be-
schluss erledigt worden ist,

c) bei einreichung einer verzögerungsrüge nach § 198 gvg.

(3) zu erfassen sind:

a) Aktenzeichen,

b) datum des eingangs,

c) Parteien:

aa) Antragsteller/in,

bb) Antragsgegner/in,
(bei natürlichen Personen mit vorname und Familienname, bei juristischen Per-
sonen mit deren bezeichnung),

d) datum des erlasses des mahnbescheids,

e) datum des eingangs des Widerspruchs,

f) datum des erlasses des vollstreckungsbescheids,

g) datum des eingangs des einspruchs,

h) Abgaben innerhalb des gerichts unter Angabe des zeitpunkts,

i) bemerkungen: z.b.

aa) bei Übergang in ein Prozessverfahren das Aktenzeichen des Prozessverfahrens,

bb) verzögerungsrügen sind besonders kenntlich zu machen.

(4) 1Anträge gegen gesamtschuldner sind unter einem Aktenzeichen einzutragen und in ei-
nem vorgang zu führen. 2dem Aktenzeichen ist für jeden gesamtschuldner eine fortlaufende 
römische zahl oder ein Kleinbuchstabe anzufügen. 3die blattierung der Akte sollte für jeden 
gesamtschuldner getrennt erfolgen.

(5) 1ist auf einen Widerspruch gegen einen mahnbescheid oder auf einen einspruch gegen 
einen vollstreckungsbescheid termin zur mündlichen verhandlung anzuberaumen, so wird 
die sache in das Prozessregister eingetragen. 2Als zeitpunkt des eingangs der Klage ist der 
zeitpunkt des eingangs des einspruchs oder des Antrags auf durchführung der mündlichen 
verhandlung anzugeben. 3Auf die eintragungen in mahn und Prozessregister ist gegenseitig 
zu verweisen.
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§ 9

Prozessregister

(1) im Prozessregister werden die bürgerlichen rechtsstreitigkeiten (ca-verfahren), Arreste 
und einstweiligen verfügungen in bürgerlichen rechtsstreitigkeiten (ga-verfahren) und die 
außerhalb eines anhängigen Prozessverfahrens gestellten Anträge (ha-verfahren) erfasst.

(2) Als bürgerliche rechtsstreitigkeit (ca-verfahren) sind insbesondere zu erfassen:

a) urteilsverfahren vor dem Arbeitsgericht,

b) Klagen nach dem 8. buch der zPo, z.b. vollstreckungsabwehrklagen gemäß § 767 
zPo,

c) restitutionsklagen,

d) nichtigkeitsklagen,

e) die den vorgenannten verfahren vorausgegangenen Anträge auf bewilligung von Pro-
zesskostenhilfe (§ 117 zPo).

(3) Als Arreste und einstweilige verfügungen in bürgerlichen rechtstreitigkeiten (ga–verfah-
ren) sind insbesondere zu erfassen:

a) verfahren über Arrest oder einstweilige verfügung in urteilsverfahren vor dem Arbeits- 
gericht,

b) die den vorgenannten verfahren vorausgegangenen Anträge auf bewilligung von Pro-
zesskostenhilfe (§ 117 zPo).

(4) Als Anträge außerhalb eines bei gericht anhängigen Prozessverfahrens (ha-verfahren) 
sind insbesondere zu erfassen:

a) Klagen auf Aufhebung von schiedssprüchen nach § 110 Arbgg,

b) Anträge auf vollstreckbarerklärung von schiedssprüchen und schiedsgerichtlichen 
vergleichen nach § 109 Arbgg,

c) Anträge auf vollstreckbarerklärung von vergleichen und anerkannten sprüchen der 
Ausschüsse nach § 111 Arbgg,

d) die den vorgenannten verfahren vorausgegangenen Anträge auf bewilligung von Pro-
zesskostenhilfe (§ 117 zPo).

(5) eine neueintragung unterbleibt:

a) wenn unter vorbehalt der entscheidung über die Aufrechnung entschieden ist und 
das verfahren weitergeführt wird (§ 145 Abs. 3, § 302 zPo),

b) bei Anträgen der unter ha bezeichneten Art, wenn die hauptsache anhängig ist oder 
gleichzeitig anhängig wird,

c) bei Anträgen aufgrund der bestimmungen über die vollstreckung deutscher vollstre-
ckungstitel im Ausland (§ 1079 zPo), und zwar auch dann, wenn die hauptsache an-
hängig war, und Anträge auf berichtigung oder Widerruf gerichtlicher bestätigungen 
(§ 1081 zPo),
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d) bei eingang eines Antrags auf bewilligung von Prozesskostenhilfe oder eines einge-
henden ersuchens um grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe (§ 1078 zPo), so-
fern die sache bereits anhängig ist oder gleichzeitig anhängig wird,

e) bei eingang einer Klage, sofern für die hauptsache bereits ein Antrag auf bewilligung 
von Prozesskostenhilfe oder ein ersuchen um grenzüberschreitende Prozesskosten-
hilfe (§ 1078 zPo) läuft oder innerhalb des letzten monats durch beschluss erledigt 
worden ist,

f) bei Anträgen auf Kostenfestsetzung,

g) bei Anträgen auf erteilung der vollstreckungsklausel für oder gegen den rechtsnach-
folger,

h) bei Anträgen in zwangsvollstreckungsverfahren, für die das Prozessgericht zuständig 
ist (wie z.b. §§ 887, 888, 890 zPo),

i) bei einreichung einer rügeschrift nach § 78a Arbgg,

j) bei Anträgen auf erteilung eines rechtskraftzeugnisses,

k) bei sofortigen beschwerden oder erinnerungen in Kostensachen, sofern sie dem/r 
richter/in zur entscheidung vorgelegt worden sind,

l) bei Anträgen auf Feststellung der Wirkung der rücknahme der Klage,

m) bei einreichung einer verzögerungsrüge nach § 198 gvg.

(6) ist in einem verfahren ein mahnverfahren vorangegangen, so wird der vorgang mit der 
Prozessakte vereinigt und deren Aktenzeichen fortgeführt.

(7) zu erfassen sind:

a) Aktenzeichen,

b) datum des eingangs der ersten schrift,

c) Parteien:
aa) Kläger/in bzw. Antragsteller/in,
bb) beklagte/r bzw. Antragsgegner/in,

(bei natürlichen Personen mit vorname und Familienname, bei juristischen Per-
sonen mit deren bezeichnung),

d) Art und zeitpunkt der erledigung,

e) besondere sachgebiete unter Angabe des zeitpunkts des eingangs:
aa) sofortige beschwerden oder erinnerungen in Kostensachen, sofern sie dem/r 

richter/in zur entscheidung vorgelegt worden sind (wie erinnerungen gegen ei-
nen Kostenfestsetzungsbeschluss, erinnerungen gegen den Kostenansatz, er-
innerungen gegen eine Festsetzung der rechtsanwaltsvergütung, erinnerungen 
gegen eine Festsetzung der vergütung des/der im Wege der Prozesskostenhilfe 
beigeordneten rechtsanwalts/rechtsanwältin),

bb) Klagen auf Aufhebung von schiedssprüchen nach § 110 Arbgg,
cc) Anträge auf vollstreckbarerklärung von schiedssprüchen nach § 109 Arbgg,
dd) sonstige Anträge außerhalb eines bei gericht anhängigen verfahrens (hierzu zäh-

len insbesondere selbstständige vollstreckungsanträge),
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f) Abgaben innerhalb des gerichts unter Angabe des zeitpunkts bei den unter e) erfass-
ten verfahren,

g) Weiterführen des verfahrens unter Angabe des zeitpunkts des eingangs, wenn un-
ter vorbehalt der entscheidung über die Aufrechnung entschieden ist (§ 145 Abs. 3,  
§ 302 zPo),

h) rügeschrift nach § 78a Arbgg unter Angabe des zeitpunkts des eingangs,

i) bemerkungen:

aa) verzögerungsrügen sind besonders kenntlich zu machen,

bb) Aktenzeichen des güterichterverfahrens nach § 6a.

§ 10

Beschlussverfahrensregister

(1) im beschlussverfahrensregister werden beschlussverfahren (bv-verfahren), Arreste und 
einstweilige verfügungen in beschlussverfahren (bvga-verfahren) sowie die außerhalb eines 
anhängigen beschlussverfahrens gestellten Anträge (bvha-verfahren) erfasst.

(2) im beschlussverfahrensregister (bv-verfahren, bvga-verfahren und bvha-verfahren) 
sind insbesondere zu erfassen:

a) beschlussverfahren vor dem Arbeitsgericht, einschließlich der beschlussverfahren 
nach § 126 der insolvenzordnung (inso),

b) verfahren über Arrest oder einstweilige verfügung in beschlussverfahren vor dem 
Arbeitsgericht,

c) Anträge außerhalb eines anhängigen beschlussverfahrens,

d) die den vorgenannten verfahren vorausgegangenen Anträge auf bewilligung von Pro-
zesskostenhilfe (§ 117 zPo).

(3) zu erfassen sind:

a) Aktenzeichen,

b) datum des eingangs der ersten schrift,

c) beteiligte:
aa) Antragsteller/in,
bb) weitere beteiligte,

(bei natürlichen Personen mit vorname und Familienname, bei juristischen Per-
sonen mit deren bezeichnung),

d) Art und zeitpunkt der erledigung,

e) sofortige beschwerden unter Angabe des zeitpunkts des eingangs, sofern sie dem/r 
richter/in zur entscheidung vorgelegt worden sind (wie sofortige beschwerden ge-
gen eine Festsetzung der vergütung des/der im Wege der Prozesskostenhilfe beige-
ordneten rechtsanwalts/rechtsanwältin),

f) Abgaben innerhalb des gerichts unter Angabe des zeitpunkts bei den unter e) erfass-
ten verfahren,
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g) rügeschrift nach § 78a Arbgg unter Angabe des zeitpunkt des eingangs,

h) bemerkungen:
aa) beschlussverfahren nach § 126 inso sind besonders kenntlich zu machen,
bb) verzögerungsrügen sind besonders kenntlich zu machen,
cc) Aktenzeichen des güterichterverfahrens nach § 6a.

(4) § 5 Abs. 3 und § 9 Abs. 5 gelten entsprechend.

§ 11

Berufungs- und Klageregister

(1) im berufungs- und Klageregister werden berufungen in bürgerlichen rechtsstreitigkei-
ten (sa-verfahren), Arreste und einstweilige verfügungen (saga-verfahren), die außerhalb 
eines anhängigen berufungsverfahrens gestellten Anträge (sha-verfahren) sowie erstins-
tanzliche Prozesssachen (oa-verfahren) erfasst.

(2) Als erstinstanzliche Prozesssachen (oa-verfahren) sind Klagen auf entschädigung ent-
sprechend § 201 gvg in verbindung mit § 9 Absatz 2 satz 2 Arbgg sowie die diesen ver-
fahren vorausgegangenen Anträge auf bewilligung von Prozesskostenhilfe (§117 zPo) zu 
erfassen.

(3) Als bürgerliche rechtsstreitigkeit (sa-verfahren) sind insbesondere zu erfassen:

a) berufung gegen urteile des Arbeitsgerichts,

b) restitutionsklagen,

c) nichtigkeitsklagen,

d) alle vom revisionsgericht an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesenen verfahren,

e) die den vorgenannten verfahren vorausgegangenen Anträge auf bewilligung von Pro-
zesskostenhilfe (§ 117 zPo).

(4) Als Arreste und einstweilige verfügungen in bürgerlichen rechtstreitigkeiten (saga-ver-
fahren) sind insbesondere zu erfassen:

a) verfahren über Arrest oder einstweilige verfügung, wenn das hauptsacheverfahren 
bereits vor dem Landesarbeitsgericht anhängig ist,

b) berufungen gegen urteile in verfahren über Arrest oder einstweilige verfügung des 
Arbeitsgerichts,

c) die den vorgenannten verfahren vorausgegangenen Anträge auf bewilligung von Pro-
zesskostenhilfe (§ 117 zPo).

(5) Als Anträge außerhalb eines bei gericht anhängigen Prozessverfahrens (sha-verfahren) 
sind insbesondere zu erfassen:

a) Wahlanfechtung bei Präsidiumswahl entsprechend § 21b Abs. 6 satz 2 gvg,

b) entscheidung bei Ablehnung von rechtshilfe entsprechend § 159 gvg,
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c) gerichtliche bestimmung der zuständigkeit nach § 36 zPo,

d) Ablehnung von gerichtspersonen bei beschlussunfähigkeit des Arbeitsgerichts nach 
§ 49 Abs. 2 Arbgg,

e) Amtsentbindung von ehrenamtlichen richterinnen/richtern nach §§ 21 Abs. 5, 37 
Abs. 2 Arbgg,

f) Amtsenthebung von ehrenamtlichen richterinnen/richtern nach §§ 27, 37 Abs. 2 
Arbgg,

g) ordnungsgeld gegen ehrenamtliche richterinnen/richtern nach § 28 Arbgg.

(6) eine weitere eintragung unterbleibt, wenn mehrere berufungen gegen dieselbe ent-
scheidung eingehen oder bei einreichung einer verzögerungsrüge nach § 198 gvg.

(7) zu erfassen sind:

a) Aktenzeichen,

b) tag des eingangs der ersten schrift,

c) beteiligte:
aa) berufungskläger/in bzw. Antragsteller/in,
bb) berufungsbeklagte/r bzw. Antragsgegner/in,
cc) ggf. weitere beteiligte,

(bei natürlichen Personen mit vorname und Familienname, bei juristischen Per-
sonen mit deren bezeichnung),

d) gericht der ersten instanz:
aa) sitz,
bb) Aktenzeichen,
cc) tag der entscheidung des gerichts erster instanz,

e) Art und zeitpunkt der erledigung,

f) besondere sachgebiete unter Angabe des zeitpunkts des eingangs:
aa) sofortige beschwerden oder erinnerungen in Kostensachen, sofern sie dem/r 

richter/in zur entscheidung vorgelegt worden sind (wie erinnerungen gegen den 
Kostenansatz, erinnerungen gegen eine Festsetzung der vergütung des/r im 
Wege der Prozesskostenhilfe beigeordneten rechtsanwalts/rechtsanwältin,

bb) sonstige Anträge außerhalb eines bei gericht anhängigen verfahrens,

g) Abgaben innerhalb des gerichts unter Angabe des zeitpunkts bei den unter f) erfass-
ten verfahren,

h) Weiterführen des verfahrens unter Angabe des zeitpunkts des eingangs, wenn un-
ter vorbehalt der entscheidung über die Aufrechnung entschieden ist (§ 145 Abs. 3,  
§ 302 zPo),

i) rügeverfahren nach § 78a Arbgg unter Angabe des zeitpunkts des eingangs,

j) tag der rückgabe der Akten an die erste instanz,

k) bemerkungen:
aa) verzögerungsrügen sind besonders kenntlich zu machen,
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bb) sind z.b. in einer sache mehrere erstinstanzliche urteile (zwischen-, teil- oder 
schlussurteile) ergangen und wird gegen die einzelnen urteile, sei es von der-
selben Partei, sei es von verschiedenen Parteien, berufungen eingelegt, so sind 
diejenigen berufungen, die sich auf verschiedene urteile beziehen, besonders 
einzutragen. es ist dann anzugeben, ob die berufung gegen ein zwischenurteil, 
ein teilurteil oder ein schlussurteil eingelegt ist, und auf die übrigen eintragun-
gen derselben sache ist zu verweisen.

cc) Aktenzeichen des güterichterverfahrens nach § 6a. 

(8) ist das zweitinstanzliche verfahren vor dem Landesarbeitsgericht abgeschlossen (§ 5), 
im berufungsregister ausgetragen und kostenrechtlich erledigt, werden die Akten an das 
gericht erster instanz zurückgegeben.

(9) § 5 Abs. 3 und § 9 Abs. 5 gelten entsprechend.

§ 12

Beschwerderegister

(1) im beschwerderegister werden beschwerden gegen entscheidungen der Arbeitsge-
richte (ta-verfahren) erfasst, ausgenommen sind jedoch beschwerden nach § 87 Abs. 1 
Arbgg, die nach § 13 erfasst werden.

(2) im beschwerderegister werden insbesondere erfasst:

a) beschwerden gegen einen beschluss oder mehrere beschlüsse in derselben rechts-
sache, beschwerden gegen eine entscheidung in verfahren über Arrest und einstwei-
lige verfügung,

b) die den beschwerden vorausgegangenen Anträge auf bewilligung von Prozesskos-
tenhilfe (§ 117 zPo), es sei denn, das zugrunde liegende beschwerdeverfahren ist 
bereits anhängig oder wird gleichzeitig anhängig gemacht. in diesem Fall wird nur 
das zugrunde liegende verfahren erfasst.

(3) eine weitere eintragung unterbleibt, wenn mehrere beschwerden gegen denselben be-
schluss eingehen oder bei einreichung einer verzögerungsrüge nach § 198 gvg.

(4) zu erfassen sind:

a) Aktenzeichen,

b) tag des eingangs der ersten schrift,

c) beteiligte:
aa) beschwerdeführer/in,
bb) beschwerdegegner/in,
cc) ggf. weitere beteiligte,

d) gericht der ersten instanz:
aa) sitz,
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bb) Aktenzeichen,
cc) tag der entscheidung des gerichts erster instanz,

e) sofortige beschwerden oder erinnerungen in Kostensachen unter Angabe des zeit-
punkts des eingangs, sofern sie dem/r richter/in zur entscheidung vorgelegt worden 
sind (wie erinnerungen gegen den Kostenansatz, erinnerungen gegen eine Festset-
zung der vergütung des/r im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordneten rechtsan-
walts/rechtsanwältin),

f) Abgaben innerhalb des gerichts unter Angabe des zeitpunkts bei den unter e) erfass-
ten verfahren,

g) rügeschrift nach § 78a Arbgg unter Angabe des zeitpunkts des eingangs,

h) Art und zeitpunkt der erledigung,

i) tag der rückgabe der Akten an die erste instanz,

j) bemerkungen:
aa) verzögerungsrügen sind besonders kenntlich zu machen,
bb) sind z.b. in einer sache mehrere erstinstanzliche beschlüsse ergangen und wird 

gegen die einzelnen beschlüsse, sei es von derselben Partei, sei es von ver-
schiedenen Parteien, beschwerde eingelegt, so sind diejenigen beschwerden, 
die sich auf verschiedene beschlüsse beziehen, besonders einzutragen. es ist 
dann anzugeben, gegen welchen beschluss die beschwerde eingelegt wurde 
und auf die übrigen eintragungen derselben sache ist zu verweisen.

cc) Aktenzeichen des güterichterverfahrens nach § 6a.

(5) § 5 Abs. 3, § 9 Abs. 5 und § 11 Abs. 8 gelten entsprechend.

§ 13

Beschwerderegister in Beschlussverfahren

(1) im beschwerderegister in beschlussverfahren werden beschwerden gegen instanz-
beendende beschlüsse (tabv-verfahren), Arreste und einstweilige verfügungen (tabvga-
verfahren) in beschlussverfahren und Anträge außerhalb des anhängigen beschwerdever-
fahrens (tabvha-verfahren) erfasst.

(2) im beschwerderegister in beschlussverfahren (tabv-verfahren, tabvga-verfahren, tabvha-
verfahren) sind insbesondere zu erfassen:

a) beschwerden gegen beschlüsse der Arbeitsgerichte in beschlussverfahren, ein-
schließlich der beschwerden gegen beschlussverfahren nach § 126 der insolvenz-
ordnung (inso),

b) vom rechtsbeschwerdegericht zurückverwiesene beschlussverfahren,

c) beschwerden gegen beschlüsse in verfahren über Arrest oder einstweilige verfü-
gung der Arbeitsgerichte in beschlussverfahren,

d) verfahren über Arrest oder einstweilige verfügung in beschlussverfahren, wenn das 
hauptsacheverfahren bereits vor dem Landesarbeitsgericht anhängig ist,
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e) die diesen verfahren vorausgegangenen Anträge auf bewilligung von Prozesskosten-
hilfe (§ 117 zPo), es sei denn das zugrunde liegende verfahren ist bereits anhängig 
oder wird gleichzeitig anhängig gemacht. in diesem Fall wird nur das zugrunde lie-
gende verfahren erfasst,

(3) eine weitere eintragung unterbleibt, wenn mehrere beschwerden gegen denselben be-
schluss eingehen.

(4) zu erfassen sind:

a) Aktenzeichen,

b) tag des eingangs der ersten schrift,

c) beteiligte:

aa) beschwerdeführer/in,

bb) weitere/r beteiligte/r,

d) gericht der ersten instanz:

aa) sitz,

bb) Aktenzeichen,

cc) tag der entscheidung des gerichts erster instanz,

e) sofortige beschwerden unter Angabe des zeitpunkts des eingangs, sofern sie dem/r 
richter/in zur entscheidung vorgelegt worden sind (wie sofortige beschwerden ge-
gen eine Festsetzung der vergütung des/r im Wege der Prozesskostenhilfe beigeord-
neten rechtsanwalts/rechtsanwältin),

f) Abgaben innerhalb des gerichts unter Angabe des zeitpunkts bei den unter e) erfass-
ten verfahren,

g) rügeschrift nach § 78a Arbgg unter Angabe des zeitpunkts des eingangs,

h) Art und zeitpunkt der erledigung,

i) tag der rückgabe der Akten an die erste instanz,

j) bemerkungen:

aa) beschwerden in beschlussverfahren nach § 126 inso sind besonders kenntlich 
zu machen,

bb) verzögerungsrügen sind besonders kenntlich zu machen.

cc) Aktenzeichen des güterichterverfahrens § 6a.

(5) § 5 Abs. 3, § 9 Abs. 5 und § 11 Abs. 8 gelten entsprechend.

§ 14

Verhandlungskalender

(1) 1es werden verhandlungskalender für das Arbeitsgericht und das Landesarbeitsgericht 
geführt. 2die verhandlungstermine sind getrennt nach Kammern zu erfassen.
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(2) zu erfassen sind:

a) gericht,

b) Kammer,

c) termin:
aa) terminsort,
bb) terminstag,
cc) uhrzeit,

d) vorsitzende oder vorsitzender,

e) ehrenamtliche richterinnen und richter:
aa) aus den Kreisen der Arbeitgeber,
bb) aus den Kreisen der Arbeitnehmer,

f) Aktenzeichen,

g) Parteien bzw. beteiligte:
aa) Kläger/in, Antragsteller/in bzw. berufungskläger/in, beschwerdeführer/in,
bb) beklagte/r, Antragsgegner/in bzw. berufungsbeklagte/r, beschwerdegegner/in,
cc) weitere beteiligte,

h) Prozess-, verfahrensbevollmächtigte/r des/der:
aa) Klägers/Klägerin, Antragsteller/in bzw. berufungskläger/in, beschwerdeführer/in,
bb) beklagte/r, Antragsgegner/in bzw. berufungsbeklagte/r, beschwerdegeger/in,
cc) weitere beteiligte,

i) datum eines neu anberaumten termins:
aa) verhandlungstermin,
bb) verkündungstermin,

j) eingangsdatum einer verfahrensbeendenden entscheidung in vollständiger Form auf 
der geschäftsstelle,

k) bemerkungen (zulassung der berufung, revision).

(3) Liegen mehrere ergebnisse in einer sache vor (z.b. teilurteil, teilvergleich und wegen 
des restes vertagung), sind alle entsprechenden terminsergebnisse zu vermerken.

§ 15

ergänzende Bestimmungen

(1) 1ist die behandlung von vorgängen in dieser Aktenordnung nicht geregelt oder beste-
hen hinsichtlich der Anwendung oder Auslegung der Aktenordnung zweifel oder erscheinen 
nach den besonderen verhältnissen im bezirk des Landesarbeitsgerichts Abweichungen 
von den vorschriften dieser Aktenordnung erforderlich, trifft die Präsidentin oder der Prä-
sident des Landesarbeitsgerichts die erforderlichen Anordnungen; sie sind der zuständigen 
obersten Landesbehörde zur Kenntnis zu geben. 2Abweichende regelungen allgemeiner Art 
bedürfen der zustimmung der zuständigen obersten Landesbehörde.
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(2) Für die Aufbewahrungsfristen sowie für die Aufbewahrung von Akten, register und un-
terlagen, ihre Aussonderung, ihre Ablieferung oder ihre vernichtung gelten die hierfür erlas-
senen besonderen bestimmungen.

§ 16

Inkrafttreten

(1) dieser runderlass tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

nr. 14 Aktenordnung für die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit (Aktenordnung Sozial-
gerichtsbarkeit – AktO-SG). Rderl. d. MdJIe. v. 27.02.2014 (1454 - I/B1 - 2013/5366 - I/B 1)  
– JMBl. S. 192 – – Gült.-Verz. nr.: 20068 –

Für die hessischen gerichte der sozialgerichtsbarkeit wird Folgendes bestimmt:

Inhaltsübersicht

§ 1 Anwendungsbereich

§ 2 Aktenzeichen

§ 3 bildung der Akten

§ 4 Aktendeckel oder datenblatt

§ 5 grundsätze der Aktenführung

§ 6 hauptakten

§ 7 nebenakten

§ 8 doppelakten

§ 9 ersatzakten

§ 10 verbindung und trennung von verfahren

§ 11 Wiederaufnahme, zurückverweisung und Fortsetzung von verfahren

§ 12 verwahrung der Akten

§ 13 Fristen und termine

§ 14 versenden von Akten und gewährung von Akteneinsicht

§ 15 Abgabe von Akten

§ 16 Abschluss und Weglegen der Akten

§ 17 datenerfassung, Führung von registern und verzeichnissen

§ 18 verfahrensregister

§ 19 Allgemeines register (Ar)
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§ 20 register für sonstige verfahren (sF)

§ 21 namen- oder Adressdatei

§ 22 verhandlungskalender

§ 23 schlussbestimmungen

Anlagen

Anlage 1 registerzeichen zum verfahrensregister

Anlage 2 zusatzzeichen zum verfahrensregister

Anlage 3  registerzeichen für die nach § 19 und § 20 zu führenden register

Anlage 4  zusatzzeichen für das nach § 20 zu führende register

§ 1

Anwendungsbereich

(1) diese Aktenordnung regelt die behandlung des schriftguts in rechtssachen sowie die 
Führung der dazugehörigen register und verzeichnisse.

(2) die behandlung des schriftguts in Justizverwaltungsangelegenheiten sowie die bildung 
und die Führung der Personalakten richten sich nach den dazu erlassenen vorschriften.

(3) 1verwaltungsvorgänge – insbesondere solche, die in einer dienstaufsichtssache anfallen – 
dürfen nicht zu den verfahrensakten der rechtssachen genommen werden. 2sie sind zu den 
betreffenden sammelakten der gerichtsverwaltung zu nehmen.

§ 2

Aktenzeichen

(1) 1Jede rechtssache erhält ein Aktenzeichen, unter dem alle dazugehörigen schriftsätze 
und sonstigen bestandteile zu führen sind. 2es ist auf der ersten seite jedes schriftstücks 
anzubringen, wenn es nicht schon angegeben ist.

(2) 1das Aktenzeichen wird bei der registrierung der verfahren gebildet aus

a) dem Kennzeichen des gerichts („s“ für sozialgericht, „L“ für Landessozialgericht),

b) der ordnungsnummer des zuständigen spruchkörpers oder des güterichters,

c) dem registerzeichen (Anlagen 1 und 3),

d) der laufenden nummer der sache (§ 17 Absatz 3),

e) davon getrennt durch einen schrägstrich den beiden endziffern des Jahres, in dem 
die Klage, das rechtsmittel oder der sonstige Antrag eingegangen oder die verwei-
sung vor den güterichter erfolgt ist, und
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f) einem gegebenenfalls nachzustellenden zusatzzeichen (Anlagen 2 und 4); in ent-
schädigungsverfahren (§§ 201 gvg, 202 satz 2 sgg) ist zur Kennzeichnung des be-
troffenen rechtsgebiets ein registerzeichen aus der Anlage 1 als weiteres zusatzzei-
chen hinzuzusetzen.

2soweit sie nicht durch den schrägstrich getrennt sind, werden die einzelnen merkmale des 
Aktenzeichens durch ein Leerzeichen getrennt.

(3) Auf vergleichsprotokollen des güterichters werden unter dem Aktenzeichen auch das 
Aktenzeichen des herkunftsverfahrens und das herkunftsgericht mit sitz angegeben.

(4) 1die in verfahren vor dem Landessozialgericht anfallenden vorgänge werden unter dem 
besonderen Aktenzeichen dieser instanz geführt. 2Auf jeder beschwerde- oder berufungs-
entscheidung ist unter dem Aktenzeichen der zweiten instanz auch das erstinstanzliche 
Aktenzeichen in bruchform anzugeben. 3Auf Anordnung des Präsidenten des Landessozial-
gerichts kann auf den entscheidungen, dem Aktendeckel oder dem datenblatt dem Akten-
zeichen der ersten instanz in Klammern der gerichtsort oder ein Kürzel für diesen angefügt 
werden.

beispiel:  L 21 r 1205/07_
 s 14 r 311/05 (P)

(5) Jede Änderung des Aktenzeichens ist auf dem Aktendeckel oder dem datenblatt zu 
vermerken und allen beteiligten mitzuteilen.

§ 3

Bildung der Akten

(1) 1das in den rechtssachen anfallende schriftgut wird in verfahrensakten zusammen-
gefasst. 2Für die in den registern zu führenden verfahren sind hauptakten (§ 6) anzulegen. 
soweit notwendig, können darüber hinaus

a) nebenakten (§ 7),

b) doppelakten (§ 8),

c) ersatzakten (§ 9) und

d) retente (§ 14)

angelegt werden.

(2) 1hauptakten, nebenakten, doppelakten und ersatzakten werden grundsätzlich als ge-
heftete bände in einem Aktendeckel oder – bei verwendung transparenter deckel – mit ei-
nem vorgehefteten datenblatt geführt. 2die unterlagen in güterichterverfahren können im 
hinblick auf § 16 Absatz 5 satz 3 als blattsammlung geführt und mit einer blattsammlungs-
hülle versehen werden.

(3) 1retente und nebenakten, insbesondere in unselbständigen PKh- und Kostensachen, 
sowie das in Ar-sachen und in Amts- und rechtshilfeersuchen anfallende schriftgut kön-
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nen, soweit der zu erwartende umfang außer verhältnis zu dem mit dem Anlegen einer Akte 
nach Absatz 2 verbundenen Aufwand steht, auch als blattsammlung geführt werden. 2blatt-
sammlungen benötigen keinen Aktendeckel und keine Foliierung. 3Wächst der umfang einer 
blattsammlung an, so ist die blattsammlung mit seitenzahlen zu versehen oder in eine ge-
heftete Akte zu überführen.

§ 4

Aktendeckel oder datenblatt

(1) 1Auf dem Aktendeckel oder auf dem datenblatt werden das gericht, der name oder 
die sonstige bezeichnung der verfahrensbeteiligten sowie der Prozessbevollmächtigten und 
das Aktenzeichen angegeben. 2in der zweiten instanz ist das Aktenzeichen des Landesso-
zialgerichts hinzuzufügen (§ 2 Absatz 4). 3bei verweisung der Parteien vor einen güterichter 
nach § 202 satz 1 sgg in verbindung mit § 278 Absatz 5 zPo wird dem Aktenzeichen des 
herkunftsverfahrens das des güterichterverfahrens beigefügt. 4Auf dem Aktenumschlag 
oder dem datenblatt des güterichterverfahrens wird das Aktenzeichen des verweisenden 
verfahrens aufgeführt. 5bei terminen vor dem güterichter sind zusätzlich die für die Kos-
tenerhebung relevanten Angaben zu vermerken, insbesondere ort, beginn und ende der 
verhandlung sowie die teilnehmer, soweit sie nicht aus dem Akteninhalt ersichtlich sind. 
6soweit sonstige vorschriften die Aufnahme weiterer vermerke auf dem Aktendeckel oder 
datenblatt vorsehen, bleiben diese unberührt.

(2) 1darüber hinaus sollen insbesondere für entscheidungen in der sache sowie für die 
bewilligung von Prozesskostenhilfe, die beiordnung eines rechtsanwalts, die beiziehung 
von Akten, den eingang und die rücksendung von originalunterlagen und die erhebung von 
Kosten weitere vermerke aufgenommen werden. 2dem Präsidenten des Landessozialge-
richts bleiben von satz 1 abweichende regelungen sowie nähere bestimmungen zu inhalt 
und Form der Angaben und vermerke vorbehalten. 3er kann anordnen, dass für weitere 
sachverhalte vermerke anzubringen sind.

(3) die notwendigen Angaben und vermerke auf dem Aktendeckel oder dem datenblatt 
sind auf dem aktuellen stand zu halten.

(4) 1Folgebände erhalten dem ersten band entsprechende Aktendeckel oder datenblätter. 
2die bände sind fortlaufend zu nummerieren. 3muss ein Aktendeckel ersetzt werden, sind 
alle Angaben und vermerke auf den neuen Aktendeckel zu übertragen.

§ 5

Grundsätze der Aktenführung

(1) 1Alle zu einer Akte gehörenden schriftstücke (einschließlich Faxe) werden grundsätzlich 
in der reihenfolge ihres eingangs bei der geschäftsstelle im original eingeheftet und oben 
rechts fortlaufend mit arabischen zahlen nummeriert. 2soweit zur behandlung von briefum-
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schlägen keine gesonderten landesrechtlichen vorschriften bestehen, sind sie zur Akte zu 
nehmen, wenn sich darin Klage-, Antrags- oder rechtsmittelschriften befunden haben.

(2) 1zustellungsnachweise sind unmittelbar hinter der entscheidung beziehungsweise ver-
fügung einzuordnen, zu der sie gehören. 2Wenn zustellungsnachweise in einer sache in 
großer zahl anfallen, können sie ausnahmsweise als nebenakte (gegebenenfalls in Form 
einer blattsammlung) geführt werden. 3die Anlage einer solchen nebenakte ist auf der zu-
stellverfügung zu vermerken.

(3) ist ein weiterer band anzulegen, so wird dies in dem zu schließenden band unter Angabe 
der bis dahin erreichten blattzahl und des datums vermerkt.

(4) 1die verfahrensakten des sozialgerichts werden in der zweiten instanz fortgeführt. 2der 
beginn des zweitinstanzlichen verfahrens wird durch ein hinter dem letzten blatt des beim 
sozialgericht entstandenen vorgangs einzuheftendes trennblatt gekennzeichnet. 3unmit-
telbar hinter dem trennblatt sind verfügungen zur berichterstatterbestimmung einzuheften. 
4ein in der zweiten instanz neu angelegter band wird bestandteil der Akten des sozialge-
richts. 5nach Abschluss des rechtsmittelverfahrens sind die Akten des sozialgerichts der 
geschäftsstelle des erstinstanzlichen gerichts nebst einer beglaubigten Abschrift der im 
rechtsmittelverfahren ergangenen entscheidung zurückzusenden. 6das original der ent-
scheidung sowie der schlussverfügung des Landessozialgerichts sollen beim Landessozi-
algericht verbleiben. 7im einverständnis mit der obersten dienstbehörde können durch den 
Präsidenten des Landessozialgerichts von satz 1 bis 4 und 6 abweichende regelungen 
getroffen werden.

(5) 1Werden später zurückzugebende oder zum unmittelbaren einheften aus anderen grün-
den nicht geeignete unterlagen eingereicht, so sind sie möglichst in einem einzuheftenden 
umschlag aufzubewahren. 2dies gilt auch für schriftstücke und unterlagen, die im rah-
men eines güterichterverfahrens von den Parteien oder dem güterichter als vertraulich be-
zeichnet werden und/oder nach Abschluss des verfahrens zurückzugeben sind. 3Auf dem 
umschlag werden der inhalt, der name des einsenders sowie das Aktenzeichen und die 
blattzahl notiert. 4die vollständige oder teilweise vorübergehende oder dauerhafte entnah-
me der unterlagen sowie deren verbleib werden von der geschäftsstelle auf dem umschlag 
vermerkt. 5zum verfahren gereichte unterlagen, die nicht entsprechend satz 1 aufbewahrt 
werden können, werden mit Angaben versehen, die ihre zuordnung zu dem verfahren er-
möglichen, und nach Fertigung eines entsprechenden Aktenvermerks gesondert verwahrt. 
6dies gilt insbesondere für röntgenbilder; der Präsident des Landessozialgerichts trifft zu 
deren verwahrung nähere Anordnungen.

(6) 1Wird ein blatt vorübergehend oder dauerhaft aus der Akte entfernt, so ist stattdessen 
ein als solches zu bezeichnendes Fehlblatt einzuheften. 2Auf dem Fehlblatt sind das ent-
nommene schriftstück und seinen verbleib kennzeichnende Angaben zu vermerken.
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§ 6

Hauptakten

(1) 1zu der hauptakte werden grundsätzlich alle zu dem verfahren eingehenden schrift-
stücke und sonstigen unterlagen genommen. 2schriftstücke, die sowohl in die hauptakte 
als auch in die nebenakte gehören (zum beispiel bei verfahren bezüglich der gewährung 
von Prozesskostenhilfe), sind im original zur hauptakte und in Ablichtung zur nebenakte zu 
nehmen. 3entgegenstehende vorschriften bleiben unberührt.

(2) 1dem ersten blatt der Akte wird ein stammdatenblatt vorgeheftet. 2das stammdaten-
blatt soll mit dem geschäftsstellenautomationsprogramm erzeugt werden und die vollstän-
digen namen und Anschriften aller verfahrensbeteiligten, gegebenenfalls deren gesetzlichen 
vertreter und/oder bevollmächtigten sowie die Kommunikation mit den beteiligten erleich-
ternde informationen enthalten. 3die Angaben auf dem stammdatenblatt sind laufend zu 
aktualisieren. 4Weitere Anordnungen zum inhalt des stammdatenblattes bleiben dem Präsi-
denten des Landessozialgerichts vorbehalten.

(3) nach dem stammdatenblatt ist dem ersten blatt der Akte zudem eine Aufstellung der 
Aktenzeichen aller weiteren anhängigen und abgeschlossenen verfahren des Klägers oder 
Antragstellers bei dem gericht vorzuheften.

(4) 1Werden Aktenordner oder andere unterlagen beigezogen (beiakten), sind diese so zu 
kennzeichnen, dass die zugehörigkeit zu der hauptakte jederzeit erkennbar ist. 2die beizie-
hung und der verbleib der beiakten sind in der hauptakte zu vermerken.

§ 7

nebenakten

(1) 1Für vorgänge, die mit einer sache, für welche eine hauptakte angelegt ist, im zusam-
menhang stehen, die aber selbst nicht in einer hauptakte zu führen sind, können nebenak-
ten angelegt werden. 2dies gilt insbesondere für schriftstücke, die einen nicht selbstständig 
zu registrierenden Antrag auf bewilligung von Prozesskostenhilfe betreffen. 3nebenakten 
sind bestandteile der hauptakten. 4das Anlegen einer nebenakte ist auf dem Aktendeckel 
oder dem datenblatt der hauptakte zu vermerken.

(2) 1in einem als nebenakte anzulegenden gesonderten Kostenheft zu führen sind die in 
einer rechtssache anfallenden Kostenvorgänge, zahlungsanzeigen und sonstigen nach-
richten der Landeskasse sowie vorgänge im zusammenhang mit der Abrechnung von Kos-
tenvorschüssen nach § 109 sgg. 2das Kostenheft ist bei der hauptakte zu führen; es soll 
ihr als blattsammlung vorgeheftet werden.

(3) 1Wird dem richter eine erinnerung gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss, gegen 
den Kostenansatz, gegen die Festsetzung der rechtsanwaltsvergütung oder gegen die 
Festsetzung der vergütung eines im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordneten rechtsan-
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waltes zur entscheidung vorgelegt, so ist für diesen vorgang eine neue hauptakte anzulegen. 
2dies ist auf dem Aktendeckel des hauptsacheverfahrens zu vermerken. 3zu der neuen Akte 
sind die Ablichtungen der angefochtenen entscheidung des urkundsbeamten, der nichtab-
hilfeentscheidung und der dieser entscheidung zugrunde liegenden vorgänge des hauptsa-
cheverfahrens zu nehmen. 4der Präsident des Landessozialgerichts kann von satz 1 bis 3 
abweichende Anordnungen treffen; die regelungen in § 20 Absatz 1 satz 2 und § 2 bleiben 
davon jedoch unberührt.

(4) 1die in den in Absatz 3 genannten streitigkeiten entstandenen Akten werden nach deren 
erledigung den Akten des hauptsacheverfahrens beigefügt. 2Kosten betreffende vorgänge 
sind zuvor dem Kostenbeamten vorzulegen.

§ 8

doppelakten

1hat ein gericht höherer instanz über ein rechtsmittel zu entscheiden und wird das ver-
fahren im Übrigen in der unteren instanz fortgesetzt, so wird auf Anordnung des gerichts 
ein doppel der hauptakte angelegt. 2dem Aktenzeichen wird auf dem Aktendeckel oder 
dem datenblatt der doppelakte „ii“ nachgestellt. 3bis zur beendigung der verfahren ist die 
doppelakte von der hauptakte getrennt fortzuführen. 4sobald einer der beiden teile des 
verfahrens beendet ist, wird die getrennte Aktenführung beendet. 5die doppelakte ist der 
hauptakte geschlossen beizufügen.

§ 9

ersatzakten

(1) 1ist eine Akte ganz oder zum teil abhanden gekommen, so ist dies dem vorsitzenden, 
der geschäfts- und der gerichtsleitung mitzuteilen. 2nach entsprechender richterlicher An-
ordnung wird der verlust der Akte den verfahrensbeteiligten mitgeteilt und eine ersatzakte 
angelegt. 3soweit keine besonderen richterlichen Anordnungen hierzu getroffen werden, 
sind die verfahrensbeteiligten aufzufordern, in ihrem besitz befindliche unterlagen, die be-
standteil der Akte gewesen sind oder gewesen sein können, zur herstellung der ersatzakte 
zur verfügung zu stellen. 4ist diese angelegt, sind die unterlagen zurückzureichen. 5die er-
satzakte ist auf dem Aktendeckel oder dem datenblatt als solche kenntlich zu machen.

(2) 1Finden sich die abhanden gekommenen unterlagen wieder ein, so ist auch dies dem 
vorsitzenden, der geschäfts- und der gerichtsleitung sowie den verfahrensbeteiligten mit-
zuteilen. 2die seit dem Abhandenkommen entstandenen vorgänge werden aus der ersatz-
akte in die hauptakte übernommen und die blattzahlen berichtigt. 3der verbliebene teil der 
ersatzakte ist der hauptakte geschlossen beizufügen.
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§ 10

Verbindung und Trennung von Verfahren

(1) 1Werden verfahren zur gemeinsamen verhandlung und entscheidung verbunden, sind 
nur die Akten des nicht erledigten verfahrens weiterzuführen. 2soweit in der entscheidung 
zur verbindung der verfahren das fortzuführende verfahren nicht ausdrücklich bestimmt ist, 
ist das ältere der verfahren fortzuführen. 3die Akten des durch verbindung erledigten ver-
fahrens werden mit einer beglaubigten Abschrift des verbindungsbeschlusses geschlossen 
der hauptakte des fortzuführenden verfahrens beigefügt. 4Auf ihrem Aktendeckel oder da-
tenblatt ist ein vermerk über die verbindung anzubringen. 5die verbindung ist im datensatz 
beider verfahren zu vermerken.

(2) 1ordnet das gericht an, dass als eine sache geführte verfahren getrennt verhandelt 
und entschieden werden sollen, so ist für das abgetrennte verfahren eine neue hauptakte  
(§ 18 Absatz 5) anzulegen. 2diese beginnt mit einer beglaubigten Abschrift des trennungs-
beschlusses. 3Auf Anordnung des vorsitzenden können Ablichtungen aus der bisherigen 
Akte gefertigt und zu der neuen Akte genommen werden. 4die trennung ist auf dem Akten-
deckel oder datenblatt zu vermerken.

§ 11

Wiederaufnahme, Zurückverweisung und Fortsetzung von Verfahren

1Wird eine entscheidung durch die rechtsmittelinstanz aufgehoben und die sache zurück-
verwiesen, wird ein statistisch erledigtes verfahren wieder aufgenommen oder wird wegen 
der Anfechtung einer verfahrensbeendenden erklärung die Fortsetzung eines verfahrens 
begehrt, so sind die Akten des vorangegangenen verfahrens unter einlegung eines trenn-
blattes unter dem neuen Aktenzeichen (§ 18 Absatz 3 a und b) fortzuführen. 2dazu ist das 
Aktenzeichen des erledigten verfahrens auf dem Aktendeckel leserlich zu streichen und mit 
dem neuen Aktenzeichen zu versehen. 3Wird auf Anordnung des vorsitzenden eine neue 
Akte angelegt, sind die Akten des erledigten verfahrens der neuen hauptakte geschlossen 
beizufügen.

§ 12

Verwahrung der Akten

(1) 1die verfahrensakten werden von der geschäftsstelle geordnet und grundsätzlich nach 
spruchkörpern getrennt verwahrt. 2ein retent ist dort zu verwahren, wo die dazugehörige 
Akte zu verwahren wäre. 3es können Fächer für bereits terminierte und für entscheidungs-
reife verfahren angelegt werden. 4näheres bestimmt die gerichtsleitung. 5die Akten des 
güterichterverfahrens sind bis zum Abschluss des güterichterverfahrens separat und ohne 
einsichtsmöglichkeit für dritte aufzubewahren.
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(2) 1Akten und Aktenbestandteile dürfen nur zur bearbeitung aus der geschäftsstelle ent-
fernt werden. 2dies soll nur mit Wissen der geschäftsstelle erfolgen; anderenfalls ist sie 
unverzüglich zu informieren. 3mit Ausnahme vertraulich zu behandelnder sachen dürfen 
Akten und Aktenbestandteile nicht unter persönlichem verschluss gehalten werden. 4die 
geschäftsstelle muss den verbleib von Akten und Aktenbestandteilen jederzeit nachweisen 
können.

(3) 1Abgeschlossene Akten werden geordnet in der registratur oder dem Archiv aufbe-
wahrt. 2der Präsident des Landessozialgerichts regelt die einzelheiten für die ordnung der 
registratur oder des Archivs. 3insoweit bestehende landesrechtliche regelungen bleiben 
unberührt.

(4) sammelakten sind nach besonderer Anordnung der gerichtsleitung aufzubewahren.

§ 13

Fristen und Termine

(1) 1die geschäftsstelle legt die Akten termingerecht vor. 2die Fristenkontrollen sollen mit 
hilfe des geschäftsstellenautomationsprogramms vorgenommen werden.

(2) 1vor einer sitzung ist den mitgliedern des spruchkörpers ein terminsverzeichnis vorzu-
legen, das die Aktenzeichen, die namen der mitwirkenden berufsrichter, der ehrenamtlichen 
richter und gegebenenfalls des urkundsbeamten der geschäftsstelle sowie der beteiligten 
enthält. 2Am eingang zum sitzungssaal ist ein terminsverzeichnis auszuhängen.

§ 14

Versenden von Akten und Gewährung von Akteneinsicht

(1) 1Wird eine Akte dem rechtsmittelgericht zur entscheidung vorgelegt, ist ein retent an-
zulegen. 2nicht an das rechtsmittelgericht weiterzuleitende vorgänge werden zum retent 
genommen und nach rückkehr der Akte an das Ausgangsgericht in diese eingeheftet.

(2) 1Werden aus anderen gründen Akten oder Aktenteile laufender verfahren versandt, so 
ist ebenfalls ein retent anzulegen, aus welchem sich das Aktenzeichen, die beteiligten, der 
empfänger, der grund und der umfang der versendung ergeben. 2zum retent zu nehmen 
sind insbesondere Ablichtungen des Übersendungsersuchens und der Übersendungsver-
fügung. 3die versendung hat gegen einen zustellnachweis zu erfolgen. 4die einhaltung der 
rücksendefrist ist von der geschäftsstelle zu überwachen.

(3) 1bis zur rückkehr der nach Absatz 2 versandten Akten eingehende schriftstücke wer-
den entweder nach richterlicher Anweisung den übersandten Akten nachgereicht oder zum 
retent genommen. 2nebenakten, insbesondere die in Prozesskostenhilfeverfahren angeleg-
ten, sowie vorgänge, bezüglich derer die Akteneinsicht aus besonderen gründen beschränkt 
oder versagt ist, sind beim retent zu verwahren. 3sie dürfen nur auf besondere richterliche 
Anordnung versandt werden. 4blattsammlungen sind vor der versendung zu heften.
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(4) 1nehmen beteiligte im gericht einsicht in die Akten zu laufenden verfahren, hat die 
geschäftsstelle dies zu beaufsichtigen. 2die beaufsichtigung kann nach Anordnung der 
gerichtsleitung auch in anderer Weise sichergestellt werden. 3einsicht in abgeschlossene 
verfahren wird nur auf Anordnung der gerichtsleitung gewährt. 4dieser bedarf es nicht bei 
Anforderungen durch das Landessozialgericht.

§ 15

Abgabe von Akten

(1) Werden verfahrensakten endgültig an einen anderen spruchkörper, ein anderes gericht 
oder eine behörde abgegeben, sind die Abgabeentscheidung und der tag der tatsächlichen 
Abgabe im datensatz zu vermerken.

(2) 1bei Abgaben innerhalb des gerichts ist die Akte fortzuführen. 2entsprechendes gilt bei 
Änderungen der sachgebietszuordnung während eines laufenden verfahrens.

(3) 1die versendung von Akten hat gegen einen zustellnachweis zu erfolgen. 2retente brau-
chen nicht angelegt werden. 3die zustellnachweise sind nach Anordnung der gerichtslei-
tung aufzubewahren. 4nach Abgabe eingehende schriftstücke werden urschriftlich weiter-
geleitet.

(4) 1im Falle der verweisung wird um mitteilung des neuen Aktenzeichens gebeten. 2dieses 
wird im register nachgetragen, sobald es bekannt ist.

§ 16

Abschluss und Weglegen der Akten

(1) 1hat das gericht festgestellt, dass das verfahren im sinne der Anordnung über die er-
hebung von statistischen daten in der sozialgerichtsbarkeit als erledigt gilt, so schließt die 
zuständige geschäftsstelle die dazugehörigen Akten nach abschließender kostenrechtlicher 
Prüfung ab. 2vor dem Weglegen sind die den hierzu erlassenen bestimmungen entspre-
chenden vermerke über die Aufbewahrung, Aussonderung, Ablieferung und vernichtung 
von schriftgut zu fertigen.

(2) 1zur erleichterung der späteren Aussonderung kann der Präsident des Landessozialge-
richts bestimmen, dass das von der vernichtung auszunehmende und länger aufzubewah-
rende schriftgut bereits von seiner entstehung an von der chronologischen Aktenheftung 
ausgenommen und nach Aktenzeichen geordnet verwahrt wird. 2Anstelle des gesondert 
verwahrten originalschriftgutes ist eine Leseabschrift zu den Akten zu nehmen.

(3) 1beigezogene verwaltungsvorgänge sowie sonstige zurückzureichende schrift- und be-
weisstücke bleiben zunächst bei den Akten. 2Wird ein rechtsmittel eingelegt, werden sie mit 
den Akten dem rechtsmittelgericht vorgelegt. 3Wird auf rechtsmittel verzichtet oder wird 



202

innerhalb der entsprechenden Frist kein rechtsmittel eingelegt, so werden sie zurückgege-
ben. 4durch den Präsidenten des Landessozialgerichts können von satz 1 abweichende 
regelungen getroffen werden.

(4) 1in rechtshilfeersuchen angefallene schriftstücke und unterlagen sind nach deren er-
ledigung mit den Akten des ersuchenden gerichts beziehungsweise der ersuchenden be-
hörde an diese zurückzusenden. 2müssen ausnahmsweise vom ersuchten gericht einzelne 
schriftstücke zurückbehalten werden, sind diese nach den Anordnungen der gerichtsleitung 
zu archivieren; im register ist ein hinweis auf den verbleib aufzunehmen.

(5) 1ein güterichterverfahren ist abgeschlossen, wenn eine mitteilung über die beendigung 
des streits durch den güterichter oder eine sonstige rückgabe zum herkunftsverfahren 
erfolgt ist. 2nach Abschluss des güterichterverfahrens ist das als vertraulich bezeichnete 
schriftgut an den einsender zurückzugeben oder zu vernichten, sofern die beteiligten auf 
die rückgabe verzichtet haben, es sei denn, die Parteien haben eine andere vereinbarung 
getroffen. 3das in der Akte oder blattsammlung verbleibende schriftgut ist an das Prozess-
gericht zurückzugeben und bei den Akten des herkunftsverfahrens aufzubewahren.

§ 17

datenerfassung, Führung von Registern und Verzeichnissen

(1) 1die schriftgutverwaltung wird mit dem eingeführten geschäftsstellenautomationspro-
gramm durchgeführt. 2die registrierung der neueingänge erfolgt in elektronischer Form.

(2) das Programm muss mindestens folgende register- und verzeichnisfunktionen gewähr-
leisten:

a) verfahrensregister (§ 18),
b) Allgemeines register (§19),
c) register für sonstige verfahren (§ 20),
d) namenverzeichnis (§ 21),
e) verhandlungskalender (§ 22) und
f) Fristenkalender (§ 13 Absatz 1).

(3) 1verfahren mit demselben registerzeichen werden, zum Jahresbeginn mit 1 beginnend, 
fortlaufend nummeriert. 2der Präsident des Landessozialgerichts kann anordnen, dass die 
im selben register einzutragenden verfahren mit 1 beginnend fortlaufend nummeriert wer-
den. 3die register müssen mindestens enthalten:

a) registerzeichen,
b) laufende nummer,
c) tag des eingangs bei gericht,
d) namen der verfahrensbeteiligten,
e) bemerkungen (zum beispiel verbindung, trennung und Abgabe),
f) Art und tag der erledigung,
g) bei zweitinstanzlichen verfahren, Angaben zur vorinstanz.
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(4) unter bemerkungen sind auch zu erfassen:

a)  die erhebung einer verzögerungsrüge nach § 198 Absatz 3 gvg in verbindung mit  
§ 202 satz 2 sgg mit dem Kürzel „vr“, sobald in der instanz die erste verzögerungs-
rüge eingegangen ist;

b) bei verweisung der Parteien vor den güterichter nach § 202 satz 1 sgg in ver-
bindung mit § 278 Absatz 5 zPo das Aktenzeichen des güterichterverfahrens;

c) in güterichterverfahren das Aktenzeichen des hauptverfahrens.

(5) 1die eingänge eines tages sind grundsätzlich in der alphabetischen reihenfolge der 
nachnamen, hilfsweise der vornamen, der Kläger beziehungsweise Antragsteller zu erfas-
sen. 2der Präsident des Landessozialgerichts kann hiervon abweichende regelungen tref-
fen. 3er bestimmt die einzelheiten der erfassung, insbesondere für juristische Personen.

§ 18

Verfahrensregister

(1) 1im verfahrensregister sind alle Klage-, rechtsmittel- und Antragsverfahren zu erfassen, 
für die nach § 1 Absatz 2 der Anordnung über die erhebung von statistischen daten in der 
sozialgerichtsbarkeit (sg-statistik) eine verfahrenserhebung durchgeführt wird. 2dabei sind 
die aus der Anlage 1 ersichtlichen, die einzelnen sachgebiete kennzeichnenden registerzei-
chen zu verwenden.

(2) ein selbstständig geführtes Prozesskostenhilfeverfahren ist unter dem registerzeichen 
zu erfassen, unter dem der spätere Antrag oder die Klage zu erfassen wäre.

(3) Als neueingänge zu erfassen sind auch

a) Anträge auf Wiederaufnahme oder Fortsetzung des verfahrens (auch wegen Anfech-
tung einer verfahrensbeendenden erklärung) sowie aus der rechtsmittelinstanz zu-
rückverwiesene sachen (vgl. § 11). im verfahrensregister des erledigten und des neu 
anzulegenden verfahrens sind entsprechende gegenseitige hinweise aufzunehmen,

b) die Aufnahme eines wegen ruhens, Aussetzung oder unterbrechung bereits statis-
tisch erledigten verfahrens,

c) Anträge auf bewilligung von Prozesskostenhilfe, wenn die sache weder bereits an-
hängig ist noch gleichzeitig anhängig wird,

d) beschwerden in derselben sache, die sich gegen eine andere entscheidung als die 
bereits anhängige beschwerde richtet,

e) die Weiterführung eines verfahrens über einen Antrag nach § 145 sgg nach zu-
lassung der berufung als berufungsverfahren. das neue Aktenzeichen ist auf dem 
Aktendeckel oder datenblatt zu vermerken,

f) rügeverfahren nach § 178a sgg. im verfahrensregister des erledigten und des neu 
anzulegenden verfahrens sind entsprechende gegenseitige hinweise aufzunehmen.

(4) die registermäßige neuerfassung unterbleibt
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a) bei verfahren, die nach erlass eines vorbehaltsurteils im nachverfahren weiter betrie-
ben werden,

b) bei eingang eines Antrages auf bewilligung von Prozesskostenhilfe, sofern die 
hauptsache bereits anhängig ist oder gleichzeitig anhängig gemacht wird,

c) bei eingang einer Klage, eines Antrags oder einer berufung, sofern für die haupt-
sache ein Antrag auf bewilligung von Prozesskostenhilfe anhängig ist oder innerhalb 
des letzten monats durch beschluss erledigt wurde,

d) beim eingang einer berufung, beschwerde oder eines Antrags auf zulassung der be-
rufung oder der beschwerde, sofern gegen die angefochtene entscheidung bereits 
eine berufung, beschwerde oder ein Antrag auf zulassung der berufung oder der 
beschwerde anhängig ist. der eingang des weiteren rechtsmittels ist im datensatz 
des bereits anhängigen zu vermerken,

e) bei verfahren nach § 199 sgg.

(5) 1Wird ein verfahren von einem anderen abgetrennt (§ 10 Absatz 2), so behält eines der 
verfahren das bisher vergebene Aktenzeichen. 2das andere verfahren wird unter einem neu-
en Aktenzeichen neu erfasst. 3im register sind gegenseitige verweise aufzunehmen.

(6) 1bei der Abgabe innerhalb des gerichts ist das abgegebene verfahren nach den vorga-
ben der sg-statistik abzuschließen und statistisch wie ein neueingang zu behandeln. 2die 
Akte wird unter Änderung der ordnungsnummer des spruchkörpers (im Übrigen unter dem 
gleichen Aktenzeichen) fortgeführt. 3die berichtigung des spruchkörpers ist auf dem Ak-
tendeckel und im register zu vermerken. 4einer unverzüglichen mitteilung des geänderten 
Aktenzeichens an die beteiligten bedarf es in diesem Falle nicht.

(7) 1bei nachträglicher Änderung des sachgebiets ist das verfahren nach den vorgaben der 
sg-statistik und registermäßig abzuschließen und wie ein neueingang zu behandeln. 2dazu 
ist das zuvor vergebene Aktenzeichen auf dem Aktendeckel leserlich zu streichen und der 
Aktendeckel mit dem neuen Aktenzeichen zu versehen. 3im register sind gegenseitige ver-
weise aufzunehmen.

§ 19

Allgemeines Register (AR)

(1) 1in das Allgemeine register werden eingetragen

a) eingänge, bei denen zweifelhaft ist, ob sie zu bereits bestehenden oder noch anzule-
genden Akten gehören oder ob sie in das verfahrensregister einzutragen sind,

b) eingänge, die ohne verfügung in der sache an ein anderes gericht oder eine behörde 
abzugeben sind und

c) schutzschriften.
2Für alle im Allgemeinen register zu erfassenden sachen ist das registerzeichen Ar zu 
verwenden (Anlage 3).
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(2) 1Abgaben innerhalb des gerichts betreffend die in Absatz 1 bezeichneten verfahren sind 
im register besonders kenntlich zu machen. 2der Präsident des Landessozialgerichts trifft 
Anordnungen zu Form und inhalt des vermerks.

§ 20

Register für sonstige Verfahren (SF)

(1) 1in dem register für sonstige verfahren werden Anträge erfasst, für die nach der sg-
statistik eine monatserhebung durchzuführen ist. 2dies sind

1.  als Kostensachen:
erinnerungen gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss, gegen den Kostenansatz, 
gegen die Festsetzung der rechtsanwaltsvergütung oder gegen die Festsetzung der 
vergütung eines im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordneten rechtsanwaltes, die 
dem richter zur entscheidung vorgelegt werden,

2.  Amts- und rechtshilfeersuchen an das sozialgericht (einschließlich der Angelegen-
heiten nach § 22 sgb X),

3.  als sonstige sF-verfahren:

a) verfahren auf Ablehnung von gerichtspersonen (§ 60 sgg),

b) beweissicherungsverfahren (außerhalb eines anhängigen verfahrens),

c) Angelegenheiten der ehrenamtlichen richter nach dem sgg,

d) Angelegenheiten nach den §§ 178, 189 sgg,

e) Wahlanfechtungen nach § 6 sgg in verbindung mit § 21b Absatz 6 gvg,

f) bestimmung des zuständigen gerichts nach § 58 sgg,

g) entschädigungsverfahren nach § 201 gvg in verbindung mit § 202 satz 2 sgg,

h) verfahren vor dem güterichter nach § 202 satz 1 sgg in verbindung mit § 278 
Absatz 5 zPo.

(2) 1Abgaben innerhalb des gerichts betreffend die in Absatz 1 bezeichneten verfahren sind 
im register besonders kenntlich zu machen. 2der Präsident des Landessozialgerichts trifft 
Anordnungen zu Form und inhalt des vermerks.

(3) Auf Anordnung des Präsidenten des Landessozialgerichts können weitere register 
geführt werden, in denen nach der sg-statistik nicht zu erfassende verfahren oder ent-
scheidungen aufgenommen werden (zum beispiel Festsetzung der vergütung von zeugen, 
sachverständigen und anderen beteiligten; Festsetzung der gebühren nach § 184 Absatz 1  
sgg; sonstige Angelegenheiten, für die ein Aktenzeichen vergeben wird, aber weder eine 
verfahrenserhebung durchzuführen noch eine zählung nach ziffer F. in der monatsstatistik 
vorgesehen ist). 
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§ 21

namen- oder Adressdatei

1die erfassung der daten der beteiligten erfolgt in elektronischer Form. 2in das verzeich-
nis sind mindestens der vollständige name und die Adresse aufzunehmen. 3es wird bei 
jedem gericht zentral geführt. 4vorbehaltlich anderer Anordnungen des Präsidenten des 
Landessozialgerichts ist es alphabetisch nach den namen, hilfsweise nach den vornamen 
der beteiligten zu ordnen. 

§ 22

Verhandlungskalender

(1) Für die termine zur mündlichen verhandlung, beweisaufnahme, verkündung einer ent-
scheidung, erörterung des sachverhalts und in rechtshilfeangelegenheiten sowie für sit-
zungen zur entscheidung ohne mündliche verhandlung ist (elektronisch) ein verhandlungs-
kalender zu führen.

(2) 1in dem verhandlungskalender sind datum, uhrzeit, ort und Aktenzeichen zu vermerken. 
2dem Präsidenten des Landessozialgerichts bleiben nähere bestimmungen zu Form und 
inhalt der eintragungen vorbehalten.

(3) der gesonderten Führung eines verhandlungskalenders bedarf es nicht, wenn eine 
Übersicht der für einen sitzungstag anberaumten termine mit den in Absatz 2 genannten 
daten aus dem geschäftsstellenautomationsprogramm abgerufen werden kann.

§ 23

Schlussbestimmungen

1Anordnungen der gerichtsleitung gelten weiter, soweit die vorstehenden bestimmungen 
ihnen nicht entgegenstehen. 2treffen die gerichtsleitung oder der Präsident des Landesso-
zialgerichts ergänzende Anordnungen, bestehen unklarheiten oder scheinen abweichende 
regelungen, die nicht ausdrücklich zugelassen sind, erforderlich, so ist die oberste dienst-
behörde zu informieren.

§ 24

Inkrafttreten

dieser runderlass tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2014 in Kraft.
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Anlage 1

Registerzeichen zum Verfahrensregister

die folgenden registerzeichen sind zu verwenden:

Registerzeichen Sachgebiet

AL Arbeitsförderung und die übrigen Aufgaben der bundesagentur für 
Arbeit (ohne streitigkeiten nach dem bKgg und dem sgb ii)

AS Angelegenheiten der grundsicherung für Arbeitsuchende 

AY Angelegenheiten des AsylbLg 

BK Angelegenheiten nach §§ 6a und 6b bKgg

BL blindengeld bzw. blindenhilfe

eG erziehungs- bzw. elterngeld und betreuungsgeld

KA recht der vertragsärzte und -zahnärzte

KG Kindergeld, ohne streitigkeiten nach §§ 6a und 6b bKgg

KR Krankenversicherung, gesamtsozialversicherungsbeiträge sowie 
nebengebiete

P Pflegeversicherung

R  rentenversicherung

SB Angelegenheiten des schwerbehindertenrechts

SV sonstige verfahren: Klagen und er-verfahren, die keinem rechts- 
gebiet zugeordnet werden können

SO Angelegenheiten des sozialhilferechts

u unfallversicherung

Ve soziales entschädigungsrecht
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im einvernehmen mit der obersten dienstbehörde kann der Präsident des Landessozial-
gerichts darüber hinaus die verwendung der folgenden weiteren registerzeichen anordnen:

Registerzeichen Sachgebiet

eH Angelegenheiten des entwicklungshelfergesetzes

Kn Knappschaftliche streitigkeiten

LW Alterssicherung der Landwirte

RS zusatz- und sonderversorgung der neuen bundesländer

VG opferentschädigungsgesetz

VH häftlingshilfegesetz

VJ streitigkeiten nach dem infektionsschutzgesetz

VK Kriegsopferversorgung

VM entschädigung für ehemalige ddr-bürger infolge medizinischer 
maßnahmen

VS soldatenversorgung

Vu sed-unrechtsbereinigungsgesetz
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Anlage 2

Zusatzzeichen zum Verfahrensregister

bestimmte geschäftsvorgänge sind nach maßgabe dieser Anlage mit zusatzzeichen zu 
kennzeichnen, die den das Jahr bezeichnenden ziffern im Aktenzeichen folgen.

sind mehrere zusatzzeichen zu verwenden, so gilt die reihenfolge dieser Anlage 

Zusatzzeichen Art des Geschäftsvorgangs

B beschwerdeverfahren, mit Ausnahme der nichtzulassungs- 
beschwerde

eR einstweiliger rechtsschutz

KL erstinstanzliches Klageverfahren beim Lsg 
(ohne normenkontrollverfahren)

nK normenkontrollverfahren

nZB beschwerden gegen die nichtzulassung der berufung 
(mit eingang beim Lsg)

PKH selbstständige Prozesskostenhilfeverfahren

RG Anhörungsrügeverfahren

WA  Wiederaufnahme

ZVW zurückverweisung

BG betreuungsgeldverfahren

Anlage 3

Registerzeichen für die nach § 19 und § 20 zu führenden Register

Registerzeichen Art des Geschäftsvorgangs

AR Allgemeines register, § 19 

SF sonstige verfahren, § 20
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Anlage 4

Zusatzzeichen für das nach § 20 zu führende Register

Zusatzzeichen Art des Geschäftsvorgangs

Obligatorisch

RH Amts- und rechtshilfeersuchen 
(einschließlich der Angelegenheiten nach § 22 sgb X)

e erinnerungen gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss, gegen den 
Kostenansatz, gegen die Festsetzung der rechtsanwaltsvergütung 
oder gegen die Festsetzung der vergütung eines im Wege der Pro-
zesskostenhilfe beigeordneten rechtsanwaltes, die dem richter zur 
entscheidung vorgelegt werden

eK entschädigungsklagen (§§ 201 gvg, 202 satz 2 sgg)

AB Ablehnung von gerichtspersonen (§ 60 sgg)

GR verfahren vor dem güterichter 
(§ 202 satz 1 sgg i.v.m. § 278 Absatz 5 zPo)

Fakultativ (nach Anordnung des Präsidenten des Landessozialgerichts)

BW beweissicherungsverfahren

eRI Angelegenheiten der ehrenamtlichen richter

hinweis: Andere nach der sg-statistik zu erfassende sonstige verfahren, für die kein zusatz-
zeichen vorgesehen ist, werden ohne ein solches erfasst. im einvernehmen mit der obersten 
dienstbehörde kann der Präsident des Landessozialgerichts hierfür die verwendung weiterer 
zusatzzeichen anordnen.
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nr. 15 Änderung der Bestimmungen über die Verwendung von Gerichtskostenstemp-
lern. Rderl. d. MdJ v. 24.02.2014 (5250/1 - I/B 2 - 2011/3467 - I/B) – JMBl. S. 211 –

– Gült.-Verz. nr. 26, 4310 –

I.

der runderlass vom 14.06.2012 (Jmbl. s. 254) wird wie folgt geändert:

in nr. 12.1 satz 2 wird die Angabe „sechs monaten“ durch „zwölf monaten“ ersetzt.

II.

dieser runderlass tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft.

V e R O R d n u n G e n  d e S  P R Ä S I d e n T e n 
d e S  O B e R L A n d e S G e R I c H T S

Fünfundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ortsgerichte 
im Lande Hessen vom 10.03.2014 (3842 e - I/3 - 2800/12) – JMBl. S. 211 –

– Gült.-Verz. nr. 28 –

Aufgrund des § 1 Abs. 3 satz 1 des ortsgerichtsgesetzes in der Fassung vom 2. April 1980 
(gvbl. i s. 114), zuletzt geändert durch gesetz vom 26. märz 2010 (gvbl. i s. 114), verordnet 
der Präsident des oberlandesgerichts im benehmen mit dem Kreisausschuss des Landkrei-
ses bergstraße:

Artikel 1

Abschnitt A. Landgericht darmstadt unterabschnitt vi. Amtsgericht Lampertheim der Anla-
ge zu § 1 der verordnung über die ortsgerichte im Lande hessen vom 1. september 1980 
(Jmbl. s. 792, 1039), zuletzt geändert durch verordnung vom 9. dezember 2013 (Jmbl. 2014 
s. 24), wird wie folgt geändert:

1. die nr. 4 und 5 werden wie folgt gefasst:

„4. bürstadt i 
(stadt bürstadt außer ortsgerichtsbezirk bürstadt ii)

5. bürstadt ii 
(stadtteil bobstadt)“
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2. nr. 6 wird aufgehoben.

3. die bisherigen nr. 7 bis 11 werden die nr. 6 bis 10.

Artikel 2

diese verordnung tritt am 1. Juni 2014 in Kraft.

P e R S O n A L n A c H R I c H T e n

die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren veröffent-
lichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Hessisches Ministerium der Justiz

ernannt wurde:

zur ministerialrätin (A 16) : richterin am Landgericht tina simone zörb.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

ernannt wurde:

zur Amtsinspektorin : Justizhauptsekretärin stefanie daus.

Ausgeschieden sind:

ruhestand: 
vorsitzender richter am oberlandesgericht dr. Arno schwarz und richter am oberlandes-
gericht thomas Wolffram-Falk.

Landgerichte

versetzt wurde:
Frau Justizobersekretärin isabel gensmann v. d. Landgericht Wiesbaden a. d. Amtsgericht 
Koblenz.
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Ausgeschieden sind:

ruhestand:
richter am Landgericht Wilfried Jaekel in darmstadt, richter am Landgericht Joachim 
hermann Wolfgang Peppler in Frankfurt am main, Amtsinspektorin heidemarie enderl in 
Frankfurt am main und Justizobersekretärin michaela raab in Fulda.

Amtsgerichte

ernannt wurden:

zur direktorin des
Amtsgerichts : richterin am Amtsgericht als die ständige vertreterin einer direk-

torin oder eines direktors bettina tayefeh mahmoudi in Weilburg;

zur gerichtsvollzieherin : Justizobersekretärin gesine Probst in hanau, Justizsekretärin-
nen meike gerhold-schäfer in marburg und sumischa zarioh in 
Wiesbaden;

zum gerichtsvollzieher : Justizsekretäre Andreas Freudenstein in Frankenberg (eder), 
björn Fritz in Frankfurt am main und Karsten eichhorn in gießen;

zur Justiz-
hauptsekretärin : Justizobersekretärin carmen henning in Frankfurt am main;

zur Justizobersekretärin : Justizsekretärin claudia eichenbrenner in Königstein im taunus.

versetzt wurden:
Justizhauptsekretärin Karola eberhardt v. d. Amtsgericht offenbach am main a. d. Amts-
gericht darmstadt, Justizobersekretärin eva Wonsack v. d. Landesjustizkasse mainz a. d. 
Amtsgericht Frankfurt am main, Justizobersekretärin sandra schierenberg v. d. Amtsge-
richt darmstadt a. d. Amtsgericht Kassel, Justizobersekretärin claudia Kratz v. d. Amts-
gericht rüsselsheim a. d. Amtsgericht hanau, Justizobersekretärin Franziska Lotz v. d. 
Amtsgericht michelstadt a. d. Amtsgericht hanau, Justizobersekretärin bianca reith v. d. 
Amtsgericht Königstein im taunus a. d. Landgericht Limburg a. d. Lahn, Justizsekretärin 
Anke hertel v. d. Amtsgericht Königstein im taunus a. d. Amtsgericht büdingen, Justiz-
sekretärin margarethe Keck v. d. Amtsgericht groß-gerau a. d. Amtsgericht Frankfurt am 
main, Justizsekretärin Jennifer turgut v. d. Amtsgericht Frankfurt am main a. d. Landge-
richt Frankfurt am main, beauftragte gerichtsvollzieherin Jasmin ehnert v. d. Amtsgericht 
gießen a. d. Amtsgericht Königstein im taunus, beauftragte gerichtsvollzieherin melanie 
Felsch v. d. Amtsgericht Königstein im taunus a. d. Amtsgericht groß-gerau, Justizse-
kretär christian henneberg v. d. Amtsgericht Frankfurt am main a. d. staatsanwaltschaft 
marburg,

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
richter am Amtsgericht – als weiterer aufsichtsführender richter – dr. Johannes dittrich 
in gießen, richter am Amtsgericht henning müller in darmstadt, obergerichtsvollzieher 
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Werner Knebel in bad schwalbach, obergerichtsvollzieher nikolaus rettig in darmstadt, 
obergerichtsvollzieher oskar schmitt in offenbach am main und Justizhauptsekretärin 
gudrun von mallek in Frankfurt am main.

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

ernannt wurden:

zur Amtsinspektorin
mit Amtszulage : Amtsinspektorin Andrea sandrock;

zur hauptsekretärin : obersekretärin bettina gehrke.

notarinnen und notare

zum notar wurden bestellt:
rechtsanwalt thomas reyer mit dem Amtssitz in eschwege, rechtsanwalt marcus baum 
mit dem Amtssitz in Kassel, rechtsanwalt Jörg Andreas Wilhelm blum mit dem Amtssitz 
in Kassel und rechtsanwalt nils Weigand mit dem Amtssitz in melsungen.

Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
notar dr. Klaus sommerlad, Frankfurt am main, mit Ablauf des 31.03.2014

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar Karl-heinz zimmermann, Felsberg, mit Ablauf des 31.03.2014, 
notar Klaus roth, Frankfurt am main, mit Ablauf des 28.02.2014, 
notar henner Welker, Langen, mit Ablauf des 30.04.2014, 
notar manfred Pfenning, viernheim, mit Ablauf des 28.02.2014, 
notar Werner Foerster, Wiesbaden, mit Ablauf des 30.04.2014.
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S T e L L e n A u S S c H R e I B u n G e n

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

1. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am oberlandesgericht Frankfurt am main (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni   
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

2. eine richterin oder einen richter

am oberlandesgericht Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni   
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten. 

3. die Präsidentin oder den Präsidenten

des Landgerichts Limburg a. d. Lahn (r 4).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni   
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

4. die direktorin oder den direktor

des Amtsgerichts idstein (r 1 mit Amtszulage nach Fußnote 1).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni   
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

5. eine richterin am Amtsgericht – als weitere aufsichtsführende richterin – oder einen 
richter am Amtsgericht – als weiterer aufsichtsführender richter

bei dem Amtsgericht Frankfurt am main (r 2), 
die oder der mit teilzeit zur hälfte des regelmäßigen dienstes tätig ist.

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni  
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.1) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

6. eine geschäftsleiterin oder einen geschäftsleiter (§ 4 go)

bei dem Amtsgericht Wiesbaden.

die stelle ist ab 1. oktober 2014 neu zu besetzen.



216

bezüglich der vorgenannten stellenausschreibung zu nr. 6 wird erwartet, dass die  
bewerberin oder der bewerber folgendem Anforderungsprofil entspricht:

I. Allgemeine Voraussetzungen:

– Pflichtbewusstsein

– Leistungsbereitschaft

– belastbarkeit

– Flexibilität

– initiative

– besonders gute Auffassungsgabe

– gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen

– Kostenbewusstsein

II. Besondere Voraussetzungen:

1. Fachkompetenz

– erfahrung in der rechtspflege und / oder der Justizverwaltung

–  mindestens gutes fachliches Können

2. Soziale Kompetenz

– Kontaktfähigkeit, gesprächsbereitschaft

– Fähigkeit zur Konfliktlösung und einfühlungsvermögen

– Fähigkeit zu interner und externer zusammenarbeit

3. Führungskompetenz

–  Fähigkeit zum vorbild

– entscheidungskompetenz, durchsetzungsvermögen, verhandlungsgeschick

– befähigung zur Personalführung und motivation

4. Organisatorische Kompetenz

– befähigung zur steuerung und veränderung von organisationsabläufen

– befähigung zur entwicklung und umsetzung von neuerungen

– befähigung zum sachgerechten Personaleinsatz

interessierten Frauen und männern wird die möglichkeit gegeben, sich durch schulung 
und hospitation auf die Übernahme der stelle vorzubereiten.

Staatsanwaltschaften

7. eine oberstaatsanwältin als dezernentin bei einer generalstaatsanwaltschaft oder einen 
oberstaatsanwalt als dezernenten bei einer generalstaatsanwaltschaft

bei der generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 2), 
die oder der in teilzeit zu drei vierteln des regelmäßigen dienstes tätig ist.

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.6) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.
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Verwaltungsgerichtsbarkeit

8. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am verwaltungsgericht Kassel (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.  

Sozialgerichtsbarkeit

9. eine richterin oder einen richter

am hessischen Landessozialgericht in darmstadt (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni   
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten. 

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des Frauenanteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestellte 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem dienstweg zu richten:

zu nr.1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 7, nr. 8 und nr. 9 binnen drei Wochen an das hessische 
ministerium der Justiz;

zu nr. 6 binnen eines Monats an den Präsidenten des Amtsgerichts Wiesbaden.

eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5,  nr. 7,  
nr. 8 und nr. 9 auf eventuelle Versetzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt eben-
so vorbehalten wie eine an Verwaltungsbelangen orientierte ermessensentscheidung 
zwischen mehreren Versetzungsbewerberinnen und -bewerbern.
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R u N D E R L A S S E

B E R I c H t I G u N G E N

der im JMBl. vom 1. März 2014 auf S. 151 unter Nr. 9 veröffentlichte runderlass des hmdJ 
betreffend die Aktenordnung der Finanzgerichtsbarkeit vom 9. dezember 2013 (1454 - i/b1 -  
2013/8583 - i/b) wird wie folgt berichtigt:
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1. in der Überschrift wird die Angabe „Jmbl. 2013” durch „Jmbl. 2014” ersetzt.

2. die nr. 4 und 5 werden wie folgt gefasst:

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt:
„(3) 1in verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter werden auf Proto-
kollen und vereinbarungen unter dem Aktenzeichen auch das Aktenzeichen des 
herkunftsverfahrens und das herkunftsgericht angegeben. 2Für die Jahreszahl 
des Jahrgangs bei dem Aktenzeichen ist das datum maßgeblich, an dem die ver-
weisung vor die güterichterin oder den güterichter erfolgt ist oder bei güterichter-
verfahren in verbundlösungen das verfahren auf der zentralen geschäftsstelle für 
güterichterverfahren eingegangen ist. 3ist eine güterichtergeschäftsstelle nicht 
eingerichtet, ist das datum des verweisungsbeschlusses maßgebend.”

b) der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4 und folgender satz wird angefügt:
„4die Akten des güterichterverfahrens sind bis zum Abschluss des güterichterver-
fahrens separat und ohne einsichtsmöglichkeit für dritte aufzubewahren.”

5. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Als neuer Abs. 4 wird eingefügt:
„(4) 1ein güterichterverfahren ist abgeschlossen, wenn eine mitteilung über die 
beendigung des rechtsstreits (z.b. Abschluss einer vereinbarung über die rück-
nahme der Klage) durch die güterichterin, den güterichter oder eine sonstige 
rückgabe zum herkunftsverfahren erfolgt ist. 2das als vertraulich bezeichnete 
schriftgut ist an den einsender zurückzugeben oder zu vernichten, sofern die be-
teiligten auf eine rückgabe verzichtet haben, es sei denn, die beteiligten haben 
eine andere vereinbarung getroffen. 3das in der Akte oder der blattsammlung ver-
bleibende schriftgut ist an das Prozessgericht zurückzugeben und bei den Akten 
des herkunftsverfahrens aufzubewahren.”

b) die bisherigen Abs. 4 bis 6 werden die Abs. 5 bis 7.

im JMBl. 04/2014, S. 173 wurde bei dem veröffentlichten runderlass Nr. 13, betreffend die 
Aktenordnung für die Arbeitsgerichtsbarkeit eine falsche gült.-verz. nr. angegeben.

hier muss es richtig heißen: – Gült.-Verz. Nr. 211 –.

im JMBl. 04/2014, S. 192 wurde bei dem veröffentlichten runderlass Nr. 14, betreffend die 
Aktenordnung für die gerichte der sozialgerichtsbarkeit eine falsche gült.-verz. nr. ange-
geben.

hier muss es richtig heißen: – Gült.-Verz. Nr. 213 –.
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R u N D E R L A S S E

Nr. 16 Erlass über besondere Aufbewahrungsfristen im Geschäftsbereich des Hessi-
schen Ministeriums der Justiz – Justizprüfungsamt –. RdErl. d. HMdJ v. 17.03.2014 
(2226 - II/E2 - 2014/2693 - II/E) – JMBl. S. 223 – – Gült.-Verz. Nr.: 2103 –

1. nach Anlage b nr. 1 des erlasses zur Aktenführung in den dienststellen des Landes 
hessen (Aktenführungserlass – Afe) vom 14.12.2012 des hessischen ministeriums des 
innern und für sport (stAnz. 2013, s. 3) werden für die Prüfungsakten, schriftlichen Prü-
fungsarbeiten und niederschriften über den hergang der mündlichen Prüfungen folgende 
besondere Aufbewahrungsfristen (in Jahren) festgesetzt:

nr. beschreibung Federführung mitwirkung information

1 Prüfungsakten der ersten 
juristischen staatsprüfung 50 Jahre -- --

2 schriftliche Prüfungsarbeiten der 
ersten juristischen staatsprüfung 5 Jahre -- --

3 niederschriften über den hergang 
der mündlichen Prüfungen der 
ersten juristischen staatsprüfung 50 Jahre -- --

4 Prüfungsakten der staatlichen 
Pflichtfachprüfung 50 Jahre -- --

5 schriftliche Prüfungsarbeiten der 
staatlichen Pflichtfachprüfung 5 Jahre -- --

6 niederschriften über den hergang 
der mündlichen Prüfungen der 
staatlichen Pflichtfachprüfung 50 Jahre -- --

7 Prüfungsakten der zweiten 
juristischen staatsprüfung 50 Jahre -- --

8 schriftliche Prüfungsarbeiten der 
zweiten juristischen staatsprüfung 5 Jahre -- --

9 niederschriften über den hergang 
der mündlichen Prüfungen der 
zweiten juristischen staatsprüfung 50 Jahre -- --

2. dieser erlass tritt am tage nach seiner veröffentlichung in Kraft.
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Nr. 17 Vorlage von Akten für Prüfungszwecke in der zweiten juristischen Staatsprü-
fung. RdErl. d. MdJ v. 17.03.2014 (2226 - JPAII/2 - 2014/2706 - JPA) – JMBl. S. 224 –

– Gült.-Verz. Nr. 2103 –

1. die Amtsgerichte, Landgerichte, Arbeitsgerichte, sozialgerichte, Finanzgerichte, verwal-
tungsgerichte und staatsanwaltschaften legen dem Justizprüfungsamt unter beachtung 
der hinweise zur vorlage von Akten und vorgängen für Prüfungsaufgaben in der zweiten 
juristischen staatsprüfung (Anlage zu diesem erlass) geeignete Akten vor.

2. Alle richterinnen und richter, staatsanwältinnen und staatsanwälte, Amtsanwältinnen 
und Amtsanwälte befinden spätestens nach Abschluss der bearbeitung einer sache da-
rüber, ob sie sich für Prüfungszwecke eignet. Wird die eignung der Akte bejaht, wird der 
auf dem Aktendeckel enthaltene Aufdruck

„Prüfungsamt:

ja - nein 
falls ja K-v

(unterschrift)”

oder der auf den Aktendeckeln der verwaltungsgerichtsbarkeit enthaltene entsprechende 
Aufdruck ausgefüllt. die entscheidung über die geeignetheit braucht nicht begründet zu 
werden.

3. Jede geschäftsstelle erfasst die als prüfungsgeeignet bezeichneten Akten in einer Liste.

bei den in die berufungs-, revisions- oder beschwerdeinstanz gelangten sachen obliegt 
es der höheren instanz, den Aufdruck über die eignung der sache für Prüfungszwecke 
auszufüllen, wenn nicht schon die untere instanz die Akten als zu Prüfungszwecken ge-
eignet bezeichnet hat. die eintragung in die Liste und die einreichung der Akten ist in 
jedem Falle Aufgabe der unteren instanz. ist das Weglegen der Akte verfügt, ohne dass 
der Aufdruck ausgefüllt ist, darf die geschäftsstelle unterstellen, dass die geeignetheit 
für Prüfungszwecke verneint worden ist.

4. die in der Liste aufgenommen Akten werden, sobald sie im geschäftsgang entbehrlich 
sind, der behördenleitung vorgelegt, die die Akten unmittelbar an das Justizprüfungsamt 
weiterreicht. ist die Akte noch nicht entbehrlich, kann von der vorlegenden behörde statt 
dem original eine duplo-Akte vorgelegt werden. Alternativ kann die vorlegende behörde 
das original der Akte dem Justizprüfungsamt mit der bitte um unverzügliche rücksen-
dung übersenden. in diesem Fall fertigt das Justizprüfungsamt bei geeignetheit der Akte 
eine duplo-Akte an und sendet das original unverzüglich zurück. soweit sich das original 
bei der behörde befindet, sind keine besonderen geheimhaltungsmaßnahmen (wie etwa 
Aufbewahrung in einem verschlossenen schrank) zu beachten.

5. Für die in besonderem maße benötigten strafrechtlichen Akten gilt ergänzend:

die Leiterinnen und Leiter der staatsanwaltschaften legen jährlich dem Justizprüfungs-
amt unmittelbar prüfungsgeeignete Akten in einer Anzahl vor, die mindestens der zahl der 
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in der behörde tätigen staatsanwältinnen und staatsanwälte sowie Amtsanwältinnen und 
Amtsanwälte entspricht.

das verfahren über die beschaffung dieser Akten regeln die behördenleiterinnen und be-
hördenleiter in eigener zuständigkeit.

6. die hinweise zur vorlage von Akten und vorgängen für Prüfungsaufgaben in der zwei-
ten juristischen staatsprüfung (Anlage zu diesem erlass) sind in jährlichem Abstand den 
richterinnen und richtern, staatsanwältinnen und staatsanwälten, Amtsanwältinnen 
und Amtsanwälten durch umlauf bekannt zu machen.

7. dieser runderlass tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft.
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ANLAGE

Hinweise zur Vorlage von Akten und Vorgängen für Prüfungsaufgaben in der zweiten 
juristischen Staatsprüfung:

I.

Wegen der hohen zahl der Prüfungsverfahren besteht im Justizprüfungsamt großer bedarf 
an geeigneten Prüfungsaufgaben für Klausuren und Aktenvorträge.

Alle Ausbildungsstellen, einschließlich derjenigen der schwerpunktbereiche in der Wahlstati-
on (§ 29 Abs. 3 JAg), sollen daher dem Justizprüfungsamt geeignete Akten vorlegen.

II.

1. Für Prüfungszwecke können Akten und vorgänge verschiedenster Art herangezogen 
werden. es kommen in erster Linie vorgänge in betracht, die gerichtliche entscheidungen 
oder behördliche bescheide enthalten.

Prüfungsaufgaben können aus allen rechtsgebieten entnommen werden. Aufgaben aus 
engeren oder abgelegenen rechtsgebieten sollten jedoch nicht spezialfragen zum ge-
genstand haben, die sich erst der spezialisierten Praktikerin oder dem spezialisierten 
Praktiker voll erschließen, sondern verbindungen zu allgemeineren rechtsfragen aufwei-
sen, die im bereich der Ausbildungsstellen nicht außergewöhnlich sind.

Prüfungsaufgaben sollten nach möglichkeit nicht ausschließlich die erörterung von 
rechtsfragen zum gegenstand haben. es können auch solche – unter rechtlichen ge-
sichtspunkten zu bearbeitende – vorgänge herangezogen werden, bei denen der schwer-
punkt auch oder sogar allein in der erfassung, ordnung und Würdigung von tatsächlichen 
vorgängen liegt. erfahrungsgemäß sind Aufgaben, die ihren schwerpunkt im tatsächli-
chen bereich haben (zum beispiel ungesichertes und gegensätzliches vorbringen, be-
weiswürdigungen), schwieriger zu bewältigen als die erörterung von rechtsfragen.

2. es werden Akten und vorgänge für folgende Aufgaben benötigt:

a) Aufsichtsarbeit, § 48 Abs. 1 JAg (= K-Aufgabe), mit der bearbeitungszeit von fünf 
stunden:

den Aufsichtsarbeiten sollen rechtsfälle und rechtsfragen nach Akten und vorgän-
gen der rechtswirklichkeit zugrunde liegen (§ 48 Abs. 3 JAg). die Aufsichtsarbeiten 
dienen der Feststellung, ob die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar fähig 
ist, einen vorgang in beschränkter zeit und mit begrenzten hilfsmitteln zu erfassen 
und für seine rechtliche Lösung in den üblichen Formen der rechtspraxis auch unter 
berücksichtigung der Auswirkungen auf die beteiligten als mitglieder der gesellschaft 
einen überzeugend begründeten vorschlag zu machen (§ 48 Abs. 2 JAg). die Auf-
gaben sind den gebieten des zivilrechts, auch in verbindung mit zivilprozess- oder 
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zwangsvollstreckungsrecht, des strafrechts, des öffentlichen rechts sowie den be-
reichen von Arbeit oder Wirtschaft zu entnehmen (§ 48 Abs. 4 JAg).

die Akten und vorgänge sollten vollständig und möglichst im original übersandt wer-
den unter beifügung der zur erschöpfenden bearbeitung erforderlichen beigezoge-
nen vorgänge und beiakten; bei den beiakten kann die Ablichtung der erforderlichen 
teile genügen.

eine begründung, warum die Akte für prüfungsgeeignet gehalten wird, braucht nicht 
gegeben zu werden. Auch hinweise zur Lösung oder Problematik sind nicht erforder-
lich; gleichwohl werden sie selbstverständlich gerne entgegengenommen.

b) Aktenvortrag, § 50 Abs. 2, 3 JAg und § 33 Abs. 4 JAo (= v-Aufgabe), mit einer vorbe-
reitungszeit von einer stunde:

der vortrag dient der Feststellung, ob die rechtsreferendarin oder der rechtsreferen-
dar fähig ist, in beschränkter zeit – etwa zehn minuten – für einen entscheidungs-
vorgang unter darstellung der entscheidungserheblichen gesichtspunkte einen vor-
schlag für die zu treffenden rechtlichen maßnahmen in den Formen der rechtspraxis 
zu machen und verständlich und einleuchtend begründet vorzutragen (§ 50 Abs. 2 
JAg). dem vortrag sind rechtsfälle nach vorgängen der rechtswirklichkeit zugrunde 
zu legen, die unter berücksichtigung der Wahlstation ausgewählt werden sollen (§ 50 
Abs. 3 JAg).

3. regeln für den umfang eines prüfungsgeeigneten vorgangs lassen sich kaum allgemein 
festlegen.

a) bei Aufsichtsarbeiten wird aus der originalakte ein Aktenauszug von etwa 7 bis 15 
textseiten zusammengestellt. es kommen deshalb vorwiegend Fälle in betracht, die in 
tatsächlicher hinsicht nicht zu umfangreich sind und keine außergewöhnlich schwie-
rigen rechtsfragen aufwerfen.

b) bei der vorlage geeigneter Akten für den einstündigen Aktenvortrag kommen Akten in 
betracht, die sich im rahmen einer weiteren bearbeitung durch das Justizprüfungs-
amt auf einen umfang von 6 bis 10 seiten (inklusive Anlagen) reduzieren lassen.

die zu behandelnden rechtsfragen sollten nicht so schwer sein, als dass sie nicht in 
einer stunde durchdacht und in 10 minuten dargestellt werden können.
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Nr. 18 Errichtung einer 19. Kammer beim Hessischen Landesarbeitsgericht. RdErl. d. 
HMdJ v. 19.03.2014 (7652 - Z/A2 - 2013/11052 - Z/A2) – JMBl. S. 228 –

– Gült.-Verz. Nr. 212 –

Aufgrund des § 35 Abs. 3 in verbindung mit § 17 Abs. 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes wird 
mit Wirkung vom 1. Juni 2014 bei dem hessischen Landesarbeitsgerichts eine weitere (19.) 
Kammer gebildet.

Nr. 19 Gewährung von Reiseentschädigungen an mittellose Personen und Vorschuss-
zahlungen für Reiseentschädigungen an Zeuginnen, Zeugen, Sachverständige, Dol-
metscherinnen, Dolmetscher, Übersetzerinnen und Übersetzer, ehrenamtliche Rich-
terinnen, ehrenamtliche Richter und Dritte. RdErl. d. HMdJ v. 8.4.2014 (5670 - II/B 3 
- 2013/6749 - II/A) - JMBl. S. 228 – – Gült.-Verz. Nr. 2100, 26 –

rderl. v. 23.12.2011 (Jmbl. 2012 s. 37)

die Landesjustizverwaltungen haben folgende bundeseinheitliche Änderungen des rund-
erlasses betreffend die gewährung von reiseentschädigungen an mittellose Personen und 
vorschusszahlungen für reiseentschädigungen an zeuginnen, zeugen, sachverständige, 
dolmetscherinnen, dolmetscher, Übersetzerinnen und Übersetzer, ehrenamtliche richterin-
nen, ehrenamtliche richter und dritte vom 23. dezember 2011 (Jmbl. 2012 s. 37) beschlos-
sen:

I.

1. die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„gewährung von reiseentschädigungen”

2. in Abschnitt i nr. 1 satz 3 wird die Angabe „§ 137 Abs. 1 nr. 11 Kosto” durch die Angabe 
„nr. 31008 nr. 2 des Kostenverzeichnisses zum gnotKg” ersetzt.

II.

dieser runderlass tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft. 
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Nr. 20 Bundeseinheitliche Kostenverfügung (KostVfg). RdErl. d. HMdJ v. 16.04.2014 
(5607 - II/B 3 - 2011/6489 - II/A) – JMBl. S. 229 – – Gült.-Verz. Nr. 2101, 26 –

I.

das bundesministerium der Justiz und für verbraucherschutz und die Landesjustizverwal-
tungen haben die folgende bundeseinheitliche neufassung der Kostenverfügung (Kostvfg) 
vereinbart.

Kostenverfügung

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Kostenbeamter
§ 2 Pflichten des Kostenbeamten im Allgemeinen
§ 3 mitwirkung der aktenführenden stelle

Abschnitt 2

Kostenansatz

§ 4 begriff und gegenstand
§ 5 zuständigkeit
§ 6 Kostenansatz bei verweisung eines rechtsstreits an ein gericht eines 

anderen Landes
§ 7 voraussetzungen des Kostenansatzes und Feststellung der Kostenschuldner 

im Allgemeinen
§ 8 Kostengesamtschuldner
§ 9 Kosten bei bewilligung von Prozess- oder verfahrenskostenhilfe
§ 10 unvermögen des Kostenschuldners in anderen Fällen
§ 11 nichterhebung von Auslagen
§ 12 Absehen von Wertermittlungen
§ 13 Kostenansatz bei gegenständlich beschränkter gebührenfreiheit
§ 14 haftkosten
§ 15 zeit des Kostenansatzes im Allgemeinen
§ 16 zeit des Kostenansatzes in besonderen Fällen
§ 17 heranziehung steuerlicher Werte
§ 18 gebührenansatz bei gleichzeitiger belastung mehrerer grundstücke
§ 19 gerichtsvollzieherkosten
§ 20 Kostensicherung
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§ 21 sicherstellung der Kosten (Abschnitt 3 gnotKg)
§ 22 Jährliche vorschüsse im zwangsverwaltungsverfahren
§ 23 zurückbehaltungsrecht
§ 24 Kostenrechnung
§ 25 Anforderung der Kosten mit sollstellung
§ 26 Anforderung der Kosten ohne sollstellung

Abschnitt 3

Weitere Pflichten des Kostenbeamten

§ 27 behandlung von ersuchen und mitteilungen der vollstreckungsbehörde
§ 28 berichtigung des Kostenansatzes
§ 29 nachträgliche Änderung der Kostenforderung
§ 30 nachträgliche Änderung der Kostenhaftung
§ 31 einrede der verjährung
§ 32 durchlaufende gelder

Abschnitt 4

Veränderung von Ansprüchen

§ 33 veränderung von Ansprüchen

Abschnitt 5

Kostenprüfung

§ 34 Aufsicht über den Kostenansatz
§ 35 Kostenprüfungsbeamte
§ 36 berichtigung des Kostenansatzes im verwaltungsweg
§ 37 nichterhebung von Kosten
§ 38 erinnerungen und beschwerden der staatskasse
§ 39 besondere Prüfung des Kostenansatzes
§ 40 Aufgaben und befugnisse des Prüfungsbeamten
§ 41 umfang der Kostenprüfung
§ 42 verfahren bei der Kostenprüfung
§ 43 beanstandungen
§ 44 niederschrift über die Kostenprüfung
§ 45 Jahresberichte

Abschnitt 6

Justizverwaltungskosten

§ 46 entscheidungen nach dem Justizverwaltungskostengesetz
§ 47 Laufender bezug von Abdrucken aus dem schuldnerverzeichnis
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Abschnitt 7

Notarkosten

§ 48 einwendungen gegen die Kostenberechnung

Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Kostenbeamter

die Aufgaben des Kostenbeamten werden nach den darüber ergangenen allgemeinen An-
ordnungen von den beamten des gehobenen oder mittleren Justizdienstes oder vergleich-
baren beschäftigten wahrgenommen.

§ 2

Pflichten des Kostenbeamten im Allgemeinen

(1) der Kostenbeamte ist für die erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben, insbesondere für 
den rechtzeitigen, richtigen und vollständigen Ansatz der Kosten verantwortlich.

(2) der Kostenbeamte bescheinigt zugleich mit Aufstellung der schlusskostenrechnung den 
vollständigen Ansatz der Kosten auf den Akten (blattsammlungen) unter bezeichnung der 
geprüften blätter und unter Angabe von tag und Amtsbezeichnung. bei grundakten, regis-
terakten, vormundschaftsakten, betreuungsakten und ähnlichen Akten, die regelmäßig für 
mehrere gebührenpflichtige Angelegenheiten geführt werden, erfolgt die bescheinigung für 
jede einzelne Angelegenheit. die bescheinigung ist auch zu erteilen, wenn die einziehung 
von Kleinbeträgen vorbehalten bleibt.

§ 3

Mitwirkung der aktenführenden Stelle

(1) die aktenführende stelle ist dafür verantwortlich, dass die Kosten rechtzeitig angesetzt 
werden können. sofern sie für den Kostenansatz nicht selbst zuständig ist, legt sie die Akten 
dem Kostenbeamten insbesondere vor,

1. wenn eine den rechtszug abschließende gerichtliche entscheidung ergangen ist,

2. wenn die Akten infolge einspruchs gegen den vollstreckungsbescheid bei gericht eingehen,

3. wenn eine Klage erweitert oder Widerklage erhoben wird oder sich der streitwert ander-
weitig erhöht,
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4. wenn die gezahlten zeugen- und sachverständigenvorschüsse zur deckung der entstan-
denen Ansprüche nicht ausreichen,

5. wenn die Akten aus einem rechtsmittelzug zurückkommen,

6. wenn eine schriftliche oder elektronische mitteilung über einen zahlungseingang (zah-
lungsanzeige) oder ein mit dem Abdruck eines gerichtskostenstemplers versehenes 
schriftstück eingeht, es sei denn, dass die eingehende zahlung einen nach § 26 einge-
forderten vorschuss betrifft,

7. wenn eine mitteilung über die niederschlagung von Kosten oder über die Aufhebung der 
niederschlagung eingeht,

8. wenn eine mitteilung über den erlass oder teilerlass von Kosten eingeht,

9. wenn aus sonstigen gründen zweifel bestehen, ob Kosten oder vorschüsse zu berech-
nen sind.

die vorlage ist in den Akten unter Angabe des tages kurz zu vermerken.

(2) die aktenführende stelle hat alle in der sache entstehenden, von dem Kostenschuldner 
zu erhebenden Auslagen in den Akten in auffälliger Weise zu vermerken, soweit nicht eine 
berechnung zu den Akten gelangt.

(3) in zivilprozess-, strafprozess-, bußgeld-, insolvenz-, zwangsversteigerungs- und 
zwangsverwaltungsverfahren, in Familien- und Lebenspartnerschaftssachen, in vormund-
schafts-, betreuungs- und Pflegschaftssachen, in nachlasssachen sowie in arbeits-, finanz-, 
sozial- und verwaltungsgerichtlichen verfahren sind sämtliche Kostenrechnungen, bean-
standungen der Kostenprüfungsbeamten und zahlungsanzeigen sowie mitteilungen über 
die niederschlagung von Kosten, über die Aufhebung der niederschlagung oder den (teil-)
erlass vor dem ersten Aktenblatt einzuheften oder in eine dort einzuheftende Aktentasche 
lose einzulegen oder, soweit die Akten nicht zu heften sind, unter dem Aktenumschlag lose 
zu verwahren. das gleiche kann auch in anderen verfahren geschehen, wenn dies zweck-
mäßig erscheint, insbesondere wenn die Akten umfangreich sind. ist ein vollstreckungsheft 
angelegt, sind die Kostenrechnungen, beanstandungen, zahlungsanzeigen und nachrichten 
in diesem entsprechend zu verwahren (vgl. § 16 Abs. 2 stvollstro). Wird es notwendig, die 
vor dem ersten Aktenblatt eingehefteten oder verwahrten schriftstücke mit blattzahlen zu 
versehen, sind dazu römische ziffern zu verwenden.

(4) die aktenführende stelle hat laufend auf dem Aktenumschlag oder einem Kostenvorblatt 
die blätter zu bezeichnen,

1. auf denen sich Abdrucke von gerichtskostenstemplern, Aktenausdrucke nach § 696  
Abs. 2 satz 1 zPo mit gerichtskostenrechnungen oder vermerke hierüber befinden,

2. aus denen sich ergibt, dass vorschüsse zum soll (§ 25) gestellt oder ohne vorherige soll-
stellung (§ 26) eingezahlt worden sind,

3. auf denen sich Kostenrechnungen, zahlungsanzeigen, mitteilungen über die nieder-
schlagung von Kosten oder über die Aufhebung der niederschlagung sowie mitteilungen 
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über den (teil-)erlass von Kosten oder die Anordnung ihrer nichterhebung (§ 21 gKg,  
§ 20 FamgKg, § 21 gnotKg) befinden, die nicht nach Abs. 3 eingeheftet oder verwahrt 
werden,

4. auf denen Kleinbeträge vermerkt sind, deren einziehung oder Auszahlung nach den über 
die behandlung solcher beträge erlassenen bestimmungen einstweilen vorbehalten 
bleibt.

(5) die aktenführende stelle leitet die Akten und blattsammlungen vor dem Weglegen dem 
Kostenbeamten zu. dieser prüft, ob berechnete Kosten entweder zum soll gestellt sind oder 
der zahlungseingang nachgewiesen ist. er bescheinigt diese Prüfung auf den Akten (blatt-
sammlungen) unter bezeichnung des letzten Aktenblattes und unter Angabe von tag und 
Amtsbezeichnung. die bescheinigung ist auch zu erteilen, wenn die einziehung von Klein-
beträgen vorbehalten bleibt.

Abschnitt 2

Kostenansatz

§ 4

Begriff und Gegenstand

(1) der Kostenansatz besteht in der Aufstellung der Kostenrechnung (§ 24). er hat die be-
rechnung der gerichtskosten und Justizverwaltungskosten sowie die Feststellung der Kos-
tenschuldner zum gegenstand. zu den Kosten gehören alle für die tätigkeit des gerichts 
und der Justizverwaltung zu erhebenden gebühren, Auslagen und vorschüsse.

(2) ist die berechnete Kostenforderung noch nicht beglichen, veranlasst der Kostenbeamte 
deren Anforderung gemäß § 25 oder § 26.

(3) handelt es sich um Kosten, die durch den Antrag einer für die vollstreckung von Jus-
tizkostenforderungen zuständigen stelle (vollstreckungsbehörde) auf vollstreckung in das 
unbewegliche vermögen entstanden sind, wird zwar eine Kostenrechnung aufgestellt; die 
entstandenen Kosten sind der vollstreckungsbehörde jedoch lediglich zur etwaigen späte-
ren einziehung als nebenkosten mitzuteilen.

(4) Können die gebühren für die entscheidung über den Antrag auf Anordnung der zwangs-
versteigerung oder über den beitritt zum verfahren (nr. 2210 Kv gKg) oder die Auslagen 
des Anordnungs-(beitritts-)verfahrens nicht vom Antragsteller eingezogen werden, weil ihm 
Prozesskostenhilfe ohne zahlungsbestimmung bewilligt ist oder ihm gebühren- oder Aus-
lagenfreiheit zusteht (z.b. bei der zwangsversteigerung wegen rückständiger öffentlicher 
Abgaben), veranlasst der Kostenbeamte die Anforderung der Kosten gemäß § 25. die voll-
streckungsbehörde meldet die Kosten – unbeschadet sonstiger einziehungsmöglichkeiten 
– in dem zwangsversteigerungsverfahren mit dem range des Anspruchs des betreibenden 
gläubigers auf befriedigung aus dem grundstück rechtzeitig an (§ 10 Abs. 2, §§ 12, 37 nr. 4 
zvg). dies gilt im zwangsverwaltungsverfahren entsprechend. Abs. 3 bleibt unberührt.
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(5) Für die behandlung von kleinen Kostenbeträgen gelten die hierfür erlassenen besonde-
ren bestimmungen.

(6) sind Kosten zugleich mit einem geldbetrag im sinne des § 1 Abs. 1 der einforderungs- 
und beitreibungsanordnung einzuziehen, richtet sich das verfahren nach der einforderungs- 
und beitreibungsanordnung.

§ 5

Zuständigkeit

(1) der Kostenansatz richtet sich, soweit Kosten nach dem gerichtskostengesetz erhoben 
werden, nach § 19 gKg, soweit Kosten nach dem gesetz über gerichtskosten in Familien-
sachen erhoben werden, nach § 18 FamgKg und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
gerichtsbarkeit nach § 18 gnotKg. Kosten der vollstreckung von freiheitsentziehenden 
maßregeln der besserung und sicherung werden bei der nach § 19 Abs. 2 gKg zuständigen 
behörde angesetzt, soweit nicht die Landesregierungen durch rechtsverordnung andere 
zuständigkeiten begründet haben (§ 138 Abs. 2 stvollzg).

(2) hat in strafsachen der bundesgerichtshof die sache ganz oder teilweise zur anderweiti-
gen verhandlung und entscheidung zurückverwiesen, übersendet die für den Kostenansatz 
zuständige behörde eine beglaubigte Abschrift der rechtskräftigen entscheidung zum Kos-
tenansatz an den bundesgerichtshof.

(3) zu den durch die vorbereitung der öffentlichen Klage entstandenen Kosten (nr. 9015, 
9016 Kv gKg) gehören auch

1. die Auslagen, die der Polizei bei der Ausführung von ersuchen des gerichts oder der 
staatsanwaltschaft, bei der tätigkeit der Polizeibeamten als ermittlungspersonen der 
staatsanwaltschaft und in den Fällen entstehen, in denen die Polizei nach § 163 stPo 
aus eigenem entschluss straftaten erforscht,

2. Auslagen, die den zuständigen verwaltungsbehörden als verfolgungsorganen in straf- 
und bußgeldsachen erwachsen sind.

(4) Wenn das gericht in einem strafverfahren wegen einer steuerstraftat auf eine strafe 
oder maßnahme oder in einem bußgeldverfahren wegen einer steuerordnungswidrigkeit auf 
eine geldbuße oder nebenfolge erkennt, gehören zu den Kosten des gerichtlichen verfah-
rens die Auslagen, die einer Finanzbehörde bei der untersuchung und bei der teilnahme 
am gerichtlichen verfahren entstanden sind. diese Auslagen sind nicht nach § 464b stPo 
festzusetzen, sondern als gerichtskosten zu berechnen und einzuziehen. soweit die Ausla-
gen bei einer bundesfinanzbehörde entstanden sind, werden sie als durchlaufende gelder 
behandelt und an sie abgeführt (vgl. § 24 Abs. 7, § 32), wenn sie den betrag von 25 euro 
übersteigen. An die Landesfinanzbehörden werden eingezogene beträge nicht abgeführt.

(5) geht ein mahnverfahren gegen mehrere Antragsgegner nach Widerspruch oder ein-
spruch in getrennte streitverfahren bei verschiedenen gerichten über, übersendet das 
mahngericht den übernehmenden gerichten jeweils einen vollständigen verfahrensausdruck 
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samt Kostenrechnung. Letztere muss Angaben darüber enthalten, ob die Kosten bereits 
angefordert (§§ 25 und 26) oder eingezahlt sind. bei nicht maschineller bearbeitung hat der 
Kostenbeamte des abgebenden gerichts den Kostenbeamten der übernehmenden gerichte 
das original oder eine beglaubigte Abschrift der Kostenrechnung zu übersenden und sie 
über das sonst von ihm veranlasste zu unterrichten. zahlungsanzeigen und sonstige zah-
lungsnachweise sind im original oder in beglaubigter Ablichtung beizufügen.

(6) die Kosten für

1. die eröffnung einer verfügung von todes wegen,

2. die Abnahme einer eidesstattlichen versicherung zwecks erwirkung eines erbscheins 
und

3. die beurkundung der Ausschlagung der erbschaft oder der Anfechtung der Ausschla-
gung der erbschaft

werden stets bei dem nach § 343 FamFg zuständigen nachlassgericht angesetzt (§ 18 Abs. 1 
nr. 1, Abs. 2 gnotKg).

erfolgt die eröffnung oder die beurkundung bei einem anderen gericht, ist das nachlass-
gericht zu verständigen. diese bestimmungen gelten auch dann, wenn die beiden gerichte 
in verschiedenen Ländern der bundesrepublik liegen. soweit das Landwirtschaftsgericht 
an die stelle des nachlassgerichts tritt, wird auch die gebühr für die Abnahme einer eides-
stattlichen versicherung zwecks erwirkung eines erbscheins beim Landwirtschaftsgericht 
angesetzt.

§ 6

Kostenansatz bei Verweisung eines Rechtsstreits an ein Gericht 
eines anderen Landes

(1) Wird ein rechtsstreit an ein gericht eines anderen Landes der bundesrepublik verwie-
sen, so ist für den Kostenansatz der Kostenbeamte des gerichts zuständig, das nach der 
vereinbarung des bundes und der Länder über den Ausgleich von Kosten (bek. vom 18. Juli 
2001 [Jmbl. s. 506]) die Kosten einzuziehen hat.

(2) einzuziehende beträge, die nach § 59 rvg auf die staatskasse übergegangen sind, 
werden im Falle der verweisung eines rechtsstreits an ein gericht eines anderen Landes bei 
dem gericht angesetzt, an das der rechtsstreit verwiesen worden ist (vgl. vereinbarung über 
den Ausgleich von Kosten).

§ 7

Voraussetzungen des Kostenansatzes und Feststellung 
der Kostenschuldner im Allgemeinen

(1) Wer Kostenschuldner ist und in welchem umfang er haftet, stellt der Kostenbeamte fest. 
dabei ist zu beachten, dass nach § 29 nr. 3 gKg, § 24 nr. 3 FamgKg, § 27 nr. 3 gnotKg 
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und § 18 nr. 3 JvKostg auch dritte, die kraft gesetzes für die Kostenschuld eines anderen 
haften (im letztgenannten Fall nach den vorschriften des bürgerlichen rechts z.b. erben, 
ehegatten, vermögensübernehmer), als Kostenschuldner auf Leistung oder duldung der 
zwangsvollstreckung in Anspruch genommen werden können.

(2) haften mehrere Kostenschuldner als gesamtschuldner, bestimmt der Kostenbeamte un-
ter beachtung der grundsätze in § 8, wer zunächst in Anspruch genommen werden soll.

(3) die ermittlung und Feststellung von Personen, die nicht der staatskasse für die Kos-
tenschuld haften, sondern nur dem Kostenschuldner gegenüber zur erstattung der Kosten 
verpflichtet sind, ist nicht sache des Kostenbeamten.

§ 8

Kostengesamtschuldner

(1) soweit in Angelegenheiten, für die das gerichtskostengesetz, das gesetz über ge-
richtskosten in Familiensachen oder das gerichts- und notarkostengesetz gilt, einem ge-
samtschuldnerisch haftenden Kostenschuldner die Kosten durch gerichtliche entscheidung 
auferlegt oder von ihm durch eine vor gericht abgegebene oder ihm mitgeteilte erklärung 
übernommen sind, soll die haftung des anderen gesamtschuldnerisch haftenden Kosten-
schuldners (zweitschuldners) nur geltend gemacht werden, wenn eine zwangsvollstreckung 
in das bewegliche vermögen des erstgenannten Kostenschuldners (erstschuldners) erfolg-
los geblieben ist oder aussichtslos erscheint (§ 31 Abs. 2 satz 1, § 18 gKg, § 26 Abs. 2 
satz 1, § 17 FamgKg, § 33 Abs. 1 satz 1, § 17 gnotKg). dass die zwangsvollstreckung 
aussichtslos sei, kann regelmäßig angenommen werden, wenn ein erstschuldner mit be-
kanntem Wohnsitz oder sitz oder Aufenthaltsort im Ausland der zahlungsaufforderung nicht 
nachkommt und gegen ihn ggf. im Ausland vollstreckt werden müsste. dies gilt insbesonde-
re dann, wenn die zwangsvollstreckung im Ausland erfahrungsgemäß lange zeit in Anspruch 
nimmt oder mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden wäre.

(2) soweit einem Kostenschuldner, der aufgrund von § 29 nr. 1 gKg, § 24 nr. 1 FamgKg 
oder § 27 nr. 1 gnotKg haftet (entscheidungsschuldner), Prozess- oder verfahrenskosten-
hilfe bewilligt worden ist, darf die haftung eines anderen Kostenschuldners nicht geltend 
gemacht werden; von diesem bereits erhobene Kosten sind zurückzuzahlen, soweit es sich 
nicht um eine zahlung nach § 13 Abs. 1 und 3 des Justizvergütungs- und -entschädigungs-
gesetzes handelt und die Partei, der Prozess- oder verfahrenskostenhilfe bewilligt worden 
ist, der besonderen vergütung zugestimmt hat. die haftung eines anderen Kostenschuld-
ners darf auch nicht geltend gemacht werden, soweit dem entscheidungsschuldner ein be-
trag für die reise zum ort einer verhandlung, vernehmung oder untersuchung und für die 
rückreise gewährt worden ist (§ 31 Abs. 3 gKg, § 26 Abs. 3 FamgKg, § 33 Abs. 2 gnotKg).

(3) Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden, soweit der Kostenschuldner aufgrund von § 29 nr. 2 
gKg, § 24 nr. 2 FamgKg oder § 27 nr. 2 gnotKg haftet (Übernahmeschuldner) und wenn

1. der Kostenschuldner die Kosten in einem vor gericht abgeschlossenen oder durch 
schriftsatz gegenüber dem gericht angenommenen vergleich übernommen hat,
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2. der vergleich einschließlich der verteilung der Kosten von dem gericht vorgeschlagen 
worden ist und

3. das gericht in seinem vergleichsvorschlag ausdrücklich festgestellt hat, dass die Kos-
tenregelung der sonst zu erwartenden Kostenentscheidung entspricht (§ 31 Abs. 4 gKg,  
§ 26 Abs. 4 FamgKg, § 33 Abs. 3 gnotKg).

(4) in allen sonstigen Fällen der gesamtschuldnerischen haftung für die Kosten bestimmt 
der Kostenbeamte nach pflichtgemäßem ermessen, ob der geschuldete betrag von einem 
Kostenschuldner ganz oder von mehreren nach Kopfteilen angefordert werden soll. dabei 
kann insbesondere berücksichtigt werden,

1. welcher Kostenschuldner die Kosten im verhältnis zu den übrigen endgültig zu tragen 
hat,

2. welcher verwaltungsaufwand durch die inanspruchnahme nach Kopfteilen entsteht,

3. ob bei einer verteilung nach Kopfteilen Kleinbeträge oder unter der vollstreckungsgrenze 
liegende beträge anzusetzen wären,

4. ob die Kostenschuldner in haushaltsgemeinschaft leben,

5. ob anzunehmen ist, dass einer der gesamtschuldner nicht zur zahlung oder nur zu teil-
zahlungen in der Lage ist.

§ 9

Kosten bei Bewilligung von Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe

bei bewilligung von Prozess- oder verfahrenskostenhilfe sind die durchführungsbestimmun-
gen zur Prozess- und verfahrenskostenhilfe sowie zur stundung der Kosten des insolvenz-
verfahrens (db-PKh) zu beachten.

§ 10

unvermögen des Kostenschuldners in anderen Fällen

(1) in anderen als den in § 8 Abs. 2 und in der nr. 3.1 der durchführungsbestimmungen zur 
Prozess- und verfahrenskostenhilfe sowie zur stundung der Kosten des insolvenzverfahrens 
(db-PKh) bezeichneten Fällen darf der Kostenbeamte vom Ansatz der Kosten nur dann 
absehen, wenn das dauernde unvermögen des Kostenschuldners zur zahlung offenkundig 
oder ihm aus anderen vorgängen bekannt ist oder wenn sich der Kostenschuldner dauernd 
an einem ort aufhält, an dem eine beitreibung keinen erfolg verspricht. das dauernde unver-
mögen des Kostenschuldners ist nicht schon deshalb zu verneinen, weil er möglicherweise 
später einmal in die Lage kommen könnte, die schuld ganz oder teilweise zu bezahlen. 
Wenn dagegen bestimmte gründe vorliegen, die dies mit einiger sicherheit erwarten lassen, 
liegt dauerndes unvermögen nicht vor.
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(2) ohne rücksicht auf das dauernde unvermögen des Kostenschuldners sind die Kosten 
anzusetzen,

1. wenn ein zahlungsfähiger Kostenschuldner für die Kosten mithaftet;

2. wenn anzunehmen ist, dass durch Ausübung des zurückbehaltungsrechts (§ 23) die zah-
lung der Kosten erreicht werden kann, insbesondere dann, wenn ein anderer empfangs-
berechtigter an der Aushändigung der zurückbehaltenen schriftstücke ein interesse hat;

3. wenn die Kosten zugleich mit einem geldbetrag im sinne des § 1 Abs. 1 der einforde-
rungs- und beitreibungsanordnung einzuziehen sind (§ 4 Abs. 6);

4. wenn es sich um gebühren oder vorschüsse handelt, von deren entrichtung die vornah-
me einer Amtshandlung abhängt (§ 26).

(3) Angaben im verfahren über die Prozess- oder verfahrenskostenhilfe, Feststellungen im 
strafverfahren über die einkommens- und vermögensverhältnisse des beschuldigten (nr. 14 
der richtlinien für das strafverfahren und das bußgeldverfahren) oder mitteilungen der voll-
streckungsbehörde können dem Kostenbeamten einen Anhalt für seine entschließung bie-
ten. er wird dadurch aber nicht von der verpflichtung entbunden, selbständig zu prüfen und 
zu entscheiden, ob tatsächlich unvermögen zur zahlung anzunehmen ist. nötigenfalls stellt 
er geeignete ermittlungen an. in strafsachen sind an stellen außerhalb der Justizverwaltung 
Anfragen nach den wirtschaftlichen verhältnissen des Kostenschuldners nur ausnahmswei-
se und nur dann zu richten, wenn nicht zu befürchten ist, dass dem Kostenschuldner aus 
diesen Anfragen schwierigkeiten erwachsen könnten. bei der Fassung etwaiger Anfragen ist 
jeder hinweis darauf zu vermeiden, dass es sich um Kosten aus einer strafsache handelt.

(4) der Kostenbeamte vermerkt in den Akten, dass er die Kosten nicht angesetzt hat; er gibt 
dabei die gründe kurz an und verweist auf die Aktenstelle, aus der sie ersichtlich sind.

(5) nach Abs. 1 außer Ansatz gelassene Kosten sind anzusetzen, wenn Anhaltspunkte dafür 
bekannt werden, dass eine einziehung erfolg haben wird.

§ 11

Nichterhebung von Auslagen

der Kostenbeamte ist befugt, folgende Auslagen außer Ansatz zu lassen: 

1. Auslagen, die durch eine von Amts wegen veranlasste verlegung eines termins oder ver-
tagung einer verhandlung entstanden sind (§ 21 Abs. 1 satz 2 gKg, § 20 Abs. 1 satz 2  
FamgKg, § 21 Abs. 1 satz 2 gnotKg),

2. Auslagen, die durch eine vom gericht fehlerhaft ausgeführte zustellung angefallen sind 
(z.b. doppelte Ausführung einer zustellung, fehlerhafte Adressierung),

3. Auslagen, die entstanden sind, weil eine angeordnete Abladung von zeugen, sachver-
ständigen, Übersetzern usw. nicht oder nicht rechtzeitig ausgeführt worden ist.

der Kostenbeamte legt die Akten aber dem gericht mit der Anregung einer entscheidung 
vor, wenn dies mit rücksicht auf rechtliche oder tatsächliche schwierigkeiten erforderlich 
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erscheint. die entscheidung des Kostenbeamten nach satz 1 ist keine das gericht bindende 
Anordnung im sinne von § 21 Abs. 2 satz 3 gKg, § 20 Abs. 2 satz 3 FamgKg und § 21  
Abs. 2 satz 3 gnotKg.

§ 12

Absehen von Wertermittlungen 
– zu vorbemerkung 1.1 Abs. 1 Kv gnotKg, 
vorbemerkung 1.3.1 Abs. 2 Kv FamgKg –

von Wertermittlungen kann abgesehen werden, wenn nicht Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass das reine vermögen des Fürsorgebedürftigen mehr als 25 000 euro beträgt.

§ 13

Kostenansatz bei gegenständlich beschränkter Gebührenfreiheit

bei erbscheinen und ähnlichen zeugnissen (nr. 12210 Kv gnotKg), die zur verwendung in 
einem bestimmten verfahren gebührenfrei oder zu ermäßigten gebühren zu erteilen sind, 
hat der Kostenbeamte die urschrift und Ausfertigung der urkunde mit dem vermerk „zum 
ausschließlichen gebrauch für das ........-verfahren gebührenfrei – zu ermäßigten gebühren 
– erteilt” zu versehen. die Ausfertigung ist der behörde oder dienststelle, bei der das verfah-
ren anhängig ist, mit dem ersuchen zu übersenden, den beteiligten weder die Ausfertigung 
auszuhändigen noch eine Abschrift zu erteilen.

§ 14

Haftkosten

die erhebung von Kosten der vollstreckung von freiheitsentziehenden maßregeln der besse-
rung und sicherung richtet sich nach § 138 Abs. 2, § 50 stvollzg. die Kosten der untersu-
chungshaft sowie einer sonstigen haft außer zwangshaft, die Kosten einer einstweiligen un-
terbringung (§ 126a stPo), einer unterbringung zur beobachtung (§ 81 stPo, § 73 Jgg) und 
einer einstweiligen unterbringung in einem heim für Jugendhilfe (§ 71 Abs. 2, § 72 Abs. 4  
Jgg) werden nur angesetzt, wenn sie auch von einem gefangenen im strafvollzug zu erhe-
ben wären (nr. 9011 Kv gKg, nr. 2009 Kv FamgKg, nr. 31011 Kv gnotKg, vorbemerkung 
2 Kv JvKostg i.v.m. nr. 9011 Kv gKg).

§ 15

Zeit des Kostenansatzes im Allgemeinen

(1) soweit nichts anderes bestimmt oder zugelassen ist, werden Kosten alsbald nach Fällig-
keit angesetzt (z.b. § 6 Abs. 1 und 2, §§ 7 bis 9 gKg, §§ 9 bis 11 FamgKg, §§ 8, 9 gnotKg) 
und Kostenvorschüsse berechnet, sobald sie zu leisten sind (z.b. §§ 15 bis 18 gKg, §§ 16, 
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17 FamgKg, §§ 13, 14, 17 gnotKg). dies gilt insbesondere auch vor versendung der Akten 
an das rechtsmittelgericht.

(2) Auslagen sind in der regel erst bei beendigung des rechtszuges anzusetzen, wenn kein 
verlust für die staatskasse zu befürchten ist. das gleiche gilt für die Abrechnung der zu ihrer 
deckung erhobenen vorschüsse. Werden jedoch im Laufe des verfahrens gebühren fällig, 
sind mit ihnen auch die durch vorschüsse nicht gedeckten Auslagen anzusetzen.

(3) Abs. 2 gilt nicht

1. für Auslagen, die in verfahren vor einer ausländischen behörde entstehen,

2. für Auslagen, die einer an der sache nicht beteiligten Person zur Last fallen.

(4) steht zu dem in Abs. 1 bezeichneten zeitpunkt der den gebühren zugrunde zu legende 
Wert noch nicht endgültig fest, werden die gebühren unter dem vorbehalt späterer berich-
tigung nach einer vorläufigen Wertannahme angesetzt. Auf rechtzeitige berichtigung ist zu 
achten (vgl. § 20 gKg, § 19 FamgKg, § 20 gnotKg); in Angelegenheiten, auf die das ge-
richts- und notarkostengesetz Anwendung findet, ist erforderlichenfalls dem Kostenschuld-
ner mitzuteilen, dass ein Wertermittlungsverfahren eingeleitet ist (§ 20 Abs. 2 gnotKg). das-
selbe gilt für Angelegenheiten, auf die das gesetz über gerichtskosten in Familiensachen 
Anwendung findet (§ 19 Abs. 2 FamgKg).

§ 16

Zeit des Kostenansatzes in besonderen Fällen

i.

gebühr für die durchführung des insolvenzverfahrens 
– zu nr. 2320, 2330 Kv gKg –

(1) die gebühr für die durchführung des insolvenzverfahrens ist in der regel nach durch-
führung des berichtstermins (§ 156 inso), im vereinfachten insolvenzverfahren bei vorliegen 
der vermögensübersicht (§ 305 Abs. 1 nr. 3 inso), anzusetzen.

(2) bei einstellung des insolvenzverfahrens oder nach bestätigung des insolvenzplanes hat 
der Kostenbeamte den insolvenzverwalter schriftlich aufzufordern, einen betrag zurückzu-
behalten, der zur deckung der näher zu bezeichnenden gerichtskosten ausreicht.

ii.

Kosten in vormundschafts-, dauerbetreuungs-, dauerpflegschafts- 
und nachlasssachen 

– zu § 8 gnotKg, § 10 FamgKg –

die bei vormundschaften, dauerbetreuungen und -pflegschaften sowie bei nachlasssachen 
zu beginn eines jeden Kalenderjahres fällig werdenden gebühren können, wenn kein verlust 
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für die staatskasse zu besorgen ist, gelegentlich der Prüfung der jährlichen rechnungsle-
gung angesetzt werden. zur sicherstellung des rechtzeitigen Ansatzes dieser gebühren sind 
die in betracht kommenden Akten von dem Kostenbeamten in ein verzeichnis einzutragen, 
das mindestens folgende spalten enthält:

1. Lfd. nr.

2. Aktenzeichen

3. bezeichnung der sache

4. Jahresgebühr berechnet am:

iii.

Kosten in scheidungsfolgesachen und in Folgesachen

gebühren in scheidungsfolgesachen und in Folgesachen eines verfahrens über die Aufhe-
bung der Lebenspartnerschaft werden erst angesetzt, wenn eine unbedingte entscheidung 
über die Kosten ergangen ist oder das verfahren oder die instanz durch vergleich, zurück-
nahme oder anderweitige erledigung beendet ist (§ 9 Abs. 1, § 11 Abs. 1 FamgKg).

§ 17

Heranziehung steuerlicher Werte 
– zu § 46 Abs. 3 nr. 3, § 48 gnotKg –

(1) Wird auf einen für zwecke der steuererhebung festgesetzten Wert (§ 46 Abs. 3 nr. 3 
gnotKg) oder den einheitswert von grundbesitz (§ 48 gnotKg) zurückgegriffen, genügt 
als nachweis die vorlage des steuerbescheides (Feststellungsbescheides, einheitswertbe-
scheides), sofern sich der einheitswert des grundbesitzes nicht schon aus der steuerlichen 
unbedenklichkeitsbescheinigung ergibt.

(2) das Finanzamt ist um Auskunft über die höhe der für zwecke der steuererhebung 
festgesetzten Werte, die höhe des einheitswertes oder um erteilung einer Abschrift des 
entsprechenden steuerbescheides nur zu ersuchen, wenn der Kostenschuldner den steu-
erbescheid nicht vorlegt, ausnahmsweise auch dann, wenn die Wertermittlung besonders 
schwierig ist. Für die Aufbewahrung des einheitswertbescheides gelten die bestimmungen 
der Aktenordnung entsprechend.

§ 18

Gebührenansatz bei gleichzeitiger Belastung mehrerer Grundstücke 
– zu § 18 Abs. 3 gnotKg –

Für die eintragung oder Löschung eines gesamtrechts bei mehreren grundbuchämtern wer-
den die Kosten im Fall der nr. 14122 oder 14141 Kv gnotKg bei dem gericht angesetzt, 
bei dessen grundbuchamt der Antrag zuerst eingegangen ist. entsprechendes gilt für die 
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eintragung oder Löschung eines gesamtrechts bei mehreren registergerichten im Fall der 
nr. 14221 oder 14241 Kv gnotKg (§ 18 Abs. 3 gnotKg). die Kostenbeamten der beteilig-
ten grundbuchämter bzw. registergerichte haben sich vorab wegen des gebührenansatzes 
und des zeitpunktes des eingangs der Anträge zu verständigen; das die Kosten ansetzende 
grundbuchamt bzw. registergericht hat eine Abschrift der Kostenrechnung an alle beteilig-
ten grundbuchämter bzw. registergerichte zu übermitteln.

§ 19

Gerichtsvollzieherkosten 
– zu § 13 Abs. 3 gvKostg –

hat der gerichtsvollzieher bei Aufträgen, die ihm vom gericht erteilt werden, die gerichts-
vollzieherkosten (gebühren und Auslagen) zu den Akten mitgeteilt und nicht angezeigt, dass 
er sie eingezogen hat, sind sie als Auslagen des gerichtlichen verfahrens anzusetzen (vgl.  
§ 13 Abs. 3 gvKostg, § 24 Abs. 7 satz 3).

§ 20

Kostensicherung

(1) zur sicherung des Kosteneingangs sehen die Kostengesetze vor

1. die erhebung von Kostenvorschüssen, von denen die vornahme einer Amtshandlung 
nicht abhängt (z.b. §§ 15, 17 Abs. 3 gKg, § 16 Abs. 3 FamgKg, § 14 Abs. 3 gnotKg);

2. die zurückstellung von Amtshandlungen bis zur entrichtung bestimmter gebühren oder 
Kostenvorschüsse (z.b. § 12 Abs. 1 und 3 bis 6, §§ 12a, 13, 17 Abs. 1 und 2 gKg, § 14 
Abs. 1 und 3, § 16 Abs. 1 und 2 FamgKg, §§ 13, 14 Abs. 1 und 2 gnotKg, § 8 Abs. 2 
JvKostg);

3. die Ausübung des zurückbehaltungsrechts (§ 23).

(2) die erhebung eines Kostenvorschusses, von dessen zahlung die Amtshandlung nicht 
abhängt (Abs. 1 nr. 1), ordnet der Kostenbeamte selbständig an. das gleiche gilt in den 
Fällen der §§ 12, 13 gKg und § 14 FamgKg, jedoch ist der eingang zunächst dem richter 
(rechtspfleger) vorzulegen, wenn sich daraus ergibt, dass die erledigung der sache ohne 
vorauszahlung angestrebt wird.

(3) soweit eine gesetzliche vorschrift die Abhängigmachung der vornahme des geschäfts 
von der vorauszahlung der Kosten gestattet (z.b. §§ 379a, 390 Abs. 4 stPo, § 17 Abs. 1 
satz 2, Abs. 2 gKg, § 16 Abs. 1 satz 2, Abs. 2 FamgKg, §§ 13, 14 Abs. 1 satz 2, Abs. 2 
gnotKg), hat der Kostenbeamte vor der einforderung des vorschusses die entscheidung 
des richters (rechtspflegers) einzuholen; dies gilt nicht in den Fällen der §§ 12, 13 gKg und 
§ 14 FamgKg (vgl. Abs. 2 satz 2).

(4) in Justizverwaltungsangelegenheiten bestimmt der nach § 46 zuständige beamte die 
höhe des vorschusses.
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(5) ist die vornahme einer Amtshandlung nicht von der zahlung eines Auslagenvorschus-
ses abhängig, soll dieser regelmäßig nur eingefordert werden, wenn die Auslagen mehr als  
25 euro betragen oder ein verlust für die staatskasse zu befürchten ist.

(6) in den Fällen des Abs. 1 nr. 1 und 3 sowie des § 17 Abs. 2 gKg, des § 16 Abs. 2 FamgKg 
und des § 14 Abs. 2 gnotKg sowie in gleichartigen Fällen ist ein vorschuss nicht zu er-
heben, wenn eine gemeinde, ein gemeindeverband oder eine sonstige Körperschaft des 
öffentlichen rechts Kostenschuldner ist.

§ 21

Sicherstellung der Kosten (Abschnitt 3 GNotKG)

Wird sicherstellung zugelassen, wird der vorschuss zwar berechnet, aber nicht nach § 4 
Abs. 2 angefordert. die sicherheit kann vorbehaltlich anderer Anordnungen des richters 
(rechtspflegers) in der in den §§ 232 bis 240 bgb vorgesehenen Weise geleistet werden. die 
verwertung der sicherheit ist sache der vollstreckungsbehörde, nachdem ihr die aus Anlass 
des geschäfts erwachsenen Kosten zur einziehung überwiesen sind.

§ 22

Jährliche Vorschüsse im Zwangsverwaltungsverfahren 
– zu § 15 Abs. 2 gKg –

(1) der jährlich zu erhebende gebührenvorschuss soll regelmäßig in höhe einer gebühr 
mit einem gebührensatz von 0,5 bemessen werden. daneben ist ein Auslagenvorschuss in 
höhe der im laufenden Jahr voraussichtlich erwachsenen Auslagen zu erheben.

(2) in zwangsverwaltungsverfahren, in denen einnahmen erzielt werden, deren höhe die 
gebühren und Auslagen deckt, kann die Jahresgebühr, wenn kein verlust für die staats-
kasse zu besorgen ist, anlässlich der Prüfung der jährlichen rechnungslegung angesetzt 
werden. § 16 Abschnitt ii satz 2 gilt entsprechend. von der erhebung eines vorschusses 
kann in diesem Fall abgesehen werden.

§ 23

Zurückbehaltungsrecht 
– zu § 11 gnotKg, § 17 Abs. 2 gKg, § 16 Abs. 2 FamgKg, § 9 JvKostg –

(1) in Angelegenheiten, auf die das gerichts- und notarkostengesetz anzuwenden ist, und 
in Justizverwaltungsangelegenheiten sind urkunden, Ausfertigungen, Ausdrucke und Ko-
pien sowie gerichtliche unterlagen regelmäßig bis zur zahlung der in der Angelegenheit 
erwachsenen Kosten zurückzubehalten. die entscheidung über die Ausübung des zurück-
behaltungsrechts trifft der Kostenbeamte nach billigem ermessen. dies gilt entsprechend in 
den Fällen des § 17 Abs. 2 gKg und des § 16 Abs. 2 FamgKg.
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(2) Kosten, von deren entrichtung die herausgabe abhängig gemacht wird, sind so bald wie 
möglich anzusetzen. Können sie noch nicht endgültig berechnet werden, sind sie vorbehalt-
lich späterer berichtigung vorläufig anzusetzen.

(3) ist ein anderer als der Kostenschuldner zum empfang des schriftstücks berechtigt, hat 
ihn der Kostenbeamte von der Ausübung des zurückbehaltungsrechts zu verständigen. er-
hält der empfangsberechtigte in derselben Angelegenheit eine sonstige mitteilung, ist die 
nachricht, dass das schriftstück zurückbehalten wird, nach möglichkeit damit zu verbinden.

(4) Wegen des vermerks der Ausübung des zurückbehaltungsrechts und der Aufführung 
des dritten empfangsberechtigten in der Kostenrechnung wird auf § 24 Abs. 6 verwiesen.

(5) Für die sichere verwahrung von Wertpapieren, sparkassenbüchern, hypothekenbriefen 
und sonstigen urkunden von besonderem Wert ist sorge zu tragen.

(6) die zurückbehaltenen schriftstücke sind an den empfangsberechtigten herauszugeben,

1. wenn die zahlung der Kosten nachgewiesen ist,

2. wenn die Anordnung, dass schriftstücke zurückzubehalten sind, vom Kostenbeamten 
oder durch gerichtliche entscheidung aufgehoben wird.

§ 24

Kostenrechnung

(1) die urschrift der Kostenrechnung für die sachakte enthält

1. die Angabe der Justizbehörde, die bezeichnung der sache und die geschäftsnummer,

2. die einzelnen Kostenansätze und die Kostenvorschüsse unter hinweis auf die angewen-
dete vorschrift, bei Wertgebühren auch den der berechnung zugrunde gelegten Wert,

3. den gesamtbetrag der Kosten,

4. namen, Anschriften sowie ggf. geschäftszeichen und geburtsdaten der Kostenschuldner.

(2) haften mehrere als gesamtschuldner oder hat ein Kostenschuldner die zwangsvollstre-
ckung in ein bestimmtes vermögen zu dulden, ist dies in der urschrift der Kostenrechnung zu 
vermerken. bei der anteilmäßigen inanspruchnahme des Kostenschuldners (z.b. § 8 Abs. 4)  
ist dort ein eindeutiger vorbehalt über die möglichkeit einer weiteren inanspruchnahme 
aufzunehmen. unter beachtung der grundsätze in § 8 Abs. 4 ist weiter anzugeben, wie 
die einzelnen gesamtschuldner zunächst in Anspruch genommen werden. erst- und zweit-
schuldner (§ 8 Abs. 1) sind ausdrücklich als solche zu bezeichnen. Wird der zweitschuldner 
vor dem erstschuldner in Anspruch genommen (§ 8 Abs. 1), sind die gründe hierfür kurz 
anzugeben.

(3) ist bei mehreren Kostengesamtschuldnern damit zu rechnen, dass der zunächst in An-
spruch genommene die Kosten bezahlen wird, kann die Aufführung der weiteren gesamt-
schuldner durch ausdrücklichen vermerk vorbehalten werden.
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(4) sind Kosten durch verwendung von gerichtskostenstemplern entrichtet oder durch Ak-
tenausdrucke nach § 696 Abs. 2 satz 1 zPo mit gerichtskostenrechnungen nachgewiesen, 
ist zu vermerken, wo sich diese zahlungsnachweise befinden. sind Kosten bereits gebucht, 
ist das zuordnungsmerkmal des Kassenverfahrens anzugeben.

(5) ergeben sich aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass noch weitere Kosten geltend 
gemacht werden können, die vom Kostenschuldner als Auslagen zu erheben sind (z.b. ver-
gütungen von Pflichtverteidigern, verfahrensbeiständen oder sachverständigen), ist ein ein-
deutiger vorbehalt über die möglichkeit einer inanspruchnahme für die weiteren, nach Art 
oder voraussichtlicher höhe zu bezeichnenden Kosten in die urschrift der Kostenrechnung 
aufzunehmen.

(6) die Ausübung des zurückbehaltungsrechts (§ 23) ist mit kurzer begründung zu vermer-
ken. ist ein anderer als der Kostenschuldner zum empfang des schriftstücks berechtigt (§ 23 
Abs. 3), wird er gleichfalls in der urschrift der Kostenrechnung aufgeführt.

(7) enthält die urschrift der Kostenrechnung beträge, die anderen berechtigten als der 
staatskasse zustehen und nach der einziehung an sie auszuzahlen sind (durchlaufende gel-
der), hat der Kostenbeamte sicherzustellen, dass er von einer zahlung Kenntnis erlangt. der 
empfangsberechtigte ist in der urschrift der Kostenrechnung aufzuführen. im Falle des § 19 
ist der gerichtsvollzieher als empfangsberechtigt zu bezeichnen.

(8) Wenn für einen vorschuss sicherheit geleistet ist (§ 21), ist dies durch einen zu unter-
streichenden vermerk anzugeben.

(9) der Kostenbeamte hat die urschrift der Kostenrechnung unter Angabe von ort, tag und 
Amtsbezeichnung zu unterschreiben.

§ 25

Anforderung der Kosten mit Sollstellung

(1) mit der sollstellung wird die buchung des zu erhebenden betrags im sachbuch der 
Kasse, die dortige Überwachung des zahlungseingangs und im Fall der nichtzahlung die 
selbständige einziehung durch die vollstreckungsbehörde bewirkt.

(2) der Kostenbeamte veranlasst die sollstellung der Kosten nach den näheren bestim-
mungen des bundesministeriums der Justiz und für verbraucherschutz oder der jeweiligen 
Landesjustizverwaltung und sorgt dafür, dass jeder Kostenschuldner, der in Anspruch ge-
nommen werden soll, einen Ausdruck der ihn betreffenden inhalte der Kostenrechnung mit 
einer zahlungsaufforderung und einer rechtsbehelfsbelehrung (Kostenanforderung) erhält. 
in der zahlungsaufforderung sind der zahlungsempfänger mit Anschrift und bankverbindung 
sowie das zuordnungsmerkmal der sollstellung (z.b. Kassenzeichen) anzugeben. Kosten-
anforderungen, die automationsgestützt erstellt werden, bedürfen weder einer unterschrift 
noch eines Abdrucks des dienstsiegels; auf der Kostenanforderung ist zu vermerken, dass 
das schreiben mit einer datenverarbeitungsanlage erstellt wurde und daher nicht unter-
zeichnet wird. manuell erstellte Kostenrechnungen sind stattdessen mit unterschrift oder 
mit dem Abdruck des dienstsiegels zu versehen.
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(3) sofern der Kostenschuldner im automatisierten mahnverfahren von einem bevollmäch-
tigten vertreten wird, kann die Kostenanforderung diesem zugesandt werden.

§ 26

Anforderung der Kosten ohne Sollstellung 
– zu §§ 379a, 390 Abs. 4 stPo, §§ 12, 12a, 13, 17 Abs. 1 satz 2, Abs. 2 gKg, §§ 14, 16 

Abs. 1 satz 2, Abs. 2 FamgKg, §§ 13, 14 Abs. 1 satz 2, Abs. 2 gnotKg –

(1) vorweg zu erhebende gebühren und Kostenvorschüsse, von deren entrichtung die vor-
nahme einer Amtshandlung oder die einleitung oder der Fortgang eines verfahrens abhängig 
ist, sind ohne sollstellung unmittelbar vom zahlungspflichtigen anzufordern; das gleiche gilt 
im Falle der Ausübung des zurückbehaltungsrechts (§ 23). § 24 Abs. 1 ist zu beachten. We-
gen der einzelheiten der Kostenanforderung ohne sollstellung wird auf die näheren bestim-
mungen des bundesministeriums der Justiz und für verbraucherschutz oder der jeweiligen 
Landesjustizverwaltung verwiesen.

(2) steht der Wert des streitgegenstandes oder der geschäftswert noch nicht endgültig 
fest, sind der berechnung vorläufig die Angaben des Klägers oder Antragstellers zugrunde 
zu legen, sofern sie nicht offenbar unrichtig sind.

(3) hat das gericht den betrag des vorschusses und die zahlungsfrist selbst bestimmt (z.b. 
in den Fällen der §§ 379, 402 zPo), kann eine Kostenrechnung (§ 24 Abs. 1) unterbleiben, 
wenn das gerichtliche schriftstück alle für die bewirkung der zahlung erforderlichen Anga-
ben enthält.

(4) hat der zahlungspflichtige auf die gebühren oder vorschüsse (Abs. 1) beträge bezahlt, 
die zur deckung nicht völlig ausreichen, ist er auf den minderbetrag hinzuweisen; hat er noch 
keine Kostenanforderung erhalten, ist der minderbetrag ohne sollstellung entsprechend 
Abs. 1 anzufordern. ist der minderbetrag nur gering, führt der Kostenbeamte zunächst eine 
entscheidung des richters (rechtspflegers) darüber herbei, ob der sache gleichwohl Fort-
gang zu geben sei. Wird der sache Fortgang gegeben, wird der fehlende betrag gemäß  
§ 25 mit sollstellung angefordert, falls er nicht nach den bestehenden bestimmungen wegen 
geringfügigkeit außer Ansatz bleibt; besteht der richter (rechtspfleger) dagegen auf der 
zahlung des restbetrages, ist nach satz 1 zu verfahren.

(5) Wird in den Fällen der §§ 379a, 390 Abs. 4 stPo der angeforderte betrag nicht voll ge-
zahlt, sind die Akten alsbald dem gericht (vorsitzenden) zur entscheidung vorzulegen.

(6) sofern der zahlungspflichtige von einem bevollmächtigten, insbesondere dem Prozess- 
oder verfahrensbevollmächtigten oder notar, vertreten wird, soll die Kostenanforderung 
grundsätzlich diesem zur vermittlung der zahlung zugesandt werden.

(7) ist die zahlung des vorschusses an eine Frist geknüpft (z.b. in den Fällen der §§ 379a, 
390 Abs. 4 stPo, § 18 gbo), ist die Kostenanforderung von Amts wegen zuzustellen. in 
sonstigen Fällen wird sie regelmäßig als brief abgesandt.
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(8) Wird der Kostenanforderung keine Folge geleistet, hat der Kostenbeamte die in der sa-
che etwa entstandenen oder noch entstehenden Kosten zu berechnen und zum soll zu 
stellen (§ 25). das gleiche gilt, wenn die Anordnung, durch welche die vornahme eines ge-
schäfts von der vorauszahlung abhängig gemacht war, wieder aufgehoben oder wenn von 
der gesetzlich vorgesehenen vorwegleistungspflicht eine Ausnahme bewilligt wird (z.b. nach 
§ 14 gKg, § 15 FamgKg, § 16 gnotKg). Kommt der zur vorwegleistung verpflichtete in den 
Fällen des § 12 Abs. 1, 3 satz 3 und 4 gKg sowie des § 14 Abs. 1, 3 FamgKg der zahlungs-
aufforderung nicht nach, werden die in § 12 Abs. 1, 3 satz 3 und 4 gKg und § 14 Abs. 1, 3 
FamgKg genannten gebühren nur insoweit angesetzt, als sich der zahlungspflichtige nicht 
durch rücknahme der Klage oder des Antrags von der verpflichtung zur zahlung befreien 
kann.

(9) von der Übersendung einer schlusskostenrechnung kann abgesehen werden, wenn 
sich die endgültig festgestellte Kostenschuld mit dem vorausgezahlten betrag deckt. An-
sonsten ist die schlusskostenrechnung unverzüglich zu übersenden.

Abschnitt 3

Weitere Pflichten des Kostenbeamten

§ 27

Behandlung von Ersuchen und Mitteilungen der Vollstreckungsbehörde

(1) ersucht die vollstreckungsbehörde um Auskunft darüber, ob sich aus den sachakten 
näheres über die einkommens- und vermögensverhältnisse eines Kostenschuldners ergibt, 
insbesondere über das vorhandensein pfändbarer Ansprüche, hat der Kostenbeamte die 
notwendigen Feststellungen zu treffen. befinden sich die Akten beim rechtsmittelgericht, 
trifft diese verpflichtung den Kostenbeamten dieses gerichts.

(2) ersucht die vollstreckungsbehörde um eine Änderung oder ergänzung der Kostenrech-
nung, weil sie eine andere heranziehung von gesamtschuldnern oder eine erstreckung 
der rechnung auf bisher nicht in Anspruch genommene Kostenschuldner für geboten hält, 
hat der Kostenbeamte aufgrund der ermittlungen der vollstreckungsbehörde die voraus-
setzungen für die heranziehung dieser Kostenschuldner festzustellen (vgl. § 7 Abs. 1) und 
gegebenenfalls eine neue oder ergänzte Kostenrechnung aufzustellen. die gründe für die 
inanspruchnahme des weiteren Kostenschuldners sind in der Kostenrechnung anzugeben. 
soweit hierbei Kosten eines bereits erledigten rechtsmittelverfahrens zu berücksichtigen 
sind, sind die dem Kostenbeamten obliegenden dienstverrichtungen von dem Kostenbeam-
ten des rechtsmittelgerichts zu erledigen; eine zweitschuldneranfrage kann vom Kostenbe-
amten des gerichts des ersten rechtszuges beantwortet werden, falls eine zweitschuldner-
haftung nicht besteht.

(3) die bestimmungen des Abs. 2 gelten entsprechend, wenn ein Kostenschuldner vorhan-
den ist, der wegen der Kostenschuld lediglich die zwangsvollstreckung in ein bestimmtes 
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vermögen (z.b. der grundstückseigentümer bei dinglich gesicherten Forderungen, für die er 
nicht persönlich haftet) zu dulden hat.

(4) Wird dem Kostenbeamten eine mitteilung über die niederschlagung oder den (teil-)er-
lass der Kostenforderung vorgelegt, hat er zu prüfen, ob weitere einziehungsmöglichkeiten 
bestehen und teilt diese der vollstreckungsbehörde mit.

(5) eine zahlungsanzeige, die sich auf einen zum soll gestellten betrag bezieht und nicht 
bei den sachakten zu verbleiben hat, ist von dem Kostenbeamten unter Angabe des grun-
des der rückgabe zurückzusenden. die rücksendung einer zahlungsanzeige hat er auf der 
vorderen innenseite des Aktenumschlags oder einem Kostenvorblatt zu vermerken. der ver-
merk muss den einzahler, den betrag der einzahlung, die buchungsnummer und den grund 
der rückgabe enthalten. Abweichend von satz 2 und 3 kann auch eine Kopie der zahlungs-
anzeige zu den sachakten genommen werden, auf der der grund der rückgabe vermerkt 
ist.

(6) die rücksendung einer zweitschuldneranfrage und das mitgeteilte ergebnis hat der 
Kostenbeamte auf der urschrift der Kostenrechnung zu vermerken. Abweichend hiervon 
kann auch eine Kopie der zweitschuldneranfrage zu den sachakten genommen werden, auf 
der das mitgeteilte ergebnis vermerkt ist.

§ 28

Berichtigung des Kostenansatzes

(1) der Kostenbeamte hat bei jeder Änderung der Kostenforderung den Kostenansatz zu 
berichtigen und, wenn hierdurch auch die Kosten eines anderen rechtszuges berührt wer-
den, den Kostenbeamten dieses rechtszuges zu benachrichtigen, soweit er nicht selbst für 
den Kostenansatz des anderen rechtszuges zuständig ist (z.b. § 5 Abs. 2).

(2) solange eine gerichtliche entscheidung oder eine Anordnung im dienstaufsichtsweg 
nicht ergangen ist, hat er auf erinnerung oder auch von Amts wegen unrichtige Kosten-
ansätze richtig zu stellen. Will er einer erinnerung des Kostenschuldners nicht oder nicht 
in vollem umfang abhelfen oder richtet sich die erinnerung gegen Kosten, die auf grund 
einer beanstandung des Prüfungsbeamten angesetzt sind, hat er sie mit den Akten dem 
Prüfungsbeamten vorzulegen.

§ 29

Nachträgliche Änderung der Kostenforderung

(1) Ändert sich nachträglich die Kostenforderung, stellt der Kostenbeamte eine neue Kos-
tenrechnung auf, es sei denn, dass die Kostenforderung völlig erlischt.

(2) erhöht sich die Kostenforderung, veranlasst er die nachforderung des mehrbetrages 
gemäß § 25 oder § 26.
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(3) vermindert sie sich oder erlischt sie ganz, ordnet er durch eine Kassenanordnung die 
Löschung im soll oder die rückzahlung an. in der Kassenanordnung sind sämtliche in 
derselben rechtssache zum soll gestellten oder eingezahlten beträge, für die der Kosten-
schuldner haftet, anzugeben; dabei hat der Kostenbeamte, wenn mehrere beträge zum soll 
stehen, diejenigen beträge zu bezeichnen, für die weitere Kostenschuldner vorhanden sind. 
die Anordnung der Löschung oder rückzahlung ist unter Angabe des betrages auf der ur-
schrift der Kostenrechnung in auffälliger Weise zu vermerken.

(4) bei vertretung durch einen Prozess- oder verfahrensbevollmächtigten (§ 81 zPo, § 11 
FamFg, § 113 Abs. 1 satz 2 FamFg) ist die rückzahlung an diesen anzuordnen, es sei denn, 
die Partei oder der beteiligte hat der rückzahlung gegenüber dem gericht ausdrücklich wi-
dersprochen. stimmt der bevollmächtigte in diesem Fall der rückzahlung an die Partei oder 
den beteiligten nicht zu, sind die Akten dem Prüfungsbeamten zur entscheidung vorzulegen.

(5) in anderen Fällen ist die rückzahlung an einen bevollmächtigten anzuordnen,

1. wenn er eine vollmacht seines Auftraggebers zu den Akten einreicht, die ihn allgemein 
zum geldempfang oder zum empfang der im verfahren etwa zurückzuzahlenden Kosten 
ermächtigt, und wenn keine zweifel bezüglich der gültigkeit der vollmacht bestehen, 
oder

2. wenn es sich bei dem bevollmächtigten um einen rechtsanwalt, notar oder rechtsbei-
stand handelt und dieser rechtzeitig vor Anordnung der rückzahlung schriftlich erklärt, 
dass er die Kosten aus eigenen mitteln bezahlt hat.

(6) im Falle der berichtigung wegen irrtümlichen Ansatzes muss aus der Kostenrechnung 
und aus der Kassenanordnung hervorgehen, inwiefern der ursprüngliche Ansatz unrichtig 
war.

(7) hat die dienstaufsichtsbehörde oder der Kostenprüfungsbeamte (§ 35) die berichtigung 
angeordnet, ist dies zu vermerken.

(8) im Falle des Kostenerlasses ist die den Kostenerlass anordnende verfügung zu bezeich-
nen.

(9) beruht die berichtigung oder Änderung auf einer mit beschwerde anfechtbaren gericht-
lichen entscheidung, ist anzugeben, dass die entscheidung dem zur vertretung der staats-
kasse zuständigen beamten vorgelegen hat.

(10) Wird die rückzahlung von Kosten veranlasst, die durch verwendung von gerichtskos-
tenstemplern entrichtet oder sonst ohne sollstellung eingezahlt sind oder deren zahlung 
durch Aktenausdrucke nach § 696 Abs. 2 satz 1 zPo mit gerichtskostenrechnungen nach-
gewiesen ist, hat ein zweiter beamter oder beschäftigter der geschäftsstelle in der Kassen-
anordnung zu bescheinigen, dass die beträge nach den angegebenen zahlungsnachweisen 
entrichtet und die buchungsangaben aus den zahlungsanzeigen über die ohne sollstellung 
eingezahlten beträge richtig übernommen sind. die Anordnung der rückzahlung ist bei oder 
auf dem betroffenen zahlungsnachweis in auffälliger Weise zu vermerken; der vermerk ist zu 
unterstreichen.
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(11) sind infolge der nachträglichen Änderung der Kostenrechnung nur Kleinbeträge nach-
zufordern, im soll zu löschen oder zurückzuzahlen, sind die für die behandlung solcher be-
träge getroffenen besonderen bestimmungen zu beachten.

(12) Wird eine neue Kostenrechnung aufgestellt (Abs. 1), ist in ihr die frühere Kostenrech-
nung zu bezeichnen; die frühere Kostenrechnung ist mit einem zu unterstreichenden hinweis 
auf die neue Kostenrechnung zu versehen.

§ 30

Nachträgliche Änderung der Kostenhaftung

(1) tritt zu dem bisher in Anspruch genommenen Kostenschuldner ein neuer hinzu, der vor 
jenem in Anspruch zu nehmen ist (vgl. § 8), stellt der Kostenbeamte zunächst fest, ob die 
eingeforderten Kosten bereits entrichtet sind. nur wenn die Kosten nicht oder nicht ganz 
bezahlt sind und auch nicht anzunehmen ist, dass der nunmehr in Anspruch zu nehmende 
Kostenschuldner zahlungsunfähig sein werde, stellt er eine neue Kostenrechnung auf. er 
veranlasst sodann die Löschung der den bisherigen Kostenschuldner betreffenden sollstel-
lung und die sollstellung (§ 25) gegenüber dem neuen Kostenschuldner.

(2) erlischt nachträglich die haftung eines gesamtschuldners ganz oder teilweise, berichtigt 
der Kostenbeamte die Kostenrechnung. er veranlasst die Löschung der gegen den bishe-
rigen Kostenschuldner geltend gemachten Forderung und die rückzahlung bereits bezahl-
ter beträge, soweit nunmehr keinerlei haftungsgrund vorliegt. soweit ein anderer Kosten-
schuldner in Anspruch zu nehmen ist, veranlasst er die Kostenanforderung nach § 25.

§ 31

Einrede der Verjährung 
– zu § 5 Abs. 2 gKg, § 7 Abs. 2 FamgKg, § 6 Abs. 2 gnotKg, § 5 Abs. 2 JvKostg –

ist der Anspruch auf erstattung von Kosten verjährt, hat der Kostenbeamte die Akten dem 
zur vertretung der staatskasse zuständigen beamten vorzulegen. soll nach dessen Auf-
fassung die verjährungseinrede erhoben werden, ist hierzu die einwilligung des unmittel-
bar vorgesetzten Präsidenten einzuholen. von der erhebung der verjährungseinrede kann 
mit rücksicht auf die umstände des Falles abgesehen werden. hat der zur vertretung der 
staatskasse zuständige beamte dem Kostenbeamten mitgeteilt, dass die verjährungsein-
rede nicht erhoben werden soll, ist dies auf der zahlungsbegründenden unterlage in den 
sachakten zu vermerken.

§ 32

Durchlaufende Gelder

(1) sind durchlaufende gelder in der Kostenrechnung enthalten (§ 24 Abs. 7), hat der Kos-
tenbeamte nach eingang der zahlungsanzeige eine Auszahlungsanordnung zu erteilen.
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(2) sofern durchlaufende gelder durch verwendung von gerichtskostenstemplern entrich-
tet oder sonst ohne sollstellung eingezahlt sind, gilt § 29 Abs. 10 satz 1 entsprechend.

(3) die Anordnung der Auszahlung ist bei oder auf dem betroffenen zahlungsnachweis oder 
auf der urschrift der Kostenrechnung in auffälliger Weise zu vermerken. der vermerk ist zu 
unterstreichen.

Abschnitt 4

Veränderung von Ansprüchen

§ 33

Veränderung von Ansprüchen

Für die niederschlagung, die stundung und den erlass von Kosten gelten die darüber ergan-
genen besonderen bestimmungen.

Abschnitt 5

Kostenprüfung

§ 34

Aufsicht über den Kostenansatz

(1) die vorstände der Justizbehörden überwachen im rahmen ihrer Aufsichtspflichten die 
ordnungsmäßige erledigung des Kostenansatzes durch den Kostenbeamten.

(2) die besondere Prüfung des Kostenansatzes ist Aufgabe der Kostenprüfungsbeamten  
(§ 35).

(3) die dem rechnungshof zustehenden befugnisse bleiben unberührt.

§ 35

Kostenprüfungsbeamte

Kostenprüfungsbeamte sind

1. der bezirksrevisor,

2. die weiter bestellten Prüfungsbeamten.



252

§ 36

Berichtigung des Kostenansatzes im Verwaltungsweg 
– zu § 19 Abs. 5 gKg, § 18 Abs. 3 FamgKg, § 18 Abs. 6 gnotKg –

solange eine gerichtliche entscheidung nicht ergangen ist, sind die vorstände der Justizbe-
hörden und die Kostenprüfungsbeamten befugt, den Kostenansatz zu beanstanden und den 
Kostenbeamten zur berichtigung des Kostenansatzes anzuweisen. der Kostenbeamte hat 
der Weisung Folge zu leisten; er ist nicht berechtigt, deshalb die entscheidung des gerichts 
herbeizuführen.

§ 37

Nichterhebung von Kosten 
– zu § 21 gKg, § 20 FamgKg, § 21 gnotKg, § 13 JvKostg –

die Präsidenten der gerichte und die Leiter der staatsanwaltschaften sind für die ihrer 
dienstaufsicht unterstellten behörden zuständig, im verwaltungsweg anzuordnen, dass in 
den Fällen des § 21 Abs. 1 gKg, des § 20 Abs. 1 FamgKg, des § 21 Abs. 1 gnotKg und des 
§ 13 JvKostg Kosten nicht zu erheben sind. Über beschwerden gegen den ablehnenden 
bescheid einer dieser stellen wird im Aufsichtsweg entschieden.

§ 38

Erinnerungen und Beschwerden der Staatskasse 
– zu § 66 gKg, § 57 FamgKg, § 81 gnotKg, § 22 JvKostg –

(1) der vertreter der staatskasse soll erinnerungen gegen den Kostenansatz nur dann ein-
legen, wenn es wegen der grundsätzlichen bedeutung der sache angezeigt erscheint, von 
einer berichtigung im verwaltungsweg (§ 36) abzusehen und eine gerichtliche entscheidung 
herbeizuführen.

(2) Alle beschwerdefähigen gerichtlichen entscheidungen einschließlich der Wertfestset-
zungen, durch die der Kostenansatz zuungunsten der staatskasse geändert wird, hat der 
Kostenbeamte des entscheidenden gerichts dem zur vertretung der staatskasse zustän-
digen beamten mitzuteilen. Legt der Kostenbeamte eine erinnerung des Kostenschuldners 
dem zur vertretung der staatskasse zuständigen beamten vor (§ 28 Abs. 2), prüft dieser, ob 
der Kostenansatz im verwaltungsweg zu ändern ist oder ob Anlass besteht, für die staats-
kasse ebenfalls erinnerung einzulegen. soweit der erinnerung nicht abgeholfen wird, veran-
lasst er, dass die Akten unverzüglich dem gericht vorgelegt werden.

§ 39

Besondere Prüfung des Kostenansatzes

(1) bei jeder Justizbehörde findet in der regel einmal im haushaltsjahr eine unvermutete 
Prüfung des Kostenansatzes durch einen Kostenprüfungsbeamten (§ 35) statt.
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(2) zeit und reihenfolge der Prüfungen bestimmt der dienstvorgesetzte des Prüfungsbe-
amten, und zwar im einvernehmen mit dem dienstvorgesetzten der staatsanwaltschaft, 
wenn die Prüfung bei einer staatsanwaltschaft stattfinden soll.

§ 40

Aufgaben und Befugnisse des Prüfungsbeamten

(1) der Prüfungsbeamte soll sich nicht auf die schriftliche beanstandung vorgefundener 
mängel und verstöße beschränken, sondern durch mündliche erörterung wichtiger Fälle mit 
dem Kostenbeamten, durch Anregungen und belehrungen das Prüfungsgeschäft möglichst 
nutzbringend gestalten und auf die beachtung einheitlicher grundsätze beim Kostenansatz 
hinwirken. nebensächlichen dingen soll er nur nachgehen, wenn sich der verdacht von un-
regelmäßigkeiten oder fortgesetzten nachlässigkeiten ergibt.

(2) die einsicht sämtlicher Akten, bücher, register, verzeichnisse und rechnungsbelege ist 
ihm gestattet. sofern verfahrensunterlagen mittels elektronischer datenverarbeitung geführt 
werden, ist sicherzustellen, dass der Prüfungsbeamte zugriff auf diese daten erhält.

(3) von den beteiligten Kostenbeamten kann er mündlich näheren Aufschluss über die be-
handlung von geschäften verlangen.

(4) Aktenstücke über schwebende rechtsstreitigkeiten sowie in testaments-, grundbuch- 
und registersachen hat er in der regel an ort und stelle durchzusehen; sonstige Akten kann 
er sich an seinen dienstsitz übersenden lassen.

§ 41

umfang der Kostenprüfung

(1) der Prüfungsbeamte hat besonders darauf zu achten,

1. ob die Kosten rechtzeitig, richtig und vollständig angesetzt sind und ob sie, soweit erfor-
derlich, mit oder ohne sollstellung (§ 25 und § 26) angefordert sind;

2. ob gerichtskostenstempler bestimmungsgemäß verwendet sind und ob der verbleib der 
Abdrucke von gerichtskostenstemplern, falls sie sich nicht mehr in den Akten befinden, 
nachgewiesen ist;

3. ob die Auslagen ordnungsgemäß vermerkt sind;

4. ob bei bewilligung von Prozess- oder verfahrenskostenhilfe,

a) die an beigeordnete Anwälte gezahlten beträge im zulässigen umfang von dem zah-
lungspflichtigen angefordert,

b) etwaige Ausgleichsansprüche gegen streitgenossen geltend gemacht und

c) die Akten dem rechtspfleger in den Fällen des § 120 Abs. 3, des § 120a Abs. 1 sowie 
des § 124 Abs. 1 nr. 2, 3 und 5 zPo zur entscheidung vorgelegt worden sind und ob 
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Anlass besteht, von dem beschwerderecht gemäß § 127 Abs. 3 zPo gebrauch zu 
machen.

(2) soweit nicht in Abs. 1 etwas anderes bestimmt ist, erstreckt sich die Prüfung nicht auf 
den Ansatz und die höhe solcher Auslagen, für deren Prüfung andere dienststellen zustän-
dig sind.

§ 42

Verfahren bei der Kostenprüfung

(1) der Prüfungsbeamte soll aus jeder gattung von Angelegenheiten, in denen Kosten ent-
stehen können, selbst eine Anzahl Akten auswählen und durchsehen, darunter auch solche, 
die nach ihren Aktenzeichen unmittelbar aufeinander folgen. bei der Auswahl sind auch die 
geschäftsregister und das gemäß § 16 Abschnitt ii zu führende verzeichnis zu berücksichti-
gen und namentlich solche Akten zur Prüfung vorzumerken, in denen höhere Kostenbeträge 
in Frage kommen.

(2) bei der Aktenprüfung ist auch darauf zu achten, dass die sollstellungen und die ohne 
sollstellung geleisteten beträge in der vorgeschriebenen Weise nachgewiesen sind.

(3) bei der nachprüfung der verwendung von gerichtskostenstemplern ist auch eine Anzahl 
älterer, insbesondere weggelegter Akten durchzusehen.

(4) bei der Prüfung der Aktenvermerke über die Auslagen (§ 41 Abs. 1 nr. 3) ist stichproben-
weise festzustellen, ob die Auslagen vorschriftsmäßig in den sachakten vermerkt und beim 
Kostenansatz berücksichtigt sind.

§ 43

Beanstandungen

(1) stellt der Prüfungsbeamte unrichtigkeiten zum nachteil der staatskasse oder eines 
Kostenschuldners fest, ordnet er die berichtigung des Kostenansatzes an. die Anordnung 
unterbleibt, wenn es sich um Kleinbeträge handelt, von deren einziehung oder erstattung 
nach den darüber getroffenen bestimmungen abgesehen werden darf.

(2) An die stelle der berichtigung tritt ein vermerk in der niederschrift (§ 44), wenn eine ge-
richtliche entscheidung ergangen ist oder der Kostenansatz auf einer Anordnung der dienst-
aufsichtsbehörde beruht.

(3) die beanstandungen (Abs. 1 satz 1) sind für jede sache auf einem besonderen blatt 
zu verzeichnen, das zu den Akten zu nehmen ist. in dem Fall des Abs. 1 satz 2 sind sie in 
kürzester Form unter der Kostenrechnung zu vermerken.

(4) der Prüfungsbeamte vermerkt die beanstandungen nach Abs. 1 außerdem in einer 
nachweisung. der Kostenbeamte ergänzt die nachweisung durch Angabe des zuordnungs-
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merkmals der Kassenanordnung oder der sonst erforderlichen vermerke über die erledi-
gung; sodann gibt er sie dem Prüfungsbeamten zurück. der Prüfungsbeamte stellt bei der 
nächsten gelegenheit stichprobenweise fest, ob die entsprechenden buchungen tatsächlich 
vorgenommen sind. die nachweisungen verwahrt er jahrgangsweise.

(5) stellt der Prüfungsbeamte das Fehlen von Akten fest, hat er alsbald dem behördenvor-
stand Anzeige zu erstatten.

§ 44

Niederschrift über die Kostenprüfung

(1) der Prüfungsbeamte fertigt über die Kostenprüfung eine niederschrift, die einen Über-
blick über gang und ergebnis des Prüfungsgeschäfts ermöglichen soll.

(2) er erörtert darin diejenigen einzelfälle, die grundsätzliche bedeutung haben, die ander-
wärts abweichend beurteilt werden oder die sonst von erheblichkeit sind (vgl. dazu § 43 
Abs. 2). Weiter führt er die Fälle auf, in denen ihm die einlegung der erinnerung (§ 38 Abs. 1) 
angezeigt erscheint oder die zu maßnahmen im dienstaufsichtsweg Anlass geben können. 
die niederschriften können in geeigneten Fällen für die einzelnen geprüften geschäftsstellen 
getrennt gefertigt werden.

(3) Je ein exemplar der niederschrift leitet der Prüfungsbeamte den dienstvorgesetzten zu, 
die die Prüfung angeordnet oder mitangeordnet haben (§ 39 Abs. 2). er schlägt dabei die 
maßnahmen vor, die er nach seinen Feststellungen bei der Prüfung für angezeigt hält.

§ 45

Jahresberichte

(1) bis zum 1. Juni eines jeden Jahres erstattet der Prüfungsbeamte seinem dienstvorge-
setzten bericht über das gesamtergebnis der Kostenprüfungen im abgelaufenen haushalts-
jahr. er legt darin insbesondere die grundsätze dar, von denen er sich bei seinen Anordnun-
gen oder bei der behandlung einzelner Fälle von allgemeiner bedeutung hat leiten lassen.

(2) soweit nicht bei allen dienststellen Prüfungen haben vorgenommen werden können, 
sind die gründe kurz anzugeben.

(3) die Präsidenten der Landgerichte (Präsidenten der Amtsgerichte) legen die Jahresbe-
richte mit ihrer stellungnahme dem Präsidenten des oberlandesgerichts vor. die Präsiden-
ten der sozialgerichte legen die Jahresberichte mit ihrer stellungnahme dem Präsidenten 
des Landessozialgerichts vor.

(4) der Präsident des oberlandesgerichts, der Präsident des oberverwaltungsgerichts, der 
Präsident des Finanzgerichts und der Präsident des Landessozialgerichts treffen nach Prü-
fung der Jahresberichte die für ihren bezirk notwendigen Anordnungen und berichten über 
einzelfragen von allgemeiner bedeutung der Landesjustizverwaltung. der Präsident des 
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oberlandesgerichts teilt die berichte dem generalstaatsanwalt mit, soweit sie für diesen von 
interesse sind.

Abschnitt 6

Justizverwaltungskosten

§ 46

Entscheidungen nach dem Justizverwaltungskostengesetz 
– zu § 4 Abs. 2 und 3, §§ 8 und 10 JvKostg –

die nach § 4 Abs. 2 und 3, §§ 8 und 10 JvKostg der behörde übertragenen entscheidungen 
obliegen dem beamten, der die sachentscheidung zu treffen hat.

§ 47

Laufender Bezug von Abdrucken aus dem Schuldnerverzeichnis

bei laufendem bezug von Abdrucken aus dem schuldnerverzeichnis ist die Absendung der 
noch nicht abgerechneten Abdrucke in einer Liste unter Angabe des Absendetages, des 
empfängers und der zahl der mitgeteilten eintragungen zu vermerken.

Abschnitt 7

Notarkosten

§ 48

Einwendungen gegen die Kostenberechnung 
– zu §§ 127 bis 130 gnotKg –

(1) gibt der Kostenansatz eines notars, dem die Kosten selbst zufließen, der dienstauf-
sichtsbehörde zu beanstandungen Anlass, fordert sie den notar auf, den Ansatz zu be-
richtigen, gegebenenfalls zu viel erhobene beträge zu erstatten oder zu wenig erhobene 
beträge nachzufordern und, falls er die beanstandungen nicht als berechtigt anerkennt, die 
entscheidung des Landgerichts herbeizuführen. die Aufforderung soll unterbleiben, wenn es 
sich um Kleinbeträge handelt, von deren erstattung oder nachforderung nach den für ge-
richtskosten im verkehr mit Privatpersonen getroffenen bestimmungen abgesehen werden 
darf. die dienstaufsichtsbehörde kann es darüber hinaus dem notar im einzelfall gestatten, 
von der nachforderung eines betrages bis zu 25 euro abzusehen.

(2) hat der Kostenschuldner die entscheidung des Landgerichts gegen den Kostenansatz 
beantragt, kann die Aufsichtsbehörde, wenn sie den Kostenansatz für zu niedrig hält, den 
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notar anweisen, sich dem Antrag mit dem ziel der erhöhung des Kostenansatzes anzu-
schließen.

(3) entscheidungen des Landgerichts und beschwerdeentscheidungen des oberlandesge-
richts, gegen die die rechtsbeschwerde zulässig ist, hat der Kostenbeamte des Landge-
richts mit den Akten alsbald der dienstaufsichtsbehörde des notars zur Prüfung vorzulegen, 
ob der notar angewiesen werden soll, beschwerde oder rechtsbeschwerde zu erheben.

II.

dieser runderlass tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft.

R u N D V E R F Ü G u N G E N  D E S  P R Ä S I D E N t E N 
D E S  O B E R L A N D E S G E R I c H t

Verlust eines Dienstsiegels. RdVfg.d. Präs. d. OLG vom 11.04.2014 (5413 E I II/2 - 
680/14) – JMBl. S. 257 –

das dienstsiegel (Farbdruckstempel) mit der umschrift „Amtsgericht Frankfurt am main” mit 
dem Landeswappen und der Kennziffer 213 ist in verlust geraten und wird mit Wirkung vom 
14.02.2014 für ungültig erklärt.

M I t t E I L u N G E N  D E S  P R Ä S I D E N t E N 
D E S  O B E R L A N D E S G E R I c H t S

Veröffentlichung der Anerkennung von Gütestellen im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO. 
(318 E - I/3 - 2177/13) – JMBl. S. 257 –

Frau monika bickert in 60389 Frankfurt am main wurde mit bescheid vom 24.03.2014  
– Az: 318 e - i/3 - 2177/13 – als gütestelle im sinne des § 794 Abs. 1 nr. 1 zPo anerkannt.
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Veröffentlichung der Anerkennung von Gütestellen im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO. 
(318 E - I/3 - 1565/13) – JMBl. S. 258 –

greenFort rechtsanwälte Angersbach, von oppen, röder, Weiß, Lembke, oberwinter, 
Partnerschaft von rechtsanwälten mbb in 60325 Frankfurt am main wurde mit bescheid 
vom 24.03.2014 – Az: 318 e - i/3 - 1565/13 – als gütestelle im sinne des § 794 Abs. 1 nr. 
1 zPo anerkannt.

Veröffentlichung der Anerkennung von Gütestellen im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO. 
(318 E - I/3 - 2373/2013) – JMBl. S. 258 –

herr oliver W. happel in 22395 hamburg wurde mit bescheid vom 27.03.2014 – Az: 318 e  
- i/3 - 2373/2013 – als gütestelle im sinne des § 794 Abs. 1 nr. 1 zPo anerkannt.

P E R S O N A L N A c H R I c H t E N

die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren veröffent-
lichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

B E R I c H t I G u N G

bezüglich der veröffentlichung im JMBl. 3/2014 unter Personalnachrichen der Notarinnen 
und Notare auf S. 169 muss es richtig lauten:

zum notar bestellt wurde:
rechtsanwalt nino huth mit dem Amtssitz in Kelkheim (taunus).

Hessisches Ministerium der Justiz

ernannt wurde:

zur ministerialrätin (b 2) : ministerialrätin (A 16) dr. bettina Katharina günther.
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Landgerichte

ernannt wurde:

zum richter
am Landgericht : staatsanwalt – richter kraft Auftrags – dr. Andreas sturm in 

Frankfurt am main – unter berufung in das richterverhältnis auf 
Lebenszeit –.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
richterin am Landgericht dr. beate seemüller in darmstadt.

Staatsanwaltschaften

ernannt wurde:

zum oberstaatsanwalt
als Abteilungsleiter : staatsanwalt Frank ulrich Lohr in Kassel – unter berufung in 

das beamtenverhältnis auf Probe –.

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
regierungsoberrat hartmut schulze.

Verwaltungsgerichte

ernannt wurde:

zum oberamtsrat : Amtsrat Wilfred mangold in Frankfurt am main.

Arbeitsgerichte

ernannt wurde:

zum direktor des
Arbeitsgerichts : richter am Arbeitsgericht rainer ratz in offenbach am main.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
richterin am Arbeitsgericht renate binding-thiemann in Frankfurt am main.
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Notarinnen und Notare

zum notar wurden bestellt:
rechtsanwalt sönke schmidt mit dem Amtssitz in Kassel, rechtsanwalt Jürgen Peter 
Wöflein mit dem Amtssitz in marburg, rechtsanwalt stephan michael grünwald mit dem 
Amtssitz in michelstadt, rechtsanwalt dr. Andreas michael Kögel mit dem Amtssitz in 
Wetter und rechtsanwalt benjamin nikolaus Johannes theodor schäfer mit dem Amtssitz 
in Wetzlar.

Amtssitzverlegung:

der Amtssitz des notars helmut gölzenleuchter wird mit Wirkung zum 1.09.2014 von rüs-
selsheim nach büttelborn verlegt.

Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
notar erwin-harald uebel, dillenburg, mit Ablauf des 15.05.2014,
notar Jürgen simon, offenbach am main, mit Ablauf des 31.05.2014;

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar dr. Lothar müller, Fulda, mit Ablauf des 31.05.2014.

S t E L L E N A u S S c H R E I B u N G E N

Hessisches Ministerium der Justiz

 1. in der Abteilung für informationstechnik und modernisierung, Justizcontrolling, orga-
nisation und Liegenschaften (Abteilung i) ist zum nächstmöglichen zeitpunkt die stelle 
der geschäftsführerin/des geschäftsführers des Projekts „umsetzung des gesetzes zur 
Förderung des elektronischen rechtsverkehrs” (referatsleitung) zu besetzen.

die tätigkeit umfasst in erster Linie die Leitung des Projekts „umsetzung des gesetzes 
zur Förderung des elektronischen rechtsverkehrs”.

dabei sind insbesondere folgende Aufgaben wahrzunehmen:

•	 Leitung	des	Gesamtprojekts	der	Umsetzung	im	Kontext	einer	6-Länder-Kooperation

•	 Projektmanagement	für	Entwicklungsprojekte	und	Umsetzungsprojekt 
(Projekt-controlling)

•	 Betreuung	der	geschäftsbereichs-	und	 landgerichtsbezirksbezogenen	Projektgrup-
pen für die umsetzung durchgängig elektronischer geschäftsabläufe einschließlich 
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elektronischer Aktenführung in der hessischen Justiz (mit Ausnahme der staatsan-
waltschaften und des Justizvollzugs)

•	 Aufbau	und	Umsetzung	eines	Informations-	und	Akzeptanzmanagements	einschließ-
lich veranstaltungsmanagement

•	 Betreuung	der	Gremien	des	Umsetzungsprojekts,	des	IT-Beirats	soweit	das	Projekt	
betroffen ist, und des für das umsetzungsprojekt eingerichteten beirats der richter- 
und Personalvertretungen.

der Aufgabenbereich umfasst die verantwortung für 2 sachbearbeiter/innen und einen 
referenten für das informations- und Akzeptanzmanagement.

gesucht wird eine richterin oder ein richter bzw. eine staatsanwältin oder ein staats-
anwalt (r1 im Abordnungsverhältnis) mit guter juristischer befähigung, umfassenden 
rechtskenntnissen und fundierten erfahrungen im richterlichen oder staatsanwalt-
schaftlichen bereich sowie besonderer Überzeugungsfähigkeit und durchsetzungsver-
mögen, besonders ausgeprägter urteilsfähigkeit und entscheidungsbereitschaft und 
sicherem, kompetenten Auftreten auch in veranstaltungen.

die tätigkeit erfordert darüber hinaus in besonderem maß teamfähigkeit, Leistungsbe-
reitschaft, belastbarkeit und Kreativität.

Weiterhin ist es für die Ausübung der ausgeschriebenen Position unabdingbar, dass die 
bewerberin oder der bewerber über

•	 die	Fähigkeit,	 politische	und	wirtschaftliche	Zusammenhänge	 zu	erkennen	und	 im	
sinne der strategischen it-Ausrichtung umzusetzen

•	 die	Bereitschaft	zum	Erwerb	von	Kenntnissen	im	Projektmanagement

•	 die	Fähigkeit	zur	Personalführung,	insbesondere	die	Fähigkeit,	Personal	sachgerecht	
einzusetzen, kooperativ anzuleiten und zu fördern

•	 Integrations-	und	Motivationskraft	und	Befähigung	zur	Konfliktlösung

•	 ausgeprägtes	Verhandlungs-	und	Beratungsgeschick	sowie	die	Fähigkeit	zum	Aus-
gleich

•	 sehr	hohe	Kommunikationskompetenz	mit	der	Bereitschaft	zum	Erwerb	von	Kennt-
nissen und Fähigkeiten in moderner erarbeitungsmethodik, moderation und Präsen-
tation

•	 Organisationstalent,	 insbesondere	 die	 Fähigkeit,	 technische	 und	 organisatorische	
veränderungen umzusetzen

•	 ein	hohes	Maß	an	Selbständigkeit	und	besondere	Bereitschaft	zur	Übernahme	von	
verantwortung

verfügt.

das schriftliche einverständnis zur einsichtnahme der Personalakte wird erbeten.
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es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

 2. eine geschäftsleiterin oder einen geschäftsleiter (§ 4 go)

bei dem Amtsgericht Frankfurt am main.

die stelle ist ab 1. september 2014 neu zu besetzen.

bezüglich der vorgenannten stellenausschreibung zu nr. 2 wird erwartet, dass die be-
werberin oder der bewerber folgendem Anforderungsprofil entspricht:

I. Allgemeine Voraussetzungen:
– Pflichtbewusstsein
– Leistungsbereitschaft
– belastbarkeit
– Flexibilität
– initiative
– besonders gute Auffassungsgabe
– gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
– Kostenbewusstsein

II. Besondere Voraussetzungen:

1. Fachkompetenz
– erfahrung in der rechtspflege und / oder der Justizverwaltung
– mindestens gutes fachliches Können

2. Soziale Kompetenz
– Kontaktfähigkeit, gesprächsbereitschaft
– Fähigkeit zur Konfliktlösung und einfühlungsvermögen
– Fähigkeit zu interner und externer zusammenarbeit

3. Führungskompetenz
– Fähigkeit zum vorbild
– entscheidungskompetenz, durchsetzungsvermögen, verhandlungsgeschick
– befähigung zur Personalführung und motivation

4. Organisatorische Kompetenz
– befähigung zur steuerung und veränderung von organisationsabläufen
– befähigung zur entwicklung und umsetzung von neuerungen
– befähigung zum sachgerechten Personaleinsatz.

interessierten Frauen und männern wird die möglichkeit gegeben, sich durch schulung 
und hospitation auf die Übernahme der stelle vorzubereiten.

 3. eine richterin oder einen richter

am oberlandesgericht Frankfurt am main (r 2), 
die oder der in teilzeit zur hälfte des regelmäßigen dienstes tätig ist.
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die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 4. die vizepräsidentin oder den vizepräsidenten

des Amtsgerichts Frankfurt am main ( r 3 ).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

Staatsanwaltschaften

 5. eine oberstaatsanwältin – als hauptabteilungsleiterin bei einer staatsanwaltschaft – 
oder einen oberstaatsanwalt – als hauptabteilungsleiter bei einer staatsanwaltschaft –

bei der staatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 2 mit Amtszulage nach Fußnote 9).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni  
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 6. eine oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer staatsanwaltschaft oder einen 
oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer staatsanwaltschaft

bei der staatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.7) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 7. eine oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer staatsanwaltschaft oder einen 
oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer staatsanwaltschaft

bei der staatsanwaltschaft gießen (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.7) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 8. eine oberstaatsanwältin als dezernentin bei einer generalstaatsanwaltschaft oder einen 
oberstaatsanwalt als dezernenten bei einer generalstaatsanwaltschaft

bei der generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main ( r 2 ).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 veröffentlichten Anforderungsprofil (s. 196 ff., Anlage 1 ziffer 2.6.) auszurichten.
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Verwaltungsgerichtsbarkeit

 9. zwei vorsitzende richterinnen oder vorsitzende richter

am hessischen verwaltungsgerichtshof in Kassel ( r 3 ).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff, Anlage 1 ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 10. eine richterin oder einen richter

am hessischen verwaltungsgerichtshof in Kassel (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

das ministerium der Justiz ist aufgrund seines Frauenförderplans verpflichtet, den Frauen-
anteil zu erhöhen und fordert deshalb qualifizierte Frauen besonders auf, sich zu bewerben.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des Frauenanteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestellte 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem Dienstweg zu richten an:

zu nr. 1 bis zum 10. Mai 2014 an das hessische ministerium der Justiz;

zu nr. 2 binnen eines Monats an den Präsidenten des Amtsgerichts Frankfurt am main;

zu nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9 und nr. 10 binnen drei Wochen an das hessische 
ministerium der Justiz.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 3 bis Nr. 10 auf eventuelle Verset-
zungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an Verwal-
tungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren Versetzungs-
bewerberinnen und -bewerbern.
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A u S S c H R E I B u N G  F R E I E R  N O tA R S t E L L E N

Abschnitt A i nr. 2 a) 2. satz des runderlasses über die Ausführung der bundesnotarord-
nung vom 26.10.2009 (Jmbl. s. 563), geändert durch runderlass vom 15.03.2011 (Jmbl.  
s. 258) und durch runderlass vom 12.11.2012 (Jmbl. s. 692).

es sind folgende freie notarstellen zu besetzen:

A) Landgerichtsbezirk Darmstadt:

1. in der stadt reinheim 1 
(Amtsgerichtsbezirk dieburg)

2. in der stadt bischofsheim 1 
(Amtsgerichtsbezirk groß-gerau)

3. in der stadt groß-gerau 1 
(Amtsgerichtsbezirk groß-gerau)

4. in der stadt mörfelden-Walldorf 2 
(Amtsgerichtsbezirk groß-gerau)

5. in der stadt viernheim 5 
(Amtsgerichtsbezirk Lampertheim)

6. in der stadt dreieich 1 
(Amtsgerichtsbezirk Langen)

7. in der stadt neu-isenburg 1 
(Amtsgerichtsbezirk offenbach am main)

8. in der stadt obertshausen 1 
(Amtsgerichtsbezirk offenbach am main)

9. in der stadt rodgau 1 
(Amtsgerichtsbezirk seligenstadt)

B) Landgerichtsbezirk Frankfurt am Main:

1. in der gemeinde bad vilbel 2 
(Amtsgerichtsbezirk Frankfurt am main)

2. in der gemeinde eschborn 1 
(Amtsgerichtsbezirk Frankfurt am main

3. in der gemeinde Kelkheim 1 
(Amtsgerichtsbezirk Königstein im taunus)

c) Landgerichtsbezirk Gießen:

1. in der stadt Friedberg 1 
(Amtsgerichtsbezirk Friedberg)

2. in der stadt buseck 1 
(Amtsgerichtsbezirk gießen)
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D) Landgerichtsbezirk Hanau:

1. in der stadt hanau 1 
(Amtsgerichtsbezirk hanau)

2.  in der stadt gelnhausen 1 
(Amtsgerichtsbezirk gelnhausen)

E) Landgerichtsbezirk Kassel:

1. in der stadt hessisch Lichtenau 1 
(Amtsgerichtsbezirk eschwege)

2. in der stadt homberg (efze) 1 
(Amtsgerichtsbezirk Fritzlar)

3. in der stadt Lohfelden 1 
(Amtsgerichtsbezirk Kassel)

4. in der stadt vellmar 1 
(Amtsgerichtsbezirk Kassel)

F) Landgerichtsbezirk Wiesbaden:

1. in der stadt taunusstein 1 
(Amtsgerichtsbezirk bad schwalbach)

2. in der stadt hochheim 1 
(Amtsgerichtsbezirk Wiesbaden)

der Amtssitz muss in den vorbezeichneten städten genommen werden.

rechtsanwältinnen und rechtsanwälte, die die voraussetzungen des § 6 bnoto erfüllen, 
wird gelegenheit gegeben, die bestellung zur notarin oder zum notar zu beantragen.

der schriftliche Antrag ist bis spätestens 12. Juni 2014, unter beifügung der erforderlichen 
unterlagen (Abschnitt A. ii. nr. 1.), bei dem Präsidenten des oberlandesgerichts Frankfurt 
am main einzureichen.
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R u N D E R L A S S E

B E R I C H T I G u N G

im JMBl. 05/2014, S. 228 wurde bei dem veröffentlichten Runderlass Nr. 18, betreffend die 
errichtung einer 19. Kammer beim hessischen Landesarbeitsgericht  eine falsche gült.-verz. 
nr. angegeben.

hier muss es richtig heißen: – Gült.-Verz. Nr. 211 –.
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R u N D E R L A S S E

Nr. 21 Durchführungsvorschriften zur Gerichtsvollziehervergütung. RdErl. d. HMdJ v. 
28.04.2014 (2343 - Z/C 2 - 2013/11108 - Z/A 2) – JMBl. S. 270 –

– Gült.-Verz. Nr. 2105 –

zur durchführung von § 52 des hessisches besoldungsgesetzes vom 27. mai 2013 (gvbl. 
s. 218, 256, 508), zuletzt geändert durch gesetz vom 20. november 2013 (gvbl. s. 578), 
und der gerichtsvollzieher-vergütungsverordnung vom 7. november 2013 (gvbl. s. 645) 
wird im einvernehmen mit dem hessischen ministerium des innern und für sport und dem 
hessischen ministerium der Finanzen Folgendes bestimmt:

1. Allgemein

1.1 die gerichtsvollzieherin oder der gerichtsvollzieher rechnet kalendermonatlich am 
letzten Werktag mit der zentralen Abrechnungsstelle bei dem oberlandesgericht 
Frankfurt am main ab (Abschnitt X nr. 1 der hessischen ergänzungsbestimmungen zu 
§§ 7 Abs. 1 und 2, §§ 54 und 56 Abs. 1 gvo), die die mitversteuerung über die hes-
sische bezügestelle veranlasst.

1.2 die zentrale Abrechnungsstelle überwacht die vorlage der Abrechnungen. 

2. Vergütung bei Verhinderung oder Erkrankung, besondere Vergütung 
(§ 52 Abs. 3 und 4 HBesG)

2.1 Anträge auf gewährung einer zusätzlichen vergütung nach § 52 Abs. 3 hbesg und 
Anträge auf gewährung einer besonderen vergütung nach § 52 Abs. 4 hbesg sind 
auf dem dienstweg der Präsidentin oder dem Präsidenten des oberlandesgerichts 
vorzulegen.

2.2 bei der ermittlung des zusätzlichen oder besonderen vergütungsbedarfs sind jeweils 
die bruttobeträge der notwendigen Kosten und erforderlichen Aufwendungen den ge-
zahlten bruttobeträgen der gerichtsvollziehervergütung gegenüberzustellen.

2.3 bei der ermittlung des zusätzlichen oder besonderen vergütungsbedarfs sind jeweils 
die einnahmen und Ausgaben der letzten sechs Kalendermonate vor entstehen der 
Aufwendungen zugrunde zu legen.

2.4 Anträgen nach § 52 Abs. 3 nr. 1 hbesg sind folgende unterlagen beizufügen:

a) nachweise über das vorliegen einer zeitlich zusammenhängend länger als zwei 
Wochen dauernden verhinderung (zum beispiel ärztliches zeugnis); urlaubs zeiten 
gelten nicht als verhinderung in diesem sinne,

b) eine Aufstellung mit belegen über die laufenden notwendigen bürokosten für die 
dauer der verhinderung und
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c) eine Aufstellung mit belegen über die laufenden notwendigen bürokosten in den 
letzten sechs Kalendermonaten vor der verhinderung.

2.4.1 Für den Fall einer vorhersehbar längerfristigen verhinderung (zum beispiel elternzeit, 
lang andauernde erkrankung) sind die gerichtsvollzieherinnen und gerichtsvollzieher 
verpflichtet, die für die einrichtung und unterhaltung des büros anfallenden Kosten 
soweit möglich und zumutbar zu reduzieren. dies gilt insbesondere in bezug auf be-
ste  hende beschäftigungsverhältnisse.

2.5 Anträgen nach § 52 Abs. 3 nr. 2 hbesg sind folgende unterlagen beizufügen:

a) ein nachweis über die dauer der erkrankung der bürokraft und über die Weiter-
zahlung des beschäftigungsentgelts,

b) eine Aufstellung mit belegen über die notwendigen Aufwendungen aus Anlass der 
erkrankung der bürokraft und

c) eine Aufstellung mit belegen über die laufenden notwendigen bürokosten der letz-
ten sechs Kalendermonate vor der erkrankung der büro kraft.

2.6 Anträgen nach § 52 Abs. 4 hbesg sind folgende unterlagen vorzulegen:

a) eine Aufstellung mit belegen über die laufenden notwendigen bürokosten der letz-
ten sechs Kalendermonate vor dem entstehen der beson deren Aufwendungen,

b) eine Aufstellung mit nachweisen über die entstandenen höheren Aufwendungen 
und

c) eine ausführliche begründung für die notwendigkeit der entstandenen höheren 
Aufwendungen.

3. Steuerliche Behandlung der Gerichtsvollziehervergütung

3.1 die den gerichtsvollzieherinnen oder gerichtsvollziehern und den hilfsweise beschäf-
tigten beamtinnen oder beamten im gerichtsvollzieherdienst zustehende vergütung 
unterliegt in vollem umfang dem steuerabzug vom Arbeitslohn. sie wird von der hes-
sischen bezügestelle (hbs) zusammen mit den übrigen dienstbezügen versteuert.

3.2 mit der vergütung sind sämtliche im zusammenhang mit der tätigkeit im gerichts-
vollzieherdienst entstehenden Aufwendungen (zum beispiel für eine bürokraft) abge-
golten. sie können jedoch nach den allgemeinen steuerlichen grundsätzen als Wer-
bungskosten im rahmen der einkommensteuerveranlagung geltend gemacht werden. 
im Lohnsteuerabzugsverfahren können die voraussichtlichen Werbungskosten auf 
Antrag als Freibetrag berücksichtigt werden (Lohnsteuer-ermäßigungsverfahren).

3.3 die einbehaltung und Abführung der Lohnsteuer, des solidaritätszuschlags und gege-
benenfalls der Kirchensteuer sowie die entrichtung der sozialversicherungsbeiträge 
für eine bürokraft obliegen den im gerichtsvollzieherdienst eingesetzten bediensteten 
als Arbeitgebern.



272

4. Ruhegehaltfähigkeit der Gerichtsvollziehervergütung 
(§ 3 GVVergV)

4.1 Für die Festsetzung des ruhegehaltfähigen Anteils der gerichtsvollziehervergütung ist 
weiterhin Art. Xiv § 5 des reformgesetzes vom 24. Februar 1997 (bgbl. i s. 322, 341), 
geändert durch gesetz vom 19. Februar 2006 (bgbl. i s. 334), anzuwenden. grund-
lage für die bemessung ist daher weiterhin der betrag, wie er sich aus den bemes-
sungsgrundlagen nach dem stand vom 30. Juni 1997 ergibt.

4.2 Abschnitt iii nr. 3 der durchführungshinweise des bundesministeriums des innern 
vom 14. April 1997 (gmbl. s. 210) ist weiterhin zu beachten.

M I T T E I L u N G E N  D E S  P R Ä S I D E N T E N 
D E S  O B E R L A N D E S G E R I C H T S

Veröffentlichung der Anerkennung von Gütestellen im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO. 
(318 E - I/3 - 850/14) – JMBl. S. 272 –

herr rA dr. Andreas may, gsK stocKmAnn + KoLLegen, taunusanlage 21 in 60325 
Frankfurt am main wurde mit bescheid vom 14.05.2014 (Az: 318 e - i/3 - 850/14) als güt-
estelle im sinne des § 794 Abs. 1 nr. 1 zPo anerkannt.

P E R S O N A L N A C H R I C H T E N

die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren veröffent-
lichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

ernannt wurden:

zum regierungsdirektor : regierungsoberrat reinhard zinn;

zum oberamtsrat : Amtsräte thorsten Kühn und Jörg schrumpf;
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zur Amtsrätin : Justizamtfrauen Alexandra engel-Freiling, sabine hockacker 
und gabriele Lehr;

zum Amtsrat : Justizamtmann Jörg Faulhaber;

zur Justizamtfrau : Justizoberinspektorinnen nadine holstein, Anke Käckell und 
Anja raschke;

zum Justizamtmann : Justizoberinspektor holger Kuhn;

zur Justizoberinspektorin : Justizinspektorinnen simone schwarz und ina zukunft;

zum Justizoberinspektor : Justizinspektoren mathias räuber und André schouler;

zur Justinspektorin : marie-christin eschrich, natalia gleim, sophie helbig, susanne 
Jepp, ramona Kaiser, Julia Lotz, Katrin molter, vanessa moor, 
Alesja ripin, christin thomasberger, Jennifer ulbrich – sämtli-
che unter gleichzeitiger berufung in das beamtenverhältnis auf 
Probe –;

zum Justizinspektor : timo reinhard und Johannes vierheller – beide unter gleichzei-
tiger berufung in das beamtenverhältnis auf Probe –.

Justizinspektorin Janet irmer, Justizinspektoren gregor Kaufmann und michael zahn wurden 
in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
Amtsrätin gaby Wollschläger v. d. oberlandesgericht Frankfurt am main a. d. it-stelle 
der hessischen Justiz in bad vilbel, Justizamtmann marco mayer v. d. oberlandesgericht 
Frankfurt am main a. d. hessische ministerium der Justiz in Wiesbaden, Justizinspekto-
rinnen Lisa Feick v. d. oberlandesgericht Frankfurt am main a. d. Amtsgericht darmstadt, 
melanie hausdörfer v. d. oberlandesgericht Frankfurt am main a. d. Landgericht gießen, 
Katharina Kraus v. d. oberlandesgericht Frankfurt am main a. d. Amtsgericht Wetzlar, Ka-
tharina Pawlik v. d. oberlandesgericht Frankfurt am main a. d. Amtsgericht Kassel, Justiz-
inspektoren Julian ide v. d. oberlandesgericht Frankfurt am main a. d. Amtsgericht Kassel, 
marc zimmermann v. d. oberlandesgericht Frankfurt am main a. d. Amtsgericht Kassel.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
oberinspektor heinrich-Peter schmitt.
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Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main 

ernannt wurden:

zur Leitenden ober-
staatsanwältin als
Abteilungsleiterin bei
einer generalstaats-
anwaltschaft : oberstaatsanwältin als hauptabteilungsleiterin bei einer staats-

anwaltschaft bei einem Landgericht dagmar stünkel-claude 
– unter berufung in das beamtenverhältnis auf Probe –;

zur inspektorin : marie-Luise schmidt – unter gleichzeitiger berufung in das be-
amtenverhältnis auf Probe –;

zum Justizinspektor : thomas Laubach – unter gleichzeitiger berufung in das beam-
tenverhältnis auf Probe –.

versetzt wurde:
Justizinspektor rené hüllermeier v. d. generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main a. d. 
staatsanwaltschaft Frankfurt am main.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
oberamtsrätinnen monika börchers und gertie göschka.

Landgerichte

ernannt wurden:

zur oberamtsrätin : Amtsrätinnen cornelia hauschild in darmstadt, rita Amthor in 
Frankfurt am main und cornelia Kozlowski in Kassel;

zum oberamtsrat : Amtsrat holger scharf in gießen;

zur Amtsrätin : Amtfrau ilse rodegro-habel in Limburg a.d. Lahn;

zum Amtsrat : Amtmänner ernst Peter müller, norbert müller, Andreas nixdorff 
in darmstadt, Werner Jauer in Fulda und Justizamtmann volker 
Weisbender in Limburg a.d. Lahn;

zur Amtfrau : oberinspektorinnen ute Amann, renate eckert-o´reily in 
darmstadt, elke mayer, roswitha mendryk-heß, birgit möß-
inger, christel moneke, claudia ricker in Frankfurt am main, 
rosemarie begovici in hanau, claudia Langer und vera melzer 
in Kassel;

zum Amtmann : oberinspektoren Klaus Westerburg in darmstadt, Wolfgang 
Kistner, hermann Woratschek in Frankfurt am main und micha-
el Pfeiffer in hanau;
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zur oberinspektorin : donata nagel in Wiesbaden – unter gleichzeitiger berufung in 
das beamtenverhältnis auf Probe –,

inspektorinnen Lena spengler in darmstadt und Katrin ulmer 
in marburg;

zum oberinspektor : inspektoren gert santelmann in darmstadt und mario mick in 
Kassel;

zur inspektorin : sandra Weber in darmstadt sowie Yvonne Kirschnik und Jenny 
Pabel in Frankfurt am main – sämtliche unter gleichzeitiger be-
rufung in das beamtenverhältnis auf Probe –;

zum inspektor : christoph mankel in Kassel und gianluca mele in marburg  
– beide unter gleichzeitiger berufung in das beamtenverhältnis 
auf Probe –.

oberinspektor Frank seifert in hanau, inspektorinnen Josefine hein in Frankfurt am main, 
silke iannotti, Yvonne von Wienitz in gießen, Katrin Paul in Kassel, Justizinspektorinnen 
bianca Kornübe, caroline marx in Frankfurt am main, inspektoren Özkan Yildirim in Frank-
furt am main, Frank stöhrmann in Fulda, erich Achilles in gießen wurden in das beamten-
verhältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
Justizamtfrau stephanie tscharn v. d. Landgericht Frankfurt am main a. d. Landgericht 
Wiesbaden, Justizinspektorin Ann-Kathrin Weber v. d. Landgericht Wiesbaden a. d. Amts-
gericht hanau, Justizinspektor simon brouër v. d. Landgericht Frankfurt am main a. d. 
hessische ministerium für umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und verbraucherschutz 
in Wiesbaden .

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
Amtsräte Wilfrid schnaubel, Wolfgang schömann in gießen, uwe meerheim in Wiesbaden 
und Amtmann heinz demleitner in Frankfurt am main.

Staatsanwaltschaften

ernannt wurden:

zum staatsanwalt
als gruppenleiter : staatsanwalt Karl-heinz ernst in Kassel;

zum oberamtsrat : Amtsrat mirko svoboda in marburg;

zur Amtsrätin : Justizamtfrau margit chrysalidis in darmstadt – zweigstelle of-
fenbach am main –;
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zur Justizamtfrau : Justizoberinspektorin ute Logemann in darmstadt;

zur Justizoberinspektorin : Justizinspektorin Alexandra zavelberg in Limburg a.d. Lahn;

zum Justizoberinspektor : Justizinspektor oliver gottwald in darmstadt – zweigstelle of-
fenbach am main –;

zur Justizinspektorin : melanie gretschel in darmstadt und Agnes bauer in hanau 
– beide unter gleichzeitiger berufung in das beamtenverhältnis 
auf Probe –.

Justizinspektorinnen sonja Pfeffinger in darmstadt, marlen grützner, romy Kulawinski in 
Frankfurt am main und stephanie Kämmerer in gießen wurden in das beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
Justizoberinspektorin martina Lieverscheidt v. d. staatsanwaltschaft Limburg a.d.Lahn a. 
d. staatsanwaltschaft Frankfurt am main, Justizinspektorinnen stefanie goldbach v. d. 
staatsanwaltschaft hanau a. d. generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main, magdalena 
hartmann v. d. staatsanwaltschaft darmstadt a. d. Amtsgericht offenbach am main, Jus-
tizinspektoren daniel döttger v. d. staatsanwaltschaft Frankfurt am main a. d. it-stelle der 
hessischen Justiz in bad vilbel, nils Kühnel v. d. staatsanwaltschaft Frankfurt am main a. 
d. generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter und als der ständige vertreter einer Leitenden ober-
staatsanwältin oder eines Leitenden oberstaatsanwalts bei einer staatsanwaltschaft hart-
mut Ferse in Wiesbaden, oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer staatsanwalt-
schaft bei einem Landgericht Wolfgang thiele in gießen, Justizamtfrau dagmar staffa in 
marburg.

Auf eigenen Antrag:
staatsanwalt Wolf Jördens in Wiesbaden mit Ablauf des 30. Juni 2014.

entlassen:
Justizinspektorin monic schindhelm in marburg.

IT-Stelle der hessischen Justiz in Bad Vilbel

ernannt wurden:

zur Amtfrau : oberinspektorin Kristin Fenner;

zum oberinspektor : inspektor stephan heinrich georg Pape;

zur obersekretärin : sekretärin melanie meißner.
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Amtsgerichte

ernannt wurden:

zur richterin am Amts-
gericht als die ständige
vertreterin einer direktorin
oder eines direktors : richterin am Amtsgericht inge staples in büdingen;

zur regierungsoberrätin : regierungsoberrat gabriele danne in gießen;

zur oberamtsrätin : Amtsrätinnen sibylle Launhardt in Frankfurt am main, michaela 
Wischnewsky in gießen und cornelia geidies in Kassel;

zum oberamtsrat : Amtsräte Friedel bagus in Fulda und Wilhelm grünewald in ha-
nau;

zur Amtsrätin : Justizamtfrauen silke gerhards in darmstadt, nicole helmer 
und susanne Kassold in Frankfurt am main, beate euler in 
gelnhausen und ute Weinbrenner in hanau;

zum Amtsrat : Justizamtmann harald scharmann in gießen;

zur Justizamtfrau : Justizoberinspektorinnen stefanie grave, verena becker in 
darmstadt, nicole reinhardt-graf, hannah volk in Frankfurt am 
main, doreen Fuchs, Agnes günther in gelnhausen, stephanie 
bendig in hanau und elke nau in Kirchhain;

zum Justizamtmann : Justizoberinspektoren Joachim hand in Frankfurt am main und 
Lars hellmer in offenbach am main;

zur Justizoberinspektorin : Justizinspektorinnen manuela hirsch, sandra schoch in darm-
stad, isabel Fritz in eschwege, Anke brankers in Friedberg 
(hessen), rebecca Krolop in gießen, nadine hubert in Lam-
pertheim und maike gaul in offenbach am main;

zum Justizoberinspektor : Justizinspektoren Alexander bock in Alsfeld, reiner schlosser 
in eschwege, Lars habermann in Frankfurt am main und torben 
hübner in gießen;

zur inspektorin : christina schmauch in Frankenberg (eder), claudia dettel-
mann, stefanie müller, sandra scheidt, Jennifer spiegel in 
Frankfurt am main, Ann-Katrin dolle in Korbach, saskia Knopf 
in Limburg a.d. Lahn, Anna schäfer in rüdesheim, sarah ull-
mann in rüsselsheim, sandra gorsler und Jana Preuß in Wies-
baden – sämtliche unter gleichzeitiger berufung in das beam-
tenverhältnis auf Probe –,

Justizsekretärin denise marksteiner in Wiesbaden;

zum inspektor : martin henrici, tobias Kisser, robert Pussehl martin regel-
mann, christoph Wittmann in Frankfurt am main, Julius beß-
ler in hanau, marco morgenstern in Königstein im taunus und 
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mathias Fischer in Wiesbaden – sämtliche unter gleichzeitiger 
berufung in das beamtenverhältnis auf Probe,

Justizobersekretäre bastian hörnig in darmstadt und sebas-
tian schmidt in Königstein im taunus und oliver strickler in 
marburg.

Justizinspektorinnen Lisa Jäger in bensheim, betti merz in büdingen, stefanie beller, denise 
hieckmann in darmstadt, Anna-Katharina hofmann, stefanie Pfarschner, sandra schnell-
hardt, sandra steinat, sabrina stuht, saskia vallbracht in Frankfurt am main, miriam ross-
eck in hanau, Astrid Lippert in marburg, sandra Leonhardi in rüsselsheim, christin Küster 
in Wetzlar, clara günther, isabelle herbst, stefanie Wetzel in Wiesbaden sowie Justizin-
spektoren Alexander bernard und christoph Kempe in Frankfurt am main wurden in das 
beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
vizepräsident des Amtsgerichts stefan mohr v. d. Amtsgericht Frankfurt am main a. d. 
Amtsgericht offenbach am main, Justizamtfrauen Wencke dahm v. d. Amtsgericht Kor-
bach a. d. Landgericht Kassel, tanja maurer v. d. Amtsgericht bad homburg v. d. höhe 
a. d. oberlandesgericht Frankfurt am main, heike röhrig v. d. Amtsgericht offenbach am 
main a. d. Amtsgericht Aschaffenburg, Justizamtmann heinz-Jürgen bier v. d. Amtsgericht 
Frankenberg (eder) a. d. Amtsgericht Kassel, Justizoberinspektorin miriam ruckenbiel v. 
d. Amtsgericht marburg a. d. Amtsgericht Korbach, Justizoberinspektoren benjamin bieg 
v. d. Amtsgericht offenbach am main a. d. Amtsgericht darmstadt, Andreas muth v. d. 
Amtsgericht Frankfurt am main a. d. Amtsgericht gießen, benjamin otto v. d. Amtsgericht 
gießen a. d. Amtsgericht Fritzlar, Justizinspektorinnen stefanie giese v. d. Amtsgericht 
Kassel a. d. generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main, Antje hohmann v. d. Amtsge-
richt Frankfurt am main a. d. Amtsgericht Kassel, Julia hollmann v. d. Amtsgericht hanau 
a. d. Amtsgericht gera, Franziska Krauß v. d. Amtsgericht Frankfurt am main a. d. staats-
anwaltschaft marburg, betti merz v. d. Amtsgericht büdingen a. d. generalstaatsanwalt-
schaft Frankfurt am main, Lisa raab v. d. Amtsgericht Frankfurt am main a. d. Amtsgericht 
hanau, claudia sänger v. d. Amtsgericht Frankfurt am main a. d. Amtsgericht hildburg-
hausen, Julia strobach v. d. Amtsgericht Aschaffenburg a. d. Amtsgericht offenbach am 
main, saskia vallbracht v. d. Amtsgericht darmstadt a. d. Amtsgericht Frankfurt am main, 
Justizinspektor stefan Preiß v. d. Amtsgericht offenbach am main a. d. Landgericht darm-
stadt, Justizobersekretär mit dLA im gehobenen Justizdienst timo Wenner v. d. Amtsge-
richt Wiesbaden a. d. Amtsgericht Frankfurt am main, Justizsekretär (mit dLA im gehobe-
nen Justizdienst) marcel menz v. d. Amtsgericht darmstadt a. d. Amtsgericht rüsselsheim.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
oberamtsrätin hildegard richardt in Kassel, Amtsrätin monika dinges-Król in Frankfurt am 
main, Amtsrat Walter neumann in Kassel, Justizamtmann manfred Jünemann in hanau.
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Hessischer Verwaltungsgerichtshof

ernannt wurde:

zur oberinspektorin : inspektorin dunja beck.

Verwaltungsgerichte

ernannt wurden:

zum Amtsrat : Amtmann gerd gottschaldt in Frankfurt am main;

zur Amtfrau : oberinspektorin verena Keiner in gießen;

zum oberinspektor : inspektor horst Lindenlaub in darmstadt;

zum inspektor – durch
Überleitung in den
gehobenen allgemeinen
verwaltungsdienst : Amtsinspektor horst Lindenlaub in darmstadt.

Notarinnen und Notare

zur notarin wurde bestellt:
rechtsanwältin sigrid maria hartmann mit dem Amtssitz in Fulda.

zum notar wurden bestellt:
rechtsanwalt Karsten dücker mit dem Amtssitz in hünfeld, rechtsanwalt christian Ferdi-
nand manfred oestreich mit dem Amtssitz in eichenzell, rechtsanwalt Alexander greiner 
mit dem Amtssitz in dietzenbach und rechtsanwalt Jan heinz rolf reimann mit dem 
Amtssitz in Wetzlar.

Amtssitzverlegung:
der Amtssitz des notars Peter Wolf wird mit Wirkung zum 01.05.2014 von Frankfurt am 
main nach hanau verlegt.

Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
notar eckhardt Jung, Frankenberg (eder), mit Ablauf des 30.06.2014 und 
notar horst riemer, Kassel, mit Ablauf des 10.04.2014.

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar Jörg-dieter Körner, neukirchen, mit Ablauf des 31.08.2014 und 
notar günter Lamotte, Friedberg (hessen), mit Ablauf des 31.05.2014.
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S T E L L E N A u S S C H R E I B u N G E N

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

1. eine geschäftsleiterin oder einen geschäftsleiter (§ 4 go)

bei dem Amtsgericht michelstadt.

die stelle ist ab 1. August 2014 neu zu besetzen.

bezüglich der vorgenannten stellenausschreibung zu nr. 1 wird erwartet, dass die be-
werberin oder der bewerber folgendem Anforderungsprofil entspricht:

I. Allgemeine Voraussetzungen:

– Pflichtbewusstsein

– Leistungsbereitschaft

– belastbarkeit

– Flexibilität

– initiative

– besonders gute Auffassungsgabe

– gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen

– Kostenbewusstsein

II. Besondere Voraussetzungen:

1. Fachkompetenz

– erfahrung in der rechtspflege und / oder der Justizverwaltung

– mindestens gutes fachliches Können

2. Soziale Kompetenz

– Kontaktfähigkeit, gesprächsbereitschaft

– Fähigkeit zur Konfliktlösung und einfühlungsvermögen

– Fähigkeit zu interner und externer zusammenarbeit

3. Führungskompetenz

– Fähigkeit zum vorbild

– entscheidungskompetenz, durchsetzungsvermögen, verhandlungsgeschick

– befähigung zur Personalführung und motivation

4. Organisatorische Kompetenz

– befähigung zur steuerung und veränderung von organisationsabläufen

– befähigung zur entwicklung und umsetzung von neuerungen

– befähigung zum sachgerechten Personaleinsatz.



281

interessierten Frauen und männer wird die möglichkeit gegeben, sich durch schulung 
und hospitation auf die Übernahme der stelle vorzubereiten.

Verwaltungsgerichtsbarkeit

2. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am verwaltungsgericht Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des Frauenanteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestellte 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem Dienstweg zu richten:

zu nr. 1 binnen eines Monats an den direktor des Amtsgerichts michelstadt;

zu nr. 2 binnen drei Wochen an das hessische ministerium der Justiz in Wiesbaden zu 
richten.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 2 auf eventuelle Versetzungsbewer-
berinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an Verwaltungsbelangen 
orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren Versetzungsbewerberinnen 
und -bewerbern.
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H I N W E I S E

der Präsident des oberlandesgerichts Frankfurt am main stellt zum 1. September 2015 
voraussichtlich wieder

Anwärterinnen und Anwärter für die Laufbahn des gehobenen Justizdienstes 
– Laufbahnzweig Rechtspflegerdienst –

ein.

eingestellt werden kann, wer

•	 Deutsche	oder	Deutscher	im	Sinne	des	Artikels	116	des	Grundgesetzes	ist,

•	 die	Gewähr	dafür	bietet,	jederzeit	für	die	freiheitliche	demokratische	Grundordnung	im	
sinne des grundgesetzes und der hessischen Landesverfassung einzutreten,

•	 höchstens	40	Jahre	alt	 ist	 (diese	Höchstaltersgrenze	gilt	nicht	für	 Inhaberinnen	und	
inhaber eines eingliederungs- oder zulassungsscheins und in den Fällen des § 7  
Abs. 2 des soldatenversorgungsgesetzes),

•	 eine	 zu	 einem	 Hochschulstudium	 berechtigende	 Schulbildung	 (Abitur,	 Fachhoch-
schulreife) oder einen als gleichwertig anerkannten bildungsstand besitzt.

Bewerbungen sind bis zum 31. Oktober 2014 bei dem Präsidenten des Oberlandesgeri-
chts, 60256 Frankfurt am Main, einzureichen.

Justizbedienstete  reichen ihre bewerbung bitte auf dem dienstweg ein.

der bewerbung sind beizufügen:

a) Lebenslauf (mit Angabe der staatsangehörigkeit),

b) beglaubigte Abschrift/Kopie des schulabgangszeugnisses oder des letzten schulzeug-
nisses (sommer 2014),

c) beglaubigte Abschriften/Kopien der zeugnisse über beschäftigungen (auch evtl. Ausbil-
dung/studium) seit der schulentlassung,

d) eine erklärung, ob und ggf. welche schulden die bewerberin oder der bewerber hat,

e) bei minderjährigen bewerberinnen und bewerbern eine einverständniserklärung der ge-
setzlichen vertreter.

die Auswahl der bewerberinnen und bewerber erfolgt nach dem ergebnis einer eignungs-
prüfung.

bewerbungen von schwerbehinderten menschen sind besonders erwünscht und werden bei 
gleicher eignung vorrangig berücksichtigt. bewerbungen von menschen mit migrationshin-
tergrund sind ebenfalls ausdrücklich willkommen.

ein Anspruch auf heimatnahe Ausbildung besteht nicht. mit dem bestehen der Laufbahnprü-
fung endet das beamtenverhältnis auf Widerruf kraft gesetzes. da die einstellungen nach 
dem absehbaren bedarf erfolgen, ist eine Übernahme in das beamtenverhältnis auf Probe 
(mit dem ziel einer späteren Übernahme in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit) nach bes-



283

tandener Prüfung wahrscheinlich, ein Anspruch auf Übernahme besteht allerdings ebenso 
wenig wie ein Anspruch auf heimatnahe verwendung.

nähere informationen über das berufsbild und die Ausbildung sind auf den internetseiten 
aller hessischen Justizbehörden in der rubrik Justizberufe zu finden.

Für beamtinnen und beamte des allgemeinen Justizdienstes (bis 28.02.2014: mittlerer 
Justizdienst), die sich im Wege des Aufstieges für die rechtspflegerausbildung bewerben 
möchten, wird voraussichtlich im oktober d. J. noch eine gezielte Ausschreibung durch eine 
gesonderte rundverfügung folgen.

der Präsident des oberlandesgerichts Frankfurt am main stellt zum 1. September 2015 
voraussichtlich wieder

Anwärterinnen und Anwärter für die Laufbahn des mittleren Justizdienstes 
– Laufbahnzweig allgemeiner Justizdienst –

für die Ausbildung zur Justizfachwirtin / zum Justizfachwirt ein.

eingestellt werden kann, wer

•	 Deutsche	oder	Deutscher	im	Sinne	des	Artikels	116	des	Grundgesetzes	ist	oder	die	
staatsangehörigkeit eines anderen mitgliedsstaates der europäischen union oder der 
Länder island, Liechtenstein, norwegen, schweiz besitzt,

•	 die	Gewähr	dafür	bietet,	jederzeit	für	die	freiheitliche	demokratische	Grundordnung	im	
sinne des grundgesetzes und der hessischen Landesverfassung einzutreten,

•	 höchstens	40	Jahre	alt	 ist	 (diese	Höchstaltersgrenze	gilt	nicht	für	 Inhaberinnen	und	
inhaber eines eingliederungs- oder zulassungsscheins und in den Fällen des § 7  
Abs. 2 des soldatenversorgungsgesetzes),

•	 den	Abschluss	einer	Realschule	oder den erfolgreichen Abschluss einer hauptschule 
und eine abgeschlossene berufsausbildung oder den erfolgreichen Abschluss einer 
hauptschule und eine Ausbildung in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhält-
nis oder einen als gleichwertig anerkannten bildungsstand nachweisen kann.

Bewerbungen sind bis zum 31. Oktober 2014 bei dem Präsidenten des Oberlandesgeri-
chts, 60256 Frankfurt am Main, einzureichen.

Justizbedienstete  reichen ihre bewerbung bitte auf dem dienstweg ein.

der bewerbung sind beizufügen:

a) Lebenslauf (mit Angabe der staatsangehörigkeit),

b) beglaubigte Abschrift/Kopie des schulabgangszeugnisses oder des letzten schulzeug-
nisses (sommer 2014),
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c) nachweise/zeugnisse über beschäftigungen  (auch evtl. Ausbildung/studium) seit der 
schulentlassung,

d) bei minderjährigen bewerberinnen und bewerbern eine einverständniserklärung der ge-
setzlichen vertreter.

die Auswahl der bewerberinnen und bewerber erfolgt nach dem ergebnis einer eignung-
sprüfung.

bewerbungen von schwerbehinderten menschen sind besonders erwünscht und werden bei 
gleicher eignung vorrangig berücksichtigt. bewerbungen von menschen mit migrationshin-
tergrund sind ebenfalls ausdrücklich willkommen.

ein Anspruch auf heimatnahe Ausbildung besteht nicht. mit dem bestehen der Laufbahnprü-
fung endet das beamtenverhältnis auf Widerruf kraft gesetzes. da die einstellungen nach 
dem absehbaren bedarf erfolgen, ist eine Übernahme in das beamtenverhältnis auf Probe 
(mit dem ziel einer späteren Übernahme in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit) nach bes-
tandener Prüfung wahrscheinlich, ein Anspruch auf Übernahme besteht allerdings ebenso 
wenig wie ein Anspruch auf heimatnahe verwendung.

nähere informationen über das berufsbild und die Ausbildung sind auf den internetseiten 
aller hessischen Justizbehörden in der rubrik Justizberufe zu finden.

Für beamtinnen und beamte des Justizwachtmeisterdienstes und des Justizvollziehungs-
dienstes und für Justizangestellte und Justizfachangestellte, die sich für den allgemeinen 
Justizdienst – Justizfachwirt/in – weiter qualifizieren möchten, wird voraussichtlich im ok-
tober d. J. noch eine gezielte Ausschreibung durch eine gesonderte rundverfügung folgen.
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B e K A N N t M A c H u N G e N

Übersicht über den Geschäftsanfall in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, bei den Staats-
anwaltschaften, der Verwaltungs-, Finanz-, Arbeits- und der Sozialgerichtsbarkeit in 
Hessen im Jahr 2013. Bek. d. MdJ v. 19.05.2014 (1441 - I/B1 - 2014/2705 - I/B)
– JMBl. S. 286 –

(Letzte Übersicht für 2012 in Jmbl. 2013, s. 632)

AMtSGeRIcHte

A Zivilsachen (ohne Familiensachen)

I.  Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten 2011 2012 2013

1. mahnsachen 575.581 532.548 521.267

2. zivilprozesssachen

a) geschäftsentwicklung:
eingänge 96.313 95.046 97.656

erledigungen 96.835 95.441 98.098

unerledigt am Jahresende 46.557 46.148 45.643

b) erledigte verfahren 96.835 95.441 98.098

a) erledigte verfahren nach der Art
Abhilfeverfahren nach § 321a zPo 12 18 13 
 0,0% 0,0% 0,0%

Klagen in zwangsvollstreckungssachen, 
Anträge auf vollstreckbarerklärung eines 
ausländischen urteils auf grund eines voll- 
streckungsvertrages  230 182 190 
 0,2% 0,2% 0,2%

verfahren über Arrest oder einstweilige 
verfügung 2.339 2.277 2.242 
 2,4% 2,4% 2,3%

Klageverfahren 76.471 79.082 83.897 
 79,0% 82,9% 85,5%

sonstige zur zuständigkeit des Prozess- 
gerichts gehörende verfahren 17.707 13.799 11.697 
 18,3% 14,5% 11,9%

b) erledigte verfahren nach dem sachgebiet
nachbarschaftssachen 432 467 444 
 0,4% 0,5% 0,5%

schuldrechtsanpassungs- und boden- 
rechtssachen der neuen Länder 7 13 17 
 0,0% 0,0% 0,0%
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  2011 2012 2013
bau-/Architektensachen 
(ohne Architektenhonorarsachen) 886 997 953 
 0,9% 1,0% 1,0%
verkehrsunfallsachen 9.839 9.951 10.501 
 10,2% 10,4% 10,7%
Wohnungsmietsachen 22.347 22.772 21.904 
 23,1% 23,9% 22,3%
sonstige mietsachen 2.927 2.823 2.581 
 3,0% 3,0% 2,6%
Kaufsachen 12.250 14.082 15.439 
 12,7% 14,8% 15,7%
Arzthaftungssachen 179 151 181 
 0,2% 0,2% 0,2%
reisevertragssachen 3.580 4.931 9.701 
 3,7% 5,2% 9,9%
Kredit-/Leasingsachen 2.066 1.821 1.838 
 2,1% 1,9% 1,9%
Ansprüche aus versicherungsverträgen 
(ohne verkehrsunfallsachen) 2.955 2.879 2.833 
 3,1% 3,0% 2,9%
gesellschaftsrechtliche streitigkeiten 267 218 185 
 0,3% 0,2% 0,2%
honorarforderungen von Personen, für die 
eine besondere honorarordnung gilt 4.332 4.318 4.270 
 4,5% 4,5% 4,4%
schadensersatzansprüche aus vorsätzlicher 
Körperverletzung 590 562 599 
 0,6% 0,6% 0,6%
Wohnungseigentumssachen 
nach § 43 nr. 1 bis 4 Weg 2.498 2.426 2.331 
 2,6% 2,5% 2,4%
Wohnungseigentumssachen 
nach § 43 nr. 5 Weg 146 166 156 
 0,2% 0,2% 0,2%
sonstiger verfahrensgegenstand 31.534 26.864 24.165 
 32,6% 28,1% 24,6%

3. verteilungsverfahren 33 39 27

4. zwangsversteigerungen von 
unbeweglichen gegenständen 5.157 4.508 4.334

5. zwangsverwaltungen 1.267 1.104 959

6. vollstreckungssachen 227.302 224.593 180.980

7. Anträge außerhalb eines bei gericht 
anhängigen verfahrens 1.429 1.210 1.160
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II. Insolvenz-, Konkurs- und Vergleichsverfahren 2011 2012 2013

1.  Anträge auf eröffnung des

a) insolvenzverfahren (in) 6.944 6.061 5.901

b) verbraucher- und Kleininsolvenzverfahren (iK) 8.022 7.018 6.557

c) insolvenzverfahren nach ausländischem recht (ie) 46 34 25

2. eröffnete

a) insolvenzverfahren (in) 3.122 2.765 2.718

b) verbraucher- und Kleininsolvenzverfahren (iK) 7.504 6.568 6.072

c) insolvenzverfahren nach ausländischem recht (ie) 13 36 8

d) Anträge auf versagung oder Widerruf der rest- 
schuldbefreiung 458 502 576

III. Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

1. grundbuchsachen

a) begründung und veränderung von eigentum 
und erbbaurecht 123.056 127.945 130.229

b) eintragung/veränderung/Löschung von rechten 
in Abt. ii und iii 264.591 275.568 270.878

c) begründung, Aufteilung und veränderung von 
Wohnungs- und teileigentum 4.860 4.756 4.551

2. Landwirtschaftssachen 53 57 66

3.  registersachen (eintragungen am Jahresende)

a) eingetragene vereine 47.627 48.176 48.737

b) in das handelsregister eingetragene
einzelkaufleute, juristische Personen, offene 
handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften 
und europäische wirtschaftliche interessen- 
vereinigungen 35.133 35.153 35.234

Aktiengesellschaften und Kommanditgesell- 
schaften auf Aktien 1.890 1.861 1.827

gesellschaften mit beschränkter haftung 87.575 89.559 91.708

versicherungsvereine auf gegenseitigkeit 9 9 9

c) eingetragene genossenschaften 429 439 463

d) seeschiffe 211 211 219

e) binnenschiffe 248 250 249

4. vormundschaftsgerichtliche Angelegenheiten

a) Am Jahresende anhängige vormundschaften, 
Pflegschaften des vormundschaftsgerichts sowie 
Pflegschaften des betreuungsgerichts 1.172 1.230 975

b) Am Jahresende anhängige betreuungen 93.059 93.988 94.055
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  2011 2012 2013

c) betreuungsverfahren wurden anhängig 33.291 32.189 31.935

d) Andere betreuungsgerichtliche Angelegen- 
heiten wurden anhängig 185 168 33

5. unterbringungssachen 
(einschließlich verfahren auf vormundschafts- 
gerichtliche genehmigung zur unterbringung) 26.876 25.507 24.829

darunter Abschiebehaftsachen  1.102 829 816

6. verfügungen von todes wegen, nachlass- 
und teilungssachen

a) testamentssachen (iv) 35.455 37.027 39.333

b) sonstige nachlasssachen (vi) 45.618 45.990 49.252

7.  gerichtliche urkunden, standesamtssachen

a) Angelegenheiten der beratungshilfe 72.107 70.666 69.410

b) sonstige handlungen und entscheidungen 
der freiwilligen gerichtsbarkeit außerhalb 
eines anhängigen verfahrens 1.776 1.760 2.506

c) Anträge auf todeserklärung und Feststellung 
der todeszeit 27 16 14

d) standesamtssachen 292 323 334

IV. Kirchenaustritte 23.054 22.924 33.662

V. Hinterlegungssachen 4.198 4.101 5.911

B Familiensachen

a) geschäftsentwicklung:

eingänge 50.007 49.874 48.599

erledigungen 51.840 51.487 49.275

unerledigt am Jahresende 36.664 35.054 34.402

b) erledigte verfahren 51.840 51.487 49.275

davon waren

verfahren über abgetrennte scheidungsfolgesachen 3.052 3.258 2.591 
 5,9% 6,3% 5,3%

verfahren nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 89 93 101 
 0,2% 0,2% 0,2%

Familiensachen 40.920 40.248 38.310 
 78,9% 78,2% 77,7%
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  2011 2012 2013

einstweilige Anordnungen 7.776 7.884 8.270 
 15,0% 15,3% 16,8%

c) mit den erledigten verfahren waren an verfahrens- 
gegenständen ingesamt anhängig 72.675 71.398 67.919

davon waren

scheidung 17.052 16.432 15.167 
 23,5% 23,0% 22,3%

Andere ehesachen 68 63 53 
 0,1% 0,1% 0,1%

elterlichen sorge 10.304 10.260 10.299 
 14,2% 14,4% 15,2%

umgangsrecht (auch nach § 165 FamFg) 3.923 4.102 4.093 
 5,4% 5,7% 6,0%

herausgabe des Kindes 310 280 318 
 0,4% 0,4% 0,5%

unterhalt für das Kind 6.158 5.922 5.496 
 8,5% 8,3% 8,1%

sonstige unterhaltssachen 
(auch nach §§ 1615l, 1615m bgb) 98 84 112 
 0,1% 0,1% 0,2%

unterhalt für den ehegatten/Lebenspartner 4.256 4.003 3.846 
 5,9% 5,6% 5,7%

versorgungsausgleich 19.303 18.934 17.314 
 26,6% 26,5% 25,5%

ehewohnung und/oder haushalt 1.374 1.257 1.110 
 1,9% 1,8% 1,6%

güterrechtssachen 1.568 1.538 1.485 
 2,2% 2,2% 2,2%

maßnahme zum schutz vor gewalt und nachstellung 
nach § 1 gewschg 3.111 3.135 3.148 
 4,3% 4,4% 4,6%

Wohnungsüberlassung nach § 2 gewschg 472 455 331 
 0,6% 0,6% 0,5%

unterbringung nach § 1631b bgb 962 1.042 1.162 
 1,3% 1,5% 1,7%

unterbringung nach öffentlichem recht 
nach § 151 nr. 7 FamFg 225 294 323 
 0,3% 0,4% 0,5%

sonstige Kindschaftssache 269 342 457 
 0,4% 0,5% 0,7%
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  2011 2012 2013

Abstammungssache 1.196 1.130 1.132 
 1,6% 1,6% 1,7%

Adoptionssache 812 811 858 
 1,1% 1,1% 1,3%

Aufhebung/Feststellung der Lebenspartnerschaft 
nach § 269 Abs. 1 nr. 1 und 2 FamFg 86 90 99 
 0,1% 0,1% 0,1%

sonstige Familiensache nach § 266 FamFg 659 793 713 
 0,9% 1,1% 1,0%

weitere Familiensache 469 431 403 
 0,6% 0,6% 0,6%

auf ein erledigtes verfahren entfielen an verfahrens- 
gegenständen im durchschnitt 1,40 1,39 1,38

d) geschäftsanfall in vormundschafts- und Pflegschafts- 
verfahren des Familiengerichts

1. Am Jahresende anhängige vormundschaften, Pfleg- 
schaften und ergänzungspflegschaften 6.652 7.254 7.769

c Strafsachen

a) geschäftsentwicklung:

eingänge 47.891 45.250 42.209

erledigungen 48.688 46.043 42.553

unerledigt am Jahresende 16.523 15.670 15.324

b) erledigte verfahren 48.688 46.043 42.553

davon waren

Anträge auf Wiederaufnahme nach rechtskraft
zuungunsten des beschuldigten 31 43 34 
 0,1% 0,1% 0,1%

zugunsten des beschuldigten 29 28 28 
 0,1% 0,1% 0,1%

zurückverweisungen durch die rechtsmittelinstanz 1 1 5 
 0,0% 0,0% 0,0%

eröffnungen des hauptverfahrens durch ein gericht 
höherer ordnung 5 1 4 
 0,0% 0,0% 0,0%

vorlagen/verweisungen durch ein gericht 
niederer ordnung 1 4 5 
 0,0% 0,0% 0,0%



292

  2011 2012 2013

in ein strafverfahren übergegangene bußgeldverfahren 4 8 3 
 0,0% 0,0% 0,0%

Anklagen 37.853 35.017 32.205 
 77,7% 76,1% 75,7%

Anträge auf Aburteilung im beschleunigten verfahren 1.445 1.237 1.096 
 3,0% 2,7% 2,6%
Anträge auf entscheidung im vereinfachten Jugend- 
verfahren 827 695 421 
 1,7% 1,5% 1,0%
Anberaumung der hauptverhandlung statt erlass 
des strafbefehls 219 235 267 
 0,4% 0,5% 0,6%
einsprüche gegen einen von der staatsanwaltschaft 
beantragten strafbefehl 7.931 8.389 8.153 
 16,3% 18,2% 19,2%
einsprüche gegen einen von der Finanzbehörde 
beantragten strafbefehl 206 247 217 
 0,4% 0,5% 0,5%

Privatklagen 85 101 88 
 0,2% 0,2% 0,2%

c) geschäftsanfall ausgewählter verfahren

1.  Anträge auf erlass von strafbefehlen 38.428 38.524 37.222

2.  richterliche entscheidungen in haftsachen 6.499 6.131 5.523

3.  sonstige richterliche maßnahmen 42.469 42.496 45.378

D Bußgeldverfahren

a) geschäftsentwicklung:

eingänge 36.128 35.144 33.619

erledigungen 34.886 35.858 33.814

unerledigt am Jahresende 9.791 9.070 8.863

b) geschäftsanfall ausgewählter verfahren

1. erzwingungshaftanträge 22.448 24.210 21.873

2.  Anträge auf gerichtliche entscheidung nach § 25a Abs. 3 stvg, 
§ 62 Abs. 1 s. 1 oWig (halterhaftung) 1.190 1.022 1.095

3.  sonstige rechtsbehelfe gegen maßnahmen der 
verwaltungsbehörde 203 259 420

4.  sonstige Anträge und entscheidungen nach dem 
ordnungswidrigkeitengesetz 1.190 1.417 1.226
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e Rechtshilfesachen 
(in der freiwilligen gerichtsbarkeit)

  2011 2012 2013

ersuchen a. d. Amtsgericht 6.496 6.413 7.262

ersuchen an die geschäftsstelle 2.947 3.294 2.824

LANDGeRIcHte

A Zivilsachen

I. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten in erster Instanz

a)  geschäftsentwicklung:

eingänge 30.543 28.983 29.949

erledigungen 30.106 29.317 28.612

davon durch die
zivilkammer 26.796 26.123 25.609

Kammer für handelssachen 3.305 3.186 2.996

Kammer für baulandsachen 5 8 7

entschädigungskammer 0 0 0

Wiedergutmachungskammer 0 0 0

unerledigt am Jahresende 28.072 27.736 29.075

b) erledigte verfahren 30.106 29.317 28.612

a) erledigte verfahren nach der Art
Abhilfeverfahren nach § 321a zPo 0 1 2 
 0,0% 0,0% 0,0%

Klagen in zwangsvollstreckungssachen, Anträge 
auf vollstreckbarerklärung eines ausländischen 
urteils auf grund eines vollstreckungsvertrages  68 44 41 
 0,2% 0,2% 0,1%

Anträge auf vollstreckbarerklärung von entschei- 
dungen, die in einem anderen mitgliedstaat der eu 
ergangen sind (§ 1 Absatz 2 AvAg) 56 45 54 
 0,2% 0,2% 0,2%

verfahren über Arrest oder einstweilige verfügung 1.791 1.625 1.620 
 5,9% 5,5% 5,7%

Klageverfahren 26.431 26.484 25.869 
 87,8% 90,3% 90,4%

sonstige zur zuständigkeit des Prozessgerichts 
gehörende verfahren 1.760 1.118 1.026 
 5,8% 3,8% 3,6%
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b) erledigte verfahren nach dem sachgebiet 2011 2012 2013

Zivilkammern

bau-/Architektensachen 
(ohne Architektenhonorarsachen) 2.210 2.272 2.322 
 7,3% 7,7% 8,1%

haftung von Personen (ohne Arzt- und Architekten- 
haftungssachen) und honorarforderungen von Per- 
sonen, für die eine besondere honorarordnung gilt 849 748 737 
 2,8% 2,6% 2,6%

Auseinandersetzungen von gesellschaften 168 154 146 
 0,6% 0,5% 0,5% 
sonstige gesellschaftsrechtliche streitigkeiten 
(ohne Auseinandersetzungen von gesellschaften) 434 322 276 
 1,4% 1,1% 1,0%

gewerblicher rechtsschutz 1.153 1.022 1.091 
 3,8% 3,5% 3,8%

miet-/Kredit-/Leasingsachen 4.000 3.582 2.981 
 13,3% 12,2% 10,4%

verkehrsunfallsachen 1.813 1.810 1.822 
 6,0% 6,2% 6,4%

Kaufsachen 2.171 2.120 2.077 
 7,2% 7,2% 7,3%

Arzthaftungssachen 602 632 633 
 2,0% 2,2% 2,2%

reisevertragssachen 99 93 113 
 0,3% 0,3% 0,4%

staatshaftungssachen 
(einschl. enteigungsentschädigung) 182 219 282 
 0,6% 0,7% 1,0%

sachenrechtsbereinigung und boden-/grund- 
stücksrecht betreffend die neuen Länder 3 3 2 
 0,0% 0,0% 0,0%

Wohnungseigentumssachen nach § 43 nr. 5 Weg 4 12 5 
 0,0% 0,0% 0,0%

Kapitalanlagesachen 1.518 2.553 3.012 
 5,0% 8,7% 10,5%

Ansprüche aus versicherungsverträgen 
(ohne verkehrsunfallsachen) 748 1.093 1.043 
 2,5% 3,7% 3,6%

technische schutzrechte 59 45 28 
 0,2% 0,2% 0,1%
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  2011 2012 2013

Kartellsachen 20 21 19 
 0,1% 0,1% 0,1%

sonstiger verfahrensgegenstand 10.763 9.422 9.020 
 35,8% 32,1% 31,5%

Kammer für Handelssachen

handelsvertretersachen 129 125 94 
 0,4% 0,4% 0,3%

gesellschaftsrechtliche streitigkeiten 393 394 316 
 1,3% 1,3% 1,1%

bausachen 261 268 268 
 0,9% 0,9% 0,9%

markensachen 107 108 77 
 0,4% 0,4% 0,3%

Wettbewerbssachen 553 498 514 
 1,8% 1,7% 1,8%

Kartellsachen 12 16 13 
 0,0% 0,1% 0,0%

verfahren nach dem spruchg 6 142 185 
 0,0% 0,5% 0,6%

sonstiger verfahrensgegenstand 1.844 1.635 1.529 
 6,1% 5,6% 5,3%

c)  erledigungen der zivilkammern 26.796 26.123 25.609

davon waren im zeitpunkt der erledigung anhängig

bei dem einzelrichter 23.828 23.557 23.072 
 88,9% 90,2% 90,1%

bei der Kammer  2.968 2.566 2.537 
 11,1% 9,8% 9,9%

II. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten in der Berufungsinstanz

a)  geschäftsentwicklung:

eingänge 5.082 4.988 4.964

erledigungen 5.178 4.786 4.995

davon durch die

zivilkammer 5.141 4.749 4.970

Kammer für handelssachen 37 37 25

unerledigt am Jahresende 2.454 2.655 2.625
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  2011 2012 2013

b)  erledigte verfahren 5.178 4.786 4.995

davon waren

a) erledigte verfahren nach der Art
Abhilfeverfahren nach § 321a zPo  3 6 2 
 0,1% 0,1% 0,0%

berufungen gegen urteile in zwangsvollstreckungs- 
sachen, Anträge auf vollstreckbarerklärung eines aus- 
ländischen urteils auf grund eines vollstreckungs- 
vertrages  17 18 29 
 0,3% 0,4% 0,6%

berufungen gegen urteile in verfahren über Arrest 
oder einstweilige verfügung 13 13 9 
 0,3% 0,3% 0,2%

berufungsverfahren 5.012 4.707 4.917 
 96,8% 98,3% 98,4%

sonstige zur zuständigkeit des berufungs- 
gerichts gehörende verfahren 133 42 38 
 2,6% 0,9% 0,8%

b) erledigte verfahren nach dem sachgebiet

Zivilkammern

Wohnungsmietsachen 1.180 1.053 1.058 
 22,8% 22,0% 21,2%

sonstige mietsachen 131 129 117 
 2,5% 2,7% 2,3%

Ansprüche aus versicherungsverträgen 
(ohne verkehrsunfallsachen) 106 108 141 
 2,0% 2,3% 2,8%

verkehrsunfallachen 790 709 797 
 15,3% 14,8% 16,0%

Kaufsachen 369 326 366 
 7,1% 6,8% 7,3%

Arzthaftungssachen 21 14 20 
 0,4% 0,3% 0,4%

nachbarschaftssachen 60 68 55 
 1,2% 1,4% 1,1%

reisevertragssachen 232 238 326 
 4,5% 5,0% 6,5%

Kredit-/Leasingsachen 69 72 64 
 1,3% 1,5% 1,3%
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schuldrechtsanpassung- und bodenrechtssachen 
der neuen Länder 1 1 2 
 0,0% 0,0% 0,0%

bau-/Architektensachen 
(ohne Architektenhonorarsachen) 74 64 72 
 1,4% 1,3% 1,4%

gesellschaftsrechtliche streitigkeiten 33 27 11 
 0,6% 0,6% 0,2%

schadensersatzansprüche aus vorsätzlicher 
Körperverletzung 36 40 28 
 0,7% 0,8% 0,6%

honorarforderungen von Personen, für die eine 
besondere honorarordnung gilt 153 109 119 
 3,0% 2,3% 2,4%

Wohnungseigentumssachen 
nach § 43 nr. 1 - 4 Weg 129 170 262 
 2,5% 3,6% 5,2%

Wohnungseigentumssachen 
nach § 43 nr. 5 Weg 73 78 89 
 1,4% 1,6% 1,8%

sonstiger verfahrensgegenstand 1.680 1.555 1.448 
 32,4% 32,5% 29,0%

Kammer für Handelssachen

handelsvertretersachen 0 1 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

gesellschaftsrechtliche streitigkeiten 1 0 1 
 0,0% 0,0% 0,0%

bausachen 1 4 0 
 0,0% 0,1% 0,0%

markensachen 0 1 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

Wettbewerbssachen 1 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

sonstiger verfahrensgegenstand 34 31 24 
 0,7% 0,6% 0,5%

III. Beschwerden

eingänge 6.530 6.050 5.923
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B Strafsachen

I. Strafsachen in erster Instanz 2011 2012 2013

a)  geschäftsentwicklung:

eingänge 1.388 1.229 1.211

erledigungen 1.453 1.245 1.167

unerledigt am Jahresende 674 659 704

b)  erledigte verfahren 1.453 1.245 1.167

darunter waren
Anträge auf Wiederaufnahme nach rechtskraft 25 16 15 
 1,7% 1,3% 1,3%

zurückverweisungen durch die rechtsmittelinstanz 30 8 19 
 2,1% 0,6% 1,6%

Anklagen 1.245 1.057 1.011 
 85,7% 84,9% 86,6%

vorlagen oder verweisungen durch ein gericht 
niederer ordnung 82 95 57 
 5,6% 7,6% 4,9%

Anträge auf einleitung eines sicherungsverfahrens 68 66 61 
 4,7% 5,3% 5,2%

II. Strafsachen in der Berufungsinstanz

a)  geschäftsentwicklung:

eingänge 2.859 2.879 2.855

erledigungen 2.961 2.872 2.799

unerledigt am Jahresende 1.132 1.140 1.193

b)  erledigte verfahren 2.961 2.872 2.799

davon waren
berufungen in Privatklageverfahren 2 5 3 
 0,1% 0,2% 0,1%

Anträge auf Wiederaufnahme nach rechtskraft 2 2 3 
 0,1% 0,1% 0,1%

durch die rechtsmittelinstanz zurückverwiesene 
verfahren 28 25 11 
 0,9% 0,9% 0,4%

berufungen in offizialverfahren 2.629 2.544 2.520 
 88,8% 88,6% 90,0%

Annahmeberufungen in offizialverfahren 300 296 262 
 10,1% 10,3% 9,4%

III. Beschwerden in Strafsachen

eingänge 3.182 3.037 3.032
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IV. Strafvollstreckungssachen

1.  verfahren vor der (kleinen) strafvollstreckungskammer 7.215 7.546 7.584

2.  verfahren vor der (großen) strafvollstreckungskammer 823 833 940

StAAtSANwALtScHAFteN uND AMtSANwALtScHAFt 
FRANKFuRt AM MAIN

A Geschäfte der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte

I. Anzeigesachen 
(ohne verfahren gegen unbekannte täter und bußgeldsachen)

geschäftsentwicklung:

eingänge 172.085 172.612 166.550

erledigungen 184.369 182.071 167.111

unerledigt am Jahresende 42.595 33.178 32.719

II. Anzeigen gegen unbekannte täter 77.487 77.130 78.807

III. Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz 355 717 712

B Geschäfte der Amtsanwältinnen und Amtsanwälte

I. Anzeigesachen (ohne verfahren gegen 
unbekannte täter und bußgeldsachen)

geschäftsentwicklung:

eingänge 199.998 195.279 186.647

erledigungen 199.529 194.707 184.901

unerledigt am Jahresende 27.005 27.570 29.326

II. Anzeigen gegen unbekannte täter 131.178 135.020 130.870

III. Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz 35.639 34.780 33.225

c Strafvollstreckung

I. Zahl der Personen, gegen die eine Vollstreckung 
eingeleitet wurde 70.362 72.864 70.447
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II. Abwendung der ersatzfreiheitsstrafe 2011 2012 2013

1.  zahl der Personen, welche die vollstreckung der 
ersatzfreiheitsstrafe durch unentgeltliche gemein- 
nützige tätigkeit abgewendet haben 2.600 2.377 2.317

2.  zahl der tage der ersatzfreiheitsstrafe, deren voll- 
streckung durch unentgeltliche gemeinnützige 
tätigkeit abgewendet wurde 91.178 83.882 82.465

D Andere Geschäfte der Staats-(Amts-)anwaltschaften

gnadensachen 407 339 293

entschädigungssachen nach dem streg 123 273 198

rechtshilfesachen einschl. Auslieferungssachen 4.650 4.685 4.499

OBeRLANDeSGeRIcHt

A Zivilsachen (ohne Familiensachen)

I. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten in der Berufungsinstanz

a)  geschäftsentwicklung:

eingänge 5.317 5.460 5.133

erledigungen 4.996 4.889 5.250

unerledigt am Jahresende 4.763 5.334 5.217

b)  erledigte verfahren 4.996 4.889 5.250

a) erledigte verfahren nach der Art
Abhilfeverfahren nach § 321a zPo 0 0 3 
 0,0%  0,0%  0,1%

berufungen gegen urteile in zwangsvollstreckungs- 
sachen, Anträge auf vollstreckbarerklärung eines 
ausländischen urteils auf grund eines vollstre- 
ckungsverfahrens 3 1 3 
 0,1% 0,0% 0,1%

berufungen gegen urteile in verfahren über Arrest 
oder einstweilige verfügung 129 127 111 
 2,6% 2,6% 2,1%

berufungsverfahren 4.827 4.736 5.117 
 96,6% 96,9% 97,5%
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sonstige zur zuständigkeit des berufungs- 
gerichts gehörende verfahren 37 25 16 
 0,7% 0,5% 0,3%

b) erledigte verfahren nach dem sachgebiet
bau-/Architektensachen 
(ohne Architektenhonorarsachen) 349 347 311 
 7,0% 7,1% 5,9%

Arzthaftungssachen 162 159 167 
 3,2% 3,3% 3,2%

Auseinandersetzung von gesellschaften 71 62 52 
 1,4% 1,3% 1,0%

verkehrsunfallsachen 297 278 263 
 5,9% 5,7% 5,0%

Kaufsachen 326 328 354 
 6,5% 6,7% 6,7%
staatshaftungssachen 
(einschl. enteignungsentschädigung) 52 48 35 
 1,0% 1,0% 0,7%

reisevertragssachen 20 11 21 
 0,4% 0,2% 0,4%

miet-/Kredit-/Leasingsachen 558 510 513 
 11,2% 10,4% 9,8%
haftung von Personen (ohne Arzt- und Architekten- 
haftungssachen) und honorarforderungen von Per- 
sonen, für die eine besondere honorarordnung gilt 195 164 169 
 3,9% 3,4% 3,2%

gewerblicher rechtsschutz 222 195 170 
 4,4% 4,0% 3,2%
sachenrechtsbereinigung und boden-/grundstücks- 
recht betreffend die neuen Länder 1 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

sonstige gesellschaftsrechtliche streitigkeiten 101 109 82 
 2,0% 2,2% 1,6%

entschädigungssachen nach dem beg 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

Wohnungseigentumssachen nach § 43 nr. 5 Weg 1 1 2 
 0,0% 0,0% 0,0%

Kapitalanlagesachen 309 513 939 
 6,2% 10,5% 17,9%
Ansprüche aus versicherungsverträgen 
(ohne verkehrsunfallsachen) 200 263 279 
 4,0% 5,4% 5,3%
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technische schutzrechte 45 7 6 
 0,9% 0,1% 0,1%

Kartellsachen 1 9 8 
 0,0% 0,2% 0,2%

vergabesachen 1 3 4 
 0,0% 0,1% 0,1%

sonstiger verfahrensgegenstand 2.085 1.882 1.875 
 41,7% 38,5% 35,7%

II. Beschwerden

eingänge 2.566 2.457 2.561

B Familiensachen

I. Familiensachen in der Rechtsmittelinstanz (uF)

a)  geschäftsentwicklung:

eingänge 2.722 2.517 2.449

erledigungen 2.620 2.465 2.557

unerledigt am Jahresende 1.469 1.521 1.412

b)  erledigte verfahren

davon waren
Lebenspartnerschaftssachen 0 1 2 
 0,0% 0,0% 0,1%

Familiensachen 2.436 2.236 2.262 
 93,0% 90,7% 88,5%

beschwerden in einstweiligen Anordnungsverfahren 184 228 293 
 7,0% 9,2% 11,5%

c)  mit den erledigten verfahren waren an verfahrens- 
gegenständen ingesamt anhängig 2.758 2.603 2.689

davon betrafen
scheidung  123 100 108 
 4,5% 3,8% 4,0%

elterlichen sorge 576 560 574 
 20,9% 21,5% 21,3%

umgangsrecht (auch § 165 FamFg) 180 171 189 
 6,5% 6,6% 7,0%

herausgabe des Kindes 28 15 36 
 1,0% 0,6% 1,3%
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unterhalt für das Kind 482 411 392 
 17,5% 15,8% 14,6%

sonstige unterhaltssachen 
(auch nach §§ 1615l, 1615m bgb) 3 5 4 
 0,1% 0,2% 0,1%

unterhalt für den ehegatten/Lebenspartner 425 329 342 
 15,4% 12,6% 12,7%

versorgungsausgleich 526 569 566 
 19,1% 21,9% 21,0%

ehewohnung und/oder hausrat 50 50 54 
 1,8% 1,9% 2,0%

güterrechtssachen 107 109 100 
 3,9% 4,2% 3,7%

maßnahme zum schutz vor gewalt und nachstellung 
nach § 1 gewschg 90 94 111 
 3,3% 3,6% 4,1%

Wohnungsüberlassung nach § 2 gewschg 6 6 10 
 0,2% 0,2% 0,4%

unterbringung nach § 1631b bgb 18 30 28 
 0,7% 1,2% 1,0%

unterbringung nach öffentlichem recht nach 
§ 151 nr. 7 FamFg 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

sonstige Kindschaftssache 23 14 13 
 0,8% 0,5% 0,5%

Abstammungssache 35 21 27 
 1,3% 0,8% 1,0%

Adoptionssache 7 9 10 
 0,3% 0,3% 0,4%

Aufhebung/Feststellung der Lebenspartnerschaft 
nach § 269 Abs. 1 nrn. 1 und 2 FamFg 0 1 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

sonstige Familiensache nach § 266 FamFg 36 68 67 
 1,3% 2,6% 2,5%

weitere Familiensache 40 37 56 
 1,5% 1,4% 2,1%

II. Sonstige Beschwerden in Familiensachen 2.026 2.228 1.902
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c Strafsachen

I. Strafsachen in erster Instanz 2011 2012 2013

geschäftsentwicklung:
eingänge 5 3 2

erledigungen 1 0 3

unerledigt am Jahresende 5 8 7

II. Strafsachen in der Revisionsinstanz

geschäftsentwicklung:
eingänge 368 388 364

erledigungen 415 391 365

unerledigt am Jahresende 53 51 50

III. Geschäftsanfall an sonstigen Verfahren

beschwerden in strafsachen 1.406 1.329 1.402

Anträge auf haftentscheidung (§§ 121 ff. stPo) 211 195 165

Anträge auf gerichtliche entscheidung nach § 172 stPo 232 246 212

Auslieferungsverfahren 238 290 255

verfahren nach § 23 eggvg 46 51 46

Anträge nach § 51 rvg 56 51 63

D Bußgeldverfahren

I. Rechtsbeschwerden und Anträge auf Zulassung der 
Rechtsbeschwerden

a)  geschäftsentwicklung:
eingänge 781 979 1.175

erledigungen 784 972 1.169

unerledigt am Jahresende 49 56 63

b)  erledigte verfahren 784 972 1.169

davon waren
rechtsbeschwerden gegen ein urteil 457 550 595 
 58,3% 56,6% 50,9%

rechtsbeschwerden gegen einen beschluss 
nach § 72 oWig 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

Anträge auf zulassung der rechtsbebeschwerde 
(§ 80 Abs. 1 oWig) 327 422 574 
 41,7% 43,4% 49,1%
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II. Sonstiger Geschäftsanfall 2011 2012 2013

einsprüche nach dem gesetz gegen Wettbewerbs- 
beschränkungen 0 0 0

StAAtSANwALtScHAFt BeI  DeM OBeRLANDeSGeRIcHt

A ermittlungsverfahren

geschäftsentwicklung:

eingänge 1 0 0

erledigungen 0 0 0

unerledigt am Jahresende 1 1 1

B Andere Geschäfte

revisionen 406 420 414

rechtsbeschwerden nach dem oWig 800 1039 1.202

beschwerden gegen gerichtliche entscheidungen 1.125 1.155 1.129

beschwerden gegen staats-/Amtsanwälte (zs) 3.408 3.410 2.946

haftprüfungsverfahren 201 180 167

Aus- und durchlieferungssachen 374 390 369

berufsgerichtliche verfahren und disziplinarverfahren 547 512 554

rechtssachen (vertretung des Fiskus) 214 268 262

entschädigungssachen nach dem streg 178 185 181

rechtshilfeangelegenheiten mit dem Ausland 792 775 825

Kartellbußgeldsachen 12 7 8

VeRwALtuNGSGeRIcHte

A Hauptverfahren

a)  geschäftsentwicklung:

eingänge 7.732 7.949 8.820
darunter Asylsachen 1.458 1.766 1.969

erledigungen 6.851 7.100 8.054
darunter Asylsachen 1.311 1.546 1.832

unerledigt am Jahresende 6.067 6.950 7.467
darunter Asylsachen 1.245 1.474 1.612
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b) erledigte verfahren (ohne Parallelsachen) 6.851 7.100 8.054

davon entfielen auf die sachgebiete
Parlaments-, Wahl- und Kommunalrecht, recht 
der juristischen Personen des öffentlichen rechts, 
staatsaufsicht 73 83 83 
 1,1% 1,2% 1,0%

bildungsrecht und sport (ohne nc-verfahren) 405 334 323 
 5,9% 4,7% 4,0%

numerus-clausus-verfahren 117 205 422 
 1,7% 2,9% 5,2%

Wirtschafts- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, Landwirt- 
schafts-, Jagd-, Forst- und Fischereirecht, straßen- und 
Wegerecht, recht der freien berufe 818 769 923 
 11,9% 10,8% 11,5%

Polizei-, ordnungs- und Wohnrecht 833 771 733 
 12,2% 10,9% 9,1%

Ausländerrecht 968 1.012 884 
 14,1% 14,3% 11,0%

Asylrecht – hauptsacheverfahren 1.311 1.546 1.832 
 19,1% 21,8% 22,7%

Asylrecht – eilverfahren 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

raumordnung, Landesplanung, bau-, boden- und 
städtebauförderungsrecht einschließlich enteignung 354 366 433 
 5,2% 5,2% 5,4%

umweltrecht 185 184 224 
 2,7% 2,6% 2,8%

Abgabenrecht
– ohne Kammerbeiträge für industrie- und handels- 

kammern, steuerberaterkammern, handwerks- 
kammern und andere zusammenschlüsse wirtschaftl. 
und berufsständischer vereinigungen
– ohne hochschulrechtliche Abgaben
– ohne sondernutzungsgebühr 488 596 748 

 7,1% 8,4% 9,3%

recht des öffentlichen dienstes 668 638 837 
 9,8% 9,0% 10,4%

disziplinarrecht/berufsgerichtliche verfahren  94 58 60 
 1,4% 0,8% 0,7%

sozialrecht (ohne sozialhilfe), Jugendschutzrecht, 
Kindergartenrecht, Kriegsfolgenrecht 451 490 445 
 6,6% 6,9% 5,5%
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sozialhilfe (Altverfahren seit 1. Januar 05) 3 3 1 
 0,0% 0,0% 0,0%

sonstiges 81 43 104 
 1,2% 0,6% 1,3%

B Verfahren zur Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz 
und sonstige Verfahren

I. Verfahren zur Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz

a)  geschäftsentwicklung:

eingänge 6.386 4.726 3.918
darunter Asylsachen 490 656 684

darunter nc-verfahren 3.683 2.212 1.468

erledigungen 8.012 5.441 4.503
darunter Asylsachen 490 627 639

darunter nc-verfahren 5.769 2.493 2.112

unerledigt am Jahresende 2.357 1.652 1.070
darunter Asylsachen 22 49 94

darunter nc-verfahren 1.558 1.284 641

b)  erledigte verfahren (ohne Parallelsachen) 8.012 5.441 4.503

davon entfielen auf die sachgebiete
Parlaments-, Wahl- und Kommunalrecht, recht 
der juristischen Personen des öffentlichen rechts, 
staatsaufsicht 35 36 34 
 0,4% 0,7% 0,8%

bildungsrecht und sport (ohne nc-verfahren) 132 145 126 
 1,6% 2,7% 2,8%

numerus-clausus-verfahren 5.769 2.493 2.112 
 72,0% 45,8% 46,9%

Wirtschafts- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, 
Landwirtschafts-, Jagd-, Forst- und Fischereirecht, 
straßen- und Wegerecht, recht der freien berufe 75 359 76 
 0,9% 6,6% 1,7%

Polizei-, ordnungs- und Wohnrecht 322 513 363 
 4,0% 9,4% 8,1%

Ausländerrecht 549 463 511 
 6,9% 8,5% 11,3%

Asylrecht – hauptsacheverfahren 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%
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Asylrecht – eilverfahren 490 627 638 
 6,1% 11,5% 14,2%

raumordnung, Landesplanung, bau-, boden- und 
städtebauförderungsrecht einschließlich enteignung 161 148 149 
 2,0% 2,7% 3,3%

umweltrecht 53 70 42 
 0,7% 1,3% 0,9%

Abgabenrecht
– ohne Kammerbeiträge für industrie- und handels- 

kammern, steuerberaterkammern, handwerks- 
kammern und andere zusammenschlüsse wirtschaftl. 
und berufsständischer vereinigungen

– ohne hochschulrechtliche Abgaben

– ohne sondernutzungsgebühr 98 272 115 
 1,2% 5,0% 2,6%

recht des öffentlichen dienstes 197 198 230 
 2,5% 3,6% 5,1%

disziplinarrecht/berufsgerichtliche verfahren  16 12 13 
 0,2% 0,2% 0,3%

sozialrecht (ohne sozialhilfe), Jugendschutzrecht, 
Kindergartenrecht, Kriegsfolgenrecht 91 81 74 
 1,1% 1,5% 1,6%

sozialhilfe (Altverfahren seit 1. Januar 05) 1 0 1 
 0,0% 0,0% 0,0%

sonstiges 23 24 18 
 0,3% 0,4% 0,4%

II. Vollstreckungsverfahren 128 124 88

III. Sonstige Anträge außerhalb eines bei Gericht 
anhängigen Verfahrens 280 304 273
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HeSSIScHeR VeRwALtuNGSGeRIcHtSHOF

A Hauptverfahren in erster Instanz

geschäftsentwicklung: 2011 2012 2013

eingänge 94 95 142

erledigungen 61 85 87

unerledigt am Jahresende 91 102 156

B Berufungen mit Anträgen auf Zulassung, Beschwerden 
gegen Hauptsacheentscheidungen in Personalvertretungssachen

a)  geschäftsentwicklung:

eingänge 895 845 1.049
darunter Asylsachen 137 101 189

erledigungen 1.055 768 904
darunter Asylsachen 138 104 98

unerledigt am Jahresende 495 537 683
darunter Asylsachen 59 59 150

b)  erledigte verfahren (ohne Parallelsachen) 1.055 768 904

davon entfielen auf die sachgebiete
Parlaments-, Wahl- und Kommunalrecht, recht 
der juristischen Personen des öffentlichen rechts, 
staatsaufsicht 14 30 14 
 1,3% 3,9% 1,5%

bildungsrecht und sport (ohne nc-verfahren) 60 46 33 
 5,7% 6,0% 3,7%

numerus-clausus-verfahren 7 5 0 
 0,7% 0,7% 0,0%

Wirtschafts- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, Land- 
wirtschafts-, Jagd-, Forst- und Fischereirecht, straßen- 
und Wegerecht, recht der freien berufe 94 103 96 
 8,9% 13,4% 10,6%

Polizei-, ordnungs- und Wohnrecht 97 72 63 
 9,2% 9,4% 7,0%

Ausländerrecht 211 76 73 
 20,0% 9,9% 8,1%

Asylrecht – hauptsacheverfahren 138 104 98 
 13,1% 13,5% 10,8%

Asylrecht – eilverfahren 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%
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raumordnung, Landesplanung, bau-, boden- und 
städtebauförderungsrecht einschließlich enteignung 79 66 54 
 7,5% 8,6% 6,0%

umweltrecht 34 25 40 
 3,2% 3,3% 4,0%

Abgabenrecht
– ohne Kammerbeiträge für industrie- und handelskammern, 

steuerberaterkammern, handwerkskammern und andere 
zusammenschlüsse wirtschaftl. und berufsständischer 
vereinigungen

– ohne hochschulrechtliche Abgaben

– ohne sondernutzungsgebühr 104 77 256 
 9,9% 10,0% 28,3%

recht des öffentlichen dienstes 152 99 92 
 14,4% 12,9% 10,2%

disziplinarrecht/berufsgerichtliche verfahren  8 18 20 
 0,8% 2,3% 2,2%

sozialrecht (ohne sozialhilfe), Jugendschutzrecht, 
Kindergartenrecht, Kriegsfolgenrecht 44 41 62 
 4,2% 5,3% 6,9%

sozialhilfe (Altverfahren seit 1. Januar 05) 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

sonstiges 12 6 3 
 1,1% 0,8% 0,3%

c Beschwerden gegen entscheidungen mit Anträgen auf Zulassung/ 
Verfahren zur Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz und sonstige Verfahren

I. a)  Geschäftsentwicklung der Beschwerden gegen ent- 
scheidungen mit Anträgen auf Zulassung/Verfahren 
zur Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz:

eingänge 924 934 820

erledigungen 885 969 820

unerledigt am Jahresende 123 106 108

b)  erledigte Verfahren (ohne Parallelsachen) 885 969 820

davon entfielen auf die sachgebiete
Parlaments-, Wahl- und Kommunalrecht, recht der 
juristischen Personen des öffentlichen rechts, 
staatsaufsicht 10 13 11 
 1,1% 1,3% 1,3%
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bildungsrecht und sport (ohne nc-verfahren) 19 28 14 
 2,1% 2,9% 1,7%

numerus-clausus-verfahren 302 403 297 
 34,1% 41,6% 36,2%

Wirtschafts- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, 
Landwirtschafts-, Jagd-, Forst- und Fischereirecht, 
straßen- und Wegerecht, recht der freien berufe 41 54 25 
 4,6% 5,6% 3,0%

Polizei-, ordnungs- und Wohnrecht 108 98 119 
 12,2% 10,1% 14,5%

Ausländerrecht 198 175 160 
 22,4% 18,1% 19,5%

Asylrecht – hauptsacheverfahren 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

Asylrecht – eilverfahren 3 2 2 
 0,3% 0,2% 0,2%

raumordnung, Landesplanung, bau-, boden- und 
städtebauförderungsrecht einschließlich enteignung 62 52 52 
 7,0% 5,4% 6,3%

umweltrecht 23 30 24 
 2,6% 3,1% 2,9%

Abgabenrecht
– ohne Kammerbeiträge für industrie- und handels- 

kammern, steuerberaterkammern, handwerks- 
kammern und andere zusammenschlüsse wirt- 
schaftl. und berufsständischer vereinigungen
– ohne hochschulrechtliche Abgaben

– ohne sondernutzungsgebühr 49 33 24 
 5,5% 3,4% 2,9%

recht des öffentlichen dienstes 47 52 79 
 5,3% 5,4% 9,6%

disziplinarrecht/berufsgerichtliche verfahren  0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

sozialrecht (ohne sozialhilfe), Jugendschutzrecht, 
Kindergartenrecht, Kriegsfolgenrecht 17 22 11 
 1,9% 2,3% 1,3%

sozialhilfe (Altverfahren seit 1. Januar 05) 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

sonstiges 6 7 2 
 0,7% 0,7% 0,2%
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II. Geschäftsentwicklung der Beschwerden gegen ent- 
scheidungen/Verfahren zur Gewährung von vorläufigem 
Rechtsschutz in numerus-clausus-Sachen: 2011 2012 2013

eingänge 306 383 298

erledigungen 302 403 297

unerledigt am Jahresende 3 1 3

III. Sonstige Beschwerden 531 463 490

HeSSIScHeS F INANZGeRIcHt

A Klagen

a)  geschäftsentwicklung:

eingänge 2.603 2.193 2.175

erledigungen 2.718 2.670 2.398

unerledigt am Jahresende 3.846 3.373 3.151

b)  gegenstände der erledigten verfahren 3.271 3.235 2.959

davon entfielen auf die sachgebiete

gewinneinkünfte 338 312 355 
 10,3% 9,6% 12,0%

Überschusseinkünfte 373 405 338 
 11,4% 12,5% 11,4%

sonstige steuern von einkommen einschließlich 
nichteinkunftsartspezifische streitpunkte 397 358 318 
 12,1% 11,1% 10,7%

steuern von einkommen, die (noch) nicht den 
sachgebieten gewinn- und Überschusseinkünfte 
und sonstige steuern von einkommen zugeordnet 
werden konnten 85 54 52 
 2,6% 1,7% 1,8%

Körperschaftssteuer 107 152 117 
 3,3% 4,7% 4,0%

objektbezogene steuern 260 247 261 
 7,9% 7,6% 8,8%

verkehrssteuer 455 433 333 
 13,9% 13,4% 11,3%
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  2011 2012 2013

verbrauchssteuer sowie Angnelegenheiten, die der 
gesetzgebung des bundes unterliegen und durch 
bundes- oder Landesbehörden verwaltet werden 78 85 58 
 2,4% 2,6% 2,0%

Prämien, zulagen und sonstige Förderungsleistungen 
(einschließlich Familienleistungsausgleich) 550 552 540 
 16,8% 17,1% 18,2%

Feststellung von besteuerungsgrundlagen, bewertung 
und zerlegung 284 347 282 
 8,7% 10,7% 9,5%

steuern von vermögen, haftung für steuern sowie 
Ao/Fgo-sachen, sonstige verfahren 340 284 298 
 10,4% 8,8% 10,1%

B Verfahren zur Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz

a)  geschäftsentwicklung:

eingänge 508 482 434

erledigungen 524 464 471

unerledigt am Jahresende 149 167 131

b)  erledigte verfahren 524 464 471

davon waren

Anträge auf gewährung von vorläufigem rechtsschutz 
nach § 69 Abs. 3 Fgo 501 430 422 
 95,6% 92,7% 89,6%

Anträge auf gewährung von vorläufigem rechtsschutz 
nach § 114 Fgo 23 34 49 
 4,4% 7,3% 10,4%

c Sonstige Verfahren

Kostensachen 95 43 64

sonstige selbständige verfahren 10 8 9
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ARBeItSGeRIcHte

A urteils- und Beschlussverfahren (Normalverfahren)

geschäftsentwicklung: 2011 2012 2013

eingänge 31.425 32.338 32.843

erledigungen 31.996 31.905 32.975

unerledigt am Jahresende 9.340 9.816 9.981

davon waren:

1.  normalklagen

eingänge 29.525 30.505 31.129

erledigungen 30.074 30.114 31.145

unerledigt am Jahresende 8.732 9.153 9.243

2. beschlussverfahren

eingänge 1.900 1.833 1.714

erledigungen 1.922 1.791 1.830

unerledigt am Jahresende 608 663 538

B Sozialkassenklagen

eingänge 21.315 17.312 18.410

erledigungen 18.695 17.106 18.716

unerledigt am Jahresende 6.208 6.414 6.123

c Mahnverfahren

eingänge 49.297 31.612 41.876

davon waren

1.  normalverfahren 1.452 1.299 1.722

2.  sozialkassenverfahren 47.845 30.313 40.154
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HeSSIScHeS LANDeSARBeItSGeRIcHt

A Berufungen und Beschwerdeverfahren in Beschlusssachen 
nach §§ 87, 98 Abs. 2 ArbGG

geschäftsentwicklung: 2011 2012 2013

eingänge 2.039 2.090 1.781

erledigungen 2.113 1.964 2.000

unerledigt am Jahresende 1.298 1.420 1.208

davon waren:

1.  berufungen

eingänge 1.783 1.765 1.563

erledigungen 1.891 1.663 1.729

unerledigt am Jahresende 1.162 1.260 1.102

von den erledigten berufungen waren 
bestandsstreitigkeiten 704 538 559

2.  beschwerdeverfahren in beschlusssachen 
nach §§ 87, 98 Abs. 2 Arbgg

eingänge 256 325 218

erledigungen 222 301 271

unerledigt am Jahresende 136 160 106

B Beschwerdeverfahren nach §§ 78, 83 Abs. 5 ArbGG

geschäftsentwicklung:

eingänge 508 508 496

erledigungen 519 514 489

unerledigt am Jahresende 125 121 124
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SOZIALGeRIcHte

I. Geschäftsentwicklung einstweiliger Rechtsschutz 2011 2012 2013

eingänge gesamt 2.950 2.760 2.846

erledigungen gesamt 2.919 2.802 2.847

bestand Jahresende gesamt 369 328 329

II. Geschäftsentwicklung Klageverfahren

eingänge gesamt 23.362 20.825 20.423

erledigungen gesamt 23.367 21.303 20.214

bestand Jahresende gesamt 27.253 26.781 26.996

erledigte verfahren nach dem sachgebiet 23.367 21.303 20.214

Krankenversicherung 3.375 3.364 3.244 
 14,4% 15,8% 16,0%

vertrags (zahn)- arztangelegenheiten 1.019 744 642 
 4,4% 3,5% 3,2%

Pflegeversicherung 430 431 423 
 1,8% 2,0% 2,1%

unfallversicherung 1.236 1.233 1.199 
 5,3% 5,8% 5,9%

rentenversicherung 4.641 3.548 3.222 
 19,9% 16,7% 15,9%

zusatz- und sonderversorgung der neuen bundesländer 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

Angelegenheiten der bundesagentur für Arbeit 1.977 1.887 1.988 
 8,5% 8,9% 9,8%

Angelegenheiten nach dem sgb ii 6.400 5.510 5.091 
 27,4% 25,9% 25,2%

streitigkeiten nach dem sgb Xii und 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 971 1.157 1.104 
 4,2% 5,4% 5,5%

versorgungs- und entschädigungsrecht 177 205 180 
 0,8% 1,0% 0,9%

verfahren zur Feststellung der behinderung nach sgb iX 2.850 2.954 2.899 
 12,2% 13,9% 14,3%

sonstiges 291 270 222 
 1,2% 1,3% 1,1%
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HeSSIScHeS LANDeSSOZIALGeRIcHt

I. Geschäftsentwiklung I. Instanz 2011 2012 2013

eingänge gesamt 7 12 5

erledigungen gesamt 10 13 8

bestand Jahresende gesamt 9 10 8

II. Geschäftsentwicklung einstweiliger Rechtsschutz

eingänge gesamt 9 7 7

erledigungen gesamt 9 7 5

bestand Jahresende gesamt 0 0 0

III. Geschäftsentwicklung einstweiliger Rechtsschutz 
nach § 29 SGG

eingänge gesamt 3 1 5

erledigungen gesamt 7 1 5

bestand Jahresende gesamt 0 0 2

IV. Geschäftsentwicklung Normenkontrollverfahren

eingänge gesamt  0 1

erledigungen gesamt  0 1

bestand Jahresende gesamt  0 0

V. Geschäftsentwicklung Berufungsverfahren

eingänge gesamt 1.678 1.784 1.766

erledigungen gesamt 1.772 1.676 1.699

bestand Jahresende gesamt 1.985 2.092 2.158

erledigte verfahren nach dem sachgebiet 1.772 1.676 1.699

Krankenversicherung 261 314 287 
 14,7% 18,7% 16,9%

vertrags (zahn)- arztangelegenheiten 78 49 31 
 4,4% 2,9% 1,8%

Pflegeversicherung 22 25 25 
 1,2% 1,5% 1,5%

unfallversicherung 283 230 218 
 16,0% 13,7% 12,8%
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 2011 2012 2013

rentenversicherung 479 422 444 
 27,0% 25,2% 26,1%

zusatz- und sonderversorgung der neuen bundesländer 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0%

Angelegenheiten der bundesagentur für Arbeit 174 116 132 
 9,8% 6,9% 7,8%

Angelegenheiten nach dem sgb ii 222 257 245 
 12,5% 15,3% 14,4%

streitigkeiten nach dem sgb Xii und nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz 121 126 157 
 6,8% 7,5% 9,2%

versorgungs- und entschädigungsrecht 33 33 38 
 1,9% 2,0% 2,2%

verfahren zur Feststellung der behinderung 
nach sgb iX 82 88 99 
 4,6% 5,3% 5,8%

sonstiges 17 16 23 
 1,0% 1,0% 1,4%

VI. Beschwerden gegen entscheidungen über die Gewährung 
von einstweiligem Rechtsschutz

eingänge gesamt 385 432 408

erledigungen gesamt 411 375 395

bestand Jahresende gesamt 63 120 133

VII. Sonstige Beschwerden

eingänge gesamt 638 636 634

erledigungen gesamt 600 612 619

bestand Jahresende gesamt 225 245 260
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V e R ö F F e N t L I c H u N G e N  D e R  R e c H t S A N w A Lt S - 
u N D  N O tA R K A M M e R N  S O w I e  D e S  V e R S O R G u N G S w e R K S 
D e R  R e c H t S A N w Ä Lt e  I M  L A N D e  H e S S e N

Beschluss der Kammerversammlung der Rechtsanwaltskammer Kassel; hier: Ände-
rung der Geschäftsordnung der Rechtsanwaltskammer Kassel vom 30.04.2014
– JMBl. S. 319 –

die Kammerversammlung der rechtsanwaltskammer Kassel hat am 30.04.2014 nachste-
hende geänderte geschäftsordnung der rechtsanwaltskammer Kassel, veröffentlicht in 
den mitteiLungen der rechtsanwaltskammer Kassel 3/1994 sowie im Justiz-ministerial-
blatt für hessen 1995, s. 47 ff., zuletzt geändert durch beschluss der Kammerversammlung 
der rechtsanwaltskammer Kassel am 15.11.2006 (veröffentlicht in den mitteiLungen 
der rechtsanwaltskammer Kassel nr. 2/2006 sowie im Justiz-ministerial-blatt für hessen  
nr. 1/2007, s. 68) beschlossen:

die rechtsanwaltskammer Kassel gibt sich gem. § 89 Abs. 3 brAo folgende

G e S c H Ä F t S O R D N u N G

I. Allgemeines

§ 1

Kammer und Sitz

die in den Landgerichtsbezirken Kassel, Fulda und marburg zugelassenen rechtsanwäl-
tinnen und rechtsanwälte und die aufgenommenen rechtsbeistände bilden die rechts-
anwaltskammer Kassel. sie hat ihren sitz in Kassel.

§ 2

Geschäftsjahr

das geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3

Bekanntmachungen

veröffentlichungen und bekanntmachungen der Kammer erfolgen im mitteilungsblatt 
der rechtsanwaltskammer. entschließungen der Kammerversammlung mit rechtssatz-
charakter werden zusätzlich im Justiz-ministerial-blatt für hessen veröffentlicht.
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das mitteilungsblatt der rechtsanwaltskammer wird allen Kammermitgliedern in Papier-
form oder elektronisch übermittelt. Jedes mitglied ist verpflichtet, der rechtsanwalts-
kammer eine e-mail-Adresse mitzuteilen.

II. Kammerversammlung

§ 4

Zeit, Ort, öffentlichkeit

1. die ordentliche Kammerversammlung findet bis zum 30. Juni des dem geschäftsjahr 
folgenden Jahres statt.

2. eine außerordentliche Kammerversammlung ist einzuberufen

a) wenn 5 % der Kammermitglieder dies unter Angabe des grundes schriftlich bean-
tragen;

b) wenn der vorstand dies beschließt.

3. die Kammerversammlungen finden grundsätzlich am sitz der rechtsanwaltskammer 
Kassel statt. der vorstand kann beschließen, dass die versammlung der Kammer 
auch an jedem anderen ort innerhalb des bezirks der rechtsanwaltskammer Kassel 
abgehalten wird.

4. die Kammerversammlungen sind nicht öffentlich. der Präsident kann nichtmitglie-
dern die Anwesenheit gestatten. bei Widerspruch aus der Kammerversammlung ent-
scheidet diese.

§ 5

einberufung, tagesordnung

1. der Präsident beruft die Kammerversammlung durch schriftliche einladung oder 
durch einmalige veröffentlichung in dem mitteilungsblatt der rechtsanwaltskammer 
ein.

2. die versammlung ist mindestens vier Wochen vorher unter bekanntgabe der tages-
ordnung einzuberufen verbunden mit dem hinweis, dass Anträge zur tagesordnung 
spätestens zwei Wochen vor der Kammerversammlung schriftlich an den Präsiden-
ten gestellt werden können. Über später eingehende Anträge kann in dieser Kammer-
versammlung nicht beschlossen werden. der Präsident ist verpflichtet, bei Anträgen, 
die er nicht auf die tagesordnung setzen will, den Antragsteller unverzüglich zu be-
scheiden.

3. das Präsidium entscheidet über die tagesordnung. es muss einen gegenstand auf 
die tagesordnung setzen, wenn dieses von mindestens zehn Kammermitgliedern in-
nerhalb der Frist nach § 5 Abs. 2 schriftlich verlangt wird.
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4. soweit zusätzliche Anträge auf die tagesordnung gesetzt werden, ist die geänderte 
tagesordnung allen mitgliedern spätestens 1 Woche vor der versammlung mitzuteilen.

Für die einhaltung der Ladungsfrist bzw. der Frist zur mitteilung der geänderten 
tagesordnung ist die Aufgabe zur Post bzw. die versendung der e-mailsendungen 
massgebend.

§ 6

Beschlussfähigkeit

die Kammerversammlung ist ohne rücksicht auf die zahl der erschienenen mitglieder 
beschlussfähig. im Übrigen gilt § 88 brAo.

§ 7

Versammlungsleitung

1. der Präsident leitet die Kammerversammlung. bei verhinderung wird er durch den vi-
zepräsidenten, den schriftführer und den schatzmeister in dieser reihenfolge vertre-
ten. der Präsident kann für die berichterstattung in der Kammerversammlung einen 
berichterstatter bestimmen.

2. der versammlungsleiter eröffnet und schließt die versammlung, bestimmt die rei-
henfolge der zur beratung stehenden Angelegenheiten, erteilt das Wort und hat das 
recht, einen redner auf den gegenstand der verhandlung hinzuweisen, zur ordnung 
zu rufen und ihm bei erfolglosigkeit eines zweiten ordnungsrufes das Wort zu entzie-
hen.

3. gegen den ordnungsruf und die entziehung des Wortes steht dem betroffenen der 
einspruch zu, über welchen die versammlung ohne debatte sofort entscheidet.

4. die versammlung kann jederzeit den schluss der debatte über einen beratungsge-
genstand beschließen.

5. nach schluss der debatte lässt der versammlungsleiter über den oder die Anträge 
abstimmen. zur Fassung eines Antrages kann das Wort verlangt und ein beschluss 
der versammlung herbeigeführt werden.

6. die Form der Abstimmung wird vom versammlungsleiter bestimmt. bleibt das ergeb-
nis einer Abstimmung zweifelhaft oder beantragen es mindestens zehn versamm-
lungsteilnehmer, so muss namentlich abgestimmt werden. Auf Antrag von mindes-
tens zehn versammlungsteilnehmern muss geheim abgestimmt werden.

7. der Präsident erteilt das Wort nach der reihenfolge der meldung. dem Antragsteller 
ist das Wort zuerst zu geben, nach ihm einem etwaigen berichterstatter oder mitbe-
richterstatter. der vorstand kann jederzeit das Wort verlangen.
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8. nach Annahme eines Antrages auf schluss der rednerliste oder der debatte erhalten 
nur noch die redner, die sich bis zur stellung des Antrages gemeldet haben sowie 
der berichterstatter, der mitberichterstatter und der Antragsteller das Wort.

9. zur geschäftsordnung ist das Wort jederzeit, zu persönlichen bemerkungen erst 
nach schluss der Aussprache zu erteilen. 

III. Kammervorstand

§ 8

Vorstand, Präsidium

1. der Kammervorstand besteht aus 18 mitgliedern.

im Kammervorstand sollen sich die bereiche anwaltlicher tätigkeit (einzelanwälte, 
örtliche und überörtliche sozietäten, syndikusanwälte pp.) widerspiegeln.

2. der Kammervorstand wählt das Präsidium. dieses besteht aus
der/dem Präsidentin/en
der/dem vizepräsidentin/en
der/dem schriftführer/in
der/dem schatzmeister/in.

3. der vorstand ist berechtigt, Abteilungen zu bilden. er ist auch berechtigt, einzelne 
oder mehrere vorstandsmitglieder mit der selbständigen Führung von vorstandsge-
schäften zu  betrauen.

das nähere bestimmt der vorstand.

4. die sitzungen des vorstandes sind nicht öffentlich.
der vorstand kann zu allen beratungspunkten Kammermitglieder oder sonstige  Per-
sonen hinzuziehen.

§ 9

wahl

1. die mitglieder des vorstandes werden von der Kammerversammlung in geheimer 
Wahl durch nicht unterschriebene stimmzettel in so vielen Wahlgängen gewählt als 
mitglieder zu wählen sind.

2. Auf dem stimmzettel ist der name des zu wählenden mitgliedes auszufüllen. stimm-
zettel, die keinen namen enthalten oder unleserlich oder unterschrieben sind, sind 
ungültig.

3. gewählt ist, wer die mehrheit der abgegebenen gültigen stimmen erhalten hat. hat 
keiner in einem Wahlgang diese mehrheit erhalten, so findet zwischen den beiden 
Kandidaten, die die meisten stimmen auf sich vereinigen, eine stichwahl statt. ge-
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wählt ist, wer bei der stichwahl die höchste stimmzahl hat. bei stimmgleichheit in der 
stichwahl entscheidet das Los.

4. die Kammerversammlung kann mit stimmenmehrheit bei jeder Wahl abweichend von 
Absatz 1 und 2 beschließen, dass die Wahl aller neu zu wählenden vorstandsmit-
glieder in einem Wahlgang erfolgen soll. in diesem Fall sind auf dem stimmzettel 
durch den Wähler höchstens so viele namen aufzuschreiben wie vorstandsmitglieder 
gewählt werden sollen. gewählt sind diejenigen, die die mehrheit der abgegebenen 
gültigen stimmen erhalten haben. soweit dies nicht der Fall ist, erfolgt stichwahl. 
stimmzettel, die mehr namen enthalten als vorstandsmitglieder zu wählen sind, sind 
ungültig, ebenso solche, die keinen namen enthalten. ist nur ein name unleserlich, 
so ist nur die für diesen namen abgegebene stimme ungültig.

5. der Präsident oder der stellvertreter leitet die Wahlhandlung. bei ihrer verhinderung 
leitet das älteste anwesende mitglied der Kammerversammlung die Wahlhandlung. 
der Wahlleiter beruft zwei stimmzähler aus der Kammerversammlung. Über gültig-
keit von stimmen entscheiden der Wahlleiter und die beiden stimmzähler nach stim-
menmehrheit.

IV. Haushalt und Beiträge

§ 10

Haushalt

das Präsidium kann den schatzmeister ermächtigen, bis zur Feststellung des haus-
haltsplanes durch die Kammerversammlung die notwendigen Ausgaben bis zur höhe 
der für das vorjahr bewilligten mittel zu leisten und, soweit es die Kassenlage erfordert, 
vorauzahlungen auf den Kammerbeitrag bis zur höhe der hälfte des beitrages des vor-
jahres von den mitgliedern zu erheben.

§ 11

Beiträge

1. ein erlass oder teilweiser erlass des Kammerbeitrages ist nicht zulässig. der schatz-
meister ist jedoch ermächtigt, in besonderen Fällen auf Antrag stundung zu gewähren.

2. die höhe des beitrages wie auch die einzelheiten der beitragserhebung regelt die 
von der Kammerversammlung zu beschließende beitragsordnung.

§ 12

Rechnungsprüfer

die Kammerversammlung wählt einen rechnungsprüfer und einen stellvertreter.
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V. Sonstiges

§ 13

Fortbildung

die Kammer ist berechtigt, ihren mitgliedern Fortbildungsveranstaltungen anzubieten 
und solche durchzuführen. dabei hat die Kammer auf Kostenneutralität zu achten. 

rechtsanwaltskammer Kassel dilcher 
 Präsident

die vorstehende geschäftsordnung der rechtsanwaltskammer Kassel wird hiermit ausge-
fertigt.

Kassel, den 28.05.2014 dilcher 
 Präsident

Beschluss der Kammerversammlung der Rechtsanwaltskammer Kassel; hier: Ände-
rung der Beitragsordnung und Sterbegeldregelung der Rechtsanwaltskammer Kassel 
für das Jahr 2014. – JMBl. S. 324 –

die Kammerversammlung der rechtsanwaltskammer Kassel hat am 30.04.2014 folgende 
Änderung der beitragsordnung und sterbegeldregelung für das Jahr 2014 (veröffentlicht im 
Justiz-ministerial-blatt für hessen nr. 9 vom 01.09.2013, s. 616 ff.) beschlossen:

§ 9 Abs. 2 satz 2 lautet nun wie folgt:

„das sterbegeld wird nach dem Ableben des Anwartschaftsinhabers auf Antrag ausge-
zahlt. es wird unter Anwendung des Kapitaldeckungsprinzips ermittelt und vom vor-
stand festgesetzt, derzeit 845,00 €.“

rechtsanwaltskammer Kassel dilcher 
 Präsident

die vorstehende Änderung der beitragsordnung und sterbegeldregelung für das Jahr 2014 
der rechtsanwaltskammer Kassel wird hiermit ausgefertigt.

Kassel, den 28.05.2014 dilcher 
 Präsident
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Beschluss der Kammerversammlung der Rechtsanwaltskammer Kassel; hier: Bei-
tragsordnung und Sterbegeldregelung der Rechtsanwaltskammer Kassel für das Jahr 
2015. – JMBl. S. 325 –

die Kammerversammlung der rechtsanwaltskammer Kassel hat am 30.04.2014 folgende

Beitrags- und Sterbegeldregelung 
für das Jahr 2015

beschlossen:

I.

Beitragsordnung der Rechtsanwaltskammer Kassel

§ 1

(1) Jedes mitglied der rechtsanwaltskammer Kassel zahlt einen Jahresbeitrag, den die 
Kammerversammlung alljährlich festsetzt.

(2) im Jahr 2015 beläuft sich dieser beitrag auf insgesamt

298,50 €.

er setzt sich zusammen aus:
a) beitrag zur rechtsanwaltskammer Kassel 260,00 €
b) beitrag zur bundesrechtsanwaltskammer  33,00 €
c) Öffentlichkeitsarbeit und schlichtungsstelle brAK 5,50 €

der Jahresbeitrag in höhe von 298,50 € ist am 01.02.2015 fällig.

(3) geht der beitrag nicht pünktlich ein, so wird ein betrag von 10,00 € je mahnung erhoben. 
bleiben mahnungen erfolglos, so wird der geschuldete betrag nach § 84 brAo beige-
trieben.

§ 2

ein Kammermitglied, das keine rechtsanwaltspraxis ausübt oder von der Kanzleipflicht 
gemäß § 29a brAo befreit ist, zahlt denselben beitrag gemäß § 1 Abs. 2.

§ 3

ein Kammermitglied, das erstmals zur rechtsanwaltschaft zugelassen wird, gilt als beruf-
sanfänger und zahlt im zulassungsjahr sowie im darauffolgenden Jahr einen ermäßigten 
Kammerbeitrag (§ 1 Abs. 2 a) in höhe von 50,00 €, wenn es nicht unter nachstehende re-
gelungen fällt.
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nicht als berufsanfänger in diesem sinne gelten folgende neuzulassungen:

•	 Kammermitglieder,	 die	 bereits	 zur	 Rechtsanwaltschaft	 zugelassen	 waren	 oder	 durch	
verlegung des Kanzleisitzes Kammermitglied werden

•	 Kammermitglieder,	die	von	der	Kanzleipflicht	gemäß	§	29a	BRAO	befreit	sind

•	 Kammermitglieder,	die	im	Angestelltenverhältnis	tätig	sind	oder	eine	Nebentätigkeit	aus-
üben

•	 Kammermitglieder,	die	aus	einer	früheren	Tätigkeit	eine	Rente,	eine	Pension	oder	son-
stige bezüge erhalten

die beitragspflicht für berufsanfänger in höhe von 50,00 € im zulassungsjahr entfällt, wenn 
das Kammermitglied erst ab dem 01.11.2015 beitragspflichtig wird.

§ 4

(1) bei berufsanfängern wird der ermäßigte beitrag in höhe von 50,00 € und die beiträge 
zur bundesrechtsanwaltskammer (§ 1 Abs. 2 b und c) zwei monate nach Übergabe der 
zulassungsurkunde fällig.

(2) bei den anderen neu zugelassenen sowie neu aufgenommenen Kammermitgliedern be-
ginnt die beitragspflicht mit dem monat, der auf die Aufnahme in die rechtsanwalts-
kammer folgt. der anteilige beitrag (§ 1 Abs. 2 a) wird einen monat nach beginn der 
beitragspflicht fällig.

(3) bei rechtsbeiständen beginnt die beitragspflicht mit dem monat, der auf die Aufnahme 
in die rechtsanwaltskammer folgt. der anteilige beitrag (§ 1 Abs. 2 a) wird einen monat 
nach beginn der beitragspflicht fällig.

(4) die beitragspflicht zur bundesrechtsanwaltskammer (§ 1 Abs. 2 b und 2 c) gilt nur für die 
mitglieder, die am 01.01.2015 der rechtsanwaltskammer Kassel angehören.

(5) geht der gesamtbeitrag nicht pünktlich ein, so findet in den Fällen des § 5 Abs. 1 - 3 der 
§ 1 Abs. 3 Anwendung.

(6) die beitragspflicht endet mit dem monat, in dem die mitgliedschaft in der rechtsan-
waltskammer Kassel endet. zuviel gezahlte beiträge zur rechtsanwaltskammer (§ 1 
Abs. 2 a) werden zurückerstattet.

(7) die gem. § 5 Abs. 1 - 3 gestundeten beiträge werden bei beendigung der mitgliedschaft 
während des stundungszeitraumes fällig.
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II.

Sterbegeldregelung

§ 5

Sterbegeldkasse

(1) bei der rechtsanwaltskammer Kassel besteht als unselbständiges zweckgebundenes 
sondervermögen eine sterbegeldkasse, aus der ein sterbegeld gezahlt wird.

(2) Aus dem sondervermögen der sterbegeldkasse erhält die rechtsanwaltskammer Kassel 
für den verwaltungsaufwand einen geschäftskostenanteil in höhe von jährlich 767,00 €. 

§ 6

Sterbegeldanwartschaft, Sterbegeldanspruch

(1) beitragspflichtig und anwartschaftsberechtigt können nur natürliche Personen sein.

(2) ein rechtsanspruch auf zahlung des sterbegeldes besteht nach maßgabe der folgen-
den regelungen:

a) eine Anwartschaft auf sterbegeld besteht für die Mitglieder der rechtsanwaltskam-
mer Kassel, welche im zeitpunkt ihres Ablebens der sterbegeldkasse angehören und 
die festgesetzten beiträge vollständig entrichtet haben.

b) eine Anwartschaft besteht auch für frühere Mitglieder der rechtsanwaltskammer 
Kassel nach ihrem Ausscheiden aus der rechtsanwaltskammer Kassel und aus der 
anwaltlichen berufstätigkeit, wenn sie mindestens 15 Jahre die festgesetzten be-
iträge entrichtet haben.

(3) Keine sterbegeldanwartschaft können mitglieder der rechtsanwaltskammer Kassel be-
gründen, welche bei erstmaligem erwerb der mitgliedschaft das 51. Lebensjahr vollen-
det haben. diese mitglieder gehören der sterbegeldkasse nicht an.

(4) die sterbegeldanwartschaft erlischt, wenn ein mitglied ohne Aufgabe seiner anwaltli-
chen berufstätigkeit aus der mitgliedschaft der rechtsanwaltskammer Kassel aus-
scheidet, z. b. um mitglied einer anderen in- oder ausländischen rechtsanwaltskammer 
zu werden.

dies gilt auch, wenn das mitglied bereits 15 Jahre lang seine festgesetzten beiträge an 
die sterbegeldkasse entrichtet hatte.

die regelungen zur beitragserstattung bleiben unberührt.

(5) die sterbegeldanwartschaft lebt auf, wenn eine erneute mitgliedschaft in der rechtsan-
waltskammer Kassel vor vollendung des 51. Lebensjahres begründet wird. dies gilt nicht 
nach erstattung der früher entrichteten beiträge.
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§ 7

Beitragserstattung

(1) endet die mitgliedschaft in der rechtsanwaltskammer Kassel und wird gleichzeitig die 
anwaltliche berufstätigkeit eingestellt, sind die bis dahin entrichteten beiträge auf Antrag 
ohne verzinsung zu erstatten. Forderungen der rechtsanwaltskammer Kassel gegen 
das mitglied können mit dessen erstattungsforderungen verrechnet werden.

besitzt das ausscheidende mitglied eine Anwartschaft im sinne des § 7 (2) b) erfolgt 
eine beitragserstattung nur, wenn mit dem erstattungsantrag auf diese Anwartschaft 
unwiderruflich verzichtet wird.

(2) eine erstattung der beiträge ohne verzinsung erfolgt auf Antrag auch bei beendigung 
der mitgliedschaft ohne einstellung der anwaltlichen berufstätigkeit.

eine verrechnungsbefugnis der rechtsanwaltskammer Kassel besteht hier ebenfalls.

§ 8

Auszahlung des Sterbegeldes

(1) Über die Auszahlung des sterbegeldes entscheidet das Präsidium der rechtsanwalts-
kammer Kassel endgültig.

(2) das sterbegeld wird nach dem Ableben des Anwartschaftsinhabers auf Antrag aus-
gezahlt. es wird unter Anwendung des Kapitaldeckungsprinzips ermittelt und vom 
vorstand festgesetzt.

(3) das sterbegeld wird grundsätzlich nur ausgezahlt, wenn alle festgesetzten fälligen ster-
begeldkassenbeiträge entrichtet sind.

bestehen nur geringfügige beitragsrückstände, kann das Präsidium das sterbegeld glei-
chwohl in voller höhe gewähren.

beitragsrückstände zur sterbegeldkasse sowie Forderungen der rechtsanwaltskammer 
Kassel gegen das mitglied können mit dem sterbegeldanspruch verrechnet werden.

(4) die Auszahlung erfolgt grundsätzlich nach pflichtgemäßem ermessen an die Person, 
welche der verstorbene Anwartschaftsinhaber testamentarisch oder durch schriftliche 
mitteilung an den vorstand der rechtsanwaltskammer Kassel als empfangsberechtigt 
bezeichnet hat; im zweifel an die erben.

(5) machen verschiedene Personen den Anspruch auf sterbegeld geltend, genießt den vor-
rang, wer die begleichung der bestattungskosten nachweist. im Falle nicht gedeckter 
beerdigungskosten kann die zahlung auch direkt an das beerdigungsinstitut erfolgen.
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§ 9

Beitrag zur Sterbegeldkasse

(1) der beitrag zur sterbegeldkasse beträgt im Jahre 2015

20,00 €.

(2) beitragspflicht besteht grundsätzlich bis zu dem Jahr der mitgliedschaft, in dem das  
65. Lebensjahr vollendet wird.

sie besteht höchstens 15 Jahre lang. mitglieder, welche – zuletzt mit dem beitrag für das 
Jahr 2014 – mindestens 15 Jahre die festgesetzten beiträge entrichtet haben, sind von 
der entrichtung weiterer beiträge befreit. 

(3) der sterbegeldbeitrag wird in voller festgesetzter höhe am 01.02.2015 fällig. bei neu-
zulassung beginnt die verpflichtung zur zahlung des vollen beitrags gemäß § 5 der bei-
tragsordnung.

§ 10

Verfahren zur ermittlung der Höhe der Beiträge und der Leistungen

(1) die Aufwendungen für die jährlich zu zahlenden sterbegelder werden durch die beiträge 
und die erträge hieraus gedeckt.

(2) die Kammerversammlung überprüft die Angemessenheit der beiträge, der höhe des re-
gelmäßig zu zahlenden sterbegeldes, der befreiung von der beitragsentrichtungspflicht 
nach 15 beitragsjahren im turnus von drei Jahren (zuletzt 2014) sowie der beitragser-
stattung.

(3) bei der ermittlung der höhe der beiträge sind die gezahlten sterbegelder in den voraus-
gegangenen Jahren, die zinseinnahmen aus dem vorhandenen sterbegeldkassenver-
mögen und die beitragsleistung bisheriger mitgliedsgenerationen zu berücksichtigen.

rechtsanwaltskammer Kassel dilcher 
 Präsident

die vorstehende beitragsordnung und sterbegeldregelung für das Jahr 2015 der rechtsan-
waltskammer Kassel wird hiermit ausgefertigt.

Kassel, den 28.05.2014 dilcher 
 Präsident
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Übersicht über den Geschäftsanfall bei den hessischen Notarinnen und Notaren im 
Jahr 2013. – JMBl. S. 330 –

  2013

I. Gesamtzahl der Notarinnen und Notare in Hessen am 31. Dezember 1046

II. Anzahl der Notarinnen und Notare am 31. Dezember 
im Bezirk des Landgerichts

1. darmstadt 225

2. Frankfurt am main 354

3. Fulda 40

4. gießen 77

5. hanau 44

6. Kassel 100

7. Limburg a. d. Lahn 67

8. marburg 38

9. Wiesbaden 101

III. Gesamtzahl aller urkundsgeschäfte der hessischen 
Notarinnen und Notare im Jahr 544815

IV. Von den urkundsgeschäften entfielen durchschnittlich 
auf eine Notarin oder einen Notar

a) in hessen 521

b) im bezirk des Landgerichts

1. darmstadt 597

2. Frankfurt am main 517

3. Fulda 475

4. gießen 467

5. hanau 547

6. Kassel 486

7. Limburg a. d. Lahn 465

8. marburg 512

9. Wiesbaden 487
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P e R S O N A L N A c H R I c H t e N

die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren veröffent-
lichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

ernannt wurden:

zur vorsitzenden richterin
am oberlandesgericht : richterin am oberlandesgericht sabine bethe;

zum vorsitzenden richter
am oberlandesgericht : richter am oberlandesgericht dr. dieter Fritz;

zur Amtsinspektorin
mit Amtszulage : Amtsinspektorin Angelika Kauffeld;

zum Amtsinspektor
mit Amtszulage : Amtsinspektor volker romann;

zur Justizobersekretärin : Justizsekretärin Lea Weisel.

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
oberstaatsanwalt als dezernent bei einer staatsanwaltschaft bei einem oberlandesgericht 
hermann gimbel.

Landgerichte

ernannt wurden:

zum richter
am Landgericht : richter auf Probe dominik dute in Fulda und dr. Kai Landmann 

in Frankfurt – beide unter berufung in das richterverhältnis auf 
Lebenszeit –;

zur Justiz-
hauptsekretärin : Justizobersekretärin renate steudl in Fulda;

zu Justizobersekretärin : Justizsekretärin Julia röhrig in Frankfurt am main;

zum Justizobersekretär : Justizsekretär henrik nickel in Frankfurt am main.

Justizsekretärin Jennifer turgut in Frankfurt am main wurde in das beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit berufen.
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Ausgeschieden ist:

ruhestand:
obersekretär uwe Kohlenberg in Frankfurt am main.

Staatsanwaltschaften

ernannt wurde:

zur Justizobersekretärin : Justizsekretärin daniela barth in Fulda.

Amtsgerichte

ernannt wurden:

zur richterin am Amts-
gericht als die ständige
vertreterin einer direktorin
oder eines direktors : richterin am Amtsgericht dr. Alexandra Kremer-bax in hünfeld;

zur richterin
am Amtsgericht : richterin auf Probe hanaan hegazi in Fulda – unter berufung in 

das richterverhältnis auf Lebenszeit –;

zum richter
am Amtsgericht : richter auf Probe christoph-emanuel Frederic Kneller in Frank-

furt am main – unter berufung in das richterverhältnis auf Le-
benszeit –;

zum obergerichtsvollzieher
mit Amtszulage : obergerichtsvollzieher Alfred schwöbel in Lampertheim und 

Wolfgang zellner in Weilburg;

zum ober-
gerichtsvollzieher : gerichtsvollzieher rené Fischer und boris hauk in offenbach 

am main;

zur Amtsinspektorin
mit Amtszulage : Amtsinspektorin monika odo in darmstadt;

zur Amtsinspektorin : Justizhauptsekretärinnen ingrid riedl in gießen, susanne hed-
ler in Korbach und monika Walsleben darmstadt;

zur Justizvollstreckungs-
hauptsekretärin : Justizvollstreckungsobersekretärin rita dell’Aquila in darm-

stadt;

zum Justizvollstreckungs-
hauptsekretär : Justizvollstreckungsobersekretär bernd bohnert in Frankfurt 

am main;
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zur Justizhauptsekretärin : Justizobersekretärinnen Kathrin müller in bad schwalbach, 
melanie coryell in büdingen, rebecca ohl in darmstadt, hele-
na Letica-renić in Frankfurt am main, Petra schwab-Wienert in 
Langen (hessen) und Alexandra Kroll in Königstein im taunus;

zur Justizobersekretärin : Justizsekretärinnen Anke hertel in büdingen, elisabeth birkner 
in Frankfurt am main, christine schütz in gelnhausen, evelyn 
clauer in gießen, carina höhn in offenbach am main und ste-
phanie oetzel in rüsselsheim;

zum Justizobersekretär : Justizsekretär thomas busch in Weilburg;

zur Justizsekretärin : Jessica Kunkel in darmstadt, sarah dürr in Frankfurt am main 
und heike Fröba in groß-gerau – alle unter gleichzeitiger beru-
fung in das beamtenverhältnis auf Probe –;

zum Justizsekretär : torsten olbrich in gießen – unter gleichzeitiger berufung in das 
beamtenverhältnis auf Probe –.

versetzt wurden:
Präsidentin des Amtsgericht elisabeth Fritz v. d. Amtsgericht offenbach am main a. d. 
Amtsgericht Wiesbaden und Präsident des Amtsgericht stefan mohr v. d. Amtsgericht 
Frankfurt am main a. d. Amtsgericht offenbach am main, beauftragter gerichtsvollzieher 
stefan Wilhelm v. d. Amtsgericht gießen a. d. Amtsgericht marburg, Justizobersekretärin 
christine hofmann v. d. Amtsgericht Friedberg (hessen) an die staatsanwaltschaft gießen, 
Justizobersekretär marc stephan v. d. Amtsgericht büdingen a. d. Amtsgericht Friedberg 
(hessen) und Justizsekretär Frank röder v. d. Amtsgericht Friedberg (hessen) a. d. Amts-
gericht büdingen.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
direktor des Amtsgerichts georg Friedhelm bauer in melsungen, richter am Amtsgericht 
Felix-Josef tillmann in Lampertheim, obergerichtsvollzieher michael hnatkow in Frankfurt 
am main, Amtsinspektor hans Werner heinl in Alsfeld, Amtsinspektor heinz holger Kauf-
mann in biedenkopf, Amtsinspektor bernhard Pott in Limburg a. d. Lahn, und Amtsinspek-
tor Walter diefenbach in marburg.

Notarinnen und Notare

zur notarin wurden bestellt:
rechtsanwältin Anja sylke barth mit dem Amtssitz in biebesheim und rechtsanwältin An-
drea Persch-münch mit dem Amtssitz in gießen.

zum notar wurden bestellt:
rechtsanwalt götz Wagner mit dem Amtssitz in gießen, rechtsanwalt marcel schator mit 
dem Amtssitz in obertshausen, rechtsanwalt dirk christoph gliese mit dem Amtssitz in 



334

gießen, rechtsanwalt dr. Jürgen Philipp schmidt mit dem Amtssitz in groß-gerau und 
rechtsanwalt dr. Arthur ernst henrik Lehfeldt mit dem Amtssitz in gießen.

Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
notar nikolaus Wyneken, borken (hessen), mit Ablauf des 30.06.2014.

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar siegfried heinz, mit Ablauf des 31.03.2014,
notar Winfried Kübel, mit Ablauf des 30.06.2014,
notar hans-Werner seelbach, mit Ablauf des 30.06.2014,
notar hans-Peter caspar, darmstadt, mit Ablauf des 30.06.2014,
notar dr. Wilhelm Windeknecht, Kassel, mit Ablauf des 31.07.2014.

Justizvollzugsanstalten

ernannt wurden:

zur regierungsoberrätin : regierungsrätin mareike Knappik in dieburg;

zur Psychologierätin : diplom-Psychologin dr. sandra budde bei dem h.b. Wagnitz-
seminar – dienstleistungszentrum für den hessischen Justiz-
vollzug – unter berufung in das beamtenverhältnis auf Probe –;

zur Amtsrätin : Amtfrau claudia reichert in darmstadt – Fritz-bauer-haus –;

zum Amtsrat : Amtmänner claus Peter mihm in Fulda, siegfried gerber in 
Kassel i und hermann haus in Kassel ii – sozialtherapeutische 
Anstalt –;

zur Amtfrau : oberinspektorinnen stephanie volk in butzbach, Kerstin haas-
Popp und dorothee Wehrum in Frankfurt am main iii, Andrea 
Koch in Fulda;

zum Amtmann : oberinspektoren christoph hartmann und gerhard Wydra in 
darmstadt – Fritz-bauer-haus –, claus becker in Frankfurt am 
main i und hans-Peter buhlmann in hünfeld;

zum ersten Pflege-
vorsteher : Pflegevorsteher Jochen spies bei dem h.b. Wagnitz-seminar  

– dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug –;

zur oberinspektorin : inspektorinnen oksana Walter in Frankfurt am main iii, iris ba-
roth und Anne geiger in Wiesbaden sowie Amtsinspektorin im 
Jvd Kira Port in butzbach;

zum oberinspektor : inspektoren christian barthel in butzbach und manuel Pensé 
in Wiesbaden sowie Amtsinspektoren im Jvd roger böck und 
Jürgen delp in darmstadt – Fritz-bauer-haus –, michael Knauff 
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in Kassel ii – sozialtherapeutische Anstalt –, bernd Lemke in 
Weiterstadt und Andreas hagen in Wiesbaden sowie Amtsins-
pektor ulrich heinz in Frankfurt am main i;

zum technischen
oberinspektor : betriebsinspektoren manfred Löffert in butzbach und heiko 

schmolt in Kassel i;

zur inspektorin : beschäftigte im sozialdienst Johanna Pia Krimm in Weiterstadt 
– unter berufung in das beamtenverhältnis auf Probe –;

zur Amtsinspektorin im Jvd
(mit Amtszulage) : Amtsinspektorinnen im Jvd Petra-elisabeth bieber in dieburg 

und Anke meyer in Frankfurt am main iii;

zum Amtsinspektor im Jvd
(mit Amtszulage) : Amtsinspektoren im Jvd thomas morkel in butzbach, ulrich 

Winkels in darmstadt – Fritz-bauer-haus –, bernd erzgräber 
und Lars Willsch in dieburg, martin boucsein, Alexander Pfort-
ner und thorsten reiß in Frankfurt am main i, Armin naumann 
in Frankfurt am main iii, Frank bauer in Frankfurt am main iv 
– gustav-radbruch-haus –, Jörg Kalkofen in hünfeld, bernd 
Weniger in Kassel i und rolf dieter rosenberger in Wiesbaden;

zum betriebsinspektor
(mit Amtszulage) : betriebsinspektoren günther Fritsch in butzbach und martin 

schrom in Kassel i;

zum Pflegevorsteher : oberpfleger Jens Wiegand in Weiterstadt;

zur Amtsinspektorin
im Jvd : hauptsekretärin im Jvd stefanie Klein in Kassel ii – sozialthe-

rapeutische Anstalt –;

zum Amtsinspektor
im Jvd : hauptsekretäre im Jvd bernd dittmann und michael Findt in 

butzbach, gerhard mück in darmstadt – Fritz-bauer-haus –, 
Peter neumann in dieburg, martin henss in Frankfurt am main i, 
norbert Karl matt und thomas Weller in gießen, Jochen meck-
bach bei dem h.b. Wagnitz-seminar – dienstleistungszentrum 
für den hessischen Justizvollzug –, ingo Lap und christian Lu-
ther in hünfeld, Peter Keil und gerhard Klobuczynski in Kassel 
i, Klaus diemel, torsten gürtler, markus neumann und erwin 
Wagner in schwalmstadt, thomas dwornik, horst hofmann, 
ronny Kopischke und André schneider in Wiesbaden;

zum Amtsinspektor : hauptsekretär dieter Klee in butzbach;

zum betriebsinspektor : hauptwerkmeister Jürgen Lemmer in butzbach und helmut 
hoffmann bei dem h.b. Wagnitz-seminar – Außenstelle vcc 
Frankfurt;
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zur hauptsekretärin
im Jvd : obersekretärinnen im Jvd Anita Wollny in darmstadt – Fritz-

bauer-haus –, ina Wirth in Frankfurt am main iii, sandra haase 
in Kassel i, Lisa barfuss und Jane mann in Wiesbaden;

zum hauptsekretär
im Jvd : obersekretäre im Jvd Alexander Arndt, marco rinker und 

sascha stöhr in butzbach, marco herteux in dieburg, Frank 
behrendt und timo voos in Frankfurt am main i, Andreas Feyh 
und marc heier in gießen, heiko Listmann, martin rützel, maik 
schmauch und heiko zschoche in hünfeld, marc stieff in Kas-
sel i, ernst Kapitz in Kassel ii – sozialtherapeutische Anstalt –, 
Juro Antunovic in rockenberg, thomas seidel und timo stap-
ler in schwalmstadt, André dietzel und markus süßkind in Wei-
terstadt, Jörg brauer in Wiesbaden;

zum hauptwerkmeister : oberwerkmeister daniel schatz in Kassel i, mario götzmann 
und marcus nolte in Kassel ii – sozialtherapeutische Anstalt –, 
sandro Lo giudice in Wiesbaden sowie hauptsekretär im Jvd 
hermann schröder in Weiterstadt;

zur Abteilungsschwester : stationsschwester Annika sternberg in Kassel i;

zum stationspfleger : Krankenpfleger michael Keipert in Frankfurt am main i und Jens 
meuser in Limburg;

zur obersekretärin
im Jvd : obersekretäranwärterinnen im Jvd stefanie Waldheim in butz-

bach, marina opalka-serebrianskaia in Frankfurt am main iii, 
natascha rüffer in Frankfurt am main iv – gustav-radbruch-
haus –, Katrin Koch in hünfeld, Franziska böger in Kassel i, 
ramona engel und chantal Lohre in Kassel ii – sozialtherapeu-
tische Anstalt –, tina Kleimann, Jennifer Luckhardt und mela-
nie Weirich in schwalmstadt – sämtlich unter berufung in das 
beamtenverhältnis auf Probe –;

zum obersekretär
im Jvd : obersekretäranwärter im Jvd simon döring in butzbach, gre-

gory Aubrey, dirk dschietzig, michael holl, tim niemeyer, sa-
vas simsek, Florian schendzielorz und Jens Wagner in Frank-
furt am main i, mario Lawitschka, stephan Lieder und thorsten 
zulauf in Kassel i, michael brüggenolte und Alexander ilse in 
Kassel ii – sozialtherapeutische Anstalt –, christian bienek in 
rockenberg, roy bätz, stefan Jülich, Patrick Knäbe, stefan 
Kurz, Jan-hendrik maus, christian rabich, Witali reglin, nico 
schidlowski und mirko schmidt in schwalmstadt, Patric huth-
mann, Lutz Kamleiter, dirk stieglitz und dennis Weber in Wei-
terstadt, Florian Kautz, dominik Knöchner, dominik sebastian 
münch und tobias schmidt in Wiesbaden – sämtlich unter be-
rufung in das beamtenverhältnis auf Probe –;
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zur oberwerkmeisterin :  beschäftigte im Werkdienst ilka myland in Frankfurt am main iii  
– unter berufung in das beamtenverhältnis auf Probe –;

zur Krankenschwester : beschäftigte im Krankenpflegedienst Andrea galbarski in 
butzbach, Judith Peine in Kassel i und nicole rellermeier in 
Weiterstadt – alle unter berufung in das beamtenverhältnis auf  
Probe –;

zur obersekretär-
anwärterin im Jvd : beschäftigte im Jvd susanne Leib in butzbach, Judith Jordan 

in Frankfurt am main i, sabine seibl in Frankfurt am main iii, 
chantal borgner in Frankfurt am main iv – gustav-radbruch-
haus –, sabrina rode in Kassel ii – sozialtherapeutische An-
stalt – sämtlich unter berufung in das beamtenverhältnis auf 
Widerruf –;

zum obersekretär-
anwärter im Jvd : beschäftigte im Jvd dominic Kim tag in butzbach, Andreas 

belikow und steffen Klautke in darmstadt – Fritz-bauer-haus –, 
heiko Woetzel in dieburg, Yonas berhane, viktor gebel, sven 
gellendien, stephan heimsoth, mark hutzenlaub, daniel Kun-
nert, giovanni Lupino und roland-Franz mike in Frankfurt am 
main i, michael carl, dennis sascha hixt und björn rautäsch-
lein in Frankfurt am main iv -gustav-radbruch-haus-, André 
braun und Frank hartmann in Fulda, timo david Frania in gie-
ßen, steffen dörigmann, martin drossel, meik hellwig, edgar 
Kober, Kevin meinhardt, mario schröder und tobias schunk in 
Kassel i, mario heckeroth, daniel Lange und tobias schminke 
in Kassel ii – sozialtherapeutische Anstalt –, Armin hamidovic 
und sascha Koch in rockenberg, Kay hendrik bartels, den-
nis hempeler und Azem sirin in schwalmstadt, reno Krumme, 
Wolfgang mahr, Johannes mück und Audenzio musci in Wei-
terstadt, Andreas thomas bach und matteo raffaele germi in 
Wiesbaden – sämtlich unter berufung in das beamtenverhältnis 
auf Widerruf –.

regierungsrätin stephanie schultz in Kassel i und susanne thoss in Weiterstadt, inspek-
torin maike Wüst in darmstadt – Fritz-bauer-haus –, inspektor stephano bur in Wiesba-
den, obersekretärin im Jvd stefanie Friedrich in Frankfurt am main i, Katharina münch 
in Frankfurt am main iii, ida baroth und Yvonne Komfort in Wiesbaden, ober-sekretär im 
Jvd miroslav iliev in darmstadt –Fritz-bauer-haus –, christian granzow in Kassel i, daniel 
Pausner in rockenberg, Patrick buch, sebastian Klam und thomas Lätzsch in Wiesba-
den, oberwerkmeister marcus burkhardt in darmstadt – Fritz-bauer-haus –, eric brown 
bei dem h.b. Wagnitz-seminar – Außenstelle vcc Frankfurt, martin Kersch in Kassel ii  
– sozialtherapeutische Anstalt – und bastian märz in schwalmstadt, sekretärin Anika 
Knauff in Kassel i wurden in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.
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versetzt wurden:
regierungsrätin Lena bazlen und regierungsrat christian tienes v. d. h.b. Wagnitz-se-
minar – dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug – a. d. JvA Weiterstadt, 
Amtmann stefan Karst v. d. h.b. Wagnitz-seminar – Außenstelle vcc Frankfurt a. d. JvA 
darmstadt – Fritz-bauer-haus –, hauptsekretär im Jvd heinrich robben v. d. JvA Wiesba-
den a. d. JvA Frankfurt am main i, obersekretär im Jvd Alexander Wolf v. d. JvA Willich i  
a. d. JvA Kassel i und markus Kratzer v. d. JvA Wiesbaden a. d. JvA Leipzig.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
regierungsdirektorin ingeborg growe-zenz in dieburg, Psychologiedirektor volker Finis bei 
dem h.b. Wagnitz-seminar – dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug –,  
Amtsrätin heidi Klemm-maaß in rockenberg, Amtsrat Wolfgang Kipper in darmstadt  
– Fritz-bauer-haus –, oberinspektor heinz Lemanzick in schwalmstadt, Amtsinspekto-
ren im Jvd Armin hartmann, Karl Panz und Klaus römer in butzbach, heinrich Kunkel 
in darmstadt – Fritz-bauer-haus –, Alfred Kreher in dieburg, reinhold dangel in Fulda, 
erwin neurath in Kassel i, georg uwe Friedrich, helmut Keil und Karl heinrich richardt in 
schwalmstadt, volkhard nicodemus in Weiterstadt, betriebsinspektor gerhard Jakob in 
Kassel i, hauptsekretäre im Jvd Peter oswald rühl in butzbach, hans Peter schumann in 
Kassel i und reinhard Kühl in Kassel ii – sozialtherapeutische Anstalt –.

Aus sonstigen gründen:
oberinspektorin tabea gabriela matthies in Wiesbaden und obersekretäranwärter im Jvd 
manuel müller in Kassel i.



339

S t e L L e N A u S S c H R e I B u N G e N

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

1. die Präsidentin oder den Präsidenten

des Landgerichts marburg (r 4).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni  
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

2. die vizepräsidentin oder den vizepräsidenten

des Landgerichts gießen (r 2 mit Amtszulage nach Fußnote 7).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

3. zwei vorsitzende richterinnen oder vorsitzende richter

am oberlandesgericht Frankfurt am main (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

4. zwei richterinnen oder richter

am oberlandesgericht Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

5. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am Landgericht Frankfurt am main (r 2), die oder der mit teilzeit zur hälfte des regelmäßi-
gen dienstes tätig ist.

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

Staatsanwaltschaften

6. eine oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer staatsanwaltschaft oder einen 
oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer staatsanwaltschaft

bei der staatsanwaltschaft gießen (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.7) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.
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7. eine staatsanwältin als gruppenleiterin oder einen staatsanwalt als gruppenleiter bei 
einer staatsanwaltschaft

bei der staatsanwaltschaft darmstadt (r 1 mit Amtszulage nach Fußnote 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.8) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

Verwaltungsgerichtsbarkeit

8. eine oberinspektorin oder einen oberinspektor (besoldungsgruppe A 10 hbesg)

bei dem hessischen verwaltungsgerichtshof, 
brüder-grimm-Platz 1 - 3, 34117 Kassel.

Aufgabengebiet:

– vertretung der bezirksrevisorin / beigeordnete beamtin/beigeordneter beamter

– besetzung der spruchkörper mit ehrenamtlichen richterinnen/ehrenamtlichen rich-
tern

– Festsetzung der außergerichtlichen Kosten

– berechnung und Überwachung der dienstjubiläen

– Weitere verwaltungsaufgaben nach zuweisung im einzelfall.

bezüglich der vorgenannten stellenausschreibung wird erwartet, dass die bewerberin 
oder der bewerber folgendem Anforderungsprofil entspricht: 

Qualifikationsvoraussetzungen:

1. Fachliche Voraussetzungen

– Laufbahnprüfung für den gehobenen Justizdienst

– erfahrung in der rechtspflege und/oder der Justizverwaltung erwünscht

– gute Kenntnisse in der Festsetzung außergerichtlicher Kosten (rvg) erwünscht

– großes interesse an it-gestützter Aufgabenwahrnehmung

– sicherer umgang mit office-Anwendungen (insb. outlook, Word, excel)

2. Sonstige Voraussetzungen

– initiative

– Leistungsbereitschaft

– belastbarkeit

– gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen

– Pflichtbewusstsein

– Flexibilität

– besonders gute Auffassungsgabe

– Kostenbewusstsein
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3. Soziale Kompetenz

– Kontaktfähigkeit, gesprächsbereitschaft

– teamfähigkeit

– Fähigkeit zur Konfliktlösung und einfühlungsvermögen

– Fähigkeit zu interner und externer zusammenarbeit.

 9. eine obersekretärin oder einen obersekretär (besoldungsgruppe A 7 hbesg)

bei dem verwaltungsgericht gießen, 
marburger straße 4, 35390 gießen.

Aufgabengebiet:

– verwaltungsgeschäftsstelle und vorzimmertätigkeiten

– sAP-Fi buchungen

– sAP-ebP-einkäufer/in

– sAP zeit- und mengenerfassung.

Qualifikationsvoraussetzungen:

1. Fachliche Voraussetzungen

– Laufbahnprüfung für den mittleren Justizdienst

– gutes fachliches Können

– gute Kenntnisse des haushaltsrechts und des rechnungswesens erwünscht

– gute Kenntnisse in sAP-rechnungswesen, insbesondere Finanzbuchhaltung so-
wie ebP (beschaffungswesen) erwünscht

– gute Kenntnisse und Fertigkeiten beim einsatz der informationstechnik

2. Sonstige Voraussetzungen

– initiative

– Leistungsbereitschaft

– belastbarkeit

– gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen

– Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

– teamfähigkeit.

Arbeitsgerichtsbarkeit

 10. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am hessischen Landesarbeitsgericht in Frankfurt am main (r 3) 
die oder der mit teilzeit zur hälfte des regelmäßigen dienstes tätig ist.

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.
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vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des Frauenanteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestellte 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem Dienstweg zu richten:

zu nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7 und nr. 10 binnen drei wochen an das hessische 
ministerium der Justiz in Wiesbaden zu richten;

zu nr. 8 und nr. 9 binnen drei wochen an den Präsidenten des hessischen verwaltungsg-
erichtshofs Kassel, brüder-grimm-Platz 1 – 3, 34117 Kassel.

eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1 bis Nr. 7 und Nr. 10 auf eventu-
elle Versetzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an 
Verwaltungsbelangen orientierte ermessensentscheidung zwischen mehreren Verset-
zungsbewerberinnen und -bewerbern.



343



344

herausgeber, verlag: hessisches ministerium der Justiz.

Für den inhalt verantwortlich: ministerialdirigent dr. meilinger, Wiesbaden

ISSN 0022-7064

Redaktion & Abonnement:

herr Lischer (0611) 32 – 2692 christopher.lischer@hmdj.hessen.de
Fax: (0611) 32 – 2763

das blatt erscheint in der regel monatlich einmal. Jahres-Abonnement-bestellungen sind an das hessische ministerium 
der Justiz, Luisenstraße 13, 65185 Wiesbaden, zu richten. der bezugspreis für das Jahr 2014 in höhe von 18,50 € ist nach 
erhalt der gesonderten Rechnung zu überweisen. diese beinhaltet die Bank verbindung sowie die unbedingt anzuge-
bende Referenznummer. Als einzahlungsabsender ist die jeweilige zustellungs anschrift zu nennen.

einzelstücke können bei der Justizvollzugsanstalt darmstadt – Fritz-bauer-haus –, marienburgstraße 74, 64297 darmstadt, 
bestellt werden.

Preis dieser nummer: 1,07 euro.

Abonnementkündigungen können nur zum ende eines Kalenderjahres vorgenommen werden.

einbanddecken werden von den Justizvollzugsanstalten 64297 darmstadt und 34121 Kassel preiswert hergestellt.

Druck: Justizvollzugsanstalt Darmstadt – Fritz-Bauer-Haus –

dieses Produkt wird zu 100 % aus recycling-Papier hergestellt.



345

4028 A

Justiz-Ministerial-Blatt 
für Hessen
HERAUSGEGEBEN VOM HESSISCHEN MINISTERIUM DER JUSTIZ

66. Jahrgang Wiesbaden, den 1. August 2014 Nr. 8

Seite

Inhalt: Runderlasse
Festsetzung der aus der Staatskasse zu gewährenden Vergütung der Rechts-
anwältinnen, Rechtsanwälte, Patentanwältinnen, Patentanwälte, Rechtsbei-
stände, Steuerberaterinnen und Steuerberater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  345

Ausstellung von Bescheinigungen über die Stellung eines Antrages nach dem 
Transsexuellengesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  347

Änderung der Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren 
(RiStBV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  349

Bekanntmachungen
Vereinbarung des Bundes und der Länder über den Kostenausgleich in Staats- 
schutz-Strafsachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  351

Veröffentlichungen der Rechtsanwalts- und Notarkammern sowie 
des Versorgungswerks der Rechtsanwälte im Lande Hessen

Berichtigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352

Personalnachrichten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  353

Stellenausschreibungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  355

R U N D E R L A S S E

Nr. 22 Festsetzung der aus der Staatskasse zu gewährenden Vergütung der 
Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte, Patentanwältinnen, Patentanwälte, Rechts-
beistände, Steuerberaterinnen und Steuerberater. RdErl. d. MdJ v. 14.07.2014
(5650 - II/B 3 - 2013/11326 - II/A) – JMBl. S. 345 – – Gült.-Verz. Nr. 26, 27 –

RdErl. v. 23. 12. 2011 (JMBl. 2012, S. 29)

Die Landesjustizverwaltungen und das Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz haben folgende bundeseinheitliche Änderungen des Runderlasses betref-
fend die Festsetzung der aus der Staatskasse zu gewährenden Vergütung der Rechts-
anwältinnen, Rechtsanwälte, Patentanwältinnen, Patentanwälte, Rechtsbeistände, 
Steuerberaterinnen und Steuerberater vom 23. Dezember 2011 (JMBl. 2012, S. 29) 
beschlossen:
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I.

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„Festsetzung der aus der Staatskasse zu gewährenden Vergütung”

2. Abschnitt I wird wie folgt geändert:

a) Der Eingangssatz wird wie folgt gefasst:

„Für die Festsetzung der Vergütung der beigeordneten oder bestellten Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte, der beigeordneten Patentanwältinnen und 
Patentanwälte, Rechtsbeistände, Steuerberaterinnen und Steuerberater, Steu-
erbevollmächtigten, Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer, vereidigten 
Buchprüferinnen und vereidigten Buchprüfer, Rentenberaterinnen und Ren-
tenberater, für die Festsetzung von Vorschüssen sowie für die Festsetzung der 
Vergütung bei Beratungshilfe bestimmen die Landesjustizverwaltungen und das 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Folgendes:”

b) Teil A wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 1.1 wird wie folgt geändert:
aaa) In Satz 2 wird das Wort „Vordrucken” durch „Formularen” ersetzt.

bbb) In Satz 3 werden die Wörter „von EDV-Anlagen” durch „der elektroni-
schen Datenverarbeitung” und das Wort „Vordrucken” durch „Formu-
laren” ersetzt.

bb) In Nr. 2.4.1 Satz 5 wird die Angabe „§ 120 Abs. 4 ZPO” durch „120a Abs. 1 
ZPO” ersetzt.

cc) In Nr. 2.7 werden nach dem Wort „Steuerberater” ein Komma und die Wör-
ter „Steuerbevollmächtigten, Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer, 
vereidigten Buchprüferinnen und vereidigten Buchprüfer sowie Rentenbera-
terinnen und Rentenberater” eingefügt.

c) Teil B wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 1 wird wie folgt geändert:
aaa) In Satz 2 werden die Wörter „von EDV-Anlagen” durch „der elektroni-

schen Datenverarbeitung” und die Angabe „dem Vordruck der Anlage 
2 zur BerHVV” durch die Wörter „einem amtlichen Formular” ersetzt.

bbb) In Satz 3 wird das Wort „Vordrucke” durch „Formulare” ersetzt.

bb) In Nr. 2 Satz 2 werden die Wörter „Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte” 
durch das Wort „Beratungspersonen” ersetzt.

II.

Dieser Runderlass tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
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Nr. 23 Ausstellung von Bescheinigungen über die Stellung eines Antrages nach 
dem Transsexuellengesetz. RdErl. d. MdJ v. 14.07.2014 (3810 - II/B 2 - 2014/3147 
- II/A) – JMBI. S. 347 – – Gült.-Verz. Nr. 302 –

RdErl. v. 6.1.2009 (JMBl. S. 214)

I.

1. Einer Person, die einen Antrag nach § 1 Abs. 1 oder § 8 Abs. 1 des Transsexuellen-
gesetzes vom 10. September 1980 (BGBI. I S. 1654), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 17. Juli 2009 (BGBI. I S. 1978), gestellt hat, ist auf Verlangen vom zuständigen 
Gericht eine Bescheinigung über die Antragstellung auszustellen, wenn das Gericht 
die Einholung eines Sachverständigengutachtens nach § 4 Abs. 3 oder § 9 Abs. 3 
des Transsexuellengesetzes angeordnet hat.

2. Ist das Verfahren nach Ablauf von sechs Monaten seit Ausstellung der Bescheini-
gung noch nicht durch rechtskräftige Entscheidung abgeschlossen oder auf andere 
Weise erledigt, so erhält die Antragstellerin oder der Antragsteller auf Verlangen eine 
Folgebescheinigung.

3. Die Bescheinigung ist von der Urkundsbeamtin oder dem Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle gemäß nachfolgendem Muster zu erteilen.

II.

Der Runderlass vom 6. Januar 2009 (JMBl. S. 214) wird aufgehoben. Dieser Runderlass 
tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
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Anlage

_________________________   _______________
Bezeichnung des Gerichts Datum

Bescheinigung 
über die Stellung eines Antrages nach dem Transsexuellengesetz

Frau/Herr _______________
geboren am: ____________ in: ____________________
derzeit wohnhaft in: ______________________________

hat bei dem oben genannten Gericht

die Änderung ihres/seines/Vornamens/ihrer/seiner Vornamen* 
die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit*

nach dem Transsexuellengesetz beantragt.

Die Antragstellerin/der Antragsteller*

beabsichtigt, nach Abschluss des Verfahrens 
den/die* Vornamen _______________________________

zu führen.

Über den Antrag ist bislang nicht abschließend entschieden. Das Gericht hat die Ein-
holung eines Sachverständigengutachtens angeordnet. 

Diese Bescheinigung gibt den Verfahrensstand zur Zeit ihrer Ausstellung wieder; sie 
ändert nicht den Personenstand der Antragstellerin/des Antragstellers*. Nach Ablauf 
von sechs Monaten, vom Tage der Ausstellung an gerechnet, erhält die Antragstellerin/
der Antragsteller* auf Wunsch eine Folgebescheinigung, sofern das auf vorstehend 
bescheinigtem Antrag beruhende Verfahren zu diesem Zeitpunkt noch anhängig ist.

* Nichtzutreffendes ist zu streichen

________________________________________________________ 
(Unterschrift) 
(Name, Amtsbezeichnung) 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Dienstsiegel
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Nr. 24 Änderung der Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren 
(RiStBV). RdErl. d. MdJ vom 15.07.2014 (4208 - III/A 1 - 2012/11611 - III/A)
– JMBl. S. 349 – – Gült.-Verz. Nr. 241, 20058, 20059 –

RdErl. v. 25.9.2012 (JMBl. S. 458)

I.

Die Landesjustizverwaltungen und das Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz haben nachstehende Änderungen der Richtlinien für das Strafverfahren 
und das Bußgeldverfahren vereinbart:

 1. In Nr. 95 Abs. 2 wird folgender Satz 3 angefügt:
„Bei der Entscheidung, ob die Tat verfolgt werden soll, ist Art. 5 des OECD-Über-
einkommens über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im 
internationalen Geschäftsverkehr (Vertrags- und Umsetzungsgesetz: Gesetz zur 
Bekämpfung internationaler Bestechung vom 10. September 1998, BGBl. 1998 II 
S. 2327)* zu beachten.”

Die dazugehörende Fußnote zu Nr. 95 Abs. 2 Satz 3 RiStBV lautet:
„Art. 5 des OECD-Übereinkommens hat folgenden Wortlaut:
Ermittlungsverfahren und Strafverfolgung wegen Bestechung eines ausländischen 
Amtsträgers unterliegen den geltenden Regeln und Grundsätzen der jeweiligen 
Vertragspartei. Sie dürfen nicht von Erwägungen nationalen wirtschaftlichen Inter-
esses, der möglichen Wirkung auf Beziehungen zu einem anderen Staat oder der 
Identität der beteiligten natürlichen oder juristischen Personen beeinflusst wer-
den.”

 2. In Nr. 100 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „Art. 9 des Vierten Strafrechtsänderungs-
gesetzes” durch die Angabe „§ 4 NATO-Truppen-Schutzgesetz” ersetzt.

 3. In Nr. 202 Abs. 1 wird die Angabe „Art. 7, 8 des Vierten Strafrechtsänderungsgeset-
zes” durch die Angabe „§§ 1 und 3 NATO-Truppen-Schutzgesetz” ersetzt.

 4. In Nr. 204 Abs. 1 wird die Angabe „Art. 7, 8 des Vierten Strafrechtsänderungsgeset-
zes” durch die Angabe „§§ 1 und 3 NATO-Truppen-Schutzgesetz” ersetzt.

 5. In Nr. 205 Abs. 1 wird die Angabe „Art. 7, 8 des Vierten Strafrechtsänderungsgeset-
zes” durch die Angabe „§§ 1 und 3 NATO-Truppen-Schutzgesetz” ersetzt.

 6. Nr. 211 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
(1) In den Fällen, in denen ein oberstes Staatsorgan des Bundes oder eines Landes 
die Ermächtigung zur Strafverfolgung nach §§ 90 Abs. 4, 90b Abs. 2, 97 Abs. 3, 
104a, 129b Abs. 1 Satz 3, 194 Abs. 4 StGB erteilt oder Strafantrag wegen Belei-
digung gestellt hat, teilt der Staatsanwalt, bevor er das Verfahren nach § 170 Abs. 
2 Satz 1 StPO oder nach den §§ 153 Abs. 1, 153a Abs. 1 StPO einstellt oder einer 
vom Gericht beabsichtigten Einstellung nach den §§ 153 Abs. 2, 153a Abs. 2 StPO 
zustimmt, dem obersten Staatsorgan unter Beifügung der Akten die Gründe mit, 
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die für die Einstellung des Verfahrens sprechen, und gibt ihm Gelegenheit zur Stel-
lungnahme. Wenn der Staatsanwalt entgegen einer widersprechenden Stellung-
nahme des obersten Staatsorgans das Verfahren einstellt oder der Einstellung des 
Verfahrens durch das Gericht zustimmt, so soll er dabei auch die Einwendungen 
würdigen, die gegen die Einstellung erhoben worden sind.

 7. Nr. 228 wird wie folgt geändert:
a) Dem bisherigen Text der Nr. 228 wird der Klammerzusatz „(1)” vorangestellt und 

in Satz 1 nach der Angabe „184a” das Wort „und” gestrichen und ein Komma 
sowie nach der Angabe „184b” die Angabe „und 184c” eingefügt,

b) Als Abs. 2 wird angefügt:
„(2) Rechtskräftige Entscheidungen, in denen das Gericht den gewaltdarstel-
lenden, pornographischen oder sonstigen jugendgefährdenden Charakter der 
Schrift verneint hat, teilen die Zentralstellen der Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Medien in gleicher Form mit.”

 8. Die Abschnittsüberschrift vor Nr. 257 wird wie folgt gefasst:

„2. Straftaten nach dem Arzneimittelgesetz (AMG) und dem Betäubungsmittelge-
setz”

 9. Nr. 257 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„Bei Straftaten nach dem Arzneimittel- und Betäubungsmittelgesetz gilt Nr. 256 
Abs. 2 entsprechend.”

 10. Nach Nr. 257 wird die folgende Nr. 257a eingefügt:

„257a
Dopingstraftaten

In Ermittlungsverfahren, die Straftaten nach § 95 Abs. 1 Nr. 2a und b, Abs. 3 Nr. 2  
AMG zum Gegenstand haben und einen Bezug zu Leistungssportlern bzw. de-
ren Ärzten, Trainern, Betreuern oder Funktionären aufweisen, kann es zweckmäßig 
sein, mit der Nationalen Anti Doping Agentur Deutschland (NADA) – Stiftung priva-
ten Rechts – Heussallee 38, 53113 Bonn, (www.nada-bonn.de), in Verbindung zu 
treten, die gegebenenfalls sachdienliche Auskünfte erteilen kann.”

II.

Dieser Runderlass tritt am 1. September 2014 in Kraft.
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B E K A N N T M A C H U N G E N

Vereinbarung des Bundes und der Länder über den Kostenausgleich in Staats-
schutz-Strafsachen. Bek. d. MdJ. v. 7.7.2014 (5600 - I/C 2 - 1991/4103 - II/A)
– JMBl. S. 351 –

Die nachfolgend bekannt gegebene Vereinbarung des Bundes und der Länder über den 
Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen ist am 1. Januar 2012 in Kraft getreten.

Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen

Vereinbarung

des Bundes und der Länder über die Änderung der Vereinbarung 
über den Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen

Die Vereinbarung über den Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen in der mit 
Wirkung vom 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Fassung wird wie folgt geändert:

I.

1. Abschnitt B Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
„3. die Kosten des Vollzugs von Freiheitsstrafen und von freiheitsentziehenden 

Maßregeln der Besserung und Sicherung in Höhe von:

88,- € je Hafttag mit Wirkung vom 1. Januar 2007,

bei Selbstverpflegung in Höhe von 85,50 € je Hafttag.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2012 werden die Kosten des Vollzugs von Freiheits-
strafen und von freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung 
in Höhe der dem jeweiligen Land tatsächlich entstandenen Kosten durch den 
Bund erstattet (Vollkostenerstattung).

Maßgeblich für die Berechnung der Kosten sind die länderindividuellen Tages-
haftkostensätze, die auf der Grundlage des bundeseinheitlichen Berechnungs-
schemas der Tageshaftkosten eines Gefangenen (tatsächliche Belegung) jähr-
lich zu ermitteln sind. Auf dieser Basis erfolgt für jedes Jahr die Abrechnung der 
dem jeweiligen Land entstandenen Kosten.

Die Länder übersenden dem Bund ihre jeweiligen Berechnungen der Tageshaft-
kosten rechtzeitig – spätestens jedoch bei Geltendmachung entstandener Voll-
zugskosten.”

2. In Abschnitt B Nummer 4 Buchstabe a wird das Wort „Pauschalbeträge” durch das 
Wort „Erstattungsbeträge” ersetzt.
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3. Abschnitt E wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird aufgehoben.

b) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden die Nummern 1 und 2.

II.

Die Änderungsvereinbarung tritt mit Wirkung ihrer Veröffentlichung in Kraft.

V E R Ö F F E N T L I C H T U N G  D E R  R E C H T S A N W A LT S - 
U N D  N O TA R K A M M E R  S O W I E  D E S  V E R S O R G U N G S W E R K S 
D E R  R E C H T S A N W Ä LT E  I M  L A N D E  H E S S E N

B E R I C H T I G U N G E N

In der Ausgabe des JMBl. Nr. 07/2014 wurde auf S. 330 mit „Veröffentlichungen der 
Rechtsanwalts- und Notarkammern sowie des Versorgungswerks der Rechtsan-
wälte im Lande Hessen” leider eine falsche Überschrift verwendet.

Richtig muss es lauten:

M I T T E I L U N G E N  D E S  P R Ä S I D E N T E N 
D E S  O B E R L A N D E S G E R I C H T  F R A N K F U R T  A M  M A I N
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P E R S O N A L N A C H R I C H T E N

Die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren Ver-
öffentlichung sich die oder der Bedienstete einverstanden erklärt hat.

Landgerichte

Ernannt wurden:

Zur Vorsitzenden Richterin
am Landgericht : Richterin am Landgericht Ulrike Willoughby in Frankfurt am 

Main;

zur Richterin
am Landgericht : Richterin auf Probe Dr. Christina Maushake in Frankfurt am 

Main – unter Berufung in das Richterverhältnis auf Lebens-
zeit –.

Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
Vorsitzende Richter am Landgericht Dr. Erwin Carl in Kassel und Thomas Estel in 
Frankfurt am Main.

Staatsanwaltschaften

Ernannt wurde:

Zur Staatsanwältin : Richterin auf Probe Dr. Susanne Sprafke in Kassel – unter 
Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit –.

Amtsgerichte

Ernannt wurden:

Zur Richterin am Amts-
gericht als weitere auf-
sichtführende Richterin : Richterin am Amtsgericht Gesa Marsen in Frankfurt am 

Main;

zur Richterin
am Amtsgericht : Staatsanwältin – Richterin kraft Auftrags – Katja Beyerlein 

in Bensheim – unter Berufung in das Richterverhältnis auf 
Lebenszeit –.

Justizsekretärinnen Saskia Kunkel, Anne Lambert, Sounia Rais in Darmstadt, Doreen 
Schüler in Frankfurt am Main sowie Kathrin Schmidt und Julia Neumann in Offenbach 
am Main wurden in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.
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Ausgeschieden ist:

Nach Erreichen der Altersgrenze:
Richter am Amtsgericht Jochen Hoos in Darmstadt.

Auf eigenen Antrag:
Richterin am Amtsgericht – als die ständige Vertreterin eines Direktors – Maria-Anne 
Vogelfänger in Langen und Richter am Amtsgericht Lothar Niedermaier in Rüssels-
heim – mit Ablauf des 31. August 2014.

Arbeitsgerichte

Ernannt wurde:

Zur Richterin
am Arbeitsgericht : Richterin auf Probe Petra Ulrike Hartmann in Wiesbaden  

– unter Berufung in das Richterverhältnis auf Lebenszeit –.

Notarinnen und Notare

Zum Notar wurde bestellt:
Rechtsanwalt Boris Bodenburg mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main, Rechtsanwalt 
Achim Fabian Ramser mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main, Rechtsanwalt Lars-
Henning Behrens mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main, Rechtsanwalt Dr. Adrian 
Benjamin Körner mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main, Rechtsanwalt Dr. Finn Lub-
berich mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main, Rechtsanwalt Rostyslav Telyatnykov 
mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main, Rechtsanwalt Sebastian Günther Nikolaus 
Straub mit dem Amtssitz in Lampertheim, Rechtsanwalt Patric Andreas Schiweck mit 
dem Amtssitz in Darmstadt.

Amtssitzverlegung:
Der Amtssitz der Notarin Hildegard Pauly wird mit Wirkung zum 01.07.2014 von Bad 
Homburg v. d. Höhe nach Friedrichsdorf verlegt. Der Amtssitz des Notars Jörg Rei-
pert wird mit Wirkung zum 01.07.2014 von Hungen nach Lich verlegt. Der Amtssitz 
des Notars Thomas Barth wird mit Wirkung zum 01.07.2014 von Lich nach Gießen 
verlegt.

Ausgeschieden sind:  

Auf eigenen Antrag:
Notar Gerold Spieß, Bürstadt, mit Ablauf des 30.06.2014.

Aufgrund des Erreichens der Altersgrenze:
Notarin Frauke-Maria Riemenschneider, Homberg (Efze), mit Ablauf des 31.07.2014,
Notar Eckhard Höfle, Groß-Gerau, mit Ablauf des 31.07.2014,
Notar Hans-Joachim Bulwien, Kassel, mit Ablauf des 31.07.2014.
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S T E L L E N A U S S C H R E I B U N G E N

Es wird Bewerbungen entgegengesehen um die Stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

1. Eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter
am Oberlandesgericht Frankfurt am Main (R 3).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom  
1. Juni 2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

2. Eine Richterin oder einen Richter
am Oberlandesgericht Frankfurt am Main (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom  
1. Juni 2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

3. Eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter
am Landgericht Frankfurt am Main (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom  
1. Juni 2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

4. Eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter
am Landgericht Kassel (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom  
1. Juni 2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

5. Eine Richterin am Amtsgericht – als die ständige Vertreterin – oder einen Richter am 
Amtsgericht – als der ständige Vertreter – des Direktors
des Amtsgerichts Langen (Hessen) (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom  
1. Juni 2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

Verwaltungsgerichtsbarkeit

6. Eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter
am Verwaltungsgericht Gießen (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom  
1. Juni 2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.
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Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des Frauen-
anteils.

Schwerbehinderte Richterinnen und Richter, Beamtinnen und Beamte sowie Angestell-
te werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen sind auf dem Dienstweg zu richten:

Zur Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 binnen drei Wochen an das Hessische  
Ministerium der Justiz in Wiesbaden zu richten.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1 bis Nr. 6 auf eventuelle Ver-
setzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an 
Verwaltungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren 
Versetzungsbewerberinnen und -bewerbern.
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R U N D E R L A S S E

Nr. 25 Änderung des Erlasses des Justizprüfungsamts betreffend die Hilfsmittel 
für die juristischen Prüfungen. RdErl. d. MdJ v. 23.07.2014 – JMBl. S. 357 –

– Gült.-Verz. Nr. 322 –

I.

Der Erlass des Justizprüfungsamts betreffend die Hilfsmittel für die juristischen Prüfun-
gen vom 1. Juli 2010 (JMBl. 2010 S. 190) wird wie folgt geändert:

Nr. II wird wie folgt gefasst:
„Bei der Anfertigung der Aufsichtsarbeiten haben Ergänzungsliefer-ungen zu Lose-
blattsammlungen und gebundene Gesetzessammlungen auf dem Stand zu sein, der 



358

am letzten Tag des vorletzten Monats vor Beginn der Aufsichtsarbeiten im Buchhandel 
erhältlich ist.

Bei der mündlichen Prüfung haben Ergänzungslieferungen zu Loseblattsammlungen 
und gebundene Gesetzessammlungen auf dem Stand zu sein, der am Vortag der 
mündlichen Prüfung im Buchhandlung erhältlich ist.”

II.

Dieser Runderlass tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft 

Nr. 26 Vollstreckungsplan für das Land Hessen. RdErl. d. MdJ v. 01.09.2014 
(4431/1 - IV/A3 - 2013/4976 - IV/C) – JMBl. S. 358 – – Gült.-Verz. Nr. 245 –

Vollstreckungsplan für das Land Hessen
vom 1. September 2014 

(4431/1 - IV/A3 - 2013/4976 - IV/C) 

I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

Abschnitt 1

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Abschnitt 2

BESONDERE BESTIMMUNGEN ZU DEN VOLLZUGSARTEN

 1. Vollzug der Untersuchungshaft

 2. Vollzug der Auslieferungs- und Durchlieferungshaft

 3. Vollzug der Abschiebungshaft

 4. Vollzug der Sicherungshaft

 5. Vollstreckung von Freiheits- und Jugendstrafen, Ersatzfreiheitsstrafen, 
Jugend- und Strafarresten, Ordnungs-, Zwangs- und Erzwingungshaft

 6. Vollzug der Therapieunterbringung
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Abschnitt 3

EINWEISUNGSBESTIMMUNGEN

 7. Vollstreckung von Freiheitsstrafen über 24 Monate

 8. Vollstreckung von Kurzstrafen

 9. Vollstreckung von Freiheitsstrafen (keine Ersatzfreiheitsstrafen) 
bei Verurteilten auf freiem Fuß

 10. Vollstreckung von Freiheitsstrafen an jungen Erwachsenen

 11. Vollstreckung von Freiheitsstrafen an männlichen amerikanischen 
Staatsangehörigen

 12. Vollstreckung von Freiheitsstrafen neben freiheitsentziehenden Maßregeln 
der Besserung und Sicherung

 13. Vollstreckung von Freiheitsstrafen nach Unterbrechung

 14. Vollstreckung von Urteilen des Bundesgerichtshofs

Abschnitt 4

BESONDERE BESTIMMUNGEN ZU DEN VOLLZUGSFORMEN

 15. Sozialtherapeutische Anstalt

 16. Offener Vollzug 

 17. Vollstreckung von Freiheitsstrafen an männlichen Verurteilten ab 55 Jahre

 18. Mutter-Kind-Heim bei der Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III

Abschnitt 5

VOLLSTRECKUNG IN ANDEREN BUNDESLÄNDERN, 
ABWEICHUNGEN VOM VOLLSTRECKUNGSPLAN

 19. Vollstreckung in anderen Bundesländern

 20. Abweichungen vom Vollstreckungsplan

Abschnitt 6

VOLLSTRECKUNG VON FREIHEITSENTZIEHENDEN MAßREGELN 
DER BESSERUNG UND SICHERUNG

 21. Sicherungsverwahrung

 22. Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder 
in einer Entziehungsanstalt
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Abschnitt 7

VERZEICHNIS DER VOLLZUGSBEHÖRDEN DES LANDES HESSEN

 23. Aufsichtsbehörde

 24. Justizvollzugsanstalten mit Zweckbestimmungen

 25. Weitere Justizvollzugsbehörde

Abschnitt 8

EINWEISUNGSPLÄNE

 26. Einweisungsplan – Untersuchungshaft –

 27. Einweisungsplan – Freiheitsstrafe an Männern –

 28. Einweisungsplan – Freiheitsstrafe an Frauen –

 29. Einweisungsplan – Jugendstrafe –

Abschnitt 9

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Anlagen

1. Richtlinien für das Einweisungsverfahren

2. Richtlinien für das Mutter-Kind-Heim der Justizvollzugsanstalt 
Frankfurt am Main III

3. Standortliste (Vollstreckungsplan) für die Bundeswehr

4. Bestimmung der sachlich und örtlich zuständigen Maßregelvollzugs- 
einrichtungen der Vitos GmbH

5. Maßregelvollzug (Tabelle für Maßregelvollzugseinrichtungen)
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Abschnitt 1

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

(1) Die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Vollzugsanstalten und der Einrichtung 
von Jugendarrest richtet sich nach den folgenden Bestimmungen und den Einwei-
sungsplänen unter Berücksichtigung des Hessischen Gesetzes über den Vollzug 
der Freiheitsstrafe vom 28. Juni 2010 (GVBl. S. 185 ff.), zuletzt geändert durch  
Art. 2 des Zweiten Gesetzes zur Schaffung und Änderung hessischer Vollzugsgeset-
ze vom 5. März 2013 (GVBl. S. 46 ff), des Hessischen Sicherungsverwahrungsvoll-
zugsgesetzes vom 5. März 2013 (GVBl. S. 46 ff.), der Strafvollstreckungsordnung 
vom 4.7.2011 (JMBl. S. 376), des Hessischen Untersuchungshaftvollzugsge-
setzes vom 28. Juni 2010 (GVBl. S. 208 ff.), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Zweiten Gesetzes zur Schaffung und Änderung hessischer Vollzugsgesetze vom 
5. März 2013 (GVBl. S. 46 ff), des Jugendgerichtsgesetzes vom 11. Dezember 
1974 (BGBl. S. 3427), zuletzt geändert durch Art. 3 Gesetz zur Stärkung der Rechte 
von Opfern sexuellen Missbrauchs (StORMG) vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1805), 
des Hessischen Jugendstrafvollzugsgesetzes vom 19. November 2007 (GVBl. I  
S. 758), zuletzt geändert durch Art. 3 des Zweiten Gesetzes zur Schaffung und 
Änderung hessischer Vollzugsgesetze vom 5. März 2013 (GVBl. S. 46 ff), und der 
Jugendarrestvollzugsordnung vom 30. November 1976 (BGBl. I S. 3270), zuletzt 
geändert durch Artikel 53 Gesetz über die weitere Bereinigung von Bundesrecht 
vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1864).

(2) Maßgebliche Kriterien für die Einweisung in eine Vollzugseinrichtung sind

a) nach § 23 StVollstrO die Vollzugsdauer und das Alter der verurteilten Person

b)  nach § 24 StVollstrO der für den Wohnort, den Aufenthaltsort oder den Ver-
wahrungsort maßgebliche Gerichtsbezirk, sofern nicht die in § 24 Abs. 3 bis 5 
StVollstrO genannten Kriterien zutreffen

c) nach § 70 Abs. 2 HStVollzG das Geschlecht der verurteilten Person und ggf. 
nach § 74 HStVollzG die erforderliche Unterbringung von Gefangenen mit Kin-
dern

d) die Haftart (Strafhaft [Freiheitsstrafe, Ersatzfreiheitsstrafe, Jugendstrafe], Arrest 
[Jugendarrest, Strafarrest], Untersuchungs-, Abschiebungs-, Auslieferungs-, 
Durchlieferungs-, Zurückweisungs-, Ordnungs-, Zwangs-, Erzwingungs-, Un-
terbringungs- oder Sicherungshaft)

e) die Erfüllung der Voraussetzung der verurteilten Person für die Einweisung in 
den offenen Vollzug nach § 71 Abs. 2 Nr. 2 HStVollzG i. V. m. § 13 Abs. 4, 5 HSt-
VollzG

f) die Anordnung einer freiheitsentziehenden Maßregel nach § 63 ff. StGB oder § 7 
JGG

g) die Anordnung der Therapieunterbringung nach § 1 ThUG

h) die Art der Delikte.

(3) Soweit die Art des Deliktes maßgebliches Kriterium ist, wird in den nachfolgenden 
Bestimmungen nach Ziffern 1) bis 4) unterschieden. 
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Ziffer 1) bezeichnet dabei Personen gegen die eine Strafe wegen §§ 224 bis 227, 
231, 239 a, 239 b, 244, 249 bis 252, 255, 306 a bis c, 307, 308, 316 a, 323 
a StGB zu vollstrecken ist.

Ziffer 2) bezeichnet Personen gegen die eine Strafe wegen versuchter oder voll-
endeter Tötungsdelikte und/oder gegen die sexuelle Selbstbestimmung  
(§§ 211 bis 213, §§ 174 bis 180, 182 StGB) zu vollstrecken ist.

Ziffer 3) bezeichnet Personen gegen die eine Strafe wegen des Verstoßes gegen 
das Betäubungsmittelgesetz zu vollstrecken ist.

Ziffer 4) bezeichnet die Ausschlussgründe des § 13 Abs. 4 und 5 HStVollzG: An-
geordnete Untersuchungs-, Auslieferungs- oder Abschiebungshaft wegen 
Straftaten im Sinne der §§ 211 bis 213, 224 bis 227, 231, 239 a, 239 b, 
244, 249 bis 252, 255, 306 a bis c, 307, 308, 316 a, 323 a StGB / §§ 174 
bis 180, 182 StGB, angeordnete und noch nicht vollzogene freiheitsent-
ziehende oder noch nicht für erledigt erklärte Maßregel der Besserung und 
Sicherung, anhängige Ausweisungs-, Auslieferungs-, Ermittlungs- oder 
Strafverfahren, bestehende vollziehbare Ausweisungsverfügung bei be-
absichtigter Abschiebung aus der Haft, erhebliche Suchtgefährdung, ver-
suchte oder erfolgte Entweichung aus dem Vollzug innerhalb der letzten 
fünf Jahre, Nichtrückkehr aus vollzugsöffnenden Maßnahmen während 
der letzten fünf Jahre, Verurteilung während der letzten fünf Jahre wegen 
einer während des Vollzuges begangenen Straftat.

Abschnitt 2

BESONDERE BESTIMMUNGEN ZU DEN VOLLZUGSARTEN

1. Vollzug der Untersuchungshaft

(1) In Abschnitt 8 Nr. 26 (Einweisungsplan – Untersuchungshaft –) ist geregelt, in wel-
che Anstalt eine Untersuchungsgefangene oder ein Untersuchungsgefangener auf-
zunehmen ist (s. § 62 Abs. 1 Hessisches Untersuchungshaftvollzugsgesetz).

(2) Abweichend von der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit können Untersu-
chungsgefangene in eine andere Justizvollzugsanstalt verlegt werden, wenn

a) dies zur Umsetzung einer verfahrenssichernden Anordnung,

b) aus Gründen der Sicherheit und Ordnung der Anstalt,

c) aus Gründen der Vollzugsorganisation oder

d) aus anderen wichtigen Gründen erforderlich ist (vgl. § 7 Abs. 1 Hessisches Unter- 
  suchungshaftvollzugsgesetz).

Zuvor ist dem Gericht und der Staatsanwaltschaft Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. Ist dies aufgrund von Gefahr im Verzug nicht möglich, ist die Stellung-
nahme unverzüglich nachzuholen (vgl. § 7 Abs. 2 Hessisches Untersuchungshaft-
vollzugsgesetz).
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(3) Untersuchungsgefangene, die einer ärztlichen Behandlung bedürfen, sind für die 
Dauer der ärztlichen Behandlung in die nächstgelegene, für den Vollzug der Un-
tersuchungshaft zuständige Vollzugsanstalt, in der eine Anstaltsärztin oder ein An-
staltsarzt hauptamtlich tätig ist, zu überstellen oder zu verlegen (vgl. § 17 Abs. 4 
Hessisches Untersuchungshaftvollzugsgesetz). Die Verlegung bedarf der vorheri-
gen Zustimmung der Anstaltsärztin oder des Anstaltsarztes und der Anstaltslei-
tung. Zur Behandlung können kranke oder hilfsbedürftige Untersuchungsgefange-
ne auch in ein Justizvollzugskrankenhaus verlegt werden.

(4) Für Untersuchungsgefangene, die einer stationären Krankenhausbehandlung oder 
einer psychiatrischen Behandlung bedürfen, gelten die Bestimmungen des Voll-
streckungsplanes im Abschnitt 5 Nr. 20.2 sinngemäß.

(5) Untersuchungshaft in Sachen, in denen im ersten Rechtszug das Oberlandesge-
richt Frankfurt am Main zuständig ist (§ 120 des Gerichtsverfassungsgesetzes), ist 
an männlichen Personen in der Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main I und an 
weiblichen Personen in der Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III zu vollzie-
hen.

2. Vollzug der Auslieferungs- und Durchlieferungshaft

Der Vollzug der Auslieferungs- und Durchlieferungshaft (§§ 15 und 47 des Gesetzes 
über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen) findet 

1. an männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden (§ 1 JGG) in der Justizvoll-
zugsanstalt Wiesbaden,

2. an den übrigen männlichen Personen in der Justizvollzugsanstalt Frankfurt am 
Main I,

3. und an weiblichen Personen in der Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III

statt.

3. Vollzug der Abschiebungshaft

(1) Personen, gegen die auf Grund des § 62 Aufenthaltsgesetz (§ 57 Abs. 3 Aufent-
haltsgesetz findet für zurückzuschiebende Ausländer entsprechende Anwendung) 
in Verbindung mit § 106 Abs. 2 Satz 1 AufenthG und Buch 7 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit (FamFG) Abschiebungshaft verhängt wird, sind in Justizvollzugseinrichtun-
gen des Landes Hessen aufzunehmen, wenn in dem Haftbeschluss ausdrücklich 
die Unterbringung in einer Justizvollzugseinrichtung der Justizverwaltung angeord-
net ist oder der Ausländerbehörde als für die Beantragung von Abschiebungshaft 
zuständiger Verwaltungsbehörde i. S. von § 417 Abs. 1 FamFG ein für den Vollzug 
der Abschiebungshaft geeignetes Polizeigewahrsam nicht zur Verfügung steht. Ein 
entsprechendes Ersuchen der zuständigen Verwaltungsbehörde muss vorgelegt 
werden.
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(2) Mit dieser Maßgabe ist die Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main I für den Vollzug 
der Abschiebungshaft an männlichen erwachsenen Abschiebungsgefangenen zu-
ständig.

(3) Entsprechend ist für den Vollzug der Abschiebungshaft an männlichen jungen Ab-
schiebungsgefangenen bis zum 18. Lebensjahr die Justizvollzugsanstalt Wiesba-
den und an weiblichen Personen die Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III 
zuständig.

4. Vollzug der Sicherungshaft

Für den Vollzug der Sicherungshaft an erwachsenen und jugendlichen/heranwachsen-
den Verurteilten gemäß § 453c der Strafprozessordnung bzw. § 58 Abs. 2 des Jugend-
gerichtsgesetzes sind die zur Aufnahme von Untersuchungshaft bestimmten Anstalten 
zuständig.

5. Vollstreckung von 
Freiheits-, Ersatzfreiheits- und Jugendstrafen, 

Jugend- und Strafarresten und 
Ordnungs-, Zwangs- und Erzwingungshaft

(1) Die Zuständigkeit der Justizvollzugsanstalten ergibt sich aus den nachfolgenden 
Einweisungsbestimmungen und den Einweisungsplänen (Abschnitt 8 Nr. 27 und 29).  
Die zuständige Einrichtung für den Vollzug von Jugendarrest (Freizeit-, Kurz- oder 
Dauerarrest) an weiblichen und männlichen Jugendlichen ist die Jugendarrestan-
stalt Gelnhausen.

(2) Die zum Vollzug der Freiheitsstrafe bestimmten Justizvollzugsanstalten sind auch 
zuständig für den Vollzug des Strafarrestes, soweit dieser nicht von Behörden der 
Bundeswehr vollzogen wird (s. Abschnitt 5 Nr. 22).

(3) Ersatzfreiheitsstrafen werden nicht in Justizvollzugsanstalten der Sicherheitsstufe I  
vollzogen (Justizvollzugsanstalten Butzbach, Frankfurt am Main I, Kassel I, Kassel II,  
Schwalmstadt [ausgenommen Kornhaus], Weiterstadt); ausgenommen ist die Jus-
tizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III bei weiblichen Gefangenen. Die Zustän-
digkeiten für den Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafen ergeben sich aus dem Einwei-
sungsplan.

(4) Ordnungs-, Zwangs- und Erzwingungshaft wird vollzogen:

a) an Männern nach Abschnitt 8 Nr. 27, Spalten  9 und 10

b) an Frauen in der Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III, aus dem Landge-
richtsbezirk Kassel in der Justizvollzugsanstalt Kassel I, Sachgebiet für Frauen-
vollzug in Kaufungen,

c) und an männlichen und weiblichen Jugendlichen/Heranwachsenden in den 
für den Vollzug der Jugendstrafe zuständigen Justizvollzugsanstalten (vgl. Ab-
schnitt 8 Nr. 29 des Einweisungsplans).
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(5) Strafarrest (§ 9 des Wehrstrafgesetzes) wird an einer Soldatin oder einem Soldaten 
der Bundeswehr von deren Behörden vollzogen (Art. 5 Abs. 1 des Einführungsge-
setzes zum Wehrstrafgesetz vom 30. März 1957, BGBl. I S. 306, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13. April 1986, BGBl. I S. 393). Auf Ersuchen der Vollstreckungs-
behörde wird auch Freiheitsstrafe von nicht mehr als 6 Monaten sowie Jugendar-
rest an einer Soldatin oder einem Soldaten der Bundeswehr von deren Behörden 
vollzogen (Ausnahmen sind in § 22 Abs. 3 der Strafvollstreckungsordnung gere-
gelt). Für den Vollzug durch Behörden der Bundeswehr wird auf die Standortliste 
für die Bundeswehr hingewiesen (s. Anlage 3).

6. Vollzug der Therapieunterbringung

Für den Vollzug der Therapieunterbringung nach § 2 Abs. 1 Hessisches Ausführungs-
gesetz zum Therapieunterbringungsgesetz (GVBl. I Nr. 16 vom 8.07.2013, S. 442) ist für 
Frauen die Justizvollzugsanstalt Frankfurt a. M. III – Abteilung für Sicherungsverwahrte –  
und für Männer die Justizvollzugsanstalt Schwalmstadt – Einrichtung für Sicherungs-
verwahrung – zuständig.

Abschnitt 3

EINWEISUNGSBESTIMMUNGEN

7. Vollstreckung von Freiheitsstrafen über 24 Monate

(1) Männliche erwachsene Verurteilte mit einer Vollzugsdauer von mehr als 24 Mona-
ten sind, soweit nicht nachfolgend abweichende Regelungen getroffen werden, zur 
Durchführung des Einweisungsverfahrens (§ 71 Abs. 2 Nr. 1 Hessisches Strafvoll-
zugsgesetz) in die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt einzuweisen. Nach Abschluss 
des Einweisungsverfahrens werden die Verurteilten nach Maßgabe der Richtlinien 
für das Einweisungsverfahren (s. Anlage 1) in die nach den Zweckbestimmungen 
des Vollstreckungsplans zuständige bzw. abweichend vom Vollstreckungsplan in 
eine andere Justizvollzugsanstalt verlegt, wenn dies

– zur Erfüllung des Eingliederungsauftrages,

– aus Gründen der Sicherheit und Ordnung der Anstalt,

– aus Gründen der Vollzugsorganisation oder

– aus anderen Gründen

erforderlich ist (vgl. § 11 Abs. 1 Hessisches Strafvollzugsgesetz).

(2) Erstverbüßer mit einer Vollzugsdauer von mehr als 24 Monaten bis zu 60 Monaten, 
gegen die keine Strafe nach Ziffern 1) oder 2) zu vollstrecken ist, werden in die JVA 
Hünfeld eingewiesen.
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8. Vollstreckung von Kurzstrafen

(1) Männliche erwachsene Verurteilte, die ausschließlich Ersatzfreiheitsstrafen zu ver-
büßen haben, werden nach Abschnitt 8 Nr. 27, Spalte 3 in die Justizvollzugsanstal-
ten Frankfurt am Main IV, Dieburg, Hünfeld oder Schwalmstadt-Kornhaus einge-
wiesen. Dies gilt auch, wenn sie

a) Ersatzfreiheitsstrafen vor der Vollstreckung von Freiheitsstrafen im Sinne der 
nachfolgenden Absätze (2) und (3) zu verbüßen haben oder

b) zuvor Freiheitsstrafen verbüßt haben. Ausgenommen sind Verurteilte, die zuvor 
Freiheitsstrafen im Sinne der Ziffer 1) oder 2) verbüßt haben.

(2) Männliche erwachsene Verurteilte mit ausschließlich Einzelfreiheitsstrafen wegen 
Straßenverkehrsdelikten von bis zu 24 Monaten werden in die Justizvollzugsanstalt 
Frankfurt am Main IV oder Hünfeld eingewiesen.

(3) Männliche erwachsene Verurteilte mit Freiheitsstrafen von bis zu 9 Monaten wer-
den, sofern keine Freiheitsstrafen im Sinne der Ziffer 1) oder 2) zu vollziehen sind, 
in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main IV eingewiesen. Ausgenommen sind 
Verurteilte aus dem Landgerichtsbezirk Kassel.

(4) Männliche erwachsene Verurteilte mit einer Vollzugsdauer von

a) bis zu 24 Monaten aus dem Landgerichtsbezirk Kassel und aus den Amtsge-
richtsbezirken Alsfeld und Büdingen, werden in die Justizvollzugsanstalt Fulda 
eingewiesen, wenn eine Freiheitsstrafe im Sinne der Ziffer 2) zu vollstrecken ist. 
Wenn keine Strafe wegen einer der vorgenannten Taten vollstreckt wird, erfolgt 
die Einweisung in die JVA Hünfeld.

b) mehr als 9 bis 24 Monaten aus dem Landgerichtsbezirk Fulda, werden in die 
Justizvollzugsanstalt Fulda eingewiesen, wenn eine Freiheitsstrafe im Sinne der 
Ziffer 2) zu vollstrecken ist. Wenn keine Strafe wegen einer der vorgenannten 
Taten vollstreckt wird, erfolgt die Einweisung in die JVA Hünfeld.

(5) Liegen die Voraussetzungen nach § 71 Abs. 2 Nr. 2 HStVollzG vor, kann die Aufnah-
me der Verurteilten oder des Verurteilten im offenen Vollzug der nach Abschnitt 8 
genannten Justizvollzugsanstalt erfolgen.

(6) Für die übrigen erwachsenen männlichen Verurteilten gilt Abschnitt 8 Nr. 27, Spal-
ten 10 und 12.

9. Vollstreckung von Freiheitsstrafen (keine Ersatzfreiheitsstrafen) 
bei Verurteilten auf freiem Fuß

(1) Erwachsene Verurteilte mit einer Vollzugsdauer von insgesamt bis zu 24 Mona-
ten, die sich auf freiem Fuß befinden und bei denen nach Aktenlage kein Fall von  
§ 13 Abs. 4 und 5 HStVollzG (siehe Ziffer 4) anzunehmen ist, werden von der zu-
ständigen Vollstreckungsbehörde grundsätzlich in Anstalten des offenen Vollzuges 
zum Strafantritt geladen.
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In diesen Fällen prüft die Anstalt den weiteren Verbleib im offenen Vollzug anhand 
der in § 13 Abs. 2, 4 und 5 genannten Voraussetzungen.

(2) Erwachsene Verurteilte die sich auf freiem Fuß befinden mit einer Vollzugsdauer 
von insgesamt nicht mehr als 24 Monaten, bei denen mindestens eine der Aus-
schlussgründe des § 13 Abs. 4 und 5 nach Aktenlage vorliegen, werden von der 
zuständigen Vollstreckungsbehörde grundsätzlich in Anstalten des geschlossenen 
Vollzuges zum Strafantritt geladen.

(3) Erwachsene männliche Verurteilte, die sich auf freiem Fuß befinden, bei denen nach 
Absatz (1) keine Eignung für den offenen Vollzug vorliegt, die sich nach Aktenlage 
erstmals im Vollzug befinden (Erstverbüßer) und gegen die keine Strafe nach Ziffer 
2) zu vollstrecken ist, mit einer Vollzugsdauer von 24 bis 60 Monaten, werden von 
der zuständigen Vollstreckungsbehörde grundsätzlich in die Justizvollzugsanstalt 
Hünfeld zum Strafantritt geladen.

(4) Alle anderen erwachsenen männliche Verurteilte mit einer Vollzugsdauer von mehr 
als 24 Monaten, die sich auf freiem Fuß befinden, werden von der zuständigen 
Vollstreckungsbehörde grundsätzlich zur Durchführung des Einweisungsverfahrens 
in die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt geladen (vgl. § 71 Abs. 2 Nr. 1 Hessisches 
Strafvollzugsgesetz) geladen.

(5) Erwachsene weibliche Verurteilte mit einer Vollzugsdauer von mehr als 24 Mona-
ten, die sich auf freiem Fuß befinden, werden von der zuständigen Vollstreckungs-
behörde grundsätzlich zur Durchführung des Einweisungsverfahrens in die Jus-
tizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III geladen (vgl. § 71 Abs. 2 Nr. 1 Hessisches 
Strafvollzugsgesetz).

10. Vollstreckung von Freiheitsstrafen an Erwachsenen unter 24 Jahren

Die Unterbringung von zu Freiheitsstrafen Verurteilten, die das 24. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, in den Justizvollzugsanstalten Wiesbaden für männliche und 
der Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III für weibliche Verurteilte richtet sich nach  
§ 114 Jugendgerichtsgesetz und § 1 des Hessischen Jugendstrafvollzugsgesetzes. 
Für männliche Verurteilte gelten darüber hinaus folgende Regelungen:

a) Soweit sich zu zeitiger Freiheitsstrafe Verurteilte, die sich auf freiem Fuß befinden, 
im Rahmen des Verfahrens nach Abschnitt 3 Nr. 9 für eine Unterbringung im offenen 
Vollzug als ungeeignet erweisen, werden sie in die Justizvollzugsanstalt Wiesbaden 
verlegt.
In Untersuchungshaft befindliche Erwachsene unter 24 Jahre werden nach Eintritt 
der Rechtskraft in die Justizvollzugsanstalt Wiesbaden verlegt, sofern die Vollzugs-
dauer 24 Monate nicht übersteigt.

b) Die Leitung der Justizvollzugsanstalt Wiesbaden entscheidet einvernehmlich mit 
der zuständigen Vollstreckungsleiterin oder dem zuständigen Vollstreckungsleiter 
über die Eignung für eine Unterbringung im Jugendvollzug.
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Bei der Eignung des Verurteilten ist neben der Persönlichkeit auch die voraussicht-
liche Verbüßungsdauer zu berücksichtigen.

c) Erweist sich ein in der Justizvollzugsanstalt Wiesbaden Aufgenommener als für die 
Unterbringung in der Justizvollzugsanstalt Wiesbaden ungeeignet oder stehen sei-
nem Verbleib organisatorische Gründe entgegen, so ist er in die nach Abschnitt 8 
Nr. 27, Spalte 7 des Einweisungsplans zuständige Justizvollzugsanstalt zu verle-
gen.

d) Bei Strafresten bis zu sechs Monaten können Gefangene auch über die vorgesehe-
ne Altersgrenze hinaus in den Justizvollzugsanstalten Wiesbaden oder Frankfurt am  
Main III – Abteilung für junge Gefangene – verbleiben.

11. Vollstreckung von Freiheitsstrafen 
an männlichen amerikanischen Staatsangehörigen

(1) Rechtskräftig zu Freiheitsstrafe verurteilte über 24 Jahre oder aus dem Jugendvoll-
zug ausgenommene männliche Angehörige der US-Streitkräfte sowie männliche 
amerikanische Staatsangehörige, die nicht den US-Streitkräften angehören, und 
gegen die mehr als zwölf Monate Freiheitsstrafe zu vollziehen ist, werden in der 
Justizvollzugsanstalt Butzbach untergebracht.

(2) Jugendliche männliche zu Jugendstrafe verurteilte Angehörige der US-Streitkräfte 
oder amerikanische Staatsangehörige, die nicht den US-Streitkräften angehören, 
werden in der Justizvollzugsanstalt Rockenberg, entsprechende Heranwachsende 
und Verurteilte bis zu 24 Jahren in der Justizvollzugsanstalt Wiesbaden unterge-
bracht.

12. Vollstreckung von Freiheitsstrafen 
neben freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung

(1) Männliche Verurteilte, gegen die neben der Freiheitsstrafe

a) die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 des Strafgesetz-
buches) oder in einer Entziehungsanstalt (§ 64 des Strafgesetzbuches) und der 
Vorwegvollzug nach § 67 Abs. 2 StGB angeordnet ist, sind zum Vollzug der 
Freiheitsstrafe mit einer Vollzugsdauer

1. von bis zu 24 Monaten für den südhessischen Bereich in die Justizvollzugs-
anstalt Weiterstadt und für den nordhessischen Bereich in die Justizvollzugs-
anstalt Kassel I,

2. von mehr als 24 Monaten zur Durchführung des Einweisungsverfahrens in die 
Justizvollzugsanstalt Weiterstadt einzuweisen.

b) die Sicherungsverwahrung (§ 66 des Strafgesetzbuches) angeordnet ist, sind 
zur Durchführung des Einweisungsverfahrens (§ 71 Abs. 2 Nr. 1 Hessisches 
Strafvollzugsgesetz) in die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt einzuweisen.



369

(2) Entsprechende weibliche Verurteilte sind in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt am 
Main III einzuweisen. 

13. Vollstreckung von Freiheitsstrafen nach Unterbrechung

Ist der Vollzug – z. B. aufgrund der Aussetzung eines Strafrestes zur Bewährung, Nicht-
rückkehr von Lockerungen oder aus einer Freistellung oder durch Entweichung – un-
terbrochen worden, richtet sich der weitere Vollzug nach den Bestimmungen des § 24 
Abs. 4 der Strafvollstreckungsordnung.

14. Vollstreckung von Urteilen des Bundesgerichtshofs

Die sachliche Zuständigkeit für die vom Bundesgerichtshof in erster Instanz Verurteil-
ten richtet sich nach den Abschnitten 7 Nr. 24, 8 Nr. 27 und 2 Nr. 5 Abs. 1 Satz 2 (§ 24 
Abs. 5 der Strafvollstreckungsordnung). 

Abschnitt 4

BESONDERE BESTIMMUNGEN ZU DEN VOLLZUGSFORMEN

15. Sozialtherapeutische Anstalt 

Die Aufnahme und Verlegung männlicher Verurteilter in die Justizvollzugsanstalt Kassel II  
– Sozialtherapeutische Anstalt – richtet sich nach § 12 Hessisches Strafvollzugsgesetz. 

16. Offener Vollzug

(1) Für die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Einrichtungen für den offenen 
Vollzug bei Verlegungen von gemäß § 71 Abs. 2 Nr. 2 a – c i.V.m. § 13 Abs. 4, 5  
Hessisches Strafvollzugsgesetz geeigneten erwachsenen Verurteilten aus dem ge-
schlossenen Vollzug gelten Abschnitt 8 Nr. 27, Spalte 6 und Abschnitt 8 Nr. 28, 
Spalte 3 entsprechend.

Aus behandlerischen Gründen kann von dieser Zuständigkeit abgewichen werden.

(2) Die Entscheidung über die Einweisung in den offenen Vollzug nach Strafbeginn trifft 
die Entsendeanstalt im Einvernehmen mit der Leitung der vorgesehenen Aufnah-
meanstalt des offenen Vollzuges (vgl. § 71 Abs. 4 Hessisches Strafvollzugsgesetz). 
Kommt ein Einvernehmen nicht zu Stande, trifft die Aufnahmeanstalt die erforderli-
chen Anordnungen und legt die entscheidungserheblichen Vorgänge und die Per-
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sonalakten des oder der Verurteilten mit ihrer Stellungnahme im Berichtswege der 
Aufsichtsbehörde zur Entscheidung im Wege der Dienstaufsicht vor.

(3) Für Verurteilte, bei denen sich nach unmittelbarer Einweisung in den offenen Vollzug 
ergibt, dass sie für den offenen Vollzug ungeeignet sind, oder für Verurteilte, die sich 
nicht zum Strafantritt in einer offenen Vollzugsanstalt stellen, sowie für Verurteilte, bei 
denen sich während des Vollzuges einer Freiheitsstrafe in einer offenen Vollzugsein-
richtung ergibt, dass sie für den offenen Vollzug nicht geeignet sind oder die sonstigen 
Voraussetzungen für die Unterbringung im offenen Vollzug nicht mehr vorliegen (vgl.  
§ 71 Abs. 3 i.V.m. § 13 Abs. 2, 4 und 5 Hessisches Strafvollzugsgesetz), richtet 
sich die Zuständigkeit der geschlossenen Justizvollzugsanstalten nach Abschnitt 8  
Nr. 27 und 28 des Einweisungsplans.

(4) Abweichend davon sind männliche, zu zeitiger Freiheitsstrafe Verurteilte, die das 
24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und sich für einen weiteren Verbleib im 
offenen Vollzug als ungeeignet erwiesen haben, nach Maßgabe der Bestimmungen 
in Abschnitt 3 Nr. 10 in die Justizvollzugsanstalt Wiesbaden zu verlegen.

(5) Die Unterbringung von zu Jugendstrafe Verurteilten im offenen Jugendvollzug rich-
tet sich nach § 13 Hessisches Jugendstrafvollzugsgesetz. Zuständig für den offe-
nen Vollzug an männlichen Verurteilten ist das Sachgebiet für offenen Vollzug der 
Justizvollzugsanstalt Rockenberg in der Justizvollzugsanstalt Gießen – Abteilung 
offener Vollzug – und an weiblichen Verurteilten die Abteilung für offenen Vollzug 
der Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III.

17. Vollstreckung von Freiheitsstrafen 
an männlichen Verurteilten ab 55 Jahre

(1) Männliche Verurteilte, die das 55. Lebensjahr vollendet haben und als ruhig, wenig 
gefährlich und wenig fluchtgefährdet einzustufen sind, werden in die Justizvollzugs-
anstalt Schwalmstadt – Abteilung Kornhaus – verlegt. Die Eignung der Verurteilten 
wird in der Entsendeanstalt in einer Behandlungs- bzw. Vollzugsplankonferenz (vgl. 
§ 10 Hessisches Strafvollzugsgesetz) festgestellt und der Vorschlag unter Beifü-
gung der Personalakte der Leitung der JVA Schwalmstadt unterbreitet.

(2) Die Entscheidung über die Verlegung trifft die Entsendeanstalt im Einvernehmen 
mit der Leitung der JVA Schwalmstadt.

18. Mutter-Kind-Heim 
bei der Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III

Bei der Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III ist ein Mutter-Kind-Heim eingerichtet  
(§ 74 Hessisches Strafvollzugsgesetz, § 65 Hessisches Untersuchungshaftvollzugs-
gesetz, § 70 Hessisches Jugendstrafvollzugsgesetz). (s. Anlage 2).



371

Abschnitt 5

VOLLSTRECKUNG IN ANDEREN BUNDESLÄNDERN, 
ABWEICHUNGEN VOM VOLLSTRECKUNGSPLAN

19. Vollstreckung in anderen Bundesländern 

Soll eine Vollstreckungsmaßnahme innerhalb der Bundesrepublik Deutschland durch-
geführt werden, ist nach der Vereinbarung der Länder zur Vereinfachung und Beschleu-
nigung der Strafvollstreckung vom 8. Juni 1999 (RdErl. v. 3. November 1999 – JMBl. S. 
645 –) zu verfahren. Im Übrigen gilt § 9 der Strafvollstreckungsordnung.

20. Abweichungen vom Vollstreckungsplan

20.1 Verlegungen aus Behandlungs- oder Sicherheitsgründen

(1) Gefangene können abweichend vom Vollstreckungsplan in eine andere für den 
Vollzug der Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe zuständige Anstalt verlegt werden, 
wenn die Behandlung bzw. Erziehung oder die Wiedereingliederung nach der Ent-
lassung hierdurch gefördert wird oder wenn dies aus Gründen der Vollzugsorga-
nisation oder aus anderen wichtigen Gründen erforderlich ist. Gefangene können 
ferner in eine andere Anstalt verlegt werden, die zu einer sicheren Unterbringung 
besser geeignet ist, wenn erhöhte Fluchtgefahr vorliegt oder sonst das Verhalten 
oder der Zustand der/des Gefangenen eine Gefahr für die Sicherheit der Ordnung 
der Anstalt darstellt (§ 11 Abs. 1 Hessisches Strafvollzugsgesetz, § 11 Abs. 1 Hes-
sisches Jugendstrafvollzugsgesetz).

(2) Soll abweichend von § 24 der Strafvollstreckungsordnung eine Vollzugsanstalt 
bestimmt werden, die einer höheren Vollzugsbehörde eines anderen Landes un-
tersteht, bedarf es der Einigung der obersten Behörden der beteiligten Landes-
justizverwaltungen (§ 26 der Strafvollstreckungsordnung). Zur Herbeiführung einer 
Entscheidung ist unter Beifügung der Gefangenenpersonalakte auf dem Dienstweg 
der Aufsichtsbehörde zu berichten.

20.2 Verlegungen aus Gesundheitsgründen

(1) Männliche Verurteilte, die nach lungenfachärztlichem Gutachten einer stationären 
lungenfachärztlichen Behandlung bedürfen, sind im Einzeltransport in die Justizvoll-
zugsanstalt Kassel I (Zentralkrankenhaus) zu verlegen. Auf freiem Fuß befindliche 
männliche Verurteilte, die nach lungenfachärztlichem Gutachten einer stationären 
lungenfachärztlichen Behandlung bedürfen, sind von der Vollstreckungsbehörde 
zum Strafantritt in die Justizvollzugsanstalt Kassel I (Zentralkrankenhaus) zu laden.

(2) Auf freiem Fuß befindliche weibliche Verurteilte, die einer stationären Behandlung 
bedürfen, sind in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III – Krankenabtei-
lung – einzuweisen. Die Aufnahme erfolgt nach vorheriger Vereinbarung mit der 
Anstaltsleitung und nach Anhörung der zuständigen Ärztin oder des zuständigen 
Arztes.
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(3) Männliche Verurteilte, die einer ständigen ärztlichen Betreuung oder einer statio-
nären Krankenhausbehandlung bedürfen, werden in das Bezirkskrankenhaus bei 
der Justizvollzugsanstalt Butzbach oder in das Zentralkrankenhaus bei der Jus-
tizvollzugsanstalt Kassel I eingewiesen oder verlegt (vgl. § 24 Abs. 4 Hessisches 
Strafvollzugsgesetz). Die Aufnahme erfolgt nach vorheriger Vereinbarung mit der 
Anstaltsleitung und nach Anhörung der zuständigen Ärztin oder des zuständigen 
Arztes.

(4) Männliche Verurteilte sind in die Abteilungen für psychisch auffällige Gefangene in 
das Zentralkrankenhaus bei der Justizvollzugsanstalt Kassel I oder bei der Justiz-
vollzugsanstalt Weiterstadt zu überstellen, wenn dies zur Beobachtung oder Be-
handlung angezeigt ist. Die Überstellung erfolgt nach vorheriger Vereinbarung mit 
der Anstaltsleitung und nach Anhörung der zuständigen Ärztin oder des zuständi-
gen Arztes (vgl. § 26 Abs. 2 Hessisches Strafvollzugsgesetz).

Abschnitt 6

VOLLSTRECKUNG VON FREIHEITSENTZIEHENDEN MAßREGELN 
DER BESSERUNG UND SICHERUNG

21. Sicherungsverwahrung

Sicherungsverwahrung (§ 66 des Strafgesetzbuches) wird bei männlichen Verurteilten 
in der Justizvollzugsanstalt Schwalmstadt, – Einrichtung für Sicherungsverwahrung in 
Weiterstadt- und bei weiblichen Verurteilten in der Justizvollzugsanstalt Frankfurt am 
Main III – Abteilung für Sicherungsverwahrte – vollstreckt (vgl. § 69 Hessisches Siche-
rungsverwahrungsvollzugsgesetz i.V.m. §§ 66, 67 Hessisches Strafvollzugsgesetz).

22. Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 
oder in einer Entziehungsanstalt

Für die Vollstreckung von freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Siche-
rung nach den §§ 63 und 64 des Strafgesetzbuches gilt der Vollstreckungsplan der 
Vitos GmbH in der Fassung vom 26. Mai 2009 (StAnz. S. 1612) zuletzt geändert am 
6.1.2010 – StAnz. S. 125 (s. Anlage 4).
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Abschnitt 7

VERZEICHNIS DER VOLLZUGSBEHÖRDEN DES LANDES HESSEN

23. Aufsichtsbehörde

Hessisches Ministerium der Justiz 
Luisenstraße 13 
65185 Wiesbaden 
Sammelnummer 0611/320, Durchwahl: über 32 .... 
Telefax: 0611/322879 oder 322763 
E-Mail: poststelle@hmdj.hessen.de und 
 domea-justizvollzug@hmdj.hessen.de

24. Justizvollzugsanstalten mit Zweckbestimmungen

Justizvollzugsanstalt Zweckbestimmung

24.1 Butzbach

Kleeberger Straße 23 
35510 Butzbach 
Telefon: 06033/893-0 
Telefax: 06033/893-3909 
E-Mail: poststelle@jva-butzbach. 
 justiz.hessen.de

24.2 Darmstadt 
– Fritz-Bauer-Haus –

Marienburgstraße 74 
64297 Darmstadt 
Telefon: 06151/5070 
Telefax: 06151/507116 
E-Mail: poststelle@jva-darmstadt. 
 justiz.hessen.de

mit Abteilung 
für offenen Vollzug

– Adresse wie oben – 
Telefon: 06151/507208

Männer – geschlossener Vollzug –
Freiheitsstrafe von mehr als 24 Monaten 
nach Maßgabe der Entscheidung der 
Einweisungskommission

 
Männer – geschlossener Vollzug –
a) Freiheitsstrafe bis zu 24 Monaten

b) Freiheitsstrafe von mehr als 24 Monaten 
nach Maßgabe der Entscheidung der 
Einweisungskommission

c) Für vollzugsöffnende Maßnahmen 
geeignete Strafgefangene aus den 
Justizvollzugsanstalten Butzbach und 
Weiterstadt

Männer – offener Vollzug –
Freiheitsstrafe
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Justizvollzugsanstalt Zweckbestimmung

24.3 Dieburg

Altstadt 25 
64807 Dieburg 
Telefon: 06071/20000 
Telefax: 06071/2000215 
E-Mail: poststelle@jva-dieburg. 
 justiz.hessen.de

mit Sachgebiet 
für den offenen Vollzug

– Adresse wie oben –

24.4 Frankfurt am Main I

Obere Kreuzäckerstraße 6 
60435 Frankfurt am Main 
Telefon: 069/1367-1800 
Telefax: 069/1367-1175 
E-Mail: poststelle@jva-frankfurt1. 
 justiz.hessen.de

24.5 Frankfurt am Main III

Obere Kreuzäckerstraße 4 
60435 Frankfurt am Main 
Telefon: 069/136703 
Telefax: 069/13671399 
E-Mail: poststelle@jva-frankfurt3. 
 justiz.hessen.de

mit Mutter-Kind-Heim
– Adresse wie oben –

und Abteilung für offenen Vollzug
– Adresse wie oben –

Männer – geschlossener Vollzug –
a) Kurzstrafe

b) Zivilhaft

c) Für vollzugsöffnende Maßnahmen 
geeignete Strafgefangene aus der 
Justizvollzugsanstalt Butzbach

Männer – offener Vollzug –
Freiheitsstrafe

Männer – geschlossener Vollzug –
Untersuchungshaft 
Abschiebungshaft bei über 18-Jährigen 
Auslieferungs- und Durchlieferungshaft

Frauen – geschlossener Vollzug – 
mit Mutter-Kind-Heim
a) Untersuchungshaft, Auslieferungs- und 

Durchlieferungshaft an Erwachsenen 
und Jugendlichen/Heranwachsenden

b) Freiheitsstrafe von jeder Dauer

c) Jugendstrafe

d) Sicherungsverwahrung

e) Zivilhaft

f) Vollzug der Therapieunterbringung

Frauen/ 
weibliche Jugendliche/Heranwachsende 
– offener Vollzug – mit Mutter-Kind-Heim
Freiheitsstrafe/Jugendstrafe
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Justizvollzugsanstalt Zweckbestimmung

24.6 Frankfurt am Main IV 
– Gustav-Radbruch-Haus –

Obere Kreuzäckerstraße 8 
60435 Frankfurt am Main 
Telefon: 069/13671490 
Telefax: 069/13671499 
E-Mail: poststelle@jva-frankfurt4. 
 justiz.hessen.de

mit Abteilung für offenen Vollzug
– Adresse wie oben –

24.7 Fulda

Am Rosengarten 6 
36037 Fulda 
Telefon: 0661/9242800 
Telefax: 0661/9242923 
E-Mail: poststelle@jva-fulda. 
 justiz.hessen.de

mit Sachgebiet für offenen Vollzug
– Adresse wie oben –

24.8 Gießen

Gutfleischstraße 2 A 
35390 Gießen 
Telefon: 0641/9341530 
Telefax: 0641/9341545 
E-Mail: poststelle@jva-giessen. 
 justiz.hessen.de

mit Abteilung für offenen Vollzug 
– Wolfgang-Mittermaier-Haus –
– Adresse wie oben –

 

Männer – geschlossener Vollzug –
a) Kurzstrafen

b) Für vollzugsöffnende Maßnahmen 
geeignete Strafgefangene aus den 
Justizvollzugsanstalten Butzbach und 
Weiterstadt

Männer – offener Vollzug –
Freiheitsstrafe

Männer – geschlossener Vollzug –
a) Untersuchungshaft

b) Freiheitsstrafe bis zu 24 Monaten

c) Freiheitsstrafe von mehr als 24 Monaten 
nach Maßgabe der Entscheidung der 
Einweisungskommission

d) Für vollzugsöffnende Maßnahmen 
geeignete Strafgefangene aus der 
Justizvollzugsanstalt Butzbach

Männer – offener Vollzug –
Freiheitsstrafe

Männer – geschlossener Vollzug –
a) Untersuchungshaft

b) Freiheitsstrafe bis zu 24 Monaten

c) Freiheitsstrafe von mehr als 24 Monaten 
nach Maßgabe der Entscheidung der 
Einweisungskommission

d) Für vollzugsöffnende Maßnahmen 
geeignete Strafgefangene aus der 
Justizvollzugsanstalt Butzbach

Männer – offener Vollzug –
Freiheitsstrafe
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24.9 Hünfeld

Molzbacher Straße 37 
36088 Hünfeld 
Telefon: 06652/9113-0 
Telefax: 06652/747193 
E-Mail: poststelle@jva-huenfeld. 
 justiz.hessen.de

Justizvollzugsanstalt Zweckbestimmung

Männer – geschlossener Vollzug –
a) Freiheitsstrafe bis zu 24 Monaten (ausge-

nommen sind Straftäter mit versuchten 
oder vollendeten Tötungs- und/oder Se-
xualdelikten)

b) Erstverbüßer mit Freiheitsstrafen von 
24 bis 60 Monaten (ausgenommen sind 
Straftäter mit groben Gewalt-, [versuch-
ten oder vollendeten] Tötungs- oder 
Sexualdelikten)

c) Freiheitsstrafen von mehr als 24 Monaten 
nach Maßgabe der Entscheidung 
der Einweisungskommission (ausgenom-
men sind Straftäter mit Sexual- 
und Tötungsdelikten)

d) Kurzstrafen
e) Für vollzugsöffnende Maßnahmen 

geeignete Strafgefangene aus den 
Justizvollzugsanstalten Butzbach 
und Kassel I

24.10 Kassel I

Theodor-Fliedner-Straße 12 
34121 Kassel 
Telefon: 0561/92860 
Telefax: 0561/9286320 
E-Mail: poststelle@jva-kassel1. 
 justiz.hessen.de

mit Zweiganstalt Kaufungen
Leipziger Straße 419 
34260 Kaufungen 
Telefon: 05605/949270 
Telefax: 05605/949271

mit Zweiganstalt Baunatal 
(offener Vollzug)
Kirchbaunaer Straße 15A 
34225 Baunatal 
Telefon: 0561/9286-910 
Telefax: 0561/9286-912

Männer – geschlossener Vollzug –
a) Freiheitsstrafe von mehr als 24 Monaten 

nach Maßgabe der Entscheidung der 
Einweisungskommission

b) Untersuchungshaft

Frauen – geschlossener Vollzug –
a) Untersuchungshaft (auch Jugendliche 

und Heranwachsende)
b) Zivilhaft
c) Freiheitsstrafe bis zu 12 Monaten sowie 

bis zu 30 Monaten nach Zuweisung der 
JVA Frankfurt am Main III

Männer und Frauen – offener Vollzug –
Freiheitsstrafe
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Justizvollzugsanstalt Zweckbestimmung

24.11 Kassel II 
– Sozialtherapeutische Anstalt–

Windmühlenstraße 35 
34121 Kassel 
Telefon: 0561/92860 
Telefax: 0561/9286454 
E-Mail: poststelle@jva-kassel2. 
 justiz.hessen.de

 

Männer – geschlossener Vollzug –
Freiheitsstrafe bei Verurteilten, die 
einer sozialtherapeutischen Behandlung 
bedürfen

24.12 Limburg a. d. Lahn

Walderdorffstraße 16 
65549 Limburg a. d. Lahn 
Telefon: 06431/91720 
Telefax: 06431/917291 
E-Mail: poststelle@jva-limburg. 
 justiz.hessen.de

Männer – geschlossener Vollzug –
a) Untersuchungshaft

b) Freiheitsstrafe bis zu 9 Monaten

c) Für vollzugsöffnende Maßnahmen 
geeignete Strafgefangene aus der 
Justizvollzugsanstalt Butzbach

24.13 Rockenberg

Marienschloß 1 
35519 Rockenberg 
Telefon: 06033/9980 
Telefax: 06033/998229 
E-Mail: poststelle@jva-rockenberg. 
 justiz.hessen.de

mit Sachgebiet für offenen Vollzug in 
der Justizvollzugsanstalt Gießen 
– Wolfgang-Mittermaier-Haus –

Gutfleischstraße 6 
35390 Gießen 
Telefon: 0641/934-1558 oder -1572 
E-Mail: poststelle@jva-giessen. 
 justiz.hessen.de

mit Zweiganstalt für den Vollzug 
von Jugendarrest

Bollenweg 3 
63571 Gelnhausen 
Telefon: 06051/924840 
Telefax: 06051/924844

Männliche Jugendliche/Heranwachsende 
– geschlossener Vollzug –
a) Untersuchungshaft

b) Jugendstrafe

c) Sozialtherapeutische Abteilung

Männliche Jugendliche/Heranwachsende 
– offener Vollzug – 
Jugendstrafe

Weibliche und männliche Jugendliche/ 
Heranwachsende
– Jugendarrest –
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Justizvollzugsanstalt Zweckbestimmung

24.14 Schwalmstadt

Paradeplatz 5 
34613 Schwalmstadt 
Telefon: 06691/770 
Telefax: 06691/77131 
E-Mail: poststelle@jva-schwalmstadt. 
 justiz.hessen.de

mit Kornhaus
– Adresse wie oben –

mit Einrichtung für Sicherungs- 
verwahrung

Vor den Löserbecken 4 
64331 Weiterstadt 
Telefon: 06150/102-0 
Telefax: 06150/1029009

Männer – geschlossener Vollzug –
a) Freiheitsstrafe von mehr als 24 Monaten 

nach Maßgabe der Entscheidung der 
Einweisungskommission

b) Vollzug der Therapieunterbringung

Männer – geschlossener Vollzug –
a) Freiheitsstrafe an geeigneten Verurteilten 

ab 55 Jahre

b) Lockerungsberechtigte Verurteilte aus 
den Justizvollzugsanstalten Kassel I 
und Schwalmstadt

Männer – geschlossener Vollzug –
Sicherungsverwahrung

24.15 Weiterstadt

Vor den Löserbecken 4 
64331 Weiterstadt 
Telefon: 06150/1020 
Telefax: 06150/1021150 
E-Mail: poststelle@jva-weiterstadt. 
 justiz.hessen.de

Männer – geschlossener Vollzug –
a) Untersuchungshaft

b) Freiheitsstrafe,

Zentrale Einweisungsabteilung 
Freiheitsstrafe von mehr als 24 Monaten 
nach Maßgabe der Entscheidung der 
Einweisungskommission

24.16 Wiesbaden

Holzstraße 29 
65197 Wiesbaden 
Telefon: 0611/414-0 
Telefax: 0611/414-1005 
E-Mail: poststelle@jva-wiesbaden. 
 justiz.hessen.de

Männliche Jugendliche/Heranwachsende 
– geschlossener Vollzug –
a) Untersuchungshaft

b) Jugendstrafe

c) Freiheitsstrafe an Verurteilte bis 
24 Jahre mit einer Vollstreckung 
bis zu 24 Monaten

d) Auslieferungs- und Durchlieferungshaft

e) Abschiebungshaft bei unter 18-Jährigen
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25. Weitere Justizvollzugsbehörde

Dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug 
– H. B. Wagnitz-Seminar – 
Josef-Baum-Haus 1 
65199 Wiesbaden-Chausseehaus 
Telefon: 0611 / 46 80 6 - 0 
Telefax: 0611 / 46 80 6 - 45

Abschnitt 8

EINWEISUNGSPLÄNE

26. Einweisungsplan – Untersuchungshaft –

   Männliche Jugendliche  Frauen – auch 
 Lfd. Nr. 

Landgerichtsbezirk
 und Heranwachsende Männer Jugendliche und 

  
Amtsgerichtsbezirk

 (§ 1 JGG)  Heranwachsende –

  1 2 3 4 5

    Heran- 
   

Jugendliche
 wachsende

 26.1 Darmstadt
Bensheim Rockenberg Wiesbaden Weiterstadt

Darmstadt

Dieburg

Fürth

Groß-Gerau

Lampertheim    Frankfurt 
    am Main III

Langen    Weiterstadt

Michelstadt    Weiterstadt

Offenbach    Frankfurt 
am Main   am Main I

Rüsselsheim    Weiterstadt

Seligenstadt    Frankfurt 
   am Main I



380

26. Einweisungsplan – Untersuchungshaft –

   Männliche Jugendliche  Frauen – auch 
 Lfd. Nr. 

Landgerichtsbezirk
 und Heranwachsende Männer Jugendliche und 

  
Amtsgerichtsbezirk

 (§ 1 JGG)  Heranwachsende –

  1 2 3 4 5

    Heran- 
   

Jugendliche
 wachsende

 26.2 Frankfurt am Main
Bad Homburg 
v.d. Höhe

Frankfurt am   Frankfurt Frankfurt 
Main 

Rockenberg
 

Wiesbaden
 am Main I am Main III

Königstein im 
Taunus

 26.3 Fulda
Bad Hersfeld

    Kassel I Fulda Rockenberg Wiesbaden Fulda
 – Kaufungen

Hünfeld

 26.4 Gießen
Alsfeld

Büdingen Rockenberg Wiesbaden Gießen
 Frankfurt 

    am Main III

Friedberg 
(Hessen)

 26.5 Hanau
Gelnhausen Rockenberg Wiesbaden Frankfurt Frankfurt 
   am Main I am Main III

Hanau
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26. Einweisungsplan – Untersuchungshaft –

   Männliche Jugendliche  Frauen – auch 
 Lfd. Nr. 

Landgerichtsbezirk
 und Heranwachsende Männer Jugendliche und 

  
Amtsgerichtsbezirk

 (§ 1 JGG)  Heranwachsende –

  1 2 3 4 5

    Heran- 
   

Jugendliche
 wachsende

 26.6 Kassel
Eschwege

Fritzlar

Kassel

Kassel – Zw.-St. Rockenberg Wiesbaden Kassel I Kassel I 
Hofgeismar    – Kaufungen

Korbach

Melsungen

 26.7 Limburg a. d. Lahn
Dillenburg

Dillenburg 
– Zw.-St. Herborn

Limburg a. d. Lahn Rockenberg Wiesbaden
 Limburg Frankfurt 

   an der Lahn am Main III

Limburg a. d. Lahn 
– Zw.-St. Hadamar

Weilburg

Wetzlar

 26.8 Marburg
Biedenkopf

Frankenberg 
(Eder) Rockenberg Wiesbaden Gießen Kassel I 
    – Kaufungen

Kirchhain

Marburg

Schwalmstadt
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26. Einweisungsplan – Untersuchungshaft –

   Männliche Jugendliche  Frauen – auch 
 Lfd. Nr. 

Landgerichtsbezirk
 und Heranwachsende Männer Jugendliche und 

  
Amtsgerichtsbezirk

 (§ 1 JGG)  Heranwachsende –

  1 2 3 4 5

    Heran- 
   

Jugendliche
 wachsende

 26.9 Wiesbaden
Bad Schwalbach

Idstein Rockenberg Wiesbaden Frankfurt Frankfurt 
   am Main I am Main III

Rüdesheim am 
Rhein

Wiesbaden
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29. Einweisungsplan  Jugendstrafe –

Landgerichts- Männliche Verurteilte Weibliche Jugendliche 
bezirk mit Strafen und Heranwachsende

 im Alter zwischen vom vollendeten 
 14 und 19 Jahren 20. Lebensjahr an

 1 2 3 4

Darmstadt   

Frankfurt Rockenberg Wiesbaden Frankfurt am Main III 
am Main   – Jugendabteilung –

Fulda

Gießen

Hanau

Kassel

Limburg a.d. Lahn

Marburg

Wiesbaden

Abschnitt 9

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

(1) Der Vollstreckungsplan für das Land Hessen vom 01.06.2013 tritt mit Ablauf des 
31.08.2014 außer Kraft. Eine bereits vor dem 01.09.2014 begründete Vollstre-
ckungszuständigkeit bleibt bestehen.

(2) Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 01.09.2014 in Kraft.
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ANLAGE 1

– Richtlinien für das Einweisungsverfahren – RdErl. d. HMdJ v. 13.11.2012 
(4400 - IV/D1 - 2010/4343 - IV/B) – JMBl. S. 695 –

1. Zentrale Einweisungsabteilung

Die Zentrale Einweisungsabteilung für erwachsene männliche Verurteilte be-
findet sich in der Justizvollzugsanstalt Weiterstadt. Sie ist zuständig bei einer 
Restvollzugsdauer von mehr als 24 Monaten. Maßgebend ist die zum Zeitpunkt 
des Eintritts der Rechtskraft des zu vollziehenden Urteils bzw. Gesamtstra-
fenbeschlusses vorhandene Restvollzugsdauer. Sind mehrere Urteile nachei-
nander zu vollziehen, so sind die einzelnen Restvollzugszeiten zu addieren. 
Die Zuständigkeit der Zentralen Einweisungsabteilung ist erst dann gegeben, 
wenn ihr alle nach §§ 29 – 31 Strafvollstreckungsordnung notwendigen Voll-
streckungsunterlagen vorliegen.

2. Einweisungskommission

2.1. Bei der Zentralen Einweisungsabteilung wird eine Einweisungskommission ge-
bildet. Der Einweisungskommission gehören an:

a) mindestens eine Beamtin oder ein Beamter des höheren Vollzugs- und Ver-
waltungsdienstes,

b) mindestens eine Psychologin oder ein Psychologe,

c) mindestens drei Beamtinnen oder Beamte des gehobenen Vollzugs- und 
Verwaltungsdienstes oder Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter,

d) mindestens eine Fachberaterin oder ein Fachberater für berufliche Bildung.

2.2. Den Vorsitz der Einweisungskommission führt eine Beamtin oder ein Beamter 
des höheren Vollzugs- und Verwaltungsdienstes. Im Rahmen der Regelungen 
des § 75 Abs. 1 Hessisches Strafvollzugsgesetz, § 66 Abs. 1 Hessisches Un-
tersuchungshaftvollzugsgesetz und § 71 Abs. 1 S. 2, 3 Hessisches Jugend-
strafvollzugsgesetz findet künftig keine Übertragung von Verantwortung (§ 156 
Abs. 2 S. 2 StVollzG, § 7 Abs. 2 GGOVollz) sondern von Entscheidungsbefug-
nissen auf Vollzugsabteilungsleitungen sowie deren Stellvertretungen derge-
stalt statt, dass diese eigenverantwortlich und selbständig (insofern in Abwei-
chung zu § 7 Abs. 1 GGOVollz) im Auftrag der Anstaltsleitung tätig werden.

Die interne Vertretung im Vorsitz wird von der Leitung der Einweisungskom-
mission geregelt; im Vertretungsfall trifft die Leitung der Justizvollzugsanstalt 
Weiterstadt die Einweisungsentscheidung und zeichnet sie.

2.3. Die übrigen Mitglieder der Einweisungskommission fungieren als Berichter-
statterinnen und Berichterstatter. Sie holen Stellungnahmen der zuständigen 
Bereichsleitungen ein.

2.4. Anstaltsbedienstete, die nicht Mitglieder der Einweisungskommission sind, 
können Anregungen für die Einweisung und für die Empfehlungen zur Voll-
zugsgestaltung geben.
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3. Verfahren

3.1. Die Einweisungskommission entscheidet nach Anhörung des Gefangenen.

3.2. Die Einweisungsentscheidung wird in der Regel von der Berichterstatterin oder 
dem Berichterstatter vorbereitet und durch die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den getroffen. In besonderen Fällen finden Anhörung des Gefangenen sowie 
Beratung der zu treffenden Entscheidung und Empfehlungen in einer Konfe-
renz der Einweisungskommission statt.

3.3. Die Einweisungsentscheidung wird dem Gefangenen durch Aushändigung 
des Einweisungsbeschlusses eröffnet. Dieser ist zu begründen; dabei kann 
auf einen Einweisungsvermerk Bezug genommen werden. Entspricht die Ent-
scheidung dem Antrag des Gefangenen auf Einweisung in eine bestimmte 
Justizvollzugsanstalt und in eine bestimmte Vollzugsform, so kann von einer 
Begründung abgesehen werden.

3.4. Die Anstaltsleitung veranlasst die Verlegung des Gefangenen und unterrichtet 
die Leitung der aufnehmenden Anstalt über Empfehlungen zur Vollzugsgestal-
tung und sonstige etwaige Erkenntnisse, die für den weiteren Vollzug von Be-
deutung sein können. Einweisungsentscheidungen, die eine Empfehlung zur 
Einweisung in die Sozialtherapeutische Anstalt enthalten, werden der Leitung 
der Justizvollzugsanstalt Kassel II nachrichtlich übermittelt.

3.5. In den Fällen, in denen ein Gefangener aufgrund gesundheitlicher Beeinträch-
tigungen nicht verlegt werden kann, erfolgt das Einweisungsverfahren nach 
Aktenlage.

In den Fällen, in denen die Grenze von 24 Monaten Restvollzugsdauer durch 
eine zunächst nicht bekannte Anschlussvollstreckung überschritten wird, ist 
zunächst ein Votum der für den Gefangenen zuständigen Vollzugskonferenz 
der Verbüßungsanstalt herbeizuführen, ob das Einweisungsverfahren nach Ak-
tenlage oder aber durch Verlegung in die JVA Weiterstadt erfolgen soll, um die 
für den weiteren Vollzug zuständige Anstalt zu bestimmen. Votum, Ergebnis 
der Behandlungsuntersuchung, ggf. vorhandene Vollzugspläne, aktueller und 
vollständiger Bundeszentralregisterauszug und die nach §§ 29 – 31 Strafvoll-
streckungsordnung notwendigen Vollstreckungsunterlagen sind der Einwei-
sungskommission auch dann zu übersenden, wenn diese eine Entscheidung 
nach Aktenlage treffen soll.

4.  Einweisungsentscheidung

4.1.  Die Einweisungskommission entscheidet auf der Grundlage des Persönlich-
keitsbildes, der Lebensumstände, der Feststellungen im Strafurteil, sonstiger 
Erkenntnisquellen und der Vollzugsdauer,

4.1.1  ob der Gefangene für den offenen Vollzug geeignet ist (§ 71 Abs. 2 Nr. 2 a – c 
i.V.m. § 13 Abs. 4, 5 Hessisches Strafvollzugsgesetz) oder im geschlossenen 
Vollzug untergebracht werden muss,

4.1.2.  ob bei einem im geschlossenen Vollzug unterzubringenden Gefangenen we-
gen seiner Gefährlichkeit oder aus anderen Gründen eine besonders sichere 
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Unterbringung erforderlich ist (Sicherheitsstufe I) oder ob Sicherheitsvorkeh-
rungen oder sonstige Vorkehrungen zu treffen sind.

Hierbei berücksichtigt sie insbesondere,

4.1.3. ob der Gefangene in der Lage und bereit ist, an der Erreichung des Vollzugs-
zieles mitzuarbeiten (§ 4 Hessisches Strafvollzugsgesetz), insbesondere sich 
Be handlungsbedürfnissen zu stellen,

4.1.4. ob der Gefangene an Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung teilnehmen soll 
oder ob andere Maßnahmen veranlasst sind, die dem Ziel dienen, Fähigkeiten 
für eine Erwerbstätigkeit nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder 
zu fördern (§ 27 Abs. 1 S. 2 Hessisches Strafvollzugsgesetz),

4.1.5. ob und ggf. welche Behandlungsmaßnahmen im Übrigen angezeigt sind.

4.2. Die Einweisungskommission fasst das Ergebnis ihrer Überlegungen in einer 
Einweisungsentscheidung und in Empfehlungen zur Vollzugsgestaltung zu-
sammen.

4.3. Die Einweisungskommission weist den Gefangenen in diejenige Einrichtung 
des geschlossenen oder des offenen Vollzugs ein, in der am ehesten der Per-
sönlichkeit des Gefangenen Rechnung getragen und seinen Behandlungsbe-
dürfnissen entsprochen werden kann.

5. Einweisung in Einrichtungen des offenen Vollzuges

5.1. Ein Gefangener, der sich für den offenen Vollzug eignet (§ 71 Abs. 2 Nr. 2 a – c 
i.V.m. § 13 Abs. 4, 5 Hessisches Strafvollzugsgesetz), soll in eine Abteilung für 
offenen Vollzug der nach dem Vollstreckungsplan für ihn zuständigen Justiz-
vollzugsanstalten eingewiesen werden (Abschnitt 4 Nr. 16) des Vollstreckungs-
plans für das Land Hessen).

5.2. Aus behandlerischen Gründen kann von der nach dem Vollstreckungsplan 
festgelegten Zuständigkeit abgewichen werden (§ 11 Abs. 1 Hessisches Straf-
vollzugsgesetz).

5.3. Bei Einweisung in eine Einrichtung des offenen Vollzugs ist die Vollzugsanstalt 
zu benennen, in die der Gefangene zu verlegen ist, wenn er seine Zustimmung 
zurücknimmt oder sich im Laufe des Vollzuges als für den offenen Vollzug un-
geeignet erweist.

6. Einweisung in Einrichtungen des geschlossenen Vollzuges nach Vernei-
nung der Eignung für den offenen Vollzug

6.1. In Anstalten der Sicherheitsstufe I sind unterzubringen für den offenen Vollzug 
ungeeignete Gefangene,

6.1.1. gegen die eine Strafe zu vollziehen ist, welche nach § 74a Gerichtsverfas-
sungsgesetz von der Strafkammer oder nach § 120 Gerichtsverfassungsge-
setz vom Oberlandesgericht im ersten Rechtszug verhängt worden ist,
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6.1.2. gegen die zur Zeit der Einweisungsentscheidung Untersuchungs-, Ausliefe-
rungs- oder Abschiebungshaft angeordnet ist,

6.1.3. gegen die eine vollziehbare Ausweisungsverfügung für den Geltungsbereich 
des Hessischen Strafvollzugsgesetzes besteht und die aus der Haft abgescho-
ben werden sollen oder bei denen Unterbringung angeordnet ist,

6.1.4. die Betäubungsmittel konsumieren,

6.1.5. die während eines früheren Vollzuges von freiheitsentziehenden Maßnahmen 
entwichen waren, eine Flucht versucht, einen Ausbruch unternommen oder 
sich an einer Gefangenenmeuterei beteiligt hatten,

6.1.6. gegen die eine Strafe wegen grober Gewalttätigkeiten gegen Personen zu voll-
ziehen ist (vgl. §§ 211 bis 213, 224 bis 227, 231, 239a, 239b, 244, 249 bis 252, 
255, 306a bis c, 307, 308, 316a, 323a StGB),

6.1.7. gegen die eine Strafe wegen bestimmter Straftaten gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung (§§ 174 – 180, 182 Strafgesetzbuch) zu vollziehen ist,

6.1.8. gegen die eine Strafe wegen Handeltreibens mit oder Einfuhr von Betäubungs-
mitteln zu vollziehen ist,

6.1.9. die während eines früheren Vollzuges von freiheitsentziehenden Maßnahmen 
Stoffe im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes in den Vollzug eingebracht ha-
ben,

6.1.10. bei denen die vorgenannten Voraussetzungen zwar nicht vorliegen, jedoch 
wegen besonderer Umstände ein erhöhter Fluchtanreiz jedoch nicht ausge-
schlossen werden kann.

6.2. In Anstalten der Sicherheitsstufe II sind unterzubringen für den offenen Vollzug 
ungeeignete Gefangene,

6.2.1. die nicht nach den in 6.1. genannten Kriterien in einer Anstalt der Sicherheits-
stufe I unterzubringen sind,

6.2.2. die ausschließlich wegen Straftaten im Straßenverkehr (einschließlich fahrläs-
siger Tötung) verurteilt worden sind.

6.3. Über Ausnahmen von 6.1.1. und 6.1.3. bis 6.1.10. entscheidet die Aufsichts-
behörde; hiervon abweichend kann die Einweisungskommission Selbststeller 
in eine Anstalt der Sicherheitsstufe II einweisen, wenn die Umstände des Ein-
zelfalles dies angezeigt erscheinen lassen. Diese Umstände sind besonders 
sorgfältig zu prüfen und aktenkundig zu machen.

Über Ausnahmen von 6.2. entscheidet die Einweisungskommission.
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ANLAGE 2

– Richtlinien für das Mutter-Kind-Heim der 
Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III – RdErl. d. HMdJ v. 13.11.2012 

(4400 - IV/D1 - 2010/4343 - IV/B) – JMBl. S. 695 –

§ 74 Hessisches Strafvollzugsgesetz, § 65 Hessisches Untersuchungs- 
haftvollzugsgesetz, § 70 Hessisches Jugendstrafvollzugsgesetz

1. Allgemeines
1.1. Das Mutter-Kind-Heim ist eine Einrichtung der Justizvollzugsanstalt Frankfurt am 

Main III, die in die Bereiche offener und geschlossener Vollzug unterteilt ist. Die 
Einrichtung unterliegt auch der Aufsicht des Hessischen Sozialministeriums – 
Landesjugendamt – und wird durch das örtliche Jugendamt nach § 16 Ausfüh-
rungsgesetz zum Kinderjugendhilfegesetz bei der Wahrnehmung seiner Aufga-
ben unterstützt.

1.2. Sie dient der Aufnahme von Müttern mit ihren noch nicht schulpflichtigen Kin-
dern. Die Mütter sind zu Freiheits- oder Jugendstrafen verurteilt oder befinden 
sich in Untersuchungshaft. Eine Trennung von Untersuchungs-, Straf- und jun-
gen Gefangenen ist nicht möglich.

1.3. Zielsetzung und inhaltliche Arbeit der Einrichtung sind an den „Grundsätzen über 
die Unterbringung von Kindern in Mutter-Kind-Abteilungen in Justizvollzugsan-
stalten” vom April 1986 der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter 
und überörtlichen Erziehungsbehörden orientiert; diese Grundsätze sind Be-
standteil dieser Richtlinien.
Die in Wohngruppen gegliederte Mutter-Kind-Abteilung wird von einer durch die 
Anstaltsleitung bestimmten Sozialarbeiterin geleitet. Mütter und Kinder werden 
jeweils gemeinsam untergebracht. Die pädagogische Betreuung der Kinder und 
die Beratung der Mütter obliegen sozialpädagogischen Fachkräften und beson-
ders geeigneten Bediensteten des allgemeinen Vollzugsdienstes unter Beach-
tung der Behandlungs- und der Sicherheitsbedürfnisse des Vollzuges. Die Mütter 
führen die Aufsicht über ihre Kinder und werden, soweit das geboten ist, hierzu 
angeleitet. Während der Abwesenheit der Mutter sind die Aufsicht und die Be-
treuung des Kindes gewährleistet.

2. Zugangsvoraussetzungen
2.1. In die Einrichtung werden in der Regel solche Mütter mit Kindern aufgenommen, 

deren Restvollzugsdauer noch wenigstens 4 Monate beträgt. Die Mütter müssen 
ihre Kinder vor der Inhaftierung selbst versorgt haben und sie auch nach der Ent-
lassung versorgen wollen und können. Können Kinder während der Inhaftierung 
der Mutter in der Familie, bei Verwandten oder sonst in geeigneten Verhältnissen 
leben, soll die Aufnahme in das Mutter-Kind-Heim nur dann erfolgen, wenn sich 
die Trennung von der Mutter nachhaltig belastend für die Entwicklung des Kindes 
auswirken würde.
Die Aufnahme einer jungen Gefangenen bedarf der vorherigen Zustimmung der 
Anstaltsleitung und der Vollstreckungsleitung, die einer Untersuchungsgefange-
nen der vorherigen Zustimmung der Anstaltsleitung und des Gerichts. Die An-
staltsleitung entscheidet nach Anhörung der Heimleitung.
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2.2. Ausgeschlossen von der Aufnahme sind Gefangene, gegen die Abschiebungs-
haft angeordnet ist und erheblich suchtgefährdete Mütter.

2.3. Grundsätzlich nicht aufgenommen werden
a) Kinder mit erheblichen Organstörungen
b) Mütter, deren Gesundheitszustand befürchten lässt, dass sie während der In-

haftierung nicht in der Lage sind, ihre Kinder zu versorgen,
c) Mütter, die vor ihrer Inhaftierung das Wohl ihres Kindes erheblich gefährdet 

haben und von denen nicht zu erwarten ist, dass durch sozialpädagogische 
oder sozialtherapeutische Maßnahmen positive Mutter-Kind-Beziehungen 
entwickelt werden können.

Über Ausnahmen entscheidet die Anstaltsleitung nach Rücksprache mit dem 
Hessischen Sozialministerium – Landesjugendamt – und nach Anhörung der 
Heimleitung.

2.4. Vor Aufnahme des Kindes müssen vorliegen:
a) ein ärztliches Attest, das über den allgemeinen Gesundheits- und Ernährungs-

zustand Auskunft gibt und bestätigt, dass das Kind frei von ansteckenden 
Krankheiten ist; das Attest darf nicht älter als acht Tage sein,

b) die Kostenübernahmeerklärung des Unterhaltspflichtigen oder des örtlich zu-
ständigen Jugendamtes, sowie bei der Aufnahme die Krankenscheine (ggf. 
auch Vorsorgescheine),

c) ein Bericht des Jugendamtes über das Kind und seinen bisherigen Werde-
gang mit psychosozialer Diagnose und/oder ein Hilfeplan nach § 36 Sozialge-
setzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz).

2.5. Beabsichtigt die Vollstreckungsbehörde, eine Mutter mit Kind in der Einrichtung 
unterzubringen, ist rechtzeitig zu prüfen, ob die Zusage zur Aufnahme gegeben 
werden kann. Die unter 2.4. aufgelisteten Unterlagen müssen vorliegen und das 
Aufnahmeersuchen einen entsprechenden Vermerk enthalten.

3. Gesundheitsfürsorge und Verpflegung
3.1. Der anstaltsärztliche Dienst überwacht die gesundheitlichen Verhältnisse des 

Mutter-Kind-Heimes.

3.2. Die allgemeine gesundheitliche Betreuung der Kinder obliegt einer nebenamtli-
chen Vertragsärztin oder Kinderärztin oder einem nebenamtlichen Vertragsarzt 
oder Kinderarzt. Die sonstige ärztliche Versorgung der Kinder erfolgt durch freie, 
zu den gesetzlichen Krankenkassen zugelassene Ärztinnen und Ärzte.

3.3. Für die Kinder wird eine kindgemäße Kost nach den Regeln der modernen Ernäh-
rungslehre zubereitet.

4. Arbeit
Für werdende und stillende Mütter besteht keine Arbeitspflicht nach § 27 Abs. 2 
S. 2 Hessisches Strafvollzugsgesetz, soweit gesetzliche Beschäftigungsverbote 
zum Schutze erwerbstätiger Mütter bestehen.
Darüber hinaus können die Mütter zu besonderen Anlässen, die der Entwicklung 
des Kindes dienlich sind, oder bei Krankheit des Kindes stundenweise von der 
Arbeit freigestellt werden.
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Standortliste gültig ab 01.04.2014

Lfd. 
Bundesland Standort

 Zuständige Zuständige 
Nr.   Vollzugsleitung Vollzugsbehörde

 01 Baden- Bruchsal KasKdt StOÄ Bruchsal 
Württemberg  General- General-Dr. Speidel-Kaserne 
  Dr. Speidel-Kaserne Am Eichelberg 
   76646 Bruchsal

 02 Baden- Calw  StOÄ Calw 
Württemberg   Graf-Zeppelin-Straße 22 
   75365 Calw

 03 Baden- Donaueschingen  StOÄ Immendingen Oberfeld- 
Württemberg   webel-Schreiber-Kaserne 
   Mauenheimer Landstraße 3 
   78194 Immendingen

 04 Baden- Ellwangen  StOÄ Ellwangen 
Württemberg   Reinhardt-Kaserne 
   Hohenstaufenstraße 2a 
   73479 Ellwangen

 05 Baden- Hardheim  StOÄ Hardheim 
Württemberg   Carl-Schurz-Kaserne 
   Alte Würzburger Straße 50 
   74736 Hardheim

 06 Baden- Heidelberg  StOÄ Heidelberg 
Württemberg   DDO DtA JHQ CENTRE 
   Postfach 10 20 80 
   69010 Heidelberg

 07 Baden- Immendingen KasKdt StOÄ Immendingen Oberfeld- 
Württemberg  Oberfeldwebel- webel-Schreiber-Kaserne 
  Schreiber-Kaserne Mauenheimer Landstraße 3 
   78194 Immendingen

 08 Baden- Laupheim  StOÄ Laupheim 
Württemberg   Kurt-Georg-Kiesinger-Kaserne  
   Walpertshofer Straße 22 
   88462 Laupheim

 09 Baden- Meßstetten  StOÄ Meßstetten 
Württemberg   Zollernalb-Kaserne 
   Geißbühlstraße 51 
   72469 Meßstetten

 10 Baden- Müllheim KasKdt StOÄ Müllheim 
Württemberg  Robert-Schuman- Robert-Schuman-Kaserne 
  Kaserne Kinzigstraße 2 
   79371 Müllheim

 11 Baden- Niederstetten KasKdt Hermann- StOÄ Niederstetten 
Württemberg  Köhl-Kaserne Hermann-Köhl-Kaserne 
   Wildentierbacher Straße 100 
   97996 Niederstetten
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Lfd. 
Bundesland Standort

 Zuständige Zuständige 
Nr.   Vollzugsleitung Vollzugsbehörde

 12 Baden- Pfullendorf  StOÄ Pfullendorf 
Württemberg   Generaloberst-von-Fritsch- 
   Kaserne 
   Kasernenstraße 20 
   88630 Pfullendorf

 13 Baden- Sigmaringen  StOÄ Sigmaringen 
Württemberg   Graf-Stauffenberg-Kaserne 
   Binger Straße 28 
   72488 Sigmaringen

 14 Baden- Stetten am KasKdt StOÄ Stetten am kalten Markt 
Württemberg kalten Markt Albkaserne Lager Heuberg 
   Hardtstraße 58 
   72510 Stetten am kalten Markt

 15 Baden- Stuttgart  StOÄ Stuttgart 
Württemberg   Theodor-Heuss-Kaserne 
   Nürnberger Straße 184 
   70374 Stuttgart

 16 Baden- Ulm KasKdt StOÄ Ulm 
Württemberg  Wilhelmsburg- Wilhelmsburg-Kaserne 
  Kaserne Stuttgarter Straße 199 
   89081 Ulm

 17 Baden- Ummendorf  StOÄ Ummendorf 
Württemberg   AbgBer SysZLfzT 
   Biberacher Straße 83 
   88444 Ummendorf

 18 Baden- Walldürn KasKdt StOÄ Walldürn 
Württemberg  Nibelungen-Kaserne Nibelungen-Kaserne 
   Dr.-August-Stumpf-Straße 33 
   74731 Walldürn

 19 Bayern Altenstadt  StOÄ Altenstadt 
   Franz-Josef-Strauß-Kaserne 
   Burglachbergstraße 30 
   86972 Altenstadt

 20 Bayern Amberg KasKdt StOÄ Amberg 
  Leopold-Kaserne Leopold-Kaserne 
   Leopoldstraße 8 
   92224 Amberg

 21 Bayern Bad Reichenhall KasKdt StOÄ Bad Reichenhall 
  Hochstaufen-Kaserne Hochstaufen-Kaserne 
   Nonner Straße 23-25 
   83435 Bad Reichenhall

 22 Bayern Bischofswiesen  StOÄ Berchtesgaden 
 (Strub)  Jäger-Kaserne 
   Gebirgsjägerstraße 26 
   83483 Bischofswiesen
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Lfd. 
Bundesland Standort

 Zuständige Zuständige 
Nr.   Vollzugsleitung Vollzugsbehörde

 23 Bayern Bogen KasKdt StOÄ Bogen 
  Graf-Aswin-Kaserne Graf-Aswin-Kaserne 
   Bayerwaldstraße 36 
   94327 Bogen

 24 Bayern Cham  StOÄ Cham 
   Nordgaukaserne 
   Nordgaustraße 9 
   93413 Cham

 25 Bayern Dillingen/  StOÄ Dillingen 
 Donauwörth  Luitpoldkaserne 
   Rudolf-Diesel-Straße 1a 
   89407 Dillingen

 26 Bayern Erding  StOÄ Erding 
   Fliegerhorst 
   Landshuter Straße 70 
   85435 Erding

 27 Bayern Feldkirchen (im Bau) StOÄ Bogen 
   Graf-Aswin-Kaserne 
   Bayerwaldstraße 36 
   94327 Bogen

 28 Bayern Freyung KasKdt Kaserne StOÄ Freyung 
  „Am goldenen Steig” Kaserne „Am goldenen Steig” 
   Oberst-von-Boeselager- 
   Straße 30 
   94078 Freyung

 29 Bayern Fürstenfeldbruck  StOÄ Fürstenfeldbruck 
   Postfach 1264 A/S 
   82242 Fürstenfeldbruck

 30 Bayern Füssen KasKdt StOÄ Füssen 
  Allgäu-Kaserne Allgäu-Kaserne 
   Kemptner Straße 70 
   87629 Füssen

 31 Bayern Garmisch-  StOÄ Mittenwald 
 Partenkirchen  Karwendel-Kaserne 
   Am Hirtbichl 1 
   82481 Mittenwald

 32 Bayern Grafenwöhr  StOÄ Grafenwöhr 
   Truppenübungsplatz 
   Lager Geb. 449 
   92655 Grafenwöhr

 33 Bayern Hammelburg  StOÄ Hammelburg 
   Infanterieschule 
   Rommelstraße 31 
   97762 Hammelburg
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Lfd. 
Bundesland Standort

 Zuständige Zuständige 
Nr.   Vollzugsleitung Vollzugsbehörde

 34 Bayern Hof/Saale  StOÄ Hof/Saale 
   General-Hüttner-Kaserne 
   Kulmbacher Straße 58-60 
   95020 Hof/Saale

 35 Bayern Ingolstadt KasKdt StOÄ Ingolstadt Pionier 
  Pionierkaserne kaserne auf der Schanz 
  auf der Schanz Manchinger Straße 1 
   85053 Ingolstadt

 36 Bayern Kaufbeuren  StOÄ Kaufbeuren 
   Fliegerhorst 
   Apfeltranger Straße 15 
   87600 Kaufbeuren

 37 Bayern Kempten  StOÄ Kempten 
   Artilleriekaserne 
   Kaufbeurer Straße 80 
   87437 Kempten

 38 Bayern Kümmersbruck KasKdt Schwepper- StOÄ Amberg 
  mannkaserne Leopold-Kaserne 
  Schweppermann- Leopoldstraße 8 
  straße 45 92224 Amberg 
  92245 Kümmersbruck

 39 Bayern Landsberg/Lech KasKdt StOÄ Landsberg 
  Fliegerhorst Penzing Welfenkaserne 
  Kauferinger Straße 15 Iglinger Straße 72 
  86929 Penzing 86899 Landsberg/Lech

 40 Bayern Lechfeld  StOÄ Lechfeld/Augsburg 
   Lechfeldkaserne 
   86836 Lagerlechfeld

 41 Bayern Manching  StOÄ Manching 
   Immelmannstraße 7 
   85077 Manching

 42 Bayern Mittenwald KasKdt StOÄ Mittenwald 
  Edelweißkaserne Karwendel-Kaserne 
  In der Kofel 1-29 Am Hirtbichl 
  82481 Mittenwald  82481 Mittenwald

 43 Bayern München/  StOÄ München 
 Neubiberg  Fürst-Wrede-Kaserne 
   Ingolstädter Straße 240 
   80939 München

 44 Bayern Murnau  StOÄ Murnau 
   Werdenfelser-Kaserne 
   Weilheimer Straße 60 
   82418 Murnau

 45 Bayern Neuburg/Donau  StOÄ Neuburg/Donau 
   Wilhelm-Frankl-Kaserne 
   Am Bachweiher 
   86633 Neuburg/Donau
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Lfd. 
Bundesland Standort

 Zuständige Zuständige 
Nr.   Vollzugsleitung Vollzugsbehörde

 46 Bayern Oberviechtach KasKdt StOÄ Oberviechtach 
  Grenzlandkaserne Grenzlandkaserne 
   Schönseer Straße 65 
   92526 Oberviechtach

 47 Bayern Pfreimd Im Bau ? StOÄ Pfreimd 
   Oberpfalzkaserne 
   Schloßbergstraße 1 
   92536 Pfreimd

 48 Bayern Regen KasKdt StOÄ Regen 
  Bayerwaldkaserne Bayerwaldkaserne 
   Bodenmaiser Str 66 
   94209 Regen

 49 Bayern Regensburg  StOÄ Amberg 
   Leopold-Kaserne 
   Leopoldstraße 8 
   92224 Amberg

 50 Bayern Roding  StOÄ Roding 
   Arnulf-Kaserne 
   Oberst-Freiherr-von- 
   Boeselager-Str. 1 
   93426 Roding

 51 Bayern Roth, Nürnberg,  KasKdt StOÄ Roth 
 Greding Otto-Lilienthal-Kaserne Otto-Lilienthal-Kaserne 
  Postfach A Postfach F 
  91154 Roth 91154 Roth

 52 Bayern Sonthofen  StOÄ Sonthofen 
   Jägerkaserne 
   Mühlenweg 12 
   87527 Sonthofen

 53 Bayern Starnberg  StOÄ Starnberg 
   Tutzinger Straße 46 
   82340 Feldafing

 54 Bayern Veitshöchheim KasKdt StOÄ Veitshöchheim 
  Balthasar-Neumann- Balthasar-Neumann-Kaserne 
  Kaserne Oberdürrbacher Straße 1 
   97209 Veitshöchheim

 55 Bayern Volkach, KasKdt StOÄ Volkach 
 Bamberg Mainfranken-Kaserne Mainfranken-Kaserne 
   Dimbacher Straße 75 
   97332 Volkach

 56 Bayern Weiden  StOÄ Weiden 
   Ostmark-Kaserne 
   Frauenrichterstraße 142 
   92637 Weiden
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Lfd. 
Bundesland Standort

 Zuständige Zuständige 
Nr.   Vollzugsleitung Vollzugsbehörde

 57 Bayern Wildflecken  StOÄ Wildflecken 
   TrÜbPl, Rhön-Kaserne 
   Geb. 1 
   97772 Wildflecken

 58 Berlin Berlin KasKdt StOÄ Berlin 
  Blücher-Kaserne Julius-Leber-Kaserne 
  14089 Berlin Kurt-Schumacher-Damm 41 
  Sakrower 13405 Berlin 
  Landstraße 100

 59 Brandenburg Beelitz  StOÄ Beelitz 
   Hans-Joachim-von-Zieten- 
   Kaserne 
   Husarenallee 1 
   14547 Beelitz

 60 Brandenburg Beeskow  StOÄ Beeskow 
   Am Mühlenweg 
   15848 Beeskow

 61 Brandenburg Brück  StOÄ Brück 
   Fläming-Kaserne 
   Beelitzer Straße 35 
   14822 Brück

 62 Brandenburg Potsdam/  StOÄ Potsdam 
 Schwielowsee  Havellandkaserne 
   Kaiser-Friedrich-Straße 49-61 
   14469 Potsdam

 63 Brandenburg Prenzlau KasKdt StOÄ Prenzlau 
  Uckermark-Kaserne Schwedter Straße 63 
   17291 Prenzlau

 64 Brandenburg Schönewalde- KasKdt StOÄ Schönewalde-Holzdorf 
 Holzdorf Flugplatz Holzdorf Fliegerhorstallee 
   06926 Holzdorf

 65 Brandenburg Storkow KasKdt StOÄ Storkow 
  Kurmark-Kaserne Kurmark-Kaserne 
   Beeskower Chaussee 15a 
   15859 Storkow

 66 Brandenburg Strausberg  StOÄ Strausberg 
   Prötzeler Chaussee 20 
   15344 Strausberg

 67 Bremen Bremen  StOÄ Bremen 
   Niedersachsendamm 67/69 
   28201 Bremen

 68 Bremen Bremerhaven KasKdt StOÄ Bremerhaven 
   Marine-Operationsschule 
   Elbestr. 101 
   27570 Bremerhaven
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Lfd. 
Bundesland Standort

 Zuständige Zuständige 
Nr.   Vollzugsleitung Vollzugsbehörde

 69 Hamburg Hamburg  StOÄ Hamburg 
   Osdorfer Landstraße 356 
   22589 Hamburg

 70 Hessen Frankenberg  StOÄ Frankenberg 
   Burgwald-Kaserne 
   Marburger Straße 75 
   35066 Frankenberg

 71 Hessen Frankfurt  StOÄ Frankfurt 
   Insterburger Str. 4–6 
   60487 Frankfurt

 72 Hessen Fritzlar KasKdt StOÄ Fritzlar 
  Georg-Friedrich- Georg-Friedrich-Kaserne 
  Kaserne Berliner Straße 100 
   34560 Fritzlar

 73 Hessen Kassel  StOÄ Kassel 
   Johanna-Vogt-Straße 6 
   31134 Kassel

 74 Hessen Neustadt/  StOÄ Neustadt/Stadtallendorf 
 Stadtallendorf  Moltkestraße 10 
   35260 Stadtallendorf

 75 Hessen Rotenburg  StOÄ Rotenburg 
   Dickenrücker Straße 16 
   36199 Rotenburg

 76 Hessen Schwarzenborn KasKdt StOÄ Schwarzenborn 
  Knüll-Kaserne Neukirchener Straße 3 
   34639 Schwarzenborn

 77 Hessen Wiesbaden  StOÄ Wiesbaden 
   Moltkering 9 
   65189 Wiesbaden

 78 Mecklenburg- Bad Sülze KasKdt StOÄ Bad Sülze 
Vorpommern Recknitztal-Kaserne Recknitztal-Kaserne 
   Gnoiener Chaussee 
   18334 Bad Sülze

 79 Mecklenburg- Basepohl KasKdt StOÄ Basepohl 
Vorpommern  Kaserne Mecklen- Kaserne Mecklenburgische 
  burgische Schweiz Schweiz 
   Straße nach Demmin 
   17153 Basepohl

 80 Mecklenburg- Hagenow KasKdt StOÄ Hagenow 
Vorpommern  Ernst-Moritz-Arndt- Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne 
  Kaserne Sieben Eichen 6 
   19230 Hagenow

 81 Mecklenburg- Kramerhof KasKdt StOÄ Stralsund/Kramerhof 
Vorpommern  Strelas und-Kaserne Pappelallee 24 
   18445 Kramerhof OT Parow
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Lfd. 
Bundesland Standort

 Zuständige Zuständige 
Nr.   Vollzugsleitung Vollzugsbehörde

 82 Mecklenburg- Laage  StOÄ Laage 
Vorpommern   Fliegerhorst Laage 
   18299 Kronskamp

 83 Mecklenburg- Lübtheen  StOÄ Lübtheen 
Vorpommern   Lübbendorfer Chaussee 1 
   19247 Lübtheen

 84 Mecklenburg- Müritz  StOÄ Müritz 
Vorpommern   Boeker Str. 2 
   17248 Rechlin

 85 Mecklenburg- Neubrandenburg KasKdt StOÄ Neubrandenburg 
Vorpommern  Fliegerhorst Tollense-Kaserne 
  Trollenhagen Fünfeichen 18 
   17033 Neubrandenburg

 86 Mecklenburg- Rostock  StOÄ Rostock 
Vorpommern   Hohe Düne 30 
   18119 Warnemünde

 87 Mecklenburg- Sanitz  StOÄ Sanitz 
Vorpommern   Siebenbuche-Kaserne 
   Bad Sülzer Straße 
   18190 Sanitz

 88 Mecklenburg- Schwerin  StOÄ Schwerin 
Vorpommern   Walter-Rathenau-Straße 2 
   19055 Schwerin

 89 Mecklenburg- Torgelow/  StOÄ Torgelow 
Vorpommern Viereck  Ferdinand-von-Schill-Kaserne 
   Neumühler Straße 10b 
   17358 Torgelow

 90 Mecklenburg- Utzedel  StOÄ Utzedel 
Vorpommern   An der Chaussee 31 
   17111 Utzedel

 91 Niedersachsen Aurich  StOÄ Aurich 
   Skagerrakstraße 10 c 
   26603 Aurich

 92 Niedersachsen Bergen  StOÄ Bergen 
   TrÜbPlKdtr Lager Hohne 
   29303 Bergen

 93 Niedersachsen Bremervörde  StOÄ Bremervörde 
   Am Horner Holz 
   27432 Bremervörde

 94 Niedersachsen Bückeburg  StOÄ Bückeburg 
   Achumer Straße 1 
   31675 Bückeburg

 95 Niedersachsen Celle KasKdt StOÄ Celle 
  Immelmann-Kaserne Immelmann-Kaserne 
   Flugplatz 1 
   29225 Celle
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Lfd. 
Bundesland Standort

 Zuständige Zuständige 
Nr.   Vollzugsleitung Vollzugsbehörde

 96 Niedersachsen Cuxhaven-  StOÄ Cuxhaven-Nordholz 
 Nordholz  Peter-Strasser-Platz 1 
   27637 Nordholz

 97 Niedersachsen Delmenhorst KasKdt StOÄ Delmenhorst 
  Feldwebel-Lilienthal- Feldwebel-Lilienthal-Kaserne 
  Kaserne Abernettistraße 200 
   27755 Delmenhorst

 98 Niedersachsen Diepholz  StOÄ Diepholz 
   Maschstraße 200 
   49356 Diepholz

 99 Niedersachsen Ehra-Lessien  StOÄ Ehra-Lessien 
   Am Platz 10 
   38468 Ehra-Lessien

 100 Niedersachsen Faßberg  StOÄ Faßberg 
   Fliegerhorst 
   29324 Faßberg

 101 Niedersachsen Hannover  StOÄ Hannover 
   Hans-Böckler-Allee 18 
   30179 Hannover

 102 Niedersachsen Holzminden KasKdt StOÄ Holzminden 
  Pionierkaserne am Pionierkaserne am Solling 
  Solling Bodenstraße 9-11 
   37603 Holzminden

 103 Niedersachsen Leer KasKdt StOÄ Leer 
  Evenburg-Kaserne Evenburg-Kaserne 
   Papenburger Straße 82 
   26789 Leer

 104 Niedersachsen Lüneburg KasKdt StOÄ Lüneburg 
  Theodor-Körner- Bleckeder Landstraße 59 
  Kaserne 21337 Lüneburg

 105 Niedersachsen Munster KasKdt StOÄ Munster 
  Freiherr-von-Boese- Am Park 331 
  lager-Kaserne 29633 Munster 
  (Wietzendorfer Weg)

 106 Niedersachsen Neustadt am Neubau StOÄ Neustadt 
 Rübenberge  Wilhelmstein-Kaserne 
   Zur Jürse 2 
   31535 Luttmersen

 107 Niedersachsen Nienburg  StOÄ Nienburg 
   Clausewitz-Kaserne 
   Am Rehhagen 10 
   31582 Nienburg

 108 Niedersachsen Nordhorn  StOÄ Nordhorn 
   Am Südufer 300 
   48531 Nordhorn
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Lfd. 
Bundesland Standort

 Zuständige Zuständige 
Nr.   Vollzugsleitung Vollzugsbehörde

 109 Niedersachsen Oldenburg KasKdt StOÄ Oldenburg 
  Henning-von- Bümmerstedter Tredde 34 
  Tresckow-Kaserne 26133 Oldenburg/ 
   Niedersachsen

 110 Niedersachsen Osterholz-  StOÄ Osterholz-Scharmbeck 
 Scharmbeck  Bremerhavener Heerstr. 11 
   27711 Osterholz-Scharmbeck

 111 Niedersachsen Quakenbrück  StOÄ Quakenbrück 
   Ostlandstraße 26 
   49610 Quakenbrück

 112 Niedersachsen Rotenburg KasKdt StOÄ Rotenburg (Wümme) 
 (Wümme) Lent-Kaserne Lent-Kaserne 
   Am Luhner Holze 39 
   27356 Rotenburg (Wümme)

 113 Niedersachsen Schortens-Aurich KasKdt StOÄ Schortens 
  Fliegerhorst Jever Upjeversche Str. 1 (A) 
   26419 Schortens

 114 Niedersachsen Schwanewede KasKdt StOÄ Schwanewede 
  Lützow-Kaserne An der Kaserne 41 
   28790 Schwanewede

 115 Niedersachsen Seedorf KasKdt StOÄ Seedorf 
  Fallschirmjäger-  Twistenberg 120 
  kaserne 27404 Seedorf

 116 Niedersachsen Visselhövede  StOÄ Visselhövede 
   Celler Str. 60 
   27374 Visselhövede

 117 Niedersachsen Walsrode  StOÄ Walsrode 
   Hodenhagener Str. 3-4 
   29664 Walsrode

 118 Niedersachsen Westerstede  StOÄ Westerstede 
   Lange Straße 38 
   26665 Westerstede

 119 Niedersachsen Wilhelmshaven  StOÄ Wilhelmshaven 
   Heppenser Groden 
   Endrastraße 11 
   26381 Wilhelmshaven

 120 Niedersachsen Wittmund  StOÄ Wittmund 
   Wittmundhafen 
   Isumser Straße 20 a 
   26409 Wittmund

 121 Niedersachsen Wunstorf KasKdt StOÄ Wunstorf 
  Fliegerhorst Wunstorf Fliegerhorst Wunstorf 
   Dyckerhoffstraße 4 
   31515 Wunstorf



409

Lfd. 
Bundesland Standort

 Zuständige Zuständige 
Nr.   Vollzugsleitung Vollzugsbehörde

 122 Nordrhein-Westfalen Aachen StOÄ Aachen 
   Lützow-Kaserne 
   Trierer Straße 445 
   52078 Aachen

 123 Nordrhein- Ahlen KasKdt StOÄ Ahlen 
Westfalen  Westfalenkaserne Westfalenkaserne 
   Hammer Straße 360 
   59229 Ahlen

 124 Nordrhein- Augustdorf KasKdt StOÄ Augustdorf 
Westfalen  GFM-Rommel- GFM-Rommel-Kaserne 
  Kaserne Lopshorner Allee 229 
   32832 Augustdorf

 125 Nordrhein- Bonn  StOÄ Bonn 
Westfalen   Hardthöhe 
   Pascalstraße 10 
   53125 Bonn

 126 Nordrhein- Dorsten  StOÄ Dorsten 
Westfalen   Munitionsdepot Wulfen 
   Munastraße 1 
   48286 Dorsten

 127 Nordrhein- Düsseldorf  StOÄ Düsseldorf 
Westfalen   Wilhelm-Raabe-Straße 46 
   40470 Düsseldorf

 128 Nordrhein- Erndtebrück  StOÄ Erndtebrück 
Westfalen   Hachenberg-Kaserne 
   Grimbacher Straße 38 
   57339 Erndtebrück

 129 Nordrhein- Euskirchen  StOÄ Euskirchen 
Westfalen   Mercator-Kaserne 
   Frauenberger Straße 250 
   53879 Euskirchen

 130 Nordrhein- Geilenkirchen  StOÄ Geilenkirchen 
Westfalen   Selfkant-Kaserne 
   Quimperlestraße 100 
   52511 Geilenkirchen

 131 Nordrhein- Hilden  StOÄ Hilden 
Westfalen   Wald-Kaserne 
   Elberfelder Straße 200 
   40724 Hilden

 132 Nordrhein- Höxter  StOÄ Höxter 
Westfalen   General-Weber-Kaserne 
   Brenkhäuser Straße 28 
   37671 Höxter

 133 Nordrhein- Jülich  StOÄ Jülich 
Westfalen   Wilhelm-Johnen-Straße 1 
   52428 Jülich
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Lfd. 
Bundesland Standort

 Zuständige Zuständige 
Nr.   Vollzugsleitung Vollzugsbehörde

 134 Nordrhein- Kalkar  StOÄ Kalkar 
Westfalen   Von-Seydlitz-Kaserne 
   Römerstraße 122-130 
   47546 Kalkar

 135 Nordrhein- Köln KasKdt StOÄ Köln 
Westfalen  Luftwaffenkaserne Luftwaffenkaserne 
   Flughafenstraße 1 
   51147 Köln

 136 Nordrhein- Mechernich  StOÄ Mechernich 
Westfalen   Bleiberg-Kaserne 
   Bleibergstraße 1 
   53984 Mechernich

 137 Nordrhein- Minden KasKdt StOÄ Minden 
Westfalen  Herzog-von-Braun- Herzog-von-Braunschweig- 
  schweig-Kaserne Kaserne 
   Wettiner Allee 15 
   32429 Minden

 138 Nordrhein- Mönchen-  StOÄ Mönchengladbach 
Westfalen gladbach  Hardter Straße 9 
   41179 Mönchengladbach

 139 Nordrhein- Münster  StOÄ Münster 
Westfalen   Hindenburgplatz 71 
   48143 Münster

 140 Nordrhein- Nörvenich/  StOÄ Nörvenich/Kerpen 
Westfalen Kerpen  Fliegerhorst Nörvenich 
   Oswald-Boelcke-Allee 1 
   52386 Nörvenich

 141 Nordrhein- Rheinbach  StOÄ Rheinbach 
Westfalen   Tomburg-Kaserne 
   Münstereifeler Straße 75 
   53359 Rheinbach

 142 Nordrhein- Rheine  StOÄ Rheine 
Westfalen   Theodor-Blank-Kaserne 
   Schüttorfer Damm 1 
   48432 Rheine

 143 Nordrhein- Siegburg/  StOÄ Siegburg 
Westfalen St. Augustin  Brückberg-Kaserne 
   Luisenstraße 109 
   53721 Siegburg

 144 Nordrhein- Unna/Dortmund  StOÄ Unna 
Westfalen   Glückauf-Kaserne 
   Kamener Straße 91-93 
   59425 Unna

 145 Nordrhein- Warendorf  StOÄ Warendorf 
Westfalen   Sportschule der Bundeswehr 
   Dr.-Rau-Allee 32 
   48231 Warendorf
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Bundesland Standort

 Zuständige Zuständige 
Nr.   Vollzugsleitung Vollzugsbehörde

 146 Nordrhein- Wesel  StOÄ Wesel 
Westfalen   Bocholter Straße 6 
   46487 Wesel

 147 Rheinland- Andernach  StOÄ Andernach 
Pfalz   Krahnenberg-Kaserne 
   Aktienstraße 87 
   56626 Andernach

 148 Rheinland- Bad Bergzabern  StOÄ Bad Bergzabern 
Pfalz   Breslauer Str. 4 
   76887 Bad Bergzabern

 149 Rheinland- Baumholder  StOÄ Baumholder 
Pfalz   Lager Aulenbach 
   55774 Baumholder

 150 Rheinland- Birkenfeld  StOÄ Birkenfeld 
Pfalz   Schönenwaldstraße 20 
   55765 Birkenfeld

 151 Rheinland- Cochem/Ulmen Kommandeur StOÄ Cochem-Ulmen 
Pfalz  Fliegerhorstgruppe Postfach 33 c 
  Truppenunterkunft 56809 Cochem 
  Braueck 
  Kreisstraße 19 
  56812 Cochem

 152 Rheinland- Daun  StOÄ Daun 
Pfalz   Heinrich-Hertz-Kaserne 
   Heinrich-Hertz-Straße 10 
   54550 Daun

 153 Rheinland- Diez  StOÄ Diez 
Pfalz   Schloss Oranienstein 
   Sophie-Hedwig-Straße 40 
   65582 Diez

 154 Rheinland- Germersheim KasKdt StOÄ Germersheim 
Pfalz  Gen.-Hans-Graf- Gen.-Hans-Graf-Sponeck- 
  Sponeck-Kaserne Kaserne 
   An der Hexenbrücke 5/2 
   76726 Germersheim

 155 Rheinland- Gerolstein KasKdt StOÄ Gerolstein 
Pfalz  Eifel-Kaserne Eifel-Kaserne 
   Philipp-Reis-Straße 2 
   54568 Gerolstein

 156 Rheinland- Grafschaft  StOÄ Grafschaft 
Pfalz   Max-Planck-Straße 17 
   53501 Gelsdorf

 157 Rheinland- Idar-Oberstein  StOÄ Idar-Oberstein 
Pfalz   Rilchenberg-Kaserne 
   Am Rilchenberg 30 
   55743 Idar-Oberstein
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Lfd. 
Bundesland Standort

 Zuständige Zuständige 
Nr.   Vollzugsleitung Vollzugsbehörde

 158 Rheinland- Kastellaun KasKdt StOÄ Kastellaun 
Pfalz  Hunsrück-Kaserne Hunsrück-Kaserne 
   Graf-Moltke-Straße 
   56288 Kastellaun

 159 Rheinland- Koblenz KasKdt StOÄ Koblenz-Lahnstein 
Pfalz  Falckenstein-Kaserne Rhein-Kaserne 
  Von-Kuhl-Straße 50 Andernacher Straße 100 
  56070 Koblenz 56070 Koblenz

 160 Rheinland- Kusel/St. Wendel  StOÄ Kusel 
Pfalz   Uffz-Krüger-Kaserne 
   Haischbachstraße 100 
   66869 Kusel

 161 Rheinland- Mainz  StOÄ Mainz 
Pfalz   General-Feldzeugmeister- 
   Kaserne 
   Freiligrathstr. 6 
   55131 Mainz

 162 Rheinland- Mayen  StOÄ Mayen 
Pfalz   General-Delius-Kaserne 
   Kürrenberger Steig 34 
   56727 Mayen

 163 Rheinland- Rennerod KasKdt StOÄ Rennerod 
Pfalz  Alsberg-Kaserne Alsberg-Kaserne 
   Am Alsberg 2 
   56477 Rennerod

 164 Rheinland- Speyer  StOÄ Speyer 
Pfalz   Kurpfalz-Kaserne 
   Spaldinger Straße 100 
   67346 Speyer

 165 Rheinland- Traben-Trarbach  StOÄ Traben-Trarbach 
Pfalz   Kaserne Mont-Royal 
   Mont Royal 1 
   56841 Traben-Trarbach

 166 Rheinland- Trier  StOÄ Mainz 
Pfalz   General-Feldzeugmeister- 
   Kaserne 
   Freiligrathstr. 6 
   55131 Mainz

 167 Rheinland- Zweibrücken  StOÄ Zweibrücken 
Pfalz   Niederauerbach-Kaserne 
   Felsbachstraße 14 
   66482 Zweibrücken

 168 Saarland Lebach KasKdt StOÄ Lebach 
  Graf-Haeseler-Kaserne Graf-Haeseler-Kaserne 
   Dillinger Straße 9 – 11 
   66822 Lebach



413

Lfd. 
Bundesland Standort

 Zuständige Zuständige 
Nr.   Vollzugsleitung Vollzugsbehörde

 169 Saarland Merzig KasKdt StOÄ Merzig 
  Kaserne „Auf der Ell” Kaserne „Auf der Ell” 
   Auf der Ell 
   66663 Merzig

 170 Saarland Perl/Eft-  StOÄ Perl/Eft-Hellendorf 
 Hellendorf  Auf der Schäferei 
   66740 Perl

 171 Saarland Saarlouis KasKdt StOÄ Saarlouis 
  Graf-Werder-Kaserne Graf-Werder-Kaserne 
   Wallerfangerstraße 31 
   66740 Saarlouis

 172 Sachsen Delitzsch  StOÄ Delitzsch’ 
   Feldwebel-Boldt-Kaserne 
   Feldwebel-Boldt-Straße 1 
   04509 Delitzsch

 173 Sachsen Dresden  StOÄ Dresden 
   Marienallee 14 
   01099 Dresden

 174 Sachsen Frankenberg  StOÄ Frankenberg 
   Wettiner Kaserne 
   Äußere Freiberger Str. 30-32 
   09669 Frankenberg

 175 Sachsen Königsbrück  StOÄ Königsbrück 
   Steinborner Straße 43 
   01936 Königsbrück

 176 Sachsen Leipzig  StOÄ Leipzig 
   General-Olbricht-Kaserne 
   Landsberger Straße 133 
   04157 Leipzig

 177 Sachsen Marienberg KasKdt StOÄ Marienberg 
  Erzgebirgskaserne Erzgebirgskaserne 
   Zschopauer Straße 43 
   09496 Marienberg

 178 Sachsen Mockrehna  StOÄ Mockrehna 
   Dorfstraße 17a 
   04838 Mockrehna

 179 Sachsen Weißkeißel  StOÄ Oberlausitz 
   Muskauer Forst 1 
   02957 Weißkeißel

 180 Sachsen Zeithain  StOÄ Zeithain 
   Abendrothstraße 20 
   01619 Zeithain

 181 Sachsen- Dörnitz  StOÄ Dörnitz 
Anhalt   An der Bergstraße 
   39291 Dörnitz
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Bundesland Standort

 Zuständige Zuständige 
Nr.   Vollzugsleitung Vollzugsbehörde

 182 Sachsen- Blankenburg  StOÄ Blankenburg 
Anhalt   Lessingplatz 1 
   38889 Blankenburg

 183 Sachsen- Burg KasKdt StOÄ Burg 
Anhalt  Clausewitz-Kaserne Clausewitz-Kaserne 
  (ausgesetzt Thomas-Müntzer-Straße 5b 
  05 - 07/2014) 39288 Burg

 184 Sachsen- Letzlingen  StOÄ Letzlingen 
Anhalt   Salchauer Chaussee 1 
   39638 Letzlingen

 185 Sachsen- Havelberg KasKdt StOÄ Havelberg 
Anhalt  Elb-Havel-Kaserne Elb-Havel-Kaserne 
   Wilsnacker Str. 50 
   39539 Havelberg

 186 Sachsen- Klietz  StOÄ Klietz 
Anhalt   Im Walde 
   39524 Klietz

 187 Sachsen- Magdeburg  StOÄ Magdeburg 
Anhalt   Diesdorfer Graseweg 7 
   39110 Magdeburg

 188 Sachsen- Weißenfels KasKdt StOÄ Weißenfels 
Anhalt  Sachsen-Anhalt- Sachsen-Anhalt-Kaserne 
  Kaserne Zeitzer Straße 112 
   06667 Weißenfels

 189 Schleswig- Appen  StOÄ Appen 
Holstein   Hauptstr. 141 
   25480 Appen

 190 Schleswig- Boostedt  StOÄ Boostedt 
Holstein   Rantzau-Kaserne 
   von-dem-Borne-Straße 14 
   24598 Boostedt

 191 Schleswig- Dithmarschen/ KasKdt StOÄ Dithmarschen 
Holstein Heide Wulf-Isebrand-Kaserne Wulf-Isebrand-Kaserne 
   Hamburger Str. 162 
   25746 Heide

 192 Schleswig- Eckernförde KasKdt StOÄ Eckernförde 
Holstein  Preußer-Kaserne Preußer-Kaserne 
   Am Ort 6 
   24340 Eckernförde

 193 Schleswig- Eutin  StOÄ Eutin 
Holstein   Rettberg-Kaserne 
   Oldenburger Landstraße 13 
   23701 Eutin

 194 Schleswig- Flensburg-  StOÄ Flensburg-Glücksburg 
Holstein Glücksburg  Kelmstraße 14 
   24944 Flensburg
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Bundesland Standort

 Zuständige Zuständige 
Nr.   Vollzugsleitung Vollzugsbehörde

 195 Schleswig- Husum KasKdt StOÄ Husum 
Holstein  Fliegerhorstkaserne Fliegerhorstkaserne 
   Flensburger Chaussee 41 
   25813 Husum

 196 Schleswig- Kiel  StOÄ Kiel 
Holstein   Schweriner Straße 17 A 
   24106 Kiel

 197 Schleswig- Kropp  StOÄ Kropp 
Holstein   Kai-Uwe-von-Hassel-Kaserne 
   Bennebeker Chaussee 100 
   24848 Kropp

 198 Schleswig- Leck KasKdt StOÄ Leck 
Holstein  General-Thomsen- Am Tannenberg 1 
  Kaserne 25917 Stadum

 199 Schleswig- Panker  StOÄ Panker 
Holstein   Flugabwehrschießplatz 
   Todendorf 
   24321 Panker

 200 Schleswig- Neustadt/  StOÄ Neustadt 
Holstein Holstein  Wieksbergstraße 54 
   23730 Neustadt/Holstein

 201 Schleswig- Oldenburg/  StOÄ Oldenburg/Holstein 
Holstein Holstein  Putloser Chaussee 35 
   23758 Oldenburg/Holstein

 202 Schleswig- Plön KasKdt StOÄ Plön 
Holstein  Marine- Marineunteroffizierschule 
  unteroffizierschule Ruhleben 30 
   24306 Plön

 203 Schleswig- Rendsburg KasKdt StOÄ Rendsburg 
Holstein  Hugo-Junkers- Hugo-Junkers-Kaserne 
  Kaserne Krummenorter Heide 7-10 
   24791 Alt Duvenstedt

 204 Schleswig- Seeth  StOÄ Seeth 
Holstein   Stapelholmer Kaserne 
   25878 Seeth

 205 Thüringen Bad Franken- KasKdt StOÄ Bad Frankenhausen 
 hausen Kyffhäuser-Kaserne Seehäuser Straße 60 
   06567 Bad Frankenhausen

 206 Thüringen Bad Salzungen KasKdt StOÄ Bad Salzungen 
  Werratal-Kaserne Werratal-Kaserne 
   Hersfelder Straße 3 
   36433 Bad Salzungen

 207 Thüringen Erfurt  StOÄ Erfurt 
   Löberfeldkaserne 
   Zeppelinstraße 18 
   99096 Erfurt
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Bundesland Standort

 Zuständige Zuständige 
Nr.   Vollzugsleitung Vollzugsbehörde

 208 Thüringen Gera KasKdt StOÄ Gera 
  Pionierkaserne Pionierkaserne 
   Zum Hain 1 
   07554 Gera

 209 Thüringen Gotha Neubau/Sanierung StOÄ Gotha 
   Friedenstein-Kaserne 
   Ohrdrufer Straße 93 
   99867 Gotha

 210 Thüringen Mühlhausen  StOÄ Mühlhausen 
   Görmar-Kaserne 
   Sondershäuser Landstraße 3 
   99974 Mühlhausen

 211 Thüringen Sondershausen  StOÄ Sondershausen 
   Karl-Günther-Kaserne 
   Kurt-Hafermalz-Straße 5 
   99706 Sondershausen

KasKdt:: der Kasernenkommandant/die Kasernenkommandantin
StOÄ: der/die Standortälteste
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ANLAGE 4

Bestimmung der sachlich und örtlich zuständigen Maßregelvollzugseinrichtun-
gen der Vitos GmbH (Vollstreckungsplan - Maßregelvollzug)

Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Maßregelvollzugsgesetzes vom 3. Dezember 1981 (GVBl. I  
S. 414, 440), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Schaffung und Änderung hessi-
scher Vollzugsgesetze vom 28. Juni 2010 (GVBl.I vom 06.07.2010, S. 232), wird im 
Einvernehmen mit dem Hessischen Minister der Justiz, für Integration und Europa und 
dem Hessischen Sozialminister die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Maßregel-
vollzugseinrichtungenwie folgt geregelt:

1. Sachliche und örtliche Zuständigkeit für Unterbringungen gemäß 
§ 63 StGB (Heranwachsende und Erwachsene)

Die Vollstreckung der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Siche-
rung nach § 63 StGB, § 7 JGG erfolgt in der

Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Haina 
der Vitos Haina gemeinnützige GmbH

Landgraf- Philipp-Platz 3 
35114 Haina 
Tel.: 0 64 56/91-0

Die örtliche Zuständigkeit der Klinik umfasst das Land Hessen.

2. Sachliche und örtliche Zuständigkeit für Unterbringungen gemäß 
§ 64 StGB (Heranwachsende und Erwachsene)

Die Vollstreckung der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Siche-
rung nach § 64 StGB, § 7 JGG erfolgt in der

Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Hadamar 
der Vitos Hadamar gemeinnützige GmbH

Mönchberg 8 
65589 Hadamar 
Tel.: 0 64 33/9 17-0

und der

Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Bad Emstal 
der Vitos Kurhessen gemeinnützige GmbH

Landgraf- Philipp- Straße 9 
34308 Bad Emstal 
Tel.:0 56 24/60-0

Die örtliche Zuständigkeit der Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Hadamar um-
fasst Männer und Frauen aus den Landgerichtsbezirken Darmstadt, Frankfurt, Gie-
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ßen, Hanau, Limburg und Wiesbaden sowie Frauen aus den Landgerichtsbezirken 
Fulda, Kassel und Marburg.

Die örtliche Zuständigkeit der Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Bad Emstal 
umfasst Männer aus den Landgerichtsbezirken Fulda, Kassel und Marburg.

3. Sachliche und örtliche Zuständigkeit für Unterbringungen gemäß 
§§ 63 und 64 StGB, § 7 JGG (Jugendliche)

Die Vollstreckung der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Siche-
rung nach den §§ 63 und 64 StGB, § 7 JGG erfolgt in der

Vitos Klinik Lahnhöhe 
der Vitos Gießen- Marburg gemeinnützige GmbH

Cappeler Straße 98 
35039 Marburg 
Tel.: 0 64 21/ 4 04-1

Die örtliche Zuständigkeit der Klinik umfasst das Land Hessen.

4. Sachliche und örtliche Zuständigkeit für chronisch psychisch Kranke und 
geistig behinderte Untergebrachte nach § 63 StGB (Heranwachsende und  
Erwachsene)

Die Vollstreckung freiheitsentziehender Maßregeln der Besserung und Sicherung 
nach § 63 StGB, § 7 JGG für chronisch psychisch Kranke und geistig behinderte 
Untergebrachte der Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Haina erfolgt in der

Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Eltville
der Vitos Rheingau gemeinnützige GmbH

Kloster-Eberbach-Straße 4 
65346 Eltville 
Tel.: 0 61 23/6 02-0

Die örtliche Zuständigkeit umfasst das Land Hessen. Direktaufnahmen erfolgen 
nicht. Die Patienten werden aus der Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Haina 
verlegt.

5. Sachliche und örtliche Zuständigkeit für gut remittierte Psychotiker mit  
Suchtproblematik gemäß § 63 StGB (Heranwachsende und Erwachsene)

Die Vollstreckung freiheitsentziehender Maßregeln der Besserung und Sicherung 
nach § 63 StGB, § 7 JGG für gut remittierte Psychotiker mit Suchtproblematik der 
Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Haina erfolgt in der
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Die örtliche Zuständigkeit umfasst das Land Hessen. Direktaufnahmen erfolgen 
nicht. Die Patienten werden aus der Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Haina in 
Absprache mit dem ärztlichen Direktor der aufnehmenden Klinik verlegt.

6. Sachliche und örtliche Zuständigkeit für besonders zu sichernde 
Untergebrachte nach § 63 StGB (Heranwachsende und Erwachsene)

Die Vollstreckung der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Siche-
rung nach § 63 StGB, § 7 JGG für besonders zu sichernde Untergebrachte (Männer 
und Frauen) erfolgt in der

Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Riedstadt 
der Vitos Riedstadt gemeinnützige GmbH

64560 Riedstadt 
Tel.: 06158/183-0

Die örtliche Zuständigkeit der Klinik umfasst das Land Hessen. Direktaufnahmen 
erfolgen nicht. Die Patienten werden aus der Vitos Klinik für forensische Psychiatrie 
Haina oder anderen Maßregelvollzugseinrichtungen verlegt.

7. Offener Vollzug

In den unter Nr. 1 bis 5 aufgeführten Einrichtungen wird auch der offene Vollzug 
durchgeführt.

Der Vollstreckungsplan in der Fassung vom 06.12.2010 tritt am 01.04.2011 in Kraft.

Kassel, 06.12.2010 Vitos GmbH

 gez. Reinhard Belling 
 Geschäftsführer

Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Hadamar 
der Vitos Hadamar gemeinnützige GmbH

Mönchberg 8 
65589 Hadamar 
Tel.: 06433/917-0
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V E R O R D N U N G E N  D E S  P R Ä S I D E N T E N 
D E S  O B E R L A N D E S G E R I C H T S

Sechsundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ortsge-
richte im Lande Hessen vom  25.07.2014 (3842 E - I/3 - 2800/12) – JMBl. S. 421 
– – Gült:-Verz. Nr. 28 –

Aufgrund des § 1 Abs. 3 Satz 1 des Ortsgerichtsgesetzes in der Fassung vom 2. Ap-
ril 1980 (GVBl. I S. 114), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. März 2010 (GVBl. I  
S. 114), verordnet der Präsident des Oberlandesgerichts im Benehmen mit dem Kreis-
ausschuss des Landkreises Bergstraße:

Artikel 1

Abschnitt A. Landgericht Darmstadt Unterabschnitt VI. Amtsgericht Lampertheim der 
Anlage zu § 1 der Verordnung über die Ortsgerichte im Lande Hessen vom 1. Septem-
ber 1980 (JMBl. S. 792, 1039), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. März 2014 
(JMBl. 2014 S. 211), wird wie folgt geändert:

1. Die Nr. 4 wird wie folgt gefasst:
„4. Bürstadt“.

2. Nr. 5 wird aufgehoben.

3. Die bisherigen Nr. 6 bis 10 werden die Nr. 5 bis 9.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 2014 in Kraft.

R U N D V E R F Ü G U N G E N  D E S  P R Ä S I D E N T E N 
D E S  O B E R L A N D E S G E R I C H T S

Verlust eines Dienstsiegels. RdVfg. d. Präs. d. OLG vom 23.07.2014 (5413E - II/2 
- 1641/14) – JMBl. S. 421 –

Das Dienstsiegel (Farbdruckstempel) mit der Umschrift „Gerichtsvollzieherin beim 
Amtsgericht Fritzlar“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 8 ist in Verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 21.06.2014 für ungültig erklärt.



422

V E R Ö F F E N T L I C H U N G  D E R  R E C H T S A N W A LT S - U N D 
N O TA R K A M M E R N  S O W I E  D E S  V E R S O R G U N G S W E R K S 
D E R  R E C H T S A N W Ä L E  I M  L A N D E  H E S S E N

Beschluss der Vertreterversammlung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte 
im Lande Hessen vom 23. Juli 2014; hier: Rentensteigerungsbertrag

Der Rentensteigerungsbetrag wird mit Wirkung ab dem 01.01.2015 um 1,0 % auf  
€ 47,21 erhöht und die laufenden Renten werden mit Wirkung ab dem 01.01.2015 um 
1,0 % erhöht.

Der vorstehende Beschluss wird hiermit ausgefertigt.

Frankfurt, den 23.07.2014 Frankfurt, den 29.07.2014

 Stefan Siegner Hans-Peter Benckendorff, M.A.
 Vorsitzender der Vertreterversammlung Vorsitzender des Vorstandes 
 des Versorgungswerks der des Versorgungswerks der 
 Rechtsanwälte im Lande Hessen Rechtsanwälte im Lande Hessen

P E R S O N A L N A C H R I C H T E N

Die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren Ver-
öffentlichung sich die oder der Bedienstete einverstanden erklärt hat.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Ernannt wurden:
Zur Vorsitzenden Richterin
am Oberlandesgericht : Richterin am Oberlandesgericht Dr. Gudrun Lies-Benachib; 

zum Vorsitzenden Richter
am Oberlandesgericht : Richter am Oberlandesgericht Dr. Dietmar Zeitz und Klaus-

Jürgen Grün.

zur Richterin
am Oberlandesgericht : Richterin am Landgericht Inga Heike;

zum Richter
am Oberlandesgericht : Richter am Amtsgericht Andreas Merker.
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Ausgeschieden sind:

Ruhestand:
Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht Jürgen Ostermöller, Werner Krämer, Rich-
terin am Oberlandesgericht Renate Menz und Richter am Oberlandesgericht Dr. 
Manfred Höhne.

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

Justizsekretärin Jane Heinig wurde in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Landgerichte

Ernannt wurden:
Zur Vorsitzenden Richterin
am Landgericht : Richterin am Landgericht Corinna Distler in Frankfurt am 

Main;

zur Richterin
am Landgericht : Richterin auf Probe Dr. Wiebke Dietrich in Hanau – unter 

Berufung in das Richterverhältnis auf Lebenszeit –;

zum Justiz-
hauptsekretär : Justizobersekretär Stefan Ritter in Marburg.

Ausgeschieden sind:

Ruhestand:
Vorsitzender Richter am Landgericht Dr. Norbert Höhne und Amtsinspektorin Elisa-
beth Zebisch in Frankfurt am Main.

Staatsanwaltschaften

Ernannt wurden:
Zur Oberstaatsanwältin
als Abteilungsleiterin bei
einer Staatsanwaltschaft : Staatsanwältin Yvonne Vockert in Gießen – unter Berufung 

in das Beamtenverhältnis auf Probe –;

zur Staatsanwältin : Richterin auf Probe Verena Bring in Kassel – unter Berufung 
in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit –;

zum Staatsanwalt : Richter auf Probe Dr. Wolfhard Steinmetz in Darmstadt – 
unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit –;

zum Oberamtsanwalt : Amtsanwalt Peter Helmut Heinisch in Marburg.
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Amtsgerichte

Ernannt wurden:
Zum Direktor
des Amtsgerichts : Richter am Landgericht Dr. Jürgen Kitzinger in Melsungen;

zum Obergerichtsvoll-
zieher mit Amtszulage : Obergerichtsvollzieher Johann Lameth in Idstein;

zum Ober-
gerichtsvollzieher : Gerichtsvollzieher Bernd Ohl in Bensheim und Uwe Graupe 

in Rüsselsheim;

zur Amtsinspektorin : Justizhauptsekretärinnen Christine von Berg in Darmstadt, 
Heike Anlauf in Offenbach am Main und Michaela Dörr in 
Bad Homburg v. d. H.;

zum Amtsinspektor : Justizhauptsekretär Thorsten Knöpp in Bad Homburg v.d. H.;

zur Justiz-
hauptsekretärin : Justizobersekretärinnen Heike Stern-Röhrig in Darmstadt 

und Tatjana Fissmann in Eschwege;

zum Justiz-
hauptsekretär : Justizhauptsekretär Bodo Laux in Bad Homburg v.d. H. – 

unter gleichzeitiger Berufung in das Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit –;

zur Justizobersekretärin : Justizsekretärinnen Nicole Reichardt in Seligenstadt, Katja 
Endrejat und Darja Fliegel in Wiesbaden;

zum Justizvollstreckungs-
obersekretär : Justizvollstreckungssekretäre Torsten Reigl in Frankfurt am 

Main, Sven Simon in Kassel und Eckhard Weilnau in Wies-
baden.

Justizsekretäre Marco Schwan und Daniel Schneider in Frankfurt am Main wurden in 
das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Versetzt wurden:
Obergerichtsvollzieher Oliver Bühler v. d. Amtsgericht Wiesbaden a. d. Amtsgericht 
Bad Schwalbach, Justizsekretärin Lisa Christ v. d. Amtsgericht Frankfurt am Main  
a. d. Staatsanwaltschaft Limburg a.d. Lahn und Justizobersekretärin Alexandra Krebs 
v. d. Amtsgericht Hanau a. d. Amtsgericht Frankfurt am Main;

Ausgeschieden ist:

Ruhestand:
Amtsinspektor Hans Döll in Wetzlar.
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Arbeitsgerichte

Ernannt wurde:
Zum Richter
am Arbeitsgericht : Richter auf Probe Tillmann Ebner in Frankfurt am Main – un-

ter Berufung in das Richterverhältnis auf Lebenszeit –.

Anwaltsgerichte

Rechtsanwalt Dr. Uwe Schulz wurde – unter Berufung in ein ehrenamtliches Richter-
verhältnis – zum ehrenamtlichen Richter bei dem Anwaltsgerichtshof für den Bezirk 
der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main für die Zeit vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 
2019 ernannt.

Notarinnen und Notare

Zur/zum Notarin/Notar wurden bestellt:
Rechtsanwältin Dr. Sarah Wilkens mit dem Amtssitz in Neu-Isenburg, Rechtsanwältin 
Nina Hebeisen mit dem Amtssitz in Rodgau, Rechtsanwalt Tobias Bernhard mit dem 
Amtssitz in Mörfelden-Walldorf, Rechtsanwältin Dr. Stefanie Hitschmann mit dem 
Amtssitz in Griesheim, Rechtsanwältin Dr. Susanne Goretzki mit dem Amtssitz in 
Frankfurt am Main, Rechtsanwalt Dr. Otfried Krumpholz mit dem Amtssitz in Karben, 
Rechtsanwalt Harald Höpping mit dem Amtssitz in Oberursel (Taunus), Rechtsanwalt 
Dr. Thorsten Reinhard mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main, Rechtsanwalt Dr. Ale-
xander Jänecke mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main, Rechtsanwalt Elmar Günther 
mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main, Rechtsanwältin Julia Betz mit dem Amtssitz 
in Frankfurt am Main, Rechtsanwältin Natalie von Rom mit dem Amtssitz in Frank-
furt am Main, Rechtsanwalt Kian Amin Farhadian mit dem Amtssitz in Wiesbaden, 
Rechtsanwältin Gertrud Mische-Maluch mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main und 
Rechtsanwalt Andreas Ehmke mit dem Amtssitz in Vellmar.

Amtssitzverlegung:
Der Amtssitz des Notars Dr. Klaus Knipschild wurde mit Wirkung vom 09.07.2014 von 
Frankfurt am Main nach Eschborn verlegt.

Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
Notar Dr. Peter Emmerich, Frankfurt am Main, mit Ablauf des 30.06.2014,

Aufgrund des Erreichens der Altersgrenze:
Notar Lutz Tauchert, Frankfurt am Main, mit Ablauf des 31.07.2014, 
Notar Rolf-Dieter Hartmann, Langen, mit Ablauf des 31.07.2014, 
Notar Gerhard Pflästerer, Gießen, mit Ablauf des 31.08.2014.
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S T E L L E N A U S S C H R E I B U N G E N

Es wird Bewerbungen entgegengesehen um die Stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

 1. Eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter

am Oberlandesgericht Frankfurt am Main (R 3).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Juni 2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 2. Eine Richterin oder einen Richter

am Oberlandesgericht Frankfurt am Main (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Juni 2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 3. Eine Richterin oder einen Richter

am Oberlandesgericht Frankfurt am Main (R 2).

Die Stelle ist bei den Außensenaten in Kassel zu besetzen.

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Juni 2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 4. Eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter

am Landgericht Frankfurt am Main (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Juni 2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 5. Eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter

am Landgericht Marburg (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Juni 2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 6. Die Direktorin oder den Direktor

des Amtsgerichts Korbach (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Juni 2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.
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 7. Eine Geschäftsleiterin oder einen Geschäftsleiter (§ 4 GO)

bei dem Amtsgericht Idstein.

Die Stelle ist ab 1. Oktober 2014 neu zu besetzen.

Bezüglich der vorgenannten Stellenausschreibung zu Nr. 7 wird erwartet, dass die  
Bewerberin oder der Bewerber folgendem Anforderungsprofil entspricht:

I. Allgemeine Voraussetzungen:
– Pflichtbewusstsein
– Leistungsbereitschaft
– Belastbarkeit
– Flexibilität
– Initiative
– Besonders gute Auffassungsgabe
– Gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
– Kostenbewusstsein

II. Besondere Voraussetzungen:

1. Fachkompetenz
– Erfahrung in der Rechtspflege und/oder der Justizverwaltung
– Mindestens gutes fachliches Können

2. Soziale Kompetenz
– Kontaktfähigkeit, Gesprächsbereitschaft
– Fähigkeit zur Konfliktlösung und Einfühlungsvermögen
– Fähigkeit zu interner und externer Zusammenarbeit

3. Führungskompetenz
– Fähigkeit zum Vorbild
– Entscheidungskompetenz, Durchsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick
– Befähigung zur Personalführung und Motivation

4. Organisatorische Kompetenz
– Befähigung zur Steuerung und Veränderung von Organisationsabläufen
– Befähigung zur Entwicklung und Umsetzung von Neuerungen
– Befähigung zum sachgerechten Personaleinsatz

Interessierten Frauen und Männern wird die Möglichkeit gegeben, sich durch Schu-
lung und Hospitation auf die Übernahme der Stelle vorzubereiten.
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Staatsanwaltschaften

 8. Eine Oberstaatsanwältin als Dezernentin bei einer Generalstaatsanwaltschaft oder 
einen Oberstaatsanwalt als Dezernenten bei einer Generalstaatsanwaltschaft

bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Juni 2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.6) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

Verwaltungsgerichtsbarkeit

 9. Eine Richterin oder einen Richter

am Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Juni 2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 10. Eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter

am Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Juni 2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 11. Eine Vorsitzenden Richterin oder einen Vorsitzenden Richter

am Verwaltungsgericht Wiesbaden (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Juni 2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

Arbeitsgerichtsbarkeit

 12. Eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter

am Hessischen Landesarbeitsgericht in Frankfurt am Main (R 3).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Juni 2012 (S. 196 ff., Anlage 1, Ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.
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Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des Frauen-
anteils.

Schwerbehinderte Richterinnen und Richter, Beamtinnen und Beamte sowie Angestell-
te werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen sind auf dem Dienstweg zu richten:
Zu Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11. und Nr. 12 binnen eines 
Monats an das Hessische Ministerium der Justiz in Wiesbaden zu richten;

zur Nr. 7 binnen eines Monats an den Direktor des Amtsgerichts Idstein.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1 bis Nr. 6 und Nr. 8 bis  
Nr. 12 auf eventuelle Versetzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso 
vorbehalten wie eine an Verwaltungsbelangen orientierte Ermessensentschei-
dung zwischen mehreren Versetzungsbewerberinnen und -bewerbern.

B U C H B E S P R E C H U N G E N

unter alleiniger Verantwortung der Verfasserin oder des Verfassers

Prof. Dr. Otto-Gerd Lippross/ 
Dr. Dominik Schäfers, LL.M.: Zwangsvollstreckungsrecht

11. Auflage 2014, 333 Seiten, kartoniert, 29,80 €

Verlag Franz Vahlen

ISBN: 978-3-8006-4580-0

Anlässlich der zum 1. Januar 2013 in Kraft getretenen gesetzlichen Änderungen durch 
das Gesetz zur Reform der Sachaufklärung vom 29. Juli 2009 und der neueren Recht-
sprechung wird das Zwangsvollstreckungsbuch von Lippross aus der Reihe Referen-
darpraxis/Lernbücher für die Praxisausbildung nunmehr bereits in der 11. Auflage prä-
sentiert.

Die Neuauflage dieses Standardwerkes im DIN A 4-Format beinhaltet eine Erweiterung 
um einen neuen Abschnitt, der eine übersichtliche Einführung in das Insolvenzrecht 
enthält. Damit behandelt das Werk nicht mehr nur die sog. Einzelzwangsvollstreckung, 
sondern auch die sog. Gesamtvollstreckung, die ebenfalls ein wichtiger Bereich des 
Zwangsvollstreckungsrechts ist.
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Inhaltlich stellen die Ausführungen über das Verfahren der Vermögensauskunft  
(§§ 802c ff.), welches an die Stelle des früheren Verfahrens der Abgabe der eidesstatt-
lichen Versicherung in §§ 899 ff. a.F. getreten ist, die wohl wichtigste Neuerung dar.

Das Buch stellt seinen sieben Teilen eine kurze Einführung in die Thematik des Zwangs-
vollstreckungsrechts voran und beginnt dann mit dem ersten Teil, der Zwangsvollstre-
ckung durch den Gerichtsvollzieher, dem sich die Darstellung der vollstreckungsinter-
nen Rechtsbehelfe anschließt. Dann folgen die Abschnitte der Zwangsvollstreckung 
wegen Geldforderungen in Forderungen und andere Vermögensrechte sowie in das un-
bewegliche Vermögen und ein Teil über die Zwangsvollstreckung durch das Prozess-
gericht. Besonders hervorzuheben ist, dass den examensrelevanten Vollstreckungskla-
gen nach §§ 767, 771 und 805 ZPO ein eigener Abschnitt gewidmet ist.

Das Werk enthält insgesamt 102 praktische Fälle mit Lösungen im Klausurschema so-
wie eine Vielzahl weiterer Beispiele und Formularmuster. Dennoch wird das Rechtsge-
biet auch in der gebotenen Tiefe dargestellt und auch Meinungsstreitigkeiten werden 
ausführlich ausgeführt.

Dadurch, dass die einzelnen Teile des Buches in Paragraphen untergliedert und die 
Randnummern häufig mit Stichworten versehen sind, lassen sich gesuchte Einzelfra-
gen in Verbindung mit dem Paragrafenregister und dem Stichwortverzeichnis schnell 
auffinden.

Das Werk ist insgesamt nicht nur als „Lernbuch“ empfehlenswert, sondern auch von 
hohem praktischem Nutzen sowohl für Referendarinnen und Referendare sowie für 
Praktikerinnen und Praktiker.

 Tina Zörb 
 Ministerialrätin
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R u N d e R L A S S e

Nr. 27 Verbesserung des Schutzes der Bevölkerung vor Sexualstraftaten; Sicher-
heitsmanagement zur Betreuung und Überwachung von Sexualstraftätern sowie 
Zentralstelle zur Überwachung rückfallgefährdeter Sexualstraftäter (ZÜRS) beim 
Hessischen Landeskriminalamt. Gem. Rderl. d. MdJ (4263 - III/A 1 - 2013/6190 
- III/A), d. MdIuS (LPP 12 - ZÜRS) u.d. MSuI (V5 - 18m1700 - 0001/2013/001) v.  
30.05.2014 – JMBl. S. 433 – – Gült.-Verz. Nr. 24 –

A.

I. Vorbemerkungen

zum schutz der bevölkerung vor rückfallgefährdeten sexualstraftätern werden maß-
nahmen der optimierten betreuung und Überwachung dieser tätergruppe durchge-
führt.
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die maßnahmen beruhen auf einem gesamtkonzept aus dem Jahr 2007, das sich in 
der grundausrichtung bewährt hat und nun mit den erfahrungen aus fünf Jahren Wirk-
betrieb fortgeschrieben wird.

ziel des gesamtkonzeptes ist der schutz der Allgemeinheit vor rückfallgefährdeten se-
xualstraftätern durch umfassende ressort- und behördenübergreifende Kontrolle und 
beobachtung des Personenkreises durch
– verbesserung der informations- und meldewege durch Kooperation des Justiz-, innen- 

und sozialressorts und die damit einhergehende optimierung der schnittstellen,
– das vorhalten gesicherter erkenntnisse zum Aufenthaltsort des Probanden sowie 

verhaltensrelevanter informationen (gewaltneigungen, modus operandi, sonstige 
Auffälligkeiten) als basis sowohl für eine zielführende beaufsichtigung als auch ef-
fektive Überwachung,

– Abbildung dieses besonderen tätertypus und erfassung relevanter informationen in 
einer eigenständigen polizeilichen Auskunftsdatei für rückfallgefährdete sexualstraf-
täter (Ars),

– informationsauswertung und bewertung durch fallanalytisch speziell geschultes Per-
sonal,

– entwicklung geeigneter strategien und abgestimmter einzelmaßnahmen auf zentra-
ler ebene sowie entsprechende beratung der zuständigen dienststellen in den Flä-
chenpräsidien,

– unterstützung bei ermittlungen in Fällen schwerer sexualstraftaten.

im bereich der Justiz erfolgt dies im Wesentlichen durch den Fachbereich sicherheits-
management im sachgebiet der bewährungshilfe mit einem schwerpunkt in bezug auf 
sexualstraftäter sowie durch die dem sicherheitsmanagement vorgelagerte gefähr-
dungsanalyse und die Prognoseerstellung seitens der vollzugseinrichtung.

im bereich der Polizei ist beim hessischen Landeskriminalamt die zentralstelle zur 
Überwachung rückfallgefährdeter sexualstraftäter (zÜrs) eingerichtet.

im bereich des maßregelvollzuges werden die Aufgaben von den forensischen Kliniken 
und den forensisch-psychiatrischen Fachambulanzen wahrgenommen.

II. Gemeinsame Zielgruppe

die gemeinsame zielgruppe der ressortübergreifenden maßnahmen sind sexualstraf-
täter und gewaltstraftäter im bereich der tötungsdelikte mit sexueller oder unklarer 
motivlage, bei denen
– nach Art und schwere der begangenen tat,
– nach der Persönlichkeit der täter (vorhandensein eines auch nach den erkenntnis-

sen im vollzug erheblichen Aggressionspotenzials) oder
– aufgrund des verhaltens nach der tat (entwicklung im vollzug, einstellung zur frühe-

ren straftat, verhalten während der bewährungs- oder Führungsaufsicht)

ein rückfall in die straffälligkeit aufgrund einer ungünstigen Prognose nicht ohne Weiteres 
ausgeschlossen ist und gefahr für Leib und Leben Anderer mit sich bringen würde.
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in erster Linie sind dies Fälle,
– bei denen sich die ungünstige Prognose bereits dadurch erweist, dass eine Frei-

heitsstrafe voll verbüßt werden oder eine entlassung aus gründen der verhältnis-
mäßigkeit erfolgen muss und eine rückfallgefahr durch den Justizvollzug oder die 
maßregelvollzugseinrichtung festgestellt worden ist

– oder bei denen sich eine anfänglich vorhandene positive Prognose nach den Fest-
stellungen der Führungsaufsichtsstelle, des sicherheitsmanagements oder der fo-
rensisch-psychiatrischen Fachambulanzen verschlechtert hat.

III. Ressortmaßnahmen

nachfolgend werden im einzelfall relevante erkenntnis- und handlungsschritte für den 
Justizvollzug, den maßregelvollzug, die Führungsaufsicht, das sicherheitsmanage-
ment, die vollstreckungsbehörde und die Polizei bestimmt und die sich hiernach erge-
benden Kooperationserfordernisse aufgezeigt.

1. Bereich der Justiz
innerhalb der Justiz nimmt die vollstreckungsbehörde eine zentrale stellung ein. 
neben ihren Aufgaben nach der strafvollstreckungsordnung (stvollstro) wird ihr 
durch diesen erlass die Aufgabe übertragen, im einzelfall zu prüfen und zu ent-
scheiden, ob eine nach den einschätzungen der vollzugsbehörde, des sicher-
heitsmanagements oder der Führungsaufsichtsstelle hinsichtlich einer rückfall-
gefahr getroffene bewertung es gebietet, eine meldung des verfahrens an die 
zÜrs zu veranlassen.

die entscheidungen der vollstreckungsbehörde müssen in Anbetracht der be-
deutung der sache unverzüglich getroffen werden. damit eine umsetzung der 
entscheidung nicht durch unnötige verwaltungshandlungen verzögert wird, ist 
es unabdingbar, dass der vollstreckungsbehörde inhaltlich und formal sorgfältig 
vorbereitete unterlagen durch die vollzugsanstalten, die maßregelvollzugsein-
richtungen, die forensisch–psychiatrischen Fachambulanzen, die Führungsauf-
sichtsstellen und das sicherheitsmanagement zur verfügung gestellt werden. 

1.1. Justizvollzug
in der Justizvollzugsanstalt werden im rahmen der vollzugsplanung für einen 
gefangenen ab beginn der haftzeit unter anderem erkenntnisse über den be-
handlungsverlauf, die Auseinandersetzung mit der tat und den sozialen emp-
fangsraum bei einer entlassung sowie die beschreibung der entlassungs-
situation und auch konkrete maßnahmen einer entlassung gesammelt. im 
zusammenhang mit vollzugsöffnenden maßnahmen und bedingter entlassung 
werden gutachten erstellt.

Für gefangene, bei denen sich eine vollverbüßung abzeichnet, wird im rahmen 
der vollzugsplankonferenz eine kriminalprognostische einschätzung hinsichtlich 
der Frage erstellt, ob die nachträgliche Anordnung der sicherungsverwahrung 
angezeigt ist. sodann wird bei vorliegen einer negativen Prognose eine entspre-
chende Antragstellung angeregt.
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Für die gruppe der lockerungsungeeigneten vollverbüßer erfolgt durch die 
Justizvollzugsanstalt spätestens sechs monate vor haftende die mitteilung der 
bevorstehenden entlassung an die zuständige vollstreckungsbehörde, dass 
es sich bei dem betreffenden gefangenen um einen risikoprobanden handelt. 
neben einer prognostischen einschätzung werden auch konkrete vorschläge 
zur Ausgestaltung der Führungsaufsicht unterbreitet. Für den Fall, dass kein 
bzw. kein neueres gutachten vorliegt, ist eine frühzeitigere information in der 
regel ein Jahr vor haftende erforderlich, damit die vollstreckungsbehörde bei 
der strafvollstreckungskammer rechtzeitig eine begutachtung des verurteilten 
beantragen kann.

1.2. Vollstreckungsbehörde
die staatsanwaltschaft und in verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (Jgg) 
der vollstreckungsleiter als vollstreckungsbehörde widmen den Fällen von se-
xualstraftaten und tötungsdelikten mit sexueller oder unklarer motivlage beson-
deres Augenmerk bei der erledigung der ihnen insbesondere nach den §§ 36, 
54a stvollstro bereits obliegenden Aufgaben.

1.2.1. Verfahren vor endgültiger entlassung
macht sich die vollstreckungsbehörde die risikoeinschätzung der Justizvoll-
zugsanstalt oder der maßregelvollzugseinrichtung in Fällen der vollverbüßung, 
der erledigung, des Ablaufs der höchstfrist der unterbringung oder der entlas-
sung aus gründen der verhältnismäßigkeit zu eigen, unterrichtet sie spätestens 
fünf monate vor dem voraussichtlichen entlassungszeitpunkt die zÜrs sowie 
das sicherheitsmanagement, die forensisch-psychiatrische Fachambulanz und 
die für den zukünftigen Aufenthalt des verurteilten oder untergebrachten zu-
ständige Führungsaufsichtsstelle. soweit die zeitlichen Abläufe bis zum haften-
de eines risikoprobanden dies zulassen, soll der zÜrs vor der Antragstellung 
gegenüber der strafvollstreckungskammer zur Ausgestaltung der Führungsauf-
sicht ein zeitrahmen von einem monat zur Abgabe einer stellungnahme einge-
räumt werden.

1.2.2. Verfahren bei Verschlechterung der Risikoeinschätzung
schließt sich die vollstreckungsbehörde der ihr durch die Führungsaufsichts-
stelle, das bewährungsaufsichtführende gericht oder die forensisch-psychia-
trische Fachambulanz zugegangenen nachträglichen risikoeinschätzung an, 
unterrichtet sie unverzüglich die zÜrs und informiert das bewährungsaufsicht-
führende gericht, das sicherheitsmanagement, die forensisch–psychiatrische 
Fachambulanz und in Fällen der Führungsaufsicht die Führungsaufsichtsstelle 
von der veranlassung.

1.3. Führungsaufsicht
Werden der Führungsaufsichtsstelle umstände bekannt, die die Annahme erster 
Anzeichen für eine erhöhte rückfallgefahr rechtfertigen, unterrichtet sie die voll-
streckungsbehörde. dies gilt insbesondere dann, wenn verstöße gegen strafbe-
wehrte Weisungen bekannt werden.
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in Fällen, in denen die einschätzung einer erhöhten rückfallgefahr nicht weiter 
aufrechterhalten wird, unterrichtet die Führungsaufsichtsstelle ebenfalls die voll-
streckungsbehörde.

1.4. Sicherheitsmanagement
bei allen hessischen Landgerichten ist innerhalb des sachgebietes der bewäh-
rungshilfe ein Fachbereich sicherheitsmanagement eingerichtet. die einzelhei-
ten sowie die verfahrensweisen innerhalb des sicherheitsmanagements sind 
durch ressorterlass geregelt.

1.4.1. Aufgaben
das sicherheitsmanagement nimmt die Aufgaben der bewährungshilfe nach 
den §§ 56d, 68a strafgesetzbuch (stgb), den §§ 24, 25 und 29 Jgg sowie § 19 
der hessischen gnadenordnung wahr.

betreut werden alle wegen straftaten gegen die sexuelle selbstbestimmung – mit 
Ausnahme der §§ 184e und f stgb - und wegen straftaten gegen das Leben ver-
urteilten, bei denen eine sexuelle oder unklare motivlage festgestellt worden ist, 
sowie verurteilte, die aus anderem Anlass unter bewährungsaufsicht stehen, aber 
bei denen eine strafaussetzung ohne beiordnung einer bewährungshelferin oder 
eines bewährungshelfers in einem verfahren wegen einer straftat gegen die sexu-
elle selbstbestimmung noch nicht durch straferlass beendet worden ist.

die gestaltung der betreuung der Probanden richtet sich nach der einschätzung 
ihrer gefährlichkeit. der grad der rückfallgefahr wird dabei nach speziellen für 
den sexualstraftäterbereich entwickelten verfahren ermittelt. der umfang der 
betreuung richtet sich nach der ermittelten Priorität, die sich anfänglich nach 
der zu ermittelnden einschätzung der gefährlichkeit und sodann im weiteren 
betreuungsverlauf nach dem verhalten der Probanden bestimmt.

1.4.2. Verfahren in Fällen erhöhter Rückfallgefahr
Werden im einzelfall umstände wahrgenommen, die aus der sicht des sicher-
heitsmanagements erste Anzeichen für die Annahme einer erhöhten rückfall-
gefahr geben, berichtet das sicherheitsmanagement unverzüglich dem bewäh-
rungsaufsichtführenden gericht und in Fällen der Führungsaufsicht nachrichtlich 
zugleich auch der zuständigen Führungsaufsichtsstelle. der bericht hat die An-
regung an das gericht zu enthalten, den vorgang der vollstreckungsbehörde zur 
weiteren veranlassung entsprechend ziffer iii. 1.2.2. dieses erlasses zuzuleiten.

1.4.3. Verfahren bei unmittelbarer Gefahr
in Fällen unmittelbarer gefahr ist die direkte benachrichtigung der zÜrs vor-
zunehmen. die unterrichtung des bewährungsaufsichtführenden gerichts ist 
unverzüglich nachzuholen.

1.4.4. Rücknahme der Risikoeinschätzung
in Fällen, in denen die einschätzung einer erhöhten rückfallgefahr nicht mehr 
aufrechterhalten wird, berichtet das sicherheitsmanagement dem bewährungs-
aufsichtführenden gericht und regt an, die vollstreckungsbehörde entsprechend 
zu unterrichten.



438

2. Bereich des Maßregelvollzuges

2.1. unterbringung nach §§ 63 und 64 StGB
in Fällen einer anstehenden entlassung aus dem maßregelvollzug, insbeson-
dere soweit diese aus gründen der verhältnismäßigkeit erfolgt, ist durch die 
einrichtung zu prüfen, ob der untergebrachte zu der zielgruppe dieses erlasses 
gehört und bei ihm eine erhöhte rückfallgefahr besteht. soweit sich dies aus 
dem behandlungsverlauf und dem voraussichtlichen entlassungssetting ergibt, 
ist dies - soweit möglich - spätestens sechs monate vor dem voraussichtlichen 
entlassungszeitpunkt der vollstreckungsbehörde mit dem vorschlag der Weiter-
leitung der meldung an die zÜrs mitzuteilen. zeitgleich soll die forensisch psy-
chiatrische Ambulanz sowie das sicherheitsmanagement am künftigen Wohnort 
des untergebrachten sowie die dortige Führungsaufsichtsstelle unterrichtet und 
die für ambulante betreuung notwendigen unterlagen übersandt werden.

2.2. Aufgaben der forensisch-psychiatrischen Fachambulanz
die forensisch-psychiatrischen Fachambulanzen betreuen die aus der unter-
bringung nach den §§ 63, 64 stgb entlassenen. sie sind spezialisiert auf die 
einschätzung individueller forensischer und psychiatrischer risiken, deren be-
urteilung und bewertung sowie auf ein leistungsfähiges risikomanagement. 
betreut werden dort auch sexualstraftäter, die entsprechend verurteilt worden 
sind und deswegen unter Führungsaufsicht stehen und der forensisch-psychia-
trischen Fachambulanz zur betreuung zugewiesen wurden. es erfolgt eine regel-
mäßige berichterstattung an die jeweils zuständige strafvollstreckungskammer, 
die Führungsaufsichtsstelle und das sicherheitsmanagement entsprechend  
§ 68a Abs. 8 stgb.

2.2.1. Verfahren in Fällen erhöhter Rückfallgefahr
Werden im einzelfall umstände wahrgenommen, die aus der sicht des zustän-
digen mitarbeiters erste Anzeichen für die Annahme einer erhöhten rückfallge-
fahr geben, erfolgt eine unmittelbare erhöhung der Kontaktfrequenz und be-
handlungsintensität, angelehnt an das Prinzip des Act (assertive community 
treatment). dies wird unmittelbar in einem bericht an die zuständige strafvoll-
streckungskammer mitgeteilt, verbunden mit der Anregung, die benachrichti-
gung der zÜrs entsprechend ziffer iii. 1.4.2. dieses erlasses vorzunehmen. die 
Führungsaufsichtsstelle sowie das sicherheitsmanagement werden hierüber 
unterrichtet.

2.2.2. Verfahren bei unmittelbarer Gefahr
in Fällen unmittelbarer gefahr werden maßnahmen der Krisenintervention nach 
§ 67h stgb und gegebenenfalls ein Antrag auf erlass eines sicherungshaftbe-
fehls angeregt. zur vollstreckung wird der Proband der für ihn zuständigen Klinik 
zurückgeführt. eine unmittelbare unterrichtung der zÜrs erfolgt parallel.

2.2.3. Rücknahme der Risikoeinschätzung
in den Fällen, in denen die einschätzung einer erhöhten rückfallgefahr nicht 
mehr aufrechterhalten wird, berichtet die forensisch-psychiatrische Fachambu-
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lanz dies der strafvollstreckungskammer mit der Anregung, die vollstreckungs-
behörde entsprechend zu unterrichten, und informiert hierüber die Führungs-
aufsichtsstelle sowie das sicherheitsmanagement. die vollstreckungsbehörde 
unterrichtet die zÜrs.

3. Bereich der Polizei

3.1. Meldeverfahren
die zÜrs wird durch die vollstreckungsbehörde über die entlassung einer als 
risikoproband eingestuften Person spätestens fünf monate vor deren entlas-
sung schriftlich informiert. gleichzeitig werden für eine polizeiliche erfassung 
und bewertung neben den Personaldaten sonstige notwendige unterlagen, wie 
insbesondere
– das Anlassurteil,
– das letzte gutachten,
– die stellungnahme der Justizvollzugsanstalt oder der maßregelvollzugsein-

richtung zur Ausgestaltung des Führungsaufsichts- oder bewährungsbe-
schlusses und

– soweit dieser bereits vorliegt, der Antrag zur Ausgestaltung des Führungsauf-
sichts- oder bewährungsbeschlusses

übersandt.

bei dem verdacht einer einschlägigen rückfalltat erfolgt durch die zuständige 
vollstreckungsbehörde bzw. bei unmittelbarer gefahr durch das sicherheitsma-
nagement unverzüglich eine meldung an die zÜrs, falls der betroffene als risi-
koproband eingestuft worden ist.

Auf dem gleichen meldeweg erfolgt der durch die forensisch–psychiatrische 
Fachambulanz initiierte informationsfluss in Fällen von Personen, die zunächst 
mit positiver sozialprognose aus der Psychiatrie entlassen wurden, bei denen 
dann jedoch anschließend Anhaltspunkte für ein erhöhtes gefahrenpotenzial 
festgestellt worden sind, die eine intensivierung der betreuung und eine erfas-
sung bei der Polizei notwendig machen.

3.2. Bewertung und einstufung durch die ZÜRS
nach der administrativen bearbeitung der eingegangenen unterlagen erfolgt 
bei der zÜrs die bewertung der übermittelten informationen. dabei wird der 
zugrunde liegende Fall aufbereitet und ausgewertet. Anlasstat und täterpersön-
lichkeit werden analysiert.

Aus der Analyse ergeben sich stabilisierende und/oder destabilisierende Fakto-
ren, die eine rückfallgefahr begründen bzw. Fortschritte erkennen lassen. diese 
risikobewertung ermöglicht die einstufung des Probanden.

in klarer Abgrenzung zu der Aufgabe der Justiz oder des maßregelvollzugs er-
folgt durch die Polizei keine rückfallprognose. die einstufung richtet sich nach 
der vorherigen Würdigung und gefährlichkeitsprognose durch die Justiz bzw. 
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den maßregelvollzug und dient ausschließlich einer polizeilichen Priorisierung in 
drei Kategorien sowie der erstellung eines abgestuften maßnahmenkonzepts.

Kategorie I: risikoprobanden mit höchstem gefahrenpotenzial – sexualmör-
der, serienvergewaltiger und andere herausragende Fälle,

Kategorie II: risikoprobanden mit hohem gefahrenpotenzial - nicht in Kate-
gorie i erfasste täter, welche einzelne der oben erwähnten Para-
meter aufweisen,

Kategorie III: risikoprobanden mit mittlerem gefahrenpotenzial.

in Anlehnung an die methoden der Fallanalyse erfolgt die risikobewertung stets 
im team und in strukturierter schriftform, um die Qualität des bewertungser-
gebnisses und der einstufung zu gewährleisten. die einstufung erfolgt anhand 
einzelfallbezogener, nicht abschließend bestimmbarer Parameter, insbesondere 
der tatbegehungsweise, des gewaltausmaßes, der Art und des umfangs sexu-
ell motivierter handlungen oder erkennbaren Präferenzen des täters wie bei-
spielsweise opfertypus oder tatörtlichkeit.

die zuordnung in eine der Kategorien ist abhängig vom jeweiligen stand der 
erkenntnisse. so kann durch das Auftreten neuer destabilisierender Faktoren 
eine verschiebung in eine risikohöhere Kategorie notwendig werden. ebenso ist 
bei begünstigenden stabilisierenden Faktoren auch eine nachträgliche herab-
stufung in eine geringere risikokategorie denkbar.

durch die zÜrs erfolgt aufbauend auf die vorherige Analyse und bewertung die 
erarbeitung eines speziell auf den Probanden abgestimmten maßnahmenkon-
zepts als vorschlag für die zuständigen Polizeipräsidien.

die entscheidung über die Aufnahme und die herausnahme aus dem Konzept 
obliegt der zÜrs.

3.3. erfassung in einer zentralen datenbank
die informationserfassung und -verknüpfung, dokumentation und recherche 
der betreffenden risikoprobanden erfolgt in einer edv-Anwendung in Form ei-
ner zentralen datenbank. die datenbank unterstützt die Übermittlung und den 
Austausch der informationen zwischen der zÜrs und den Polizeipräsidien. 
zugleich werden die präventivpolizeilichen maßnahmen über die datenbankan-
wendung nachvollziehbar dokumentiert.

3.4. Rückmeldung
nach Abschluss der Arbeiten bei der zÜrs meldet diese die Aufnahme des 
Probanden in das Konzept und dessen einstufung unverzüglich an die Justiz-
vollzugsanstalt oder die maßregelvollzugseinrichtung und die vollstreckungs-
behörde und das sicherheitsmanagement zurück. eine erste stellungnahme 
mit Änderungs- oder ergänzungsvorschlägen zur Ausgestaltung der Führungs- 
oder bewährungsaufsicht soll gegebenenfalls vorab innerhalb eines monats 
nach eingang der mitteilung über die bevorstehende entlassung an die vollstre-
ckungsbehörde erfolgen.

zugleich erfolgt die Übersendung der unterlagen mit den maßnahmenempfeh-
lungen an das für den Wohnsitz des Probanden zuständige Polizeipräsidium.
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3.5. Verfahrensabläufe in den Polizeipräsidien
die Präsidien setzen die maßnahmenvorschläge in eigener verantwortung um.

Kernmaßnahmen der örtlich zuständigen dienststellen sind insbesondere die 
vervollständigung und Aktualisierung der ed- und dnA-unterlagen, die Über-
prüfung der tatsächlichen Wohnsitznahme, die durchführung von gefährderan-
sprachen, die bearbeitung von ersuchen zur Feststellung von verstößen gegen 
gerichtliche Auflagen und Weisungen, die zusammenarbeit und der informati-
onsaustausch mit dem bewährungshelfer oder der forensisch-psychiatrischen 
Fachambulanz sowie die zentrale dokumentation der getroffenen maßnahmen 
und deren Übermittlung an die zÜrs.

4. Ressortübergreifende Maßnahmen

4.1. Runde Tische
in jedem Landgerichtsbezirk wird ein „runder tisch“ eingerichtet. die „run-
den tische“ sollen die behördenübergreifende behandlung von aus der haft 
oder dem maßregelvollzug entlassenen, besonders rückfallgefährdeten sexual-
straftätern besser gewährleisten. teilnehmende stellen und einrichtungen sind 
die Leitungen der Führungsaufsichtsstellen und des sicherheitsmanagements 
sowie die vertreter der örtlichen sozial-, Ausländer- und Jugendbehörden, der 
forensisch-psychiatrischen Fachambulanz, der vollstreckungsbehörde, der Po-
lizei, der Justizvollzugsanstalt am ort sowie der freien träger der sozialarbeit.

4.2. Fallkonferenzen
zur entwicklung und Abstimmung probandenbezogener interventionspläne sol-
len Fallkonferenzen stattfinden, an denen neben dem sicherheitsmanagement, 
der Polizei und gegebenenfalls der forensisch–psychiatrischen Fachambulanz, 
auch andere beteiligte stellen, soweit im einzelfall erforderlich, teilnehmen. die 
konkrete Kooperation aller beteiligten in Form einer Fallkonferenz soll möglichst 
noch vor der entlassung erfolgen und dazu beitragen, im einzelfall die erfor-
derlichen maßnahmen gemeinsam abzustimmen. die Fallkonferenzen werden 
bedarfsorientiert abgehalten und können im bedarfsfall von jedem beteiligten 
eigenverantwortlich initiiert werden.

IV. Inkrafttreten

dieser runderlass tritt am tage nach der veröffentlichung im staatsanzeiger in Kraft. 

B.

dieser erlass wurde im staatsanzeiger für das Land hessen nr. 32 vom 4. August 2014,  
s. 637, veröffentlicht.



442

Nr. 28 Änderung der Anordnung über Mitteilungen in Zivilsachen (MiZi). Rderl. d. 
HMdJ vom 03.09.2014 (1430/1 - II/B1 - 2012/10717 - I/A) – JMBl. S. 442 –

– Gült.-Verz. Nr. 2106 –

rderl. v. 04.03.2013 (Jmbl. s. 133)

zwischen den Landesjustizministerien und dem bundesministerium der Justiz und für 
verbraucherschutz ist eine Änderung der neu in Kraft gesetzten bundeseinheitlichen 
Anordnung über mitteilungen in zivilsachen (mizi) vom 29. April 1998 (bAnz. nr. 138a) 
vereinbart worden.

von einem Abdruck des Wortlauts der Änderungen wird im hinblick auf die veröffent-
lichung im bundesanzeiger durch das bundesministerium der Justiz und für verbrau-
cherschutz abgesehen. Auf die veröffentlichten Änderungen wird inhaltlich bezug ge-
nommen.

Für das Land hessen treten die Änderungen mit Wirkung vom 1. oktober 2014 in Kraft.

die aktuelle Fassung der mizi ist im gesetzesportal der juris-Justiz-datenbank un-
ter den verwaltungsvorschriften einsehbar. druckexemplare können außerdem bei 
der Kulturbuch-verlag gmbh, sprosserweg 3, 12351 berlin (im internet unter www.
kulturbuch-verlag.de oder per e-mail: kbvinfo@kulturbuch-verlag.de) bezogen werden.

Nr. 29 Justizvollzugsbestimmungen zu den Verwaltungsvorschriften zur Lan-
deshaushaltsordnung (JVB zu den VV-LHO). Rderl. d. HMdJ v. 08.09.2014 (5100 -  
Z/C 3 - 2013/12048 - Z/C) – JMBl. 2014 S. 442 – – Gült.-Verz. Nr. 26, 430 –

Justizvollzugsbestimmungen (Jvb) zu den verwaltungsvorschriften zur hessischen 
Landeshaushaltsordnung (vv-Lho):

I. Abschnitt

Justizvollzugsbestimmungen

A.

VV zu § 9 LHO – Beauftragter für den Haushalt

Jvb zu vv nr. 1.2 – bestellung des beauftragten

1. bei den nachstehenden gerichten und Justizbehörden kann die behördenleitung 
die Aufgaben der oder des beauftragten für den haushalt auf richterinnen, richter, 
beam tinnen oder beamte übertragen:
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a. oberlandesgericht Frankfurt am main,
b. generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main,
c. Landgerichte,
d. staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft,
e. Präsidialamtsgerichte,
f. hessisches Finanzgericht,
g. hessischer verwaltungsgerichtshof,
h. verwaltungsgerichte,
i. hessisches Landesarbeitsgericht,
j. hessisches Landessozialgericht,
k. Justizvollzugsbehörden,
l. it-stelle der hessischen Justiz.

2. bestellt werden können nur planmäßige richterinnen oder richter, staatsanwäl-
tinnen oder staatsanwälte oder andere planmäßige beamtinnen oder beamte 
des höheren dienstes oder planmäßige beamtinnen oder beamte des gehobenen 
dienstes. Jede bestellung ist dem für Justiz zuständigen ministerium und in den 
jeweiligen geschäftsbereichen auch dem oberlandesgericht, dem hessischen ver-
waltungsgerichtshof und der generalstaatsanwaltschaft anzuzeigen.

B.

VV zu § 34 LHO – erhebung der einnahmen, Bewirtschaftung der Ausgaben

Jvb zu vv nr. 2.2 – Anordnungsbefugnis

1. zur Anordnungsbefugnis der richterinnen oder richter, staats-(Amts-)anwältin-
nen oder staats-(Amts-)anwälte, rechtspflegerinnen oder rechtspfleger sowie 
der anderen beamtinnen und beamten bedarf es bei beträgen, die unmittelbar in 
Ausübung der rechtspflege anfallen (rechtssachen) und in hinterlegungssachen 
keines besonderen Auftrages durch die behördenleitung (oder die beauftrage oder 
den beauftragten für den haushalt). einer mitteilung der namen der Anordnungsbe-
fugten an die Kasse bedarf es nicht.

2. soweit in rechts- und hinterlegungssachen die Anordnungsbefugnis auf beam-
tinnen und beamte des mittleren dienstes übertragen ist, kann die befugnis auch 
vergleichbaren beschäftigten erteilt werden. die entscheidung trifft die behördenlei-
tung.

C.

VV zu § 58 LHO – Änderungen von Verträgen, Vergleiche

Jvb zu vv nr. 2 – vergleiche

bezüglich der Prüfung eines vergleichsabschluss bei gerichtskosten sind die vv zu  
§ 58 Lho anzuwenden.



444

d.

VV zu § 59 LHO – Veränderung von Ansprüchen

Jvb zu vv nr. 2.6 – Kleinbeträge

1. die Anlage zu vv nr. 2.6 zu § 59 Lho (Kleinbeträge) ist auf gerichtskosten und 
Justizverwaltungsabgaben sinngemäß anzuwenden. Kleine Kostenbeträge sind al-
lerdings zu erheben, wenn sie bei Anwesenheit der/ des Kostenschuldnerin/s oder 
deren/ dessen vertreterin/er bei der für zahlungen zuständigen stelle entrichtet wer-
den können.

2. die unter nr. 3.1 der Anlage zu vv nr. 2.6 zu § 59 Lho (Kleinbeträge) genannte 
betragsgrenze verringert sich für die zwangsweise einziehung der Kosten des buß-
geldverfahrens wegen ordnungswidrigkeiten nach den §§ 24, 24a und 24 c des 
straßenverkehrsgesetzes auf 10 euro. Werden diese Kosten zusammen mit der 
geldbuße beigetrieben, werden auch beträge unter 10 euro zwangsweise eingezo-
gen.

3. die regelungen zur einziehung von Kleinbeträgen sind auch dann anzuwenden, 
wenn mehrere Jukos-Personenkonten gegen die gleiche Kostenschuldnerin/ den 
gleichen Kostenschuldner existieren.

e.

VV zu § 64 LHO – Grundstücke

Jvb zu vv nr. 6 – Überlassung der nutzung von grundstücken 
an stellen außerhalb der Landesverwaltung

bei der Überlassung der nutzung ist als voller Wert das an das hessische immobilien-
management zu zahlende nutzungsentgelt zugrunde zu legen. dies gilt insbesondere 
auch für die nutzung von diensträumen zur Abhaltung von sprechstunden der ge-
richtsvollzieherinnen und gerichtsvollzieher.

F.

VV zu §§ 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO – Zahlungen, Buchführung 
und Rechnungslegung

Jvb zu vv nr. 1 – Anordnungen

1. soweit die befugnis zur Anordnung von zahlungen und buchungen den buchungs-
kreisen obliegt (nr. 1.1.2 der vv zu §§ 70 bis 72 und 74 bis 80 Lho), kann der 
mandantenleiter die befugnis auf die dienststellenleitung delegieren. die dienststel-
lenleitung kann die befugnis auf geeignete bedienstete ihrer dienststelle weiterde-
legieren.

2. die Anordnung ist durch Kontierungsstempelabdruck oder gesonderten Kontie-
rungsanordnungsbeleg zu dokumentieren. der Kontierungsstempelabdruck ist di-
rekt auf der buchungsbegründenden unterlage anzubringen, der Kontierungsanord-
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nungsbeleg ist mit der buchungsbegründenden unterlage fest zu verbinden. soweit 
sich die unter nr. 1.3.3 bis 1.3.9 und 1.3.11 der vv zu §§ 70 bis 72 und 74 bis 80 
Lho geforderten inhalte aus der buchungsbegründenden unterlage ergeben, ist es 
ausreichend, die nachfolgenden Angaben mittels Kontierungsstempelabdruck oder 
Kontierungsanordnungsbeleg zu dokumentieren:
a. bezeichnung des buchungskreises
b. dienststellennummer
c. haushaltsjahr
d. sachkonto, Kostenstelle/innenauftrag, Finanzstelle, Finanzposition
e. hinweisfeld zur Aufnahme von vorgaben im sinne von nr. 1.3.12 der vv zu §§ 70 

bis 72 und 74 bis 80 Lho
f. sAP-belegnummer
g. unterschrift(en) für sachliche und rechnerische richtigkeit
h. unterschrift des Anordnungsbefugten
i. unterschriften der erfassungskräfte.

3. bei der durchführung von Anordnungen, die zu einer kreditorischen erfassung in 
sAP führen, sind zur sicherstellung der beachtung des vier-Augen-Prinzips folgen-
de verantwortlichkeiten geregelt:

3.1 eine – nicht mit dem Anordnungsverfahren (Feststellung der sachlichen und 
rechnerischen richtigkeit, Ausübung der Anordnungsbefugnis) befasste – Per-
son erfasst die rechnung in sAP vor und zeichnet für die ordnungsge mäße 
durchführung.

3.2 eine zweite – nicht mit dem Anordnungsverfahren befasste – Person bucht den 
vorerfassten beleg in sAP und zeichnet für die ordnungs gemäße durchführung.

3.3 vorgänge mit einem Wert von bis einschließlich 500 euro können von einer 
erfassungskraft (ohne vorerfassung und Freigabe) gebucht werden, wenn dies 
durch den jeweiligen buchungskreis zugelassen ist.

3.4 im Wege einer nachgelagerten Kontrolle der buchungsvorgänge ist eine stich-
probenprüfung durchzuführen (internes Kontrollsystem). bei der erzeugung der 
stichproben sind die landesweiten regelungen für das interne Kontrollsystem 
maßgeblich sowie etwaige justizspezifische ergänzungsbestimmungen.

3.5 die Wahrnehmung von zwei oder mehreren verantwortlichkeiten durch eine 
Person ist ausge schlossen.

3.6 unabhängigkeit von der Feststellung der sachlichen und rechnerischen rich-
tigkeit und der buchungsanordnung obliegt den buchungskräften die Plausibi-
litätsprüfung der zu erfas senden daten.

Jvb zu vv nr. 2 – zahlungen

1. Auszahlungsanordnungen über entschädigungen für zeuginnen und zeugen dür-
fen den emp fangsberechtigten ausgehändigt werden, wenn die entschädigungen 
von einem anderen bediensteten oder einer anderen bediensteten bar ausgezahlt 
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werden sollen. die Auszahlungsanordnung wird von dieser Person entgegen ge-
nommen und verbleibt dort als Auszahlungsnachweis. Auf verlangen kann dem 
empfangsberechtigten eine durchschrift der Auszahlungsanordnung ausgehändigt 
werden.

2. Allgemeine Annahmeanordnung gilt als erteilt für die Annahme von

2.1 gerichtskosten sowie von geldbeträgen nach § 1 Abs. 1 der einforderungs- 
und beitreibungsanordnung (ebAo) vom 2. August 2006 (Jmbl. s. 430), in ver-
fahren vor den richterdienstgerichten, nach § 60 des hessischen richtergeset-
zes in der Fassung vom 11. märz 1991 (gvbl. i s. 54), zuletzt geändert durch 
gesetz vom 16. september 2011 (gvbl. i s. 402), sowie nach § 1 Abs. 6 ebAo 
und in disziplinarsachen der notarinnen und notare nach den §§ 95 bis 110a 
bundesnotarordnung in der im bundesgesetzblatt teil iii, gliederungsnummer 
303-1 veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch gesetz vom 
16. dezember 2011 (bgbl. i s. 2515),

2.2 bezugsgebühren für das Justiz-ministerial-blatt für hessen,

2.3 stundungs- und verzugszinsen einschließlich der Kosten der zwangsvoll-
streckung,

2.4 eigengeldern und bezügen, die von anderen vollzugsanstalten für gefangene 
überwie sen werden,

2.5 erlösen aus der veräußerung eingezogener oder für verfallen erklärter gegen-
stände,

2.6 Wertpapiererträgen (zinsen, dividenden) sowie von erlösen aus dem verkauf 
von Wertpapieren, die in das eigentum des Landes (Justizverwaltung) überge-
gangen sind,

2.7 ersatzleistungen der gefangenen.

3. Allgemeine Auszahlungsanordnung gilt als erteilt für die Auszahlung von

3.1 gebühren und Auslagen nach § 22 Abs. 1 nr. 3 und Abs. 3 des ortsgerichtsge-
setzes in der Fassung vom 2. April 1980 (gvbl. i s. 114), zuletzt geändert durch 
gesetz vom 26. märz 2010 (gvbl. i s. 114),

3.2 eigengeldern und bezügen von gefangenen.

4. reihenfolge der tilgung

4.1 reicht die auf eine Forderung entrichtete einzahlung zur deckung des ganzen 
geschulde ten betrages nicht aus, so werden in nachstehender reihenfolge ge-
tilgt:
a. die Kosten des einziehungsverfahrens,
b. die zinsen,
c. beträge, deren nichtzahlung für die zahlungspflichtige oder den zahlungs-

pflichtigen an dere als vermögensrechtliche nachteile zur Folge haben kann, 
zum beispiel geldbeträge nach § 1 Abs. 1 der einforderungs- und beitrei-
bungsanordnung,
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d. gerichtskosten,
e. durchlaufende gelder,
f. beträge, für die keine andere Person haftet,
g. sonstige beträge.

4.2 bei mehreren Forderungen gegen dieselbe zahlungspflichtige oder denselben 
zahlungspflich tigen wird, wenn der gezahlte betrag zur deckung aller Forde-
rungen nicht ausreicht, zunächst die fällige, unter mehreren fälligen diejenige, 
welche der Kasse geringere sicherheit bietet, getilgt. im Übrigen bestimmt die 
Kasse die reihenfolge der tilgung.

4.3 nr. 4.1 und 4.2 gelten nicht, soweit durch rechtsvorschrift etwas anderes 
vorge schrieben ist oder die zuständige behörde eine abweichende bestim-
mung getroffen hat (zum beispiel im zusammenhang mit einer strafaussetzung 
oder mit der gewährung sonstiger ver günstigungen).

4.4 bei freiwilliger zahlung gelten die vorstehenden bestimmungen nur, wenn die 
schuldnerin oder der schuldner bei der Leistung nichts Abweichendes be-
stimmt. eine zahlung ist nicht mehr freiwillig, wenn die schuldnerin oder der 
schuldner nach einleitung der voll streckung zur Abwendung von zwangsmaß-
nahmen zahlt.

Jvb zu vv nr. 4.4 – tagesabschluss

1. bei der erstellung eines tagesabschlusses für einen Kassenautomaten ist die er-
mittlung des istbestandes nicht erforderlich. der istbestand wird nur bei Ablieferung 
des bargeldes ermittelt und dem sollbestand gegenübergestellt.

2. stellt die für zahlungen zuständige stelle einen Kassenfehlbetrag im sinne des satz 
3 der vv nr. 4.4.1 fest, ist dies der Aufsichtsbeamtin oder dem Aufsichtsbeamten 
und der behördenleitung unverzüglich anzuzeigen. im bereich der ordentlichen ge-
richtsbarkeit ist auch die Präsidentin oder der Präsident des oberlandesgerichts zu 
unterrichten.

Jvb zu vv nr. 5 – Für zahlungen zuständige stellen

1. gerichtskassen

1.1 gerichtskassen bestehen bei den unter nr. 1.2 buchst. a bis e aufgeführten 
Amtsgerichten. sie sind zuständig für die bereiche der ordentlichen gerichts-
barkeit, der verwaltungs-, Arbeits-, sozial-, Finanzgerichtsbarkeit sowie der 
Amtsanwaltschaft und staatsanwaltschaften für alle gerichte und Justizbehör-
den in den unter nr. 1.2 aufgeführten Landgerichtsbezirken.

1.2 die örtliche gerichtskassenzuständigkeit ist dabei wie folgt festgelegt:
a. darmstadt für den Landgerichtsbezirk darmstadt,
b. Frankfurt am main für das oberlandesgericht Frankfurt am main, die Land-

gerichtsbezirke Frankfurt am main und hanau,
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c. gießen für die Landgerichtsbezirke gießen, Limburg a. d. Lahn und mar-
burg,

d. Kassel für die Landgerichtsbezirke Kassel und Fulda,
e. Wiesbaden für den Landgerichtsbezirk Wiesbaden.

1.3 die Kassenleiterin oder der Kassenleiter und ihre/ seine ständige vertretung 
werden durch die Präsidentin oder den Präsidenten des oberlandesgerichts 
Frankfurt am main bestellt.

1.4 die Kassen sind teil der behörde, bei der sie errichtet sind. die behördenleitung 
ist für die geschäftsführung der Kasse in gleicher Weise verantwortlich wie für 
die geschäftsführung der anderen teile der behörde. sie hat die Kassenleiterin 
oder den Kassenleiter vor der einleitung von personellen maß nahmen zu hören, 
auch im hinblick auf deren oder dessen festgelegte verant wortung.

1.5 Anordnungen grundsätzlicher Art über die innere organisation der Kassen er-
lässt das für Justiz zuständige ministerium.

2. Andere für zahlungen zuständige stellen

2.1 bei Amtsgerichten oder bei zweigstellen der Amtsgerichte, bei denen keine ge-
richtskasse besteht, können bei bedarf– abhängig vom umfang des zahlungs-
verkehrs - zahlstellen (gerichtszahlstelle) oder handvorschussstellen einge-
richtet werden. vollzugszahlstellen werden bei den dem h.b. Wagnitz-seminar 
angegliederten Außenstellen (verwaltungs-competence-center) eingerichtet.

2.2 Andere gerichte, staatsanwaltschaften, die Amtsanwaltschaft und vollzugsbe-
hörden können mit einem handvorschuss ausgestattet werden.

2.3 bewährungshelferinnen und bewährungshelfer erhalten auf Antrag einen hand-
vorschuss auf das bewegungsgeld.

Jvb zu vv nr. 6 – it-verfahren

1. in der gerichtskasse und der gerichtszahlstelle erfolgt bei einsatz eines Kassenau-
tomaten die buchführung automatisiert, ansonsten mit dem buchungsprogramm 
der gerichtskassen und zahlstellen.

2. in der vollzugszahlstelle erfolgt die buchführung über die gelder der gefangenen 
mittels des edv-Anwendungsprogrammes bAsis Web.

Jvb zu vv nr.1 der Anlage 1 – bargeld, schecks

1. die zahlung von sicherheitsleitungen im rahmen von zwangsversteigerungsverfah-
ren hat unbar zu erfolgen.

2. schecks sind nur anzunehmen, wenn sie zur erbringung einer sicherheitsleistung in 
einem zwangsversteigerungsverfahren dienen. in allen anderen Fällen dürfen zah-
lungen mittels scheck nicht erfolgen.
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Jvb zu vv nr. 2.1 der Anlage 1 – Quittungen

das oberlandesgericht übersendet die von der für zahlungen zuständigen stelle anzu-
fordernden Quittungsblöcke. der erhalt der Quittungsblöcke ist zu bestätigen.

Jvb zu vv nr. 2 der Anlage 2 – Anordnungsverfahren

einer Feststellung der sachlichen und rechnerischen richtigkeit bedarf es bei einnah-
men in rechtssachen und Annahmen von hinterlegungen nicht.

Jvb zu vv nr. 3 der Anlage 3 – Aufgaben

1. gerichtskassen

1.1 Aufgabe der gerichtskasse ist insbesondere
a. gerichtskosten und geldbeträge nach § 1 Abs. 1 ebAo anzunehmen oder 

zurückzuzahlen;
b. die Annahme und rückzahlung von ordnungsgeldern sowie von zwangs-

geldern nach § 888 der zivilprozessordnung,
c. einnahmen anzunehmen und Ausgaben zu leisten, soweit die barzahlung 

verkehrsüblich ist,
d. bare und unbare einzahlungen für die einstellung der gerichtskostenstemp-

ler anzunehmen,
e. die baren Ausgaben für Postgebühren zu leisten,
f. geldhinterlegungen und Werthinterlegungen anzunehmen, sofern die hin-

terlegerin oder der hinterleger die Annahme durch die gerichtskasse ver-
langt,

g. die Abrechnungen der vollziehungsbeamtinnen und vollziehungsbeamten 
der Justiz zu buchen,

h. die Ablieferung und verstärkung der handvorschüsse.

1.2 die gerichtskasse ist vollstreckungsbehörde für alle Ansprüche nach § 1 Abs. 1 
 nr. 4, 4b, 6, 7, 8 und 9 der Justizbeitreibungsordnung (Jbeitro) in der im bun-
desgesetzblatt teil iii, gliederungsnummer 365-1 veröffentlichten bereinigten 
Fassung, zuletzt geändert durch gesetz vom 29. Juli 2007 (bgbl. i s. 2258), 
sowie für die unter § 1 Abs. 1 nr. 10 der Jbeitro fallenden ortsgerichtskosten 
(§ 25 ortsgerichtsgesetz).

1.3 die gerichtskasse Frankfurt am main ist hinterlegungskasse für den bezirk des 
oberlandes gerichts Frankfurt am main.

1.4 die gerichtskasse Kassel ist für die vollstreckung der bußgelder wegen ord-
nungswidrigkeiten nach den §§ 24 und 24a stvg und Kosten des bußgeld-
verfahrens zuständig (§ 15 Abs. 3 hessisches verwaltungsverfahrensgesetz), 
soweit die bußgelder vom regierungspräsidium Kassel verhängt worden sind.
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2. einrichtung der gerichtskassen

2.1 soweit sich der einsatz der bediensteten nicht ohne weiteres aus der beset-
zung der der behörde für die Kasse zugeteilten stellen ergibt, bestimmt die 
Kassenleiterin oder der Kassenleiter den einsatz der bediensteten. bei dem 
einsatz von beschäftigten sind die eingruppierungsmerkmale des tv-h zu be-
achten. Kann die Übertragung von Aufgaben eine eingruppierung der oder des 
beschäftigten zur Folge haben, die einer höheren vergleichbaren Laufbahn-
gruppe zuzuordnen ist, ist die einwilligung der Präsidentin oder des Präsiden-
ten des oberlandesgerichts einzuholen.

2.2 geeignete bedienstete der serviceeinheit können auf Anordnung der behör-
denleitung zur vertretung und hilfeleistung in der Kasse eingesetzt werden. die 
vorübergehende verwendung von bediensteten der Kasse im allgemeinen ge-
schäftsbetrieb der behörde muss auf not fälle beschränkt bleiben. die vermin-
derung des Personalbestandes der Kasse für einen zeitraum von mehr als drei 
monaten bedarf der einwilligung des für Justiz zuständigen ministeriums; dies 
gilt nicht für den Ausfall durch erkrankung.

2.3 die Aufgaben der sachbereichsleitung für den zahlungsverkehr werden von der 
Kassenleiterin, dem Kassenleiter oder ihrer/ seiner vertretung wahrgenommen.

2.4 der geschäftsverteilungsplan bedarf der genehmigung der behördenleitung 
und ist im Justizintranet zu veröffentlichen.

3. besondere obliegenheiten in den gerichtskassen

3.1 die Kassenleiterin oder der Kassenleiter hat die Abschlüsse vorzunehmen so-
wie das einziehungsverfahren zu leiten.

3.2 die einziehung von Forderungen nach den Kosteneinziehungsbestimmungen 
wird bei der gerichtskasse im sachbereich vollstreckung wahrgenommen.

4. geschäftsgang in den gerichtskassen

4.1 schreiben, verfügungen, bescheinigungen und ähnliche dokumente der Kasse 
sind wie folgt zu vollziehen:

4.1.1 schreiben, die sich auf einen buchführungsvorgang beziehen, sowie 
bescheinigungen in büchern und rechnungen:
von der Kassenleiterin, dem Kassenleiter oder ihrer/ seiner vertretung 
und von der sachbearbeiterin oder dem sachbearbeiter;

4.1.2 schecks und Überweisungsaufträge sowie Aufträge zur verstärkung 
und Ablieferung des Kassenbestandes, Quittungen gegenüber den für 
zahlungen zuständigen stellen – soweit sie nicht vom Kassenautomaten 
erzeugt werden:
von der Kassenleiterin, dem Kassenleiter oder ihrer/ seiner vertretung 
und von der sachbearbeiterin oder dem sachbearbeiter;

4.1.3 Quittungen über sonstige einzahlungen und über einlieferungen sowie 
hinterlegungsbescheinigungen – soweit sie nicht vom Kassenautoma-
ten erzeugt werden:
von der sachbearbeiterin oder dem sachbearbeiter;
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4.1.4 zahlungsanzeigen – soweit sie einer unterschrift bedürfen:
von der sachbearbeiterin oder dem sachbearbeiter;

4.1.5 schriftstücke, die eine sonstige rechtsgeschäftliche erklärung enthalten:
von der Kassenleiterin, dem Kassenleiter oder ihrer/ seiner vertretung 
und von der sachbereichsleiterin oder dem sachbereichsleiter;

4.1.6 schriftstücke, die im verfahren nach der Justizbeitreibungsordnung die 
vollstreckung in das unbewegliche vermögen oder die eröffnung eines 
insolvenzverfahrens betreffen:
von der Kassenleiterin, dem Kassenleiter oder ihrer/ seiner vertretung 
und von der sachbereichsleiterin oder dem sachbereichsleiter;

4.1.7 vollstreckungsaufträge, die im verfahren nach der Justizbeitreibungs-
ordnung die einholung einer vermögensauskunft betreffen:
von der sachbereichsleiterin oder dem sachbereichsleiter und von der 
sachbearbeiterin oder dem sachbearbeiter,
die weiteren verfügungen zu den vollstreckungsaufträgen jedoch nur 
von der sachbearbeiterin oder dem sachbearbeiter;
die Kassenleiterin/ der Kassenleiter kann entscheiden, ob geeigneten 
sachbearbeiterinnen und sachbearbeitern die alleinige unterschriftsbe-
fugnis zur vollziehung der vollstreckungsaufträge übertragen wird.

4.1.8 schriftstücke, die im verfahren nach der Justizbeitreibungsordnung die 
vollstreckung in Forderungen und andere vermögensrechte, die gel-
tendmachung von Forderungen in insolvenzverfahren sowie die Aufhe-
bung, einstellung oder beschränkung einer vollstreckung in körperliche 
sachen betreffen:
von der sachbereichsleiterin oder dem sachbereichsleiter und von der 
sachbearbeiterin oder dem sachbearbeiter;

4.1.9 sonstige schriftstücke in verfahren nach der Justizbeitreibungsordnung 
ein schließlich der vollstreckung in körperliche sachen:
von der sachbearbeiterin oder dem sachbearbeiter;

4.1.10 sonstige schreiben, verfügungen und bescheinigungen sowie Prozess- 
und terminsvollmachten:
von der Kassenleiterin, dem Kassenleiter oder ihrer/ seiner vertretung.

4.2 soweit einzahlungen außerhalb des Kassenraums und nicht vom Kassenauto-
maten sondern durch besonders hierzu ermächtigte bedienstete entgegenge-
nommen werden, haben diese bediensteten allein Quittung zu erteilen. Über 
beträge, die im geschäftsgang der Kasse von einer oder einem bediensteten 
an eine andere oder an einen anderen bediensteten oder von bediensteten, die 
außerhalb des Kassenraums mit der entgegennahme von einzahlungen betraut 
sind, an die sachbe arbeiterin oder den sachbearbeiter für den zahlungsver-
kehr übergeben werden, hat die oder der annehmende bedienstete allein und 
in einfachster Form eine empfangsbescheini gung zu erteilen.

4.3 Quittungen, hinterlegungsbescheinigungen sowie die in den nr. 4.1.5 bis 4.1.10 
bezeichneten schriftstücke haben – soweit sie nicht vom Kassenautomaten er-
zeugt werden - den Abdruck des dienststempels zu enthalten. die Kasse führt 
besondere dienststempel und siegel mit ihrer bezeichnung.
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5. gerichtszahlstellen

5.1 Aufgaben der gerichtszahlstellen

5.1.1 die gerichtszahlstelle hat anzunehmen
a. einzahlungen auf Kostenforderungen und von vorschüssen,
b. einzahlungen von geldbeträgen im sinne des § 1 Abs. 1 der einfor-

derungs- und beitreibungsordnung,
c. geld- und Werthinterlegungen, sofern die hinterlegerin oder der hin-

terleger die Annahme durch die gerichtszahlstelle verlangt,
d. einzahlungen, um deren Annahme die im Abrechnungsverkehr über-

geordnete Kasse ersucht,
e. einzahlungen zur einstellung von gerichtskostenstemplern,
f. einnahmen anzunehmen, soweit die barzahlung verkehrsüblich ist.

5.1.2 die gerichtszahlstelle hat auszuzahlen
a. die entschädigung der zeuginnen und zeugen,
b. wenn die im Abrechnungsverkehr übergeordnete Kasse darum er-

sucht,
c. reiseentschädigungen an mittellose Personen und vorschüsse an 

zeuginnen und zeugen,
d. Postgebühren,
e. Ausgaben zu leisten, soweit die barzahlung verkehrsüblich ist.

5.2 die zurückzahlung von gerichtskosten und geldbeträgen nach § 1 Abs. 1 ebAo 
oder die Auszahlung von durchlaufenden geldern darf auch dann nicht von der 
gerichtszahlstelle vorgenommen werden, wenn es sich um beträge handelt, die 
von ihr als einzahlung angenommen oder mit gerichtskostenstempler entrich-
tet worden sind.

5.3 die gerichtszahlstelle hat bei einzahlungen zu JuKos-Konten, die zahlungen 
zum Kassenzeichen zu erfassen, ansonsten sind zahlungsanzeigen zu den 
sachakten zu erstatten.

6. vollzugszahlstellen

6.1 Aufgabe der vollzugszahlstelle ist
a. buchung der unbaren zahlungsvorgänge
b. Ausgehende Überweisungen von gefangenen
c. eingehende Überweisungen an gefangene
d. bearbeitung der bankauszüge
e. Forderungsmanagement
f. budgetwirksame buchungen
g. schließen der Personenkonten (entlassung, verlegung etc.)
h. interne bestandverstärkung und Ablieferung
i. erstellung des monatsabschlusses.

7. handvorschüsse

7.1 Aufgaben von handvorschussstellen im Justizvollzug
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a. verwaltung des zugewiesenen handvorschusses
b. buchung der baren zahlungsvorgänge
c. Kontierung der ein- und Auszahlungsbelege
d. buchung und Pflege der Personenkonten
e. sperrung der gefangenengelder
f. Auskunftsersuchen über vorhandenes geld.

7.2 Aufgaben von anderen handvorschussstellen
handvorschussstellen wickeln kleinere ein- und Auszahlungen ab, deren bar-
zahlung verkehrsüblich ist und im rahmen der für gerichtszahlstellen festge-
legten Aufgaben liegt.

Jvb zu vv nr. 3.3 der Anlage 3 – monatsabschluss

1. die Abrechnung der für zahlungen zuständigen stelle ist vor ihrer Absendung an die 
zuständige Kasse (hcc) von der Aufsichtsbeamtin oder dem Aufsichtsbeamten auf 
ihre richtigkeit zu prüfen und zu bescheinigen.

2. zweitausdrucke der Abrechnungsnachweise sind der zeitfolge nach bei der für zah-
lungen zuständige stelle aufzubewahren.

3. der handvorschuss bei vollzugsanstalten wird mit der vollzugzahlstelle abgerech-
net, an die die Justizvollzugsbehörde angeschlossen ist.

Jvb zu vv nr. 4 der Anlage 3 – geldverwaltung

die einrichtung eines girokontos ist neben dem hcc auch dem für Justiz zuständigen 
ministerium anzuzeigen. 

Jvb zu vv nr. 5 der Anlage 3 – besondere bestimmungen handvorschuss

Über die höhe des handvorschusses bei gerichten, staatsanwaltschaften oder der 
Amtsanwaltschaft entscheidet bis zu einem bestand von 1.000 eur die behördenlei-
terin oder der behördenleiter.

Jvb zu vv nr. 7 der Anlage 3 – 
Aufsicht/Prüfung der für zahlungen zuständigen stellen

1. Aufsichtsbeamtin oder Aufsichtsbeamter ist bei der gerichtskasse die Kassenleite-
rin, der Kassenleiter oder ihre/ seine stellvertretung, bei der gerichtszahlstelle die 
geschäftsleiterin, der geschäftsleiter oder ihre/ seine stellvertretung, bei vollzug-
zahlstellen die Leiterin/ der Leiter des h.b. Wagnitz-seminars oder ihre/ seine stell-
vertretung. Aufsichtsbeamtin oder Aufsichtsbeamter einer handvorschussstelle ist 
ein von der behördenleitung bestimmter bediensteter. die Aufsichtsbeamtin oder 
der Aufsichtsbeamte hat an dem für den monatlichen Abschluss bestimmten tag 
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und mindestens einmal in jedem haushaltsjahr unvermutet die für zahlungen zu-
ständige stelle zu prüfen. ein von der innenrevision für den jeweiligen geschäftsbe-
reich erstellter Prüfungskatalog ist bei der Prüfung der für zahlungen zuständigen 
stelle zu verwenden.

2. darüber hinaus werden die gerichtskassen durch die organisationseinheit „innenre-
vision bei dem oberlandesgericht Frankfurt am main“ geprüft. der Prüfungskatalog 
„gerichtskassen“ ist bei der Prüfung der gerichtskassen zu verwenden.

II. Abschnitt

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

die runderlasse vom 24.11.1997 (Jmbl. 1998 s. 54 sowie s. 101) und vom 21.04.2006 
(Jmbl. s. 285) werden aufgehoben.

dieser runderlass tritt am tage nach seiner veröffentlichung in Kraft.

Nr. 30 Änderung des Vollstreckungsplans für das Land Hessen. Rderl. d. HMdJ v. 
01.10.2014 (4431/1 - IV/A3 - 2013/4976 - IV/C) – JMBl. S. 454 –

– Gült.-Verz. Nr. 245 –

rderl. v. 01.09.2014 (Jmbl. s. 358)

I.

der vollstreckungsplan für das Land hessen vom 1. september 2014 (Jmbl. s. 358) 
wird wie folgt geändert:

1. das inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) die Angabe zu Abschnitt 2 nr. 3 wird wie folgt gefasst:
„3. (weggefallen)“.

b) die Angabe zu Abschnitt 3 nr. 10 wird wie folgt gefasst:
„10. vollstreckung von Freiheitsstrafen an heranwachsenden verurteilten 10“.

2. Abschnitt 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„die sachliche und örtliche zuständigkeit der vollzugsanstalten und der einrich-
tung von Jugendarrest richtet sich nach den folgenden bestimmungen und den 
einweisungsplänen unter berücksichtigung
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a) des hessischen strafvollzugsgesetzes (hstvollzg) vom 28. Juni 2010 (gvbl. i 
s. 185), geändert durch gesetz vom 5. märz 2013 (gvbl. s. 46),

b) des hessischen sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes vom 5. märz 2013 
(gvbl. s. 46),

c) der strafvollstreckungsordnung (stvollstro) in der Fassung vom 4. Juli 2011 
(Jmbl. s. 376),

d) des hessischen untersuchungshaftvollzugsgesetzes vom 28. Juni 2010 
(gvbl. i s. 185, 208), geändert durch gesetz vom 5. märz 2013 (gvbl. s. 46),

e) des Jugendgerichtsgesetzes (Jgg) in der Fassung vom 11. dezember 1974 
(bgbl. i s. 3427), zuletzt geändert durch gesetz vom 26. Juni 2013 (bgbl. i 
s. 1805),

f) des hessischen Jugendstrafvollzugsgesetzes vom 19. november 2007 
(gvbl. i s. 758), zuletzt geändert durch gesetz vom 5. märz 2013 (gvbl.  
s. 46), und

g) der Jugendarrestvollzugsordnung in der Fassung vom 30. november 1976 
(bgbl. i s. 3270), zuletzt geändert durch gesetz vom 8. dezember 2010 
(bgbl. i s. 1864).“

b) in Abs. 2 buchst. g wird die Angabe „thug“ durch „des therapieunterbringungs-
gesetzes vom 22. dezember 2010 (bgbl. i s. 2300, 2305), geändert durch ge-
setz vom 5. dezember 2012 (bgbl. i s. 2425)“ ersetzt.

3. Abschnitt 2 nr. 3 wird aufgehoben. 

4. Abschnitt 3 nr. 10 wird wie folgt gefasst:

„10. Vollstreckung von Freiheitsstrafen an heranwachsenden Verurteilten

(1) die unterbringung von zu Freiheitsstrafen verurteilten unter 24 Jahren richtet 
sich nach § 25 stvollstro, § 114 Jgg i. v. m. den richtlinien zu § 114 Jugend-
gerichtsgesetz (rderl. v. 23.6.1994, Jmbl. s. 277) und § 1 des hessischen Ju-
gendstrafvollzugsgesetzes.

(2) zu Freiheitsstrafe verurteilte unter 21 Jahren werden in die nach Abschnitt 8 nr. 
29 zuständige Justizvollzugsanstalt eingewiesen. zu Freiheitsstrafe verurteilte, 
die das 21., aber noch nicht das 24. Lebensjahr vollendet haben, werden in der 
regel in die nach Abschnitt 8 nr. 27 zuständige Justizvollzugsanstalt eingewie-
sen. soweit im rahmen der Feststellung des maßnahmebedarfs Anhaltspunkte 
vorliegen, die eine eignung des verurteilten unter 24 Jahren für den Jugend-
vollzug erkennen lassen, kann eine verlegung in die nach Abschnitt 8 nr. 29 
zuständige Justizvollzugsanstalt erfolgen.

(3) bei strafresten bis zu sechs monaten können verurteilte auch über die nach 
Abs. 1 und 2 vorgesehene Altersgrenze hinaus in den nach Abschnitt 8 nr. 29 
zuständigen Justizvollzugsanstalten verbleiben.“

5. in Abschnitt 4 nr. 16 Abs. 5 satz 2 wird die Angabe „das sachgebiet für offenen 
vollzug der Justizvollzugsanstalt rockenberg in der Justizvollzugsanstalt gießen – 
Abteilung offener vollzug –“ durch „die Abteilung für den offenen Jugendstrafvollzug 
der Justizvollzugsanstalt gießen“ ersetzt.
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6. in Abschnitt 6 nr. 21 werden die Wörter „in Weiterstadt“ gestrichen.

7. Abschnitt 7 wird wie folgt geändert:

a) in nr. 24.4 wird in der rechten spalte die Angabe „Abschiebungshaft bei über 
18-Jährigen“ gestrichen.

b) in nr. 24.8 werden in der linken spalte die Angabe
„mit Abteilung für den offenen Jugendstrafvollzug  
– Adresse wie oben –“

und in der rechten spalte die Angabe
„männliche Jugendliche/heranwachsende – offener vollzug –  
Jugendstrafe“

angefügt.

c) in nr. 24.13 werden in der linken spalte die Angabe
„mit sachgebiet für offenen vollzug in der Justizvollzugsanstalt gießen  
Wolfgang-mittermaier-haus –  
gutfleischstraße 6 
35390 gießen 
telefon: 0641/934-1558 oder -1572 
e-mail: poststelle@jva-giessen.justiz.hessen.de“

und in der rechten spalte die Angabe
„männliche Jugendliche/heranwachsende – offener vollzug –  
Jugendstrafe“

gestrichen.

d) in nr. 24.14 werden in der linken spalte die Angabe
„mit einrichtung für sicherungsverwahrung  
vor den Löserbecken 4  
64331 Weiterstadt  
telefon: 06150/102-0  
telefax: 06150/1029009“

gestrichen und die Angabe
„mit einrichtung für den vollzug von sicherungsverwahrung  
– Adresse wie oben –“

angefügt.

e) in nr. 24.16 wird in der rechten spalte die Angabe „e) Abschiebungshaft bei unter 
18-Jährigen“ gestrichen.

II.

dieser runderlass tritt am 1. oktober 2014 in Kraft.
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B e K A N N T M A C H u N G e N

Geänderter Frauenförderplan nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz 
(HGlG) für das Hessische Ministerium der Justiz für die Zeit vom 1. Juli 2012 bis 
30. Juni 2018 (Stichtag 1. Juli 2014). Bek. d. HMdJ v. 12.09.2014 (1100/3 - ZB 3 - 
2012/6661 - ZB) – JMBl. S. 457 –

der Frauenförderplan des hessischen ministeriums der Justiz umfasst den gesamt-
zeitraum 1. Juli 2012 bis 30. Juni 2018. zum stichtag 1. Juli 2014 ist dieser Frauen-
förderplan nach § 5 Abs. 5 satz 1 i.v.m. § 19 Abs. 1 satz 2 hglg angepasst worden.

er beinhaltet:

1. Personalstellen

•	 des	höheren	Dienstes,

•	 des	gehobenen	Dienstes,

•	 des	mittleren	Dienstes,

•	 der	Entgeltgruppen.

2. maßnahmen zur verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie zur Aufwertung von 
tätigkeiten an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen nach § 5 Abs. 6 
hglg.
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Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie zur Aufwertung 
von Tätigkeiten an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen nach § 5 
Abs. 6 HGlG:

Fortbildung

im bereich der Fortbildung wird entsprechend § 11 Abs. 5 des hessischen gleichbe-
rechtigungsgesetzes (hglg) darauf geachtet, dass eine gleichberechtigte teilhabe von 
Frauen und männern bei Fortbildungsveranstaltungen stattfindet, um so der optimalen 
Aufgabenerfüllung, Qualifikationsverbesserung und Anpassung an neue entwicklun-
gen zu dienen. diesbezüglich sind Abteilungen und referate gehalten, dafür sorge zu 
tragen, dass sich der Frauenanteil an den hierfür dienlichen Fortbildungen erhöht. der 
Anteil sollte mindestens dem entsprechenden Frauenanteil der jeweiligen zielgruppe 
entsprechen.

Fortbildungsveranstaltungen werden allen beschäftigten, auch beurlaubten und in el-
ternzeit befindlichen beschäftigten, gleich gut zugänglich gemacht. bei der Ankündi-
gung von Fortbildungsmaßnahmen werden nach § 11 Abs. 4 hglg durch die teilnahme 
an dienstlichen Fortbildungsmaßnahmen entstehende unvermeidliche Kosten für die 
betreuung von Kindern unter 12 Jahren oder nach ärztlichem zeugnis pflegebedürfti-
gen Angehörigen erstattet. zudem wird teilzeitbeschäftigten nach § 13 hglg entspre-
chender Freizeitausgleich gewährt.

Angesichts der bestehenden unterrepräsentanz von weiblichen bediensteten in den 
Führungspositionen, insbesondere im höheren und im spitzenamt des gehobenen 
dienstes fördert das haus Aspekte der Personalentwicklung in der Fortbildung. An-
gebote stellen hier die Fortbildungsveranstaltung für explizit weibliche Führungskräfte 
bzw. nachwuchskräfte der zentralen Fortbildung „Frauen auf dem Weg nach oben“ 
sowie die justizeigenen Fortbildungsveranstaltungen für Führungskräfte „chancen-
gerechtigkeit unter dem Leitprinzip des gender mainstreaming als Führungsaufgabe“ 
und „erfolgreich Führen – gesundheit erhalten“ dar. zudem wird eine tagung „zeit-
management/selbstmanagement unter dem Aspekt der doppelbelastung durch beruf 
und Familie“ für sämtliche mitarbeiterinnen und mitarbeiter angeboten. Ferner fördert 
das hessische ministerium der Justiz die teilnahme von beschäftigten des gehobenen 
dienstes sowie vergleichbarer beschäftigter mit Fachhochschulabschluss bzw. auch 
besonders qualifizierten beamtinnen und beamten des mittleren dienstes sowie ver-
gleichbaren beschäftigten am Aufbaustudiengang „Justizmanagement“, der Kenntnis-
se für die Justizverwaltung vermittelt.

zur Weiterqualifizierung wird im tarifbereich auch künftig die teilnahme an dem vor-
bereitungslehrgang auf die Fortbildungsprüfung zur „verwaltungsfachwirtin“ bzw. zum 
„verwaltungsfachwirt“ ermöglicht. ein erfolgreicher Abschluss ermöglicht die Übernah-
me einer höherwertigen tätigkeit, die in aller regel mit einer höhergruppierung verbun-
den ist. im hinblick auf den Frauenüberschuss im tarifbereich wird diese maßnahme in 
der regel von weiblichen bediensteten in Anspruch genommen.
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Vereinbarkeit von Beruf und Familie

das haus setzt in verschiedenen handlungsfeldern familienfreundliche ziele und maß-
nahmen um. dem hessischen ministerium der Justiz wurde daher in den Jahren 2006, 
2009 und 2012 durch die berufundfamilie ggmbh der hertie-stiftung das gütesigel für 
vorbildliches engagement im rahmen einer familienbewussten Personalpolitik verlie-
hen.

im rahmen der familienfreundlichen Politik ist für das Jahr 2015 durch das hessische 
ministerium der Justiz auch beabsichtigt, sich für das neue landeseigene hessische 
gütezertifikat „Familienfreundlicher Arbeitgeber Land hessen“ mit neuen zielen und 
maßnahmen zu bewerben.

Telearbeit

zur besseren vereinbarkeit von beruf und Familie nimmt die telearbeit einen hohen 
stellenwert ein. Auch künftig soll die telearbeit bewilligt werden, um insbesondere die 
unterschiedlichen familiären bedarfslagen mit den dienstlichen belangen in einklang 
zu bringen.

externe Personalberatung

dem haus stehen seit oktober 2013 externe Personalberater zur verfügung. diese be-
raten die beschäftigten anonym, bei beruflichen, gesundheitlichen oder persönlichen 
Problematiken und Krisen. durch das externe beratungsangebot haben die beschäf-
tigten die möglichkeit, in schwierigen situationen vertraulich, zeitnah und unbürokra-
tisch unterstützung zu erfahren. die Personalberatung dient somit auch der erhaltung 
oder (Wieder-) herstellung guter Arbeitsbedingungen.

Gesundheitsmanagement

seit der einführung des gesundheitsmanagements im Jahr 2011 wird im haus eine 
vielzahl von gesundheitsmaßnahmen durchgeführt, wie zum beispiel verschiedene 
sportkurse, gesundheitstage, Laufgruppen, dauerhaftes massageangebot. Ferner 
wird durch die mitglieder des ebenfalls seit 2011 bestehenden Arbeitskreises gesund-
heit das gesundheitsmanagement des hauses aktiv durch die umsetzung verschiede-
ner ideen weiter vorangetrieben. speziell bei den gesundheitsangeboten wird darauf 
geachtet, dass diese auch von Frauen in teilzeit genutzt werden können.
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P e R S O N A L N A C H R I C H T e N

B e R I C H T I G u N G e N

bezüglich der veröffentlichung im JMBl. 09/2014 unter Personalnachrichten auf  
S. 424 muss es richtig lauten:

ernannt wurde:

zum Justiz-
hauptsekretär : Justizhauptsekretär außer dienst bodo Laux in Weilburg – 

unter berufung in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit –.

P e R S O N A L N A C H R I C H T e N

die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren ver-
öffentlichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

ernannt wurden:
zur richterin
am oberlandesgericht : richterinnen am Amtsgericht Petra ostheimer und dr. re-

nata von Pückler;

zum richter
am oberlandesgericht : universitätsprofessor dr. matthias Jahn – unter berufung in 

das richterverhältnis auf Lebenszeit –;

zum Justiz-
oberinspektor : Justizinspektor Florian Kurth.

versetzt wurden:
Justizinspektorinnen sophie helbig v. d. oberlandesgericht Frankfurt am main a. d. 
Amtsgericht offenbach am main, vanessa mohr v. d. oberlandesgericht Frankfurt am 
main a. d. Amtsgericht hanau und Jennifer ulbrich v. d. oberlandesgericht Frankfurt 
am main a. d. Amtsgericht Frankfurt am main.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
oberamtsrat Jochen grenzhäuser.

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
vorsitzender richter am oberlandesgericht dr. Jürgen nesselrodt, Frankfurt.
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Landgerichte

ernannt wurden:
zur vorsitzenden richterin
am Landgericht : richterin am Landgericht dr. bettina bokelmann in Frank-

furt am main;

zum regierungsrat : oberamtsrat Andreas repp in gießen;

zum oberamtsrat
mit Amtszulage : oberamtsrat stefan Auernigg in Frankfurt am main;

zur Amtfrau : oberinspektorin manuela riebel in Fulda;

zur Justiz-
obersekretärin : Justizinspektorin sybille Kreis in Fulda.

inspektorinnen heike Wesner in darmstadt, Judith hack in hanau, inspektor Florian 
Labus in Limburg a. d. Lahn wurden in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
vorsitzende richterin am Landgericht sabine garmissen v. d. Landgericht Frank-
furt am min a. d. oberlandesgericht Frankfurt am main. ror’in sibylle Langlitz v. d. 
Landgericht hanau a. d. Amtsgericht gelnhausen und Justizoberinspektorin daniela 
Kalb v. d. Landgericht Frankfurt am main a. d. Amtsgericht hünfeld.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
Amtmänner Josef brähler und Wolfgang Wiegand in Fulda.

Staatsanwaltschaften

ernannt wurden:
zur Amtsrätin : Justizamtfrau birgit Wagner in Limburg a.d. Lahn;

zur Justiz-
obersekretärin : Justizinspektorinnen eva Lisa Figge in Frankfurt am main 

und vanessa Weide in Kassel.

versetzt wurde:
Justizinspektorin irene sauter v. d. staatsanwaltschaft darmstadt a. d. Amtsgericht 
mannheim.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
Justizamtmann volker Wißner in Frankfurt am main und Amtmann Wolfgang heidrich 
in gießen.
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Amtsgerichte

ernannt wurden:
zum direktor
des Amtsgerichts : richter am Landgericht mathias gäfgen in idstein;

zur Amtsrätin : Justizamtfrauen Anja schäfer in Frankfurt am main, Petra 
Krämer-schoppe in hanau, rita Wagner in Kassel und elke 
mayer in Korbach;

zur Justizamtfrau : Justizoberinspektorinnen Peggy rosinki in Frankfurt am 
main, Anja thomas in gelnhausen und Karin sandser in 
rüdesheim am rhein;

zur Justiz-

obersekretärin : Justizinspektorinnen Andrea gööck in bad schwalbach, 
Anja Kuchmecki in bensheim, Jean Krüger, denise mahn in 
darmstadt, nadja heid in Frankfurt am main, maike Appich 
in gelnhausen, sylvia Fey, sarah schuster in Kassel und 
slyvia träder in Wiesbaden;

zum Justiz-
obersekretär : Justizinspektoren tore graeber in Frankfurt am main und 

mathias göllnitz in hanau.

Justizinspektorin sinja schött in hanau wurde in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
berufen.

versetzt wurde:
Justizoberinspektorin sandra born v. d. Amtsgericht darmstadt a. d. Amtsgericht 
bensheim.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
direktor des Amtsgerichts rainer Wild in idstein, regierungsdirektor udo Kalusche 
in Frankfurt am main, oberamtsräte eugen Lehr in gelnhausen, Wolfgang Leber in 
Limburg a. d. Lahn, manfred clauß in michelstadt, Peter scholz in offenbach am 
main, Amtsrätinnen ursula Fröder in Frankfurt am main, brigitte thielmann in Kassel, 
Amtsräte Karl-heinz müller in bad schwalbach und rolf geiger in darmstadt.

Verwaltungsgerichte

ernannt wurde:
zur Präsidentin des
verwaltungsgerichts : vorsitzende richterin am verwaltungsgericht Johanna  

domann-hessenauer in gießen.
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Arbeitsgerichte

ernannt wurde:
zur richterin am
Arbeitsgericht : richterin auf Probe Anne isabell ida Krämer in Wiesbaden – 

unter berufung in das richterverhältnis auf Lebenszeit –.

Notarinnen und Notare

zum notar bestellt wurde:
rechtsanwalt oliver schwab mit dem Amtssitz in Friedberg (hessen).

Ausgeschieden sind:

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar Axel h. mönch, Langen, mit Ablauf des 30.09.2014, 
notar dr. bernt haarich, Frankfurt am main, mit Ablauf des 31.08.2014, 
notar Alfred Weigand, melsungen, mit Ablauf des 30.09.2014, 
notar dr. hubert meilinger, seligenstadt, mit Ablauf des 30.11.2014, 
notar dr. rainer staubach, Wiesbaden, mit Ablauf des 31.10.2014, 
notar dr. thomas correll, Frankfurt am main, mit Ablauf des 30.09.2014.

S T e L L e N A u S S C H R e I B u N G e N

R Ü C K N A H M e  e I N e R  S T e L L e N A u S S C H R e I B u N G

die Ausschreibung der im JMBl. Nr. 09/2014, vom 1. September 2014, S. 428, Ziffer 
10. ausgeschriebene stelle für

eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter
am Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (R 2)

wird zurückgenommen.
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S T e L L e N A u S S C H R e I B u N G e N

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

 1. eine richterin oder einen richter

am oberlandesgericht Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 2. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am Landgericht Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 3. die vizepräsidentin oder den vizepräsidenten

des Amtsgerichts Wiesbaden (r 2 mit Amtszulage nach Fußnote 7).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 4. eine richterin am Amtsgericht – als weitere aufsichtführende richterin – oder 
einen richter am Amtsgericht – als weiterer aufsichtführender richter –

bei dem Amtsgericht hanau (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.1) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

Staatsanwaltschaften

 5. die Leitende oberstaatsanwältin oder den Leitenden oberstaatsanwalt

als Leiterin oder Leiter der staatsanwaltschaft Wiesbaden (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.
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 6. die Leitende oberstaatsanwältin oder den Leitenden oberstaatsanwalt

als Leiterin oder Leiter der staatsanwaltschaft gießen (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 7. eine oberstaatsanwältin als Leiterin oder einen oberstaatsanwalt

als Leiter der Amtsanwaltschaft Frankfurt am main (r 2 mit Amtszulage nach Fuß-
note 10).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196. ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 8. eine oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer staatsanwaltschaft oder 
einen oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer staatsanwaltschaft

bei der staatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.7) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 9. eine oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer staatsanwaltschaft oder 
einen oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer staatsanwaltschaft

bei der staatsanwaltschaft Wiesbaden (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.7) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

Verwaltungsgerichtsbarkeit

 10. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am verwaltungsgericht Kassel (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 11. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am verwaltungsgericht darmstadt (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.
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Sozialgerichtsbarkeit

 12. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am hessischen Landessozialgericht in darmstadt (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

Arbeitsgerichtsbarkeit

 13. eine richterin am Arbeitsgericht – als die ständige vertreterin – oder einen richter 
am Arbeitsgericht – als der ständige vertreter – der direktorin

bei dem Arbeitsgerichts gießen (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des Frauen-
anteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestell-
te werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem dienstweg zu richten:

zu nr. 1, bis nr. 13 binnen drei Wochen an das hessische ministerium der Justiz in 
Wiesbaden;

eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1 bis Nr. 13 auf eventuelle Ver-
setzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an 
Verwaltungsbelangen orientierte ermessensentscheidung zwischen mehreren 
Versetzungsbewerberinnen und -bewerbern.
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A u S S C H R e I B u N G  F R e I e R  N O TA R S T e L L e N 

Abschnitt A i nr. 2 a) 2. satz des runderlasses über die Ausführung der bundesnotar-
ordnung vom 26.10.2009 (Jmbl. s. 563), geändert durch runderlass vom 15.03.2011 
(Jmbl. s. 258) und durch runderlass vom 12.11.2012 (Jmbl. s. 692).

es sind folgende freie notarstellen zu besetzen:

A) Landgerichtsbezirk darmstadt:

 1. im Amtsgerichtsbezirk darmstadt 11

 2.  im Amtsgerichtsbezirk dieburg 1

 3.  im Amtsgerichtsbezirk Fürth 1

 4. im Amtsgerichtsbezirk groß-gerau 4

 5.  im Amtsgerichtsbezirk Lampertheim 1

 6. im Amtsgerichtsbezirk Langen (hessen) 4

 7. im Amtsgerichtsbezirk michelstadt 1

 8. im Amtsgerichtsbezirk offenbach am main 10

 9. im Amtsgerichtsbezirk rüsselsheim 1

 10. im Amtsgerichtsbezirk seligenstadt 3

 11. in der stadt reinheim 1 
(Amtsgerichtsbezirk dieburg)

 12. in der stadt bischofsheim 1 
(Amtsgerichtsbezirk groß-gerau)

 13. in der stadt mörfelden-Walldorf 1 
(Amtsgerichtsbezirk groß-gerau)

 14. in der stadt viernheim 5 
(Amtsgerichtsbezirk Lampertheim)

 15. in der stadt dreieich 1 
(Amtsgerichtsbezirk Langen (hessen))

B) Landgerichtsbezirk Frankfurt am Main:

1. im Amtsgerichtsbezirk bad homburg v. d. höhe 5

2.  im Amtsgerichtsbezirk Frankfurt am main 54

3. in der gemeinde oberursel (taunus) 2 
(Amtsgerichtsbezirk bad homburg v. d. höhe)

4. in der gemeinde bad vilbel 3 
(Amtsgerichtsbezirk Frankfurt am main)
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C) Landgerichtsbezirk Fulda:

1. im Amtsgerichtsbezirk Fulda 2

d) Landgerichtsbezirk Gießen:

1. im Amtsgerichtsbezirk Friedberg (hessen) 2

2. im Amtsgerichtsbezirk gießen 5

3.  in der stadt buseck 1 
(Amtsgerichtsbezirk gießen)

e) Landgerichtsbezirk Hanau:

1. im Amtsgerichtsbezirk gelnhausen 2

2. im Amtsgerichtsbezirk hanau 7

3.  in der stadt gelnhausen 1 
(Amtsgerichtsbezirk gelnhausen)

F) Landgerichtsbezirk Kassel:

1. im Amtsgerichtsbezirk eschwege 4

2.  im Amtsgerichtsbezirk Fritzlar 1

3. im Amtsgerichtsbezirk Kassel 7

4. im Amtsgerichtsbezirk melsungen 1

5. in der stadt hessisch Lichtenau 1 
(Amtsgerichtsbezirk eschwege)

6. in der stadt homberg (efze) 1 
(Amtsgerichtsbezirk Fritzlar)

7. in der stadt Fuldatal 1 
(Amtsgerichtsbezirk Kassel)

8. in der stadt Kaufungen 1 
(Amtsgerichtsbezirk Kassel)

9. in der stadt Lohfelden 1 
(Amtsgerichtsbezirk Kassel)

G) Landgerichtsbezirk Limburg a. d. Lahn:

1. im Amtsgerichtsbezirk dillenburg 1

2.  im Amtsgerichtsbezirk Limburg a.d. Lahn 3

3. im Amtsgerichtsbezirk Wetzlar 1
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4. in der stadt dillenburg 1 
(Amtsgerichtsbezirk dillenburg)

H) Landgerichtsbezirk Marburg:

1. im Amtsgerichtsbezirk Kirchhain 1

2. im Amtsgerichtsbezirk marburg 6

I) Landgerichtsbezirk Wiesbaden:

1. im Amtsgerichtsbezirk Wiesbaden 20

2. in der stadt taunusstein 1 
(Amtsgerichtsbezirk bad schwalbach)

3. in der stadt hochheim am main 1 
(Amtsgerichtsbezirk Wiesbaden)

4. in der stadt Wiesbaden 2 
(Amtsgerichtsbezirk Wiesbaden).

Zusatz für die ausgeschriebenen Stellen unter A) 11. bis 15., B) 3. und 4., e) 3.,  
F) 5. bis 9., G) 4. sowie I) 3. und 4.:

sofern diese freien notarstellen an den orten nicht besetzt werden können, stehen die 
stellen für den Amtsgerichtsbezirk zur verfügung.

der Amtssitz muss in der jeweils bezeichneten gemeinde (stadt) bzw. dem Amtsge-
richtsbezirk genommen werden.

ich gebe daher rechtsanwältinnen und rechtsanwälten, die die voraussetzungen des 
§ 6 bnoto erfüllen, gelegenheit, die bestellung zur notarin oder zum notar zu bean-
tragen.

der schriftliche Antrag ist bis spätestens 12. November 2014 unter beifügung der 
erforderlichen unterlagen (Abschnitt A. ii. nr. 1. des o.g. runderlasses) bei dem Präsi-
denten des oberlandesgerichts Frankfurt am main einzureichen.
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B u C H B e S P R e C H u N G e N

unter alleiniger verantwortung der verfasserin oder des verfassers.

eser (hrsg.): Kommentar zum Strafgesetzbuch (schönke/schröder)

29. Auflage, 2014, XXXiX, 3238 seiten, Leinen; eur 159,00

verlag c.h.beck

isbn 978-3-406-65226-4

es gibt Kommentare, die sich darauf beschränken, die rechtsprechung zu dokumen-
tieren. solche Kommentare erfüllen ihren zweck, indem sie dem rechtssuchenden, der 
sich nur schnell über die Judikatur zu einem bestimmten thema informieren will, rasche 
hilfestellung geben können. und es gibt die anderen Kommentare. die wissenschaftli-
chen. die die einzelnen gerichtlichen entscheidungen strukturieren, sie in zusammen-
hang zueinander stellen, tendenzen herausarbeiten und kritisch begleiten. Kommen-
tare, die Lehrmeinungen aufnehmen, sie in bezug zur rechtsprechung setzen, neue 
ideen auf ihre praktische umsetzbarkeit und ihren – sit venia verbo – gerechtigkeits-
gehalt überprüfen. Kommentare, die nicht nur dokumentieren und referieren, sondern 
auch bewerten und stellung beziehen. Kommentare, die teil des wissenschaftlichen 
diskurses sind. Kommentare, in deren Lektüre man sich vertiefen kann. Kommentare, 
die intellektuellen genuss bereiten. ein solcher Kommentar ist der schönke/schröder.

Wer es eilig hat, findet die maßgebliche rechtsprechung und Literatur zu einer Frage-
stellung. Wer über etwas mehr zeit verfügt, kann zusammenhänge entdecken, neue 
ideen kennen lernen, sich eine eigene meinung bilden. in beiden Fällen kann sich der 
Leser darauf verlassen, dass die rechtsprechungsnachweise fehlerfrei sind, dass 
die Analysen sorgfältig durchdacht sind, dass die bewertungen und stellungnahmen 
gründlich abgewogen sind. diese verlässlichkeit des Werkes ist dem gewissenhaften 
Arbeiten der Autorinnen und Autoren zu verdanken, sämtlich hauptberufliche universi-
tätsprofessorinnen und –professoren.

mit der neuauflage sind nicht nur zwei Kommentatoren hinzugekommen, sondern 
teilweise haben die Autoren früherer Auflagen die zu kommentierenden Paragraphen 
auch untereinander getauscht, ein eher ungewöhnlicher vorgang. dieser zuständig-
keitswechsel hat zu recht umfangreichen neu- und ergänzungsbearbeitungen geführt, 
was dem Kommentar insgesamt einen sehr frischen geist verleiht. zudem wurde der 
eintritt einer weiteren Autorengeneration dazu genutzt, die Lesbarkeit der Kommentie-
rungen zu erhöhen und damit die benutzerfreundlichkeit zu verbessern. ein wichtiger 
schritt hierbei ist, dass bis hinunter auf die dritte gliederungsebene flächendeckend 
zwischenüberschriften eingefügt wurden, die der noch besseren verständlichkeit der 
erläuterungen dienen.
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das buch verdient nicht nur eine uneingeschränkte Kaufempfehlung, sondern eine 
ebenso uneingeschränkte Lektüreempfehlung!

Wiesbaden, den 29. August 2014 dr. Frank Wamser, LL.m. 
 ministerialrat
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V E R O R D N u N G E N

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Laufbahnzweig des Vollzugs- und 
Verwaltungsdienstes im gehobenen Justizdienst (GVollzVerwDAPO) vom 24. Sep-
tember 2014 (2421 - IV/A1 - 1995/8966 - IV/A) – JMBl. S. 482 –

– Gült.-Verz. Nr. 322 –

Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den Laufbahnzweig des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes 

im gehobenen Justizdienst (GVollzVerwDAPO)

vom 24.09.2014

Aufgrund des § 23 Abs. 3 satz 1 des hessischen beamtengesetzes vom 27. mai 2013 
(gvbl.  s. 218, 508), zuletzt geändert durch gesetz vom 20. november 2013 (gvbl. 
s. 578), verordnet die ministerin der Justiz im einvernehmen mit dem ministerium des 
innern und für sport sowie dem direktor des Landespersonalamtes und der Landes-
personalkommission:

Inhaltsübersicht

I. Allgemeines
§ 1 einstellungsvoraussetzungen
§ 2 bewerbungen
§ 3 Auswahlverfahren

II. Ausbildung
§ 4  ziel des vorbereitungsdienstes
§ 5  studienaufbau
§ 6  dienstbezeichnung
§ 7  Ausbildungsbehörde, Ausbildungsstellen, dienstaufsicht
§ 8  dauer
§ 9  urlaub
§ 10  studienablauf
§ 11  einführungspraktikum
§ 12  Fachwissenschaftliches studium
§ 13  Fachpraktisches studium
§ 14  beurteilungen
§ 15  Leistungsbewertungen

III. Prüfung
§ 16 zweck und zeitpunkt
§ 17 Prüfungsausschuss
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§ 18 verfahren vor dem Prüfungsausschuss
§ 19 schriftliche Prüfung
§ 20 durchführung der schriftlichen Prüfung
§ 21 bewertung der Prüfungsklausuren
§ 22 Ausschluss von der mündlichen Prüfung
§ 23 mündliche Prüfung
§ 24 bewertung der mündlichen Prüfung
§ 25 Abschlussnote
§ 26 Prüfungsniederschrift, zeugnis
§ 27 Ausbildungs- und Prüfungsheft
§ 28 ordnungsverstöße 
§ 29 versäumnis, erkrankung
§ 30 Wiederholung der Prüfung

IV. Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 31 Übergangsbestimmungen
§ 32 Aufhebung bisherigen rechts
§ 33 inkrafttreten

I. Allgemeines

§ 1

Einstellungsvoraussetzungen

in den vorbereitungsdienst für die Laufbahn des gehobenen Justizdienstes, Laufbahn-
zweig vollzugs- und verwaltungsdienst, können bewerberinnen und bewerber einge-
stellt werden, die

1. die voraussetzungen für die berufung in das beamtenverhältnis erfüllen,

2. die für den Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes erforderliche eig-
nung und befähigung im rahmen einer eignungsprüfung nachweisen und

3. gesundheitlich geeignet sind.

§ 2

Bewerbungen

(1) bewerbungen um einstellung in den vorbereitungsdienst für den Laufbahnzweig 
des vollzugs- und verwaltungsdienstes im gehobenen Justizdienst sind an die Leiterin 
oder den Leiter des h.b. Wagnitz-seminars – dienstleistungszentrum für den hessi-
schen Justizvollzug – zu richten.
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(2) der bewerbung sind beizufügen:

1. ein Lebenslauf,

2. das zeugnis oder die unterlagen zum nachweis der voraussetzungen nach § 1  
nr. 1 oder das letzte schulzeugnis,

3.  zeugnisse oder nachweise über beschäftigungen seit der schulentlassung,

4. ein nachweis der deutschen staatsangehörigkeit oder einer anderen staatsangehö-
rigkeit im sinne von § 7 Abs. 1 nr. 1 des beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 
(bgbl. i s. 1010), geändert durch gesetz vom 5. Februar 2009 (bgbl. i s. 160),

5. ein Führungszeugnis zur vorlage bei einer behörde.

bewerberinnen oder bewerber, deren einstellung in Aussicht genommen ist, haben auf 
Anforderung ferner vorzulegen:

1. die geburtsurkunde, verheiratete auch die eheurkunde oder bei eingetragener Le-
benspartnerschaft die urkunde über die begründung einer Lebenspartnerschaft und  
etwaige geburtsurkunden von Kindern,

2. ein amtsärztliches zeugnis, das über den gesundheitszustand und die tauglichkeit 
für den angestrebten Laufbahnzweig Auskunft gibt.

bei den in satz 1 nr. 2 bis 4 und in satz 2 nr. 1 genannten unterlagen genügt die vor-
lage einer beglaubigten Ablichtung.

§ 3

Auswahlverfahren

(1) bewerberinnen und bewerber, die die einstellungsvoraussetzungen erfüllen, neh-
men an einem Auswahlverfahren teil. einzelheiten des Auswahlverfahrens werden von 
der obersten dienstbehörde geregelt.

(2) die Leiterin oder der Leiter des h.b. Wagnitz – seminars - dienstleistungszentrum 
für den hessischen Justizvollzug – lässt die bewerberinnen und bewerber zum vorbe-
reitungsdienst für den Laufbahnzweig mit genehmigung der obersten dienstbehörde 
zu und ist zuständig für deren einstellung.

II. Ausbildung

§ 4

Ziel des Vorbereitungsdienstes

der vorbereitungsdienst hat zum ziel, vielseitig verwendungsfähige beamtinnen und 
beamte auszubilden, die sich der freiheitlich demokratischen grundordnung verpflich-
tet fühlen und nach ihrer Persönlichkeit sowie ihren Kenntnissen und Fähigkeiten in der 
Lage sind, die Aufgaben des Laufbahnzweigs des vollzugs- und verwaltungsdienstes 
im gehobenen Justizdienst selbstständig wahrzunehmen.
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§ 5

Studienaufbau

(1) der vorbereitungsdienst gliedert sich in fachpraktische und fachwissenschaftliche 
studienzeiten. die fachpraktischen studienzeiten werden bei Justizvollzugsbehörden, 
die fachwissenschaftlichen studienzeiten an der Fachhochschule für rechtspflege 
nordrhein-Westfalen abgeleistet.

(2) die fachpraktischen studienzeiten werden durch den vom h.b. Wagnitz-seminar 
– dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug – erstellten und von der 
obersten dienstbehörde genehmigten studienplan geregelt, der studienziel, studienin-
halte und Lehrmethoden festlegt. der studienplan soll insbesondere die einschlägigen 
hessischen gesetze und verordnungen beinhalten und auf die vermittlung der hessi-
schen besonderheiten hinwirken.

(3) die fachwissenschaftlichen studienzeiten werden durch die studienordnung für 
den studiengang strafvollzug an der Fachhochschule für rechtspflege nordrhein-
Westfalen geregelt.

(4) studienplan und studienordnung sind aufeinander abzustimmen. 

§ 6

Dienstbezeichnung

Während des vorbereitungsdienstes führen die Anwärterinnen und Anwärter des Lauf-
bahnzweigs des vollzugs- und verwaltungsdienstes im gehobenen Justizdienst die 
dienstbezeichnung „inspektoranwärterin” oder „inspektoranwärter”.

§ 7

Ausbildungsbehörde, Ausbildungsstellen, Dienstaufsicht

(1) Ausbildungsbehörde für die gesamte dauer des vorbereitungsdienstes ist das h.b. 
Wagnitz-seminar – dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug –.

(2) die Ausbildungsbehörde weist die Anwärterinnen und Anwärter den Ausbildungs-
stellen zu. Ausbildungsstellen sind die von der obersten dienstbehörde bestimmten 
Justizvollzugsbehörden sowie die Fachhochschule für rechtspflege nordrhein-West-
falen.

(3) die Leiterin oder der Leiter der Ausbildungsstelle ist für die Ausbildung verantwort-
lich.

(4) Während der fachwissenschaftlichen studienzeiten unterstehen die Anwärterinnen 
und Anwärter der dienstaufsicht der Leiterin oder des Leiters der Ausbildungsbehörde, 
während der fachpraktischen studienzeiten der der Leiterin oder des Leiters der Aus-
bildungsstelle, an die sie überwiesen sind.
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§ 8

Dauer

(1) der vorbereitungsdienst dauert regelmäßig drei Jahre. Findet die Laufbahnprüfung 
nicht bis zum ende des vorbereitungsdienstes statt, so dauert dieser bis zur Prüfung 
fort.

(2) die verlängerung oder Wiederholung einzelner fachpraktischer studienabschnitte 
kann angeordnet werden, wenn die Anwärterin oder der Anwärter das Ausbildungsziel 
in diesen noch nicht erreicht hat.

(3) bei verlängerung oder Wiederholung eines studienabschnittes nach Abs. 2 sowie 
bei Anrechnung förderlicher tätigkeiten im sinne der hessischen Laufbahnverordnung 
vom 17. Februar 2014 (gvbl. s. 57) ist der weitere vorbereitungsdienst durch die Aus-
bildungsbehörde gesondert zu regeln. dabei kann von den in § 13 vorgesehenen stu-
dienabschnitten abgewichen werden.

(4) die entscheidungen nach Abs. 2 und 3 trifft die Leiterin oder der Leiter der Ausbil-
dungsbehörde.

§ 9

urlaub

(1) erholungsurlaub wird in der regel nur während der fachpraktischen studienzeiten 
gewährt.

(2) Jeweils der gesamte erste monat der fachpraktischen studienabschnitte i und ii ist 
für alle Anwärterinnen und Anwärter verpflichtend urlaubsmonat.

(3) Während der fachwissenschaftlichen studienabschnitte i und ii werden die von der 
Fachhochschule für rechtspflege nordrhein-Westfalen bestimmten unterrichtsfreien 
zeiten mit Ausnahme der studientage auf den erholungsurlaub angerechnet.

§ 10

Studienablauf

das studium umfasst die folgenden studienabschnitte:

1. einführungspraktikum 1 monat,

2. Fachwissenschaftliches studium i 8 monate,

3. Fachpraktisches studium i 8 monate,

4. Fachwissenschaftliches studium ii 7 monate,

5. Fachpraktisches studium ii 9 monate,

6. Fachwissenschaftliches studium iii 3 monate.
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§ 11

Einführungspraktikum

(1) das einführungspraktikum soll einen einblick in die Aufgaben der bediensteten des 
Laufbahnzweigs, in den Aufbau einer Justizvollzugsanstalt und in die Aufgaben aller im 
Justizvollzug tätigen geben sowie einen Überblick über die maßgeblichen vorschriften 
verschaffen.

(2) das einführungspraktikum beginnt mit einer einwöchigen Lehrveranstaltung. nähe-
res regelt der studienplan.

§ 12

Fachwissenschaftliches Studium

(1) das fachwissenschaftliche studium soll das soziale, wirtschaftliche und rechtliche 
verständnis der Anwärterinnen und Anwärter vertiefen, die berufsbezogene Anwen-
dung der informations- und Kommunikationstechnik vermitteln und ihren allgemeinen 
bildungsstand fördern. es soll den Anwärterinnen und Anwärtern im rahmen des Aus-
bildungsziels durch anwendungsbezogene Lehre die wissenschaftlichen erkenntnisse 
und methoden vermitteln, die zur erfüllung der Aufgaben im Laufbahnzweig des voll-
zugs- und verwaltungsdienstes im gehobenen Justizdienst erforderlich sind, und zwar 
in den Fächern:

 1. betriebswirtschaftslehre,

 2. haushaltsrecht,

 3. Kriminologie,

 4. Personalverwaltung,

 5. Psychologie,

 6. Klinische Psychologie,

 7. Kommunikation,

 8. staats- und verwaltungsrecht,

 9. straf- und strafprozessrecht,

 10. vollzugsrecht,

 11. vollzugsverwaltung,

 12. zivilrecht

und in den lehrfachübergreifenden studienobjekten:

 13. bildungsmaßnahmen für gefangene,

 14. Jugendliche straffällige,

 15. nichtdeutsche und fremdethnische gefangene,

 16. organisation,

 17. rechtsschutz,

 18. sicherheitsorganisation in einrichtungen des Justizvollzugs,
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 19. suchtmittelmissbrauch und -abhängigkeit,

 20. vollzugsöffnende maßnahmen,

 21. vollzugsplanung.

(2) näheres regelt die studienordnung für den studiengang strafvollzug an der Fach-
hochschule für rechtspflege nordrhein-Westfalen.

(3) den Anwärterinnen und Anwärtern sollen Wahllehrveranstaltungen angeboten wer-
den, die die Pflichtlehrveranstaltungen nach Abs. 1 ergänzen und die in ihnen behan-
delten themen vertiefen.

§ 13

Fachpraktisches Studium

(1) in den studienabschnitten des fachpraktischen studiums sollen die Anwärterinnen 
und Anwärter lernen, die im fachwissenschaftlichen studium erworbenen Kenntnisse 
in der Praxis anzuwenden. sie sollen so gefördert werden, dass sie nach erfolgreicher 
beendigung des studiums in der Lage sind, die Aufgaben im Laufbahnzweig des voll-
zugs- und verwaltungsdienstes im gehobenen Justizdienst selbstständig zu erledigen.

(2) der fachpraktische studienabschnitt i beinhaltet nach dem urlaubsmonat die fol-
genden teilabschnitte:

1. ein monat sachgebiet vollzugsgeschäftsstelle in einer Justizvollzugsanstalt,

2. drei monate vollzugsabteilung in einer Justizvollzugsanstalt,

3. zwei monate sachgebiet sicherheitsdienst in einer Justizvollzugsanstalt und

4. ein monat sachgebiet versorgungswesen in einer Justizvollzugsanstalt.

(3) der fachpraktische studienabschnitt ii beinhaltet nach dem urlaubsmonat die fol-
genden teilabschnitte:

1. ein monat sachgebiet Arbeitswesen in einer Justizvollzugsanstalt,

2. ein monat sachgebiet versorgungswesen in einem verwaltungs-competence-cen-
ter,

3. zwei monate sachgebiet rechnungswesen in einem verwaltungs-competence-
center, davon zwei Wochen Auszahlungsstelle in einer Justizvollzugsanstalt,

4. ein monat sachgebiet controlling in einem verwaltungs-competence- center,

5. zwei monate sachgebiet Personal und allgemeine verwaltung in einem verwaltungs-
competence-center und

6. ein monat geschäftsleitung in einer Justizvollzugsanstalt. 

(4) Während des fachpraktischen studiums sollen vollzugsspezifische themen im 
rahmen von Projektarbeit vertieft, die grundlagen der vollzugsspezifischen software 
vermittelt und die Anwärterinnen und Anwärter auf Führungsaufgaben vorbereitet wer-
den. näheres regelt der studienplan.
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(5) die fachpraktischen studienabschnitte i und ii werden durch begleitende Lehrver-
anstaltungen ergänzt, die der Wiederholung und der vertiefung der im fachwissen-
schaftlichen studium erworbenen Kenntnisse sowie der vermittlung der einschlägigen 
landesrechtlichen vorschriften dienen. näheres regelt der studienplan.

(6) in jedem teilabschnitt des fachpraktischen studiums einschließlich der begleiten-
den Lehrveranstaltungen ist der Ausbildungsstand nach maßgabe des studienplans 
durch Klausuren, hausarbeiten, praktische Übungen oder referate festzustellen.

(7) im fachpraktischen studium können die Anwärterinnen und Anwärter mit der ei-
genständigen Wahrnehmung von Aufgaben des Laufbahnzweigs des vollzugs- und 
verwaltungsdienstes im gehobenen Justizdienst betraut werden, sofern der Ausbil-
dungsstand dies rechtfertigt und sie über hinreichende vollzugspraxis verfügen.

§ 14

Beurteilungen

(1) Für die in den teilabschnitten des fachpraktischen studiums nach § 13 Abs. 2 und 
3 gezeigten Leistungen ist jeweils ein beurteilungsbeitrag zu erstellen.

(2) die Leistungen in den begleitenden Lehrveranstaltungen zu den teilabschnitten 
des fachpraktischen studiums nach § 13 Abs. 5 sind jeweils durch Klausuren, hausar-
beiten, praktische Übungen oder referate zu bewerten. die mit der begleitenden Lehr-
veranstaltung jeweils beauftragte Lehrkraft bespricht die bewertung mit der Anwärterin 
oder dem Anwärter sowie mit der Leiterin oder dem Leiter der Ausbildungsbehörde.

(3) die beurteilungsbeiträge nach Abs. 1 sind von der Leiterin oder dem Leiter der 
Ausbildungsstelle zu bewerten, mit der Anwärterin oder dem Anwärter zu besprechen 
und der Leiterin oder dem Leiter der Ausbildungsbehörde zu übersenden.

(4) Am ende des fachpraktischen studienabschnitts ii erstellt die Leiterin oder der 
Leiter der Ausbildungsbehörde eine gesamtbeurteilung über die im fachpraktischen 
studium und in den begleitenden Lehrveranstaltungen gezeigten Leistungen. gleich-
zeitig ist eine studiengesamtnote für das fachpraktische studium zu bilden. die ge-
samtbeurteilung ist mit der Anwärterin oder dem Anwärter zu besprechen.

(5) Jeweils am ende der fachwissenschaftlichen studienabschnitte i, ii und iii erstellt 
die Leiterin oder der Leiter der Fachhochschule für rechtspflege nordrhein-Westfalen 
eine Abschlussbeurteilung über die während des fachwissenschaftlichen studienab-
schnitts gezeigten Leistungen. gleichzeitig ist eine gesamtnote für den jeweiligen stu-
dienabschnitt zu bilden. die Abschlussbeurteilungen sind der Anwärterin oder dem 
Anwärter zu eröffnen.

(6) die beurteilungsbeiträge und die gesamtbeurteilungen nach Abs. 1 und 4 werden 
nach den durch die oberste dienstbehörde vorgegebenen mustern erstellt.
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§ 15

Leistungsbewertungen

(1) die Leistungen im fachpraktischen studium und in den begleitenden Lehrveranstal-
tungen sind mit folgenden noten und Punktzahlen zu bewerten:

sehr gut (1) für eine Leistung, die den Anforderungen 
in besonderem maße entspricht (15 bis 14 Punkte),

gut (2) für eine Leistung, die den Anforderungen 
voll entspricht (13 bis 11 Punkte),

befriedigend (3) für eine Leistung, die im Allgemeinen den 
Anforderungen entspricht (10 bis 8 Punkte),

ausreichend (4) für eine Leistung, die zwar mängel aufweist, aber 
im ganzen den Anforderungen noch entspricht (7 bis 5 Punkte),

mangelhaft (5) für eine Leistung, die den Anforderungen nicht ent- 
spricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendi- 
gen grundkenntnisse vorhanden sind und die män- 
gel in absehbarer zeit behoben werden könnten (4 bis 2 Punkte),

ungenügend (6) für eine Leistung, die den Anforderungen nicht ent- 
spricht und bei der selbst die grundkenntnisse so 
lückenhaft sind, dass die mängel in absehbarer 
zeit nicht behoben werden können (1 bis 0 Punkte).

zwischennoten und von vollen zahlenwerten abweichende Punktzahlen dürfen nicht 
verwendet werden.

(2) Abweichend von Abs. 1 werden die im fachwissenschaftlichen studium gefertigten 
Aufsichtsarbeiten, die sie ersetzenden hausarbeiten und die in anderer Form erbrach-
ten sonstigen Leistungen mit folgenden noten und Punktzahlen bewertet:

sehr gut für eine besonders hervorragende Leistung 
 (16 bis 18 Punkte),

gut für eine erheblich über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegende Leistung (13 bis 15 Punkte),

vollbefriedigend für eine über den durchschnittlichen Anforde- 
rungen liegende Leistung (10 bis 12 Punkte),

befriedigend für eine Leistung, die in jeder hinsicht durch- 
schnittlichen Anforderungen entspricht (7 bis 9 Punkte),

ausreichend für eine Leistung, die trotz ihrer mängel durch- 
schnittlichen Anforderungen noch entspricht (4 bis 6 Punkte),

mangelhaft für eine an erheblichen mängeln leidende, im 
ganzen nicht mehr brauchbare Leistung (1 bis 3 Punkte),

ungenügend für eine völlig unbrauchbare Leistung (0 Punkte).

zwischennoten und von vollen zahlenwerten abweichende Punktzahlen werden nicht 
verwendet.
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(3) soweit im fachwissenschaftlichen studium einzelbewertungen rechnerisch zusam-
mengefasst werden, entsprechen den ermittelten Punktzahlen folgende noten:

sehr gut  14,00 bis 18,00 Punkte

gut  11,50 bis 13,99 Punkte

vollbefriedigend  9,00 bis 11,49 Punkte

befriedigend  6,50 bis 8,99 Punkte

ausreichend  4,00 bis 6,49 Punkte

mangelhaft  1,50 bis 3,99 Punkte

ungenügend  0,00 bis 1,49 Punkte.

(4) die bildung der gesamtnoten für die fachwissenschaftlichen studienabschnitte i, ii 
und iii bestimmt sich nach der studienordnung für den studiengang strafvollzug an der 
Fachhochschule für rechtspflege nordrhein-Westfalen. dabei entsprechen die nach 
Abs. 3 erteilten Punktzahlen folgenden Punktzahlen und noten in hessen:

 Abschlusspunktzahl Abschlusspunktzahl 
note hessen

 
 nordrhein-Westfalen hessen

mehr als 16,99 15 sehr gut (1)

mehr als 15,49 14 sehr gut (1)

mehr als 13,99 13 gut (2)

mehr als 12,49 12 gut (2)

mehr als 10,99 11 gut (2)

mehr als 8,79 10 befriedigend (3)

mehr als 7,69 9 befriedigend (3)

mehr als 6,59 8 befriedigend (3)

mehr als 5,69 7 ausreichend (4)

mehr als 4,69 6 ausreichend (4)

mehr als 3,69 5 ausreichend (4)

mehr als 2,79 4 mangelhaft (5)

mehr als 1,99 3 mangelhaft (5)

mehr als 0,49 2 mangelhaft (5)

mehr als = 0 1 ungenügend (6)
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III. Prüfung

§ 16

Zweck und Zeitpunkt

(1) die Laufbahnprüfung dient der Feststellung, ob das ziel des vorbereitungsdienstes 
(§ 4) erreicht ist und die befähigung für die Laufbahn des gehobenen Justizdienstes 
zuerkannt werden kann.

(2) die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen teil. sie findet am 
ende des vorbereitungsdienstes statt. der schriftliche teil wird an der Fachhochschule für 
rechtspflege nordrhein-Westfalen verfasst und geht dem mündlichen teil voraus.

§ 17
Prüfungsausschuss

(1) die Prüfung für den Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes im ge-
hobenen Justizdienst wird vor einem Prüfungsausschuss abgelegt.

(2) der Prüfungsausschuss besteht aus folgenden fünf stimmberechtigten mitgliedern:
1. einer beamtin oder einem beamten des höheren dienstes mit der befähigung zum 

richteramt, die oder der den vorsitz führt,
2. einer beamtin oder einem beamten des Laufbahnzweigs des vollzugs- und verwal-

tungsdienstes im gehobenen Justizdienst,
3. einer Lehrkraft der Fachhochschule für rechtspflege nordrhein-Westfalen – Fach-

bereich strafvollzug,
4. einer Psychologin oder eines Psychologen, die beamtin oder der beamter des hö-

heren sozialen dienstes ist,
5. einer vertreterin oder einem vertreter der spitzenorganisationen der zuständigen 

gewerkschaften mit mindestens der befähigung für den Laufbahnzweig des voll-
zugs- und verwaltungsdienstes im gehobenen Justizdienst.

(3) Als nicht stimmberechtigte mitglieder können eine vertreterin oder ein vertreter 
des hauptpersonalrats Justizvollzug, die besondere Frauenbeauftragte Justizvollzug 
und die hauptvertrauensperson der schwerbehinderten menschen für den bereich des 
Justizvollzugs oder jeweils eine von diesen beauftragte Person in beratender Funktion 
an der Prüfung teilnehmen.

(4) die oberste dienstbehörde beruft die stimmberechtigten mitglieder des Prüfungs-
ausschusses. Für jedes stimmberechtigte mitglied des Prüfungsausschusses ist ein 
stellvertretendes mitglied mit gleicher Qualifikation zu berufen.

(5) die stimmberechtigten und die stellvertretenden mitglieder werden für die dauer 
von fünf Jahren berufen. nach Ablauf der Amtszeit üben sie das Prüfungsamt weiter 
aus, bis jeweils eine nachfolgerin oder ein nachfolger berufen ist; erneute berufung ist 
zulässig. mit Ablauf des monats, in dem ein stimmberechtigtes oder stellvertretendes 
mitglied in den ruhestand tritt oder aus dem öffentlichen dienst im geltungsbereich 
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des hessischen beamtengesetzes ausscheidet, endet die mitgliedschaft im Prüfungs-
ausschuss, soweit im einzelfall die oberste dienstbehörde nichts anderes bestimmt. 
bei Ausscheiden eines stimmberechtigten oder stellvertretenden mitglieds während 
der fünfjährigen Amtszeit des Prüfungsausschusses ist die berufung des nachfolgen-
den mitglieds auf die verbleibende Amtszeit zu begrenzen. die stimmberechtigten und 
die stellvertretenden mitglieder können von der obersten dienstbehörde aus wichtigem 
grund jederzeit abberufen werden.

(6) die spitzenorganisationen der zuständigen gewerkschaften schlagen je ein stimm-
berechtigtes und ein stellvertretendes mitglied vor. die vorgeschlagenen werden je-
weils jährlich wechselnd berufen.

(7) das Amt des Prüfungsausschussmitglieds ist ein persönlich wahrzunehmendes 
nebenamt, soweit nichts anderes bestimmt ist. die mitglieder des Prüfungsausschus-
ses sind in ihren Prüfungsentscheidungen nicht an Weisungen gebunden und verpflich-
tet, ihre Aufgaben objektiv und unparteiisch nach bestem Wissen und gewissen wahr-
zunehmen. sie sind bei ihrer berufung auf diese verpflichtung ausdrücklich schriftlich 
hinzuweisen. sofern stimmberechtigte oder stellvertretende mitglieder des Prüfungs-
ausschusses nicht kraft gesetzlicher vorschrift zur verschwiegenheit verpflichtet sind, 
sind sie von der oder dem vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Wahrung des 
beratungs- und Abstimmungsgeheimnisses nachweislich zu verpflichten.

§ 18

Verfahren vor dem Prüfungsausschuss

(1) die oder der vorsitzende des Prüfungsausschusses leitet das Prüfungsverfahren.

(2) der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn er mit der oder dem vorsitzenden 
und mindestens drei weiteren stimmberechtigten mitgliedern besetzt ist. der Prüfungs-
ausschuss beschließt mit stimmenmehrheit. bei stimmengleichheit gibt die stimme 
der oder des vorsitzenden den Ausschlag.

(3) An der beschlussfassung des Prüfungsausschusses nehmen nur die stimmberech-
tigten mitglieder des Prüfungsausschusses teil.

§ 19

Schriftliche Prüfung

(1) im einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss stellt die Fachhochschule für 
rechtspflege nordrhein-Westfalen die Aufgaben für die Prüfungsklausuren, bestimmt 
die zulässigen hilfsmittel und setzt die termine sowie die bearbeitungszeiten fest.

(2) die Anwärterinnen und Anwärter fertigen an sieben Arbeitstagen unter Aufsicht je-
weils eine Prüfungsklausur aus folgenden gebieten:
1. strafvollzugsrecht,
2. weiteres vollzugsrecht,
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3. Kriminologie,
4. Arbeit und berufliche bildung der gefangenen,
5. wirtschaftliche versorgung der Justizvollzugsbehörden und der gefangenen unter 

einbeziehung des haushaltsrechts und betriebswirtschaftlicher grundsätze,
6. vollzugsverwaltung,
7. Personalverwaltung.

(3) Für jede Prüfungsklausur wird eine bearbeitungszeit von bis zu fünf stunden einge-
räumt. die jeweils eingeräumte bearbeitungszeit ist in der Prüfungsklausur zu vermer-
ken.

(4) schwerbehinderten Anwärterinnen oder Anwärtern ist nach den teilhaberichtlinien 
vom 12. Juni 2013 (stAnz. s. 838) in der jeweils geltenden Fassung ein ihrer behinde-
rung angemessener nachteilsausgleich zu gewähren. die fachlichen Anforderungen 
dürfen jedoch nicht geringer bemessen werden.

§ 20

Durchführung der schriftlichen Prüfung

(1) die Aufsicht bei der Anfertigung der Prüfungsklausuren führt eine beamtin oder ein 
beamter des gehobenen dienstes oder eine vergleichbare beschäftigte oder ein ver-
gleichbarer beschäftigter, die oder der durch die Leiterin oder den Leiter der Fachhoch-
schule für rechtspflege nordrhein-Westfalen bestimmt wurde. der aufsichtführenden 
Person sind die Prüfungsklausuren für jeden Prüfungstag in einem verschlossenen 
umschlag zu übergeben, der erst zu beginn der Prüfung in gegenwart der Anwärterin-
nen und Anwärter zu öffnen ist.

(2) Während der schriftlichen Prüfung dürfen die Anwärterinnen und Anwärter den 
Prüfungsraum nur aus zwingenden gründen mit genehmigung der aufsichtführenden 
Person verlassen. es darf nur jeweils eine Anwärterin oder ein Anwärter abwesend sein.

(3) die Anwärterinnen und Anwärter versehen jede Prüfungsklausur anstelle ihrer na-
men mit einer Kennziffer, die ihnen die Fachhochschule für rechtspflege nordrhein-
Westfalen für alle Prüfungsklausuren zuteilt. spätestens nach Ablauf der festgelegten 
bearbeitungszeit ist die Prüfungsklausur abzugeben, auch wenn sie unvollendet ist. 
beizufügen sind alle entwürfe und Arbeitsbögen.

(4) die aufsichtführende Person vermerkt auf jeder Prüfungsklausur beginn und Abga-
be derselben und bestätigt diese Angabe durch ihr namenszeichen.

(5) die aufsichtführende Person fertigt über den verlauf der schriftlichen Prüfung eine 
niederschrift und übersendet diese der oder dem vorsitzenden oder dem von ihr oder 
ihm bestimmten mitglied des Prüfungsausschusses.

(6) die aufsichtführende Person übersendet die Prüfungsklausuren in einem verschlos-
senen umschlag der oder dem vorsitzenden oder dem von ihr oder ihm bestimmten 
mitglied des Prüfungsausschusses.
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§ 21

Bewertung der Prüfungsklausuren

(1) Jede Prüfungsklausur wird von zwei stimmberechtigten mitgliedern des Prüfungs-
ausschusses unabhängig voneinander mit einer Punktzahl nach § 15 Abs. 1 bewertet. 
die mitglieder und die reihenfolge der bewertung werden von der oder dem vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses bestimmt. bei der bewertung der Klausuren sind die 
richtigkeit der getroffenen entscheidungen, die darstellung der entscheidungsprozes-
se sowie die Folgerichtigkeit der begründungen zugrunde zu legen. die gliederung der 
Prüfungsklausur, die Klarheit der darstellung und die Ausdrucksweise sind angemes-
sen zu berücksichtigen.

(2) die bewertungen sind ausschließlich dem Prüfungsausschuss bekannt zu geben. 
bei um bis zu drei Punkte voneinander abweichenden bewertungen wird die summe 
der Punktzahlen beider einzelbewertungen durch die Anzahl der einzelbewertungen 
geteilt. bei einer Abweichung von mehr als drei Punkten setzt der Prüfungsausschuss 
im rahmen der vorliegenden bewertungen die Punktzahl fest.

(3) die namentliche zuordnung der Prüfungsklausuren zu den Anwärterinnen und An-
wärtern erfolgt erst nach abschließender bewertung sämtlicher Prüfungsklausuren.

(4) die Punktzahlen der einzelnen Prüfungsklausuren und die daraus errechnete 
durchschnittspunktzahl werden der Anwärterin oder dem Anwärter von der oder dem 
vorsitzenden des Prüfungsausschusses nach Abschluss aller bewertungen spätestens 
zehn Kalendertage vor der mündlichen Prüfung bekannt gegeben.

§ 22

Ausschluss von der mündlichen Prüfung

(1) Anwärterinnen und Anwärter werden nicht zur mündlichen Prüfung zugelassen, 
wenn drei oder mehr Prüfungsklausuren mit weniger als 5 Punkten bewertet wurden. in 
diesem Fall gilt die Prüfung als nicht bestanden.

(2) die oder der vorsitzende des Prüfungsausschusses teilt der Anwärterin oder dem 
Anwärter das nichtbestehen der Prüfung schriftlich mit.

§ 23

Mündliche Prüfung

(1) die oder der vorsitzende des Prüfungsausschusses setzt den termin für die münd-
liche Prüfung fest, bestimmt auf der grundlage der studienpläne die Fachgebiete, auf 
die sich die mündliche Prüfung erstrecken soll, und welches mitglied des Prüfungsaus-
schusses das jeweilige Fachgebiet prüft. er legt auch die zulässigen hilfsmittel fest und 
lädt die Anwärterinnen und Anwärter zur mündlichen Prüfung.
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(2) in der mündlichen Prüfung sollen nicht mehr als fünf Anwärterinnen und Anwärter 
gleichzeitig geprüft werden. die dauer der mündlichen Prüfung soll für jede Anwärterin 
oder jeden Anwärter etwa eine stunde betragen. Alle stimmberechtigten mitglieder des 
Prüfungsausschusses können Fragen an die Anwärterinnen und Anwärter stellen.

(3) schwerbehinderten Anwärterinnen oder Anwärtern ist nach den teilhaberichtlinien 
in der jeweils geltenden Fassung ein ihrer behinderung angemessener nachteilsaus-
gleich zu gewähren. die fachlichen Anforderungen dürfen jedoch nicht geringer be-
messen werden.

(4) beauftragte der direktorin oder des direktors des Landespersonalamtes und der 
obersten dienstbehörde können bei der mündlichen Prüfung anwesend sein. Anwär-
terinnen oder Anwärtern, die sich in einem nachfolgenden vorbereitungslehrgang in 
Ausbildung befinden, und dritte, bei denen ein berechtigtes interesse besteht, kann 
die teilnahme an der mündlichen Prüfung durch die vorsitzende oder den vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses gestattet werden.

§ 24

Bewertung der mündlichen Prüfung

(1) die Leistungen in der mündlichen Prüfung werden von den stimmberechtigten mit-
gliedern des Prüfungsausschusses mit einer Punktzahl nach § 15 Abs. 1 bewertet.

(2) die Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn die mündliche Prüfung mit weniger als 5 
Punkten bewertet wird.

§ 25

Abschlussnote

(1) nach der mündlichen Prüfung stellt der Prüfungsausschuss das gesamtergebnis 
der Prüfung durch bildung der Abschlussnote fest.

(2) zur bildung der Abschlussnote werden
die durchschnittspunktzahl der fachwissenschaftlichen studienabschnitte mit 2,
die Punktzahl (studiengesamtnote) des fachpraktischen studiums mit  2,
die durchschnittspunktzahl der schriftlichen Prüfung mit  5,
die Punktzahl der mündlichen Prüfung mit 3

multipliziert und die summe durch 12 dividiert.

die Prüfung ist bestanden, wenn die nach satz 1 ermittelte gesamtpunktzahl mindes-
tens die note „ausreichend” (5 Punkte) ergibt.

(3) soweit die mindestpunktzahl nach Abs. 2 satz 2 erreicht ist, werden bruchteile von 
Punktzahlen, die sich bei der berechnung nach Abs. 2 satz 1 ergeben haben, ab einem 
bruchteil von 0,5 auf volle Punktzahlen aufgerundet. 
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(4) das gesamtergebnis der Prüfung, die Abschlussnote und die ihr zugrunde liegen-
den noten und Punktzahlen sind der Anwärterin oder dem Anwärter nach der Prüfung 
bekannt zu geben.

§ 26

Prüfungsniederschrift, Zeugnis

(1) Über den verlauf und das ergebnis der Prüfung ist eine niederschrift nach muster 
der Anlage 1 zu fertigen und zu den Prüfungsakten zu nehmen.

(2) Jede Anwärterin und jeder Anwärter erhält über die bestandene Prüfung ein zeug-
nis nach muster der Anlage 2.

(3) Für jede Anwärterin und jeden Anwärter ist eine Prüfungsniederschrift zu den Prü-
fungsakten zu nehmen.

(4) bei nichtbestehen der Prüfung erteilt die einstellungsbehörde der Anwärterin oder 
dem Anwärter einen mit einer rechtsbehelfsbelehrung versehenen schriftlichen be-
scheid.

§ 27

Ausbildungs- und Prüfungsheft

(1) Für jede Anwärterin und jeden Anwärter sind ein Ausbildungsheft und ein Prüfungs-
heft durch die Ausbildungsbehörde zu führen.

(2) Auf Antrag kann der Anwärterin oder dem Anwärter bis zu zwei Jahren nach be-
kanntgabe der Abschlussnote bei der Leiterin oder dem Leiter der Ausbildungsbehörde 
unter Aufsicht einsicht in das Ausbildungsheft und in das Prüfungsheft gewährt werden.

§ 28

Ordnungsverstöße

(1) täuschungshandlungen und andere ordnungsverstöße der Anwärterinnen und An-
wärter hat die aufsichtführende Person zu unterbinden.

(2) Über die Folgen eines täuschungsversuchs oder einer störung des Prüfungs-
ablaufs entscheidet der Prüfungsausschuss. er kann je nach Art und schwere des 
verstoßes insbesondere die Wiederholung einer Prüfungsklausur anordnen, einzelne 
Prüfungsleistungen mit der note ungenügend (0 Punkte) bewerten oder die Prüfung für 
nicht bestanden erklären.

(3) Wird eine täuschungshandlung erst nach beendigung des Prüfungsverfahrens be-
kannt, so kann die oberste dienstbehörde innerhalb von drei Jahren seit dem tag der 
mündlichen Prüfung das Prüfungsergebnis entsprechend berichtigen oder die Prüfung 
für nicht bestanden erklären. das unrichtige zeugnis ist einzuziehen.
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§ 29

Versäumnis, Erkrankung

(1) die Prüfung ist wegen versäumnis für nicht bestanden zu erklären, wenn die An-
wärterin oder der Anwärter ohne triftigen grund
1. der Prüfung ganz oder teilweise fern bleibt oder
2. von der Prüfung zurücktritt.

die entsprechende Feststellung trifft der Prüfungsausschuss.

(2) ist die Anwärterin oder der Anwärter durch Krankheit oder aus sonstigen von ihr 
oder ihm nicht zu vertretenden gründen an der Ablegung der Prüfung oder einzelner 
Prüfungsabschnitte verhindert, so muss sie oder er die Prüfung ganz oder teilweise 
nachholen. im Krankheitsfall ist ein ärztliches zeugnis, auf verlangen ein amtsärztli-
ches zeugnis, vorzulegen. die verhinderung aus von der Anwärterin oder dem Anwär-
ter nicht zu vertretenden gründen ist von ihr oder ihm unverzüglich nachzuweisen. den 
termin für die neue Prüfung bestimmt die oder der vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses. Für nachzuholende Prüfungsklausuren sind neue Aufgaben zu stellen.

§ 30 

Wiederholung der Prüfung

Wurde die Prüfung nicht bestanden oder für nicht bestanden erklärt, kann sie auf An-
trag der Anwärterin oder des Anwärters einmal wiederholt werden. der Antrag ist bin-
nen vierzehn tagen nach bekanntgabe des nichtbestehens schriftlich bei der oder dem 
vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. die Prüfung ist vollständig zu wie-
derholen; einzelne Prüfungsleistungen werden nicht erlassen. der Prüfungsausschuss 
entscheidet, welche studienabschnitte vor der erneuten Prüfung zu wiederholen sind.

IV. Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 31

Übergangsbestimmungen

(1) Für Anwärterinnen und Anwärter, die sich am tage vor dem inkrafttreten dieser 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung in Ausbildung befinden, werden der Ausbildungs-
verlauf und die Ausbildungsinhalte durch die Leiterin oder den Leiter der Ausbildungs-
behörde anhand der organisatorischen und dienstlichen erfordernisse nach maßgabe 
der Abs. 2 und 3 gesondert geregelt.

(2) Für Anwärterinnen und Anwärter, die sich bei inkrafttreten im Fachwissenschaftli-
chen studium i oder im Fachpraktischen studium i befinden, wird der weitere Ausbil-
dungsverlauf an § 13 angepasst.
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(3) Anwärterinnen und Anwärter, die sich bei inkrafttreten im Fachpraktischen studium 
ii befinden, soll gelegenheit gegeben werden, die in § 13 Abs. 2 und 3 aufgeführten 
teilabschnitte in dem umfang kennenzulernen, dass das ziel des vorbereitungsdiensts 
erreicht wird. hierbei ist dafür sorge zu tragen, dass zwei Wochen in der Auszahlungs-
stelle und jeweils mindestens drei Wochen in den sachgebieten versorgungswesen 
und Arbeitswesen einer Justizvollzugsanstalt absolviert werden.

(4) bei der vermittlung der inhalte des fachpraktischen studiums ist dafür sorge zu 
tragen, dass die Anwärterinnen und Anwärter angemessen auf die mündliche Prüfung 
(§ 23 Abs. 1) vorbereitet werden.

§ 32

Aufhebung bisherigen Rechts

die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen vollzugs- und verwaltungs-
dienst vom 29. november 2011 (Jmbl. s. 532, 2012 s. 89), geändert durch verordnung 
vom 5. dezember 2012 (Jmbl. 2013 s. 5), wird aufgehoben.

§ 33

Inkrafttreten

diese verordnung tritt am 1. november 2014 in Kraft.

Wiesbaden, den 24. september 2014 die hessische ministerin der Justiz 
 (Kühne-hörmann)
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 Anlage 1 
 (zu § 26 Abs. 1)

 vertraulich behandeln

Prüfungsausschuss für die Laufbahnprüfung 
des Laufbahnzweigs des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes 

im gehobenen Justizdienst

Lehrgang: Prüfungsgruppe:

Prüfungsniederschrift nach § 26 Abs. 1 gvollzverwdAPo 
über die mündliche Prüfung für den Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes 
im gehobenen Justizdienst.

vor dem Prüfungsausschuss, bestehend aus
1.
2.
3.
4.
5.

erschienen am                    zur mündlichen Prüfung folgende Anwärterinnen und Anwärter:
1.
2.
3.
4.
5.

Folgende Personen haben nach § 17 Abs. 3 gvollzverwdAPo an der mündlichen Prüfung 
teilgenommen:

die mündliche Prüfung wurde nach § 23 gvollzverwdAPo durchgeführt. der beginn und das 
ende der mündlichen Prüfung sowie der jeweiligen Prüfungsgebiete, die Prüfungsgebiete 
selbst, die Prüferinnen und Prüfer sowie die zeiten der unterbrechung sind auf seite 2 dieser 
niederschrift festgehalten. 

Folgenden Personen wurde die teilnahme an der mündlichen Prüfung nach § 23 Abs. 5 
gvollzverwdAPo gestattet:

die/der vorsitzende des Prüfungsausschusses Wiesbaden, den
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i.  beginn der Prüfung: uhr
ende der Prüfung: uhr

ii. 1. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

2. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

3. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

4. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

5. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

iii. unterbrechungen: von: uhr bis uhr
von: uhr bis uhr
von: uhr bis uhr
von: uhr bis uhr

iv. beratung: von: uhr bis uhr

v. beschlussfassung: von: uhr bis uhr
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 Anlage 2 
 (zu § 26 Abs. 2)

Hessisches Ministerium 
der Justiz

Prüfungsausschuss für die Laufbahnprüfung 
des Laufbahnzweigs des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes 

im gehobenen Justizdienst

Prüfungszeugnis

name, vorname Amts- oder dienstbezeichnung

geboren am dienststelle

hat die

Laufbahnprüfung 
für den Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes 

im gehobenen Justizdienst

nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
den Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes 

im gehobenen Justizdienst (gvollzverwdAPo)

mit der Abschlussnote 
(   Punkte)

bestanden.

Wiesbaden, den

die/der vorsitzende des Prüfungsausschusses 
(siegel)
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die Abschlussnote setzt sich wie folgt zusammen:

1. Leistungsbewertung der Studienabschnitte

1.1 Fachwissenschaftliches studium
1. Fachwissenschaftliches studium i Punkte
2. Fachwissenschaftliches studium ii Punkte
3. Fachwissenschaftliches studium iii Punkte

  summe: Punkte : 3 x 2 = Punkte

1.2 Fachpraktisches studium (studiengesamtnote) Punkte x 2 = Punkte

2. Bewertung der Prüfungsklausuren
1. strafvollzugsrecht Punkte
2. Weiteres vollzugsrecht Punkte
3. Kriminologie Punkte
4. Arbeit und berufliche bildung Punkte 

der gefangenen
5. Wirtschaftliche versorgung der Justiz- Punkte 

vollzugsanstalten und der gefangenen 
unter einbeziehung des haushaltsrechts 
und betriebswirtschaftlicher grundsätze

6. vollzugsverwaltung Punkte
7. Personalverwaltung Punkte
  summe: Punkte : 7 x 5 = Punkte

  Zwischensumme   Punkte

vornote f. d. mündliche Prüfung zwischensumme Punkte : 9 = Punkte

3. Bewertung der mündlichen Prüfung Punkte x 3 = Punkte

  Gesamtsumme   Punkte

4. Abschlussnote

Punktzahl gesamtsumme Punkte : 12 = Punkte

Abschlussnote gemäß § 25 gvollzverwdAPo (  Punkte)

die Prüfung ist bestanden.

die Prüfung ist nicht bestanden.

     , den   

ort, datum, unterschrift der oder des vorsitzenden des Prüfungsausschusses

Punktespiegel gemäß § 15 Abs. 1 gvollzverwdAPo:
sehr gut (1) 15 bis 14 Punkte / gut (2) 13 bis 11 Punkte / befriedigend (3) 10 bis 8 Punkte / ausreichend (4) 7 bis 5 Punkte / 
mangelhaft (5) 4 bis 2 Punkte / ungenügend (6) 1 bis 0 Punkte
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Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Laufbahnzweig des allgemeinen Voll-
zugsdienstes und den Laufbahnzweig des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes im 
mittleren Justizdienst (AVDmVollzVerwDAPO) vom 24. September 2014 (2441 - IV/
A1 - 2010/3987 - IV/A) – JMBl. S. 504 –

– Gült.-Verz. Nr. 322 –

Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den Laufbahnzweig des allgemeinen Vollzugsdienstes und 
den Laufbahnzweig des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes im 

mittleren Justizdienst (AVDmVollzVerwDAPO)

vom 24.09.2014

Aufgrund des § 23 Abs. 3 satz 1 des hessischen beamtengesetzes vom 27. mai 2013 
(gvbl.  s. 218, 508), zuletzt geändert durch gesetz vom 20. november 2013 (gvbl. 
s. 578), verordnet die ministerin der Justiz im einvernehmen mit dem ministerium des 
innern und für sport sowie dem direktor des Landespersonalamtes und der Landes-
personalkommission:

Inhaltsübersicht

I. Allgemeines
§ 1 einstellungsvoraussetzungen
§ 2 bewerbungen
§ 3 Auswahlverfahren

II. Ausbildung
§ 4  ziel des vorbereitungsdienstes
§ 5  Aufbau des vorbereitungsdienstes
§ 6  dienstbezeichnungen
§ 7  Ausbildungsbehörde, Ausbildungsstellen, dienstaufsicht
§ 8  dauer
§ 9  urlaub, mehrarbeit
§ 10  Ausbildungsverlauf
§ 11  einführungspraktikum
§ 12  Fachtheoretische Ausbildung
§ 13  Fachpraktische Ausbildung
§ 14  beurteilungen
§ 15  Leistungsbewertungen

III. Prüfung
§ 16 zweck und zeitpunkt
§ 17 Prüfungsausschuss
§ 18 verfahren vor dem Prüfungsausschuss
§ 19 schriftliche Prüfung
§ 20 durchführung der schriftlichen Prüfung
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§ 21 bewertung der Prüfungsklausuren
§ 22 Ausschluss von der mündlichen Prüfung
§ 23 mündliche Prüfung
§ 24 bewertung der mündlichen Prüfung
§ 25 Abschlussnote
§ 26 Prüfungsniederschrift, zeugnis
§ 27 Ausbildungs- und Prüfungsheft
§ 28 ordnungsverstöße 
§ 29 versäumnis, erkrankung
§ 30 Wiederholung der Prüfung

IV. Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 31 Übergangsbestimmungen
§ 32 Aufhebung bisherigen rechts
§ 33 inkrafttreten

I. Allgemeines

§ 1

Einstellungsvoraussetzungen

in den vorbereitungsdienst für die Laufbahn des mittleren Justizdienstes, Laufbahn-
zweige des allgemeinen vollzugsdienstes und des vollzugs- und verwaltungsdienstes, 
können bewerberinnen und bewerber eingestellt werden, die

1. die voraussetzungen für die berufung in das beamtenverhältnis erfüllen,

2. die für die jeweilige Laufbahn erforderliche eignung und befähigung im rahmen 
einer eignungsprüfung nachweisen und

3. gesundheitlich geeignet sind.

bewerberinnen und bewerber für den Laufbahnzweig des allgemeinen vollzugsdiens-
tes müssen darüber hinaus vollzugsdiensttauglich sein. die vollzugsdiensttauglichkeit 
bestimmt sich analog nach der durch das hessische ministerium des innern und für 
sport mit erlass vom 7. september 2012 (LPP 34 schu - 8 b 20 / 10 - 2012) für hessen 
anwendbar erklärten Polizeidienstvorschrift 300 in der jeweils geltenden Fassung.

§ 2

Bewerbungen

(1) bewerbungen um einstellung in den vorbereitungsdienst für die Laufbahn des mitt-
leren Justizdienstes, Laufbahnzweig des allgemeinen vollzugsdienstes, sind an eine 
der Justizvollzugsanstalten des Landes hessen, bewerbungen um einstellung in den 
vorbereitungsdienst für den Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes an 
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eine der Justizvollzugsanstalten des Landes hessen oder das h.b. Wagnitz-seminar – 
dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug – zu richten.

(2) der bewerbung sind beizufügen:

1. ein Lebenslauf,

2. das zeugnis oder die unterlagen zum nachweis der voraussetzungen nach § 1 satz 1  
nr. 1 oder das letzte schulzeugnis,

3.  zeugnisse oder nachweise über beschäftigungen seit der schulentlassung,

4. ein nachweis der deutschen staatsangehörigkeit oder einer anderen staatsangehö-
rigkeit im sinne von § 7 Abs. 1 nr. 1 des beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 
(bgbl. i s. 1010), geändert durch gesetz vom 5. Februar 2009 (bgbl. i s. 160),

5. ein Führungszeugnis zur vorlage bei einer behörde.

bewerberinnen oder bewerber, deren einstellung in Aussicht genommen ist, haben auf 
Anforderung ferner vorzulegen:

1. die geburtsurkunde, verheiratete auch die eheurkunde oder bei eingetragener Le-
benspartnerschaft die urkunde über die begründung einer Lebenspartnerschaft und  
etwaige geburtsurkunden von Kindern,

2. ein amtsärztliches zeugnis, das über den gesundheitszustand und die tauglich-
keit für den jeweils angestrebten Laufbahnzweig der Laufbahn des mittleren Justiz-
dienstes Auskunft gibt.

bei den in satz 1 nr. 2 bis 4 und in satz 2 nr. 1 genannten unterlagen genügt die vor-
lage einer beglaubigten Ablichtung.

§ 3

Auswahlverfahren

(1) bewerberinnen und bewerber, die die einstellungsvoraussetzungen erfüllen, neh-
men an einem Auswahlverfahren teil. einzelheiten des Auswahlverfahrens werden von 
der obersten dienstbehörde geregelt.

(2) Über die einstellung der bewerberinnen und bewerber in den vorbereitungsdienst 
entscheidet die Leiterin oder der Leiter der jeweiligen Justizvollzugsbehörde nach Ab-
schluss des Auswahlverfahrens.

II. Ausbildung

§ 4

Ziel des Vorbereitungsdienstes

der vorbereitungsdienst hat zum ziel, vielseitig verwendungsfähige beamtinnen und 
beamte auszubilden, die sich der freiheitlich demokratischen grundordnung verpflich-
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tet fühlen und nach ihrer Persönlichkeit sowie ihren Kenntnissen und Fähigkeiten in der 
Lage sind, die Aufgaben im Laufbahnzweig des allgemeinen vollzugsdienstes bezie-
hungsweise im Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes selbstständig 
wahrzunehmen.

§ 5

Aufbau des Vorbereitungsdienstes

(1) der vorbereitungsdienst gliedert sich in fachpraktische und fachtheoretische Aus-
bildungszeiten. die fachpraktischen Ausbildungszeiten werden bei den Justizvollzugs-
behörden, die fachtheoretischen Ausbildungszeiten bei dem h.b. Wagnitz-seminar – 
dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug – abgeleistet.

(2) der vorbereitungsdienst wird durch den vom h.b. Wagnitz-seminar – dienst-
leistungszentrum für den hessischen Justizvollzug – erstellten und von der obersten 
dienstbehörde genehmigten Lehr- und stoffplan geregelt, der Ausbildungsziel, Ausbil-
dungsinhalte und Ausbildungsmethoden festlegt.

§ 6

Dienstbezeichnungen

Während des vorbereitungsdienstes führen

1. die Anwärterinnen und Anwärter des Laufbahnzweigs des allgemeinen vollzugs-
dienstes die dienstbezeichnung „obersekretäranwärterin im Justizvollzugsdienst” 
oder „obersekretäranwärter im Justizvollzugsdienst”,

2. die Anwärterinnen und Anwärter des Laufbahnzweigs des vollzugs- und verwal-
tungsdienstes die dienstbezeichnung „sekretäranwärterin” oder „sekretäranwärter”.

§ 7

Ausbildungsbehörde, Ausbildungsstellen, Dienstaufsicht

(1) Ausbildungsbehörde für die gesamte dauer des vorbereitungsdienstes ist das h.b. 
Wagnitz-seminar – dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug –.

(2) die Ausbildungsbehörde weist die Anwärterinnen und Anwärter den Ausbildungs-
stellen zu. Ausbildungsstellen sind die von der obersten dienstbehörde bestimmten 
Justizvollzugsbehörden.

(3) die Leiterin oder der Leiter der Ausbildungsstelle ist für die fachpraktische Ausbil-
dung verantwortlich. sie oder er bestellt im einvernehmen mit der Leiterin oder dem 
Leiter der Ausbildungsbehörde eine beamtin oder einen beamten der Ausbildungsstel-
le zur Ausbildungsleiterin oder zum Ausbildungsleiter. die Ausbildungsleiterinnen und 
Ausbildungsleiter sollen dem Laufbahnzweig angehören, für dessen vorbereitungs-
dienst sie zuständig sind. sie regeln die durchführung der fachpraktischen Ausbildung 
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nach dem Lehr- und stoffplan und erstellen den Ausbildungsplan für die zur Ausbil-
dung zugewiesenen Anwärterinnen und Anwärter. zu ihrer unterstützung bestellt die 
Leiterin oder der Leiter der Ausbildungsstelle geeignete bedienstete als Ausbilderinnen 
und Ausbilder.

§ 8

Dauer

(1) der vorbereitungsdienst dauert regelmäßig zwei Jahre.

(2) die verlängerung oder Wiederholung einzelner Ausbildungsabschnitte kann ange-
ordnet werden, wenn die Anwärterin oder der Anwärter das Ausbildungsziel in diesen 
noch nicht erreicht hat. betragen die nicht urlaubsbedingten Abwesenheitstage in ei-
nem Ausbildungsabschnitt mehr als die hälfte der Ausbildungstage, ist der Ausbil-
dungsabschnitt zu wiederholen. die entscheidungen nach satz 1 und 2 trifft die Leite-
rin oder der Leiter der für die einstellung zuständigen behörde.

(3) bei verlängerung oder Wiederholung eines Ausbildungsabschnitts nach Abs. 2 
satz 1 sowie bei Anrechnung förderlicher tätigkeiten im sinne der hessischen Lauf-
bahnverordnung ist der weitere Ausbildungsverlauf durch die Leiterin oder den Leiter 
der Ausbildungsbehörde gesondert zu regeln. dabei kann von dem in § 10 vorgesehe-
nen Ausbildungsverlauf abgewichen werden.

§ 9

urlaub, Mehrarbeit

(1) erholungsurlaub wird in der regel nur während der fachpraktischen Ausbildung 
gewährt.

(2) Für jeden monat eines Ausbildungsabschnitts kann bis zu einer Woche erholungs-
urlaub gewährt werden, sofern das ziel der Ausbildung nicht gefährdet ist.

§ 10

Ausbildungsverlauf

(1) die Ausbildung im Laufbahnzweig des allgemeinen vollzugsdienstes umfasst die 
folgenden Ausbildungsabschnitte:

1. einführungspraktikum 1 monat,

2. Fachtheoretische Ausbildung i 3 monate,

3. Fachpraktische Ausbildung i (grundausbildung) 12 monate,

4. Fachpraktische Ausbildung ii (schwerpunktausbildung) 4 monate,

5. Fachtheoretische Ausbildung ii 4 monate.
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(2) die Ausbildung im Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes umfasst 
die folgenden Ausbildungsabschnitte:

1. einführungspraktikum 1 monat,

2. Fachtheoretische Ausbildung i 3 monate,

3. Fachpraktische Ausbildung 15 monate,

4. Fachtheoretische Ausbildung ii 5 monate.

(3) die Leiterin oder der Leiter der Ausbildungsbehörde legt die reihenfolge der unter-
abschnitte der fachpraktischen Ausbildung für den jeweiligen Lehrgang fest.

§ 11

Einführungspraktikum

(1) das einführungspraktikum soll einen einblick in die Aufgaben der bediensteten 
des jeweiligen Laufbahnzweigs, in den Aufbau einer Justizvollzugsanstalt und in die 
Aufgaben aller im Justizvollzug tätigen geben sowie einen Überblick über die für den 
Justizvollzug maßgeblichen vorschriften verschaffen.

(2) das einführungspraktikum kann im Falle einer förderlichen tätigkeit als beschäftig-
te oder beschäftigter im Justizvollzug entfallen.

§ 12

Fachtheoretische Ausbildung

(1) die fachtheoretische Ausbildung im Laufbahnzweig des allgemeinen vollzugs-
dienstes soll den Anwärterinnen und Anwärtern durch anwendungsbezogene Lehre die 
zur erfüllung der Aufgaben des Laufbahnzweigs erforderlichen Kenntnisse vermitteln, 
insbesondere in den themenfeldern:

 1. geschichtliche entwicklung und gesellschaftliche bedeutung des Justizvollzugs,

 2. staats- und verfassungsrecht,

 3. zivil- und zivilprozessrecht, straf- und strafprozessrecht, gerichtsverfassungsrecht,

 4. beamtenrecht,

 5. verwaltungsrecht, 

 6. Anstaltsorganisation, 

 7. betriebswirtschaftslehre und haushaltsrecht,

 8. vollzugs- und vollstreckungsrecht,

 9. Psychologie,

 10. Kriminologie,

 11. sicherheit und ordnung im Justizvollzug (einschließlich praktische eigensicherung, 
Waffenwesen und schießkunde),

 12. sport und gesundheitsförderung.
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(2) die fachtheoretische Ausbildung im Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungs-
dienstes soll den Anwärterinnen und Anwärtern durch anwendungsbezogene Lehre die 
zur erfüllung der Aufgaben des Laufbahnzweigs erforderlichen Kenntnisse vermitteln, 
insbesondere Kenntnisse in den themenfeldern:

 1. geschichtliche entwicklung und gesellschaftliche bedeutung des Justizvollzugs,

 2. staats – und verfassungsrecht,

 3. zivil- und zivilprozessrecht, straf- und strafprozessrecht, gerichtsverfassungs-
recht,

 4. beamten- und tarifrecht,

 5. verwaltungsrecht, 

 6. Anstaltsorganisation,

 7.  betriebswirtschaftslehre und haushaltsrecht,

 8. vertrags- und vergaberecht,

 9.  Arbeits- und versorgungswesen im Justizvollzug, 

 10. vollstreckungsrecht (einschließlich strafzeitberechnung, Aufnahme- und entlas-
sungsverfahren, einweisungsverfahren),

 11. vollzugsrecht (einschließlich vollzugsplanung),

 12. Psychologie,

 13. Kriminologie,

 14. sicherheit und ordnung im Justizvollzug,

 15. sport und gesundheitsförderung.

(3) in jedem Ausbildungsabschnitt der fachtheoretischen Ausbildung ist der Ausbil-
dungsstand nach maßgabe des Lehr- und stoffplans durch Klausuren, praktische 
Übungen, hausarbeiten oder referate festzustellen. diese sind zu bewerten und mit 
den Anwärterinnen und Anwärtern unter hinweis auf vorzüge und mängel zu bespre-
chen.

§ 13

Fachpraktische Ausbildung

(1) in der fachpraktischen Ausbildung sollen die Anwärterinnen und Anwärter lernen, 
die in der fachtheoretischen Ausbildung erworbenen Kenntnisse in der Praxis anzu-
wenden. sie sollen so gefördert werden, dass sie nach erfolgreicher beendigung der 
Ausbildung in der Lage sind, die Aufgaben im jeweiligen Laufbahnzweig selbstständig 
zu erledigen.

(2) in jedem Ausbildungsabschnitt der fachpraktischen Ausbildung ist der Ausbil-
dungsstand nach maßgabe des Lehr- und stoffplans durch Klausuren, praktische 
Übungen, hausarbeiten oder referate festzustellen. diese sind zu bewerten und mit 
den Anwärterinnen und Anwärtern unter hinweis auf vorzüge und mängel zu bespre-
chen.
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(3) Für die zeit der fachpraktischen Ausbildung ist ein Ausbildungsnachweis zu führen. 
die Ausbildungsnachweise, beurteilungsbeiträge nach § 14 Abs. 1, Klausuren, hausar-
beiten und referate nach Abs. 2 sind nach Abschluss der Ausbildung der Ausbildungs-
behörde zum Ausbildungsheft zu übersenden.

(4) in der fachpraktischen Ausbildung dürfen die Anwärterinnen und Anwärter mit der 
eigenständigen Wahrnehmung von Aufgaben nur betraut werden, wenn der Ausbil-
dungsstand dies zulässt, es der Ausbildung förderlich und ausreichende Anleitung ge-
währleistet ist. eine beschäftigung lediglich zur entlastung anderer ist unzulässig.

(5) die grundausbildung im Laufbahnzweig des allgemeinen vollzugsdienstes beinhal-
tet die Abschnitte:

1. drei monate vollzug der untersuchungshaft,

2. sechs monate vollzug der Freiheitsstrafe (einschließlich offener vollzug),

3. drei monate vollzug der Jugendstrafe.

(6) die schwerpunktausbildung im Laufbahnzweig des allgemeinen vollzugsdienstes 
findet grundsätzlich in der einstellungsbehörde statt. hierbei können die Anwärterinnen 
und Anwärter – abweichend von Abs. 4 – mit der eigenständigen Wahrnehmung von 
Aufgaben betraut werden, sofern der Ausbildungsstand dies zulässt.

(7) die Fachpraktische Ausbildung im Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungs-
dienstes beinhaltet die Abschnitte:

1. drei monate vollzugsgeschäftsstelle in einer Justizvollzugsanstalt,

2. ein monat vollzugsabteilung in einer Justizvollzugsanstalt,

3. zwei monate sachgebiete Arbeitswesen und versorgungswesen in einer Justizvoll-
zugsanstalt,

4. fünf monate sachgebiete versorgungswesen, rechnungswesen und controlling in 
einem verwaltungs-competence-center,

5. zwei monate sachgebiet Personal und allgemeine verwaltung in einem verwaltungs-
competence-center,

6. zwei monate geschäftsleitung in einer Justizvollzugsanstalt.

§ 14

Beurteilungen

(1) Für die in den Abschnitten der fachpraktischen Ausbildung nach § 13 Abs. 5 und 7  
gezeigten Leistungen ist jeweils ein beurteilungsbeitrag zu erstellen. gleiches gilt für 
die in der schwerpunktausbildung nach § 13 Abs. 6 gezeigten Leistungen.

(2) die beurteilungsbeiträge sind von der Leiterin oder dem Leiter der Ausbildungsstel-
le zu bewerten, mit der Anwärterin oder dem Anwärter zu besprechen und der Ausbil-
dungsbehörde zu übersenden.



512

(3) Am ende der fachpraktischen Ausbildung erstellt die Leiterin oder der Leiter der 
Ausbildungsbehörde eine gesamtbeurteilung über die in der fachpraktischen Ausbil-
dung gezeigten Leistungen. gleichzeitig ist eine gesamtnote für die fachpraktische 
Ausbildung zu bilden. die gesamtbeurteilung ist mit der Anwärterin oder dem Anwärter 
zu besprechen.

(4) Jeweils am ende der fachtheoretischen Ausbildungsabschnitte erstellt die Aus-
bildungsbehörde einen beurteilungsbeitrag über die während des fachtheoretischen 
Ausbildungsabschnitts gezeigten Leistungen. gleichzeitig ist eine gesamtnote für den 
jeweiligen Ausbildungsabschnitt zu bilden. die beurteilungen sind mit der Anwärterin 
oder dem Anwärter zu besprechen.

(5) Am ende der fachtheoretischen Ausbildung erstellt die Leiterin oder der Leiter der 
Ausbildungsbehörde eine gesamtbeurteilung über die in der fachtheoretischen Ausbil-
dung gezeigten Leistungen. gleichzeitig ist eine gesamtnote für die fachtheoretische 
Ausbildung zu bilden. die gesamtbeurteilung ist mit der Anwärterin oder dem Anwärter 
zu besprechen.

(6) die beurteilungsbeiträge und die gesamtbeurteilungen werden nach den durch die 
oberste dienstbehörde vorgegebenen mustern erstellt.

§ 15

Leistungsbewertungen

die Leistungen in der fachpraktischen und fachtheoretischen Ausbildung sind mit fol-
genden noten und Punktzahlen zu bewerten:

sehr gut (1) für eine Leistung, die den Anforderungen 
in besonderem maße entspricht (15 bis 14 Punkte),

gut (2) für eine Leistung, die den Anforderungen 
voll entspricht (13 bis 11 Punkte),

befriedigend (3) für eine Leistung, die im Allgemeinen den 
Anforderungen entspricht (10 bis 8 Punkte),

ausreichend (4) für eine Leistung, die zwar mängel aufweist, aber 
im ganzen den Anforderungen noch entspricht (7 bis 5 Punkte),

mangelhaft (5) für eine Leistung, die den Anforderungen nicht ent- 
spricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendi- 
gen grundkenntnisse vorhanden sind und die män- 
gel in absehbarer zeit behoben werden könnten (4 bis 2 Punkte),

ungenügend (6) für eine Leistung, die den Anforderungen nicht ent- 
spricht und bei der selbst die grundkenntnisse so 
lückenhaft sind, dass die mängel in absehbarer 
zeit nicht behoben werden können (1 bis 0 Punkte).

zwischennoten und von vollen zahlenwerten abweichende Punktzahlen dürfen nicht 
verwendet werden.
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III. Prüfung

§ 16

Zweck und Zeitpunkt

(1) die Laufbahnprüfung dient der Feststellung, ob das ziel des vorbereitungsdienstes 
(§ 4) erreicht ist und die befähigung für die Laufbahn des mittleren Justizdienstes zu-
erkannt werden kann.

(2) die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen teil. sie findet 
am ende des vorbereitungsdienstes statt. der schriftliche teil geht dem mündlichen teil 
voraus.

§ 17
Prüfungsausschuss

(1) die Prüfung für den jeweiligen Laufbahnzweig wird vor einem Prüfungsausschuss 
abgelegt.

(2) der Prüfungsausschuss besteht aus folgenden fünf stimmberechtigten mitgliedern:

1. einer beamtin oder einem beamten des höheren dienstes mit der befähigung zum 
richteramt, die oder der den vorsitz führt,

2. einer beamtin oder einem beamten des Laufbahnzweigs des vollzugs- und verwal-
tungsdienstes im gehobenen Justizdienst,

3. einer beamtin oder einem beamten des Laufbahnzweigs, dem die zu prüfenden 
Anwärterinnen und Anwärter angehören,

4. einer Psychologin oder eines Psychologen, die beamtin oder der beamter des hö-
heren sozialen dienstes ist,

5. einer vertreterin oder einem vertreter der spitzenorganisationen der zuständigen 
gewerkschaften mit mindestens der befähigung für den Laufbahnzweig, der die zu 
prüfenden Anwärterinnen und Anwärter angehören.

(3) Als nicht stimmberechtigte mitglieder können eine vertreterin oder ein vertreter der 
Ausbildungsbehörde, eine vertreterin oder ein vertreter des hauptpersonalrats Justiz-
vollzug, die besondere Frauenbeauftragte Justizvollzug und die hauptvertrauensper-
son der schwerbehinderten menschen für den bereich des Justizvollzugs oder jeweils 
eine von diesen beauftragte Person in beratender Funktion an der Prüfung teilnehmen.

(4) die oberste dienstbehörde beruft die stimmberechtigten mitglieder des Prüfungs-
ausschusses. Für jedes stimmberechtigte mitglied des Prüfungsausschusses ist ein 
stellvertretendes mitglied mit gleicher Qualifikation zu berufen.

(5) die stimmberechtigten und die stellvertretenden mitglieder werden für die dauer 
von fünf Jahren berufen. nach Ablauf der Amtszeit üben sie das Prüfungsamt weiter 
aus, bis jeweils eine nachfolgerin oder ein nachfolger berufen ist; erneute berufung ist 
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zulässig. mit Ablauf des monats, in dem ein stimmberechtigtes oder stellvertretendes 
mitglied in den ruhestand tritt oder aus dem öffentlichen dienst im geltungsbereich 
des hessischen beamtengesetzes ausscheidet, endet die mitgliedschaft im Prüfungs-
ausschuss, soweit im einzelfall die oberste dienstbehörde nichts anderes bestimmt. 
bei Ausscheiden eines stimmberechtigten oder stellvertretenden mitglieds während 
der fünfjährigen Amtszeit des Prüfungsausschusses ist die berufung des nachfolgen-
den mitglieds auf die verbleibende Amtszeit zu begrenzen. die stimmberechtigten und 
die stellvertretenden mitglieder können von der obersten dienstbehörde aus wichtigem 
grund jederzeit abberufen werden.

(6) die spitzenorganisationen der zuständigen gewerkschaften schlagen je ein stimm-
berechtigtes und ein stellvertretendes mitglied vor. die vorgeschlagenen werden je-
weils jährlich wechselnd berufen.

(7) das Amt des Prüfungsausschussmitglieds ist ein persönlich wahrzunehmendes 
nebenamt, soweit nichts anderes bestimmt ist. die mitglieder des Prüfungsausschus-
ses sind in ihren Prüfungsentscheidungen nicht an Weisungen gebunden und verpflich-
tet, ihre Aufgaben objektiv und unparteiisch nach bestem Wissen und gewissen wahr-
zunehmen. sie sind bei ihrer berufung auf diese verpflichtung ausdrücklich schriftlich 
hinzuweisen. sofern stimmberechtigte oder stellvertretende mitglieder des Prüfungs-
ausschusses nicht kraft gesetzlicher vorschrift zur verschwiegenheit verpflichtet sind, 
sind sie von der oder dem vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Wahrung des 
beratungs- und Abstimmungsgeheimnisses nachweislich zu verpflichten.

§ 18

Verfahren vor dem Prüfungsausschuss

(1) die oder der vorsitzende des Prüfungsausschusses leitet das Prüfungsverfahren.

(2) der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn er mit der oder dem vorsitzenden 
und mindestens drei weiteren stimmberechtigten mitgliedern besetzt ist. der Prüfungs-
ausschuss beschließt mit stimmenmehrheit. bei stimmengleichheit gibt die stimme 
der oder des vorsitzenden den Ausschlag.

(3) An der beschlussfassung des Prüfungsausschusses nehmen nur die stimmberech-
tigten mitglieder des Prüfungsausschusses teil.

§ 19

Schriftliche Prüfung

(1) im einvernehmen mit der Ausbildungsbehörde stellt der Prüfungsausschuss die 
Aufgaben für die Prüfungsklausuren, bestimmt die zulässigen hilfsmittel und setzt die 
termine fest.

(2) die Anwärterinnen und Anwärter des Laufbahnzweigs des allgemeinen vollzugs-
dienstes fertigen an fünf Arbeitstagen unter Aufsicht jeweils eine Prüfungsklausur aus 
den themenfeldern
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1. Psychologie und Kriminologie,

2. beamtenrecht und Anstaltsorganisation,

3. sicherheit und ordnung im Justizvollzug

sowie zwei Prüfungsklausuren aus dem themenfeld

4. vollzugs- und vollstreckungsrecht.

(3) die Anwärterinnen und Anwärter des Laufbahnzweigs des vollzugs- und verwal-
tungsdienstes fertigen an fünf Arbeitstagen unter Aufsicht jeweils eine Prüfungsklausur 
aus den themenfeldern

1. beamten- und tarifrecht,

2. vollzugs- und vollstreckungsrecht,

3. betriebswirtschaftslehre und haushaltsrecht,

4. Arbeits- und versorgungswesen im Justizvollzug,

5. verwaltungsrecht und Anstaltsorganisation.

(4) Für jede Prüfungsklausur wird eine bearbeitungszeit von drei stunden eingeräumt.

(5) schwerbehinderten Anwärterinnen oder Anwärtern ist nach den teilhaberichtlinien 
vom 12. Juni 2013 (stAnz. s. 838) in der jeweils geltenden Fassung ein ihrer behinde-
rung angemessener nachteilsausgleich zu gewähren. die fachlichen Anforderungen 
dürfen jedoch nicht geringer bemessen werden.

§ 20

Durchführung der schriftlichen Prüfung

(1) die Aufsicht bei der Anfertigung der Prüfungsklausuren führt eine bedienstete oder 
ein bediensteter, die oder der durch die Ausbildungsbehörde bestimmt wurde. der 
aufsichtführenden Person sind die Prüfungsklausuren für jeden Prüfungstag in einem 
verschlossenen umschlag zu übergeben, der erst zu beginn der Prüfung in gegenwart 
der Anwärterinnen und Anwärter zu öffnen ist.

(2) Während der schriftlichen Prüfung dürfen die Anwärterinnen und Anwärter den Prü-
fungsraum nur aus zwingenden gründen mit genehmigung der aufsichtführenden Per-
son verlassen. es darf nur jeweils eine Anwärterin oder ein Anwärter abwesend sein.

(3) die Anwärterinnen und Anwärter versehen jede Prüfungsklausur anstelle ihres na-
mens mit einer Kennziffer, die ihnen die Ausbildungsbehörde für jede Prüfungsklausur 
neu zuteilt. spätestens nach Ablauf der festgesetzten bearbeitungszeit ist die Prü-
fungsklausur abzugeben, auch wenn sie unvollendet ist. beizufügen sind alle entwürfe 
und Arbeitsbögen.

(4) die aufsichtführende Person vermerkt auf jeder Prüfungsklausur den zeitpunkt der 
Abgabe und bestätigt diese Angabe durch ihr namenszeichen.
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(5) die aufsichtführende Person fertigt über den verlauf der schriftlichen Prüfung eine 
niederschrift und übersendet diese der oder dem vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses.

(6) die aufsichtführende Person übersendet die Prüfungsklausuren in einem verschlos-
senen umschlag der oder dem vorsitzenden oder dem von ihr oder ihm bestimmten 
mitglied des Prüfungsausschusses.

§ 21

Bewertung der Prüfungsklausuren

(1) Jede Prüfungsklausur wird von zwei stimmberechtigten mitgliedern des Prüfungs-
ausschusses unabhängig voneinander mit einer Punktzahl nach § 15 bewertet. die 
mitglieder und ihre reihenfolge werden von der oder dem vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses bestimmt. bei der bewertung der Klausuren sind die richtigkeit der 
getroffenen entscheidungen, die darstellung der entscheidungsprozesse sowie die 
Folgerichtigkeit der begründungen zugrunde zu legen. die gliederung der Prüfungs-
klausur, die Klarheit der darstellung und die Ausdrucksweise sind angemessen zu be-
rücksichtigen.

(2) die bewertungen sind ausschließlich dem Prüfungsausschuss bekannt zu geben. 
bei um bis zu drei Punkte voneinander abweichenden bewertungen wird die summe 
der Punktzahlen beider einzelbewertungen durch die Anzahl der einzelbewertungen 
geteilt. bei einer Abweichung von mehr als drei Punkten setzt der Prüfungsausschuss 
im rahmen der vorliegenden bewertungen die Punktzahl fest.

(3) die namentliche zuordnung der Prüfungsklausuren zu den Anwärterinnen und An-
wärtern erfolgt erst nach abschließender bewertung sämtlicher Prüfungsklausuren.

(4) die Punktzahlen der einzelnen Prüfungsklausuren und die daraus errechnete 
durchschnittspunktzahl werden der Anwärterin oder dem Anwärter nach Abschluss al-
ler bewertungen spätestens mit der Ladung zur mündlichen Prüfung bekannt gegeben.

§ 22

Ausschluss von der mündlichen Prüfung

(1) Anwärterinnen und Anwärter werden nicht zur mündlichen Prüfung zugelassen, 
wenn zwei oder mehr Prüfungsklausuren mit weniger als 5 Punkten bewertet wurden. 
in diesem Fall gilt die Prüfung als nicht bestanden.

(2) die oder der vorsitzende des Prüfungsausschusses teilt der Anwärterin oder dem 
Anwärter das nichtbestehen der Prüfung schriftlich mit.
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§ 23

Mündliche Prüfung

(1) die oder der vorsitzende des Prüfungsausschusses setzt den termin für die münd-
liche Prüfung fest, bestimmt auf der grundlage des Lehr- und stoffplans die themen-
felder, auf die sich die mündliche Prüfung erstrecken soll, und welches mitglied des 
Prüfungsausschusses das jeweilige themenfeld prüft. er legt auch die zulässigen hilfs-
mittel fest und lädt die Anwärterinnen und Anwärter zur mündlichen Prüfung.

(2) in der mündlichen Prüfung sollen nicht mehr als fünf Anwärterinnen und Anwärter 
gleichzeitig geprüft werden. die dauer der mündlichen Prüfung soll für jede Anwärterin 
oder jeden Anwärter etwa dreißig minuten betragen. Alle stimmberechtigten mitglieder 
des Prüfungsausschusses können Fragen an die Anwärterinnen und Anwärter stellen.

(3) schwerbehinderten Anwärterinnen oder Anwärtern ist nach den teilhaberichtlinien 
in der jeweils geltenden Fassung ein ihrer behinderung angemessener nachteilsaus-
gleich zu gewähren. die fachlichen Anforderungen dürfen jedoch nicht geringer be-
messen werden.

(4) die mündliche Prüfung ist nicht öffentlich.

(5) beauftragte der direktorin oder des direktors des Landespersonalamtes und der 
obersten dienstbehörde können bei der mündlichen Prüfung anwesend sein. Anwär-
terinnen oder Anwärtern, die sich in einem nachfolgenden vorbereitungslehrgang in 
Ausbildung befinden, und dritte, bei denen ein berechtigtes interesse besteht, kann 
die teilnahme an der mündlichen Prüfung durch die vorsitzende oder den vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses gestattet werden.

§ 24

Bewertung der mündlichen Prüfung

(1) die Leistungen in der mündlichen Prüfung werden von den stimmberechtigten mit-
gliedern des Prüfungsausschusses mit einer Punktzahl nach § 15 bewertet.

(2) die Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn die mündliche Prüfung mit weniger als  
5 Punkten bewertet wird.

§ 25

Abschlussnote

(1) nach der mündlichen Prüfung stellt der Prüfungsausschuss das gesamtergebnis 
der Prüfung durch bildung der Abschlussnote fest.

(2) zur bildung der Abschlussnote werden
die Punktzahl (gesamtnote) der fachtheoretischen Ausbildung mit 2,
die Punktzahl (gesamtnote) der fachpraktischen Ausbildung mit 2,
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die durchschnittspunktzahl der schriftlichen Prüfung mit 5,
die Punktzahl der mündlichen Prüfung mit 3

multipliziert und die summe durch 12 dividiert.

die Prüfung ist bestanden, wenn die nach satz 1 ermittelte gesamtpunktzahl mindes-
tens die note „ausreichend” (5 Punkte) ergibt.

(3) soweit die mindestpunktzahl nach Abs. 2 satz 2 erreicht ist, werden bruchteile von 
Punktzahlen, die sich bei der berechnung nach Abs. 2 satz 1 ergeben haben, ab einem 
bruchteil von 0,5 auf volle Punktzahlen aufgerundet.

(4) das gesamtergebnis der Prüfung, die Abschlussnote und die ihr zugrunde liegen-
den noten und Punktzahlen sind der Anwärterin oder dem Anwärter nach der Prüfung 
bekannt zu geben.

§ 26

Prüfungsniederschrift, Zeugnis

(1) Über den verlauf und das ergebnis der Prüfung ist eine niederschrift nach muster 
der Anlage 1a beziehungsweise 1b zu fertigen und zu den Prüfungsakten zu nehmen.

(2) Jede Anwärterin und jeder Anwärter erhält über die bestandene Prüfung ein Prü-
fungszeugnis nach muster der Anlage 2a beziehungsweise 2b.

(3) Für jede Anwärterin und jeden Anwärter ist eine Prüfungsniederschrift zu den Prü-
fungsakten zu nehmen.

(4) bei nichtbestehen der Prüfung erteilt die einstellungsbehörde der Anwärterin oder 
dem Anwärter einen mit einer rechtsbehelfsbelehrung versehenen schriftlichen be-
scheid.

§ 27

Ausbildungs- und Prüfungsheft

(1) Für jede Anwärterin und jeden Anwärter sind durch die Ausbildungsbehörde ein 
Ausbildungsheft und ein Prüfungsheft zu führen.

(2) Auf Antrag kann der Anwärterin oder dem Anwärter bis zu zwei Jahren nach be-
kanntgabe der Abschlussnote bei der Leiterin oder dem Leiter der Ausbildungsbehörde 
unter Aufsicht einsicht in das Ausbildungsheft und in das Prüfungsheft gewährt werden.

§ 28

Ordnungsverstöße

(1) täuschungshandlungen und andere ordnungsverstöße der Anwärterinnen und An-
wärter hat die aufsichtführende Person zu unterbinden.
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(2) Über die Folgen eines täuschungsversuchs oder einer störung des Prüfungs-
ablaufs entscheidet der Prüfungsausschuss. er kann je nach Art und schwere des 
verstoßes insbesondere die Wiederholung einer Prüfungsklausur anordnen, einzelne 
Prüfungsleistungen mit der note ungenügend (0 Punkte) bewerten oder die Prüfung für 
nicht bestanden erklären.

(3) Wird eine täuschungshandlung erst nach beendigung des Prüfungsverfahrens be-
kannt, so kann die oberste dienstbehörde innerhalb von drei Jahren seit dem tag der 
mündlichen Prüfung das Prüfungsergebnis entsprechend berichtigen oder die Prüfung 
für nicht bestanden erklären. das unrichtige zeugnis ist einzuziehen.

§ 29

Versäumnis, Erkrankung

(1) die Prüfung ist wegen versäumnis für nicht bestanden zu erklären, wenn die An-
wärterin oder der Anwärter ohne triftigen grund

1. der Prüfung ganz oder teilweise fern bleibt oder

2. von der Prüfung zurücktritt.

die entsprechende Feststellung trifft der Prüfungsausschuss.

(2) ist die Anwärterin oder der Anwärter durch Krankheit oder aus sonstigen von ihr 
oder ihm nicht zu vertretenden gründen an der Ablegung der Prüfung oder einzelner 
Prüfungsabschnitte verhindert, so muss sie oder er die Prüfung ganz oder teilweise 
nachholen. im Krankheitsfall ist ein ärztliches zeugnis, auf verlangen ein amtsärztli-
ches zeugnis, vorzulegen. die verhinderung aus von der Anwärterin oder dem Anwär-
ter nicht zu vertretenden gründen ist von ihr oder ihm unverzüglich nachzuweisen. den 
termin für die neue Prüfung bestimmt die oder der vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses. Für nachzuholende Prüfungsklausuren sind neue Aufgaben zu stellen.

§ 30 

Wiederholung der Prüfung

Wurde die Prüfung nicht bestanden oder für nicht bestanden erklärt, kann sie auf An-
trag der Anwärterin oder des Anwärters einmal wiederholt werden. der Antrag ist bin-
nen vierzehn tagen nach bekanntgabe des nichtbestehens schriftlich bei der oder 
dem vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. die Prüfung ist vollständig zu 
wiederholen; einzelne Prüfungsleistungen werden nicht erlassen. der Prüfungsaus-
schuss entscheidet, welche Ausbildungsabschnitte vor der erneuten Prüfung zu wie-
derholen sind.
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IV. Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 31

Übergangsbestimmungen

(1) Für Anwärterinnen und Anwärter des Laufbahnzweigs des allgemeinen vollzugs-
dienstes, die sich am tage vor dem inkrafttreten dieser Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung in Ausbildung befinden, werden der Ausbildungsverlauf, die fachtheoretische 
und die fachpraktische Ausbildung durch die Leiterin oder den Leiter der Ausbildungs-
behörde anhand der organisatorischen und dienstlichen erfordernisse nach maßgabe 
der Abs. 2 bis 4 gesondert geregelt.

(2) Für Anwärterinnen und Anwärter im ersten Ausbildungsjahr soll sichergestellt sein, 
dass eine mindestens viermonatige fachtheoretische Ausbildung am ende des vorbe-
reitungsdienstes durchgeführt wird. die schwerpunktausbildung soll vier monate nicht 
überschreiten.

(3) Für Anwärterinnen und Anwärter im zweiten Ausbildungsjahr soll mindestens eine 
dreimonatige fachtheoretische Ausbildung am ende des vorbereitungsdienstes durch-
geführt werden. die schwerpunktausbildung soll fünf monate nicht überschreiten.

(4) insgesamt soll die fachtheoretische Ausbildung während des vorbereitungsdiens-
tes im allgemeinen vollzugsdienst sieben monate, die fachpraktische Ausbildung  
17 monate betragen.

(5) bei der vermittlung der Ausbildungsinhalte ist dafür sorge zu tragen, dass die An-
wärterinnen und Anwärter angemessen auf die in § 19 Abs. 2 aufgeführten themenfel-
der vorbereitet werden.

§ 32

Aufhebung bisherigen Rechts

die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den allgemeinen vollzugsdienst und den 
mittleren vollzugs- und verwaltungsdienst vom 29. november 2011 (Jmbl. s. 572, 
2012 s. 90), geändert durch verordnung vom 5. dezember 2012 (Jmbl. 2013 s. 5), wird 
aufgehoben.

§ 33

Inkrafttreten

diese verordnung tritt am 1. november 2014 in Kraft.

Wiesbaden, den 24. september 2014 die hessische ministerin der Justiz 
 (Kühne-hörmann)
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 Anlage 1a 
 (zu § 26 Abs. 1)

 vertraulich behandeln

Prüfungsausschuss für die Laufbahnprüfung 
des Laufbahnzweigs des allgemeinen Vollzugsdienstes 

im mittleren Justizdienst

Lehrgang: Prüfungsgruppe:

Prüfungsniederschrift nach § 26 Abs. 1 AvdmvollzverwdAPo 
über die mündliche Prüfung für den Laufbahnzweig des allgemeinen vollzugsdienstes.

vor dem Prüfungsausschuss, bestehend aus
1.
2.
3.
4.
5.

erschienen am                    zur mündlichen Prüfung folgende Anwärterinnen und Anwärter:
1.
2.
3.
4.
5.

Folgende Personen haben gemäß § 17 Abs. 3 AvdmvollzverwdAPo an der mündlichen 
Prüfung teilgenommen:

die mündliche Prüfung wurde gemäß § 23 AvdmvollzverwdAPo durchgeführt. der beginn 
und das ende der mündlichen Prüfung sowie der jeweiligen Prüfungsgebiete, die Prüfungs-
gebiete selbst, die Prüferinnen und Prüfer sowie die zeiten der unterbrechung sind auf seite 2  
dieser niederschrift festgehalten.

Folgenden Personen wurde die teilnahme an der mündlichen Prüfung nach § 23 Abs. 5 
AvdmvollzverwdAPo gestattet:

die/der vorsitzende des Prüfungsausschusses Wiesbaden, den
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i.  beginn der Prüfung: uhr
ende der Prüfung: uhr

ii. 1. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

2. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

3. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

4. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

5. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

iii. unterbrechungen: von: uhr bis uhr
von: uhr bis uhr
von: uhr bis uhr
von: uhr bis uhr

iv. beratung: von: uhr bis uhr
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 Anlage 1b 
 (zu § 26 Abs. 1)

 vertraulich behandeln

Prüfungsausschuss für die Laufbahnprüfung 
des Laufbahnzweigs des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes 

im mittleren Justizdienst

Lehrgang: Prüfungsgruppe:

Prüfungsniederschrift nach § 26 Abs. 1 AvdmvollzverwdAPo 
über die mündliche Prüfung für den Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes.

vor dem Prüfungsausschuss, bestehend aus
1.
2.
3.
4.
5.

erschienen am                    zur mündlichen Prüfung folgende Anwärterinnen und Anwärter:
1.
2.
3.
4.
5.

Folgende Personen haben nach § 17 Abs. 3 AvdmvollzverwdAPo an der mündlichen Prü-
fung teilgenommen:

die mündliche Prüfung wurde nach § 23 AvdmvollzverwdAPo durchgeführt. der beginn und 
das ende der mündlichen Prüfung sowie der jeweiligen Prüfungsgebiete, die Prüfungsgebie-
te selbst, die Prüferinnen und Prüfer sowie die zeiten der unterbrechung sind auf seite 2 
 dieser niederschrift festgehalten.

Folgenden Personen wurde die teilnahme an der mündlichen Prüfung nach § 23 Abs. 5 
AvdmvollzverwdAPo gestattet:

die/der vorsitzende des Prüfungsausschusses Wiesbaden, den
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i.  beginn der Prüfung: uhr
ende der Prüfung: uhr

ii. 1. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

2. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

3. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

4. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

5. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

iii. unterbrechungen: von: uhr bis uhr
von: uhr bis uhr
von: uhr bis uhr
von: uhr bis uhr

iv. beratung: von: uhr bis uhr
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 Anlage 2a 
 (zu § 26 Abs. 2)

Hessisches Ministerium 
der Justiz

Der Prüfungsausschuss für die Laufbahnprüfung 
des Laufbahnzweigs des allgemeinen Vollzugsdienstes 

im mittleren Justizdienst

Prüfungszeugnis

name, vorname Amts- oder dienstbezeichnung

geboren am dienststelle

hat die

Laufbahnprüfung
für den Laufbahnzweig des allgemeinen vollzugsdienstes 

im mittleren Justizdienst

nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den Laufbahnzweig des allgemeinen vollzugsdienstes und 
den Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes 

im mittleren Justizdienst (AvdmvollzverwdAPo)

mit der Abschlussnote 
(   Punkte)

bestanden.

Wiesbaden, den

die/der vorsitzende des Prüfungsausschusses 
(siegel)
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die Abschlussnote setzt sich wie folgt zusammen:

1. Leistungsbewertung der fachtheoretischen Ausbildungsabschnitte

1.1 Fachtheoretische Ausbildung (gesamtbeurteilung) Punkte x 2 = Punkte

1.2 Fachpraktische Ausbildung (gesamtbeurteilung) Punkte x 2 = Punkte

2. Bewertung der Prüfungsklausuren
1. Psychologie und Kriminologie Punkte

2. beamtenrecht und Anstaltsorganisation Punkte

3. sicherheit und ordnung im Justizvollzug Punkte

4. vollzugs- und vollstreckungsrecht i  Punkte

5. vollzugs- und vollstreckungsrecht ii Punkte

  summe: Punkte : 5 x 5 = Punkte

  Zwischensumme   Punkte

vornote f. d. mündliche Prüfung zwischensumme Punkte : 9 = Punkte

3. Bewertung der mündlichen Prüfung Punkte x 3 = Punkte

  Gesamtsumme   Punkte

4. Abschlussnote

Punktzahl gesamtsumme Punkte : 12 = Punkte

Abschlussnote gemäß § 25 AvdmvollzverwdAPo (  Punkte)

die Prüfung ist bestanden.

die Prüfung ist nicht bestanden.

     , den   

ort, datum, unterschrift der oder des vorsitzenden des Prüfungsausschusses

Punktespiegel gemäß § 15 AvdmvollzverwdAPo:
sehr gut (1) 15 bis 14 Punkte / gut (2) 13 bis 11 Punkte / befriedigend (3) 10 bis 8 Punkte / ausreichend (4) 7 bis 5 Punkte / 
mangelhaft (5) 4 bis 2 Punkte / ungenügend (6) 1 bis 0 Punkte
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 Anlage 2b 
 (zu § 26 Abs. 2)

Hessisches Ministerium 
der Justiz

Der Prüfungsausschuss für die Laufbahnprüfung 
des Laufbahnzweigs des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes 

im mittleren Justizdienst

Prüfungszeugnis

name, vorname Amts- oder dienstbezeichnung

geboren am dienststelle

hat die

Laufbahnprüfung
für den Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes

im mittleren Justizdienst

nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den Laufbahnzweig des allgemeinen vollzugsdienstes und 
den Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes 

im mittleren Justizdienst (AvdmvollzverwdAPo)

mit der Abschlussnote 
(   Punkte)

bestanden.

Wiesbaden, den

die/der vorsitzende des Prüfungsausschusses 
(siegel)
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die Abschlussnote setzt sich wie folgt zusammen:

1. Leistungsbewertung der fachtheoretischen Ausbildungsabschnitte

1.1 Fachtheoretische Ausbildung (gesamtbeurteilung) Punkte x 2 = Punkte

1.2 Fachpraktische Ausbildung (gesamtbeurteilung) Punkte x 2 = Punkte

2. Bewertung der Prüfungsklausuren
1. beamten- und tarifrecht Punkte

2. vollzugs- und vollstreckungsrecht Punkte

3. betriebswirtschaftslehre und haushaltsrecht Punkte

4. Arbeits- und versorgungswesen im Justizvollzug Punkte

5. verwaltungsrecht und Anstaltsorganisation Punkte

  summe: Punkte : 5 x 5 = Punkte

  Zwischensumme   Punkte

vornote f. d. mündliche Prüfung zwischensumme Punkte : 9 = Punkte

3. Bewertung der mündlichen Prüfung Punkte x 3 = Punkte

  Gesamtsumme   Punkte

4. Abschlussnote

Punktzahl gesamtsumme Punkte : 12 = Punkte

Abschlussnote gemäß § 25 AvdmvollzverwdAPo (  Punkte)

die Prüfung ist bestanden.

die Prüfung ist nicht bestanden.

     , den   

ort, datum, unterschrift der oder des vorsitzenden des Prüfungsausschusses

Punktespiegel gemäß § 15 AvdmvollzverwdAPo:
sehr gut (1) 15 bis 14 Punkte / gut (2) 13 bis 11 Punkte / befriedigend (3) 10 bis 8 Punkte / ausreichend (4) 7 bis 5 Punkte / 
mangelhaft (5) 4 bis 2 Punkte / ungenügend (6) 1 bis 0 Punkte
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R u N D E R L A S S E

Nr. 31 Runderlass zur Regelung des Mitführens eines Reizstoffsprühgerätes 
(Pfefferspray) zum Eigenschutz von Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzie-
hern. RdErl. d. HMdJ v. 18.09.2014 (2344 - II/B1 - 2012/13031 - Z/A2) – JMBl. S. 529 –

– Gült.-Verz.-Nr. 2105 –

Runderlass zur Regelung des 
Mitführens eines Reizstoffsprühgerätes (Pfefferspray) zum Eigenschutz 

von Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern

zur verbesserung des eigenschutzes wird den gerichtsvollzieherinnen und gerichts-
vollziehern gestattet, im dienst ein ihnen durch das jeweilige Amtsgericht, dem sie 
zugeordnet sind, zur verfügung gestelltes reizstoffsprühgerät (Pfefferspray) als dis-
tanzwaffe bei sich zu führen. das mitführen des reizstoffsprühgerätes unterliegt allein 
der entscheidung der jeweiligen gerichtsvollzieherin oder des jeweiligen gerichtsvoll-
ziehers.

der einsatz des reizstoffsprühgerätes ist nur zum zweck der notwehr oder nothilfe 
zur Abwehr von Angriffen auf die körperliche unversehrtheit zulässig. Auf die §§ 3 
und 4 des gesetzes über die Wahrnehmung von sicherheits- und ordnungsrechtlichen 
befugnissen bei gerichten und staatsanwaltschaften vom 10. mai 1982 (gvbl. i s. 97) 
wird insoweit bezug genommen.

die gerichtsvollzieherinnen und gerichtsvollzieher haben das reizstoffsprühgerät nach 
beendigung ihres dienstes in dem jeweiligen geschäftszimmer in eigener verantwor-
tung sicher zu verwahren. den sicherheitsanforderungen ist genügt, wenn das reiz-
stoffsprühgerät in dem geschäftszimmer in einem abschließbaren möbelstück (z.b. 
schreibtisch oder schrank) unter verschluss gehalten wird und die gerichtsvollziehe-
rinnen und gerichtsvollzieher bei verlassen der geschäftsräume die entsprechenden 
schlüssel mit sich führen. sie haben zudem sicherzustellen, dass das reizstoffsprüh-
gerät nach Ablauf der haltbarkeitsfrist nicht mehr verwendet wird.

das Amtsgericht hat auf einen entsprechenden Antrag den gerichtsvollzieherinnen und 
gerichtsvollziehern ein reizstoffsprühgerät zum dienstlichen gebrauch auszuhändi-
gen. voraussetzung für die Aushändigung ist, dass die gerichtsvollzieherinnen und 
gerichtsvollzieher zuvor eine grundschulung im umgang mit dem gerät durchlaufen 
haben und jeweils im Abstand von einem Jahr nach der grundschulung eine nach-
schulung durchlaufen, um den erlernten umgang weiter zu erproben. die gerichtsvoll-
zieherinnen und gerichtsvollzieher haben die teilnahme an den schulungen gegenüber 
dem Amtsgericht nachzuweisen.

die ersteinweisung ist dahingehend konzipiert, dass die Kenntnisse zum mitführen ei-
nes reizstoffsprühgeräts durch folgende schulungsinhalte vermittelt und vertieft wer-
den sollen:

1. vorführen eines polizeilichen schulungsfilms,

2. verbale und nonverbale Konfliktvermeidung,

3. praktische Übungen zur Abwehr einer bedrohlichen situation,
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4. praktische Übungen zur handhabung beziehungsweise einsatz eines reizstoff-
sprühgerätes und

5. erstversorgung nach dem einsatz eines reizstoffsprühgerätes.

die schulungsdauer soll sich pro veranstaltung auf ungefähr fünf stunden belaufen.

das Amtsgericht hat das reizstoffsprühgerät von denjenigen gerichtsvollzieherinnen 
und gerichtsvollziehern zurückzufordern, die die notwendigen nachschulungen nicht 
nachgewiesen haben.

die beschaffung der reizstoffsprühgeräte erfolgt dezentral unter nutzung des sAP 
srm ebP-systems durch das jeweilige Amtsgericht, wobei die Kosten aus dem be-
hördenbudget zu tragen sind.

die regelung zum mitführen eines reizstoffsprühgeräts gilt für die vollziehungsbeam-
tinnen und -beamten der Justiz entsprechend.

B E K A N N T M A c H u N G E N

Frauenförderplan nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGlG) für 
die IT-Stelle der hessischen Justiz in Bad Vilbel für die Zeit vom 1. Juli 2012 bis 
30. Juni 2018 (Stichtag 1. Juli 2014). Bek. d. HMdJ v. 26.09.2014 (1100/3 – IT – 
2012/7206) – JMBl. S. 530 –

die Frauenbeauftragte sowie der Personalrat der it-stelle der hessischen Justiz in bad 
vilbel haben dem Frauenförderplan zugestimmt.

der Frauenförderplan der it-stelle umfasst den gesamtzeitraum 1. Juli 2012 bis  
30. Juni 2018. zum stichtag 1. Juli 2014 wurde der bericht nach § 6 Abs. 6 hglg er-
stellt und der Frauenförderplan nach § 5 Abs. 5 satz 1 hglg angepasst.

er beinhaltet:

1. Personalstellen
•	 des	höheren	Dienstes,
•	 des	gehobenen	Dienstes,
•	 des	mittleren	Dienstes,
•	 der	Entgeltgruppen	und
•	 der	Auszubildenden.

2. maßnahmen zur verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie zur Aufwertung von 
tätigkeiten an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen nach § 5 Abs. 6 
hglg.
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Entgeltgruppen Abschätzung

              Dienststelle:                  

         Personalstellen:                 
Abschätzung freiwerdender Stellen Zielvorgaben Bericht

Entgelt-gruppe Zeitraum: 
Monat/Jahr    

bis     
Monat/Jahr

neue, freie 
und frei-

werdende 
Stellen

davon zu 
besetzende 

Stellen

Prozentualer 
Anteil Frauen, 
entsprechend 
Istanalyse in %

Zielvorgabe: 
davon Frauen 

in %

Tatsächlich besetzte Stellen Ziel-
vorgabe 
erfüllt 
ja/nein

nein ja insgesamt
Stellen-

besetzung insgesamt
Stellen-

besetzung
Anzahl
insges.

davon
Frauen in %

davon
Männer in %

Stellen-
besetzung

A B C D E F G H I J K L
Außertariflich 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

15 Ü 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

15 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

14 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

13 Ü 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

13 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

12 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

11 07.12 - 06.14 40,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 1 1 0,00 0,0 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

10 07.12 - 06.14 33,33 2 1 50,0 1 50,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 50,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

9 07.12 - 06.14 1 76,64 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 75,99 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

8 07.12 - 06.14 1 1 51,57 5 3 60,0 2 40,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 5 3 50,00 0,0 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

7 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

6 07.12 - 06.14 15,25 1 0,0 1 100,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 42,86 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

5 07.12 - 06.14 2 24,81 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

3 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

2 Ü 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

2 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

1 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

I4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

II4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

0

0
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              Dienststelle:                  

         Personalstellen:                 
Abschätzung freiwerdender Stellen Zielvorgaben Bericht

Entgelt-gruppe Zeitraum: 
Monat/Jahr    

bis     
Monat/Jahr

neue, freie 
und frei-

werdende 
Stellen

davon zu 
besetzende 

Stellen

Prozentualer 
Anteil Frauen, 
entsprechend 
Istanalyse in %

Zielvorgabe: 
davon Frauen 

in %

Tatsächlich besetzte Stellen Ziel-
vorgabe 
erfüllt 
ja/nein

nein ja insgesamt
Stellen-

besetzung insgesamt
Stellen-

besetzung
Anzahl
insges.

davon
Frauen in %

davon
Männer in %

Stellen-
besetzung

A B C D E F G H I J K L

0

0

III4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

IV4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

S4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

Ü58I4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

Ü58II4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

Ü58III4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

Ü58IV4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

Ü58S4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

ÜI4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

ÜII4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

ÜIII4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

ÜIV4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

ÜS4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

Entgelt-
grupp.  insg. 07.12 - 06.14 4 1 47,00 8 4 50,0 4 50,0

2.Abschnitt 07.14 - 06.16 6 4 52,56 0 0 0,0 0 0,0
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0 0 0,00 0 0 0,0 0 0,0

Entgeltgruppen Abschätzung



541

Au
szu

bil
de

nd
e

 Ist
 Pe

rso
na

l

     
     

    P
ers

on
als

tel
len

:

     
 Ist

an
aly

se 
für

 de
n Z

eit
rau

m:
Ze

itra
um

:
Te

ilze
itb

esc
hä

ftig
te

Ers
atz

krä
fte

 fü
r B

eu
rla

ub
te

Ge
sam

t o
hn

e E
rsa

tzk
räf

te
Ve

rän
de

run
g

En
tge

lt-
Mo

na
t/J

ah
r

Vo
llze

itb
esc

hä
ftig

te
La

ng
zei

tab
we

sen
de

 fa
mi

liär
e G

rün
de

La
ng

zei
tab

we
sen

de
 so

ns
tig

e G
rün

de
Be

fris
tet

Un
be

fris
tet

un
d b

efr
ist

ete
 Te

ilze
itb

esc
h.

da
von

de
s

gru
pp

en
bis

da
von

St.
-an

teil
e

da
von

St.
-an

teil
e

da
von

St.
-an

teil
e

da
von

St.
-an

teil
e

da
von

St.
-an

teil
e

da
von

Fra
ue

n in
 %

Mä
nn

er 
in %

Fra
ue

na
nte

ils
Mo

na
t/J

ah
r

ins
ge

s.
Fra

ue
n

Mä
nn

er
ins

ge
s.

Fra
ue

n
St.

-an
teil

eM
än

ne
rS

t.-a
nte

ile
ins

ge
s.

Fra
ue

n
St.

-an
teil

eM
än

ne
rS

t.-a
nte

ile
ins

ge
s.

Fra
ue

nS
t.-a

nte
ile

Mä
nn

er
St.

-an
teil

e
ins

ge
s.

Fra
ue

n
St.

-an
teil

e
Mä

nn
er

St.
-an

teil
e

ins
ge

s.
Fra

ue
n

St.
-an

teil
e

Mä
nn

er
St.

-an
teil

e
ins

ge
s.

mit
*

oh
ne

*
mit

*
oh

ne
*

mit
*  (

in %
)

A
B

C
D

E
F

G
H

I
J

K
L

M
N

O
P

Q
R

S
T

U
V

W
X

Y
Z

AA
AB

AC
AD

AE
AF

AG
AH

AI
AJ

Au
sbi

ldu
ng

sve
rgü

tun
07

.12
 - 0

6.1
4

2
0

2
0,0

0
0

0,0
0

0
0,0

0
0,0

0
0

0,0
0

0
0,0

0
0,0

0
0

0,0
0

0
0,0

0
0,0

0
0

0,0
0

0
0,0

0
0,0

0
0

0,0
0

0
0,0

0
2,0

0
0,0

0
0,0

0
10

0,0
0

10
0,0

0
2.A

bsc
hn

itt
07

.14
 - 0

6.1
6

0
0

0
0,0

0
0

0,0
0

0
0,0

0
0,0

0
0

0,0
0

0
0,0

0
0,0

0
0

0,0
0

0
0,0

0
0,0

0
0

0,0
0

0
0,0

0
0,0

0
0

0,0
0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

3.A
bsc

hn
itt

07
.16

 - 0
6.1

8
0

0
0

0,0
0

0
0,0

0
0

0,0
0

0,0
0

0
0,0

0
0

0,0
0

0,0
0

0
0,0

0
0

0,0
0

0,0
0

0
0,0

0
0

0,0
0

0,0
0

0
0,0

0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0

Au
szu

bil
de

nd
e

ins
g.

07
.12

 - 0
6.1

4
2

0
2

0,0
0

0
0,0

0
0

0,0
0

0,0
0

0
0,0

0
0

0,0
0

0,0
0

0
0,0

0
0

0,0
0

0,0
0

0
0,0

0
0

0,0
0

0,0
0

0
0,0

0
0

0,0
0

2,0
0

0,0
0

0,0
0

10
0,0

0
10

0,0
0

2.A
bsc

hn
itt

07
.14

 - 0
6.1

6
0

0
0

0,0
0

0
0,0

0
0

0,0
0

0,0
0

0
0,0

0
0

0,0
0

0,0
0

0
0,0

0
0

0,0
0

0,0
0

0
0,0

0
0

0,0
0

0,0
0

0
0,0

0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
3.A

bsc
hn

itt
07

.16
 - 0

6.1
8

0
0

0
0,0

0
0

0,0
0

0
0,0

0
0,0

0
0

0,0
0

0
0,0

0
0,0

0
0

0,0
0

0
0,0

0
0,0

0
0

0,0
0

0
0,0

0
0,0

0
0

0,0
0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

   m
it* 

  =
Mit

 de
n L

an
gze

ita
bw

ese
nd

en
   o

hn
e* 

=
Oh

ne
 di

e L
an

gze
ita

bw
ese

nd
en

     
     

     
     

 Di
en

sts
tel

le:

07
_1

2 -
 06

_1
4



542

Au
sz

ub
ild

en
de

Ab
sc

hä
tzu

ng

    
    

    
 D

ien
st

st
ell

e:

    
    

 P
er

so
na

lst
ell

en
:

Ab
sc

hä
tzu

ng
 fr

eiw
er

de
nd

er
 S

te
lle

n
Zi

elv
or

ga
be

n
Be

ric
ht

En
tg

elt
gr

up
pe

Ze
itr

au
m

: 
Mo

na
t/J

ah
r

bi
s

Mo
na

t/J
ah

r

ne
ue

, f
re

ie 
un

d 
fre

i-
we

rd
en

de
St

ell
en

da
vo

n 
zu

 
be

se
tze

nd
e

St
ell

en

Pr
oz

en
tu

ale
r

An
te

il F
ra

ue
n,

 
en

ts
pr

ec
he

nd
Ist

an
aly

se
 in

 %

Zi
elv

or
ga

be
:

da
vo

n 
Fr

au
en

 
in

 %

Ta
ts

äc
hl

ich
 b

es
et

zte
 S

te
lle

n
Zi

el-
vo

rg
ab

e
er

fü
llt

ja/
ne

in

ne
in

ja
ins

ge
sa

m
t

St
ell

en
-

be
se

tzu
ng

ins
ge

sa
m

t
St

ell
en

-
be

se
tzu

ng
An

za
hl 

ins
ge

s.
da

vo
n 

Fr
au

en
in 

%
da

vo
n 

M
än

ne
r

in 
%

St
ell

en
-

be
se

tzu
ng

A
B

C
D

E
F

G
H

I
J

K
L

  A
us

bil
du

ng
sv

er
g. 

  0
7.

12
 - 

06
.1

4 
 

 
 

 0
,0

0 
 

 
 

 0
, 0

  
 

 
 0

0,
0 

 
 

 
 ja

2.
Ab

sc
hn

itt
07

.1
4 

- 0
6.

16
0,

00
0,

0
0

0,
0

ja
3.

Ab
sc

hn
itt

07
.1

6 
- 0

6.
18

0,
00

0,
0

0
0,

0
ja

En
tg

elt
-

gr
up

p.
  in

sg
.

07
.1

2 
- 0

6.
14

0
0

0,
00

0
0

0,
0

0
0,

0
2.

Ab
sc

hn
itt

07
.1

4 
- 0

6.
16

0
0

0,
00

0
0

0,
0

0
0,

0
3.

Ab
sc

hn
itt

07
.1

6 
- 0

6.
18

0
0

0,
00

0
0

0,
0

0
0,

0

0 0



543

Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie zur Aufwertung 
von Tätigkeiten an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen nach § 5 
Abs. 6 HGlG:

Neugestaltung von Arbeitsplätzen

in der it-stelle der hessischen Justiz können Frauen sowohl in Projekten tätig werden 
als auch in der bearbeitung von laufenden verfahren (z.b. schulungsgestaltung, Wei-
terentwicklung von Programmen und Anwendungsbetreuung). dadurch bieten sich ab-
wechslungsreiche und interessante Arbeitsplätze, welche durch eine teilweise höhere 
tarifliche eingruppierung bessere verdienstmöglichkeiten schaffen. 

Fortbildung

gemäß § 11 Abs. 5 des hessischen gleichberechtigungsgesetzes (hglg) haben die 
dienststellen auf eine gleichberechtigte teilhabe von Frauen und männern an den 
Fortbildungsmaßnahmen zu achten. da in der it-stelle der hessischen Justiz eine 
grundsätzliche unterrepräsentanz an weiblichen bediensteten besteht, insbesondere 
im höheren und gehobenen dienst und in den spitzenämtern des mittleren dienstes, 
sind die Abteilungen und referate besonders angehalten, den Frauenanteil an den 
notwendigen und förderlichen Fortbildungen zu erhöhen. die it-stelle fördert daher 
Qualifizierungsmaßnahmen von Frauen für diese dienstposten in besonderer Weise. so 
haben Frauen die möglichkeit, sich an dem Justizmanagementlehrgang, der Kenntnis-
se für die Justizverwaltung vermittelt, anzumelden und verschiedenste it-spezifische 
Fortbildungsprogramme zu absolvieren, welche den Frauen fachliche Weiterbildungen 
ermöglicht und somit den Weg für ein berufliches Fortkommen erleichtert. 

Fortbildungsveranstaltungen werden allen bediensteten gleich gut zugänglich ge-
macht. Auch solche, die sich in der beurlaubung oder in elternzeit befinden, haben 
die gleiche möglichkeit, die Angebote wahrzunehmen. entstehen durch die teilnahme 
an dienstlichen Fortbildungsmaßnahmen unvermeidliche Kosten für die betreuung von 
Kindern unter zwölf Jahren oder von nach ärztlichem zeugnis pflegebedürftigen Ange-
hörigen, so werden diese nach § 11 Abs. 4 hglg erstattet. zudem wird teilzeitbeschäf-
tigten nach § 13 hglg entsprechender Freizeitausgleich gewährt.

im rahmen des schulungs- und Fortbildungsprogramms 2014 des hessischen mi-
nisteriums der Justiz – hessische Justizakademie – werden verschiedene tagungen 
angeboten, die sich explizit an Frauen richten oder der Förderung der entwicklung 
weiblicher bediensteter dienen, so z.b. die justizeigenen Fortbildungsveranstaltungen 
für Führungskräfte „chancengerechtigkeit unter dem Leitprinzip des gender mainstre-
aming als Führungsaufgabe” „gesundheitsfördernde Führung” und „beruflich-private 
balance finden – burnout vermeiden”. zudem wird eine tagung „zeitmanagement/
selbstmanagement unter dem Aspekt der doppelbelastung durch beruf und Familie” 
für sämtliche mitarbeiterinnen und mitarbeiter angeboten. in der zentralen Fortbildung 
wird die tagung „Frauen auf dem Weg nach oben – durchsetzungstraining für Frauen” 
angeboten, sowie verschiedene veranstaltungen zum thema gender mainstreaming, 
welche dazu qualifizieren sollen, in alle entscheidungsprozesse die geschlechterpers-
pektive mit einzubeziehen und die grundlegenden ziele der gleichstellung umzusetzen.
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Telearbeit und Arbeitszeit

zur besseren vereinbarkeit von beruf und Familie nimmt die telearbeit einen hohen 
stellenwert ein. Auch künftig soll die telearbeit bewilligt werden, um insbesondere die 
unterschiedlichen familiären bedarfslagen mit den dienstlichen belangen in einklang 
zu bringen.

darüber hinaus wurde das mindestarbeitszeitmodell umgesetzt. die bediensteten kön-
nen beginn und ende ihrer täglichen Arbeitszeit im Arbeitszeitrahmen von 06:00 uhr 
bis 20:00 uhr selbst bestimmen. hierbei darf die tägliche Arbeitszeit für vollzeitbe-
schäftigte 4 stunden nicht unterschreiten sowie maximal 10 stunden betragen, wobei 
die höchstgrenzen nach § 3 s. 2 Arbzg und § 1 Abs. 2 u. 3 hAzvo zu beachten sind.

im berichtszeitraum wurden alle Anträge auf flexible Arbeitszeitgestaltung (verschie-
denste Ausgestaltungen von teilzeitmodellen, telearbeit, Jobsharing) individuell unter 
der berücksichtigung von vereinbarkeit von beruf und Familie geprüft und genehmigt. 
eine entsprechend wohlwollende Prüfung ist auch künftig vorgesehen.

Auflösung der Zweiganstalt Weiterstadt der Justizvollzugsanstalt Schwalmstadt 
– Einrichtung für Sicherungsverwahrung – zum 30.09.2014. Bek. d. HMdJ v. 
18.09.2014 (4402/S4 - IV/A2 - 2012/12120 - IV/A) – JMBl. S. 544 –

– Gült.-Verz.-Nr. 65 –

die zweiganstalt Weiterstadt der Justizvollzugsanstalt schwalmstadt – einrichtung für 
sicherungsverwahrung – wird zum 30.09.2014 aufgelöst.

Am 20.09.2014 wird die einrichtung für den vollzug der sicherungsverwahrung an 
männern in der JvA schwalmstadt eröffnet.

die belegungsfähigkeit der einrichtung beträgt 60 Plätze. Leiter der einrichtung für den 
vollzug der sicherungsverwahrung ist der Leiter der Justizvollzugsanstalt schwalm-
stadt.

die Anschrift lautet: JVA Schwalmstadt, 
Paradeplatz 5, 
34613 Schwalmstadt.
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V E R Ö F F E N T L I c H u N G  D E R  R E c H T S A N W A LT S -  u N D 
N O TA R K A M M E R N  S O W I E  D E S  V E R S O R G u N G S W E R K S 
D E R  R E c H T S A N W Ä LT E  I M  L A N D E  H E S S E N 

die Kammerversammlung der rechtsanwaltskammer Kassel hat am 30.04.2014 fol-
gende beitragsordnung und sterbegeldregelung für das Jahr 2015 beschlossen:

I.

Beitragsordnung der Rechtsanwaltskammer Kassel

§ 1

(1) Jedes mitglied der rechtsanwaltskammer Kassel zahlt einen Jahresbeitrag, den 
die Kammerversammlung alljährlich festsetzt.

(2) im Jahr 2015 beläuft sich dieser beitrag auf insgesamt

298,50 €.

er setzt sich zusammen aus:

a) beitrag zur rechtsanwaltskammer Kassel 260,00 €
b) beitrag zur bundesrechtsanwaltskammer  33,00 €
c) Öffentlichkeitsarbeit und schlichtungsstelle brAK 5,50 €

der Jahresbeitrag in höhe von 298,50 € ist am 01.02.2015 fällig.

(3) geht der beitrag nicht pünktlich ein, so wird ein betrag von 10,00 € je mahnung 
erhoben. bleiben mahnungen erfolglos, so wird der geschuldete betrag nach § 84 
brAo beigetrieben.

§ 2

ein Kammermitglied, das keine rechtsanwaltspraxis ausübt oder von der Kanzleipflicht 
gemäß § 29 a brAo befreit ist, zahlt denselben beitrag gemäß § 1 Abs. 2.

§ 3

ein Kammermitglied, das erstmals zur rechtsanwaltschaft zugelassen wird, gilt als 
berufsanfänger und zahlt im zulassungsjahr sowie im darauffolgenden Jahr einen er-
mäßigten Kammerbeitrag (§ 1 Abs. 2 a) in höhe von 50,00 €, wenn es nicht unter 
nachstehende regelungen fällt.

nicht als berufsanfänger in diesem sinne gelten folgende neuzulassungen:
• Kammermitglieder, die bereits zur rechtsanwaltschaft zugelassen waren oder durch 

verlegung des Kanzleisitzes Kammermitglied werden
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• Kammermitglieder, die von der Kanzleipflicht gemäß § 29a brAo befreit sind
• Kammermitglieder, die im Angestelltenverhältnis tätig sind oder eine nebentätigkeit 

ausüben
• Kammermitglieder, die aus einer früheren tätigkeit eine rente, eine Pension oder 

sonstige bezüge erhalten.

die beitragspflicht für berufsanfänger in höhe von 50,00 € im zulassungsjahr entfällt, 
wenn das Kammermitglied erst ab dem 01.11.2015 beitragspflichtig wird.

§ 4

(1) bei berufsanfängern wird der ermäßigte beitrag in höhe von 50,00 € und die bei-
träge zur bundesrechtsanwaltskammer (§ 1 Abs. 2b und c) zwei monate nach 
Übergabe der zulassungsurkunde fällig.

(2) bei den anderen neu zugelassenen sowie neu aufgenommenen Kammermit-
gliedern beginnt die beitragspflicht mit dem monat, der auf die Aufnahme in die 
rechtsanwaltskammer folgt. der anteilige beitrag (§ 1 Abs. 2a) wird einen monat 
nach beginn der beitragspflicht fällig.

(3) bei rechtsbeiständen beginnt die beitragspflicht mit dem monat, der auf die Auf-
nahme in die rechtsanwaltskammer folgt. der anteilige beitrag (§ 1 Abs. 2a) wird 
einen monat nach beginn der beitragspflicht fällig.

(4) die beitragspflicht zur bundesrechtsanwaltskammer (§ 1 Abs. 2b und 2c) gilt nur 
für die mitglieder, die am 01.01.2015 der rechtsanwaltskammer Kassel angehören. 

(5) geht der gesamtbeitrag nicht pünktlich ein, so findet in den Fällen des § 5  
Abs. 1 – 3 der § 1 Abs. 3 Anwendung.

(6) die beitragspflicht endet mit dem monat, in dem die mitgliedschaft in der rechts-
anwaltskammer Kassel endet. zuviel gezahlte beiträge zur rechtsanwaltskammer 
(§ 1 Abs. 2a) werden zurückerstattet.

(7) die gem. § 5 Abs. 1 – 3 gestundeten beiträge werden bei beendigung der mitglied-
schaft während des stundungszeitraumes fällig.
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II.

Sterbegeldregelung

§ 5

Sterbegeldkasse

(1) bei der rechtsanwaltskammer Kassel besteht als unselbständiges zweckgebun-
denes sondervermögen eine sterbegeldkasse, aus der ein sterbegeld gezahlt 
wird.

(2) Aus dem sondervermögen der sterbegeldkasse erhält die rechtsanwaltskammer 
Kassel für den verwaltungsaufwand einen geschäftskostenanteil in höhe von jähr-
lich 767,00 €.

§ 6

Sterbegeldanwartschaft, Sterbegeldanspruch

(1) beitragspflichtig und anwartschaftsberechtigt können nur natürliche Personen sein.

(2) ein rechtsanspruch auf zahlung des sterbegeldes besteht nach maßgabe der fol-
genden regelungen:

a) eine Anwartschaft auf sterbegeld besteht für die mitglieder der rechtsanwalts-
kammer Kassel, welche im zeitpunkt ihres Ablebens der sterbegeldkasse ange-
hören und die festgesetzten beiträge vollständig entrichtet haben.

b) eine Anwartschaft besteht auch für frühere mitglieder der rechtsanwaltskam-
mer Kassel nach ihrem Ausscheiden aus der rechtsanwaltskammer Kassel und 
aus der anwaltlichen berufstätigkeit, wenn sie mindestens 15 Jahre die festge-
setzten beiträge entrichtet haben.

(3) Keine sterbegeldanwartschaft können mitglieder der rechtsanwaltskammer Kas-
sel begründen, welche bei erstmaligem erwerb der mitgliedschaft das 51. Lebens-
jahr vollendet haben. diese mitglieder gehören der sterbegeldkasse nicht an.

(4) die sterbegeldanwartschaft erlischt, wenn ein mitglied ohne Aufgabe seiner an-
waltlichen berufstätigkeit aus der mitgliedschaft der rechtsanwaltskammer Kas-
sel ausscheidet, z.b. um mitglied einer anderen in- oder ausländischen rechtsan-
waltskammer zu werden.

dies gilt auch, wenn das mitglied bereits 15 Jahre lang seine festgesetzten beiträge 
an die sterbegeldkasse entrichtet hatte.

die regelungen zur beitragserstattung bleiben unberührt.

(5) die sterbegeldanwartschaft lebt auf, wenn eine erneute mitgliedschaft in der 
rechtsanwaltskammer Kassel vor vollendung des 51. Lebensjahres begründet 
wird. dies gilt nicht nach erstattung der früher entrichteten beiträge.
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§ 7

Beitragserstattung

(1) endet die mitgliedschaft in der rechtsanwaltskammer Kassel und wird gleichzeitig 
die anwaltliche be-rufstätigkeit eingestellt, sind die bis dahin entrichteten beiträge 
auf Antrag ohne verzinsung zu erstatten. Forderungen der rechtsanwaltskammer 
Kassel gegen das mitglied können mit dessen erstattungsforderungen verrechnet 
werden.

besitzt das ausscheidende mitglied eine Anwartschaft im sinne des § 6 (2) b) er-
folgt eine beitragserstattung nur, wenn mit dem erstattungsantrag auf diese An-
wartschaft unwiderruflich verzichtet wird.

(2) eine erstattung der beiträge ohne verzinsung erfolgt auf Antrag auch bei beendi-
gung der mitgliedschaft ohne einstellung der anwaltlichen berufstätigkeit.

eine verrechnungsbefugnis der rechtsanwaltskammer Kassel besteht hier eben-
falls. 

§ 8

Auszahlung des Sterbegeldes

(1) Über die Auszahlung des sterbegeldes entscheidet das Präsidium der rechtsan-
waltskammer Kassel endgültig.

(2) das sterbegeld wird nach dem Ableben des Anwartschaftsinhabers auf Antrag 
ausgezahlt. es wird unter Anwendung des Kapitaldeckungsprinzips ermittelt und 
vom vorstand festgesetzt.

(3) das sterbegeld wird grundsätzlich nur ausgezahlt, wenn alle festgesetzten fälligen 
sterbegeldkassenbeiträge entrichtet sind.

bestehen nur geringfügige beitragsrückstände, kann das Präsidium das sterbe-
geld gleichwohl in voller höhe gewähren.

beitragsrückstände zur sterbegeldkasse sowie Forderungen der rechtsanwalts-
kammer Kassel gegen das mitglied können mit dem sterbegeldanspruch verrech-
net werden.

(4) die Auszahlung erfolgt grundsätzlich nach pflichtgemäßem ermessen an die Per-
son, welche der verstorbene Anwartschaftsinhaber testamentarisch oder durch 
schriftliche mitteilung an den vorstand der rechtsanwaltskammer Kassel als emp-
fangsberechtigt bezeichnet hat; im zweifel an die erben.

(5) machen verschiedene Personen den Anspruch auf sterbegeld geltend, genießt den 
vorrang, wer die begleichung der bestattungskosten nachweist. im Falle nicht ge-
deckter beerdigungskosten kann die zahlung auch direkt an das beerdigungsinsti-
tut erfolgen. 
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§ 9

Beitrag zur Sterbegeldkasse

(1) der beitrag zur sterbegeldkasse beträgt im Jahre 2015

20,00 €.

(2) beitragspflicht besteht grundsätzlich bis zu dem Jahr der mitgliedschaft, in dem 
das 65. Lebensjahr vollendet wird.

sie besteht höchstens 15 Jahre lang. mitglieder, welche – zuletzt mit dem beitrag 
für das Jahr 2014 – mindestens 15 Jahre die festgesetzten beiträge entrichtet ha-
ben, sind von der entrichtung weiterer beiträge befreit.

(3) der sterbegeldbeitrag wird in voller festgesetzter höhe am 01.02.2015 fällig. bei 
neuzulassung beginnt die verpflichtung zur zahlung des vollen beitrags gemäß § 5 
der beitragsordnung.

§ 10

Verfahren zur Ermittlung der Höhe der Beiträge und der Leistungen

(1) die Aufwendungen für die jährlich zu zahlenden sterbegelder werden durch die 
beiträge und die erträge hieraus gedeckt.

(2) die Kammerversammlung überprüft die Angemessenheit der beiträge, der höhe 
des regelmäßig zu zahlenden sterbegeldes, der befreiung von der beitragsentrich-
tungspflicht nach 15 beitragsjahren im turnus von drei Jahren (zuletzt 2014) sowie 
der beitragserstattung.

(3) bei der ermittlung der höhe der beiträge sind die gezahlten sterbegelder in den 
vorausgegangenen Jahren, die zinseinnahmen aus dem vorhandenen sterbegeld-
kassenvermögen und die beitragsleistung bisheriger mitgliedsgenerationen zu be-
rücksichtigen. 

rechtsanwaltskammer Kassel dilcher 
 Präsident

die vorstehende beitragsordnung und sterbegeldregelung für das Jahr 2015 der 
rechtsanwaltskammer Kassel wird hiermit ausgefertigt.

Kassel, den 01.10.2014 dilcher 
 Präsident

Diese Veröffentlichung ersetzt die in JMBl. S. 325 erfolgte Veröffentlichung, die 
damit gegenstandslos ist.
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Beschluss der Vertreterversammlung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte 
im Lande Hessen vom 23. Juli 2014; hier: Satzungsänderung

die satzung des versorgungswerks der rechtsanwälte im Lande hessen vom 12. ok-
tober 1988 (Justiz-ministerial-blatt für hessen 1988, s. 788), zuletzt geändert durch 
beschluss der vertreterversammlung vom 8. Juli 2009, veröffentlicht im Justiz-ministe-
rial-blatt für hessen 200, s. 449, wird wie folgt geändert:

1. § 2 der Satzung erhält folgende Fassung:

„§ 2

bekanntmachungen

bekanntmachungen des versorgungswerks erfolgen durch veröffentlichung im 
Justiz-ministerial-blatt für hessen. sie sollen darüber hinaus in den mitteilungen 
des versorgungswerks veröffentlicht werden. Öffentliche zustellungen im sinne des 
verwaltungszustellungsgesetzes können durch Aushang im empfangsbereich des 
versorgungswerkes der rechtsanwälte im Lande hessen erfolgen.”

2. § 8 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Pflichtmitglieder des versorgungswerks sind alle rechtsanwälte und rechtsbei-
stände,

1. die den rechtsanwaltskammern im Lande hessen angehören, sofern sie am 
24.12.1987 das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten oder gemäß § 41 
die mitgliedschaft erworben haben,

2. die aus einer der rechtsanwaltskammern im Lande hessen ausscheiden, 
mitglieder einer inländischen rechtsanwaltskammer außerhalb hessens wer-
den und ihre Pflichtmitgliedschaft bei dem versorgungswerk der rechtsan-
wälte im Lande hessen aufrechterhalten. diese erklärung ist schriftlich in-
nerhalb einer Frist von sechs monaten, beginnend mit dem zeitpunkt des 
Ausscheidens aus der rechtsanwaltskammer abzugeben und wirkt auf den 
zeitpunkt des Ausscheidens zurück.”

3. § 11 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

(1) bei beendigung der Pflichtmitgliedschaft kann innerhalb einer Frist von sechs 
monaten, beginnend mit dem zeitpunkt der beendigung, die freiwillige mitglied-
schaft erklärt werden. die erklärung bedarf der schriftform und wirkt auf den 
zeitpunkt des Ausscheidens zurück.

(2) die freiwillige mitgliedschaft endet

1. mit dem tod des mitglieds,

2. mit dem eintritt der voraussetzungen für die Pflichtmitgliedschaft,

3. durch schriftliche erklärung des freiwilligen mitglieds,

4. durch schriftlichen bescheid des versorgungswerks, der nur im Falle des 
zahlungsverzugs mit mindestens drei monatsbeiträgen zulässig ist. er setzt 
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voraus, dass das freiwillige mitglied wegen eines beitragsrückstands von 
mindestens drei monatsbeiträgen gemahnt wurde und der zahlungsauffor-
derung innerhalb einer Frist von drei monaten nicht nachgekommen ist. die 
mahnung muss auf die rechtsfolge des zahlungsverzugs hinweisen.”

4. § 27 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) der regelpflichtbeitrag entspricht 5/10 des höchstbeitrages in der allgemeinen 
rentenversicherung für Angestellte im sinne der §§ 157 bis 160 sozialgesetz-
buch sechstes buch (sgb vl) i.v.m. den jeweiligen rechtsverordnungen der 
bundesregierung in der jeweiligen Fassung. dieser regelpflichtbeitrag ist ge-
schuldet, wenn das mitglied keinen Antrag auf erhöhung gem. Abs. 3 stellt und 
sich der beitrag nicht nach Abs. 4 errechnet.”

5. § 27 Abs. 5 und Abs. 6 erhalten folgende Fassung:

„(5) der einkommensnachweis wird erbracht:

1. durch vorlage des einkommensteuerbescheides des vorletzten Kalenderjah-
res, durch vorlage einer bescheinigung eines Angehörigen der steuerbera-
tenden berufe oder durch sonstigen geeigneten nachweis, sofern noch kein 
einkommensteuerbescheid vorliegt; sinkt bei selbständig tätigen mitgliedern 
im laufenden Kalenderjahr das Arbeitseinkommen erheblich gegenüber dem 
des vorletzten Kalenderjahres ab, so ist auf Antrag des mitglieds der bei-
trag vorläufig nach dem Arbeitseinkommen des laufenden Kalenderjahres 
festzusetzen, das Arbeitseinkommen ist glaubhaft zu machen, der beitrag 
ist endgültig festzusetzen nach vorlage des einkommensteuerbescheides, 
höchstens jedoch nach dem einkommen des vorletzten Kalenderjahres;

2. bei unselbständig tätigen mitgliedern durch vorlage einer vom Arbeitgeber 
ausgestellten entgeltsbescheinigung. der einkommensnachweis ist bis zum 
31. märz jedes Kalenderjahres vorzulegen.

(6) rechtsanwälte, die von der versicherungspflicht in der gesetzlichen renten-
versicherung gem. § 6 Abs. 1 nr. 1 sozialgesetzbuch sechstes buch (sgb vi) 
befreit sind, zahlen einen persönlichen Pflichtbeitrag, dessen höhe sich aus 
§§ 157 bis 160 sgb vi i.v. mit den dazu ergangenen rechtsverordnungen der 
bundesregierung in der jeweiligen Fassung ergibt.”

6. § 31 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) endet die mitgliedschaft durch anderweitige zulassung außerhalb des bereichs 
der rechtsanwaltskammern im Lande hessen, werden die bisher beim versor-
gungswerk entrichteten beiträge auf schriftlichen Antrag ganz oder teilweise 
an die versorgungseinrichtung des neuen Kammerbereichs im rahmen eines 
Überleitungsabkommens übertragen. der Antrag auf Übertragung ist innerhalb 
einer Frist von sechs monaten nach beendigung der mitgliedschaft nach s. 1 zu 
stellen. das recht der freiwilligen mitgliedschaft in der hessischen rechtsan-
waltsversorgung gem. § 11 bleibt davon unberührt.”
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7. § 35 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Über den Widerspruch entscheidet der vorstand. vor der entscheidung soll der 
Widerspruchsführer von dem Widerspruchsausschuss angehört werden. der 
Widerspruchsausschuss hat die sach- und rechtslage mit den beteiligten zu 
erörtern und auf eine gütliche erledigung des Widerspruchs hinzuwirken. das 
wesentliche ergebnis der Anhörung ist in eine niederschrift aufzunehmen und 
mit einem vorschlag des Widerspruchsausschusses dem vorstand vorzulegen. 
von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn

1. die Anhörung wegen der dringlichkeit des Falles nicht rechtzeitig stattfinden 
kann,

2. der Widerspruchsführer auf die Anhörung verzichtet,

3. der Widerspruchsführer trotz ordnungsgemäßer Ladung unentschuldigt 
nicht erscheint.”

8. Inkrafttreten:

diese satzungsänderungen treten am 1. Januar 2014 in Kraft.

der vorstehende beschluss wird hiermit ausgefertigt.

Kassel den, Frankfurt den,

 stefan siegner hans-Peter benckendorff, m.A.

 vorsitzender der vertreterversammlung vorsitzender des vorstandes des 
 des versorgungswerks der rechtsanwälte versorgungswerks der rechtsanwälte 
 im Lande hessen im Lande hessens

P E R S O N A L N A c H R I c H T E N

B E R I c H T I G u N G E N

bezüglich der veröffentlichung im JMBl. 8/2014 unter Personalnachrichten auf S. 354 
muss es richtig lauten:

Amtsgerichte

Ausgeschieden ist:

nach erreichen der Altersgrenze:
richter am Amtsgericht Jochen hoos in hanau.
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bezüglich der veröffentlichung im JMBl. 10/2014 unter Personalnachrichten auf  
S. 469, 470 muss es richtig lauten:

Staatsanwaltschaften

ernannt wurden:
zur Justiz-
oberinspektorin : Justizinspektorinnen eva Lisa Figge in Frankfurt am main 

und vanessa Weide in Kassel.

Amtsgerichte

zur Justiz-
oberinspektorin : Justizinspektorinnen Andrea glööck in bad schwalbach, 

Anja Kuchmecki in bensheim, Jean Krüger, denise mahn in 
darmstadt, nadja heid in Frankfurt am main, maike Appich 
in gelnhausenm und sylvia träder in Wiesbaden;

zum Justiz-
oberinspektor : Justizinspektoren tore graeber in Frankfurt am main und 

mathias göllnitz in hanau.

P E R S O N A L N A c H R I c H T E N

Oberlandesgericht

ernannt wurde:
zur richterin am
oberlandesgericht : richterin am Landgericht dr. christine schmidt.

Justizhauptwachtmeister sven schnellbächer in Frankfurt am main – senate in darm-
stadt – und Justizhauptwachtmeister Frank Kleiß in Frankfurt am main wurden in das 
beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

ernannt wurde:
zum Leitenden oberstaats-
anwalt als Abteilungsleiter
bei einer generalstaats-
anwaltschaft : oberstaatsanwalt als hauptabteilungsleiter bei einer 

staatsanwaltschaft bei einem Landgericht ulrich busch-
gervasoni – unter berufung in das beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit –.
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Justizhauptwachtmeister Pasquale Laurenzano wurde in das beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit berufen.

Landgerichte

ernannt wurden:

zum hauptsekretär
im Justiz-
wachtmeisterdienst : obersekretär georg meffert in darmstadt;

zum obersekretär
im Justiz-
wachtmeisterdienst : erster Justizhauptwachtmeister Alexander hach in darm-

stadt.

Justizhauptwachtmeister Patrick Kredel und marcus siebart in darmstadt, matthias 
bastian, thomas hämmerling, michael milecki und hans-Joachim seifert in Frankfurt 
am main sowie Frank baumeister und oliver geschke in Wiesbaden wurden in das 
beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurde:
erster Justizhauptwachtmeister sven gerhard v. d. Amtsgericht bad hersfeld a. d. 
Landgericht Fulda.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
erster Justizhauptwachtmeister martin Weber in Fulda

Staatsanwaltschaft bei den Landgerichten

ernannt wurden:
zum oberstaatsanwalt als
Abteilungsleiter bei einer
staatsanwaltschaft und als
ständiger vertreter einer
Leitenden oberstaatsanwältin
oder eines Leitenden
oberstaatsanwalts : oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer staatsan-

waltschaft bei einem Landgericht Andreas Winckelmann in 
Wiesbaden – unter berufung in das beamtenverhältnis auf 
Probe –;

zum ersten Justizhaupt-
wachtmeister der
bes. gr. A 6 bbesg : erster Justizhauptwachtmeister (A 5) Frank döring in gießen;

zum Justiz-
hauptwachtmeister : Justizaushelfer björn Pilz in darmstadt.
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Justizhauptwachtmeisterin michaela martens-sodenkamp in Frankfurt am main sowie 
Justizhauptwachtmeister thorsten hohmann in Frankfurt am main und Alexander 
bohn in Wiesbaden wurden in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Amtsgerichte

ernannt wurden:

zum hauptwerkmeister : oberwerkmeister richard höniges in Kassel;

zum obersekretär
im Justiz-
wachtmeisterdienst : erster Justizhauptwachtmeister oliver debes in Frankfurt 

am main;

zum ersten Justizhaupt-
wachtmeister der
bes. gr. A 6 bbesg : erste Justizhauptwachtmeister (A 5) oliver spies und tobi-

as Krämer in Frankfurt am main;

zum Justiz-
hauptwachtmeister : Justizaushelfer Kevin southworth in michelstadt.

Justizhauptwachtmeisterinnen Petra mauler in Frankfurt am main und sylvia eibeck in 
rüdesheim am rhein sowie Justizhauptwachtmeister stephan haas in Frankfurt am 
main und christian Kunkel in hanau wurden in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
berufen.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
erste Justizhauptwachtmeisterin christa sinner in Frankfurt am main, erster Justiz-
hauptwachtmeister erwin Feick und Wolfgang heimel in Frankfurt am main, Friedrich 
zeller in Kassel sowie hans Albert brühl in Limburg a.d. Lahn.

versetzt wurden:
erster Justizhauptwachtmeister marco böhning v. d. Landgericht Frankfurt am main  
a. d. Amtsgericht bad hersfeld.

Notarinnen und Notare

Ausgeschieden sind:

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar Lothar Knöbel, biebesheim, mit Ablauf des 31.12.2014, 
notarin dr. ingrid Walter-meinig, Frankfurt am main, mit Ablauf des 30.11.2014, 
notar dr. hartmut ziemba, mörfelden-Walldorf, mit Ablauf des 31.12.2014.
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S T E L L E N A u S S c H R E I B u N G E N

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

1. die direktorin oder den direktor
des Amtsgerichts Fulda (r 2 mit Amtszulage nach Fußnote 4).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

2. eine richterin oder einen richter
am oberlandesgericht Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

Staatsanwaltschaften

3. eine oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer generalstaatsanwaltschaft 
oder einen oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer generalstaatsanwalt-
schaft
bei der generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

4. eine oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer generalstaatsanwaltschaft 
oder einen oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer generalstaatsanwalt-
schaft
bei der generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

5. eine oberstaatsanwältin als dezernentin bei einer generalstaatsanwaltschaft oder 
einen oberstaatsanwalt als dezernenten bei einer generalstaatsanwaltschaft
bei der generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.6) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.
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6. eine oberstaatsanwältin als dezernentin bei einer generalstaatsanwaltschaft oder 
einen oberstaatsanwalt als dezernenten bei einer generalstaatsanwaltschaft
bei der generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.6) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

Sozialgerichtsbarkeit

7. eine der bezirksrevisorin beigeordneten Prüfkraft im gehobenen dienst
bei dem hessischen Landessozialgericht.

es steht grundsätzlich eine stelle bis A 11 hbesg (Amtfrau/Amtmann) zur verfü-
gung.

die tätigkeit beinhaltet insbesondere folgende Aufgabenstellung:
•	 Zusammenarbeit	mit	der	amtierenden	Bezirksrevisorin
•	 Prüfung	sämtlicher	Kostenansätze
•	 Vertretung	der	Staatskasse	in	Kostensachen
•	 Mitarbeit	bei	der	Vorbereitung	und	Durchführung	von	Arbeitstagungen	zum	Kos-

tenrecht
•	 Mitwirkung	bei	Aufgaben	der	Innenrevision.

die bewerberin oder der bewerber sollte folgendes Anforderungsprofil erfüllen:

I. Allgemeine Anforderungen
•	 Pflichtbewusstsein
•	 Leistungsbereitschaft
•	 Belastbarkeit
•	 Flexibilität
•	 Initiative
•	 Kostenbewusstsein
•	 Entscheidungskompetenz
•	 Durchsetzungsvermögen
•	 Gutes	mündliches	und	schriftliches	Ausdrucksvermögen
•	 Soziale	Kompetenz

II. Besondere Voraussetzungen
•	 Erfahrung	in	der	Rechtspflege	und	/oder	Justizverwaltung
•	 Besonders	gutes	fachliches	Können
•	 Besonders	gute	Kenntnisse	des	Kostenrechts
•	 Besonders	gute	Kenntnisse	der	einschlägigen	Rechts-	und	Verwaltungsnor-

men.
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Finanzgerichtsbarkeit

8. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter
am Finanzgericht Kassel (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des Frauen-
anteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestell-
te werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem Dienstweg zu richten:

zu nr. 1 bis nr. 6 und nr. 8 binnen drei Wochen an das hessische ministerium der 
Justiz;

zu nr. 7 binnen drei Wochen an den Präsidenten des hessischen Landessozialge-
richts.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1 bis 6 und Nr. 8 auf eventuel-
le Versetzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine 
an Verwaltungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren 
Versetzungsbewerberinnen und -bewerbern.
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R u N D E R L A S S E

Nr. 32 Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare im juristi-
schen Vorbereitungsdienst; Ausbildungsplan für die Ausbildung in erstinstanzli-
chen Zivilsachen. RdErl. d. MdJ v. 21.10.2014 (2220 - II/E2 - 2014/7685 - II/E)
– JMBl. S. 562 – – Gült.-Verz. Nr. 322 –

der erlass tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. der Ausbildungsplan vom 22. oktober 2010 
(2220 - v/A2 - 2008/11991 - v) wird mit Ablauf des 31. dezember 20014 mit der maß-
gabe aufgehoben, dass er für Ausbildungsstationen nach § 29 Abs. 2 nr. 1 JAg, die vor 
dem 1. Januar 2015 begonnen haben, fortgilt.

üBERSIcHt

ERStER tEIL:

DIE AuSBILDuNG IN DER ARBEItSGEMEINScHAft

A.

Einführungsarbeitsgemeinschaft

i. Allgemeines

ii. Lernziele

1. Kenntnis der grundlagen, des gangs und der zielsetzung des vorbereitungs-
dienstes

2. Kenntnis der organisation der zivilrechtspflege

3. Kenntnis des gangs eines zivilprozesses

4. Fähigkeit zur herstellung einfacher zivilrichterlicher entscheidungen

B.

Regelarbeitsgemeinschaft

i. Lernziele

1. Fähigkeit zur herstellung zivilrichterlicher entscheidungen

1.1 Fähigkeit zur Feststellung von Lebenssachverhalten

1.2 Fähigkeit zur beurteilung von Lebenssachverhalten

1.3 Fähigkeit zur Anwendung verfahrens- und sachlich-rechtlicher normen

1.4 Fähigkeit zur darstellung zivilrichterlicher entscheidungen

2. Kenntnis zivilgerichtlicher verfahren
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2.1 Kenntnis der verfahrensarten

2.2 Kenntnis der Prozessbeendigungsformen

ii. Regelleistungen

iii. Leistungsbeurteilung

iv. Zeugnis

c.

Arbeitsformen und -material

i. Lehr- und Lernformen

ii. Lehrmaterial

ZWEItER tEIL:

DIE AuSBILDuNG BEI DER AuSBILDuNGSStELLE

i. Lernziele

1. Kenntnis der Aufgaben und organisation einer zivilkammer oder einer zivilab-
teilung

2. Fähigkeit zur praktischen Anwendung des zivilprozessrechts aufgrund der be-
arbeitung typischer zivilprozessualer verfahren in der rolle des zivilrichter

3. Anfertigung einer relation

4. erfassung und kritische reflektierung der gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Auswirkungen und grundlagen zivilrichterlicher tätigkeit

ii. Regelleistungen

iii. Leistungsbeurteilung

iv. Ausbildungsnachweis

v. Zeugnis
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ERstER tEiL

DIE AuSBILDuNG IN DER ARBEItSGEMEINScHAft

A.

Einführungsarbeitsgemeinschaft

i. Allgemeines

nach § 24 JAo finden zu beginn der Ausbildung in den Pflichtstationen einfüh-
rungsarbeitsgemeinschaften statt, und zwar in zivilsachen zwei Wochen.

Während der einführungsarbeitsgemeinschaft werden die rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendare keiner anderen Arbeitsgemeinschaft und keiner Ausbil-
dungsstelle zugeteilt und versehen ihren dienst nur durch teilnahme an der einfüh-
rungsarbeitsgemeinschaft sowie deren vor- und nachbereitung.

in den einführungsarbeitsgemeinschaften sind den rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendaren zur unterstützung der während der gesamten Ausbildung not-
wendigen eigenen vorbereitungen methodische hinweise für die erarbeitung von 
bedeutsamer rechtsprechung und Literatur zu geben.

ii. Lernziele

bei der einführungsarbeitsgemeinschaft in erstinstanzlichen zivilsachen ist zu-
nächst deren hervorgehobene stellung als erste einführungsarbeitsgemeinschaft 
innerhalb des vorbereitungsdienstes zu beachten. hieraus ergeben sich besondere 
Ausbildungsziele.

zudem soll die einführungsarbeitsgemeinschaft die rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendare darauf vorbereiten, während der anschließenden Ausbildung in 
der Praxis bei einem zivilgericht i. instanz von Anfang an möglichst selbstständig 
mitzuarbeiten. hieraus ergeben sich weitere Ausbildungsziele.

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen Grundlagen, 
Gang und Zielsetzung des Vorbereitungsdienstes im Allgemeinen ken-
nen lernen.

Hinweise:

1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die normativen 
grundlagen des referendardienstes kennen lernen. hierzu ist es sinnvoll, bei 
dienstantritt auf die texte von JAg, JAo und des Ausbildungsplans für die 
Ausbildung in erstinstanzlichen zivilsachen zu verweisen.

1.2 es sollen das in § 28 Abs. 1 JAg beschriebene ziel der Ausbildung, die ge-
mäß § 45 Abs. 1 JAg mit der zweiten juristischen staatsprüfung zu treffende 
Feststellung sowie Anforderungen und bewertungen der examensleistungen 
erläutert werden. dabei sind auch die gesetzlichen möglichkeiten zu selbst-
ständiger Arbeit aufzuzeigen, insbesondere nach den § 10 gvg, §§ 139, 142 
stPo und § 59 brAo.
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2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Organisa-
tion der Zivilrechtspflege im überblick kennen lernen.

hinweise:

2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen Aufgaben, verfas-
sung und zuständigkeit der ordentlichen gerichte kennen lernen.

2.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Aufgaben der 
verschiedenen Funktionsträger des gerichts kennen lernen und über die ge-
schäftsverteilung informiert werden.

2.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die gesetzliche 
stellung von richtern, rechtsanwälten und Parteien in zivilgerichtlichen ver-
fahren im Überblick kennen lernen. dabei soll besonders auf die stellung 
der richterin oder des richters im zivilgerichtlichen verfahren eingegangen 
werden, insbesondere auf
•	 Rechtsformen	des	Richterdienstes,
•	 Bindung	des	Richters	an	Recht	und	Gesetz,
•	 sachliche	und	persönliche	Unabhängigkeit	des	Richters.

3. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen den Gang des 
Zivilprozesses kennen lernen.

hinweise:

3.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen aufgrund der be-
sprechung einer schematischen darstellung sowie der durchsicht einer mus-
terakte den Ablauf eines zivilprozesses kennen lernen.

den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren sollen dabei zugleich 
der eingang einer sache bei gericht, die Weiterleitung zur serviceeinheit, die 
bildung des Aktenzeichens, die Führung von Prozessregistern, die Aktenkon-
trolle, die Anweisungen der serviceeinheit und die weitere bearbeitung durch 
den rechtspfleger veranschaulicht werden.

3.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die grundlegenden 
verfahrensgrundsätze des zivilprozesses und deren bedeutung für staat und 
gesellschaft kennen lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die tragenden Pro-
zessgrundsätze kennen lernen:
•	 Dispositionsgrundsatz,
•	 Beibringungs-	(Verhandlungs-)	Grundsatz,	Mündlichkeits-,	Öffentlichkeits-	

und unmittelbarkeitsgrundsatz,
•	 Beschleunigungs-	und	Konzentrationsgrundsatz,
•	 Anspruch	auf	rechtliches	Gehör,	gesetzlichen	Richter	und	faires	Verfahren.

dabei sollte den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren vor Augen 
geführt werden, dass verfahrensgrundsätze nicht für alle zeiten und alle Pro-
zessordnungen feststehen. es sollte darüber nachgedacht werden, warum 
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der gesetzgeber die einzelnen Prozessordnungen unterschiedlich ausgestaltet 
hat und welchen zielen die zivilprozessualen verfahrensgrundsätze dienen.

4. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die methodi-
schen Grundsätze zivilrichterlicher Denk- und Arbeitsweise kennen und 
verstehen lernen. Sie sollen ebenfalls lernen, einfache zivilrichterliche 
Entscheidungen herzustellen.

4.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen aktenmäßig festge-
haltene, einfache Lebenssachverhalte feststellen und darstellen lernen und 
dabei verständnis für die Auswahlvorgänge bei der sachverhaltsermittlung 
sowie die bedeutung der sachverhaltsfeststellung für die zivilrichterliche ent-
scheidungsfindung gewinnen.

hinweise:

4.1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen den unterschied 
zwischen feststehenden und noch festzustellenden sachverhalten kennen 
und zu berücksichtigen lernen.

4.1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen lernen, den sach- 
und streitstand eines einfachen Aktenfalls vollständig sowie gestrafft gemäß 
§ 313 Abs. 2 zPo darzustellen und dabei unentbehrliche und entbehrliche 
Angaben im tatbestand zu unterscheiden.

4.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die grundsätzliche 
methode der rechtlichen begutachtung eines Prozesssachverhalts kennen 
und anwenden lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen den unterschied 
zwischen den an den universitäten üblichen gutachten zu feststehenden 
sachverhalten und gutachten zu Prozesssachverhalten sowie die grundsätz-
liche Anwendung der richterlichen gutachtenmethode in ihren verschiede-
nen Prozesssituationen lernen. mit ihnen soll das grundschema einer sog. 
relation erarbeitet werden. Außerdem sollen ihnen die möglichkeiten für die 
Würdigung von beweisen aufgezeigt werden.

4.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die wichtigsten zi-
vilrichterlichen entscheidungen kennen lernen und lernen, einfache entschei-
dungen abzufassen.

hinweise:

4.3.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die unterschiede 
von gutachten und entscheidungsgründen nach inhalt, umfang, Aufbau 
und stil kennen und berücksichtigen lernen. sie sollen ebenfalls lernen, die 
grundformen der entscheidungen in der hauptsache, zur vorläufigen voll-
streckbarkeit und über die Kosten zu erfassen und zu tenorieren.

4.3.2 die beweisverfahren und terminsverfügungen sollen im Überblick kennen 
gelernt werden und es soll die Fähigkeit erworben werden, einen einfachen 
beweisbeschluss zu formulieren.
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4.4 den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren soll auch verdeutlicht 
werden, dass
•	 eine	Wechselwirkung	zwischen	Sachverhaltsfeststellung	und	Normanwen-

dung besteht,
•	 Vorverständnisse	auf	die	Tatsachenfeststellung	Einfluss	nehmen	können,
•	 die	Tatsachenfeststellung	durch	die	Vorschriften	über	die	Beweisaufnahme	

beschränkungen unterliegt.

B.

Regelarbeitsgemeinschaft

i. Lernziele

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen zivilrichterli-
che Entscheidungen erfassen, analysieren, beurteilen und selbst her-
stellen lernen.

1.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen Lebenssach-
verhalte im Rahmen eines Zivilprozesses feststellen können. Sie sollen 
lernen,
•	 die Auswahlvorgänge bei der Ermittlung von Sachverhalten zu analy-

sieren und zu beurteilen;
•	 die entscheidungserheblichen tatsachen eines Parteienvortrags ge-

ordnet zusammenzustellen;
•	 Beweise zu erheben und zu würdigen;
•	 die Bedeutung der Sachverhaltsfeststellung für die zivilrichterliche 

Entscheidungsfindung zu ermessen.

hinweise:

1.1.1 die Fähigkeit zur Klärung von Lebenssachverhalten und zur ermittlung der 
entscheidungserheblichen tatsachen ist derzeit fast ausnahmslos noch kein 
Lernziel der rechtswissenschaftlichen Fachbereiche der hochschulen. die 
entwicklung dieser Fähigkeit muss daher einen ersten schwerpunkt der Aus-
bildung in der regelarbeitsgemeinschaft bilden.

1.1.2 den von der universität her an feststehende sachverhalte gewöhnten 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren soll die Wechselwirkung 
von sachverhaltsfeststellung und normanwendung deutlich gemacht wer-
den. sie sollen lernen, dass im zivilprozess der einem gericht unterbreitete 
streitfall und der ihm zugrundeliegende Lebenssachverhalt mit den normen 
und handlungsmitteln des zivilprozess- und zivilrechts auf die entscheidung 
oder anderweitige regelung hin erfasst und eingeordnet wird. die rechtsre-
ferendarinnen und rechtsreferendare sollen verstehen, dass vor den einzel-
fragen der spezifischen rechtsanwendung die Klärung, ermittlung und sich-
tung dieses Lebenssachverhalts, wie er sich aus den kontroversen vorträgen 
und begehren der Parteien darstellt oder herausarbeiten lässt, auf die für die 
entscheidung des streitfalls maßgeblichen merkmale hin erforderlich ist.
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1.1.3 Für die erfassung des Lebensvorgangs ist für die unterschiedlichen ent-
scheidungssituationen des gerichts zu erarbeiten, inwieweit normen des 
materiellen und formellen rechts Auswahl- und Leitungsanweisungen dafür 
geben, den von den Parteien immer nur ausschnittweise vorgetragenen Le-
benssachverhalt so zu verstehen, wie er sich wahrscheinlich in Wirklichkeit 
ereignet hat.

Folgende bereiche sollten hierbei einbezogen werden:

a) der gegensatz von formeller und materieller Wahrheit im zivilprozess,  
§§ 138, 291, 292 zPo sowie die allgemeinen Prozessmaximen;

b) die Lebenserfahrung und das Wissen des gerichts bei der schließung von 
Lücken im tatsächlichen vorbringen;

c) die Lebenserfahrungsregeln und Alltagstheorien, die bei der zivilgerichtli-
chen Arbeit am sachverhalt bedeutsam werden.

1.1.4 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen lernen, dass der 
tatsachenvortrag und damit die tatsachenfeststellung auch durch die von 
der zivilprozessordnung zugelassenen beweismittel und beweisverfahren ei-
ner Auswahl und beschränkung unterliegt.

1.1.5 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die bedeutung der 
prozessvorbereitenden tätigkeiten des gerichts (§§ 141 bis 144, 273 zPo) 
für eine zügige und zweckmäßige durchführung des verfahrens kennen ler-
nen und sich des spannungsverhältnisses zwischen der richterlichen Aufklä-
rungspflicht und der Pflicht zur vermeidung einer besorgnis der befangenheit 
bewusst werden.

1.1.6 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen beweisbeschlüsse 
formulieren und die einzelnen beweisverfahren durchführen lernen. sie sollen 
in der Arbeitsgemeinschaft systematisch in die technik der beweiserhebung 
eingeführt werden und dabei auch mit den hierfür einschlägigen sozialwis-
senschaftlichen erkenntnissen wie der interviewtechnik, der Aussagepsy-
chologie und der Kommunikationswissenschaft vertraut gemacht werden.

1.1.7 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen lernen, den sach- 
und streitstand eines zivilprozesses vollständig und geordnet darzustellen. 
sie sollen dabei erkennen, dass die vollständige erfassung des sachverhalts 
grundvoraussetzung eines gestrafften tatbestandes gemäß § 313 Abs. 2 
zPo sowie einer erschöpfenden rechtlichen Würdigung ist.

sie sollen ferner erkennen, dass die knappe Fassung des tatbestandes ge-
mäß § 313 Abs. 2 zPo eine weitere Auswahl und verengung bei der erfas-
sung des konkreten Lebenssachverhalts ist. es soll deutlich werden, dass 
der knappe tatbestand als Ausschnitt die ergebnisse der sachverhalts-
klärung zusammenfasst und den verfahrensstand im zeitpunkt der letzten 
mündlichen verhandlung darstellt.

Als besondere Probleme sollten erörtert werden:
•	 Unentbehrliche	 und	 entbehrliche	 Angaben	 im	 Tatbestand	 (§	 313	 Abs.	 2	

zPo);
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•	 die	 Verständlichkeit	 und	 der	 Gegensatz	 von	 technischer	 Rechtssprache	
zur Alltagsumgangssprache;

•	 unterschiedliche	Vorbringen	mehrerer	nebeneinander	streitender	Parteien;
•	 Änderungen	der	prozessualen	Situationen,	z.B.	Änderungen	der	Anträge,	

Parteiwechsel, teilerledigung, teilrücknahme, teilversäumnisurteil, teilan-
erkenntnis;

•	 Klage	und	Widerklage;
•	 Umstände	und	Äußerungen	in	den	Verhandlungsterminen	als	Sachvortrag	

oder beweismittel (indiz) im verhältnis zum inhalt von schriftsätzen und 
zum Protokollinhalt.

1.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen festgestellte 
Lebenssachverhalte erschöpfend und zutreffend rechtlich würdigen ler-
nen.

hinweise:

1.2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen lernen, einen Pro-
zesssachverhalt in einem logisch und prozessökonomisch aufgebauten gut-
achten umfassend rechtlich zu würdigen. sie sollen lernen

a) zu prüfen, ob der erhobene Anspruch auf dem vorgesehenen Weg verfolgt 
werden kann (Prozessvoraussetzung);

b) zu prüfen, ob der vorgetragene sachverhalt die von den Parteien ge-
wünschten Folgerungen in Anspruch und verteidigung rechtfertigt 
(schlüssigkeits- und erheblichkeitsprüfung);

c) festzustellen, ob diese Folgerungen ohne beweiserhebung gezogen wer-
den können (beweisbedürftigkeit);

d) zu würdigen, ob die erhobenen beweise die begehrte entscheidung recht-
fertigen (beweiswürdigung);

e) zu ermitteln, ob die entscheidung aufgrund der beweislastverteilung erfol-
gen muss.

1.2.2 die behandlung der beweiswürdigung muss in der Arbeitsgemeinschaft ei-
nen schwerpunkt bilden, da sie den jungen Juristinnen und Juristen erfah-
rungsgemäß die meisten schwierigkeiten bereitet. es sollten hierbei vertieft 
behandelt werden:
•	 die	Voraussetzungen	und	die	Bedeutung	von	Beweis-	und	Erfahrungsre-

geln,
•	 die	Probleme	der	freien	Beweiswürdigung,	der	Beweiswert	der	einzelnen	

beweismittel,
•	 der	Sicherheitsgrad	der	richterlichen	Überzeugungsbildung,
•	 die	Prognose	von	Beweisergebnissen	für	Vergleichsvorschläge.

1.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die wesentli-
chen verfahrensrechtlichen Normen kennen und anwenden lernen, die 
eine zivilrichterliche Entscheidung lenken.
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hinweise:

1.3.1 von den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren wird in der ersten 
Ausbildungsstation erwartet, dass zwar das materielle zivilrecht gutachter-
lich angewendet werden kann, dass aber nur die grundzüge des zivilpro-
zesses bekannt sind. Am ende der viermonatigen zivilrechtlichen Ausbildung 
sollen auch die zivilprozessualen normen angewendet werden können. das 
schwergewicht der rechtsdogmatischen Ausbildung muss daher auch in der 
Arbeitsgemeinschaft auf zivilprozessualem gebiet liegen.

1.3.2 das zivilgerichtliche entscheidungsverfahren sollte zu beginn der Arbeits-
gemeinschaft in Fortführung der einführungsarbeitsgemeinschaft vertieft 
werden, um den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren auch eine 
unterstützung für die Ausbildungsstelle zu geben.

1.3.3 didaktisch empfiehlt sich dazu die herstellung einer entscheidung. der zivil-
rechtliche entscheidungsvorgang ist dazu in einzelne Abschnitte und verfah-
rensschritte aufzuteilen.

daran kann dann gezeigt werden, wie die einzelnen Abschnitte zwar in einem 
fortlaufenden Abhängigkeitsverhältnis voneinander stehen, aber je für sich 
das verfahren vorantreiben, indem sie bestimmte entscheidungsmöglichkei-
ten ausschließen oder bejahen und auf das ergebnis, den Abschluss des 
verfahrens, zustreben.

1.4 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen zivilrichter-
liche Entscheidungen darstellen können.

hinweise:

1.4.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen einen orientieren-
den gesamtüberblick erhalten über die verschiedenen urteilsarten und deren 
unterschiedliche Funktionen im zivilgerichtlichen verfahren.

1.4.2 sie sollen auch die wichtigsten tenorierungsmöglichkeiten, dabei auftreten-
de Fehlerquellen und deren (auch vollstreckungsrechtliche) Auswirkungen 
sowie die häufigsten nebenentscheidungen kennen lernen.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die verschie-
denen zivilgerichtlichen Verfahren kennen lernen.

2.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen spezielle Ver-
fahrensarten der Zivilprozessordnung kennen lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen folgende verfahren 
anhand konkreter Fälle kennen lernen:
•	 Säumnisverfahren,
•	 Prozesskostenhilfeverfahren,
•	 Mahnverfahren.
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2.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die verschie-
denen formen der Prozessbeendigung kennen lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen bei der behandlung 
der verschiedenen Formen der beendigung eines Prozesses auch deren Aus-
wirkungen auf die Prozessplanung durch den richter verstehen lernen. Auch 
sollten sie hierbei die unterschiedlichen nebenentscheidungen über Kosten 
und vorläufige vollstreckbarkeit kennen lernen. Als Formen der beendigung 
eines Prozesses sollten behandelt werden:
•	 Urteilsarten,
•	 Vergleich,
•	 Klagerücknahme,
•	 Erledigung.

ii. regelleistungen der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare

1. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben regelmäßig unter 
prüfungsähnlichen bedingungen eine Aufsichtsarbeit zu schreiben.

2. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben unter prüfungsähn-
lichen bedingungen einen Kurzvortrag zu halten.

hinweise:

die regelleistungen sollen sich in den unterrichtsstoff und die unterrichts-
organisation sinnvoll einfügen. die Klausur soll deshalb die abschließende 
Lernkontrolle vorangegangener unterrichtseinheiten sein. Kurzvorträge soll-
ten nachfolgende Lehrgespräche, Kleingruppenarbeit oder diskussionen vor-
bereiten.

die zahl der geforderten Arbeiten sollte regelmäßig weder unter- noch über-
schritten werden.

iii. beurteilung der Leistungen der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare

Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kriterien für ihre 
Beurteilung kennen.

hinweise:

1. die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter soll 
in der ersten Woche der Ausbildung mit den rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendaren den Ausbildungsplan und ihre bzw. seine bewertungs-
praxis besprechen. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen 
dabei auch ausdrücklich auf die regelleistungen bzw. mindestanforderungen 
nach den Ausbildungsplänen hingewiesen werden. es soll ihnen deutlich ge-
macht werden, dass für die beurteilung weniger auf einige auffällig positive 
oder negative einzelleistungen als vielmehr auf das insgesamt gezeigte Aus-
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bildungsinteresse, den Arbeitseinsatz, die aufgewandte sorgfalt und deren 
niederschlag in den gesamtleistungen abzustellen ist. dadurch können den 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren in sachbezogener Weise die 
grundsätze der bewertungspraxis der Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder des 
Arbeitsgemeinschaftsleiters dargestellt und erläutert werden. es sollte dabei 
auch darauf hingewiesen werden, dass die maßstäbe für die Leistungen mit 
dem Fortschreiten der Ausbildung strenger werden, während den rechtsre-
ferendarinnen und rechtsreferendaren zu Anfang ein gewisser Freibereich für 
erste versuche und das hineinfinden in die Praxis zugebilligt werden sollte.

2. die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter hat die 
regelleistungen der rechtsreferendarin oder des rechtsreferendars jeweils 
alsbald mit ihr bzw. ihm zu besprechen, zu bewerten und hinweise für ihre 
verbesserung zu geben. durch die besprechung sollen die rechtsreferen-
darinnen und rechtsreferendare gelegenheit erhalten, ihren aktuellen Aus-
bildungsstand einzuschätzen und sich fortlaufend am angestrebten Ausbil-
dungsziel zu orientieren.

iv. zeugnis

die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter hat der 
rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar am ende der Ausbildungszeit ein 
zeugnis zu erteilen, das gemäß § 26 Abs. 4 JAo unter genauer Angabe der regel-
leistungen eine ausführliche beurteilung und eine bewertung der gesamtleistung 
enthält. das zeugnis ist spätestens einen monat nach ende der Ausbildung zu 
erstellen und unverzüglich zu den Personalakten zu geben. das zeugnis ist auf 
Wunsch mit der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar zu besprechen.

c.

Arbeitsformen und -materialien

i. Lehr- und Lernformen

Die Organisation des Lehrens und Lernens muss den Lernzielen entsprechen.

Die Reihenfolge der Aufführung der Lernziele im Ausbildungsplan fordert 
keine entsprechende zeitliche Reihenfolge des Ausbildungsablaufs. Die Hin-
weise erläutern die Lernziele und zeigen Möglichkeiten zu deren Operationa-
lisierung auf. Zur Erreichung der Lernziele ist exemplarisches Lernen unter 
eigenverantwortlicher Mitwirkung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsre-
ferendare erforderlich, das auch selbstständige Vor- und Nacharbeit sowie 
Vertiefungen aufgrund gezielter Hinweise der Arbeitsgemeinschaftsleiterin 
oder des Arbeitsgemeinschaftsleiters mit umfasst.

hinweise:

1. Alles formelle Lernen muss geplant sein. damit es gelingt, muss es orga-
nisiert werden. die durchführung des Lehrens und Lernens muss sich stets 
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dem Planen gegenüber verantworten. Jede Lerneinheit muss ein klares, den 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren mitgeteiltes Lernziel haben, 
das angibt, was und wie gelernt werden soll, welche Fähigkeiten entwickelt 
und verstärkt werden sollen, ob in ein neues sachgebiet einführt wird usw.

2. es muss jeweils die Lernmethode ausgewählt werden, durch die die rechts-
referendarinnen und rechtsreferendare das Lernziel am besten erreichen 
können.

2.1 der Vortrag und das darstellend-entwickelnde Verfahren sollten als unter-
richtsmethoden gewählt werden
•	 zur	 konzentrierten,	 systematischen	 Information	 über	 komplexe	 Sachver-

halte bei hohem neuigkeitsgrad des Lernstoffs;
•	 zur	Vorbereitung	von	gruppenunterrichtlichen	Verfahren,	einer	Diskussion	

oder von einzelarbeiten.

Als weiteres vorbereitendes verfahren in diesem sinne kommt das von einer 
rechtsreferendarin oder einem rechtsreferendar gehaltene Kurzreferat in 
Frage, das auch durch ein zusammenfassendes Arbeitspapier ergänzt oder 
ersetzt werden kann.

2.2 das fragend-entwickelnde Verfahren sollte als unterrichtsmethode ge-
wählt werden
•	 zur	Vermittlung	und	Problematisierung	neuen	Wissens,	wenn	bereits	 ein	

basiswissen durch vortrag, darstellend-entwickelndes verfahren oder 
selbststudium vorhanden ist, wenn Kenntnisse ergänzt, strukturiert und 
problematisiert werden sollen, oder wenn rechtsreferendarinnen bzw. 
rechtsreferendare Fragen stellen;

•	 zur	Aktivierung	und	Motivierung	der	Lerngruppe;
•	 zur	Anleitung	zur	Selbstständigkeit	oder
•	 zur	Vorbereitung	von	Gruppenarbeit.

2.3 die Gruppenarbeit sollte als erwachsensgemäße Lehr- und Lernmethode 
gewählt werden
•	 zum	selbsttätigen,	intensiven	Lernen;
•	 zur	Anwendung	und	Übertragung	von	Konzeptionen;
•	 zur	Steigerung	langzeitigen	Interesses	für	Fachprobleme;
•	 zur	Sozialisierung	durch	gruppendynamische	Vorgänge;

wenn die Aufgaben konkret formulierbar sind und das für die Aufgabe er-
forderliche vorwissen nach vortrag oder darstellend-entwickelndem verfah-
ren vorhanden ist, insbesondere zur vorbereitung von Plenumsdiskussionen 
oder unterrichtsgesprächen.

2.4 das rollenspiel sollte als Lehr- und Lernmethode gewählt werden
•	 zur	Analyse	und	zum	Bewusstmachen	von	Konflikten;
•	 zum	„Eindenken”	in	Motivations-	und	Verhaltensmuster	von	Rollenträgern;
•	 zur	Findung	von	Konfliktlösungsstrategien	bei	kontroversen	Themen

nach einer intensiven information über Konfliktsituationen und rollenpositi-
onen.
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ii. Lehrmaterial

Als Lehr- und Lernmaterial sollen grundsätzlich Originalaktenfälle, praktische 
Prozesssituationen und authentische Entscheidungssituationen dienen.

hinweise:

1. das Lernen an wirklichkeits- und berufsnahen modellen führt zu einem hohen 
Lernerfolg. es erleichtert die beurteilung von praktischen Anwendungsmög-
lichkeiten theoretischer erkenntnisse und strukturiert das durch traditionelle 
verfahren an den hochschulen (vorlesungen, Übungen etc.) erworbene Wis-
sen der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare.

2. Alle Akten, Fälle, vermerke, Übersichten, tabellen, Arbeitspapiere etc. sollen 
allen rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren vervielfältigt während 
der bearbeitung zur verfügung gestellt oder zumindest für alle optisch veran-
schaulicht werden (durch benutzung von tafel, Lichtschreiber, schaubildern, 
elektronische Wiedergabeeinheiten (notebook und beamer) etc.).

3. sozialwissenschaftliche erkenntnisse sollen dort behandelt werden, wo sie 
im sozialen Konflikt und im praktischen verfahren relevant werden. durch 
die einbeziehung der sozialwissenschaftlichen erkenntnisse und Fragestel-
lungen in die konkrete juristische Problemlösung sollen die rechtsreferen-
darinnen und rechtsreferendare den sinn und die bedeutung sozialwissen-
schaftlicher Fragen und Antworten für die richterliche entscheidungsfindung 
erkennen und beurteilen lernen.

4. rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen – soweit vorhanden – 
ihre erfahrungen und Fragestellungen aus den Ausbildungsstellen in die Ar-
beitsgemeinschaft einbringen.

ZwEitER tEiL

DIE AuSBILDuNG BEI DER AuSBILDuNGSStELLE

i. Lernziele

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen in den ersten zwei 
Wochen nach dem Einführungslehrgang die Aufgaben und die Organisa-
tion einer Zivilkammer oder einer Zivilprozessabteilung kennen lernen.

hinweise:

1.1 von den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren kann nach der teil-
nahme am einführungslehrgang mit beginn der stationsausbildung erwartet 
werden, dass sie einen allgemeinen Überblick über Funktion und Arbeits-
weise der Ausbildungsstellen besitzen und die wichtigsten grundregeln für 
die zivilistische Arbeit (wesentliche grundsätze des zivilprozessrechts und im 
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zusammenhang damit der gutachtentechnik, des Aufbaus von entscheidun-
gen, der verfahrensarten und des Ablaufs eines verfahrens) kennen.

1.2 sie sind nunmehr im einzelnen in die Aufgaben und die organisation der 
Kammer oder der Abteilung einzuführen, bei der die Ausbildung stattfindet.

das kann anhand der laufenden dezernatsarbeit geschehen. neben dem 
organisatorischen Ablauf sollten auch die für die zivilrichterin oder den zi-
vilrichter in betracht kommenden handlungsmöglichkeiten und -formen 
deutlich gemacht werden. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare 
sollen veranlasst werden, sich die jeweils einschlägigen vorschriften der zPo 
zu erarbeiten.

ebenso kann die einführung auch anhand einzelner neu eingegangener oder 
noch im Anfangsstadium des verfahrens stehender Akten erfolgen. zu diesen 
können die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare mit der Ausarbei-
tung eines schriftlichen vorschlags oder eines Kurzgutachtens für die weitere 
besprechung mit der Ausbilderin oder dem Ausbilder beauftragt werden. die 
Ausarbeitungen sollten auch Angaben dazu enthalten, wie das verfahren im 
einzelnen weiterzuführen und zu fördern ist.

1.3 An einem vormittag sind die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare 
über die tätigkeiten der serviceeinheit, des rechtspflegers und des schreib- 
und Protokolldienstes zu informieren.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen während der 
Ausbildung das Zivilprozessrecht aufgrund der Bearbeitung typischer 
zivilprozessualer Verfahren in der Rolle der Zivilrichterin oder des Zivil-
richters praktisch anwenden lernen.

hinweise:

2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen durch Anfertigung 
von entwürfen, gutachten und vorschlägen sowie Übernahme weiterer Auf-
gaben in gründlicher und genauer beschäftigung mit möglichst typischen 
verfahren die grundkenntnisse im zivilprozessrecht erarbeiten und sich da-
durch die erforderlichen praktischen und methodischen Fähigkeiten aneig-
nen.

2.2 Als typische verfahren, die in der Ausbildungsstelle nach maßgabe der dort 
vorhandenen Akten vorbereitet und gezielt geübt werden können, sind etwa 
zu nennen:

a) Verkehrsunfallprozess (mit unterschiedlichen schwerpunkten, z.b. 
schadensersatzarten, -umfang, berechnung und ermittlung im Prozess; 
beteiligung der versicherungen und Abwicklungs-/reparaturunterneh-
men; vorfinanzierungskosten und zinsberechnung; beweisfragen; Abwä-
gung der mithaftung).

b) Bauprozess (z.b. mängelabwicklung nach Werkvertragsrecht/vob; 
haftungsfragen im verhältnis bauunternehmer, hersteller und Architekt; 
beweisfragen, z.b. sachverständigenbeweis und die verwertung von be-
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weissicherungsverfahren; Abwicklung von Formularverträgen über den 
Kauf eines eigenheims usw.).

c) Kaufprozess (z.b. vertragsauslegung; §§ 305 bis 310 bgb und Formu-
larverträge; mängelhaftung; finanzierter Kauf in unterschiedlichen Formen; 
auch handelskauf).

d) Schadensersatzprozess aus unerlaubter handlung (z.b. Kausalitäts- 
und beweisfragen; schadensumfang und normzweckbegrenzung; scha-
densberechnungsarten und -ermittlung; verschuldensfragen usw.).

e) Schadensersatzprozess wegen verletzung von vertragspflichten (z.b. 
bestimmung der vorvertraglichen und vertraglichen Pflichten, beweisfra-
gen, schadensumfang und begrenzung aus dem vertragszweck usw.).

2.3 in welchen verfahrensarten die regelleistungen erbracht werden können, ist 
vom dezernat der Ausbilderin oder des Ausbilders abhängig.

2.4 die – nur beispielhafte – Aufzählung soll deutlich machen, dass die be-
handlung ausgefallener und besonders problematischer, weil abgelegener 
rechtsfragen nicht ausbildungsgeeignet ist. soweit materiell-rechtliche be-
zeichnungen genannt sind, geht es nicht um die vermittlung entsprechender 
sachlich-rechtlicher Kenntnisse; diese sollen die rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendare bereits erworben haben oder sie müssen sie sich erarbei-
ten. es geht hier vielmehr darum, wie sich die materiell-rechtlichen Fragen 
in einem zivilprozess konkret darstellen und wie sie dort behandelt werden 
müssen.

3. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen gegen Ende 
der Ausbildungszeit eine Relation gemäß § 32 Abs. 3 JAG anfertigen.

hinweise:

3.1 der für die relation übliche bearbeitungszeitraum sollte nicht mehr als zwei 
Wochen betragen.

3.2 Während der Anfertigung der relation sind die rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendare von der teilnahme an sitzungen und der dezernatsarbeit 
befreit.

4. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen während der 
gesamten Ausbildungsdauer die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen und Grundlagen der zivilrichterlichen tätigkeit erfassen 
und kritisch reflektieren lernen.

hinweise:

die nach § 28 Abs. 1, § 32 Abs. 1 JAg einzubeziehenden gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen und grundlagen zivilrichterlicher tätigkeit 
sind bei jeder gründlichen bearbeitung von verfahren und der besprechung 
von Arbeiten zu behandeln.

ein besonderer schwerpunkt kann an das ende der Ausbildung gesetzt wer-
den, weil die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare jetzt Arbeitswei-
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se und instrumentarium des zivilrichters überblicken und eine erfahrungs-
grundlage gewonnen haben.

bei der Ausbildungsstelle kann etwa anhand eines laufenden verfahrens 
nachgeprüft werden, wie eine getroffene entscheidung oder ein anderer ver-
fahrensabschluss auf die Prozessbeteiligten wirken kann oder gewirkt hat 
und welche Folge eine entscheidung usw. auf die beteiligten verkehrskreise 
haben konnte (z.b. die regulierungspraxis einer versicherung nach An-/Ab-
erkennung bestimmter schadens- oder zinsposten; die haftungsabwicklung 
durch ein baubetreuungsunternehmen nach einer dazu gefällten entschei-
dung; ermittlung des üblichen mietzinses usw.).

ii. regelleistungen der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare

1. für das Ziel des § 32 Abs. 2 Nr. 1 JAG, auf der grundlage des Parteivorbrin-
gens einen Lebenssachverhalt klären, erfassen und geordnet darstellen zu 
können, haben die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare zu beginn 
regelmäßig einen sachbericht anzufertigen.

2. für das Ziel des § 32 Abs. 2 Nr. 3 JAG, Lebenssachverhalte für das rechts-
schutzbegehren der Parteien sachgerecht beurteilen und diese beurteilung 
überzeugend mündlich und schriftlich begründen zu können, haben die 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare regelmäßig

a) zwei Gutachten anzufertigen, von denen eines eine beweisstation und 
eines umfangreicheres Parteivorbringen enthalten soll;

b) vier urteilsentwürfe anzufertigen, von denen mindestens einer beweis-
würdigung und einer ein umfangreiches Parteivorbringen enthalten soll;

c) zwei Beschlussentwürfe anzufertigen, davon mindestens einen beweis-
beschluss;

d) zwei Vorträge zu entscheidungsreifen sachen zu halten; die Ausbilderin 
oder der Ausbilder soll sie anschließend mit der rechtsreferendarin oder 
dem rechtsreferendar auf ihre verbesserung hin erörtern.

3. für das Ziel des § 32 Abs. 2 Nr. 2 JAG, zur Feststellung des sachverhalts 
beweise erheben und würdigen zu lernen, haben die rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendare regelmäßig in einem verfahren unter beachtung von  
§ 10 gvg eine Beweisaufnahme durchzuführen.

4. für das Ziel des § 32 Abs. 2 Nr. 4 JAG, die Leitung und praktische handha-
bung des zivilprozesses im rahmen der verfahrensvorschriften durch betei-
ligung an der Alltagspraxis der Ausbilderin oder des Ausbilders zu erlernen, 
haben die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare regelmäßig

a) sich angemessen an der Dezernatsarbeit zu beteiligen, insbesondere
•	 bei	den	vorbereitenden	Maßnahmen	gemäß	§§	273,	139	Abs.	4	ZPO,	

der vorbereitung einer güteverhandlung oder eines frühen ersten 
termins, der durchführung eines schriftlichen vorverfahrens und der 
durchführung von beweisbeschlüssen (zeugenladung, sachverständi-
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genbenennung und -auswahl, Auslagenvorschüsse, ordnungsstrafen 
und beiziehung von Akten);

•	 an	drei	Tagen	alle	der	Ausbilderin	oder	dem	Ausbilder	oder	der	bzw.	
dem vorsitzenden vorgelegten Akten mit der Ausbilderin oder dem Aus-
bilder im hinblick auf die zu treffenden verfügungen durchzusprechen, 
zu denen die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare zunächst 
einen vorschlag machen sollen;

•	 nach	der	Mitte	der	Ausbildungszeit	an	mindestens	drei	Tagen	die	täglich	
vorgelegten Akten allein zu bearbeiten, indem sie die zu treffenden ver-
fügungen entwerfen und sie, falls erforderlich, der Ausbilderin oder dem 
Ausbilder erläutern;

b) an den Sitzungen der Kammer oder der einzelrichterin oder des ein-
zelrichters teilzunehmen, in denen von ihnen bearbeitete verfahren ver-
handelt werden. An weiteren sitzungen sollen die rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendare teilnehmen, bis über den Ablauf der mündlichen 
verhandlung genügend Kenntnisse erworben wurden. sie sollen min-
destens auch zu einem verhandlungstermin beigezogen werden, in dem 
vergleichsgespräche geführt werden; diesen Fall sollen die rechtsrefe-
rendarinnen und rechtsreferendare möglichst (auch im rahmen anderer 
regelleistungen) vorbereitet haben.

hinweise zu den regelleistungen:

1. die Aufzählung der regelleistungen stellt keine reihenfolge dar, sie sind viel-
mehr im zusammenhang eines sinnvollen Ausbildungsablaufs einzuordnen, 
der auch den gegebenheiten der Ausbildungsstelle entspricht (z.b. tatbe-
stand und gutachten; beweisbeschluss und urteil usw.). dem allgemeinen 
ziel des § 28 Abs. 1 JAg wird durch die Auswahl der vorgänge nach ihrem 
beispielswert und durch den umfang der besprechungen rechnung getra-
gen werden können.

2. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die überlassenen 
Akten nicht nur zu einzelnen Fragen oder rechtsproblemen punktuell bear-
beiten, sondern so weitgehend wie möglich die entstehung und den Ablauf 
des verfahrens vollständig erleben und dabei an den verschiedenen Arbeits-
schritten und zwischenentscheidungen beteiligt werden. Wie die richterin 
oder der richter in der regel bei der schließlichen entscheidung das ver-
fahren nicht zum ersten mal behandelt, sollen auch die rechtsreferendarin-
nen und rechtsreferendare die in diesem Plan geforderten Leistungen nicht 
anhand ihnen allein zu diesem zweck zugeschriebener entscheidungsreifer 
Akten erbringen; sie sollen demgegenüber gerade bei der herstellung und 
Förderung dieser entscheidungsreife mit beteiligt gewesen sein.

3. die vorgeschriebene zahl der geforderten Arbeiten sollte grundsätzlich weder 
unter- noch überschritten werden. die stationsausbildung würde sonst einen 
unausgewogenen schwerpunkt in der Anfertigung und besprechung von 
schriftlichen entwürfen enthalten. dies ginge nicht nur zu Lasten der gründ-
lichkeit der bearbeitung sowie der notwendigen vorbereitung und mitarbeit 
in der Arbeitsgemeinschaft, sondern vor allem auch zu Lasten der praktisch 
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bedeutsamen beteiligung an der alltäglichen Praxis der Ausbilderin oder des 
Ausbilders sowie der teilnahme an instruktiven mündlichen verhandlungen. 
Auch ist die eigenvorbereitung der rechtsreferendarinnen und rechtsre-
ferendare zu berücksichtigen. selbst wenn die rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendare hierzu bereit sind, sollte daher eine erhöhung der zahl der 
Leistungen unterbleiben. Andererseits darf eine wesentliche reduzierung der 
zahl der Leistungen nur unter besonderen umständen erfolgen, wenn der 
gleiche Ausbildungserfolg wie im regelfall gewährleistet bleibt, z.b. bei der 
gruppenausbildung wegen der mit ihr verbundenen größeren Arbeitsintensität.

4. Alle schriftlichen entwürfe sind von der Ausbilderin oder vom Ausbilder 
durchzusehen, mit randvermerken zu versehen und zu bewerten. sie sind 
daraufhin möglichst sogleich mit den rechtsreferendarinnen und rechtsrefe-
rendaren zu besprechen.

5. durch die Wahrnehmung der richterlichen geschäfte gemäß § 10 gvg lernen 
die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare in besonderem maße, eine 
Aufgabe selbstständig und eigenverantwortlich zu erledigen im sinne des 
§ 28 Abs. 1 satz 2 JAg. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare 
können hier ihre zunächst nur durch Anschauung in vorangegangenen sit-
zungen erlernten Kenntnisse der praktischen handhabung der vorschriften 
des zivilprozessrechts durch eigene Anwendung ausüben. zugleich haben 
die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare hier die möglichkeit, den 
angemessenen umgang mit anderen Prozessbeteiligten durch eigene erfah-
rung zu erlernen. die vorgesehene Wahrnehmung der richterlichen geschäfte 
sollte deshalb unbedingt durchgeführt werden.

6. dem Amtsgericht zugewiesene rechtsreferendarinnen und rechtsreferenda-
re könnten für zwei oder drei tage auch den Arbeitsablauf bei einer Kammer 
des Landgerichts einschließlich des sitzungsablaufs kennen lernen; zu die-
sem zweck könnte die Ausbilderin oder der Ausbilder am Amtsgericht sich 
mit der bzw. dem vorsitzenden einer zivilkammer in verbindung setzen. glei-
chermaßen könnten die einer zivilkammer zugewiesenen rechtsreferenda-
rinnen und rechtsreferendare den Arbeitsablauf einer zivilprozessabteilung 
des Amtsgerichts kennen lernen.

iii. beurteilung der Leistungen der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare

Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kriterien für ihre 
Beurteilung aufgrund einer Besprechung zu Beginn ihrer Ausbildung kennen 
lernen.

hinweise:

1. die Ausbilderin oder der Ausbilder soll in der ersten Woche der Ausbildung 
mit den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren den Ausbildungs-
plan und ihre bzw. seine bewertungspraxis besprechen. die rechtsrefe-
rendarinnen und rechtsreferendare sollen dabei auch ausdrücklich auf die 
mindestanforderungen nach dem Ausbildungsplan hingewiesen werden. es 
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soll deutlich gemacht werden, dass den rechtsreferendarinnen und rechts-
referendaren durch ihre beteiligung an der zivilgerichtlichen Praxis durch An-
fertigung von entwürfen, vorschläge in der beratung, eigene - wenn auch 
beaufsichtigte - verhandlungsführung und dezernatsarbeit eine mitverant-
wortung für die bearbeitung der rechtsstreite und die regelung der in ihnen 
zutage tretenden sozialen Konflikte zukommt. deshalb wird für die beurtei-
lung weniger auf einige auffällige positive oder negative einzelleistungen als 
vielmehr auf das insgesamt unter dem zuvor genannten gesichtspunkt ge-
zeigte Ausbildungsinteresse, den Arbeitseinsatz, die aufgewandte sorgfalt 
und deren niederschlag in den gesamtleistungen abzustellen sein. dadurch 
können den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren in sachbezoge-
ner Weise die grundsätze der bewertungspraxis der Ausbilderin oder des 
Ausbilders dargestellt und erläutert werden. es sollte dabei auch darauf hin-
gewiesen werden, dass die maßstäbe für die praktische brauchbarkeit der 
Leistungen mit dem Fortschreiten der Ausbildung strenger werden, während 
den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren zu Anfang ein gewisser 
Freibereich für erste versuche und das hineinfinden in die Praxis zugebilligt 
werden sollte.

2. die Ausbilderin bzw. der Ausbilder hat die Arbeitsergebnisse der rechtsrefe-
rendarinnen und rechtsreferendare jeweils alsbald mit ihnen zu besprechen, 
zu bewerten und hinweise für ihre verbesserung zu geben. dies gilt insbe-
sondere für die regelleistungen. durch die besprechung sollen die rechts-
referendarinnen und rechtsreferendare gelegenheit erhalten, den aktuellen 
Ausbildungsstand einzuschätzen und sich fortlaufend am angestrebten Aus-
bildungsziel zu orientieren.

iv. Ausbildungsnachweis

es ist ein Ausbildungsnachweis nach dem beigefügten muster zu führen, in dem 
die einzelnen Leistungen festzuhalten und in den auch die beurteilungen sowie die 
erteilten noten aufzunehmen sind. Am ende der Ausbildung ist der Ausbildungs-
nachweis dem zeugnis beizufügen.

v. zeugnis

die Ausbilderin oder der Ausbilder hat am ende der Ausbildungszeit der rechts-
referendarin oder dem rechtsreferendar ein zeugnis zu erteilen, das gemäß § 18 
Abs. 2 JAo auf der grundlage des beizufügenden Ausbildungsnachweises eine 
ausführliche beurteilung und eine bewertung der gesamtleistung mit einer note 
und einer Punktzahl nach § 15 JAg enthält. das zeugnis ist spätestens einen mo-
nat nach ende der Ausbildung zu erstellen und unverzüglich zu den Personalak-
ten zu geben. das zeugnis ist auf Wunsch mit der rechtsreferendarin oder dem 
rechtsreferendar zu besprechen.

DRittER tEiL

VORDRucKE
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ZEUGNIS 
über die Ausbildung in erstinstanzlichen Zivilsachen 

- Arbeitsgemeinschaft - 

 

 

Rechtsreferendar(in): 

Arbeitsgemeinschaft beim: 

Arbeitsgemeinschaftsleiter(in): 

Beginn und Ende der Ausbildung: 

Unterbrechungen / Fehlzeiten: 

 

 

 

 

1. Mitarbeit 
 (Ausbildungsinteresse, Arbeitseinsatz, Selbstständigkeit, Auffassungsgabe, Zusammenarbeit, Diskussionsbereitschaft, Toleranz, 

Durchsetzungsvermögen, Einstellung auf unterschiedliche Situationen) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leistungen (zusammenfassende Beurteilung mit Angaben über die Entwicklung) 

 a) Mündliche Leistungen 

 

 

 

 

 

 

 

 b) Schriftliche Leistungen 
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3. Rechtskenntnisse 
 (Materielles Recht, Verfahrensrecht, besondere Rechtsgebiete; jeweils mit Angaben über die Entwicklung während der Ausbildung) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Praktische Fähigkeiten 
 (Sichtung und Begrenzung des Sachverhalts; Auffinden und Auswahl von Lösungsgesichtspunkten; Fähigkeit zur rechtlichen 

Argumentation; Umsetzung von Rechtskenntnissen in praktische Entscheidungen; Verhalten in Entscheidungssituationen; Arbeits- 

geschwindigkeit; Belastbarkeit; Leistungsvermögen) 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sonstige Bemerkungen 
 (u.a. Erfassen der sozialen, wirtschaftlichen und rechtspolitischen Grundlagen sowie Auswirkungen der juristischen Berufsausübung) 

 

 

 

 

 

 

 

6. Gesamtwürdigung und Note nach § 26 Abs. 4 JAO, § 15 JAG 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Ort, Datum 

________________________________________ 

Unterschrift Arbeitsgemeinschaftsleiter(in) 

 

 

Abschrift des Zeugnisses der Rechtsreferendarin / dem Rechtsreferendar übersandt am: _______________ 
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ZEUGNIS 
über die Ausbildung in erstinstanzlichen Zivilsachen 

- Ausbildungsstelle - 

 

 

Rechtsreferendar(in): 

Ausbildungsstelle: 

Ausbilder(in): 

Beginn und Ende der Ausbildung: 

Unterbrechungen / Fehlzeiten: 

 

 

 

 

1. Mitarbeit 
 (Ausbildungsinteresse, Arbeitseinsatz, Selbstständigkeit, Auffassungsgabe, Zusammenarbeit, Diskussionsbereitschaft, Toleranz, 

Durchsetzungsvermögen, Einstellung auf unterschiedliche Situationen) 

 

 

 

 

 

2. Leistungen (zusammenfassende Beurteilung mit Angaben über die Entwicklung) 

 a) Mündliche Leistungen 

 

 

 

 b) Schriftliche Leistungen 

 

 

 

 c) Größere schriftliche Arbeit (Relation) 

 

 

 

 d) Beteiligung an der praktischen Arbeit 
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3. Rechtskenntnisse 
 (Materielles Recht, Verfahrensrecht, besondere Rechtsgebiete; jeweils mit Angaben über die Entwicklung während der Ausbildung) 

 

 

 

 

 

4. Praktische Fähigkeiten 
 (Sichtung und Begrenzung des Sachverhalts; Auffinden und Auswahl von Lösungsgesichtspunkten; Fähigkeit zur rechtlichen 

Argumentation; Umsetzung von Rechtskenntnissen in praktische Entscheidungen; Verhalten in Entscheidungssituationen; Arbeits- 

geschwindigkeit; Belastbarkeit; Leistungsvermögen) 

 

 

 

 

 

5. Erfassen der sozialen, wirtschaftlichen und rechtspolitischen Grundlagen sowie 

Auswirkungen der juristischen Berufsausübung 

 

 

 

 

 

6. Sonstige Bemerkungen 

 

 

 

 

 

7. Gesamtwürdigung und Note nach § 18 Abs. 2 JAO, § 15 JAG 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Ort, Datum 

________________________________________ 

Unterschrift Ausbilder(in) 

 

Abschrift des Zeugnisses der Rechtsreferendarin / dem Rechtsreferendar übersandt am: _______________ 
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Nr. 33 Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare im juristi-
schen Vorbereitungsdienst; hier: Ausbildungsplan für die Ausbildung in den Wahl-
stationen nach § 31 Abs. 1 Satz 3, § 37 Abs. 4 JAG. RdErl. d. MdJ vom 21.10.2014 
(2220 - II/E2 - 2014/7703 - II/E) – JMBl. S. 588 – – Gült.-Verz. Nr. 322 –

der erlass tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. der Ausbildungsplan vom 21. oktober 2009 
(2220 - V/A2 - 2008/11992 - V) wird mit Ablauf des 31. dezember 2014 mit der maßga-
be aufgehoben, dass er für Ausbildungsstationen nach § 29 Abs. 2 nr. 5 JAg, die vor 
dem 1. Januar 2015 begonnen haben, fortgilt.

üBERSIcHt

ERStER tEIL:

ALLGEMEINES

A.

Arbeitsgemeinschaften

i. Lernziele

1. vertiefung der Fähigkeit zur erbringung von Prüfungsleistungen

1.1 Kurzvortrag

1.2 Prüfungsgespräch

2. besondere Kenntnisse und Fähigkeiten

ii. Lehr- und Lernformen

iii. Lehrmaterial

iv. Leistungsbeurteilung

v. Zeugnis

B.

Ausbildungsstellen

i. Zielsetzung

ii. Ausbildungsablauf und Lernziele

1. Kennenlernen der Aufgaben und der organisation der Ausbildungsstelle

2. vertiefung vorhandener und erwerb neuer Kenntnisse und Fähigkeiten

2.1 vertiefung der Kenntnisse und Fähigkeiten aus der Pflichtausbildung
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2.2 Kennenlernen der speziellen rechtsmaterien der Ausbildungsstelle

2.3 Kennenlernen des berufsfeldes

2.4 vertiefung der Fähigkeit zur beurteilung gesellschaftlicher grundlagen und 
Auswirkungen

3. besondere Kenntnisse und Fähigkeiten

iii. Regelleistungen

iv. Leistungsbeurteilung

v. Ausbildungsnachweis

vi. Zeugnis

ZWEItER tEIL:

DIE AuSBILDuNG IN DEN EINZELNEN WAHLStAtIONEN

Nr. 1: ZiViLRECHtsPFLEGE

A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

1. vertiefung der Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem gebiet der streitentschei-
denden zivilrechtspflege

1.1 vertiefung der Fähigkeit zur darstellung und beurteilung zivilrechtlicher ent-
scheidungen

1.2 vertiefung der Kenntnis des vorläufigen rechtsschutzes

1.3 vertiefung der Kenntnis vollstreckungsrechtlicher verfahren

1.4 vertiefung der Fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und Argumentation

1.5 vertiefung der Fähigkeit zur vertragsgestaltung

1.6 vertiefung der Kenntnis praktisch bedeutsamer Formen und verfahren zur be-
gründung und beendigung von rechtsstellungen

2. Kenntnis der rechtsmittel und rechtsbehelfe

2.1 Kenntnis des berufungsverfahrens

2.2 Kenntnis des beschwerdeverfahrens und der sonstigen rechtsbehelfe

2.3 beurteilung der bedeutung von rechtsmitteln und rechtsbehelfen
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B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildung bei einem berufungsgericht

i. Lernziele

1. vertiefung der Fähigkeit zur darstellung zivilrichterlicher entscheidungen

2. vertiefung der Kenntnisse des zivilprozessualen verfahrens und Ausbau der 
Fähigkeiten zu sprachlicher Kommunikation

3. Kennenlernen des zivilrechtlichen rechtsmittelverfahrens

ii. Regelleistungen

(2) Ausbildung bei einem Familiengericht

i. Lernziele

1. vertiefung der Fähigkeit zur darstellung zivilrichterlicher entscheidungen

2. Kennenlernen des materiellen Familienrechts und der verfahren nach dem 
6. buch der zPo

3. vertiefung der Kenntnisse des zivilprozessualen verfahrens und Ausbau der 
Fähigkeiten zu sprachlicher Kommunikation

4. Kennenlernen typischer juristischer tätigkeitsbereiche

ii. Regelleistungen

(3) Weitere Ausbildungsstellen

Nr. 2: stRAFRECHtsPFLEGE

A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

1. vertiefung der Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem gebiet der strafrechtspfle-
ge

1.1 vertiefung der Fähigkeit zur darstellung und beurteilung strafrechtlicher Ar-
beitsergebnisse

1.2 vertiefung der Fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und Argumentation in 
einzelnen berufsrollen

1.3 vertiefung der Kenntnis des strafrechtlichen beweisverfahrens

1.4 vertiefung der Kenntnis der strafprozessualen rechtsbehelfsverfahren
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1.5 vertiefung der Kenntnis des strafprozessualen revisionsverfahrens

2. Kenntnis der grundlage des Jugendstrafrechts und des strafvollzugsrechts

2.1 Kenntnis der grundlegenden regelungen des Jgg

2.2 Kenntnis der gesetzlichen grundlagen der strafvollstreckung und der rechtli-
chen stellung des gefangenen

2.3 beurteilung der chancen des strafvollzugs

B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildung bei einer staatsanwaltschaft

i. Lernziele

1. vertiefung der Fähigkeit zur bearbeitung von ermittlungsverfahren und zur dar-
stellung von Abschlussverfügungen

2. vertiefung der Fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und Argumentation

3. vertiefung der Kenntnis strafprozessualer rechtsbehelfsverfahren und des 
gnadenwesens

4. Kennenlernen staatsanwaltschaftlicher, polizeilicher und sonstiger tätigkeits-
bereiche

ii. Regelleistungen

(2) Ausbildung bei einem gericht

i. Lernziele

1. vertiefung der Fähigkeit zur Abfassung von strafurteilen

2. vertiefung der Kenntnisse des strafprozessualen verfahrens und Ausbau der 
Fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und Argumentation

3. Kennenlernen strafrichterlicher und sonstiger tätigkeitsbereiche

ii. Regelleistungen

(3) Weitere Ausbildungsstellen
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Nr. 3: stAAt UND VERwALtUNG

A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

1. vertiefung der Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem gebiet des verwaltungs-
rechts

1.1 vertiefung der Kenntnisse über das verwaltungsverfahren und der Fähigkeit zur 
herstellung und darstellung von verwaltungsentscheidungen

1.2 vertiefung der Fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und Argumentation

2. erwerb der Fähigkeit zur herstellung und darstellung verwaltungsgerichtlicher 
entscheidungen

2.1 Kennen- und Anwendenlernen der verfahrensrechtlichen normen des verwal-
tungsgerichtlichen verfahrens

2.2 Fähigkeit zur darstellung, Analyse und beurteilung verwaltungsgerichtlicher 
entscheidungen

2.3 Kennenlernen der verfahren des vorläufigen rechtsschutzes

2.4 Kennenlernen der verwaltungsgerichtlichen rechtsbehelfe

2.5 Kennenlernen von stellung und Funktion der verwaltungsgerichtsbarkeit

B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildung bei einem verwaltungsgericht

i. Lernziele

1. Kennenlernen von stellung und Funktion der verwaltungsgerichtsbarkeit

2. erwerb der Fähigkeit zur herstellung und darstellung verwaltungsgerichtlicher 
entscheidungen

3. Kennenlernen der verfahren des vorläufigen rechtsschutzes

4. Kennenlernen der verwaltungsgerichtlichen rechtsbehelfe

ii. Regelleistungen

(2) Weitere Ausbildungsstellen
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Nr. 4: stEUERN UND FiNANZEN

A.

Arbeitsgemeinschaft

ein Ausbildungsplan für die Arbeitsgemeinschaft existiert bislang nicht.

B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildung bei einem Finanzgericht

i. Lernziele

1. Kenntnisse der besonderheiten des finanzgerichtlichen verfahrens

2. Fähigkeit zur darstellung und beurteilung finanzgerichtlicher entscheidungen

3. vertiefung der Fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und überzeugender 
Argumentation in der rolle der richterin oder des richters

ii. Regelleistungen

(2) Ausbildung beim hessischen Finanzgericht

Nr. 5: ARBEit

A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

1. vertiefung der Kenntnisse auf dem gebiet der zivilrechtspflege unter arbeits-
rechtlichen Aspekten

1.1 vertiefung der Fähigkeit zur darstellung und beurteilung arbeitsrechtlicher ent-
scheidungen

1.2 vertiefung der Kenntnis vollstreckungsrechtlicher verfahren in arbeitsrechtli-
cher sicht

1.3 vertiefung der Fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und Argumentation

2. Kenntnis der besonderen arbeitsrechtlichen verfahren

3. Überblick über die wichtigsten arbeitsrechtlichen berufsfelder außerhalb der 
Arbeitsgerichtsbarkeit

3.1 Wahrnehmung arbeitsrechtlicher Aufgaben als rechtsanwalt

3.2 Kenntnis arbeitsrechtlicher Aufgaben in der öffentlichen verwaltung
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3.3 Kenntnis arbeitsrechtlicher Aufgaben in verbänden, Körperschaften und Wirt-
schaftsunternehmen

B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildung bei einem Arbeitsgericht

i. Lernziele

1. vertiefung der Kenntnisse auf dem gebiet der zivilrechtspflege unter arbeits-
rechtlichen Aspekten

2. Kenntnisse der besonderen arbeitsrechtlichen verfahren

3. vertiefung der Fähigkeit zur darstellung und beurteilung arbeitsrechtlicher ent-
scheidungen

4. vertiefung der Fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und Argumentation

ii. Regelleistungen

(2) Weitere Ausbildungsstellen

Nr. 6: wiRtsCHAFt

A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

1. vertiefung der Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem gebiet der zivilrechtspflege

1.1 vertiefung der Fähigkeit zur darstellung und beurteilung wirtschaftsrechtlicher 
entscheidungen

1.2 vertiefung der Kenntnisse des vorläufigen rechtsschutzes

1.3 vertiefung der Kenntnis vollstreckungsrechtlicher verfahren

1.4 vertiefung der Kenntnis exemplarischer wirtschaftsrechtlicher Fragestellungen

1.5 vertiefung der Fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und Argumentation

2. Überblick über die wichtigsten berufsfelder außerhalb der zivilgerichtsbarkeit

2.1 Wahrnehmung wirtschaftsrechtlicher Aufgaben als rechtsanwalt

2.2 Kenntnis wirtschaftsrechtlicher Aufgaben in unternehmen

2.3 Kenntnis wirtschaftsrechtlicher Aufgaben im bereich der öffentlichen verwal-
tung

2.4 Kenntnis wirtschaftsrechtlicher Aufgaben in verbänden
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B.

Ausbildungsstellen

ein Ausbildungsplan für einzelne Ausbildungsstellen existiert bislang nicht.

Nr. 7: sOZiALwEsEN

A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

1. vertiefung der bereits erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten

1.1 vertiefung der Fähigkeit zur darstellung und beurteilung richterlicher entschei-
dungen

1.2 vertiefung der Kenntnis vollstreckungsrechtlicher verfahren

1.3 vertiefung der Kenntnis zu sprachlicher Kommunikation und Argumentation

2. Kenntnis der besonderen sozialrechtlichen verfahren

3. Überblick über die wichtigsten berufsfelder außerhalb der sozialgerichtsbar-
keit

3.1 Wahrnehmung sozialrechtlicher Aufgaben als rechtsanwalt

3.2 Kenntnis sozialrechtlicher Aufgaben im bereich der öffentlichen verwaltung

3.3 Kenntnis sozialrechtlicher Aufgaben in verbänden

B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildung bei einem sozialgericht

i. Lernziele

1. Fähigkeit zur darstellung und beurteilung sozialrichterlicher entscheidungen

2. Kenntnisse der besonderen sozialrechtlichen verfahren

3. vertiefung der Fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und überzeugender 
Argumentation in der rolle der richterin oder des richters

ii. Regelleistungen

(2) Weitere Ausbildungsstellen

Ergänzende Ausbildungspläne der Rechtsanwaltskammern
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ERStER tEIL

ALLGEMEINES

A.

Arbeitsgemeinschaften

i. Lernziele

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Beherr-
schung der zur Erbringung der nach der Wahlstation anstehenden Prü-
fungsleistungen für die zweite juristische Staatsprüfung erforderlichen 
Arbeitsformen vertiefen.

hinweise:

ziel der beschäftigung mit den Prüfungsleistungen und Arbeitsformen der 
zweiten juristischen staatsprüfung ist es, durch Analyse der Arbeitsformen 
und durch den umgang mit den jeweiligen Anforderungen sowie durch die 
Übung der einzelnen Leistungen einen Kenntnis- und erfahrungsbereich vor-
zubereiten, der die bessere bewältigung der besonderen Prüfungssituation 
ermöglicht. diese Ausrichtung auf examensanforderungen dient nicht ledig-
lich dazu, die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare mit den For-
men der einzelnen Leistungsanforderungen der Prüfungsleistungen vertraut 
zu machen, wobei Patentrezepte oder verbindliche Leitlinien nicht gegeben 
werden können. vielmehr sollen sich die rechtsreferendarinnen und rechts-
referendare mit Form und inhalt der Prüfungsleistungen auseinandersetzen, 
um dabei zweifelsfragen zu klären, noch ausgleichbare Lücken zu erkennen 
und eine deutliche strukturierung für die vorbereitungen auf die staatsprü-
fung zu erhalten. die beschäftigung mit konkreten Aufgaben soll die Arbeits-
gemeinschaft sachlich vorbereiten und zugleich psychische hemmungen vor 
der Prüfungssituation abbauen.

1.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
vertiefen, einen Kurzvortrag zu halten.

hinweise:

Ausgehend von § 50 Abs. 2 JAg kann die behandlung des vortrags, der 
die simulation einer beratungssituation darstellt, in der Arbeitsgemeinschaft 
unterschiedlich angelegt werden. Legt man zum beispiel Wert darauf, die 
Praxissituation möglichst realistisch nachzustellen, so könnten sich alle mit-
glieder der Arbeitsgemeinschaft auf den vortrag so vorbereiten, dass ihn 
jeder halten könnte. neben der oder dem vortragenden wird aus anderen 
teilnehmerinnen und teilnehmern das zu beratende entscheidungsgremium 
gebildet, das dann in öffentlicher beratung aufgrund des vortrags in verbin-
dung mit den selbst vorher erarbeiteten Kenntnissen zu seiner entscheidung 
kommen muss.

zieht die Arbeitsgemeinschaft die simulierung der rahmenbedingungen 
des examens vor, so können etwa drei mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
den vortrag in einer examenssituation abnehmen und dann wiederum öf-
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fentlich beraten, welche Kriterien sie für die bewertung heranziehen würden. 
dadurch kann unter beteiligung der Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder des 
Arbeitsgemeinschaftsleiters den teilnehmerinnen und teilnehmern verdeut-
licht werden, welche bewertungselemente für den vortrag von bedeutung 
sein können.

1.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen sich mit den 
Anforderungen vertraut machen, die das Prüfungsgespräch an sie stellt.

hinweise:

1.2.1 § 50 Abs. 1 JAg regelt die Anforderung des Prüfungsgesprächs unter be-
rücksichtigung eines weiten gestaltungsspielraums, um klarzustellen, dass 
es sich hier in erster Linie um nachzuweisendes verständnis handelt. be-
rücksichtigt man, dass die Prüferinnen und Prüfer als Praktiker bestimmte 
Arbeitsbereiche haben und aus diesen Arbeitsbereichen erfahrungen mit ein-
bringen, so lässt sich schwerlich eine genaue vorbereitung treffen. das Prü-
fungsgespräch ist häufig fallorientiert; nicht selten werden höchstrichterliche 
entscheidungen, veröffentlichungen in Fachzeitschriften oder zeitungsmel-
dungen zum Ausgangspunkt von erörterungen genommen.

1.2.2 Für die Arbeitsgemeinschaft können sich mehrere Formen der vorbereitung 
anbieten:
•	 Es	können	Berichte	über	aktuelle	rechtspolitische	Ereignisse	oder	Vorha-

ben (rechtsreformen, rechtliche Auswirkungen wirtschaftlicher mangel- 
oder Überflusszeiten usw.) anhand der aktuellen juristischen zeitschrif-
tenliteratur, Übersichten und Literaturschauen in regelmäßigen Abständen 
gegeben werden.

•	 Es	 können	 Berichte	 über	 neuere	 Entscheidungen	 und	 Aufsätze	 in	 der	
gängigen Fachzeitschriftenliteratur gegeben werden, die die rechtsrefe-
rendarinnen und rechtsreferendare untereinander aufteilen und jeweils in 
die Arbeitsgemeinschaft einbringen, wobei dafür in jeder veranstaltung ein 
bestimmter zeitanteil vorgesehen wird.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die in der bis-
herigen Ausbildung auf dem Gebiet der Wahlstation erworbenen Kennt-
nisse und fähigkeiten vertiefen und insbesondere jene fragenkreise 
ergänzend bearbeiten, die in den vorherigen Stationen nur im überblick 
behandelt wurden.

hinweise:

der normative Ausbildungsstand der rechtsreferendarinnen und rechts-
referendare am beginn der letzten Ausbildungsstation ergibt sich aus den 
Ausbildungsplänen der einzelnen Ausbildungsstationen; auf diese wird aus-
drücklich bezug genommen. Allerdings wird der tatsächliche Ausbildungs-
stand der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare kaum je einheitlich 
diesen normativen vorgaben entsprechen. die Arbeitsgemeinschaft bedarf 
daher jedes mal neu der individuellen Ausgestaltung durch die Arbeitsge-
meinschaftsleiterin oder den Arbeitsgemeinschaftsleiter in einer Weise, wie 
sie dem Ausbildungsstand der jeweiligen teilnehmerinnen und teilnehmer 
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gerecht wird. Aus diesem grund lässt sich nicht allgemeingültig regeln, auf 
welche bereiche sich die vertiefung des bisherigen Ausbildungsstands er-
strecken soll. dabei sollen jedenfalls die für die Arbeitsgemeinschaften in den 
einzelnen Wahlstationen formulierten besonderen Ausbildungsziele verfolgt 
werden.

Weitere, von den Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren zu er-
werbende besondere Kenntnisse und fähigkeiten sind für die einzelnen 
Wahlstationen speziell geregelt.

ii. Lehr- und Lernformen

Die Organisation des Lehrens und Lernens muss den Lernzielen entsprechen.

Die Reihenfolge der Aufführung der Lernziele im Ausbildungsplan fordert 
keine entsprechende zeitliche Reihenfolge des Ausbildungsablaufs. Die Hin-
weise erläutern die Lernziele und zeigen Möglichkeiten zu deren Operationa-
lisierung auf. Zur Erreichung der Lernziele ist exemplarisches Lernen unter 
eigenverantwortlicher Mitwirkung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsre-
ferendare erforderlich, das auch selbständige Vor- und Nacharbeit sowie Ver-
tiefungen aufgrund gezielter Hinweise der Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder 
des Arbeitsgemeinschaftsleiters mit umfasst.

hinweise:

1. Alles formelle Lernen muss geplant sein. damit es gelingt, muss es organi-
siert werden. die durchführung des Lehrens und Lernens muss sich stets 
dem Planen gegenüber verantworten. Jede Lerneinheit muss ein klares, den 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren mitgeteiltes Lernziel haben, 
das angibt, was und wie gelernt werden soll, welche Fähigkeiten entwickelt 
und verstärkt werden sollen, ob es in ein neues sachgebiet einführt usw.

2. die Lernziele sollen die in den einzelnen Ausbildungsstellen gewonnenen er-
fahrungen sowie die dort entstandenen bedürfnisse der rechtsreferendarin-
nen und rechtsreferendare berücksichtigen. Auch sollten nach möglichkeit 
mit jeder Lehreinheit mehrere Lernziele gemeinsam verfolgt werden.

3. befinden sich in einer Arbeitsgemeinschaft rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendare, die in unterschiedlichen Wahlstationen nach § 29 Abs. 3 
JAg ausgebildet werden, so ist aus den einschlägigen Ausbildungsplänen 
eine den bedürfnissen dieser besonderen Arbeitsgemeinschaft gerecht wer-
dende Auswahl der Lernziele zu treffen. dabei sollte auch berücksichtigt wer-
den, wie groß die Anzahl der einer bestimmten Wahlstation zugewiesenen 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare im verhältnis zur gesamtzahl 
der mitglieder der Arbeitsgemeinschaft ist.

4. es muss jeweils die Lernmethode ausgewählt werden, durch die die rechts-
referendarinnen und rechtsreferendare das Lernziel am besten erreichen 
können.

5. der Vortrag und das darstellend-entwickelnde Verfahren sollten als unter-
richtsmethoden gewählt werden
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•	 zur	 konzentrierten,	 systematischen	 Information	 über	 komplexe	 Sachver-
halte bei hohem neuigkeitsgrad des Lernstoffes;

•	 zur	Vorbereitung	von	gruppenunterrichtlichen	Verfahren,	einer	Diskussion	
oder von einzelarbeiten.

Als weiteres vorbereitendes verfahren in diesem sinne kommt der von einer 
rechtsreferendarin oder einem rechtsreferendar gehaltene Kurzvortrag in 
Frage.

6. das fragend-entwickelnde Verfahren sollte als unterrichtsmethode ge-
wählt werden
•	 zur	Vermittlung	und	Problematisierung	neuen	Wissens,	wenn	bereits	 ein	

basiswissen durch vortrag, darstellend-entwickelndes verfahren oder 
selbststudium vorhanden ist, wenn Kenntnisse ergänzt, strukturiert und 
problematisiert werden sollen, oder wenn rechtsreferendarinnen oder 
rechtsreferendare Fragen stellen;

•	 zur	Aktivierung	und	Motivierung	der	Lerngruppe;
•	 zur	Anleitung	zur	Selbständigkeit	oder
•	 zur	Vorbereitung	von	Gruppenarbeit.

7. die Gruppenarbeit sollte als erwachsenengemäße Lehr- und Lernmethode 
gewählt werden
•	 zum	selbsttätigen,	intensiven	Lernen;
•	 zur	Anwendung	und	Übertragung	von	Konzeptionen;
•	 zur	Steigerung	langzeitigen	Interesses	für	Fachprobleme;
•	 zur	Sozialisierung	durch	gruppendynamische	Vorgänge;

wenn die Aufgaben konkret formulierbar sind und das für die Aufgabe er-
forderliche vorwissen nach vortrag oder darstellend-entwickelnden verfah-
ren vorhanden ist, insbesondere zur vorbereitung von Plenumsdiskussionen 
oder unterrichtsgesprächen.

8. das Rollenspiel sollte als Lehr- und Lernmethode gewählt werden
•	 zur	Analyse	und	zum	Bewusstmachen	von	Konflikten;
•	 zum	„Eindenken”	in	Motivations-	und	Verhaltensmuster	von	Rollenträgern;
•	 zur	Findung	von	Konfliktlösungsstrategien	bei	kontroversen	Themen	nach	

einer intensiven information über Konfliktsituationen und rollenpositionen.

iii. Lehrmaterial

Als Lehr- und Lernmaterial sollen grundsätzlich Originalaktenfälle, praktische 
Prozesssituationen und authentische Entscheidungssituationen dienen.

hinweise:

1. das Lernen an wirklichkeits- und berufsnahen modellen führt zu einem hohen 
Lernerfolg. es erleichtert die beurteilung von praktischen Anwendungsmög-
lichkeiten theoretischer erkenntnisse.

2. Alle Akten, Fälle, vermerke, Übersichten, tabellen, Arbeitspapiere etc. sollen 
allen rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren vervielfältigt während 
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der bearbeitung zur verfügung gestellt oder zumindest für alle optisch veran-
schaulicht werden (durch benutzung von tafel, Lichtschreiber, schaubildern, 
elektronische Wiedergabeeinheiten (notebook und beamer) etc.).

3. sozialwissenschaftliche erkenntnisse sollen dort behandelt werden, wo sie 
im sozialen Konflikt und im praktischen verfahren relevant werden.

4. rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen - soweit vorhanden - 
ihre erfahrungen und Fragestellungen aus den Ausbildungsstellen in die Ar-
beitsgemeinschaft einbringen.

iv. Leistungsbeurteilung

Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kriterien für ihre 
Beurteilung kennen.

hinweise:

1. die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter soll in 
der ersten Woche der Ausbildung mit den rechtsreferendarinnen und rechts-
referendaren den Ausbildungsplan und ihre oder seine bewertungspraxis be-
sprechen. es soll ihnen deutlich gemacht werden, dass für die beurteilung 
weniger auf einige auffällig positive oder negative einzelleistungen als viel-
mehr auf das insgesamt gezeigte Ausbildungsinteresse, den Arbeitseinsatz, 
die aufgewandte sorgfalt und deren niederschlag in den gesamtleistungen 
abzustellen ist. dadurch können den rechtsreferendarinnen und rechtsrefe-
rendaren in sachbezogener Weise die grundsätze der bewertungspraxis der 
Ausbilderin oder des Ausbilders dargestellt und erläutert werden.

2. die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter hat ein-
zelleistungen jeweils alsbald zu besprechen und den rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendaren gegenüber zu bewerten. durch die besprechung 
sollen die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare gelegenheit erhal-
ten, ihren aktuellen Ausbildungsstand einzuschätzen und sich fortlaufend am 
angestrebten Ausbildungsziel zu orientieren.

v. Zeugnis

die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter hat am ende 
der Ausbildungszeit den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren ein zeug-
nis zu erteilen, das unter genauer Angabe der Leistungen eine ausführliche be-
urteilung und bewertung der gesamtleistung nach § 26 Abs. 4 JAo enthält. das 
zeugnis ist spätestens einen monat nach ende der Ausbildung zu erstellen und 
unverzüglich zu den Personalakten der rechtsreferendarin oder des rechtsrefe-
rendars zu geben. das zeugnis ist auf Wunsch mit der rechtsreferendarin oder 
dem rechtsreferendar zu besprechen.
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B.

Ausbildungsstellen

i. Zielsetzung

das allgemeine ziel des § 28 Abs. 1 JAg wird in § 36 JAg für die Ausbildung in der 
Wahlstation näher bestimmt.

ii. Ausbildungsablauf und Lernziele

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen zu Beginn ih-
rer Ausbildung die Aufgaben und die Organisation der Ausbildungsstelle 
kennen lernen.

hinweise:

Während dieses etwa einwöchigen einführenden Abschnitts sollen die 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare mit den spezifischen Anforde-
rungen und Arbeitsabläufen der Ausbildungsstelle vertraut gemacht werden. 
die Ausbilderin oder der Ausbilder soll sich darüber hinaus einen eigenen 
eindruck von den fachlichen interessen und den bereits erworbenen Fähig-
keiten der rechtsreferendarin oder des rechtsreferendars verschaffen. Auf 
dieser grundlage können sodann individuelle, an den möglichkeiten der Aus-
bildungsstelle und den interessen der rechtsreferendarin oder des rechtsre-
ferendars ausgerichtete schwerpunkte der weiteren Ausbildung im rahmen 
der konkreten Ausbildungsziele entwickelt werden.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen im Hauptab-
schnitt ihrer Ausbildung die in der Pflichtausbildung erworbene fähig-
keit zur Anwendung des Prozessrechts und zur Beurteilung juristischer 
tätigkeiten vertiefen sowie sich darüber hinaus in weiterem umfang in 
juristische tätigkeiten der Wahlstation einarbeiten.

2.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die in der 
Pflichtausbildung erworbenen Kenntnisse und fähigkeiten vertiefen.

hinweise:

der normative Ausbildungsstand der rechtsreferendarinnen und rechtsrefe-
rendare ergibt sich aus den zielvorgaben der §§ 32 bis 35 JAg und aus den 
Ausbildungszielen der Ausbildungspläne für die einzelnen Ausbildungsstatio-
nen, auf die insoweit bezug genommen wird. bei der vertiefung und verbes-
serung dieser gesamtqualifikation sollen - soweit vorhanden - insbesondere 
die für die einzelnen Ausbildungsstellen formulierten speziellen Lernziele ver-
folgt werden.

2.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die speziellen 
Rechtsmaterien der Ausbildungsstelle kennen lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare werden in aller regel 
noch nicht über ausgeprägte Kenntnisse der besonderen rechtsgebiete ver-
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fügen, die in der Ausbildungsstelle im vordergrund stehen. einer der Aus-
bildungsschwerpunkte soll daher darin liegen, den rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendaren grundlegende, auf eigener Anschauung basierende 
Kenntnisse dieser rechtsmaterien zu vermitteln und sie in den stand zu set-
zen, selbständig tätigkeiten in diesem bereich auszuüben.

2.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen das Berufsfeld 
der Ausbilderin oder des Ausbilders möglichst umfassend kennen ler-
nen.

hinweise:

im rahmen der möglichkeit der Ausbildungsstelle sollen die rechtsreferen-
darinnen und rechtsreferendare möglichst umfassend an der berufstätigkeit 
der Ausbilderin oder des Ausbilders teilnehmen. in geeigneten Fällen sollen 
ihnen tätigkeiten selbständig übertragen werden. die rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendare sollen die funktionalen verbindungen zu anderen be-
rufsgruppen kennen lernen. Wo dies gewünscht, möglich und sinnvoll ist, 
sollte ihnen gelegenheit gegeben werden, für einige tage bei einer oder meh-
reren dieser anderen berufsgruppen zu hospitieren.

2.4 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zur Beurteilung der gesellschaftlichen Grundlagen und Auswirkungen 
juristischer tätigkeit in der Wahlstation vertiefen.

hinweise:

diese Fragen sind nach § 28 Abs. 1, §§ 32 ff. JAg während der gesamten 
Ausbildung stets mit einzubeziehen, wozu sowohl gespräche zur vorberei-
tung bestimmter entscheidungen als auch die besprechung der Arbeitser-
gebnisse der rechtsreferendarin oder des rechtsreferendars Anlass geben 
werden.

3. Soweit die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare darüber hin-
aus besondere Kenntnisse und fähigkeiten erwerben sollen, sind diese 
für die einzelnen Wahlstationen speziell geregelt.

iii. Regelleistungen

Zur Erreichung der Lernziele sollen die Rechtsreferendarinnen und Rechts-
referendare regelmäßig eine bestimmte Anzahl unterschiedlicher Arten von 
Leistungen erbringen. Art und Anzahl der Regelleistungen ist für die einzelnen 
Ausbildungsstellen speziell geregelt.

hinweise:

1. die Aufzählung der regelleistungen stellt keine reihenfolge dar, sie sind viel-
mehr im zusammenhang eines sinnvollen Ausbildungsablaufs einzuordnen, 
der auch den gegebenheiten der Ausbildungsstelle entspricht. dem allge-
meinen ziel des § 28 Abs. 1 JAg wird durch die Auswahl der vorgänge nach 
ihrem beispielswert und durch den umfang der besprechungen rechnung 
getragen werden können.
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2. die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll ihr oder ihm überlas-
sene Akten nicht nur zu einzelnen Fragen oder rechtsproblemen punktuell 
bearbeiten, sondern so weitgehend wie möglich die entstehung und den Ab-
lauf des verfahrens vollständig erleben und dabei an den verschiedenen Ar-
beitsschritten und zwischenentscheidungen beteiligt werden. Wie die Ausbil-
derin oder der Ausbilder in der regel bei der schließlichen entscheidung das 
verfahren nicht zum ersten mal behandelt, soll auch die rechtsreferendarin 
oder der rechtsreferendar die geforderten Leistungen nicht anhand ihr oder 
ihm allein zu diesem zweck zugeschriebener entscheidungsreifer vorgänge 
erbringen; sie oder er soll demgegenüber gerade bei der herstellung und 
Förderung dieser entscheidungsreife mit beteiligt gewesen sein.

3. die vorgeschriebene zahl der geforderten Arbeiten sollte grundsätzlich we-
der unter- noch überschritten werden. die stationsausbildung würde sonst 
einen unausgewogenen schwerpunkt in der Anfertigung und besprechung 
von schriftlichen entwürfen enthalten. Auch ist die eigenvorbereitung der 
rechtsreferendarin oder des rechtsreferendars zu berücksichtigen. selbst 
wenn die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar hierzu bereit ist, soll-
te daher eine erhöhung der zahl der Leistungen unterbleiben. Andererseits 
darf eine wesentliche reduzierung der zahl der Leistungen nur unter beson-
deren umständen erfolgen, wenn der gleiche Ausbildungserfolg wie im re-
gelfall gewährleistet bleibt.

4. Alle schriftlichen entwürfe sind von der Ausbilderin oder dem Ausbilder 
durchzusehen, mit randvermerken zu versehen und zu bewerten. sie sind 
daraufhin möglichst sogleich mit der rechtsreferendarin oder dem rechtsre-
ferendar zu besprechen.

iv. Leistungsbeurteilung

Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kriterien für ihre 
Beurteilung aufgrund einer Besprechung zu Beginn ihrer Ausbildung kennen 
lernen.

hinweise:

1. die Ausbilderin oder der Ausbilder soll in der ersten Woche der Ausbildung 
mit der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar den Ausbildungsplan 
und ihre oder seine bewertungspraxis besprechen. die rechtsreferendarin 
oder der rechtsreferendar soll dabei auch ausdrücklich auf die mindestan-
forderungen nach dem Ausbildungsplan hingewiesen werden. es soll deut-
lich gemacht werden, dass der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferen-
dar durch ihre oder seine beteiligung an der Praxis durch Anfertigung von 
entwürfen, vorschläge in der beratung, eigene - wenn auch beaufsichtigte - 
praktische tätigkeit eine mitverantwortung für die erledigung der Aufgaben 
zukommt, und dass deshalb für die beurteilung weniger auf einige auffällige 
positive oder negative einzelleistungen als vielmehr auf das insgesamt un-
ter dem zuvor genannten gesichtspunkt gezeigte Ausbildungsinteresse, den 
Arbeitseinsatz, die aufgewandte sorgfalt und deren niederschlag in den ge-
samtleistungen abzustellen ist.
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2. die Ausbilderin oder der Ausbilder hat die Arbeitsergebnisse der rechtsre-
ferendarin oder des rechtsreferendars jeweils alsbald mit ihr oder ihm zu 
besprechen, zu bewerten und hinweise für ihre verbesserung zu geben. dies 
gilt insbesondere für die in den einzelnen Wahlstationen besonders geregel-
ten regelleistungen. durch die besprechung soll die rechtsreferendarin oder 
der rechtsreferendar gelegenheit erhalten, den aktuellen Ausbildungsstand 
einzuschätzen und sich fortlaufend am angestrebten Ausbildungsziel zu ori-
entieren.

v. Ausbildungsnachweis

es ist ein Ausbildungsnachweis nach dem beigefügten muster zu führen, in dem 
die einzelnen Leistungen festzuhalten und in den auch die beurteilungen sowie die 
erteilten noten aufzunehmen sind. Am ende der Ausbildung ist der Ausbildungs-
nachweis dem zeugnis beizufügen.

vi. Zeugnis

die Ausbilderin oder der Ausbilder hat am ende der Ausbildungszeit der rechtsre-
ferendarin oder dem rechtsreferendar ein zeugnis zu erteilen, das auf der grund-
lage des beizufügenden Ausbildungsnachweises eine ausführliche beurteilung und 
eine bewertung der gesamtleistung mit einer note und einer Punktzahl nach § 15 
JAg enthält. das zeugnis ist spätestens einen monat nach ende der Ausbildung 
zu erstellen und unverzüglich zu den Personalakten zu geben. das zeugnis ist auf 
Wunsch mit der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar zu besprechen.

ZWEItER tEIL

DIE AuSBILDuNG IN DEN EINZELNEN WAHLStAtIONEN

nach § 29 Abs. 3 JAg findet die Ausbildung nach Abs. 2 nr. 5 in folgenden Wahlstati-
onen statt:

1. zivilrechtspflege,
2. strafrechtspflege,
3. staat und verwaltung,
4. steuern und Finanzen,
5. Arbeit,
6. Wirtschaft,
7. sozialwesen.
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Nr. 1: ZiViLRECHtsPFLEGE

nach § 29 Abs. 3 nr. 1 JAg findet die Ausbildung in der Wahlstation statt im bereich

1. zivilrechtspflege mit Ausbildungsstellen bei
– dem oberlandesgericht - zivilsenat -,
– einem Landgericht - berufungs- oder beschwerdekammer -,
– einem Amtsgericht - Abteilung für Familiensachen (Familiengericht) oder dezer-

nate der Freiwilligen gerichtsbarkeit, des grundbuch-, zwangsvollstreckungs- 
oder insolvenzrechts -,

– einer rechtsanwältin oder einem rechtsanwalt mit dem schwerpunkt der tätig-
keit in zivilgerichtlichen berufungsverfahren oder in Familiensachen,

– einer rechtsanwältin oder einem rechtsanwalt mit dem schwerpunkt der tätig-
keit in der insolvenz- und vermögensverwaltung,

– einer syndikusanwältin oder einem syndikusanwalt mit dem schwerpunkt der 
tätigkeit in zivilsachen,

– einer notarin oder einem notar.

A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Arbeitsgemein-
schaften in der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die in der bis-
herigen Ausbildung auf dem Gebiet der Zivilrechtspflege einschließlich 
des familienrechts erworbenen Kenntnisse und fähigkeiten vertiefen 
und insbesondere jene fragenkreise ergänzend bearbeiten, die auf-
grund der in den Ausbildungsplänen für die Arbeitsgemeinschaften I 
(erstinstanzliche Zivilsachen) und IV (Rechtsanwältin/Rechtsanwalt) 
enthaltenen Ausbildungsziele nur im überblick behandelt wurden.

1.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zur Darstellung und kritischen Beurteilung zivilrichterlicher Entschei-
dungen vertiefen.

hinweise:

1.1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben im verlauf der Aus-
bildung in der Arbeitsgemeinschaft i einen orientierenden gesamtüberblick 
über die verschiedenen urteilsarten, die wichtigsten tenorierungsmöglichkei-
ten und die häufigsten nebenentscheidungen erhalten. sie sollen nunmehr 
gelegenheit bekommen, durch die behandlung von einzelfragen, die sich 
etwa aus den Ausbildungserfahrungen in der Ausbildungsstelle ergeben kön-
nen, die Fähigkeit zur Abfassung praxisgerechter entscheidungen weiterzu-
entwickeln.
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1.1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen auch die Fähigkeit 
weiterentwickeln, durch entscheidungsanalyse den genauen inhalt einer zi-
vilrichterlichen entscheidung herauszuarbeiten. bei der gestaltung entspre-
chender unterrichtseinheiten können etwa folgende gesichtspunkte rich-
tunggebend sein:

a) der umfang der bindung der instanzgerichte an die höchstrichterliche 
rechtsprechung;

b) die behandlung bedeutender Leitentscheidungen wie etwa der des bun-
desgerichtshofs;

c) einzeluntersuchung von entscheidungen der oberlandesgerichte mit der 
blickrichtung darauf, dass die höchsten zivilgerichte in einem bundesland 
rechtsfortbildungsimpulse geben und rechtseinheitlichkeitsgrenzen set-
zen.

die entscheidungen können untersucht werden auf
•	 den	beispielhaften	Regelungsgehalt;
•	 die	Schwerpunkte	der	rechtlichen	Argumentation;
•	 die	Besonderheiten	der	Tatsachenwürdigung	mit	dem	Sonderproblem,	in-

wieweit unter berufung auf die konkrete Fallgestaltung die bindungswir-
kung einschlägiger urteile des bundesgerichtshofs verneint wird;

•	 den	Stil	der	Darstellung;
hier könnte unter anderem darauf geachtet werden, ob instanzenbelehrung 
oder Parteiüberzeugung angestrebt wird;

•	 die	rechtliche	Argumentation	und	den	sozialen	Hintergrund;
unter dieser blickrichtung könnte untersucht werden, inwieweit der soziale 
hintergrund in der entscheidung aufgenommen und inwieweit er formali-
siert worden ist, um ihn entscheidbar zu machen;

•	 Lebenserfahrungsregeln	und	soziale	Wertungen;
unter diesem gesichtspunkt könnten einige zentralbegriffe daraufhin un-
tersucht werden, auf welche Weise sie das gericht ausfüllt und welche 
bedeutung ihnen zugemessen wird;

•	 einzelne	Darstellungsprobleme;
hierunter wäre für die Anfertigung von entscheidungen auf einzelne be-
sonderheiten hinzuweisen, wie die geschicklichkeit der darstellung, die 
sprachliche durchformung, die rechtliche Ableitung, die offenlegung der 
Ausgangspunkte, die herausarbeitung der Problemstellung in tatsächli-
cher oder rechtlicher hinsicht.

1.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen ihre Kenntnis-
se der Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes ergänzen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in der Arbeitsge-
meinschaft iv Arrest und einstweilige verfügung anhand konkreter Fälle ken-
nen gelernt. sie sollen noch einmal gelegenheit erhalten, sich mit dem recht 
des einstweiligen rechtsschutzes und den gesellschaftlichen hintergründen 
solcher verfahren zu befassen. dabei könnte versucht werden, die besondere 
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bedeutung dieser verfahrensart etwa anhand des vorläufigen rechtsschut-
zes im ehrenschutz als einem der hauptanwendungsbereiche zu verdeutli-
chen (zum beispiel Anspruchsinhalte und mögliche rechtsfolgen im Prozess 
und in der vollstreckung, Abwägungsfragen zu Art. 5 gg).

1.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kenntnis 
der vollstreckungsrechtlichen Verfahren vertiefen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben die rechtsbehel-
fe der zwangsvollstreckung und die zur einleitung vollstreckungsrechtlicher 
verfahren erforderlichen Anträge in der Arbeitsgemeinschaft iv im systema-
tischen zusammenhang kennen gelernt. Aufgrund der großen bedeutung, 
die das vollstreckungsrecht insbesondere für die in streitentscheidender zi-
vilrechtspflege tätigen rechtsanwältinnen und rechtsanwälte hat, die auch 
als berufsanfänger sogleich für die vollstreckung aus titeln zu sorgen haben, 
soll den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren noch einmal ge-
legenheit gegeben werden, vollstreckungsrechtliche Fragen zu bearbeiten. 
entsprechend dem vorgenannten Ausgangspunkt sollte dabei der Akzent 
weniger auf die richterliche bearbeitung vollstreckungsrechtlicher vorgänge 
gelegt werden. im mittelpunkt sollten vielmehr Fragen der verfahrenseinlei-
tung und verfahrenssteuerung aus anwaltlicher sicht stehen.

1.4 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zu sprachlicher Kommunikation in der Rolle der Richterin oder des Rich-
ters und der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts sowie die fähig-
keit zu überzeugender Argumentation vertiefen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in den vorange-
henden Arbeitsgemeinschaften die bedeutung von sprache, sprachverhal-
ten und Argumentation für die juristische berufsausübung kennen gelernt. 
Wegen der besonderen bedeutung, die eine sachgemäße gesprächsführung 
für gericht und Anwaltschaft hat, soll dieser Problemkreis erneut aufgegriffen 
und vertiefend behandelt werden.

1.5 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zur Vertragsgestaltung vertiefen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in der Arbeitsge-
meinschaft iv gelernt, verträge und vereinbarungen zu analysieren, zu be-
urteilen, zu entwerfen und selbst auszuhandeln. da diese Fähigkeiten mit im 
mittelpunkt der tätigkeit in der rechtspflege gestaltend und beratend tätiger 
Juristinnen und Juristen stehen, sollen die im Ausbildungsplan iv insoweit 
beschriebenen Lernziele hier nochmals aufgegriffen und an einem geeigne-
ten beispiel vertiefend behandelt werden. Als beispielsfälle kommen in be-
tracht:
•	 Baubetreuungsvertrag,
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•	 Grundstückskaufvertrag,
•	 Ehescheidungsfolgevereinbarung,
•	 Gesellschaftsvertrag.

dabei kommt es darauf an, die bedeutung der vertragsgestaltung an exem-
plarischen Fragestellungen zu erfahren.

1.6 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kenntnis 
praktisch bedeutsamer formen und Verfahren zur Begründung und Be-
endigung von Rechtsstellungen vertiefen und die fähigkeit erwerben, 
die anfallenden tätigkeiten selbst zu erledigen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen – etwa im zusam-
menhang mit der vertiefung ihrer Fähigkeit zur vertragsgestaltung – anhand 
beispielhafter Fälle einen Überblick erhalten über die Formen und verfahren, 
die bei der begründung, beendigung, Absicherung und einzelausgestaltung 
von rechtsstellungen und beweispositionen in der Praxis verwendet werden. 
dabei sollen in ergänzung zu der in der Arbeitsgemeinschaft iv erfolgten und 
hier zu vertiefenden beschäftigung mit einzelnen typischen vertragsgestal-
tungen nunmehr einige der im Folgenden ausgeführten bereiche behandelt 
werden:
•	 Ausgestaltung	 von	 Individualverträgen als hauptanwendungsfall der 

bürgerlich-rechtlichen Privatautonomie. die rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendare könnten Formularverträge einer kritischen Überprüfung 
unterziehen, wobei sie die Fragen ihrer Anwendung und Auslegung im hin-
blick auf die Auswirkungen für die daran beteiligten und die angestrebte 
Absicherung ihrer interessen untersuchen können. dazu könnten Formu-
larverträge und Fragestellungen von mandanten zur bearbeitung ausge-
geben werden, um zu prüfen, ob ein Formularvertrag den wirtschaftlichen 
und anderen interessen der beteiligten gerecht wird.

•	 Typische	Strukturen	eines	Grundstückskaufvertrags und die grundbuch-
rechtlichen schritte zur Übertragung und belastung von grundeigentum 
(eintragungs- und Löschungsanträge, genehmigungen, berechtigungen 
usw.). die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare könnten hier 
auch die Fähigkeit erwerben, die erforderlichen Anträge selbst zu stellen.

•	 Verfahren	und	Formen	des	Beurkundungsgesetzes und die beratungs-
pflicht der notarin oder des notars, ihr umfang und die in § 19 bnoto 
geregelten Folgen ihrer verletzung.

•	 Begründung	und	Absicherung	von	Rechtspositionen	durch	Registerein-
tragungen und die dazu erforderlichen Anträge. dies könnte am beispiel 
eines ehegüterrechtsvertrages in den Formen des FamFg behandelt wer-
den oder am beispiel einer Firmeneintragung, etwa unter einschluss des 
Firmennamensrechts und der begutachtenden tätigkeit der industrie- und 
handelskammer.

•	 Soweit	 die	 Mehrheit	 der	 Teilnehmerinnen	 und	 Teilnehmer	 der	 Arbeitsge-
meinschaft sich in der Arbeitsgemeinschaft iv noch nicht mit der gestal-
tung eines Gesellschaftsvertrags befasst hat, kann dieser Problemkreis 
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hier aufgegriffen werden. er könnte anhand von einschlägigen Formular-
büchern jedenfalls benutzt werden, um etwa am beispiel der gründung 
einer gesellschaft mit beschränkter haftung einzelne gestaltungen, Form-
bedürftigkeit unter berücksichtigung von interessenabsicherungen und die 
Kontrolle der gesellschafter über die geschäftsführung zu behandeln.

•	 Folgen	und	Abwicklungsverfahren	des	Erbfalls. die rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendare können sich mit Fragen der testamentserrichtung 
und der Abfassung von erbverträgen befassen und dabei auch Probleme 
der testamentsauslegung, der testamentsanfechtung und der erbenhaf-
tung mit berücksichtigen.

•	 Einflüsse	von	Erbschaftssteuerrecht	und/oder	Bewertungsrecht	(Einheits-
wert) und/oder gesellschaftsrecht auf die gestaltung von testamenten 
und Erbverträgen an einem typischen beispiel.

•	 Erbscheinerteilungsverfahren mit den erforderlichen Anträgen.
•	 Grundsätze	der	testamentsvollstreckung, der nachlasspflegschaft und 

der nachlassverwaltung.
•	 Grundbuchrechtliche Aspekte der Abwicklung eines erbfalls.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die funktion 
von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln kennen lernen und die wichtigs-
ten Schriftsätze und Entscheidungen in entsprechenden Verfahren her-
stellen und darstellen können.

2.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen das zivilrecht-
liche Berufungsverfahren kennen lernen und Berufungsbegründungen 
und Berufungsurteile herstellen und darstellen können.

hinweise:

2.1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen bei der behandlung 
des berufungsverfahrens insbesondere folgende Problemkreise bearbeiten:
•	 Verfahrensvoraussetzungen	 einschließlich	 „Wiedereinsetzung	 in	 den	 vor-

herigen	 Stand”,	 Überwachungspflichten	 und	 Regress	 wegen	 Organisati-
onsverschulden der oder des Prozessbevollmächtigten in der berufungs-
instanz;

•	 Einstellung	der	Zwangsvollstreckung	nach	§	719	ZPO;

•	 Berufungsantrag	und	Entscheidungssatz	des	Berufungsurteils	einschließ-
lich Anschlussberufung;

•	 Berufungsbegründung	und	Umfang	der	berufungsgerichtlichen	Nachprü-
fung;

•	 Kostenentscheidung	und	vorläufige	Vollstreckbarkeit	des	Berufungsurteils.

2.1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Auswirkungen 
der Prozessführung und des sachvortrags im ersten rechtszug auf das be-
rufungsverfahren kennen lernen und kritisch beurteilen können.

2.1.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare können in diesem zusam-
menhang auch die grundsätze der zulassung der revision kennen lernen.
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2.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen das Be-
schwerdeverfahren einschließlich der sofortigen Beschwerde sowie die 
sonstigen zivilgerichtlichen Rechtsbehelfe im überblick kennen lernen.

hinweise:

Über das beschwerdeverfahren - einschließlich gbo und FamFg - hinaus 
sollten die rechtsbehelfe in folgenden verfahren behandelt werden:
•	 Mahnverfahren,
•	 Versäumnisverfahren,
•	 vorläufige	Rechtsschutzverfahren,
•	 Kostenfestsetzungsverfahren.

2.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Bedeutung 
von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen für die Organisation und funkti-
on der Zivilgerichtsbarkeit kennen lernen und kritisch beurteilen.

hinweise:

2.3.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen den instanzenzug 
als mittel zur herstellung der rechtseinheit und der rechtsfortbildung ken-
nen lernen und beurteilen können.

2.3.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare können sich mit Fragen 
auseinandersetzen, die sich aus einem möglichen spannungsverhältnis 
zwischen rechtsmittelverfahren und richterlicher unabhängigkeit ergeben 
können. hierzu könnten sie die Abgrenzung der Anwendungsbereiche von 
rechtsmittel- und rechtsbehelfsverfahren von der dienstaufsichtsbeschwer-
de - mit blickrichtung auf das richterliche entscheidungsverhalten - untersu-
chen sowie die rückwirkung der rechtsmittelinstanzen auf das richterliche 
entscheidungsverhalten.

B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildungsstelle bei einem berufungsgericht (oberlandesgericht – zivilsenat – 
oder Landgericht – berufungskammer –)

i. Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Ausbildungs-
stellen in der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zur Darstellung zivilrichterlicher Entscheidungen vertiefen.

hinweise:

in der Pflichtausbildung hat sich die rechtsreferendarin oder der rechts-
referendar durch Anfertigung von entwürfen in typischen zivilgerichtlichen 
verfahren grundkenntnisse im zivilprozessrecht erarbeitet und sich die prak-
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tischen und methodischen Fähigkeiten zur darstellung zivilrichterlicher ent-
scheidungen angeeignet. diese Fähigkeiten sollen nun stabilisiert und weiter 
ausgebaut werden, wobei sich die Ausbildung auf sämtliche im zivilrichterli-
chen dezernat vorkommenden entscheidungsformen erstrecken sollte.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kenntnis 
der Steuerung des zivilprozessualen Verfahrens vertiefen und dabei die 
fähigkeiten zu sprachlicher Kommunikation in der Rolle der Richterin 
oder des Richters und zu überzeugender Argumentation ausbauen.

hinweise:

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll regelmäßig an den 
sitzungen der Ausbilderin oder des Ausbilders teilnehmen und in selbst vor-
bereiteten verfahren zu beginn der beratung Aktenvorträge halten sowie sich 
an der beratung beteiligen. in geeigneten Fällen soll auch gelegenheit zur 
selbständigen Wahrnehmung der in § 10 gvg genannten tätigkeiten – unter 
Aufsicht – gegeben werden, da hierbei die intensivste möglichkeit besteht, 
eigenständige erfahrungen in der zivilrichterlichen berufsrolle zu sammeln.

3. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen als spezielle 
Rechtsmaterie das zivilrechtliche Rechtsmittelverfahren kennen lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar wird in aller regel noch 
nicht über ausgeprägte Kenntnisse der rechtsmittelverfahren – insbesonde-
re des berufungsverfahrens – verfügen. einer der Ausbildungsschwerpunkte 
soll daher darin liegen, ihr oder ihm grundlegende, auf eigener Anschauung 
basierende Kenntnisse des berufungsverfahrens zu vermitteln und sie oder 
ihn in den stand zu setzen, entscheidungen in rechtsmittelverfahren zu ent-
werfen.

ii. Regelleistungen

Die Rechtsreferendarin oder der Rechtsreferendar hat regelmäßig
1. in drei fällen urteilsentwürfe anzufertigen,
2. in zwei fällen terminsvoten zu entwerfen,
3. in drei fällen Aktenvorträge zu halten,
4. selbständige Dezernatsarbeit zu leisten und die anfallenden Verfügungen 

zu entwerfen,
5. tätigkeiten nach § 10 GVG auszuüben.

hinweise:

obgleich die Fertigung von gutachten nicht zu den berufstypischen tätig-
keiten der richterin oder des richters gehört, soll die rechtsreferendarin 
oder der rechtsreferendar jedenfalls ein ausführliches gutachten in einem 
schwierigen verfahren erarbeiten, da dies als notwendige Übung für die zwei-
te juristische staatsprüfung unverzichtbar ist und in der erforderlichen praxis-
bezogenen Form nur in der Ausbildungsstelle geleistet werden kann.
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(2) Ausbildungsstelle bei einem Familiengericht (Amtsgericht – Abteilung für Familien-
sachen –)

i. Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Ausbildungs-
stellen in der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zur Darstellung zivilrichterlicher Entscheidungen vertiefen.

hinweise:

in der Pflichtausbildung hat sich die rechtsreferendarin oder der rechts-
referendar durch Anfertigung von entwürfen in typischen zivilgerichtlichen 
verfahren grundkenntnisse im zivilprozessrecht erarbeitet und sich die prak-
tischen und methodischen Fähigkeiten zur darstellung zivilgerichtlicher ent-
scheidungen angeeignet. diese Fähigkeiten sollen nun stabilisiert und weiter 
ausgebaut werden, wobei sich die Ausbildung auf alle typischen richterlichen 
entscheidungsformen im rahmen der Familiengerichtsbarkeit einschließlich 
des verfahrens der freiwilligen gerichtsbarkeit erstrecken soll.

2. Als besondere Rechtsmaterie sollen die Rechtsreferendarinnen und 
Rechtsreferendare das materielle familienrecht und die Verfahren des 
6. Buches der ZPO kennen lernen.

hinweise:

einer der Ausbildungsschwerpunkte soll daher darin liegen, der rechtsrefe-
rendarin oder dem rechtsreferendar grundlegende, auf eigener Anschauung 
basierende Kenntnisse des materiellen und prozessualen Familienrechts zu 
vermitteln und sie oder ihn in den stand zu setzen, entscheidungen im fami-
liengerichtlichen verfahren zu entwerfen.

3. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kenntnis 
der Steuerung des zivilprozessualen Verfahrens vertiefen und dabei die 
fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation in der Rolle des Richters und 
zu überzeugender Argumentation ausbauen.

hinweise:

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll regelmäßig an den sit-
zungen der Ausbilderin oder des Ausbilders teilnehmen. zur vorbereitung der 
entscheidung in selbst bearbeiteten verfahren sollen Aktenvorträge gehalten 
werden, da dies sowohl für die schulung des Argumentationsvermögens als 
auch zur vorbereitung auf die Prüfung unverzichtbar ist. mit fortschreitender 
Ausbildung soll die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar gelegen-
heit zur selbständigen Wahrnehmung der in § 10 gvg genannten tätigkeiten 
- unter Aufsicht - erhalten, da hierbei die intensivste möglichkeit besteht, ei-
genständige eindrücke in der zivilrichterlichen berufsrolle zu sammeln. hier-
zu dürften in erster Linie beweiserhebungen in unterhaltssachen, nicht aber 
Anhörungen in sorgerechtsverfahren in betracht kommen.
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4. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die typischen 
tätigkeitsbereiche einer familienrichterin oder eines familienrichters 
kennen lernen und einen Eindruck von der Arbeit der in familienrechtli-
chen Bereichen tätigen Behörden erhalten.

hinweise:

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll dazu - zunächst unter 
Anleitung, mit fortschreitender Ausbildung aber zunehmend selbständig - ei-
nen teil der laufenden dezernatsarbeit übernehmen und dabei vorschläge 
für die Fortführung der einzelnen verfahren entwerfen. im Übrigen soll die 
Ausbildung insgesamt so angelegt werden, dass die rechtsreferendarin oder 
der rechtsreferendar insbesondere folgende, in die zuständigkeit des Fami-
liengerichts fallenden rechtlichen hauptbereiche kennen lernen:
•	 Scheidungsverfahren,
•	 Sorgerechtsverfahren,
•	 Unterhaltssachen,
•	 Grundzüge	des	Versorgungsausgleichs,
•	 Zugewinnausgleich.

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll das zusammenwirken 
von Familiengericht und den auf familienrechtlichem gebiet tätigen verwal-
tungsbehörden kennen lernen. Wo dies möglich ist, soll gelegenheit zur hos-
pitation bei einem Jugendamt oder einer dienststelle der Landesversiche-
rungsanstalt gegeben werden, um eigene eindrücke von den spezifischen 
Aufgaben dieser behörden zu gewinnen.

ii. Regelleistungen

In der Ausbildung hat die Rechtsreferendarin oder der Rechtsreferendar re-
gelmäßig
1. in fünf fällen urteils- oder Beschlussentwürfe anzufertigen,
2. in drei fällen Aktenvorträge zu halten,
3. selbständige Dezernatsarbeit zu leisten und die anfallenden Verfügungen 

zu entwerfen,
4. tätigkeiten nach § 10 GVG auszuüben.

hinweise:

obgleich die Fertigung von gutachten nicht zu den berufstypischen tätigkeiten der 
richterin oder des richters gehört, soll die rechtsreferendarin oder der rechtsre-
ferendar jedenfalls ein ausführliches gutachten in einem schwierigen verfahren er-
arbeiten, da dies als notwendige Übung für die zweite staatsprüfung unverzichtbar 
ist und in der erforderlichen praxisbezogenen Form nur in der Ausbildungsstelle 
geleistet werden kann.

die selbständige tätigkeit der rechtsreferendarin oder des rechtsreferendars ge-
hört, wie sich aus den oben beschriebenen Ausbildungszielen ergibt, zu den zent-
ralen Ausbildungsleistungen. sie soll deshalb nicht zugunsten weiterer schriftlicher 
Ausbildungsleistungen zurückgestellt werden.
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(3) Weitere Ausbildungsstellen

spezielle regelungen für weitere Ausbildungsstellen in der Wahlstation zivilrechts-
pflege existieren bislang nicht.

Nr. 2: stRAFRECHtsPFLEGE

nach § 29 Abs. 3 nr. 2 JAg findet die Ausbildung in der Wahlstation statt im bereich

2. strafrechtspflege mit Ausbildungsstellen bei
– einer staatsanwaltschaft, jedoch regelmäßig nicht in einem allgemeinen dezer-

nat,
– einem Amtsgericht – Jugendschöffengericht und Jugendrichter –,
– einem Landgericht – strafkammer –,
– einem oberlandesgericht – strafsenat –,
– einer rechtsanwältin oder einem rechtsanwalt mit dem schwerpunkt der tätig-

keit in strafsachen,
– einer Justizvollzugsanstalt;

A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Arbeitsgemein-
schaften in der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die in der 
bisherigen Ausbildung in Strafsachen erworbenen Kenntnisse und fä-
higkeiten vertiefen und insbesondere jene fragenkreise ergänzend 
bearbeiten, die aufgrund der in den Ausbildungsplänen für die Arbeits-
gemeinschaft II (Strafsachen) und IV (Rechtsanwältin/Rechtsanwalt) 
enthaltenen Ausbildungsziele nur im überblick behandelt wurden.

1.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zur Darstellung und kritischen Beurteilung von Strafurteilen, staats-
anwaltlichen Abschlussverfügungen und anwaltlichen Anträgen und 
Schriftsätzen vertiefen.

hinweise:

1.1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in der Arbeitsge-
meinschaft ii die Fähigkeit erworben, staatsanwaltliche Abschlussverfügun-
gen zu treffen und darzustellen sowie eine straftat im urteil darzustellen. in 
der Arbeitsgemeinschaft iv haben sie gelernt, die wichtigsten der in straf-
sachen vorkommenden anwaltlichen Anträge zu stellen. sie sollen nunmehr 
gelegenheit erhalten, durch die behandlung von einzelfragen, die sich etwa 
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aus den Ausbildungserfahrungen in der Ausbildungsstelle ergeben können, 
die Fähigkeit zur Abfassung praxisgerechter Arbeitsergebnisse weiterzuent-
wickeln.

1.1.2 im zusammenhang mit der darstellung staatsanwaltlicher und anwaltlicher 
Arbeitsergebnisse (verfügungen, Anträge, schriftsätze) kann auf besondere 
strafprozessuale verfahrensgestaltungen und -arten eingegangen werden 
(zum beispiel Privatklage, nebenklage, Adhäsionsverfahren, sicherungsver-
fahren u.ä.).

1.1.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Fähigkeit weiter-
entwickeln, durch entscheidungsanalyse den genauen inhalt einer strafrecht-
lichen entscheidung herauszuarbeiten. bei der gestaltung entsprechender 
unterrichtseinheiten können etwa folgende gesichtspunkte richtunggebend 
sein:
•	 Der	 Umfang	 der	 Bindung	 der	 Instanzgerichte	 an	 die	 höchstrichterliche	

rechtsprechung,

•	 die	Behandlung	bedeutender	Leitentscheidungen	wie	etwa	der	des	Bun-
desgerichtshofs.

die entscheidungen können untersucht werden auf

•	 den	beispielhaften	Regelungsgehalt;

•	 die	Schwerpunkte	der	rechtlichen	Argumentation;

•	 die	Besonderheiten	der	Tatsachenwürdigung	mit	dem	Sonderproblem,	in-
wieweit unter berufung auf die konkrete Fallgestaltung die bindungswir-
kung einschlägiger urteile des bundesgerichtshofs verneint wird;

•	 den	Stil	der	Darstellung;

•	 die	rechtliche	Argumentation	und	den	sozialen	Hintergrund;
unter dieser blickrichtung könnte untersucht werden, inwieweit der soziale 
hintergrund in der entscheidung aufgenommen und inwieweit er formali-
siert worden ist, um ihn entscheidbar zu machen;

•	 Lebenserfahrungsregeln	und	soziale	Wertungen;
unter diesem gesichtspunkt könnten einige zentralbegriffe daraufhin un-
tersucht werden, auf welche Weise sie das gericht ausfüllt und welche 
bedeutung ihnen zugemessen wird;

•	 einzelne	Darstellungsprobleme;
hierunter wäre für die Anfertigung von entscheidungen auf einzelne be-
sonderheiten hinzuweisen, wie die geschicklichkeit der darstellung, die 
sprachliche durchformung, die rechtliche Ableitung, die offenlegung der 
Ausgangspunkte, die herausarbeitung der Problemstellung in tatsächli-
cher oder rechtlicher hinsicht.

1.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zu sprachlicher Kommunikation in der Rolle der Richterin oder des Rich-
ters, der Staatsanwältin oder des Staatsanwalts und der Verteidigerin 
oder des Verteidigers sowie die fähigkeit zu überzeugender Argumen-
tation vertiefen.
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hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in der Arbeitsge-
meinschaft ii die steuerung der hauptverhandlung durch sprachliche Kom-
munikation kennen gelernt. in diesem zusammenhang und im rahmen der 
Arbeitsgemeinschaft iv haben sie sich auch mit der gestaltung des Plädo-
yers der staatsanwaltschaft oder der verteidigung befasst sowie ihre Fähig-
keit zu überzeugender schriftlicher und mündlicher Argumentation geschult. 
Wegen der besonderen bedeutung, die sprachliche Kommunikation für ge-
richt, staatsanwaltschaft und verteidigung hat, soll dieser Problemkreis er-
neut aufgegriffen und vertieft werden.

1.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen auch ihre 
Kenntnis des strafrechtlichen Beweisverfahrens vertiefen.

hinweise:

die beweisaufnahme stellt – auch unter Kommunikationsgesichtspunkten –  
das Kernstück der hauptverhandlung dar. vertieft werden soll dabei die Fä-
higkeit der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare, beweisanträge zu 
stellen – wobei prozesstaktische erwägungen mit berücksichtigt werden soll-
ten – und über beweisanträge zu entscheiden.

1.4 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kenntnis 
der strafprozessualen Rechtsbehelfsverfahren vertiefen und lernen, 
praktisch bedeutsame Anträge, Verfügungen und Entscheidungen zu 
entwerfen.

hinweise:

1.4.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in der Arbeitsge-
meinschaft ii lediglich einen Überblick über das strafprozessuale rechts-
mittelverfahren erhalten. sie sollen nunmehr an beispielen die Kenntnis der 
verschiedenen rechtsbehelfsverfahren vertiefen und sich mit den in diesen 
verfahren vorzunehmenden praktischen tätigkeiten vertraut machen.

1.4.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Kenntnis des 
strafprozessualen berufungsverfahrens sowie die in der Arbeitsgemein-
schaft iv erworbene Fähigkeit vertiefen, die erforderlichen Anträge zu stellen. 
dabei können besonders die beschränkung der berufung und das Annahme-
verfahren nach § 313 stPo behandelt und zum beispiel erörtert werden, ob 
es für die verteidigung auch aus verfahrenstaktischen gründen geboten sein 
kann, ein rechtsmittel einzulegen.

1.4.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollten möglichst auch die 
Kenntnis des strafprozessualen beschwerdeverfahrens vertiefen, die erfor-
derlichen Anträge stellen und die beschwerdeentscheidung treffen können 
und sich mit den Fragen der haftprüfung und der haftbeschwerde befassen.

1.5 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kenntnis 
des strafprozessualen Revisionsverfahrens vertiefen und die Grundzüge 
des Wiederaufnahmeverfahrens kennen lernen.
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hinweise:

Kenntnisse des revisionsrechts sind notwendige voraussetzungen, um in der 
richter-, staatsanwalts- oder verteidigerrolle angemessen agieren und die 
hauptverhandlung gestalten zu können. Auch wird die Arbeitsgemeinschaft 
nicht umhin können, der tatsache rechnung zu tragen, dass rechtsrefe-
rendarinnen und rechtsreferendare, die bei einer verteidigerin oder einem 
verteidiger ausgebildet werden, auch mit revisions- und Wiederaufnahme-
verfahren befasst werden. Aus diesem grund soll den rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendaren nochmals gelegenheit gegeben werden, sich mit 
den grundzügen dieser verfahrensarten vertraut zu machen.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Grundla-
gen des Jugendstrafrechts und der Strafvollstreckung kennen lernen 
sowie die realen Auswirkungen des Strafvollzuges kritisch beurteilen.

2.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die grundle-
genden Regelungen des Jugendgerichtsgesetzes kennen lernen.

hinweise:

Abgesehen davon, dass die Ausbildung der rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendare auch am Jugendschöffengericht stattfinden kann und die 
Arbeitsgemeinschaft bereits diesem umstand rechnung tragen sollte, ist 
die Kenntnis des Jugendstrafrechts auch für die zukünftige rechtsanwältin 
oder den zukünftigen rechtsanwalt oder staatsanwältin oder staatsanwalt 
von ganz erheblicher praktischer bedeutung. da indes davon auszugehen 
ist, dass lediglich ein teil der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare 
im verlauf des studiums - in der entsprechenden Wahlfachgruppe oder dem 
entsprechenden schwerpunktbereich - Kenntnisse des Jugendstrafrechts 
erworben hat, soll hier gelegenheit geboten werden, sich mit den grundle-
genden regelungen des Jugendgerichtsgesetzes - in Abgrenzung zum er-
wachsenenstrafrecht - vertraut zu machen.

2.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die gesetzli-
chen Grundlagen der Strafvollstreckung und die rechtliche Stellung des 
Gefangenen kennen lernen.

hinweise:

2.2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in der Arbeitsge-
meinschaft ii das strafurteil als vollstreckungsgrundlage kennen gelernt. sie 
sollen sich nunmehr mit der rechtlichen Ausgestaltung der strafvollstreckung 
in der strafprozessordnung, dem strafvollzugsgesetz und der strafvollstre-
ckungsordnung befassen.

dazu gehört insbesondere, dass sich die rechtsreferendarinnen und rechts-
referendare mit dem Anwendungsbereich, den regelungsmaterien und den 
vollzugszielen des strafvollzugsgesetzes vertraut machen und die regelung 
von rechtsstellung und behandlung der gefangenen als Kernbereich dieses 
gesetzes kennen lernen. es sollte allerdings nicht ein ins einzelne gehendes 
detailliertes Kennenlernen des strafvollzugsrechts angestrebt, sondern den 
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rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren gelegenheit gegeben wer-
den, sich einen orientierenden Überblick zu verschaffen.

2.2.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die grundsätze des 
vollzugs freiheitsentziehender maßregeln der besserung und sicherung ken-
nen lernen.

2.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die chancen 
des Strafvollzuges kritisch beurteilen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollten sich die Frage vor-
legen, welche Annahme über das entstehen von Kriminalität den vollzugs-
zielen zugrunde liegen und inwieweit die in den vollzugszielen zum Ausdruck 
kommenden normativen vorstellungen vom vollzug einer strafe mit den re-
alen gegebenheiten in einer vollzugsanstalt übereinstimmen (Probleme der 
organisation der strafanstalt als problemlösende gemeinschaft). in diesem 
zusammenhang sollte auch – soweit dies nicht bei der überwiegenden zahl 
der teilnehmer der Arbeitsgemeinschaft im rahmen der Arbeitsgemeinschaft 
ii geschehen ist – eine Justizvollzugsanstalt aufgesucht werden, um einen 
– wenn auch notwendig oberflächlichen – eigenen eindruck von den bedin-
gungen des strafvollzugs zu erhalten.

B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildungsstelle bei einer staatsanwaltschaft

i. Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Ausbildungs-
stellen der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zur eigenständigen Bearbeitung von Ermittlungsverfahren und zur Dar-
stellung staatsanwaltschaftlicher Abschlussverfügungen vertiefen.

hinweise:

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll - zunächst unter Anlei-
tung, mit fortschreitender Ausbildung aber selbständig - einen teil der laufen-
den dezernatsarbeit übernehmen und dabei vorschläge für die Fortführung 
oder den Abschluss der einzelnen verfahren entwickeln und die entsprechen-
den Anträge und verfügungen entwerfen. die tatsächliche und/oder rechtli-
che schwierigkeit der zu bearbeitenden vorgänge sollte dabei möglichst mit 
dem Fortschreiten der Ausbildung zunehmen.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit zu 
sprachlicher Kommunikation und zu überzeugender Argumentation im 
Aufgabenbereich der Staatsanwältin oder des Staatsanwalts vertiefen.
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hinweise:

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll gelegenheit erhalten, 
das selbständige Auftreten in der rolle der staatsanwältin oder des staats-
anwalts regelmäßig zu üben. sie oder er soll dazu an den sitzungen der Aus-
bilderin oder des Ausbilders regelmäßig teilnehmen und – auch in tatsächlich 
und rechtlich schwierigen verfahren – Abschlussvorträge halten. darüber hin-
aus sollte die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar aber auch regel-
mäßig – ohne begleitung der Ausbilderin oder des Ausbilders – selbständig 
sitzungsvertretungen wahrnehmen, um sicherheit in der gerichtlichen Argu-
mentation und im Plädoyer zu gewinnen.

3. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kenntnis 
der strafprozessualen Rechtsbehelfsverfahren und des Gnadenwesens 
vertiefen.

hinweise:

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar wird die strafprozessua-
len rechtsbehelfsverfahren in aller regel lediglich in einem Überblick in der 
Arbeitsgemeinschaft ii kennen gelernt haben. soweit das Ausbildungsde-
zernat dazu gelegenheit bietet, sollte sie oder er daher auch beschwerde-, 
berufungs- oder revisionsverfahren bearbeiten. Auch das gnadenwesen ist 
bislang lediglich im Überblick bekannt, so dass gelegenheit zur erarbeitung 
von stellungnahmen in gnadensachen gegeben werden soll.

4. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die gesamte 
Ermittlungstätigkeit einer Staatsanwältin oder eines Staatsanwalts ken-
nen lernen und einen Eindruck von der Arbeit der Kriminalpolizei, der 
Bewährungshilfe und der Gerichtshilfe erhalten.

hinweise:

im rahmen der möglichkeiten des Ausbildungsdezernats soll die rechtsre-
ferendarin oder der rechtsreferendar möglichst umfassend an der persön-
lichen ermittlungstätigkeit der Ausbilderin oder des Ausbilders teilnehmen. 
hierbei kommen insbesondere folgende tätigkeiten in betracht:
•	 Vernehmungen,
•	 Durchsuchungen,
•	 Teilnahme	an	Obduktionen,
•	 Tätigkeiten	nach	Nr.	3	Abs.	1	RiStBV.

in geeigneten Fällen sollen ermittlungshandlungen im beisein der Ausbilderin 
oder des Ausbilders selbständig vorgenommen werden.

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll die funktionalen ver-
bindungen zwischen der staatsanwaltschaft und den für sie selbständig tätig 
werdenden behörden und beamtinnen oder beamten kennen lernen. Wo dies 
möglich ist, sollte gelegenheit gegeben werden, für einige tage bei einer oder 
mehreren dieser stellen zu hospitieren, um die besonderen schwierigkeiten 
bei der Aufklärung von sachverhalten und bei der betreuung von straftätern, 
beschuldigten und Angeklagten aus eigener Anschauung kennenzulernen.



620

ii. Regelleistungen

In der Ausbildung hat die Rechtsreferendarin oder der Rechtsreferendar re-
gelmäßig
1. in fünf fällen Abschlussverfügungen anzufertigen,
2. in drei fällen Aktenvorträge zu halten,
3. selbständige Dezernatsarbeit zu leisten und die anfallenden Anträge und 

Verfügungen zu entwerfen,
4. zu plädieren.

hinweise:

obgleich die Fertigung von gutachten nicht zu den berufstypischen tätigkeiten in 
der staatsanwaltschaft gehört, soll die rechtsreferendarin oder der rechtsrefe-
rendar jedenfalls ein ausführliches gutachten in einem schwierigen verfahren er-
arbeiten, da dies als notwendige Übung für die zweite juristische staatsprüfung 
unverzichtbar ist und in der erforderlichen praxisbezogenen Form nur in der Ausbil-
dungsstelle geleistet werden kann.

die selbständige dezernatsarbeit sowie die regelmäßige Übernahme von schluss-
vorträgen gehört – wie sich aus den vorstehend beschriebenen Ausbildungszielen 
ergibt – zu den zentralen Ausbildungsleistungen. es sollte daher angestrebt wer-
den, dass die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar etwa an zwei tagen 
der Woche dezernatsarbeit übernimmt und etwa jede zweite Woche – im beisein 
der Ausbilderin oder des Ausbilders oder in selbständiger sitzungsvertretung – plä-
diert.

(2) Ausbildungsstelle bei einem gericht (Amtsgericht – Jugendschöffengericht und Ju-
gendrichter –; Landgericht – strafkammer –; oberlandesgericht – strafsenat –)

i. Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Ausbildungs-
stellen der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zur Darstellung einer Straftat im urteil vertiefen.

hinweise:

rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare, die in der Pflichtausbildung 
bei einer staatsanwaltschaft ausgebildet wurden, verfügen in aller regel 
über nur geringe – in der Arbeitsgemeinschaft erworbene – erfahrungen in 
der Anfertigung von strafurteilen. ihnen sollte zunächst gelegenheit gege-
ben werden, sich anhand einfach gelagerter Fälle in diese typische richterli-
che tätigkeit einzuarbeiten. im Übrigen soll die rechtsreferendarin oder der 
rechtsreferendar mit fortschreitender Ausbildung bei möglichst steigendem 
tatsächlichem und/oder rechtlichem schwierigkeitsgrad der zu bearbeiten-
den verfahren lernen, den Anforderungen der Praxis an strafgerichtlichen 
entscheidungen zu entsprechen.
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2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen ihre Kennt-
nisse über die Steuerung der strafprozessualen Hauptverhandlung ver-
tiefen und dabei die fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und zu 
überzeugender Argumentation im Aufgabenbereich des Strafgerichts 
ausbauen.

hinweise:

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll regelmäßig an den 
sitzungen der Ausbilderin oder des Ausbilders teilnehmen und in geeigneten 
Fällen zu beginn der beratung das ergebnis der hauptverhandlung vortra-
gen, die entscheidung vorschlagen und sich an der beratung beteiligen. sie 
oder er soll möglichst auch kurz begründete vorschläge zu zwischenent-
scheidungen (zum beispiel nach § 238 Abs. 2, §§ 242, 244 bis 246 stPo) 
machen. soweit dazu gelegenheit besteht, soll der rechtsreferendarin oder 
dem rechtsreferendar die selbständige Wahrnehmung richterlicher tätigkei-
ten – unter Aufsicht – übertragen werden (zum beispiel rechtshilfeverneh-
mungen), da hierbei die möglichkeit besteht, erste erfahrungen in der straf-
richterlichen berufsrolle zu sammeln.

3. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen den gesamten 
strafrichterlichen tätigkeitsbereich kennen lernen und einen Eindruck 
von der Arbeit der Bewährungshilfe und der Gerichtshilfe sowie von den 
Bedingungen des Strafvollzuges erhalten.

hinweise:

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll dazu – zunächst unter 
Anleitung, mit fortschreitender Ausbildung aber zunehmend selbständig – ei-
nen teil der laufenden dezernatsarbeit übernehmen und dabei vorschläge 
für die Fortführung der einzelnen verfahren entwickeln und die verfügungen 
entwerfen. Findet die Ausbildung an einem Kollegialgericht statt, sollte die 
rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar auch gelegenheit erhalten, die 
dezernatsarbeit der oder des vorsitzenden kennenzulernen.

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll die bedeutung der 
betreuung von straftätern, beschuldigten und Angeklagten für die straf-
rechtspflege und die zusammenarbeit der in diesen bereichen tätigen insti-
tutionen mit den gerichten kennen lernen. Wo dies möglich ist, sollte gele-
genheit gegeben werden, für einige tage bei der bewährungshilfe und/oder 
der gerichtshilfe zu hospitieren, um eigene eindrücke von den spezifischen 
schwierigkeiten dieser tätigkeitsfelder zu erwerben. Auch sollte gelegenheit 
gegeben werden, sich einen eigenen eindruck von der aktuellen situation 
des strafvollzugs durch kurzzeitige hospitation in einer Justizvollzugsanstalt 
zu verschaffen.
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ii. Regelleistungen

In der Ausbildung hat die Rechtsreferendarin oder der Rechtsreferendar re-
gelmäßig
1. in fünf fällen Strafurteile anzufertigen, darunter sollte möglichst ein frei-

sprechendes urteil sein,
2. in drei fällen Aktenvorträge zu halten,
3. selbständige Dezernatsarbeit zu leisten und die anfallenden Verfügungen 

zu entwerfen,
4. tätigkeiten nach § 10 GVG auszuüben.

hinweise:

obgleich die Fertigung von gutachten nicht zu den berufstypischen strafrichter-
lichen tätigkeiten gehört, soll die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar 
jedenfalls ein ausführliches gutachten in einem schwierigen verfahren erarbeiten, 
da dies als notwendige Übung für die zweite juristische staatsprüfung unverzicht-
bar ist und in der erforderlichen praxisbezogenen Form nur in der Ausbildungsstelle 
geleistet werden kann.

die selbständige dezernatsarbeit sowie die regelmäßige Übernahme von vorträgen 
gehört – wie sich aus den vorstehenden Lernzielen ergibt – zu den zentralen Ausbil-
dungsleistungen. es sollte daher angestrebt werden, dass die rechtsreferendarin 
oder der rechtsreferendar jedenfalls in den verfahren den vortrag in der beratung 
übernimmt, in denen sie oder er auch das urteil anfertigen wird.

(3) Weitere Ausbildungsstellen

Lernziele oder regelleistungen für weitere Ausbildungsstellen in der Wahlstation 
strafrechtspflege existieren bislang nicht.

Nr. 3: stAAt UND VERwALtUNG

nach § 29 Abs. 3 nr. 3 JAg findet die Ausbildung in der Wahlstation statt im bereich

3. staat und verwaltung mit Ausbildungsstellen bei
– behörden mit in der regel allgemeinen verwaltungsaufgaben, jedoch regelmä-

ßig auf einer anderen verwaltungsebene als in der Pflichtausbildung,
– einer rechtsanwältin oder einem rechtsanwalt mit dem schwerpunkt der tätig-

keit im verwaltungsrecht,
– einem gericht der verwaltungsgerichtsbarkeit,
– einer gesetzgebenden Körperschaft des bundes oder des Landes oder einer 

ihrer Fraktionen,
– einer mit regionalplanung oder Landesentwicklung befassten stelle.
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A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Arbeitsgemein-
schaften in der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die in der bis-
herigen Ausbildung in der Verwaltung erworbenen Kenntnisse und fä-
higkeiten ergänzen und vertiefen.

1.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen ihre Kenntnis-
se über das Verwaltungsverfahren vertiefen und die fähigkeit zur Her-
stellung (Erarbeitung) und Darstellung (Abfassung) von Verwaltungsent-
scheidungen verbessern.

hinweise:

1.1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in der Arbeitsge-
meinschaft der Pflichtausbildung die Fähigkeit erworben, verwaltungsver-
fahren (auf erlass von erstbescheiden gerichtete verwaltungsverfahren, Wi-
derspruchsverfahren, Abschluss öffentlich-rechtlicher verträge) selbständig 
durchzuführen und die das verfahren abschließende verwaltungsentschei-
dung darzustellen. es soll nunmehr gelegenheit gegeben werden, durch die 
behandlung von einzelfragen, die sich etwa aus den Ausbildungserfahrungen 
in der Ausbildungsstelle ergeben können, die Fähigkeit zur Abfassung praxis-
gerechter Arbeitsergebnisse weiterzuentwickeln.

1.1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Fähigkeit wei-
terentwickeln, verschiedene entscheidungs- und handlungsmöglichkeiten 
abzuwägen und sich für die angemessene zu entscheiden. die rechtsrefe-
rendarinnen und rechtsreferendare sollen erkennen, dass die Qualität einer 
entscheidung weitgehend von der Qualität der ihr zugrundeliegenden infor-
mationen, das heißt von deren richtigkeit und vollständigkeit abhängt. Wei-
terhin wäre in diesem zusammenhang zu erörtern, ob und in welchen Fällen 
die verwaltung auch versuchen kann und soll, statt eine den bürger belasten-
de entscheidung zu treffen, auf diesen einzuwirken, dass er sich freiwillig den 
notwendigkeiten beugt. dabei wäre das instrumentarium der einwirkungs-
möglichkeiten gegenüber den bürgerinnen und bürgern zu untersuchen.

1.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zu sprachlicher Kommunikation in der Rolle der Verwaltungsjuristin 
oder des Verwaltungsjuristen, der Verwaltungsrichterin oder des Ver-
waltungsrichters und der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts so-
wie die fähigkeit zu überzeugender Argumentation vertiefen.

hinweise:

Wegen der besonderen bedeutung, die eine sachgemäße gesprächsführung 
für verwaltungsjuristinnen und verwaltungsjuristen, verwaltungsrichterinnen 
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und verwaltungsrichter sowie für rechtsanwältinnen und rechtsanwälte hat, 
soll dieser bereich aufgegriffen und vertiefend behandelt werden.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen verwaltungs-
gerichtliche Entscheidungen herstellen (erarbeiten) und darstellen (ab-
fassen), analysieren und beurteilen können sowie die Stellung der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit analysieren und beurteilen können.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben im verlauf der Ar-
beitsgemeinschaft in der Pflichtausbildung zwar das verwaltungsgerichtli-
che verfahren kennen gelernt, doch waren sie nicht damit befasst, verwal-
tungsgerichtliche entscheidungen herzustellen und darzustellen. Aus diesem 
grund muss ein schwerpunkt der Arbeitsgemeinschaft in der Wahlstation 
darin bestehen, sie zu befähigen, auch verwaltungsgerichtliche entscheidun-
gen selbst herzustellen und darzustellen. diese schwerpunktbildung orien-
tiert sich somit an der rolle der verwaltungsrichterin oder des verwaltungs-
richters und trägt der tatsache rechnung, dass die überwiegende Anzahl 
der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare in der Wahlstation einem 
verwaltungsgericht zugewiesen ist.

2.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die verfah-
rensrechtlichen Normen, die der Durchführung eines verwaltungsge-
richtlichen Verfahrens zugrunde liegen, kennen und anwenden können.

hinweise:

von den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren kann erwartet wer-
den, dass sie das allgemeine verwaltungsverfahrensrecht mit Ausnahme der 
besonderen verwaltungsverfahren und die grundzüge des verwaltungspro-
zessrechts (verfahrensgrundsätze, zulässigkeit des verwaltungsrechtswegs, 
Klagearten, vorverfahren, vorläufiger rechtsschutz, gerichtlicher Prüfungs-
umfang, gerichtliche entscheidung) kennen. Am ende der Ausbildung in der 
Wahlstation sollen sie aber in der Lage sein, eine verwaltungsgerichtliche 
entscheidung selbst herstellen und darstellen zu können. Allerdings haben 
die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare bereits im rahmen der 
Ausbildung in der Arbeitsgemeinschaft i gelernt, Lebenssachverhalte im 
rahmen eines zivilprozesses festzustellen sowie festgestellte Lebenssach-
verhalte erschöpfend und zutreffend rechtlich zu würdigen. daher genügt 
es, wenn die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare im rahmen der 
Ausbildung in der Wahlstation die verfahrensrechtlichen normen der vwgo 
kennen und anwenden lernen und gleichzeitig die unterschiede und gemein-
samkeiten zwischen dem Ablauf eines zivilgerichtlichen und verwaltungsge-
richtlichen verfahrens kennen lernen. dabei sollten insbesondere folgende 
Fragen behandelt werden:
•	 Die	Beteiligten	im	verwaltungsgerichtlichen	Verfahren,
•	 der	Untersuchungsgrundsatz	im	verwaltungsgerichtlichen	Verfahren,
•	 der	Einsatz	von	Einzelrichtern	in	der	Verwaltungsgerichtsbarkeit,



625

•	 das	Hinwirken	auf	eine	gütliche	Beilegung	des	Rechtsstreits,
•	 die	Aufgaben	der	Berichterstattung,
•	 der	Verfahrensablauf	bis	zur	mündlichen	Verhandlung,
•	 die	mündliche	Verhandlung,
•	 die	Entscheidung	ohne	mündliche	Verhandlung,	zum	Beispiel	durch	Ge-

richtsbescheid.

2.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen verwaltungs-
gerichtliche Entscheidungen darstellen, analysieren und beurteilen kön-
nen.

hinweise:

2.2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen einen orientieren-
den gesamtüberblick erhalten über
•	 die	verschiedenen	Urteile	bei	den	Klagearten;
•	 die	wichtigsten	Tenorierungsmöglichkeiten;
•	 die	Nebenentscheidungen;
•	 die verfahren, in denen das verwaltungsgericht durch beschluss entscheidet.

2.2.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die allgemeinen An-
forderungen an gerichtliche entscheidungsbegründungen kennen und beur-
teilen können. sie sollen die voraussetzungen für die verbindlichkeit und die 
bedingungen für die Überzeugungskraft gerichtlicher entscheidungen ken-
nen und beurteilen können. Weiterhin sollen sie insbesondere die Fähigkeit 
entwickeln, durch entscheidungsanalyse den genauen inhalt und gehalt ei-
ner entscheidung herauszuarbeiten. dabei könnten folgende gesichtspunkte 
richtungsweisend sein:

a) der umfang der bindung der instanzgerichte an die höchstrichterliche 
rechtsprechung;

b) die behandlung bedeutender Leitentscheidungen wie etwa die des bun-
desverfassungsgerichts und des bundesverwaltungsgerichts;

c) einzeluntersuchung von entscheidungen der oberverwaltungsgerichte 
mit der blickrichtung darauf, dass die höchsten verwaltungsgerichte in 
einem bundesland recht setzen, rechtsfortbildungsimpulse geben und 
rechtseinheitlichkeit wahren.

die entscheidungen könnten untersucht werden auf
•	 den	beispielhaften	Regelungsgehalt,	sei	es	für	Rechtsfragen	oder	für	gan-

ze Prozessarten;
•	 die	Schwerpunkte	der	rechtlichen	Argumentation;
•	 die	Besonderheiten	der	Tatsachenwürdigung	mit	dem	Sonderproblem,	in-

wieweit unter berufung auf die konkrete Fallgestaltung die bindungswir-
kung einschlägiger urteile des bundesverwaltungsgerichts verneint wird;

•	 den	Stil	der	Darstellung;
hier könnte u.a. darauf geachtet werden, ob instanzenbelehrung oder Par-
teiüberzeugung angestrebt wird;
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•	 die	rechtliche	Argumentation	und	den	sozialen	Hintergrund;
unter dieser blickrichtung könnte untersucht werden, inwieweit der soziale 
hintergrund in der entscheidung aufgenommen und inwieweit er formali-
siert worden ist, um ihn entscheidbar zu machen;

•	 Lebenserfahrungsregeln	und	soziale	Wertungen;
unter diesem gesichtspunkt könnten einige zentralbegriffe daraufhin un-
tersucht werden, auf welche Weise sie das gericht ausfüllt und welche 
bedeutung ihnen zugemessen wird;

•	 einzelne	Darstellungsprobleme;
hierunter wäre für die Anfertigung von entscheidungen auf einzelne be-
sonderheiten hinzuweisen, wie die geschicklichkeit der darstellung, die 
sprachliche durchformung, die rechtliche Ableitung, die offenlegung der 
Ausgangspunkte, die herausarbeitung der Problemstellung in tatsächli-
cher oder rechtlicher hinsicht.

2.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Verfahren 
des vorläufigen Rechtsschutzes kennen lernen und nachvollziehen kön-
nen.

hinweise:

Aufgrund der zunehmenden bedeutung des vorläufigen rechtsschutzes 
und der damit einhergehenden auch zahlenmäßigen zunahme der einst-
weiligen rechtsschutzverfahren, denen häufig streitentscheidende Funktion 
zukommt, ist es erforderlich, dass diese verfahren und ihre hintergründe ver-
tieft behandelt werden. dabei ist insbesondere auf die mit dem vorläufigen 
rechtsschutz beim verwaltungshandeln mit drittbetroffenheit verbundenen 
Probleme einzugehen.

2.4 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Rechtsbe-
helfe und Rechtsmittel und ihre funktion im verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren kennen.

hinweise:

die rechtsmittel- und rechtsbehelfsverfahren sollten lediglich kurz darge-
stellt werden, wobei dies bezüglich der rechtsmittel im zusammenhang mit 
der beifügung von rechtsmittelbelehrungen erörtert werden könnte. dabei 
sollte auch darauf hingewiesen werden, dass in bestimmten bereichen der 
rechtsmittelzug eingeschränkt ist (zum beispiel § 78 Asylvfg, § 34 Wehr-
pflichtg). die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen den in-
stanzenzug als mittel zur herstellung der rechtseinheit und der rechtsfort-
bildung kennen lernen und beurteilen können. sie sollen sich auch mit den 
Fragen auseinandersetzen, die sich aus einem möglichen spannungsverhält-
nis zwischen rechtsmittelverfahren und richterlicher unabhängigkeit erge-
ben können. hierzu könnten sie die Abgrenzung der Anwendungsbereiche 
von rechtsmittel- und rechtsbehelfsverfahren von der dienstaufsichtsbe-
schwerde - mit blickrichtung auf das richterliche entscheidungsverhalten - 
untersuchen sowie die rückwirkungen der rechtsmittelinstanzen auf das 
richterliche entscheidungsverhalten.
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2.5 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Stellung 
und funktion der Verwaltungsgerichtsbarkeit im demokratischen und 
sozialen Staat analysieren und beurteilen können.

hinweise:

2.5.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen das sich aus dem 
rechtsschutzauftrag der verwaltungsgerichtsbarkeit und dem technischen 
Fortschritt ergebende spannungsfeld analysieren und beurteilen können. sie 
sollen erkennen, dass insbesondere im zusammenhang mit der genehmi-
gung großtechnischer Anlagen (Flughäfen, Kernkraftwerke, industriebetriebe) 
spannungen zwischen dem rechtsschutzinteresse der einzelnen bürgerin-
nen und bürger und dem öffentlichen interesse an derartigen großtechni-
schen Anlagen auftreten können. in diesem zusammenhang könnte noch 
behandelt werden, ob und inwieweit der weitgehend als individualrechts-
schutz (§ 42 Abs. 2 vwgo) ausgestaltete verwaltungsrechtsschutz durch 
umfassendere Kontrollmöglichkeiten (zum beispiel verbandsklage) ergänzt 
werden sollte. gleichzeitig sollte auch erörtert werden, ob und inwieweit die 
verwaltungsgerichte bei ihrer entscheidungsfindung und mit ihrer entschei-
dungsmacht in derartigen Fällen an grenzen stoßen (fehlender technischer 
sachverstand, Planungsspielräume für die verwaltung).

2.5.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die grundzüge der 
verwaltungsgerichtlichen normenkontrolle kennen lernen und beurteilen kön-
nen.

2.5.3 des Weiteren könnte hier auch erörtert werden, inwieweit verwaltungsge-
richtliche entscheidungen Folgen für eine behördliche verwaltungspraxis ha-
ben.

B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildung bei einem verwaltungsgericht

i. Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Ausbildungs-
stellen der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Kennenlernen von Stellung und funktion der Verwaltungsgerichtsbar-
keit

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die stellung und 
Funktion der verwaltungsgerichtsbarkeit im demokratischen und sozialen 
staat analysieren und beurteilen können. dabei sollen sie auch das sich aus 
dem rechtsschutzauftrag der verwaltungsgerichtsbarkeit ergebende span-
nungsfeld zwischen bürger und staat, aber auch zwischen behörden kennen 
lernen.
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des Weiteren ist hier auch zu erörtern, inwieweit verwaltungsgerichtliche ent-
scheidungen Folgen für eine behördliche verwaltungspraxis haben.

2. Erwerb der fähigkeit zur Herstellung und Darstellung verwaltungsge-
richtlicher Entscheidungen

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen verwaltungsge-
richtliche entscheidungen erarbeiten und abfassen, analysieren und beur-
teilen können.

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben im verlauf der Ar-
beitsgemeinschaft in der Pflichtausbildung zwar das verwaltungsgerichtli-
che verfahren kennen gelernt, doch waren sie nicht damit befasst, verwal-
tungsgerichtliche entscheidungen herzustellen und darzustellen. Aus diesem 
grund muss ein schwerpunkt der Wahlpflichtstation darin bestehen, sie zu 
befähigen, auch verwaltungsgerichtliche entscheidungen selbst herzustellen 
und darzustellen.

2.1 Kennenlernen und Anwendung der verfahrensrechtlichen Normen und 
des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens

hinweise:

von den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren kann erwartet wer-
den, dass sie das allgemeine verwaltungsverfahrensrecht mit Ausnahme der 
besonderen verwaltungsverfahren und die grundzüge des verwaltungspro-
zessrechts (verfahrensgrundsätze, zulässigkeit des verwaltungsrechtswe-
ges, Klagearten, vorverfahren, vorläufiger rechtsschutz, gerichtlicher Prü-
fungsumfang, gerichtliche entscheidung) kennen.

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die verfahrens-
rechtlichen normen der vwgo kennen und anwenden lernen und gleichzeitig 
die unterschiede und gemeinsamkeiten zwischen dem Ablauf eines zivilge-
richtlichen und verwaltungsgerichtlichen verfahrens kennen lernen. dabei 
sollten insbesondere folgende Fragen behandelt werden:
•	 Die	Beteiligten	in	verwaltungsgerichtlichen	Verfahren,
•	 der	Untersuchungsgrundsatz	im	verwaltungsgerichtlichen	Verfahren,
•	 der	Einsatz	von	Einzelrichtern	in	der	Verwaltungsgerichtsbarkeit,
•	 das	Hinwirken	auf	eine	gütliche	Beilegung	des	Rechtsstreits,
•	 die	Aufgaben	der	Berichterstattung,
•	 der	Verfahrensablauf	bis	zur	mündlichen	Verhandlung,
•	 die	mündliche	Verhandlung.

2.2 fähigkeit zur Darstellung, Analyse und Beurteilung verwaltungsgericht-
licher Entscheidungen in der Hauptsache

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen verwaltungsge-
richtliche entscheidungen im hauptsacheverfahren darstellen, analysieren 
und beurteilen können.



629

2.2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen einen orientieren-
den gesamtüberblick erhalten über
•	 die	verschiedenen	Urteile	bei	den	Klagearten,
•	 andere	Entscheidungsformen	(zum	Beispiel	Gerichtsbescheid),
•	 die	wichtigsten	Tenorierungsmöglichkeiten,
•	 die	Nebenentscheidungen.

2.2.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die allgemeinen 
Anforderungen an gerichtliche entscheidungsbegründungen kennen und be-
urteilen können. sie sollen die voraussetzung für die verbindlichkeit und die 
bedingungen für die Überzeugungskraft gerichtlicher entscheidungen ken-
nen und beurteilen können. Weiterhin sollen sie insbesondere die Fähigkeit 
entwickeln, durch entscheidungsanalyse den genauen inhalt und gehalt ei-
ner entscheidung herauszuarbeiten.

3. Kennenlernen der Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die verfahren des 
vorläufigen rechtsschutzes kennen lernen und nachvollziehen können.

Aufgrund der zunehmenden bedeutung des vorläufigen rechtsschutzes 
und der damit einhergehenden auch zahlenmäßigen zunahme der einstwei-
ligen rechtsschutzverfahren, denen häufig streitentscheidende Funktion zu-
kommt, ist es erforderlich, dass diese verfahren vertieft behandelt werden. 
dabei ist auch auf die mit dem vorläufigen rechtsschutz beim verwaltungs-
handeln mit drittbetroffenheit verbundenen Probleme einzugehen.

4. Kennenlernen der verwaltungsgerichtlichen Rechtsbehelfe

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die rechtsbehelfe 
und rechtsmittel und ihre Funktion im verwaltungsgerichtlichen verfahren 
kennen.

die rechtsmittel- und rechtsbehelfsverfahren sollten dargestellt werden, 
wobei dies bezüglich der rechtsmittel im zusammenhang mit der beifügung 
von rechtsmittelbelehrungen erörtert werden könnte. die rechtsreferenda-
rinnen und rechtsreferendare sollen den instanzenzug als mittel zur herstel-
lung der rechtseinheit und der rechtsfortbildung kennen lernen und beurtei-
len können. sie sollen sich auch mit den Fragen auseinander setzen, die sich 
aus einem möglichen spannungsverhältnis zwischen rechtsmittelverfahren 
und richterlicher unabhängigkeit ergeben können.

ii. Regelleistungen

Die Rechtsreferendarin oder der Rechtsreferendar hat regelmäßig
1. in drei fällen urteilsentwürfe anzufertigen,
2. in einem fall einen Beschlussentwurf nach § 80 Abs. 5 VwGO anzufertigen,



630

3. in einem fall einen Beschlussentwurf nach § 123 VwGO anzufertigen,
4. in drei fällen Aktenvorträge zu halten,
5. selbständige Dezernatsarbeit zu leisten und die anfallenden Verfügungen 

zu entwerfen,
6. tätigkeiten nach § 10 GVG auszuüben.

(2) ein Ausbildungsplan für die anderen Ausbildungsstellen existiert bislang nicht.

Nr. 4: stEUERN UND FiNANZEN

nach § 29 Abs. 3 nr. 4 JAg findet die Ausbildung in der Wahlstation statt im bereich

4. steuern und Finanzen mit Ausbildungsstellen bei
– einem Finanzamt,
– einer behörde oder einer Körperschaft wirtschaftlicher selbstverwaltung in deren 

tätigkeitsbereich steuerrecht,
– einem Wirtschaftsunternehmen in dessen tätigkeitsbereich steuerrecht,
– einer rechtsanwältin oder einem rechtsanwalt mit dem schwerpunkt der tätig-

keit im steuerrecht,
– einer Wirtschaftsprüferin oder einem Wirtschaftsprüfer im tätigkeitsbereich 

steuerrecht,
– einer steuerberaterin oder einem steuerberater,
– einem gericht der Finanzgerichtsbarkeit;

A.

Arbeitsgemeinschaft

ein Ausbildungsplan für die Arbeitsgemeinschaft existiert nicht.

B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildung bei einem Finanzgericht

i. Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Ausbildungs-
stellen der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Kenntnisse der Besonderheiten des finanzgerichtlichen Verfahrens

hinweise:

1.1 der durch Art. 19 Abs. 4 gg garantierte gerichtliche schutz des einzelnen 
gegen eingriffe der öffentlichen gewalt ist für den bereich der Abgabenan-
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gelegenheiten mit Ausnahme der straf- und bußgeldverfahren der Finanzge-
richtsbarkeit zugewiesen. der Finanzrechtsweg kann jedoch nur nach nähe-
rer maßgabe des § 33 Fgo beschritten werden.

1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die besonderhei-
ten des finanzgerichtlichen verfahrens als der einzigen tatsacheninstanz in 
einem nur zweitinstanzlichen gerichtszweig kennen lernen. dabei sollen die 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare die erworbenen Kenntnisse 
über die verschiedenen Klagearten (Anfechtungs- und verpflichtungsklage, 
Feststellungsklage, untätigkeitsklage) aus dem bereich des verwaltungs-
rechts umsetzen und unterschiede darstellen können.

2. fähigkeit zur Darstellung und Beurteilung finanzrichterlicher Entschei-
dungen

hinweise:

2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben im verlauf der 
Ausbildung einen orientierenden gesamtüberblick über die verschiedenen 
zivilrichterlichen entscheidungen erhalten. in der Arbeitsgemeinschaft in der 
verwaltungsstation haben die rechtsreferendarinnen und rechtsreferenda-
re ihre Kenntnisse über das verwaltungsgerichtliche verfahren vertieft. die-
se Ausbildungskomplexe sind nun zusammenzuführen, um den rechtsre-
ferendarinnen und rechtsreferendaren gelegenheit zu geben, Fähigkeit zur 
Anwendung der besonderen verfahrensrechtlichen vorschriften für finanzge-
richtliche entscheidungen zu erwerben.

2.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen auch die Fähigkeit 
weiterentwickeln, durch entscheidungsanalyse den genauen inhalt einer 
entscheidung herauszuarbeiten. bei der gestaltung entsprechender unter-
richtseinheiten können etwa folgende gesichtspunkte richtungsgebend sein:

a) der umfang der bindung des instanzgerichts an die höchstrichterliche 
rechtsprechung unter besonderer berücksichtigung der des gerichtshofs 
der europäischen gemeinschaften;

b) die behandlung bedeutender Leitentscheidungen des gerichtshofs der 
europäischen gemeinschaften und des bundesfinanzhofs;

c) grenzen der rechtsfortbildung durch richterrecht.

3. Vertiefung der fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und überzeu-
gender Argumentation in der Rolle der Richterin oder des Richters

hinweise:

nachdem die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare die bedeutung 
von sprache, sprachverhalten und Argumentation für die juristische berufs-
ausübung kennen gelernt haben, soll dieser Problemkreis erneut aufgegriffen 
und vertieft behandelt werden.
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ii. Regelleistungen

Die Rechtsreferendarin oder der Rechtsreferendar hat regelmäßig
1. in zwei fällen urteile oder Gerichtsbescheide anzufertigen;
2. in zwei fällen Beschlüsse im vorläufigen Rechtsschutzverfahren (§§ 69, 

114 fGO) zu entwerfen;
3. in zwei fällen Aufklärungsverfügungen anzufertigen, in denen der Sach- 

und Streitstand des falles aufgearbeitet, Defizite im tatsächlichen Bereich 
aufgezeigt und in entsprechenden Maßnahmen umgesetzt werden (zum 
Beispiel Anfordern von unterlagen, Benennung von Beweismitteln zur Vor-
bereitung einer ggf. zu setzenden Ausschlussfrist);

4. in drei fällen Aktenvorträge zu halten;
5. in einem fall Vorbereitung und in Anwesenheit des Ausbilders Durchfüh-

rung einer mündlichen Verhandlung oder einer Erörterung in einem Erörte-
rungstermin mit Protokollierung.

bei mindestens einer der vorbezeichneten regelleistungen sollte der Fall die mög-
lichkeit bieten, bezüge und Abhängigkeiten nationaler steuerrechtsfragen zum ge-
meinschaftsrecht zu diskutieren.

es bleibt dem Präsidenten des hessischen Finanzgerichts unbenommen, in er-
gänzung des vorliegenden Aubildungsplans die referendarausbildung durch einen 
eigenen Ausbildungsplan näher zu regeln, soweit sich dieser nicht mit dem vorlie-
genden Ausbildungsplan in Widerspruch setzt.

(2) Weitere Ausbildungsstellen

Lernziele oder regelleistungen für weitere Ausbildungsstellen in der Wahlstation 
strafrechtspflege existieren bislang nicht.

Nr. 5: ARBEit

nach § 29 Abs. 3 nr. 5 JAg findet die Ausbildung in der Wahlstation statt im bereich

5. Arbeit mit Ausbildungsstellen bei
– einem Arbeitgeberverband,
– einer gewerkschaft,
– einem Wirtschaftsunternehmen in dessen tätigkeitsbereich Arbeitsrecht,
– einer rechtsanwältin oder einem rechtsanwalt mit dem schwerpunkt der tätig-

keit im Arbeitsrecht,
– einem gericht für Arbeitssachen;
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A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Arbeitsgemein-
schaften der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die in der bis-
herigen Ausbildung auf dem Gebiet der Zivilrechtspflege erworbenen 
Kenntnisse und fähigkeiten unter arbeitsrechtlichen Aspekten vertiefen 
und dabei insbesondere jene fragenkreise ergänzend bearbeiten, die 
aufgrund der in den Ausbildungsplänen für die Arbeitsgemeinschaften I 
(erstinstanzliche Zivilsachen) und IV (Rechtsanwältin/Rechtsanwalt) so-
wie der im Ausbildungsplan für den arbeitsrechtlichen Lehrgang enthal-
tenen Ausbildungsziele nur im überblick behandelt wurden.

1.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zur Darstellung und kritischen Beurteilung arbeitsrechtlicher Entschei-
dungen vertiefen.

hinweise:

1.1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben im verlauf der Aus-
bildung in der Arbeitsgemeinschaft i einen orientierenden gesamtüberblick 
über die verschiedenen zivilrichterlichen entscheidungen erhalten. im rah-
men des arbeitsrechtlichen Lehrgangs haben sie Kündigungsschutzklagen 
und Lohn- und gehaltsklagen sowie Auflösungsverträge und Anträge auf er-
lass einer einstweiligen verfügung auf Weiterbeschäftigung und auf Fortzah-
lung der vergütung kennen gelernt. diese beiden Ausbildungskomplexe sind 
nun zusammenzuführen, um den rechtsreferendarinnen und rechtsreferen-
daren gelegenheit zu geben, ihre Fähigkeiten zur Anwendung der besonde-
ren verfahrensrechtlichen vorschriften im arbeitsrechtlichen urteilsverfahren 
weiter auszubauen.

1.1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Fähigkeit wei-
terentwickeln, durch entscheidungsanalyse den genauen inhalt einer ar-
beitsgerichtlichen entscheidung herauszuarbeiten. bei der gestaltung ent-
sprechender unterrichtseinheiten können etwa folgende gesichtspunkte 
richtungsgebend sein:

a) der umfang der bindung der instanzgerichte an die höchstrichterliche 
rechtsprechung;

b) die behandlung bedeutender Leitentscheidungen wie etwa der des bun-
desarbeitsgerichts;

c) grenzen der rechtsfortbildung durch richterrecht.

die entscheidungen können untersucht werden auf
•	 den	beispielhaften	Regelungsgehalt,	sei	es	für	Rechtsfragen	oder	für	gan-

ze Prozessarten;
•	 die	Schwerpunkte	der	rechtlichen	Argumentation;
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•	 die	Besonderheiten	der	Tatsachenwürdigung	mit	dem	Sonderproblem,	in-
wieweit unter berufung auf die konkrete Fallgestaltung die bindungswir-
kung einschlägiger urteile des bundesarbeitsgerichts verneint wird;

•	 der	Stil	der	Darstellung;
hier könnte u.a. darauf geachtet werden, ob instanzenbelehrung oder Par-
teiüberzeugung angestrebt wird;

•	 die	rechtliche	Argumentation	und	den	sozialen	Hintergrund;
unter dieser blickrichtung könnte untersucht werden, inwieweit der soziale 
hintergrund in der entscheidung aufgenommen und inwieweit er formali-
siert worden ist, um ihn entscheidbar zu machen;

•	 Lebenserfahrungsregeln	und	soziale	Wertungen;
unter diesem gesichtspunkt könnten einige generalbegriffe daraufhin un-
tersucht werden, auf welche Weise sie das gericht ausfüllt und welche 
bedeutung ihnen zugemessen wird;

•	 einzelne	Darstellungsprobleme;
hierunter wäre für die Anfertigung von entscheidungen auf einzelne be-
sonderheiten hinzuweisen, wie die geschicklichkeit der darstellung, die 
sprachliche durchformung, die rechtliche Ableitung, die offenlegung der 
Ausgangspunkte, die herausarbeitung der Problemstellung in tatsächli-
cher und rechtlicher hinsicht.

1.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kenntnis 
der vollstreckungsrechtlichen Verfahren in arbeitsrechtlicher Sicht ver-
tiefen.

hinweise:

1.2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben die rechtsbehel-
fe der zwangsvollstreckung und die zur einleitung vollstreckungsrechtlicher 
verfahren erforderlichen Anträge in der Arbeitsgemeinschaft iv im systema-
tischen zusammenhang kennen gelernt. sie sollen gelegenheit erhalten, 
diese Kenntnisse auf das arbeitsgerichtliche verfahren zu übertragen und 
dabei dessen vollstreckungsrechtliche besonderheiten kennenzulernen  
(§§ 61 Abs. 2, 62, 85 Arbgg) sowie die spezifische arbeitsrechtliche bedeu-
tung bestimmter zivilprozessualer regelungen (zum beispiel §§ 888, 890 
zPo).

1.2.2 in diesem zusammenhang können sich die rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendare auch mit Fragen der behandlung der Arbeitsvergütung im 
insolvenzverfahren vertraut machen.

1.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zu sprachlicher Kommunikation in der Rolle der Richterin oder des Rich-
ters und der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts sowie die fähig-
keit zu überzeugender Argumentation vertiefen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in den vorangehen-
den Arbeitsgemeinschaften  die bedeutung von sprache und sprachverhal-
ten und Argumentation für die juristische berufsausübung kennen gelernt. 
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Wegen der besonderen bedeutung, die eine sachgemäße gesprächsführung, 
insbesondere auch für in Arbeitssachen tätige richterinnen und richter so-
wie Anwältinnen und Anwälte hat, soll dieser Problemkreis erneut aufgegrif-
fen und vertiefend behandelt werden. dabei sollen insbesondere die arbeits-
rechtliche güteverhandlung in ihrer doppelten bedeutung als versuch der 
Friedensstiftung zwischen den Parteien und als vorbereitung der mündlichen 
verhandlung vor der Kammer sowie der vergleich im arbeitsgerichtlichen ver-
fahren als jeweils besonders herausgehobene handlungsfelder sprachlicher 
Kommunikation und juristischer Argumentation vertieft behandelt werden.

Auch Fragen der außergerichtlichen Konfliktregelung unter mitwirkung der 
betriebs- und Personalräte sowie durch Arbeitgeberverbände und gewerk-
schaften können in diesem zusammenhang erörtert werden.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die besonde-
ren arbeitsrechtlichen Verfahrensarten kennen lernen und Entscheidun-
gen im Rahmen dieser Verfahren herstellen können.

hinweise:

2.1 neben der vertiefung der bereits erworbenen prozessualen Kenntnisse und 
Fähigkeiten sowie der im arbeitsrechtlichen Lehrgang eingeführten wichtigs-
ten arbeitsrechtlichen verfahrensarten sollen die rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendare auch die spezifischen arbeitsgerichtlichen verfahren ken-
nen lernen, die bisher noch nicht im mittelpunkt der Ausbildung standen. sie 
sollen dabei insbesondere lernen, mit folgenden verfahrensarten zu arbeiten:
•	 Beschlussverfahren,
•	 Drittschuldnerklage,
•	 Eingruppierungsfeststellungsklage,
•	 Zeugnisprozess,
•	 Klage	auf	Ausfüllung	und	Herausgabe	der	Arbeitspapiere,
•	 Wahlanfechtung	nach	dem	Betriebsverfassungsgesetz.

2.2 Fragen zur bedeutung und zum umfang der inanspruchnahme von eini-
gungsstellen sowie deren verfahren können erörtert werden.

3. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen einen über-
blick über die wichtigsten arbeitsrechtlichen Berufsfelder außerhalb der 
Arbeitsgerichtsbarkeit vervollständigen.

3.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen ihre fähigkeit 
vertiefen, arbeitsrechtliche Aufgaben als Rechtsanwalt wahrzunehmen.

hinweise:

Ausgehend von den in der Ausbildung bei einer rechtsanwältin oder einem 
rechtsanwalt und in der Arbeitsgemeinschaft iv erarbeiteten grundlagen an-
waltlicher tätigkeit sollen die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare 
ihr verständnis für spezifische arbeitsrechtliche Konfliktlagen vertiefen und 
lernen, im mandantengespräch und in der Prozessführung nach interessen-
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gerechten Lösungen zu suchen. dabei können sie insbesondere die grün-
de für die inanspruchnahme von Anwälten durch Arbeitnehmer, Arbeitgeber, 
verbände, Personalräte und betriebsräte untersuchen sowie die von Angst 
um den Arbeitsplatz geprägte soziale Problematik bei arbeitsrechtlichen 
streitigkeiten während eines weiterbestehenden Arbeitsverhältnisses. Auch 
die schwierigkeiten anwaltlicher tätigkeit aufgrund der oft versteckten ar-
beitsrechtlichen rechtsquellen, die sich aus der nicht seltenen doppelfunk-
tion als verbandsvertreter und zugelassenem Anwalt ergebenden Probleme 
können hier aufgegriffen werden.

3.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die wesent-
lichsten arbeitsrechtlichen Aufgaben im Bereich der öffentlichen Ver-
waltung kennen lernen.

hinweise:

den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren, denen dieses berufs-
feld weitgehend fremd sein dürfte, sollen in erster Linie einen Überblick über 
die wichtigsten tarifwerke im bereich des öffentlichen dienstes erhalten 
(bundes-Angestelltentarifvertrag, manteltarifvertrag für Arbeiter des bundes, 
manteltarifvertrag für Arbeiter der Länder) und gelegenheit bekommen, sich 
im umgang mit diesen rechtsquellen zu üben. darüber hinaus können die 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare über die behandlung von ein-
zelfragen aus dem Personalbereich einer öffentlichen verwaltung zu einem 
verbesserten zugang zu den besonderen arbeitsrechtlichen Problemstellun-
gen dieser berufsfelder gelangen; in diesem zusammenhang können etwa 
Fragen der eingruppierung, möglichkeiten der dienstvereinbarungen in zu-
sammenarbeit mit den Personalräten oder die berührungspunkte zwischen 
Arbeitsrecht und haushaltsrecht erörtert werden.

3.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die wesent-
lichen arbeitsrechtlichen Aufgaben im Bereich der Verbände, der Kör-
perschaften wirtschaftlicher, sozialer oder beruflicher Selbstverwaltung 
und der Wirtschaft kennen lernen.

hinweise:

3.3.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen Aufbau und or-
ganisation der Arbeitgeberverbände, der gewerkschaften und der selbst-
verwaltungskörperschaften (zum beispiel industrie- und handelskammer, 
Landesversicherungsanstalt, Anwaltskammer, Krankenkasse, unfallversi-
cherungsträger usw.) kennen lernen.

3.3.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die typischen, von 
der gerichtlichen tätigkeit abweichenden handlungsformen dieses berufs-
feldes kennen lernen:
•	 Beratungsgespräche,
•	 Vorbereitung	und	Leitung	von	Besprechungen,
•	 Verhandlungen	mit	Betriebs-	und	Personalräten,
•	 telefonische	Rechtsauskünfte.
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3.3.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen typische Arbeits-
schwerpunkte dieses berufsfeldes kennen lernen. in diesem zusammenhang 
sollten sie gelegenheit erhalten, sich in grundzügen mit der Ausarbeitung 
von betriebsvereinbarungen – insbesondere von sozialplänen – zu befassen 
und verständnis für juristische Fragen bei der vorbereitung und durchführung 
von tarifverhandlungen zu gewinnen, wobei sie insbesondere lernen sollten, 
arbeitsgerichtliche entscheidungen unter wirtschaftlichen, personellen und 
sozialen gesichtspunkten zu analysieren.

B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildung bei einem Arbeitsgericht

i. Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Ausbildungs-
stellen der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Vertiefung der Kenntnisse auf dem Gebiet der Zivilrechtspflege unter 
arbeitsrechtlichen Aspekten

hinweise:

1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Fähigkeit zur 
darstellung und kritischen beurteilung arbeitsrechtlicher entscheidungen 
erwerben. den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren soll gelegen-
heit gegeben werden, ihre Fähigkeit zur Anwendung der besonderen ver-
fahrensrechtlichen vorschriften im arbeitsrechtlichen urteilsverfahren weiter 
auszubauen.

1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Fähigkeit wei-
terentwickeln, durch entscheidungsanalyse den genauen inhalt einer arbeits-
gerichtlichen entscheidung herauszuarbeiten. dabei könnte auf folgende 
gesichtspunkte hinzuweisen sein:

a) den umfang der bindung der instanzgerichte an die höchstrichterliche 
rechtsprechung;

b) die behandlung bedeutender Leitentscheidungen wie etwa der des bun-
desarbeitsgerichts;

c) grenzen der rechtsfortbildung durch richterrecht.

2. Kenntnisse der besonderen arbeitsrechtlichen Verfahren

hinweise:

2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die besonderen 
arbeitsrechtlichen verfahrensarten kennen lernen und entscheidungen im 
rahmen dieser verfahren herstellen können. neben der vertiefung der be-
reits erworbenen prozessualen Kenntnisse und Fähigkeiten sowie der wich-
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tigsten arbeitsrechtlichen verfahrensarten sollen die rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendare auch die spezifischen arbeitsgerichtlichen verfahren 
kennen lernen. es sollten folgende gegenstände behandelt werden:
•	 Kündigungsschutzprozess:⇐ Abmahnung, außerordentliche und or-

dentliche Kündigung wegen verstoßes gegen Pflichten aus dem Arbeits-
vertrag, betriebsbedingte Kündigung und sozialauswahl, krankheitsbe-
dingte Kündigung, Fragen der abgestuften darlegungs- und beweislast, 
Weiterbeschäftigungsverlangen, umgang mit Folgekündigungen, Kündi-
gungsschutzantrag und allgemeiner Feststellungsantrag, beteiligung des 
betriebsrates;

•	 Betriebsübergang:⇐ Abgrenzung der Funktionsnachfolge zum Über-
gang bei Wahrung der identität in orientierung an der rechtsprechung des 
eugh, Fortgeltung von tarifverträgen und betriebsvereinbarungen, Kündi-
gung aus anderen gründen als dem des betriebsübergangs, Widerspruch 
des Arbeitnehmers gegen den Übergang seines Arbeitsverhältnisses;

•	 Ausschlussfristen:⇐ einzelvertragliche und tarifliche Ausschlussfristen, 
Fragen der formgerechten und rechtzeitigen geltendmachung, ausgenom-
mene Ansprüche, treuwidrige berufung auf Ausschlussfristen;

•	 teilzeit- und Befristungsfragen:⇐ betriebliche gründe gegen die verrin-
gerung der Arbeitszeit, einstweilige verfügung, Probleme der zwangsvoll-
streckung, sachbefristung, Kalenderbefristung, zweckbefristung;

•	 betriebliche Mitbestimmung:⇐ in sozialen Angelegenheiten (§ 87 Abs. 1 
nr. 1, 2, 3, 6, 10, 11 betriebsverfassungsgesetz),

•	 urlaubsrecht:⇐ berechnung von teilurlaub, Übertragung, rechtzeitige 
geltendmachung, unterschied zwischen gesetzlichem und tariflichem 
oder einzelvertraglich zugesagtem mehrurlaub, einstweilige verfügung auf 
urlaubsgewährung;

•	 Schadensersatz:⇐ besonderheiten der Arbeitnehmerhaftung beim ver-
schulden und bei der höhe des zu ersetzenden schadens, Probleme an-
derweitiger versicherung, Abgrenzung zur vertragsstrafe, grenzen der zu-
lässigkeit von vertragsstrafen.

2.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen bedeutung und 
umfang der inanspruchnahme von einigungsstellen sowie deren verfahren 
kennen lernen.

Auch Fragen der außergerichtlichen Konfliktregelung unter mitwirkung der 
betriebs- und Personalräte sowie durch Arbeitgeberverbände und gewerk-
schaften können in diesem zusammenhang erörtert werden.

3. Vertiefung der fähigkeit zur Darstellung und Beurteilung arbeitsrechtli-
cher Entscheidungen

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Fähigkeit zur 
darstellung und kritischen beurteilung arbeitsrechtlicher entscheidungen 
vertiefen. insbesondere soll dabei hingewiesen werden auf die geschicklich-
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keit der darstellung, die sprachliche durchformung, die rechtliche Ableitung, 
die offenlegung der Ausgangspunkte, die herausarbeitung der Problemstel-
lung in tatsächlicher und rechtlicher hinsicht.

4. Vertiefung der fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und Argumen-
tation

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Fähigkeit zu 
sprachlicher Kommunikation in der rolle der richterin oder des richters so-
wie die Fähigkeit zu überzeugender Argumentation vertiefen. Wegen der be-
sonderen bedeutung, die eine sachgemäße gesprächsführung insbesondere 
auch für die in Arbeitssachen tätigen richterinnen und richter hat, soll dieser 
Problemkreis erneut aufgegriffen und vertiefend behandelt werden. dabei 
sollen insbesondere die arbeitsrechtliche güteverhandlung in ihrer doppel-
ten bedeutung als versuch der Friedensstiftung zwischen den Parteien und 
als vorbereitung der mündlichen verhandlung vor der Kammer sowie der 
vergleich im arbeitsgerichtlichen verfahren als jeweils besonders herausge-
hobene handlungsfelder sprachlicher Kommunikation und juristischer Argu-
mentation vertieft behandelt werden. gerade die güteverhandlung verlangt 
von der Arbeitsrichterin oder dem Arbeitsrichter ein spezielles einfühlungs-
vermögen und einen angepassten verhandlungsstil, da er wegen seiner rela-
tiv frühen Anberaumung einige besonderheiten aufweist: einerseits ist auch 
die rechtslage noch nicht vollständig zu überschauen, andererseits ist die 
emotionale beteiligung der Parteien noch sehr hoch.

ii. Regelleistungen

Die Rechtsreferendarin oder der Rechtsreferendar hat regelmäßig

1. in drei fällen Entwürfe für ein urteil oder einen umfangreicheren Beschluss 
zu fertigen, davon einen mit Beweiswürdigung und umfangreicheren Par-
teivortrag;

2. in einem fall ein urteil oder einen Beschluss in einem einstweiligen Verfü-
gungsverfahren anzufertigen;

3. in einem fall einen Entwurf für einen Beschluss im arbeitsgerichtlichen Be-
schlussverfahren (§§ 80 ff. ArbGG) zu fertigen;

4. in drei fällen Aktenvorträge zu halten;

5. eine Beweisaufnahme unter Aufsicht der/des Kammervorsitzenden zu lei-
ten;

6. mindestens zweimal Güteverhandlungen unter Aufsicht der/des Kammer-
vorsitzenden zu leisten.

(2) ein Ausbildungsplan für weitere Ausbildungsstellen existiert bislang nicht.
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Nr. 6: wiRtsCHAFt

nach § 29 Abs. 3 nr. 6 JAg findet die Ausbildung in der Wahlstation statt im bereich

6. Wirtschaft mit Ausbildungsstellen bei

– einem Arbeitgeberverband,

– einer gewerkschaft,

– einer Körperschaft wirtschaftlicher selbstverwaltung,

– einem Wirtschaftsunternehmen in dessen tätigkeitsbereich Wirtschaftsrecht,

– einer rechtsanwältin oder einem rechtsanwalt mit dem schwerpunkt der tätig-
keit im Wirtschaftsrecht,

– einem gericht, in dessen zuständigkeit verfahren aus dem bereich der Wirt-
schaft fallen;

A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Arbeitsgemein-
schaften der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die in der bis-
herigen Ausbildung auf dem Gebiet der Zivilrechtspflege erworbenen 
Kenntnisse und fähigkeiten unter wirtschaftsrechtlichen Aspekten ver-
tiefen und insbesondere jene fragenkreise ergänzend bearbeiten, die 
aufgrund der in den Ausbildungsplänen für die Arbeitsgemeinschaften I  
(erstinstanzliche Zivilsachen) und IV (Rechtsanwältin/Rechtsanwalt) so-
wie der im Ausbildungsplan für den arbeitsrechtlichen Lehrgang enthal-
tenen Ausbildungsziele nur im überblick behandelt wurden.

1.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zur Darstellung und kritischen Beurteilung wirtschaftsrechtlicher Ent-
scheidungen vertiefen.

hinweise:

1.1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben im verlauf der Aus-
bildung in der Arbeitsgemeinschaft i einen orientierenden gesamtüberblick 
über die verschiedenen urteilsarten, die wichtigsten tenorierungsmöglichkei-
ten und die häufigsten nebenentscheidungen erhalten. sie sollen nunmehr 
gelegenheit bekommen, durch die behandlung von einzelfragen, die sich 
etwa aus den Ausbildungserfahrungen in der Ausbildungsstelle ergeben kön-
nen, die Fähigkeit zur Abfassung praxisgerechter entscheidungen weiterzu-
entwickeln.

1.1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen auch die Fähigkeit 
weiterentwickeln, durch entscheidungsanalyse den genauen inhalt einer zi-
vilrichterlichen entscheidung herauszuarbeiten. bei der gestaltung entspre-



641

chender unterrichtseinheiten können etwa folgende gesichtspunkte rich-
tunggebend sein:

a) der umfang der bindung der instanzgerichte an die höchstrichterliche 
rechtsprechung;

b) die behandlung bedeutender Leitentscheidungen wie etwa der des bun-
desgerichtshofs;

c) einzeluntersuchung von entscheidungen der oberlandesgerichte mit der 
blickrichtung darauf, dass die höchsten zivilgerichte in einem bundesland 
rechtsfortbildungsimpulse geben und rechtseinheitlichkeitsgrenzen set-
zen.

die entscheidungen könnten untersucht werden auf
•	 den	beispielhaften	Regelungsgehalt;
•	 die	Schwerpunkte	der	rechtlichen	Argumentation;
•	 die	Besonderheiten	der	Tatsachenwürdigung	mit	dem	Sonderproblem,	in-

wieweit unter berufung auf die konkrete Fallgestaltung die bindungswir-
kung einschlägiger urteile des bundesgerichtshofs verneint wird;

•	 den	Stil	der	Darstellung;
hier könnte u.a. darauf geachtet werden, ob instanzenbelehrung oder Par-
teiüberzeugung angestrebt wird;

•	 die	rechtliche	Argumentation	und	den	sozialen	Hintergrund;
unter dieser blickrichtung könnte untersucht werden, inwieweit der soziale 
hintergrund in der entscheidung aufgenommen und inwieweit er formali-
siert worden ist, um ihn entscheidbar zu machen;

•	 Lebenserfahrungsregeln	und	soziale	Wertungen;
unter diesem gesichtspunkt könnten einige zentralbegriffe daraufhin un-
tersucht werden, auf welche Weise sie das gericht ausfüllt und welche 
bedeutung ihnen zugemessen wird;

•	 einzelne	Darstellungsprobleme;
hierunter wäre für die Anfertigung von entscheidungen auf einzelne be-
sonderheiten hinzuweisen, wie die geschicklichkeit der darstellung, die 
sprachliche durchformung, die rechtliche Ableitung, die offenlegung der 
Ausgangspunkte, die herausarbeitung der Problemstellung in tatsächli-
cher oder rechtlicher hinsicht.

1.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen ihre Kenntnis-
se der Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes ergänzen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in der Arbeitsge-
meinschaft iv Arrest und einstweilige verfügung anhand konkreter Fälle ken-
nen gelernt. sie sollen noch einmal gelegenheit erhalten, sich mit dem recht 
des einstweiligen rechtsschutzes und den gesellschaftlichen hintergründen 
solcher verfahren zu befassen. dabei könnte versucht werden, die besondere 
bedeutung dieser verfahrensart etwa anhand des vorläufigen rechtsschut-
zes im wirtschaftlichen Wettbewerb als einem der hauptanwendungsberei-
che zu verdeutlichen; zum beispiel



642

•	 Anspruchsinhalte	und	Rechtsfolgen	nach	dem	UWG	im	Verfahren	einstwei-
liger verfügungen und ihrer vollstreckung,

•	 die	 Feststellung	 von	 Wettbewerbsvorteil/nachteil	 bei	 der	 Beurteilung	 als	
„unlauter”.

1.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kenntnis 
der vollstreckungsrechtlichen Verfahren vertiefen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben die rechtsbehel-
fe der zwangsvollstreckung und die zur einleitung vollstreckungsrechtlicher 
verfahren erforderlichen Anträge in der Arbeitsgemeinschaft iv im systema-
tischen zusammenhang kennen gelernt. Aufgrund der großen bedeutung, 
die das vollstreckungsrecht insbesondere für die im Wirtschaftsrecht tätigen 
rechtsanwältinnen und rechtsanwalt hat, die auch als berufsanfänger so-
gleich für die vollstreckung aus titeln zu sorgen haben, soll den rechtsre-
ferendarinnen und rechtsreferendaren noch einmal gelegenheit gegeben 
werden, vollstreckungsrechtliche Fragen zu bearbeiten. entsprechend dem 
vorgenannten Ausgangspunkt sollte dabei der Akzent weniger auf die rich-
terliche bearbeitung vollstreckungsrechtlicher vorgänge gelegt werden. im 
mittelpunkt sollten vielmehr Fragen der verfahrenseinleitung und verfahrens-
steuerung aus anwaltlicher sicht stehen.

1.4 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Verbin-
dung vom Wirtschaftsleben und Rechtssystem vertieft kennen lernen 
und ihre fähigkeit zur Entscheidungsfindung in exemplarischen Rechts-
gebieten weiter ausbauen.

hinweise:

im verlauf der gesamten Arbeitsgemeinschaft sollen die rechtsreferenda-
rinnen und rechtsreferendare auf den für den Wirtschaftssektor typischen 
rechtsgebieten tätig sein und diese unter den gesichtspunkten ausgewähl-
ter Fragestellungen bearbeiten. hierbei können folgende rechtsbereiche und 
bearbeitungsschwerpunkte in betracht kommen:
•	 Wechselrecht

(zum beispiel rechtsscheinhaftung, absolute und relative einwendungen 
gegen den Wechselanspruch, Wechselbürgschaft, erfordernisse und Wir-
kungen des Wechselprotests);

•	 Gesellschaftsrecht
(zum beispiel recht der Personengesellschaft mit den besonderen Proble-
men der Kommanditistenhaftung, gmbh: vorgesellschaft und gründerhaf-
tung, geschäftsführer- und gesellschafterhaftung);

•	 Wettbewerbsrecht
(zum beispiel recht unlauterer Werbung, Kartellrecht mit Fragen der Preis-
absprachen und des boykotts);

•	 Insolvenzrecht
(zum beispiel insolvenzanfechtung, Abwicklung von sukzessivlieferungs-
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verträgen, Absonderung, masseschulden, behandlung von sicherungs- 
und vorbehaltseigentum, verbraucherinsolvenzverfahren).

1.5 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zu sprachlicher Kommunikation in der Rolle der Richterin oder des Rich-
ters und der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts sowie die fähig-
keit zu überzeugender Argumentation vertiefen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in den vorangehen-
den Arbeitsgemeinschaften die bedeutung von sprache und sprachverhal-
ten und Argumentation für die juristische berufsausübung kennen gelernt. 
Wegen der besonderen bedeutung, die eine sachgemäße gesprächsführung 
für die richterin oder den richter und die Anwältin oder den Anwalt hat, soll 
dieser Problemkreis erneut aufgegriffen und vertiefend behandelt werden.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen den überblick 
über die wichtigsten wirtschaftsrechtlichen Berufsfelder außerhalb der 
Zivilgerichtsbarkeit vervollständigen.

2.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen ihre fähig-
keit vertiefen, wirtschaftsrechtliche Aufgaben als Rechtsanwältin oder 
Rechtsanwalt wahrzunehmen.

hinweise:

Ausgehend von den in der Ausbildung bei einer rechtsanwältin oder einem 
rechtsanwalt und den in der Arbeitsgemeinschaft iv erarbeiteten grundla-
gen anwaltlicher tätigkeit sollen die rechtsreferendarinnen und rechtsre-
ferendare ihr verständnis für spezifische wirtschaftsrechtliche Fragestellun-
gen vertiefen und lernen, im mandantengespräch und in der Prozessführung 
nach Lösungen zu suchen, die zur möglichst schnellen und umfassenden 
durchsetzung von Ansprüchen und zur Abwehr gegen mandanten geltend 
gemachter Forderungen führen. Auch die schwierigkeiten anwaltlicher tä-
tigkeit	 aufgrund	 der	 oft	 versteckten	 und	 vielfachen	 Änderungen	 unterwor-
fenen wirtschaftsrechtlichen rechtsquellen, auch unterhalb der ebene des 
gesetzes (rechtsverordnungen, Anordnungen, satzungen, richtlinien und 
andere vorschriften) sowie Fragen des Kosten- und gebührenrechts können 
hier aufgegriffen werden.

2.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die wesent-
lichsten wirtschaftsrechtlichen Aufgaben im Bereich von unternehmen 
kennen lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare, denen dieses berufsfeld 
weitgehend fremd sein dürfte, sollen zunächst einen Überblick erhalten über 
die wichtigsten tätigkeitsfelder der in unternehmen der freien Wirtschaft 
tätigen Juristinnen und Juristen und die dabei geltenden spezifischen An-
forderungen. dabei empfiehlt es sich, im einzelnen auf die tätigkeit in den 
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unterschiedlichen Abteilungen der unternehmen bei der vorbereitung und 
der Abwicklung von rechtsbeziehungen sowie bei der vorbereitung und der 
Wahrnehmung einer Prozessvertretung abzustellen und dabei auch die mit-
wirkung von nicht juristisch vorgebildeten bediensteten einzubeziehen.

2.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die wesentli-
chen wirtschaftsrechtlichen Aufgaben im Bereich der öffentlichen Wirt-
schaftsverwaltung kennen lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare, denen dieses berufsfeld 
weitgehend fremd sein dürfte, sollen einen Überblick erhalten über die be-
hörden, die öffentlich-rechtliche Wirtschaftsverwaltung ausüben. sie sollen 
die wichtigsten tätigkeitsfelder von Juristinnen und Juristen in diesem be-
reich kennen lernen. eine vertiefung der Fähigkeiten zur Abfassung von be-
scheiden und Widerspruchsbescheiden ist indes nicht beabsichtigt.

2.4 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die wesent-
lichen wirtschaftsrechtlichen Aufgaben im Bereich der Verbände und 
Körperschaften wirtschaftlicher oder beruflicher Selbstverwaltung ken-
nen lernen.

hinweise:

2.4.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen Aufbau und orga-
nisation wirtschaftlicher verbände und Körperschaften, insbesondere der 
Arbeitgeberverbände und der gewerkschaften sowie der sonstigen vereini-
gungen mit sozial- oder berufspolitischer zwecksetzung kennen lernen.

2.4.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die typischen, von 
der gerichtlichen tätigkeit abweichenden handlungsformen dieses berufs-
feldes kennen lernen:
•	 Beratungsgespräch,
•	 Vorbereitung	und	Leitung	von	Besprechungen,
•	 Vorbereitung	und	Wahrnehmung	einer	Prozessvertretung,
•	 telefonische	Rechtsauskünfte.

B.

Ausbildungsstellen

ein Ausbildungsplan für einzelne Ausbildungsstellen existiert bislang nicht.
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Nr. 7: sOZiALwEsEN

nach § 29 Abs. 3 nr. 7 JAg findet die Ausbildung in der Wahlstation statt im bereich

7. sozialwesen mit Ausbildungsstellen bei
– einer behörde oder Körperschaft sozialer oder beruflicher selbstverwaltung,
– einem Wirtschaftsunternehmen in dessen tätigkeitsbereich sozialrecht,
– einer rechtsanwältin oder einem rechtsanwalt mit dem schwerpunkt der tätig-

keit im sozialrecht,
– einem gericht der sozialgerichtsbarkeit oder einem gericht der verwaltungsge-

richtsbarkeit, in dessen zuständigkeit verfahren aus dem bereich des sozial-
rechts fallen.

A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Arbeitsgemein-
schaften der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die in der bis-
herigen Ausbildung auf dem Gebiet der Zivilrechtspflege erworbenen 
Kenntnisse und fähigkeiten unter arbeits- und sozialrechtlichen As-
pekten vertiefen und dabei insbesondere jene fragenkreise ergänzend 
bearbeiten, die aufgrund der in den Ausbildungsplänen für die Arbeits-
gemeinschaften I (erstinstanzliche Zivilsachen) und IV (Rechtsanwältin/
Rechtsanwalt) sowie der im Ausbildungsplan für den arbeitsrechtlichen 
Lehrgang enthaltenen Ausbildungsziele nur im überblick behandelt 
wurden.

1.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zur Darstellung und kritischen Beurteilung sozialrichterlicher Entschei-
dungen vertiefen.

hinweise:

1.1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben im verlauf der Aus-
bildung in der Arbeitsgemeinschaft i einen orientierenden gesamtüberblick 
über die verschiedenen zivilrichterlichen entscheidungen erhalten. im ar-
beitsrechtlichen Lehrgang haben sie u.a. gelernt, Kündigungsschutzklage zu 
erheben sowie Kündigungs- und Anfechtungserklärungen und Aufhebungs-
verträge zu formulieren. in der Arbeitsgemeinschaft iii schließlich haben die 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare ihre Kenntnisse des Wider-
spruchsverfahrens und des verwaltungsgerichtlichen verfahrens vertieft. die-
se Ausbildungskomplexe sind nun zusammenzuführen, um den rechtsrefe-
rendarinnen und rechtsreferendaren gelegenheit zu geben, ihre Fähigkeiten 
zur Anwendung der besonderen verfahrensrechtlichen vorschriften im sozial-
rechtlichen urteilsverfahren weiter auszubauen.
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1.1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen auch die Fähigkeit 
weiterentwickeln, durch entscheidungsanalyse den genauen inhalt einer 
entscheidung herauszuarbeiten. bei der gestaltung entsprechender unter-
richtseinheiten können etwa folgende gesichtspunkte richtunggebend sein:

a) der umfang der bindung der instanzgerichte an die höchstrichterliche 
rechtsprechung;

b) die behandlung bedeutender Leitentscheidungen wie etwa der des bun-
desarbeitsgerichts und des bundessozialgerichts;

c) grenzen der rechtsfortbildung durch richterrecht.

die entscheidungen können untersucht werden auf
•	 den	beispielhaften	Regelungsgehalt,	sei	es	für	Rechtsfragen	oder	für	gan-

ze Prozessarten;

•	 die	Schwerpunkte	der	rechtlichen	Argumentation;

•	 die	Besonderheiten	der	Tatsachenwürdigung	mit	dem	Sonderproblem,	in-
wieweit unter berufung auf die konkrete Fallgestaltung die bindungswir-
kung einschlägiger urteile des obergerichts verneint wird;

•	 den	Stil	der	Darstellung;
hier könnte u.a. darauf geachtet werden, ob instanzenbelehrung oder Par-
teiüberzeugung angestrebt wird;

•	 die	rechtliche	Argumentation	und	den	sozialen	Hintergrund;
unter dieser blickrichtung könnte untersucht werden, inwieweit der soziale 
hintergrund in der entscheidung aufgenommen und inwieweit er formali-
siert worden ist, um ihn entscheidbar zu machen;

•	 Lebenserfahrungsregeln	und	soziale	Wertungen;
unter diesem gesichtspunkt könnten einige zentralbegriffe daraufhin un-
tersucht werden, auf welche Weise sie das gericht ausfüllt und welche 
bedeutung ihnen zugemessen wird;

•	 einzelne	Darstellungsprobleme;
hierunter wäre für die Anfertigung von entscheidungen auf einzelne be-
sonderheiten hinzuweisen, wie die geschicklichkeit der darstellung, die 
sprachliche durchformung, die rechtliche Ableitung, die offenlegung der 
Ausgangspunkte, die herausarbeitung der Problemstellung in tatsächli-
cher oder rechtlicher hinsicht.

1.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kennt-
nisse der vollstreckungsrechtlichen Verfahren in sozialrechtlicher Sicht 
vertiefen.

hinweise:

1.2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben die rechtsbehel-
fe der zwangsvollstreckung und die zur einleitung vollstreckungsrechtlicher 
verfahren erforderlichen Anträge in der Arbeitsgemeinschaft iv im systemati-
schen zusammenhang kennen gelernt. sie sollen gelegenheit erhalten, diese 
Kenntnisse auf das sozialrechtliche verfahren zu übertragen und dabei deren 
vollstreckungsrechtliche besonderheiten kennenzulernen.
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1.2.2 in diesem zusammenhang können sich die rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendare auch mit Fragen der behandlung der Arbeitsvergütung im 
insolvenzverfahren vertraut machen.

1.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zu sprachlicher Kommunikation in der Rolle der Richterin oder des Rich-
ters und der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts sowie die fähig-
keit zu überzeugender Argumentation vertiefen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in den vorangehen-
den Arbeitsgemeinschaften die bedeutung von sprache und sprachverhal-
ten und Argumentation für die juristische berufsausübung kennen gelernt. 
Wegen der besonderen bedeutung, die eine sachgemäße gesprächsführung 
für die richterin oder den richter und die Anwältin oder den Anwalt hat, soll 
dieser Problemkreis erneut aufgegriffen und vertiefend behandelt werden.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die besonde-
ren sozialrechtlichen Verfahrensarten kennen lernen und Entscheidun-
gen im Rahmen dieser Verfahren herstellen können.

hinweise:

neben der vertiefung der bereits erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in 
der handhabung der zivilprozessordnung (zPo), der verwaltungsgerichts-
ordnung (vwgo) und des verwaltungsverfahrensgesetzes (vwvfg) sollen die 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare auch die spezifischen sozi-
alrechtlichen verfahren kennen lernen, die bisher noch nicht im mittelpunkt 
der Ausbildung standen. sie sollen dabei insbesondere lernen, mit folgenden 
verfahrensgesetzen zu arbeiten:

a) sozialgesetzbuch (sgb) – zehntes buch (X) – verwaltungsverfahren mit 
den schwerpunkten
•	 Verfahrensgrundsätze;
•	 Zustandekommen	des	Verwaltungsaktes;
•	 Bestandskraft	 des	Verwaltungsaktes,	 vor	 allem	seine	Aufhebung	 (Wi-

derruf und rücknahme);

b) sozialgerichtsgesetz (sgg) mit den schwerpunkten
•	 Verfahrensgrundsätze;
•	 Vorverfahren;
•	 einstweiliger	Rechtsschutz;
•	 Klagearten;
•	 Ablauf	des	Verfahrens	im	ersten	Rechtszug,	insbesondere	Erforschung	

des sachverhalts von Amts wegen, sowie urteile und beschlüsse.

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen dabei vor allem die 
besonderheiten des sozialgerichtlichen verwaltungsverfahrens nach dem 
sgb X im verhältnis zum allgemeinen verwaltungsverfahren nach dem vwvg 
und des sozialgerichtlichen verfahrens nach dem sgg im verhältnis zum ver-
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waltungsgerichtlichen verfahren nach der vwgo und zum zivilgerichtlichen 
verfahren nach der zPo kennen lernen, und zwar an ausgewählten beispie-
len insbesondere aus den bereichen
•	 des	Sozialversicherungsrechts	(Kranken-,	Unfall-	und	Rentenversicherung)	

sowie des Arbeitsförderungsrechts;
•	 des	sozialen	Entschädigungs-	und	Schwerbehindertenrechts.

3. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen den überblick 
über die wichtigsten sozialrechtlichen Berufsfelder außerhalb der Sozi-
algerichtsbarkeit vervollständigen.

3.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen ihre fähigkeit 
vertiefen, sozialrechtliche Aufgaben als Rechtsanwältin oder Rechtsan-
walt wahrzunehmen.

hinweise:

Ausgehend von den in der Ausbildung bei einer rechtsanwältin oder einem 
rechtsanwalt und den in der Arbeitsgemeinschaft iv erarbeiteten grundla-
gen anwaltlicher tätigkeit sollen die rechtsreferendarinnen und rechtsrefe-
rendare ihr verständnis für spezifische sozialrechtliche Fragestellungen, ins-
besondere im zusammenhang mit der beanspruchung von sozialleistungen, 
vertiefen und lernen, im mandantengespräch und in der Prozessführung nach 
Lösungen zu suchen, die zur möglichst schnellen und umfassenden durch-
setzung von sozialleistungsansprüchen, im einzelfall auch zur Abwehr gegen 
mandanten geltend gemachter (beitrags-) Forderungen, führen. dabei kön-
nen sie auch die soziale Problematik nach der Ablehnung von sozialleistun-
gen durch einen Leistungsträger, verbunden ggf. mit der notwendigkeit der 
inanspruchnahme anderer, subsidiärer sozialleistungen bis hin zur sozialhil-
fe, kennen lernen. Auch die schwierigkeiten anwaltlicher tätigkeit aufgrund 
der	oft	 versteckten	und	vielfachen	Änderungen	unterworfenen	 sozialrecht-
lichen rechtsquellen, auch unterhalb der ebene des gesetzes (rechtsver-
ordnungen, Anordnungen, satzungen, richtlinien und andere vorschriften), 
Fragen des Kosten- und gebührenrechts können hier aufgegriffen werden.

3.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die wesent-
lichen sozialrechtlichen Aufgaben im Bereich der öffentlichen Verwal-
tung, insbesondere der Sozialleistungsträger, kennen lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare, denen dieses berufsfeld 
weitgehend fremd sein dürfte, sollen zunächst einen Überblick erhalten über 
die behörden, die öffentlich-rechtliche verwaltungstätigkeit nach dem sozial-
gesetzbuch ausüben, in erster Linie also über Leistungsträger, wobei die trä-
ger der sozialversicherung und die bundesagentur für Arbeit, ihre verfassung 
und organisation als rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen rechts 
mit selbstverwaltung sowie ihre normsetzung für die Ausübung der verwal-
tungstätigkeit im mittelpunkt stehen sollen. der Überblick über die wichtigs-
ten tätigkeitsfelder der in diesem bereich tätigen Juristinnen und Juristen 
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und die dabei geltenden spezifischen Anforderungen sollen einen weiteren 
schwerpunkt bilden, wobei es sich empfiehlt, im einzelnen auf die tätigkeit 
in den unterschiedlichen Abteilungen der träger bei der vorbereitung und 
dem erlass von bescheiden und Widerspruchsbescheiden sowie bei der vor-
bereitung und der Wahrnehmung einer Prozessvertretung abzustellen und 
dabei auch die mitwirkung von bediensteten des gehobenen dienstes ein-
zubeziehen. Weiterhin soll in diesem zusammenhang auch auf die tätigkeit 
in den sozialrechtsmaterien hingewiesen werden, die, wie insbesondere die 
Ausbildungsförderung und das Wohngeld, zwar vom sozialgesetzbuch er-
fasst werden, bei denen aber nicht der rechtsweg vor den sozialgerichten 
eröffnet wird.

3.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die wesentli-
chen sozialrechtlichen Aufgaben im Bereich der Verbände, der Körper-
schaften wirtschaftlicher, sozialer oder beruflicher Selbstverwaltung 
und der Wirtschaft kennen lernen.

hinweise:

3.3.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen Aufbau und organi-
sation der Arbeitgeberverbände, der gewerkschaften, der vereinigungen der 
Kriegsopfer und der schwerbehinderten sowie der sonstigen vereinigungen 
mit sozial- oder berufspolitischer zwecksetzung kennen lernen.

3.3.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die typischen, von 
der gerichtlichen tätigkeit abweichenden handlungsformen dieses berufs-
feldes kennen lernen:
•	 Beratungsgespräch,
•	 Vorbereitung	und	Leitung	von	Besprechungen,
•	 Vorbereitung	und	Wahrnehmung	einer	Prozessvertretung,
•	 telefonische	Rechtsauskünfte.

B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildung bei einem sozialgericht

i. Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Ausbildungs-
stellen der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. fähigkeit zur Darstellung und Beurteilung sozialrichterlicher Entschei-
dungen

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben im verlauf der 
Ausbildung einen orientierenden gesamtüberblick über die verschiedenen 
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zivilrichterlichen entscheidungen erhalten. in der Arbeitsgemeinschaft in der 
verwaltungsstation haben die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare 
ihre Kenntnisse des Widerspruchsverfahrens und des verwaltungsgerichtli-
chen verfahrens vertieft. diese Ausbildungskomplexe sind nun zusammenzu-
führen, damit die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare die Fähigkeit 
erwerben, sozialrichterliche entscheidungen herzustellen und darzustellen.

2. Kenntnisse der besonderen sozialrechtlichen Verfahren

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die besonderen so-
zialrechtlichen verfahrensarten kennen lernen und entscheidungen im rah-
men dieser verfahren herstellen können. Als typische verfahren können zum 
beispiel bearbeitet werden:
•	 Renten- und Reha-fälle: medizinische ermittlungen durch beiziehung 

von befundberichten, vernehmung von sachverständigen zeugen, Formu-
lierung der beweisfragen, beweiswürdigungsproblematik, Kausalitätsfra-
gen, bewertung der minderung der erwerbsfähigkeit;

•	 Verfahrensrechtliche Besonderheiten in evtl. sonstigen Leistungs-
fällen:⇐ grund- und höhenstreitigkeiten (§ 130 sgg), berücksichtigung 
von Anträgen nach § 109 sgg, zeitabschnittsbewilligungen, streitgegen-
standsfragen (§ 96 sgg), grenzen der Amtsermittlung, mitwirkungslast der 
beteiligten (§ 103 sgg);

•	 Rückforderung von Leistungen:⇐ insbesondere nach den §§ 44 ff. 
sgb X;

•	 Beitragsentrichtungsverfahren:⇐ beitragsbemessung, haftungsfragen;

•	 Beitragserstattungsverfahren:⇐ § 26 Abs. 2 sgb iv, verjährungsfragen;

•	 Statusverfahren:⇐ versicherungspflicht von gesellschafter-geschäfts-
führern, beiladungsfragen (§ 75 sgg);

•	 Erstattungsstreitigkeiten zwischen Leistungsträgern:⇐ §§ 102 ff. sgb X,  
zuständigkeitskonflikte;

•	 Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes.

ii. Regelleistungen

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar hat regelmäßig

1. in drei Fällen urteilsentwürfe anzufertigen,

2. in zwei Fällen terminsvoten zu entwerfen,

3. in einem Fall einen beschlussentwurf oder ein votum in einem eilverfahren zu 
entwerfen,

4. in drei Fällen Aktenvorträge zu halten,

5. tätigkeiten nach § 10 gvg auszuüben.

(2) ein Ausbildungsplan für weitere Ausbildungsstellen existiert bislang nicht.
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Ergänzende Ausbildungspläne der Rechtsanwaltskammern

es bleibt den rechtsanwaltskammern unbenommen, in ergänzung des vorliegenden 
Ausbildungsplans die referendarausbildung durch eigene Ausbildungspläne näher zu 
regeln, soweit sich diese nicht mit dem vorliegenden Ausbildungsplan in Widerspruch 
setzen.

DRIttER tEIL

VORDRucKE
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ZEUGNIS 
über die Ausbildung in der Wahlstation 

- Arbeitsgemeinschaft - 

 

 

Rechtsreferendar(in): 

Arbeitsgemeinschaft beim: 

Arbeitsgemeinschaftsleiter(in): 

Beginn und Ende der Ausbildung: 

Unterbrechungen / Fehlzeiten: 

 

 

 

 

1. Mitarbeit 
 (Ausbildungsinteresse, Arbeitseinsatz, Selbstständigkeit, Auffassungsgabe, Zusammenarbeit, Diskussionsbereitschaft, Toleranz, 

Durchsetzungsvermögen, Einstellung auf unterschiedliche Situationen) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leistungen (zusammenfassende Beurteilung mit Angaben über die Entwicklung) 

 a) Mündliche Leistungen 

 

 

 

 

 

 

 

 b) Schriftliche Leistungen 
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Blatt 2 

 
3. Rechtskenntnisse 
 (Materielles Recht, Verfahrensrecht, besondere Rechtsgebiete; jeweils mit Angaben über die Entwicklung während der Ausbildung) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Praktische Fähigkeiten 
 (Sichtung und Begrenzung des Sachverhalts; Auffinden und Auswahl von Lösungsgesichtspunkten; Fähigkeit zur rechtlichen 

Argumentation; Umsetzung von Rechtskenntnissen in praktische Entscheidungen; Verhalten in Entscheidungssituationen; Arbeits- 

geschwindigkeit; Belastbarkeit; Leistungsvermögen) 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sonstige Bemerkungen 
 (u.a. Erfassen der sozialen, wirtschaftlichen und rechtspolitischen Grundlagen sowie Auswirkungen der juristischen Berufsausübung) 

 

 

 

 

 

 

 

6. Gesamtwürdigung und Note nach § 26 Abs. 4 JAO, § 15 JAG 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Ort, Datum 

________________________________________ 

Unterschrift Arbeitsgemeinschaftsleiter(in) 

 

 

Abschrift des Zeugnisses der Rechtsreferendarin / dem Rechtsreferendar übersandt am: _______________ 
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ZEUGNIS 
über die Ausbildung in der Wahlstation 

- Ausbildungsstelle - 

 

 

Rechtsreferendar(in): 

Ausbildungsstelle: 

Ausbilder(in): 

Beginn und Ende der Ausbildung: 

Unterbrechungen / Fehlzeiten: 

 

 

 

 

1. Mitarbeit 
 (Ausbildungsinteresse, Arbeitseinsatz, Selbstständigkeit, Auffassungsgabe, Zusammenarbeit, Diskussionsbereitschaft, Toleranz, 

Durchsetzungsvermögen, Einstellung auf unterschiedliche Situationen) 

 

 

 

 

 

2. Leistungen (zusammenfassende Beurteilung mit Angaben über die Entwicklung) 

 a) Mündliche Leistungen 

 

 

 

 

 

 b) Schriftliche Leistungen 

 

 

 

 

 

 d) Beteiligung an der praktischen Arbeit 
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Blatt 2 

 
3. Rechtskenntnisse 
 (Materielles Recht, Verfahrensrecht, besondere Rechtsgebiete; jeweils mit Angaben über die Entwicklung während der Ausbildung) 

 

 

 

 

 

4. Praktische Fähigkeiten 
 (Sichtung und Begrenzung des Sachverhalts; Auffinden und Auswahl von Lösungsgesichtspunkten; Fähigkeit zur rechtlichen 

Argumentation; Umsetzung von Rechtskenntnissen in praktische Entscheidungen; Verhalten in Entscheidungssituationen; Arbeits- 

geschwindigkeit; Belastbarkeit; Leistungsvermögen) 

 

 

 

 

 

5. Erfassen der sozialen, wirtschaftlichen und rechtspolitischen Grundlagen sowie 

Auswirkungen der juristischen Berufsausübung 

 

 

 

 

 

6. Sonstige Bemerkungen 

 

 

 

 

 

7. Gesamtwürdigung und Note nach § 18 Abs. 2 JAO, § 15 JAG 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Ort, Datum 

________________________________________ 

Unterschrift Ausbilder(in) 

 

 

Abschrift des Zeugnisses der Rechtsreferendarin / dem Rechtsreferendar übersandt am: _______________ 
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Nr. 34 Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare im juristi-
schen Vorbereitungsdienst; hier: Ausbildungsplan für die Ausbildung in der An-
waltsstation. RdErl. d. MdJ v. 21.10.2014 (2220 - II/E2 - 2014/7705 - II/E)
– JMBl. S. 671 – – Gült.-Verz. Nr. 322 –

der erlass tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. der Ausbildungsplan vom 21. oktober 2009 
(2220 – v/A2 – 2008/11945 – K) wird mit Ablauf des 31. dezember 2014 mit der maß-
gabe aufgehoben, dass er für Ausbildungsstationen nach § 29 Abs. 2 nr. 4 JAg, die vor 
dem 1. Januar 2015 begonnen haben, fortgilt.

üBERSIcHt

ERStER tEIL:

DIE AuSBILDuNG IN DER ARBEItSGEMEINScHAft

A.

Einführender Anwaltslehrgang

B.

Regelarbeitsgemeinschaft

i. Lernziele

1. vertiefung der Kenntnisse der relationstechnik aus anwaltlicher sicht

2. Kenntnis der zwangsvollstreckungs- und FamFg-verfahren

2.1 Kenntnis der zwangsvollstreckungsverfahren

2.2 Kenntnis der FamFg-verfahren

3. Kenntnis der grundzüge des insolvenzverfahrens

4. Kenntnis des vorläufigen rechtsschutzes

4.1 Kenntnis des Arrestverfahrens

4.2 Kenntnis des einstweiligen verfügungsverfahrens

5. Kenntnis des urkundenprozesses

6. Kenntnis der grundzüge des selbständigen beweisverfahrens

7. Kenntnis der rechtsmittel und rechtsbehelfe aus anwaltlicher sicht und an-
waltlicher vergleich

7.1 Kenntnis der rechtsmittel und rechtsbehelfe aus anwaltlicher sicht

7.2 Anwaltlicher vergleich

ii. Arbeitsformen und -material

1. Lehr- und Lernformen
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2. Lehrmaterial

iii. Regelleistungen der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare

iv. Leistungsbeurteilung

v. Zeugnis

ZWEItER tEIL:

DIE AuSBILDuNG BEI DER AuSBILDuNGSStELLE

i. Zielsetzung

ii. Lernziele

1. Kennenlernen typischer anwaltlicher Aufgaben sowie der büro- und Arbeitsor-
ganisation

2. Fähigkeit zur bewältigung typischer anwaltlicher Aufgaben im forensischen be-
reich

3. Fähigkeit zur bewältigung typischer anwaltlicher Aufgaben im bereich der vor-
sorgenden und gestaltenden rechtspflege

4. Kennenlernen von möglichkeiten der außergerichtlichen erledigung, insbeson-
dere von mediation und streitschlichtung

5. Übung und erlernen von Fragetechnik, verhandlungsgeschick und rhetorik

6. Fähigkeit zur beurteilung verschiedener prozesstaktischer vorgehensweisen

iii. Regelleistungen der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare und
Ausbildungsmethode

iv. Leistungsbeurteilung

v. Ausbildungsnachweis

vi. Zeugnis

DRIttER tEIL:

VORDRucKE
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ERStER tEIL:

DIE AuSBILDuNG IN DER ARBEItSGEMEINScHAft

A.

Einführender Anwaltslehrgang

nach § 29 Abs. 2 nr. 4 JAg richtet die rechtsanwaltskammer im verlauf des ersten 
Ausbildungsmonats einen einführenden Anwaltslehrgang ein.

Für den inhalt dieses einführenden Anwaltslehrgangs wird auf die Lehrpläne der 
rechtsanwaltskammern Frankfurt am main und Kassel verwiesen, die auf der home-
page des Justizprüfungsamtes eingestellt sind.

hinweise:

1. die inhalte der einführenden Anwaltslehrgänge ergeben sich aus den Lehr-
plänen der rechtsanwaltskammern Frankfurt am main und Kassel. der Aus-
bildungsplan für die Ausbildung in der Arbeitsgemeinschaft greift vornehm-
lich die Ausbildungsgegenstände auf, die nicht gegenstand der einführenden 
Anwaltslehrgänge gewesen sind.

2. die in der Anwaltsstation vorgesehene vermittlung verfahrens- und sachlich-
rechtlicher Kenntnisse einerseits und anwaltlicher Fähigkeiten andererseits 
kann in der regel angemessen nur durch ein zusammenwirken von richterli-
chen Arbeitsgemeinschaftsleiterinnen oder Arbeitsgemeinschaftsleitern und 
anwaltlichen dozentinnen und dozenten erreicht werden.

dementsprechend wird der einführende Anwaltslehrgang von anwaltlichen 
dozentinnen und dozenten gestaltet, während bei der Ausbildung in der Ar-
beitsgemeinschaft überwiegend richterinnen und richter tätig werden.

B.

Regelarbeitsgemeinschaft

i. Lernziele

1. Vertiefung der Kenntnisse der Relationstechnik aus anwaltlicher Sicht

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen sich noch einmal 
ausführlich mit der relation beschäftigen, da diese die denkmethode der 
rechtsfindung in der Praxis ist.

hinweise:

1.1 so, wie die richterin oder der richter nur bei Anwendung der relationstech-
nik auf die schnellste und für die Parteien kostengünstigste Weise zu einer 
entscheidung in einem zivilprozess gelangen kann, kann auch die rechts-
anwältin oder der rechtsanwalt ihrer oder seiner Partei bei Überprüfung der 
chancen eines zivilprozesses nur dann einen optimalen rechtsrat erteilen, 
wenn sie oder er den Parteivortrag relationsmäßig bearbeitet.
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1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen erkennen, dass bei 
Klausuren, denen eine anwaltliche Aufgabenstellung zugrunde liegt, grund-
sätzlich eine relationsmäßige gedankliche durchdringung des sachverhalts 
erforderlich ist.

2. Kenntnis der Zwangsvollstreckungs- und famfG-Verfahren

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen das zwangsvoll-
streckungsverfahren und das verfahren nach dem gesetz über die Angele-
genheiten der Freiwilligen gerichtsbarkeit kennen lernen.

2.1 Kenntnis der Zwangsvollstreckungsverfahren

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die für die mobili-
ar- sowie für die immobiliarzwangsvollstreckung grundlegenden verfahrens- 
und sachlich-rechtlichen normen kennen und insbesondere aus anwaltlicher 
sicht anwenden lernen.

hinweise:

Aufbauend auf den an der hochschule erworbenen grundlagen sollen die 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare bei systematischer vertiefung 
im zwangsvollstreckungsrecht lernen, mit den rechtsbehelfen des 8. buches 
der zPo aus anwaltlicher sicht selbständig umzugehen. sie sollen daher ne-
ben der beauftragung eines gerichtsvollziehers und dem beantragen von 
Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen insbesondere lernen,
•	 Erinnerungen	nach	§	766	ZPO	und	§	11	RPflG	sowie	sofortige	Beschwer-

den einzulegen,
•	 Drittwiderspruchsklagen	 nach	 §	 771	 ZPO	 und	 Vollstreckungsabwehrkla-

gen nach § 767 zPo zu erheben,
•	 Vollstreckungsschutzanträge	nach	§	765a	ZPO	zu	stellen,
•	 Klagen	auf	Erteilung	der	Vollstreckungsklausel	und	Erinnerungen	gegen	die	

erteilung der vollstreckungsklausel zu erheben.

im rahmen der erörterung der drittwiderspruchsklage könnte es sich anbie-
ten, auf die Anfechtung nach dem Anfechtungsgesetz einzugehen.

2.2 Kenntnis der famfG-Verfahren

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die verfahren nach 
dem FamFg und die ihnen zugrundeliegenden sachlich-rechtlichen normen 
kennen und insbesondere aus anwaltlicher sicht anwenden lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen in einem orientie-
renden Überblick die regelungsbereiche des FamFg kennen lernen. dabei 
sollen sie unter den diversen verfahrensarten der Freiwilligen gerichtsbar-
keit insbesondere die bedeutung der begründung und der Absicherung von 
rechtspositionen durch registereintragung kennen lernen, die exemplarisch 
etwa am beispiel einer Firmeneintragung, eines ehegüterrechtsvertrages 
oder eines erbscheinerteilungsverfahrens behandelt werden kann. in diesem 
zusammenhang sollen die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare 
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auch das beschwerdeverfahren im rahmen der Freiwilligen gerichtsbarkeit 
im Überblick kennen lernen.

3. Kenntnis der Grundzüge des Insolvenzverfahrens

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen das insolvenzver-
fahren in grundzügen kennen lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen das insolvenzver-
fahren in grundzügen kennen lernen. neben den voraussetzungen für eine 
verfahrenseröffnung und der Wirkung der eröffnung sollen die rechtsrefe-
rendarinnen und rechtsreferendare auch mit den Fragen der Aussonderung, 
der Absonderung, der Aufrechnung nach insolvenzbeschlagnahme, der er-
füllungswirkung der Leistung dritter und mit der insolvenzanfechtung vertraut 
gemacht werden.

4. Kenntnis des vorläufigen Rechtsschutzes

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen sich mit dem recht 
des vorläufigen rechtsschutzes und den gesellschaftlichen hintergründen 
solcher verfahren befassen. dabei könnte versucht werden, die besondere 
bedeutung dieser verfahrensart etwa anhand des vorläufigen rechtsschut-
zes im ehrenschutz als einem der hauptanwendungsbereiche zu verdeutli-
chen (zum beispiel Anspruchsinhalte und mögliche rechtsfolgen im Prozess 
und in der vollstreckung, Abwägungsfragen zu Art. 5 gg).

4.1 Kenntnis des Arrestverfahrens

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen Kenntnisse des Ar-
restverfahrens erlangen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die zuständigkeit, 
die allgemeinen verfahrensvoraussetzungen und die begründetheit eines Ar-
restgesuchs kennen lernen. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferen-
dare sollen die möglichkeit, ohne mündliche verhandlung zu einer entschei-
dung zu kommen, kennen lernen sowie die verschiedenen rechtsbehelfe und 
rechtsmittel (Widerspruch - § 924 Abs. 1 zPo; Aufhebungsverfahren - § 926 
zPo). ebenso sollte auf die besonderheiten bei der vollziehung des Arrests 
und auf die schadensersatzpflicht nach § 945 zPo eingegangen werden.

4.2 Kenntnis des einstweiligen Verfügungsverfahrens

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen Kenntnisse des 
einstweiligen verfügungsverfahrens erlangen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die sicherungs-
verfügung nach § 935 zPo, die regelungsverfügung nach § 940 zPo und 
die über die bloße vorläufige sicherung hinausgehende, von der rechtspre-



676

chung zugelassene Leistungs- oder befriedigungsverfügung und die sich aus 
den §§ 935 ff. zPo ergebenden besonderheiten kennen lernen.

5. Kenntnis des urkundenprozesses

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die spezielle ver-
fahrensart des urkundenprozesses der zivilprozessordnung kennen lernen.

hinweise:

5.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen erkennen, dass 
der urkundenprozess denjenigen gläubigern, die in der Lage sind, die von 
ihnen geltend gemachten Ansprüche mithilfe von urkunden nachzuweisen, 
die gelegenheit bietet, möglichst schnell in den genuss eines vorläufig voll-
streckbaren titels zu gelangen, und dass der gesetzgeber zur verwirklichung 
dieses zwecks den Prozess in ein vor- und nachverfahren aufgespalten hat.

5.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die besonderheiten 
des vorverfahrens kennen lernen (grundsätzliche beschränkung hinsichtlich 
der beweismittel auf urkunden – § 592 Abs. 1, § 595 Abs. 2, 3 zPo; Aus-
schluss der Widerklage – § 595 Abs. 1 zPo; vorbehaltsurteil – § 599 Abs. 1 
zPo).

5.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die besonderheiten 
kennen lernen, die bei der tenorierung eines vorbehaltsurteils zu beachten 
sind.

5.4 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die besonderheiten 
des nachverfahrens und der tenorierung eines schlussurteils kennen lernen.

6. Kenntnis der Grundzüge des selbständigen Beweisverfahrens

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen das selbständige 
beweisverfahren in grundzügen kennen lernen.

hinweise:

das selbständige beweisverfahren bezweckt die rechtzeitige Klärung von 
tatsachen und soll vor dem drohenden verlust oder der drohenden erschwe-
rung der benutzbarkeit des beweismittels mit den beweismitteln der zPo 
schützen.

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen neben diesem re-
gelungszweck den geltungsbereich der §§ 485 ff. zPo und die verfahrens-
grundsätze des selbständigen beweisverfahrens kennen lernen.

7. Kenntnis der Rechtsmittel und Rechtsbehelfe aus anwaltlicher Sicht 
und anwaltlicher Vergleich

7.1 Kenntnis der Rechtsmittel und Rechtsbehelfe aus anwaltlicher Sicht

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Funktion 
von rechtsbehelfen und rechtsmitteln kennen lernen und die wichtigsten 
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schriftsätze in entsprechenden verfahren aus anwaltlicher sicht herstellen 
und darstellen können.

hinweise:

7.1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen insbesondere die 
zivilrechtlichen rechtsmittel und rechtsbehelfe kennen lernen, da die straf-
rechtlichen rechtsmittel bereits gegenstand der Ausbildung in der Arbeits-
gemeinschaft ii sind.

7.1.2 bei der behandlung des berufungsverfahrens sollen die rechtsreferenda-
rinnen und rechtsreferendare aus anwaltlicher sicht insbesondere folgende 
Problemkreise bearbeiten:
•	 Verfahrensvoraussetzungen	 einschließlich	 „Wiedereinsetzung	 in	 den	 vor-

herigen	 Stand”,	 Überwachungspflichten	 und	 Regress	 wegen	 Organisati-
onsverschulden der bzw. des Prozessbevollmächtigten in der berufungs-
instanz;

•	 Einstellung	der	Zwangsvollstreckung	nach	§	719	ZPO;
•	 Berufungsantrag;
•	 Berufungsbegründung	und	Umfang	der	berufungsgerichtlichen	Nachprü-

fung.

7.1.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Auswirkungen 
der Prozessführung und des sachvortrags im ersten rechtszug auf das be-
rufungsverfahren kennen lernen und kritisch beurteilen können. dies kann 
unter folgenden Aspekten geschehen:
•	 Im	Hinblick	auf	§§	314,	319	bis	321	ZPO;
•	 im	Hinblick	auf	§	531	ZPO;
•	 Prüfungsgegenstand	des	Berufungsverfahrens.

7.1.4 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare können in diesem zu-
sammenhang auch mit grundzügen der nichtzulassungsbeschwerde (§ 544 
zPo) vertraut gemacht werden.

7.1.5 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen das beschwer-
deverfahren einschließlich der sofortigen beschwerde sowie die sonstigen 
zivilgerichtlichen rechtsbehelfe im Überblick kennen lernen. Über das be-
schwerdeverfahren, einschließlich gbo und FamFg, hinaus sollten sie ler-
nen, rechtsbehelfe in folgenden verfahren einzulegen:
•	 Mahnverfahren;
•	 Versäumnisverfahren;
•	 vorläufige	Rechtsschutzverfahren;
•	 Kostenfestsetzungsverfahren.

7.2 Anwaltlicher Vergleich

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die voraussetzun-
gen für die vollstreckbarerklärung des Anwaltsvergleichs kennen lernen.
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hinweise:

7.2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die voraussetzun-
gen kennen lernen, unter denen ein außergerichtlicher vergleich, den rechts-
anwälte im namen und mit vollmacht der von ihnen vertretenen Parteien 
geschlossen haben (Anwaltsvergleich), nach den §§ 796a ff. zPo für voll-
streckbar erklärt werden kann.

7.2.2 dabei sollen den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren die wesent-
lichen unterschiede zum Prozessvergleich und zum schiedsspruch verdeut-
licht werden: richter und schiedsrichter sind zu neutraler rechtsprechungs-
tätigkeit, die rechtsanwälte dagegen nur zur vertretung der interessen ihrer 
mandanten verpflichtet. trotzdem soll dem Anwaltsvergleich die Qualität ei-
nes vollstreckungstitels im vollstreckbarerklärungsverfahren zukommen, um 
zu verhindern, dass staatliche gerichte oder ein schiedsgericht angerufen 
werden müssen (streiterledigung im außergerichtlichen vorfeld).

ii. Arbeitsformen und -material

1. Lehr- und Lernformen

die organisation des Lehrens und Lernens muss den Lernzielen entsprechen.

die reihenfolge der Aufführung der Lernziele im Ausbildungsplan fordert 
keine entsprechende zeitliche reihenfolge des Ausbildungsablaufs. die hin-
weise erläutern die Lernziele und zeigen möglichkeiten zu deren operationa-
lisierung auf. zur erreichung der Lernziele ist exemplarisches Lernen unter 
eigenverantwortlicher mitwirkung der rechtsreferendarinnen und rechtsre-
ferendare erforderlich, das auch selbständige vor- und nacharbeit sowie ver-
tiefungen aufgrund gezielter hinweise der Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder 
des Arbeitsgemeinschaftsleiters mit umfasst.

hinweise:

1.1 Alles formelle Lernen muss geplant sein. damit es gelingt, muss es orga-
nisiert werden. die durchführung des Lehrens und Lernens muss sich stets 
dem Planen gegenüber verantworten. Jede Lerneinheit muss ein klares, den 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren mitgeteiltes Lernziel haben, 
das angibt, was und wie gelernt werden soll, welche Fähigkeiten entwickelt 
und verstärkt werden sollen, ob in ein neues sachgebiet einführt wird usw.

1.2 es muss jeweils die Lernmethode ausgewählt werden, durch die die rechts-
referendarinnen und rechtsreferendare das Lernziel am besten erreichen 
können.

1.3 der Vortrag und das darstellend-entwickelnde Verfahren sollten als unter-
richtsmethoden gewählt werden
•	 zur	 konzentrierten,	 systematischen	 Information	 über	 komplexe	 Sachver-

halte bei hohem neuigkeitsgrad des Lernstoffs;
•	 zur	Vorbereitung	von	gruppenunterrichtlichen	Verfahren,	einer	Diskussion	

oder von einzelarbeiten.
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Als weiteres vorbereitendes verfahren in diesem sinne kommt das von einer 
rechtsreferendarin oder einem rechtsreferendar gehaltene Kurzreferat in 
Frage, das auch durch ein zusammenfassendes Arbeitspapier ergänzt oder 
ersetzt werden kann.

1.4 das fragend-entwickelnde Verfahren sollte als unterrichtsmethode ge-
wählt werden
•	 zur	Vermittlung	und	Problematisierung	neuen	Wissens,	wenn	bereits	 ein	

basiswissen durch vortrag, darstellend-entwickelndes verfahren oder 
selbststudium vorhanden ist, wenn Kenntnisse ergänzt, strukturiert und 
problematisiert werden sollen, oder wenn rechtsreferendarinnen bzw. 
rechtsreferendare Fragen stellen;

•	 zur	Aktivierung	und	Motivierung	der	Lerngruppe;
•	 zur	Anleitung	zur	Selbständigkeit	oder
•	 zur	Vorbereitung	von	Gruppenarbeit.

1.5 die Gruppenarbeit sollte als erwachsensgemäße Lehr- und Lernmethode 
gewählt werden
•	 zum	selbsttätigen,	intensiven	Lernen;
•	 zur	Anwendung	und	Übertragung	von	Konzeptionen;
•	 zur	Steigerung	langzeitigen	Interesses	für	Fachprobleme;
•	 zur	Sozialisierung	durch	gruppendynamische	Vorgänge;

wenn die Aufgaben konkret formulierbar sind und das für die Aufgabe er-
forderliche vorwissen nach vortrag oder darstellend-entwickelndem verfah-
ren vorhanden ist, insbesondere zur vorbereitung von Plenumsdiskussionen 
oder unterrichtsgesprächen.

1.6 das Rollenspiel sollte als Lehr- und Lernmethode gewählt werden
•	 zur	Analyse	und	zum	Bewusstmachen	von	Konflikten;
•	 zum	„Eindenken”	in	Motivations-	und	Verhaltensmuster	von	Rollenträgern;
•	 zur	Findung	von	Konfliktlösungsstrategien	bei	kontroversen	Themen

nach einer intensiven information über Konfliktsituationen und rollenpositi-
onen.

1.7 im rahmen von unterrichtseinheiten, die Lernziele mit typisch anwaltlichem 
oder arbeitsrechtlichem inhalt anstreben, kann es sich empfehlen, von der 
möglichkeit gebrauch zu machen, rechtsanwältinnen und rechtsanwälte 
oder Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichter als drittlehrkräfte heranzuziehen.

2. Lehrmaterial

Als Lehr- und Lernmaterial sollen grundsätzlich originalaktenfälle, praktische 
Prozesssituationen und authentische entscheidungssituationen dienen.

hinweise:

2.1 das Lernen an wirklichkeits- und berufsnahen modellen führt zu einem hohen 
Lernerfolg. es erleichtert die beurteilung von praktischen Anwendungsmög-
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lichkeiten theoretischer erkenntnisse und strukturiert das durch traditionelle 
verfahren an den hochschulen (vorlesungen, Übungen etc.) erworbene Wis-
sen der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare.

2.2 Alle Akten, Fälle, vermerke, Übersichten, tabellen, Arbeitspapiere etc. sollen 
allen rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren vervielfältigt während 
der bearbeitung zur verfügung gestellt oder zumindest für alle optisch veran-
schaulicht werden (durch benutzung von tafel, Lichtschreiber, schaubildern, 
elektronische Wiedergabeeinheiten (notebook und beamer) etc.).

2.3 sozialwissenschaftliche erkenntnisse sollen dort behandelt werden, wo sie 
im sozialen Konflikt und im praktischen verfahren relevant werden. durch 
die einbeziehung der sozialwissenschaftlichen erkenntnisse und Fragestel-
lungen in die konkrete juristische Problemlösung sollen die rechtsreferen-
darinnen und rechtsreferendare den sinn und die bedeutung sozialwissen-
schaftlicher Fragen und Antworten für die richterliche entscheidungsfindung 
erkennen und beurteilen lernen.

2.4 rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen – soweit vorhanden – 
ihre erfahrungen und Fragestellungen aus den Ausbildungsstellen in die Ar-
beitsgemeinschaft einbringen.

iii. Regelleistungen der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare

1. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben regelmäßig unter 
prüfungsähnlichen bedingungen eine Aufsichtsarbeit zu schreiben.

2. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben regelmäßig unter 
prüfungsähnlichen bedingungen einen Kurzvortrag zu halten.

hinweise:

die regelleistungen sollten sich in den unterrichtsstoff und die unterrichts-
organisation sinnvoll einfügen. die Klausur soll deshalb die abschließende 
Lernkontrolle vorangegangener unterrichtseinheiten sein. Kurzvorträge soll-
ten nachfolgende Lehrgespräche, Kleingruppenarbeit oder diskussionen vor-
bereiten.

iv. Leistungsbeurteilung

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Kriterien für ihre be-
urteilung kennen.

hinweise:

1. die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter soll 
in der ersten Woche der Ausbildung mit den rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendaren den Ausbildungsplan und ihre oder seine bewertungs-
praxis besprechen. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen 
dabei auch ausdrücklich auf die regelleistungen oder mindestanforderungen 
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nach den Ausbildungsplänen hingewiesen werden. es soll ihnen deutlich ge-
macht werden, dass für die beurteilung weniger auf einige auffällig positive 
oder negative einzelleistungen als vielmehr auf das insgesamt gezeigte Aus-
bildungsinteresse, den Arbeitseinsatz, die aufgewandte sorgfalt und deren 
niederschlag in den gesamtleistungen abzustellen ist. dadurch können den 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren in sachbezogener Weise die 
grundsätze der bewertungspraxis der Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder des 
Arbeitsgemeinschaftsleiters dargestellt und erläutert werden. es sollte dabei 
auch darauf hingewiesen werden, dass die maßstäbe für die Leistungen mit 
dem Fortschreiten der Ausbildung strenger werden, während den rechtsre-
ferendarinnen und rechtsreferendaren zu Anfang ein gewisser Freibereich für 
erste versuche und das hineinfinden in die Praxis zugebilligt werden sollte.

2. die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter hat die 
regelleistungen der rechtsreferendarin oder des rechtsreferendars jeweils 
alsbald mit ihr bzw. ihm zu besprechen, zu bewerten und hinweise für ihre 
verbesserung zu geben. durch die besprechung sollen die rechtsreferen-
darinnen und rechtsreferendare gelegenheit erhalten, ihren aktuellen Aus-
bildungsstand einzuschätzen und sich fortlaufend am angestrebten Ausbil-
dungsziel zu orientieren.

v. Zeugnis

die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter hat der 
rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar am ende der Ausbildungszeit ein 
zeugnis zu erteilen, das nach § 26 Abs. 4 JAo unter genauer Angabe der regel-
leistungen eine ausführliche beurteilung und eine bewertung der gesamtleistung 
enthält. das zeugnis ist spätestens einen monat nach ende der Ausbildung zu 
erstellen und unverzüglich zu den Personalakten zu geben. das zeugnis ist auf 
Wunsch mit der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar zu besprechen.

ZWEItER tEIL:

DIE AuSBILDuNG BEI DER AuSBILDuNGSStELLE

VORBEMERKuNG

soweit der Ausbildungsplan ziel, gegenstände, gestaltung und methoden der Aus-
bildung bei einer rechtsanwältin oder einem rechtsanwalt nach § 29 Abs. 2 nr. 4 
JAg erläutert, ergänzt er die regelung des § 35 JAg. er soll dazu beitragen, dass 
die Ausbildung möglichst nach einheitlichen gesichtspunkten durchgeführt wird und 
Anregungen für die Auswahl der Ausbildungsschwerpunkte und für die methodische 
Gestaltung	der	Ausbildung	geben.	Er	stellt	jedoch	kein	„Pflichtprogramm”	dar,	das	in	
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der Ausbildung vollständig absolviert werden müsste. soweit der Ausbildungsplan re-
gelleistungen und deren bewertung vorschreibt, beruht dies auf § 31 Abs. 1 JAg, § 18 
JAo.

i. Zielsetzung

nach § 35 Abs. 2 JAg soll während der Ausbildung bei einer rechtsanwältin oder 
einem rechtsanwalt an praktischer tätigkeit insbesondere erlernt werden:

1. ungesichtete sachverhalte und das begehren von rechtssuchenden nach 
ihrer schilderung zu erfassen, zu ordnen und unter kritischer Würdigung 
rechtlich aufzuarbeiten,

2. rechtsrat zu erteilen und rechtssuchenden beistand zu leisten,

3. mandate gerichtlich und außergerichtlich wahrzunehmen,

4. Lebensverhältnisse nach den beteiligten interessen unter berücksichtigung 
der Auswirkungen für die zukunft rechtlich abzusichern und zu gestalten,

5. durch beteiligung an der Alltagspraxis der Ausbilderin oder des Ausbilders 
die praktisch verwendeten Formen des anwaltlichen schriftverkehrs zu ge-
brauchen und mandantenbesprechungen selbständig durchzuführen,

6. die Aussichten der rechtsverfolgung unter einbeziehung ihrer wirtschaftli-
chen Auswirkungen zu begutachten und das ergebnis in kurzer und für die 
beteiligten verständlicher Form darzustellen.

ii. Lernziele

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen in der ersten 
Woche nach dem Anwaltslehrgang die typischen Aufgaben der ausbil-
denden Rechtsanwältin oder des ausbildenden Rechtsanwalts sowie 
die Büro- und Arbeitsorganisation im Anwaltsbüro kennen lernen.

hinweise:

1.1 in dem Anwaltslehrgang sollten die rechtsreferendarinnen und rechtsrefe-
rendare einen generellen Überblick über stellung, tätigkeit und Funktion der 
rechtsanwältin oder des rechtsanwalts erworben haben. sie sollten über 
wichtige rechtssoziologische erkenntnisse zum Anwaltsberuf informiert sein, 
die grundzüge des anwaltlichen berufs- und standesrechts kennen und ver-
ständnis für Art, umfang und bedeutung anwaltlicher tätigkeit außerhalb 
rechtlich geregelter verfahren gewonnen haben.

1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen in der Ausbildungs-
stelle nunmehr die praktische tätigkeit einer rechtsanwältin oder eines 
rechtsanwalts sowie die organisation einer Anwaltskanzlei im einzelnen 
kennen lernen. es empfiehlt sich hierbei, der rechtsreferendarin oder dem 
rechtsreferendar zunächst einen Überblick über die typischen mandate zu 
verschaffen, die in der Ausbildungsstelle regelmäßig bearbeitet werden. sie 
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oder er sollte dann anhand einzelner vorgänge in die üblichen bearbeitungs-
formen eingeführt werden. der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferen-
dar sollen dabei die gründe für die mandatserteilung und mandatsübernah-
me sowie die verfolgbaren anwaltlichen strategien zur Wahrnehmung der 
Parteiinteressen verständlich gemacht werden.

1.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sind über die büroorga-
nisation zu informieren, insbesondere über die Postabwicklung, die Fristen-
kontrollorganisation, die terminkalenderführung, die Ablage, die Führung und 
den umlauf der Akten sowie die grundsätze des geschäftsverkehrs mit der 
Klientel. Konkrete Aufträge sollten dabei über alle stationen hinweg verfolgt 
und damit veranschaulicht werden. hierbei sollten auch rationalisierungs-
möglichkeiten (einsatz technischer hilfsmittel, benutzung von Formularen 
etc.) vorgeführt und im hinblick auf deren rechtliche zulässigkeit, ökonomi-
sche vorteile und vereinbarkeit mit der stellung als organ der rechtspflege 
diskutiert werden.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen während ihrer 
Ausbildung beim Rechtsanwalt typische anwaltliche Aufgaben bewälti-
gen lernen.

hinweise:

2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen ein möglichst brei-
tes spektrum anwaltlicher tätigkeit ohne Ausrichtung auf spezialbereiche 
kennen lernen.

2.2 durch die teilnahme an besprechungen, beratungen und verhandlungen und 
durch die Anfertigung von vermerken, gutachten und entwürfen von man-
dantenschreiben, schriftsätzen und vorträgen sollen die rechtsreferendarin-
nen und rechtsreferendare sich in sorgfältiger und genauer beschäftigung 
mit möglichst typischen Problembereichen die notwendigen praktischen und 
methodischen Fähigkeiten zur Ausübung des Anwaltsberufs aneignen.

2.3 Als typische Problembereiche, die auch in der Arbeitsgemeinschaft behan-
delt werden sollen und in denen in der Ausbildungsstelle anwaltliche Aufga-
ben übernommen und regelleistungen erbracht werden sollten, sind etwa zu 
nennen:

a) Im Verkehrsrecht
befragung und beratung in einer verkehrsunfallsache, regulierungsver-
handlungen mit einer haftpflichtversicherung, vertretung in einem ord-
nungswidrigkeitenverfahren anlässlich eines verkehrsunfalls.

b) Im Bauvertragsrecht
gestaltung eines baubetreuungsvertrages, mängelabwicklung, tatsa-
chenvortrag und beweisangebote im bauprozess, durchführung eines 
beweissicherungsverfahrens.

c) Im Kaufrecht
gestaltung eines grundstückkaufvertrages, inhalt von geschäftsübernahme-
verträgen, Anfechtung und rückabwicklung eines gebrauchtwagenkaufs.



684

d) Im familienrecht
beratung in einer ehescheidungssache, Antragsschriften für eheschei-
dungsverfahren, ehescheidungsfolgenvereinbarung.

e) Im Individualarbeitsrecht
Kündigungsschutzklage, Lohn- und gehaltsklage, urlaubsansprüche, An-
stellungsvertrag, Wettbewerbsvereinbarung.

f) Im Vollstreckungsrecht
rechtsbehelfe nach §§ 731, 732, 766, 767, 768, 771, 793, 805 zPo, § 11 
rPflg, beauftragung von gerichtsvollziehern, vollstreckungsschutzanträge.

g) im Handelsrecht
Wechselsachen, bgb-gesellschaftsvertrag, gmbh-vertrag, geschäfts-
führerverträge.

h) Im Strafrecht
Pflichtverteidigung, beweisanträge, Plädoyer, Ablehnung wegen besorg-
nis der befangenheit, rechtsmittelschriften, strafrechtliche und standes-
rechtliche grenzen der verteidigertätigkeit.

i) Im Verwaltungsrecht
Anträge auf Anordnung oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wir-
kung, Antrag auf erlass einer einstweiligen Anordnung, erhebung von Wi-
dersprüchen und Klagen, entziehung der Fahrerlaubnis, verweigerung der 
Aufenthaltserlaubnis, Ausweisung, verweigerung der baugenehmigung.

2.4 die – nur beispielhafte – Aufzählung soll deutlich machen, dass die be-
handlung ausgefallener oder besonders problematischer, weil abgelegener 
rechtsfragen, nicht ausbildungsgeeignet ist. soweit materiell-rechtliche be-
zeichnungen genannt sind, geht es nicht um die vermittlung entsprechender 
sachlich-rechtlicher Kenntnisse; diese soll die rechtsreferendarin oder der 
rechtsreferendar bereits erworben haben oder muss sie sich erarbeiten. es 
geht hier vielmehr darum, wie sich die materiell-rechtlichen Fragen in der 
anwaltlichen tätigkeit konkret darstellen und wie sie dort behandelt werden 
müssen.

3. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen Kenntnisse 
der vorsorgenden und gestaltenden Rechtspflege erwerben.

hinweise:

die Ausbildung der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare soll sich 
nicht auf die tätigkeiten im gerichtlichen verfahren beschränken. die rechts-
referendarinnen und rechtsreferendare sollen auch die tätigkeit der rechts-
anwältin oder des rechtsanwalts bei der gestaltung von rechtsbeziehungen 
kennenlernen und sich darin üben, verträge oder sonstige rechtsgestaltende 
regelungen entsprechend den zielvorstellungen der rechtssuchenden und 
unter berücksichtigung der rechtlichen und tatsächlichen, insbesondere wirt-
schaftlichen Auswirkungen in der zukunft zur vermeidung künftiger Konflikte 
zu entwerfen und zwischen verschiedenen rechtlichen gestaltungsmöglich-
keiten zu wählen.
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4. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Bedeutung 
der außergerichtlichen Erledigung einer Streitsache kennenlernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die bedeutung der 
außergerichtlichen erledigung einer streitsache kennenlernen und sich darin 
üben, die dazu erforderlichen maßnahmen zu treffen. dies schließt Kenntnis-
se im verhandlungsmanagement, in der streitschlichtung und mediation ein. 
dazu kann es sich anbieten, dass die rechtsreferendarin oder der rechts-
referendar an außergerichtlichen vergleichsverhandlungen oder mediations-
gesprächen teilnimmt, diese schriftlich oder mündlich vor- und nachbereitet 
und im weiteren verlauf der Ausbildung nach möglichkeit außergerichtliche 
vergleichsverhandlungen selbständig wahrnimmt.

5. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen fragetechnik, 
Verhandlungsgeschick und Rhetorik üben und erlernen.

hinweise:

5.1 die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar sollen lernen, im gespräch 
mit den rechtssuchenden deren begehren zu ermitteln, den tatsachenstoff 
zu klären und zu ordnen. sie sollen lernen, durch eine geschickte und einfühl-
same Fragetechnik den sachverhalt dermaßen umfassend aufzuklären, dass 
die rechtssuchenden umfassend beraten werden können.

5.2 die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll in der ersten zeit zu-
sammen mit ihrer Ausbilderin oder ihrem Ausbilder an gerichtlichen terminen 
teilnehmen. mit fortschreitender Ausbildung sollen sie entsprechend ihren 
Fähigkeiten und soweit dies nach den verfahrensvorschriften zulässig ist, 
selbständig solche termine wahrnehmen, um dabei ein sachgemäßes Pro-
zessverhalten und ein angenehmes Auftreten gegenüber gericht, gegner 
und eigener Partei zu lernen sowie sich in der befragung von zeuginnen, 
zeugen, Parteien usw. und dem vortrag zur sach- und rechtslage zu üben.

6. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
erlangen, verschiedene prozesstaktische Vorgehensweisen zu erken-
nen und gegeneinander abzuwägen. 

hinweise:

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll die erkenntnis erlan-
gen, dass es häufig mehrere verfolgbare strategien zur Wahrnehmung der 
Parteiinteressen geben wird. die rechtsanwältin oder der rechtsanwalt darf 
in dieser situation jedoch nur eine anwaltliche empfehlung abgeben, die ent-
scheidung zu treffen, bleibt sache des rechtssuchenden.

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar sollte jedoch lernen, ver-
schiedene Alternativen mit bestimmten Priorisierungen dem rechtssuchen-
den vorzulegen. in dieser Lage der mandatsbearbeitung sollte auch das 
Kostenrisiko für den rechtssuchenden, wirtschaftliche Überlegungen der 
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rechtsanwältin oder des rechtsanwalts bezüglich des mandats (Kosten-
recht, gebührenwesen, gebührenvereinbarung, honorarvorschuss), ggf. der 
umgang mit rechtsschutzversicherungen sowie Fragen der Prozesskosten- 
und beratungshilfe besonders berücksichtigt werden.

in diesem zusammenhang sollen die rechtsreferendarinnen und rechtsre-
ferendare auch die spezielle rechtsmaterie der rechtsmittelverfahren ken-
nenlernen und sich darin üben, abzuwägen, in welchen Fällen die einlegung 
eines rechtsmittels für den mandanten aussichtsreich erscheint.

iii. Regelleistungen der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare und
Ausbildungsmethode

1. für das Ziel des § 35 Abs. 2 Nr. 1 JAG, ungesichtete sachverhalte und 
das begehren von rechtsuchenden nach ihrer schilderung zu erfassen, 
zu ordnen und unter kritischer Würdigung rechtlich aufzubereiten, hat die 
rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar regelmäßig drei vermerke 
über mandantengespräche oder von mandanten überreichte unterlagen mit 
abschließender rechtlicher Würdigung anzufertigen.

2. für das Ziel des § 35 Abs. 2 Nr. 2 JAG, rechtsrat zu erteilen und recht-
suchenden beistand zu leisten und zur Förderung der schlüsselqualifikatio-
nen, hat die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar regelmäßig in der 
sprechstunde vier mandantengespräche zu führen.

3. für das Ziel des § 35 Abs. 2 Nr. 3 JAG, mandate gerichtlich und außerge-
richtlich wahrzunehmen, hat die rechtsreferendarin oder der rechtsreferen-
dar regelmäßig

a) an außergerichtlichen oder gerichtlichen Vergleichsverhandlungen, 
ggf. auch an mediationsgesprächen teilzunehmen;

b) in vier Sachen vor gericht die Ausführung der Parteirechte zu über-
nehmen, davon mindestens in zwei Fällen unter beistand der Ausbilderin 
oder des Ausbilders, mindestens in einem Fall mit einer beweisaufnahme, 
außerdem soll der rechtsreferendarin 

oder dem rechtsreferendar regelmäßig
c) in einem strafverfahren auf grund § 139 stPo im letzten monat der Aus-

bildung die verteidigung übertragen werden.

4. für das Ziel des § 35 Abs. 2 Nr. 4 JAG, Lebensverhältnisse nach den be-
teiligten interessen unter berücksichtigung der Auswirkungen für die zukunft 
rechtlich abzusichern und zu gestalten, hat die rechtsreferendarin oder der 
rechtsreferendar regelmäßig drei verträge zu entwerfen oder diese gutach-
terlich zu überprüfen.

5. für das Ziel des § 35 Abs. 2 Nr. 5 JAG, durch beteiligung an der Alltagspra-
xis der Ausbilderin bzw. des Ausbilders die praktisch verwendeten Formen 
des anwaltlichen schriftverkehrs zu gebrauchen und mandantenbespre-
chungen selbständig durchzuführen, hat die rechtsreferendarin bzw. der 
rechtsreferendar regelmäßig
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a) sechs Klageschriftentwürfe anzufertigen, von denen mindestens zwei ein 
umfangreiches Parteivorbringen und eine eingehende rechtliche Würdi-
gung enthalten sollen;

b) vier Klageerwiderungsentwürfe anzufertigen, von denen mindestens zwei 
ein umfangreiches Parteivorbringen und eine eingehende rechtliche Wür-
digung enthalten sollen;

c) drei stellungnahmen zu einer beweisaufnahme zu entwerfen;

d) drei abschließende mandantenschreiben anzufertigen, die auch eine ge-
bührenendabrechnung enthalten sollen;

e) in drei sachen entwürfe für honorarrechnungen zu entwerfen oder Kos-
tenfestsetzungsanträge zu stellen;

f) sich angemessen an der allgemeinen büroarbeit der Ausbilderin oder des 
Ausbilders zu beteiligen, insbesondere an vorbereitenden und weiterfüh-
renden maßnahmen (z. b. Anfragen bei mandanten und/oder behörden, 
Akteneinsicht).

6. für das Ziel des § 35 Abs. 2 Nr. 6 JAG, die Aussichten der rechtsverfolgung 
unter einbeziehung ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen zu begutachten und 
das ergebnis in kurzer und für die beteiligten verständlicher Form darzustel-
len, hat die rechtsreferendarin bzw. der rechtsreferendar regelmäßig drei 
Schreiben an Mandanten in umfangreicheren streitfällen zu entwerfen, die 
begründete vorschläge für eine weitere anwaltliche tätigkeit enthalten und in 
zwei Sachen Rechtsmittelschriftsätze zu verfassen.

7. Ausbildungsmethode:

(1) die Aufzählung der regelleistungen stellt keine reihenfolge dar, sie 
sind vielmehr in den zusammenhang eines sinnvollen Ausbildungsab-
laufs einzuordnen, der auch den gegebenheiten der Ausbildungsstelle 
entspricht. dem allgemeinen ziel des § 28 Abs. 1 JAg wird durch die 
Auswahl der vorgänge nach ihrem beispielswert und durch den um-
fang der besprechungen rechnung getragen werden können. bei der 
umsetzung der regelleistungen ist im Übrigen § 35 Abs. 3 JAg ange-
messen rechnung zu tragen, wonach die Aufgaben der rechtsanwältin 
oder des rechtsanwalts im bereich der gestaltenden zivilrechtspflege 
einen besonderen Ausbildungsschwerpunkt beim erlernen praktischer 
tätigkeiten bilden sollen.

(2) die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll nicht nur ein-
zelne Fragen oder rechtsprobleme punktuell bearbeiten, sondern so 
weitgehend wie möglich die erteilung und bearbeitung von mandaten 
vollständig erleben (von der mandatserteilung bis zur vollstreckung) und 
dabei an den verschiedenen Arbeitsschritten beteiligt werden.

(3) durch die Anfertigung von vermerken soll die rechtsreferendarin oder 
der rechtsreferendar die erarbeitung der typischen anwaltlichen Ar-
beitsunterlage erlernen. es soll hierbei die sicherheit erworben werden, 
das begehren der mandantin oder des mandanten in tatsächlicher und 
rechtlicher hinsicht zu erfassen und zu ordnen.
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(4) der verkehr mit der mandantschaft ist ein schwerpunkt anwaltlicher tä-
tigkeit. der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar sollte des-
halb möglichst häufig hierzu gelegenheit gegeben werden. sie oder er 
sollte zunächst an besprechungen der Ausbilderin oder des Ausbilders 
teilnehmen und sie später selber vorbereiten und in Anwesenheit der 
Ausbilderin bzw. des Ausbilders führen. es soll hierbei gelernt werden, 
den tatsachenstoff im gespräch zu erforschen, das vorbringen der 
mandantin bzw. des mandanten kritisch zu überprüfen und ihm in ver-
ständlicher Form rat und Auskunft zu erteilen.

(5) durch die teilnahme an vergleichs- und vertragsverhandlungen soll 
die rechtsreferendarin bzw. der rechtsreferendar die gestaltung von 
rechtsverhältnissen in dynamischen verhandlungssituationen lernen. 
es soll hierbei die bedeutung vorausplanenden denkens mit den mit-
teln und in den grenzen des rechts in der anwaltlichen tätigkeit er-
fahren und die bedingungen erfolgreicher interessenwahrnehmung in 
verhandlungssituationen kennen gelernt werden.

(6) der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar soll die Ausführung 
der Parteirechte (zum beispiel terminswahrnehmung vor gericht) nur 
in den sachen übertragen werden, die selbst bearbeitet oder mit der 
Ausbilderin oder dem Ausbilder zuvor besprochen wurden.

(7) durch eine verteidigung auf grund § 139 stPo lernt die rechtsreferen-
darin oder der rechtsreferendar in besonderem maße, eine Aufgabe 
selbständig und eigenverantwortlich zu erledigen im sinne des § 31 
Abs. 1 satz 2 JAg. hier können die zunächst nur durch Anschauung 
in vorangegangenen sitzungen erworbenen Kenntnisse der praktischen 
handhabung der vorschriften des strafprozessrechts durch eigene 
Ausübung vertieft werden. zugleich hat die rechtsreferendarin oder 
der rechtsreferendar hier die möglichkeit, den angemessenen umgang 
mit anderen Prozessbeteiligten durch eigene erfahrung zu erlernen. die 
vorgesehene Übertragung der verteidigung sollte deshalb nach mög-
lichkeit unbedingt vorgenommen werden.

(8) die Fähigkeit, durch vertragsgestaltung Konflikte zu vermeiden und 
Lebensverhältnisse vorausschauend zu gestalten, ist eine wesentliche 
Qualifikation für die Ausübung des anwaltlichen berufes. die rechts-
referendarin oder der rechtsreferendar sollte sie durch die Planung 
und gestaltung eines in der anwaltlichen Praxis häufig vorkommenden 
vertragstyps (zum beispiel eines miet- oder Pachtvertrages, einer un-
fallregulierungsvereinbarung, einer ehescheidungsfolgenvereinbarung) 
erwerben.

(9) besondere Aufmerksamkeit soll im rahmen der Ausbildung dem um-
gang mit den rechtssuchenden gewidmet werden. die kommunikativen 
und sozialen Fertigkeiten der rechtsreferendarinnen und rechtsrefe-
rendare sollen gefördert werden. dies betrifft insbesondere die in der 
juristischen Praxis erforderlichen schlüsselqualifikationen wie verhand-
lungsmanagement, gesprächsführung, rhetorik, streitschlichtung und 
mediation.
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(10) Alle schriftlichen entwürfe sind von der Ausbilderin oder vom Ausbilder 
durchzusehen, ggf. mit randvermerken zu versehen und zu bewerten. 
sie sind daraufhin möglichst sogleich mit der rechtsreferendarin oder 
dem rechtsreferendar zu besprechen.

(11) die vorgeschriebene zahl der geforderten Arbeiten sollte grundsätzlich 
weder unter- noch überschritten werden. eine Überschreitung ginge 
nicht nur zu Lasten der gründlichkeit der bearbeitung sowie der not-
wendigen vorbereitung und mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft, son-
dern vor allem auch zu Lasten der praktisch bedeutsamen beteiligung 
an der alltäglichen Praxis der Ausbilderin oder des Ausbilders sowie der 
teilnahme an instruktiven besprechungen und verhandlungen. Auch ist 
die eigenvorbereitung der rechtsreferendarin oder des rechtsreferen-
dars zu berücksichtigen. selbst wenn die rechtsreferendarin oder der 
rechtsreferendar die bereitschaft erklärte, sollte daher eine erhöhung 
der zahl der Leistungen unterbleiben. Andererseits darf eine wesentli-
che reduzierung der zahl der Leistungen nur unter besonderen um-
ständen erfolgen, wenn der gleiche Ausbildungserfolg wie im regelfall 
gewährleistet bleibt, zum beispiel bei der gruppenausbildung wegen 
der mit ihr verbundenen größeren Arbeitsintensität.

iv. Beurteilung der Leistungen der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare

Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kriterien für ihre 
Beurteilung aufgrund einer Besprechung zu Beginn ihrer Ausbildung kennen 
lernen.

hinweise:

1. die Ausbilderin oder der Ausbilder soll in der ersten Woche der Ausbildung 
mit der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar den Ausbildungsplan 
und ihre oder seine bewertungspraxis besprechen. die rechtsreferendarin 
oder der rechtsreferendar soll dabei auch ausdrücklich auf die mindestan-
forderungen nach dem Ausbildungsplan hingewiesen werden. es soll deut-
lich gemacht werden, dass der rechtsreferendarin oder dem rechtsrefe-
rendar durch die beteiligung an der anwaltlichen Praxis durch Anfertigung 
von entwürfen, teilnahme an beratungen, eigene - wenn auch beaufsich-
tigte - verhandlungsführungen und büroarbeit eine mitverantwortung für die 
bearbeitung der mandate zukommt, und dass deshalb für die beurteilung 
weniger auf einige auffällige positive oder negative einzelleistungen als viel-
mehr auf das insgesamt unter dem zuvor genannten gesichtspunkt gezeigte 
Ausbildungsinteresse, den Arbeitseinsatz, die aufgewandte sorgfalt und de-
ren niederschlag in den gesamtleistungen abzustellen ist. dadurch können 
der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar in sachbezogener Weise 
die grundsätze der bewertungspraxis der Ausbilderin oder des Ausbilders 
dargestellt und erläutert werden. es sollte dabei auch darauf hingewiesen 
werden, dass die maßstäbe für die praktische brauchbarkeit der Leistungen 
mit dem Fortschreiten der Ausbildung strenger werden, während zu Anfang 
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der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar ein gewisser Freibereich 
für erste versuche und das hineinfinden in die Praxis zugebilligt werden sollte.

2. die Ausbilderin oder der Ausbilder hat die Arbeitsergebnisse der rechtsre-
ferendarin oder des rechtsreferendars jeweils alsbald mit ihr bzw. ihm zu 
besprechen, zu bewerten und hinweise für ihre verbesserung zu geben. dies 
gilt insbesondere für die regelleistungen. durch die besprechung soll die 
rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar gelegenheit erhalten, den ak-
tuellen Ausbildungsstand einzuschätzen und sich fortlaufend am angestreb-
ten Ausbildungsziel zu orientieren.

v. Ausbildungsnachweis

es ist ein Ausbildungsnachweis nach dem beigefügten muster zu führen, in dem 
die einzelnen Leistungen festzuhalten und in den auch die beurteilungen sowie die 
erteilten noten aufzunehmen sind. Am ende der Ausbildung ist der Ausbildungs-
nachweis dem zeugnis beizufügen.

vi. Zeugnis

die Ausbilderin oder der Ausbilder hat am ende der Ausbildungszeit der rechtsre-
ferendarin oder dem rechtsreferendar ein zeugnis zu erteilen, das auf der grund-
lage des beizufügenden Ausbildungsnachweises eine ausführliche beurteilung und 
eine bewertung der gesamtleistung mit einer note und einer Punktzahl nach § 15 
JAg enthält. das zeugnis ist spätestens einen monat nach ende der Ausbildung 
zu erstellen und unverzüglich zu den Personalakten zu geben. das zeugnis ist auf 
Wunsch mit der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar zu besprechen.

DRIttER tEIL

VORDRucKE
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ZEUGNIS 
über die Ausbildung bei einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt 

- Arbeitsgemeinschaft - 

 

 

Rechtsreferendar(in): 

Arbeitsgemeinschaft beim: 

Richterliche(r) Arbeitsgemeinschaftsleiter(in): 

Anwaltliche(r) Arbeitsgemeinschaftsleiter(in): 

Beginn und Ende der Ausbildung: 

Unterbrechungen / Fehlzeiten: 

 
 

 

 

1. Mitarbeit 
 (Ausbildungsinteresse, Arbeitseinsatz, Selbständigkeit, Auffassungsgabe, Zusammenarbeit, Diskussionsbereitschaft, Toleranz, 

Durchsetzungsvermögen, Einstellung auf unterschiedliche Situationen) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leistungen (zusammenfassende Beurteilung mit Angaben über die Entwicklung) 

 a) Mündliche Leistungen 

 

 

 

 

 

 

 

 b) Schriftliche Leistungen 
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3. Rechtskenntnisse 
 (Materielles Recht, Verfahrensrecht, besondere Rechtsgebiete; jeweils mit Angaben über die Entwicklung während der Ausbildung) 

 

 

 

 

 

 

4. Praktische Fähigkeiten 
 (Sichtung und Begrenzung des Sachverhalts; Auffinden und Auswahl von Lösungsgesichtspunkten; Fähigkeit zur rechtlichen 

Argumentation; Umsetzung von Rechtskenntnissen in praktische Entscheidungen; Verhalten in Entscheidungssituationen; Arbeits- 

geschwindigkeit; Belastbarkeit; Leistungsvermögen) 

 

 

 

 

 

 

5. Sonstige Bemerkungen 
 (u.a. Erfassen der sozialen, wirtschaftlichen und rechtspolitischen Grundlagen sowie Auswirkungen der juristischen Berufsausübung) 

 

 

 

 

 

 

6. Gesamtwürdigung und Note nach § 26 Abs. 4 JAO, § 15 JAG 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
Ort, Datum 

________________________________________ 
Unterschrift Richterin / Richter 

 

 

________________________________________ 
Ort, Datum 

________________________________________ 
Unterschrift Rechtsanwältin / Rechtsanwalt 

 
 
 
Abschrift des Zeugnisses der Rechtsreferendarin / dem Rechtsreferendar übersandt am: _______________ 
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ZEUGNIS 
über die Ausbildung bei einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt 

- Ausbildungsstelle - 

 

 

Rechtsreferendar(in): 

Ausbildungsstelle: 

Ausbilder(in): 

Beginn und Ende der Ausbildung: 

Unterbrechungen / Fehlzeiten: 

 

 

 

 

1. Mitarbeit 
 (Ausbildungsinteresse, Arbeitseinsatz, Selbständigkeit, Auffassungsgabe, Zusammenarbeit, Diskussionsbereitschaft, Toleranz, 

Durchsetzungsvermögen, Einstellung auf unterschiedliche Situationen) 

 

 

 

 

 

2. Leistungen (zusammenfassende Beurteilung mit Angaben über die Entwicklung) 

 a) Mündliche Leistungen 

 

 

 

 

 

 b) Schriftliche Leistungen 

 

 

 

 

 

 d) Beteiligung an der praktischen Arbeit 
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3. Rechtskenntnisse 
 (Materielles Recht, Verfahrensrecht, besondere Rechtsgebiete; jeweils mit Angaben über die Entwicklung während der Ausbildung) 

 

 

 

 

 

4. Praktische Fähigkeiten 
 (Sichtung und Begrenzung des Sachverhalts; Auffinden und Auswahl von Lösungsgesichtspunkten; Fähigkeit zur rechtlichen 

Argumentation; Umsetzung von Rechtskenntnissen in praktische Entscheidungen; Verhalten in Entscheidungssituationen; Arbeits- 

geschwindigkeit; Belastbarkeit; Leistungsvermögen) 

 

 

 

 

 

5. Erfassen der sozialen, wirtschaftlichen und rechtspolitischen Grundlagen sowie 

Auswirkungen der juristischen Berufsausübung 

 

 

 

 

 

6. Sonstige Bemerkungen 

 

 

 

 

 

7. Gesamtwürdigung und Note nach § 18 Abs. 2 JAO, § 15 JAG 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Ort, Datum 

________________________________________ 

Unterschrift Ausbilder(in) 

 

 

Abschrift des Zeugnisses der Rechtsreferendarin / dem Rechtsreferendar übersandt am: _______________
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Nr. 35 Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare im juristi-
schen Vorbe reitungsdienst; hier: Ausbildungsplan für die Ausbildung in Strafsa-
chen nach § 31 Abs. 1 Satz 3, § 37 Abs. 4 JAG. RdErl. d. MdJ v. 21.10.2014 (2220 
- II/E2 - 2014/7709 - II/E) – JMBl. S. 703 – – Gült.-Verz. Nr. 322 –

der erlass tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. Für Ausbildungsstationen nach § 29 Abs. 2 
nr. 2 JAg, die vor dem 1. Januar 2015 begonnen haben, gilt der Ausbildungsplan vom 
21. oktober 2009 (2220 - v/A2 - 2008/11994 - v) fort.

üBERSIcHt

ERStER tEIL:

DIE AuSBILDuNG IN DER ARBEItSGEMEINScHAft

A.

Einführungsarbeitsgemeinschaft

i. Allgemeines

ii. Lernziele

1. Kenntnis der organisation der strafrechtspflege

2. Kenntnis des ganges des strafverfahrens

2.1 Kenntnis des Ablaufs des strafverfahrens

2.2 Kenntnis der Lenkung durch die staatsanwaltschaft

2.3 Kenntnis der stellung der verfahrensbeteiligten

2.4 Kenntnis der staatsanwaltschaftlichen und gerichtlichen Arbeitsergebnisse

2.5 Kenntnis des Aufbaus eines Plädoyers

3. Kenntnis der Aufgaben der strafrechtspflege in ihrer beziehung zu sozialem 
verhalten

B.

Regelarbeitsgemeinschaft

i. Lernziele

Fähigkeit zur herstellung und darstellung und beurteilung strafrechtlicher ent-
scheidungen

1. Fähigkeit zur Anwendung verfahrens- und sachlich-rechtlicher normen

2. Fähigkeit zur sachverhaltserforschung im ermittlungsverfahren

2.1 Kenntnis der verfassungsrechtlichen grenzen von zwangsbefugnissen
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2.2 Fähigkeit zur darstellung von ermittlungsverfügungen

3. Fähigkeit zur darstellung von staatsanwaltschaftlichen Abschlussverfügungen

3.1 Kenntnis der stufen des tatverdachts

3.2  Fähigkeit zur beurteilung des einflusses von Kriminalitätstheorien auf die ge-
staltung von strafverfahren

4. Fähigkeit zum nachvollzug der hauptverhandlung

4.1 Fähigkeit zur beurteilung der stellung und Funktion der verfahrensbeteiligten

4.2 Kenntnis der beweisaufnahme

4.3 Kenntnis der möglichkeiten der verhandlungssteuerung

5. Fähigkeit zur Abfassung eines strafurteils

5.1 Kenntnis der urteilsbestandteile

5.2 Fähigkeit zur Anwendung der strafzumessungsgrundsätze

6. Kenntnis des strafprozessualen rechtsmittelverfahrens

ii. Regelleistungen

iii. Leistungsbeurteilung

iv. Zeugnis

c.

Arbeitsformen und -material

i. Lehr- und Lernformen

ii. Lehrmaterial

ZWEItER tEIL:

DIE AuSBILDuNG BEI DER AuSBILDuNGSStELLE

i. Lernziele

1. Kenntnis der Aufgaben und organisation eines staatsanwaltschaftlichen de-
zernats oder eines strafgerichts

2. Fähigkeit zur praktischen Anwendung des strafprozessrechts

ii. Regelleistungen

iii. sitzungsdienst

iv. Leistungsbeurteilung
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v. Ausbildungsnachweis

vi. Zeugnis

DRIttER tEIL:

VORDRucKE

i. Zeugnisse

1. Arbeitsgemeinschaft

2. Ausbildungsstelle

ii. Ausbildungsnachweise

1. Ausbildung bei einer staatsanwaltschaft

2. Ausbildung bei einem gericht

ERStER tEIL

DIE AuSBILDuNG IN DER ARBEItSGEMEINScHAft

A.

Einführungsarbeitsgemeinschaft

i. Allgemeines

nach § 24 JAo finden zu beginn der Ausbildung in den Pflichtstationen einfüh-
rungsarbeitsgemeinschaften statt, und zwar im strafrecht eine Woche.

Während der einführungsarbeitsgemeinschaft werden die rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendare keiner anderen Arbeitsgemeinschaft und keiner Ausbil-
dungsstelle zugeteilt und versehen ihren dienst nur durch teilnahme an der einfüh-
rungsarbeitsgemeinschaft sowie deren vor- und nachbereitung.

in den einführungsarbeitsgemeinschaften sind den rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendaren zur unterstützung der während der gesamten Ausbildung not-
wendigen eigenen vorbereitungen methodische hinweise für die erarbeitung von 
bedeutsamer rechtsprechung und Literatur zu geben.
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ii. Lernziele

die einführungsarbeitsgemeinschaft soll die rechtsreferendarinnen und rechtsre-
ferendare darauf vorbereiten, während der anschließenden Ausbildung in der Pra-
xis bei einer staatsanwaltschaft oder einem Amts- oder Landgericht in strafsachen 
von Anfang an möglichst selbständig mitzuarbeiten. hieraus er geben sich folgende 
Ausbildungsziele:

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Organisa-
tion der Strafrechtspflege kennen lernen, insbesondere
•	 Aufbau,	 Organisation	 und	 Zuständigkeit	 von	 Staatsanwaltschaften	

und Strafgerichten,
•	 die	Organisation	der	Strafvollzugs-	und	Gnadenbehörden,
•	 das	 Zusammenwirken	 von	 Polizeibehörden,	 Staatsanwaltschaften	

und Strafgerichten auf der einen sowie der sonstigen an der Straf-
rechtspflege beteiligten Behörden auf der andern Seite (wie etwa Ge-
richtshilfe, Jugendhilfe, Bewährungshilfe und Sozialhilfebehörde).

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen den Gang des 
Strafverfahrens, seine typischen Handlungsformen und die Stel lung der 
daran Beteiligten im überblick kennen lernen.

2.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen den Ablauf 
des Strafverfahrens nach den Abschnitten der StPO kennen lernen.

2.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Möglich-
keiten der Lenkung des Strafverfahrens durch die Staatsan waltschaft 
kennen lernen.

hinweise:

2.2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die staatsanwalt-
schaft	als	„Herrin	des	Ermittlungsverfahrens”	erkennen,	de	ren	Aufgabe	es	ist,	
ermittlungshandlungen und -tätigkeiten – insbeson dere unter inanspruch-
nahme von Polizeibehörden oder z.b. auch der Ju gendgerichtshilfe – zu 
steuern.

2.2.2. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die der steue rung 
und durchführung des ermittlungsverfahrens dienenden vorschrif ten der  
§§ 151 bis 177 stPo im Überblick kennen lernen und erkennen, dass diese 
häufig entscheidungsspielräume eröffnen, die unter heranzie hung der richt-
linien für das strafverfahren und das bußgeldverfahren vom 1. Januar 1977 
(in der jeweils aktuellen Fassung) auszufüllen sind.

2.2.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die grundsätze für 
das tätigwerden der strafverfolgungsorgane (§§ 152 Abs. 2, 158, 160, 163 
stPo) und die Ausnahmen vom verfolgungszwang (§§ 152a ff. stPo) kennen 
lernen.
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2.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die stel lung von 
gericht, staatsanwaltschaft, verteidigung und des be schuldigten/Angeklag-
ten im strafverfahren kennen lernen und beur teilen können.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen unter heranzie hung 
der die rechtstellung des beschuldigten/Angeklagten regelnden vorschrif-
ten erkennen, dass diese nicht lediglich objekt eines über sie ergehenden 
verfahrens sind, sondern als rechtssubjekt mit bestimmten rechts- und ver-
fahrensgarantien insbesondere des grundgesetzes, der menschenrechts-
konvention und der strafprozessordnung ausgestattet sind. in diesem zu-
sammenhang kann verdeutlicht werden, dass die staatsanwaltschaft bei der 
verwirklichung der ihr vom gesetzgeber zugewiesenen Aufgabe die Funkti-
onsfähigkeit und effizienz der strafrechtspflege im rahmen der geltenden 
gesetze gewährleistet und in unserer rechtsordnung keine Partei ist.

nachdem die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare im verlauf der 
Arbeitsgemeinschaft i die sozialwissenschaftlichen erkenntnisse zum rich-
terberuf kennen gelernt und sich im zusammenhang mit der Len kung des 
strafverfahrens mit der stellung der staatsanwaltschaft befasst haben, sollen 
sie hier auch die Position der verteidigung kennen lernen. diese befindet sich 
im spannungsverhältnis zwischen ihrer stellung als organ der rechtspflege 
und ihrer Funktion als interessenvertreter des beschuldigten/Angeklagten.

2.4 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Arbeits-
ergebnisse staatsanwaltschaftlicher und gerichtlicher tätig keit im 
überblick kennen lernen und die fähigkeit erwerben, eine staatsanwalt-
schaftliche Abschlussverfügung in ihrem förmlichen Aufbau darzustel-
len.

hinweise: .

2.4.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen in einem ersten 
Überblick die unterschiedlichen Arten schriftlicher entscheidungen von 
staatsanwaltschaft und strafgericht (vermerke, verfügungen usw.) ken nen 
lernen. sie sollen insbesondere einen ersten Überblick in bestehende forma-
lisierte Arbeitstechniken und -formen erhalten.

2.4.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen zur vorberei tung 
der Ausbildung in der Ausbildungsstelle die technik der Abfassung staatsan-
waltschaftlicher Abschlussverfügungen und – jedenfalls im Über blick – auch 
die grundsätze des Aufbaus eines strafgerichtlichen urteils kennen lernen.

2.5 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Grund-
sätze über den Aufbau und die Gestaltung eines staatsanwaltschaftli-
chen Plädoyers kennen lernen.

hinweise:

um es den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren zu ermögli chen, 
alsbald nach beginn der Ausbildung in der Ausbildungsstelle schlussvorträge 
nach § 258 stPo halten zu können, sind Aufbau, be standteile und schwerge-
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wicht des staatsanwaltschaftlichen Plädoyers zu besprechen, insbesondere 
die beweiswürdigung und die strafzumessung, zu der jedoch der rat der 
Ausbilderin bzw. des Ausbilders gerade zu An fang unentbehrlich sein dürfte. 
Wo möglich, können die rechtsreferen darinnen und rechtsreferendare eine 
erste möglichkeit erhalten, das ei gene halten von schlussvorträgen zu üben. 
eine vertiefende behandlung des Plädoyers bleibt der Ausbildung in der re-
gelarbeitsgemeinschaft vorbehalten.

3. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Aufga ben 
der Strafrechtspflege in ihrer Beziehung zu sozialem Verhalten im über-
blick kennen lernen, analysieren und beurteilen können.

hinweise:

obwohl der nachholbedarf für straf- und strafverfahrensrecht bei den 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren erfahrungsgemäß groß ist, 
würde eine vermittlung allein von rechtsnormwissen dem zweck ei ner ein-
führungsarbeitsgemeinschaft nicht gerecht (vgl. § 24 Abs. 3 JAo, § 28 JAg). 
es sind bereits in der einführungsarbeitsgemeinschaft auch allgemeine Fra-
gen der entstehung von Kriminalität und der Funktion der strafrechtspflege 
in die Arbeit einzubeziehen.

B.

Regelarbeitsgemeinschaft

i. Lernziele

Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen strafrechtli che Ent-
scheidungen erfassen, analysieren, beurteilen, selbst herstellen und darstel-
len können.

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die verfah-
rens- und sachlich-rechtlichen Normen kennen und anwen den lernen, 
die eine strafrechtliche Entscheidung lenken.

hinweise:

1.1 von den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren wird in der zweiten 
Ausbildungsstation erwartet, dass sie das materielle straf echt gutachterlich 
anwenden können und die grundzüge des er mittlungsverfahrens der stPo 
kennen. Am ende der viermonatigen strafrechtlichen Ausbildung sollen die 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare auch die strafprozessualen 
normen anwenden können. das schwergewicht der rechtsdogmatischen 
Ausbildung muss daher auch in der Arbeitsgemeinschaft auf strafprozessua-
lem gebiet liegen.

1.2 das strafrechtliche entscheidungsverfahren sollte zu beginn der Arbeitsge-
meinschaft in Fortführung des einführungslehrgangs ver tieft werden, um den 
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rechtsreferendarinnen und rechtsreferenda ren auch eine unterstützung für 
die Ausbildungsstelle zu geben.

1.3 Als didaktische Aufteilung empfehlen sich – wie auch im Ausbil dungsplan in 
erstinstanzlichen zivilsachen – der Aspekt der her stellung einer entschei-
dung, d.h. die behandlung des gegliederten, in einzelne Abschnitte und 
verfahrensschritte aufteilbaren ent scheidungsvorgangs und der Aspekt der 
darstellung der in diesem Ablauf anfallenden entscheidungsergebnisse. mit 
der Aufgliede rung des strafrechtlichen (gesamt-)entscheidungsvorgangs in 
ein zelne, nach ihren rechtlichen und tatsächlichen bestimmungsgrün den zu 
untersuchende verfahrensabschnitte können die einzelnen entscheidungssi-
tuationen des staatsanwalts oder der staatsanwältin und des richters oder 
der richterin erarbeitet werden.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen im Rah men 
des Ermittlungsverfahrens Sachverhalte erforschen können.

2.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die verfas-
sungsrechtlichen Eingrenzungen der konkreten Einzelentscheidungen 
der Strafrechtspflegeorgane kennen lernen und beurteilen können.

hinweise

2.1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen – nach dem Über-
blick über die ermittlungsbefugnisse und die dafür zur verfügung stehen-
den ermittlungsmaßnahmen in der einfüh rungsarbeitsgemeinschaft – die 
sachverhaltsforschung im er mittlungsverfahren als ein Kernstück des ent-
stehungsvorgangs einer strafrechtlichen entscheidung vertiefend kennen 
lernen. dazu wird unter dem gesichtspunkt der zulässigkeit von zwangs-
befugnissen und ihrer begrenzung zu zeigen sein, an welchen stellen einer 
entscheidung über eine zwangsmaß nahme und bei der durchführung der 
maßnahme selbst immer wieder konkrete Abwägungen zur verhältnismäßig-
keit und zu den grenzen insbesondere der Art. 1, 2, 10 und 13 gg ihren 
schutzbereich gegenüber den strafprozessualen eingriffsbefug nissen entfal-
ten.

2.1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen in die sem zusam-
menhang die voraussetzungen für den erlass eines untersuchungshaftbe-
fehls, den entsprechenden Antrag und die rechtsbehelfe gegen die Anord-
nung und Fortdauer der untersu chungshaft sowie die haftprüfungsverfahren 
kennen lernen.

2.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen lernen, Ermitt-
lungsverfügungen darzustellen und Aufklä rungsmaßnahmen zu treffen.

hinweise:

2.2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die strafprozes-
sualen vorschriften kennen lernen, auf grund deren die staatsanwaltschaft 
ermittlungsmaßnah men durchführen lässt (§ 161 stPo), staatsanwaltschaft 
und gericht vernehmungen durchführen (§§ 161a, 163a, 243 Abs. 4, 250 
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stPo) und in der hauptverhandlung das verfahren durch Fragen gefördert 
wird (§§ 240, 241, 257 stPo).

2.2.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die in der Ausbil-
dungsstelle hinsichtlich der Abfassung konkreter ermittlungsverfügungen 
und der durchführung von Aufklärungsmaßnahmen gemachten erfahrungen 
vertiefen.

2.2.3 Für rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare, die auf grund ihrer Aus-
bildung beim schöffengericht geringen einblick in die staatsanwaltliche er-
mittlungstätigkeit ha ben, bietet sich hier gelegenheit, die Abfassung einer 
ermittlungsverfügung zu lernen.

3. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Abschluss-
verfügung der Staatsanwaltschaft treffen und darstellen können.

3.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die verschie-
denen Stufen des tatverdachts und seine unterschiedliche Wertung 
kennen lernen.

hinweise:

3.1.1 nachdem in der einführungsarbeitsgemeinschaft die einzelnen staatsanwalt-
schaftlichen entscheidungen (einstellung und erhe bung der öffentlichen Kla-
ge) im Überblick behandelt und in ih rem Aufbau dargestellt wurden, sollen 
die rechtsreferendarin nen und rechtsreferendare nunmehr unter Abstellung 
auf die staatsanwaltschaftliche Praxis lernen, die entscheidung über den ver-
dacht einer straftat zu treffen.

3.1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Abstufungen 
der Wahrscheinlichkeit des vorliegens einer straftat (Anfangsverdacht, hin-
reichender und dringender tat verdacht) nach den objektiv zu fordernden in-
dizien und der subjektiven gewissheit, dem verdacht, erkennen.

3.1.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen in die sem zusam-
menhang die Weisungsgebundenheit des staatsan walts oder der staatsan-
wältin kennen lernen. dabei sollte das besondere Problem behandelt wer-
den, ob und in welchem um fang das Weisungsrecht den staatsanwalt oder 
die staatsanwäl tin auch hinsichtlich der Wertung eines tatverdachts binden 
kann.

3.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen mögliche 
Konsequenzen der unterschiedlichen theorien über die Entstehung von 
abweichendem Verhalten und Kriminalität auf die Gestaltung des Straf-
verfahrens erken nen und beurteilen können.

Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen lernen die 
Auswirkungen unterschiedlicher kriminologischer/sozial-wissenschaft-
licher theorien auf die strafrechtliche Praxis zu erkennen und einer kri-
tischen Würdigung zu unterziehen.



711

4. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die strafpro-
zessuale Hauptverhandlung und das funktionale Zu sammenspiel der 
Verfahrensbeteiligten kennen lernen und nachvollziehen können.

4.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Stellung 
und die funktion der einzelnen Verfahrensbeteiligten analysieren und 
beurteilen lernen.

hinweise:

4.1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare, die den Ablauf und die 
einzelheiten der hauptverhandlung zu nächst in der Ausbildungsstelle erleben 
und erlernen, sol len durch die behandlung von grundfragen der hauptver-
handlung ihr verständnis für die praktische handhabung der einschlägigen 
strafprozessualen vorschriften vertiefen.

4.1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen lernen, den von den 
vorschriften über die hauptverhand lung gezogenen rahmen im konkreten 
Fall angemessen auszufüllen (z. b. Ausübung des Fragerechts, entschei-
dungen über beweisanträge, umfang des eingehens auf die einlassungen 
der Angeklagten), da die stellung der einzelnen beteiligten am strafverfahren 
rechtlich nicht vollständig durchnormiert ist.

4.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Beweis-
aufnahme als Kernstück der Hauptverhandlung kennen lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen sich vertiefend mit 
den Arten der beweismittel in der hauptver handlung beschäftigen. insbeson-
dere sollen sie die behandlung von beweisanträgen durch das gericht sowie 
die beweiserhe bungs- und beweisverwertungsverbote kennen lernen. dar-
über hinaus sollen sie sich mit der Frage der verständigung im straf prozess 
auseinandersetzen.

4.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Steuerung 
der Hauptverhandlung durch sprachliche Kom munikation kennen lernen.

hinweise:

4.3.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die bedeutung der 
verhandlungsleitung durch die vorsit zende bzw. den vorsitzenden kennen 
lernen. sie sollen - ausgehend von der beschäftigung mit den verschiede-
nen berufsrollen - die im verlauf eines verfahrens auftreten den handlungen 
der beteiligten aufeinander beziehen und so das daraus sich ergebende 
Kommunikationsnetz unter suchen. stichworte können hier Fragen nach der 
Auswir kung von Prozessklima, den darstellungsproblemen der beteiligten, 
kompensatorischer verhandlungsführung und sprachlichen Problemen der 
Kommunikation der betei ligten sein. Auch kann die Frage aufgeworfen wer-
den, in wieweit in der hauptverhandlung der Konflikt tatsächlich aufgearbeitet 
und verarbeitet wird und welche Auswirkun gen das verhandlungsklima auf 
die anschließende straf vollstreckung haben kann.
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4.3.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die möglichen stör-
faktoren im funktionalen zusammen spiel der verfahrensbeteiligten kennen 
lernen. sie sollen lernen, auf missbrauch von Prozessrechten durch verfah-
rensbeteiligte angemessen zu reagieren. sie sollen unbe wusste Kommuni-
kationsstörungen (z. b. missverstehen, verbalisierungsschwierigkeiten von 
Angeklagten/zeugen, mangel an einfühlungsvermögen bei richterinnen und 
richtern bzw. staatsanwältinnen und staatsanwälten, sprachbarrieren zwi-
schen verschiedenen verfahrensbetei ligten) erkennen und vermeiden lernen.

4.3.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die in der einfüh-
rungsarbeitsgemeinschaft erworbenen Kenntnisse über die gestaltung von 
schlussvorträgen ver tiefen und lernen, ein Plädoyer selbständig zu halten.

5. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare müssen die Abfas-
sung eines Strafurteils erlernen.

5.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Bestand-
teile und die funktion eines Strafurteils kennen ler nen und die fähigkeit 
erwerben, ein Strafurteil darzustellen.

hinweise:

5.1.1 da sie auch in Prüfungsaufgaben verlangt werden kann, ist in der Arbeitsge-
meinschaft ein Abschnitt über die Abfas sung von strafurteilen vorzusehen. 
die rechtsreferenda rinnen und rechtsreferendare sollen Aufbau, Abfassung 
und darstellung des strafurteils erlernen.

5.1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen das strafurteil als 
vollstreckungsgrundlage kennen lernen. sie sollen lernen, welche förmlichen 
einzelheiten bei der vollstreckung eines strafurteils von der staatsanwalt-
schaft und dem vollstreckungsgericht zu beachten sind. darüber hinaus 
sollten die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare im rahmen der Ar-
beitsgemeinschaft nach entsprechender vorbereitung in einer Justizvollzugs-
anstalt einen Überblick über die Probleme des strafvoll zugs erhalten.

5.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sol len die Grundzü-
ge der Strafzumessung kennen lernen, kritisch beurteilen und anwen-
den können.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen lernen, den durch  
§ 46 stgb zur verfügung gestellten rahmen von beurteilungsgesichtspunk-
ten angemessen auszufüllen. dazu kann einmal ein bezug zu den theorien 
über die entstehung von Kriminalität hergestellt werden, was aus ihrer jewei-
ligen sicht durch den derzeitigen straf vollzug als ergebnis zu erwarten ist, 
wenn man den ent sprechenden theoretischen Ansatz als zutreffend unter-
stellt. ein anderer Ansatz kann sein, die theorien über den zweck der strafe 
zusammen zu stellen und nachzuprüfen, inwieweit sie von § 46 stgb aufge-
nommen worden sind und ob sie Ansatzpunkte für eine Wertung im sinne 
einer rangfolge der gesichtspunkte erkennen lassen.
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die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen auch die grundla-
gen der Anordnung von maßnahmen der besserung und sicherung kennen 
lernen.

6. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen das strafpro-
zessuale Rechtsmittelverfahren kennen lernen.

hinweise:

6.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare, die während der Aus-
bildung in der Ausbildungsstelle kaum gelegenheit haben, erfahrungen mit 
rechtsmittelverfah ren zu sammeln, sollen dennoch die wesentlichen Aspek-
te des strafprozessualen rechtsmittelverfahrens unter besonderer beach-
tung des revisionsrechts kennen lernen.

6.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen insbesondere Auf-
bau, Abfassung und darstellung von re visionsurteilen und revisionsbegrün-
dungsschriften erlernen, da dies auch in Prüfungsaufgaben verlangt werden 
kann.

6.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen in diesem zusam-
menhang auch die grundzüge des gna denwesens kennen lernen.

ii. Regelleistungen der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare haben grundsätz lich 
zwei Regelleistungen zu erbringen.

1.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare haben regelmä ßig 
unter prüfungsähnlichen Bedingungen eine Aufsichtsarbeit zu schrei-
ben.

1.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare haben unter prü-
fungsähnlichen Bedingungen einen Kurzvortrag zu halten.

hinweise:

1.2.1 die regelleistungen sollten sich in den unterrichtsstoff und die unterrichts-
organisation sinnvoll einfügen. die Klausur soll deshalb die abschließende 
Lernkontrolle vorangegangener unterrichtsein heiten sein. Kurzvorträge soll-
ten nachfolgende Lehrgespräche, Kleingruppenarbeit oder diskussionen vor-
bereiten.

die zahl der geforderten Arbeiten sollte regelmäßig weder unter- noch über-
schritten werden.

1.2.2 um den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren die möglichkeit einer 
umfassenden Lernkontrolle zu eröffnen, soll ne ben der regelleistungsklausur 
eine Übungsklausur angeboten wer den, die auf die Abfassung einer anderen 
praktischen entscheidung gerichtet ist, als die regelleistungsklausur. War 
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die regelleis tungsklausur beispielsweise auf eine staatsanwaltschaftliche 
Ab schlussverfügung gerichtet, so würde sich für die Übungsklausur insbe-
sondere eine revisions- oder urteilsklausur anbieten.

iii. Beurteilung der Leistungen der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare

Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kriterien für ihre 
Beurteilung kennen.

hinweise:

1. die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter soll in 
der ersten Woche der Ausbildung mit den rechtsreferendarinnen und rechts-
referendaren den Ausbildungsplan und ihre bzw. seine bewer tungspraxis 
besprechen. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferen dare sollen dabei 
auch ausdrücklich auf die regelleistungen nach dem Ausbildungsplan hin-
gewiesen werden. es soll ihnen deutlich gemacht werden, dass für die beur-
teilung weniger auf einige auffällig positive oder negative einzelleistungen als 
vielmehr auf das insgesamt gezeigte Ausbildungsinteresse, den Arbeitseins-
atz, die aufgewandte sorgfalt und deren niederschlag in den gesamtleistun-
gen abzustellen ist. es sollte da bei auch darauf hingewiesen werden, dass 
die maßstäbe für die Leistun gen mit dem Fortschreiten der Ausbildung stren-
ger werden, während zu Anfang den rechtsreferendarinnen und rechtsrefe-
rendaren ein gewisser Freibereich für erste versuche und das hineinfinden in 
die Praxis zuge billigt werden sollte.

2. die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter hat 
die regelleistungen jeweils alsbald zu besprechen und den rechtsrefe-
rendarinnen und rechtsreferendaren gegenüber zu bewerten. durch die 
besprechung sollen die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare ge-
legenheit erhalten, ihren aktuellen Ausbildungsstand einzuschätzen und sich 
fortlaufend am angestrebten Ausbildungsziel zu orientieren.

iv. Zeugnis

die Arbeitsgemeinschaftsleiterin bzw. der Arbeitsgemeinschaftsleiter hat am ende 
der Ausbildungszeit den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren ein zeug-
nis zu erteilen, das gemäß § 26 Abs. 4 JAo unter genauer Angabe der regelleis-
tungen eine ausführliche beurteilung und bewertung der gesamt leistung enthält. 
das zeugnis ist spätestens einen monat nach ende der Ausbil dung zu erstellen 
und unverzüglich zu den Personalakten der rechtsreferenda rin oder des rechtsre-
ferendars zu geben. das zeugnis ist auf Wunsch mit der rechtsreferendarin oder 
dem rechtsreferendar zu besprechen.



715

c.

Arbeitsformen und -materialien

i. Lehr- und Lernformen

Die Organisation des Lehrens und Lernens muss den Lernzielen ent sprechen.

Die Reihenfolge der Aufführung der Lernziele im Ausbildungsplan fordert 
keine entsprechende zeitliche Reihenfolge des Ausbildungs ablaufs. Die Hin-
weise erläutern die Lernziele und zeigen Möglichkei ten zu deren umsetzung 
auf. Zur Erreichung der Lernziele ist exem plarisches Lernen unter eigenver-
antwortlicher Mitwirkung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare 
erforderlich, das auch selbständige Vor- und Nacharbeit sowie Vertiefungen 
aufgrund gezielter Hinweise der Arbeitsgemeinschaftsleiterin bzw. des Ar-
beitsgemeinschaftsleiters mit umfasst.

hinweise:

1. Alles formelle Lernen muss geplant und organisiert sein. Jede Lerneinheit 
muss ein klares, den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren mitge-
teiltes Lernziel haben, das angibt, was und wie gelernt werden soll, welche 
Fähigkeiten entwickelt und verstärkt werden sollen, ob es in ein neues sach-
gebiet einführt usw.

2. es muss jeweils die Lernmethode ausgewählt werden, durch die die rechts-
referendarinnen und rechtsreferendare das Lernziel am besten erreichen 
können.

3. der Vortrag und das darstellend-entwickelnde Verfahren sollten als unter-
richtsmethoden gewählt werden
•	 zur	konzentrierten,	systematischen	Information	über	komple-	 xe	 Sach-

verhalte bei hohem neuigkeitsgrad des Lernstoffes;
•	 zur	Vorbereitung	von	Gruppenunterricht,	einer	Diskussion	oder	von	Einzel-

arbeiten.

Als weiteres vorbereitendes verfahren in diesem sinne kommt der von einer 
rechtsreferendarin oder einem rechts referendar gehaltene Kurzvortrag in 
Frage.

4. das fragend-entwickelnde Verfahren sollte als unterrichtsme thode ge-
wählt werden
•	 zur	Vermittlung	und	Problematisierung	neuen	Wissens,	wenn	bereits	 ein	

basiswissen durch vortrag, darstellend-entwi ckelndes verfahren oder 
selbststudium vorhanden ist, wenn Kenntnisse ergänzt, strukturiert und 
problematisiert werden sollen, oder wenn rechtsreferendarinnen bzw. 
rechtsrefe rendare Fragen stellen;

•	 zur	Aktivierung	und	Motivierung	der	Lerngruppe;
•	 zur	Anleitung	zur	Selbständigkeit	oder
•	 zur	Vorbereitung	von	Gruppenarbeit.
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5. die Gruppenarbeit sollte als erwachsenengemäße Lehr- und Lern methode 
gewählt werden
•	 zum	selbsttätigen,	intensiven	Lernen;
•	 zur	Anwendung	und	Übertragung	von	Konzeptionen;
•	 zur	Steigerung	langzeitigen	Interesses	für	Fachprobleme;
•	 zur	Sozialisierung	durch	gruppendynamische	Vorgänge;

wenn die Aufgaben konkret formulierbar sind und das für die Auf gabe er-
forderliche vorwissen nach vortrag oder darstellend-entwi ckelnden verfah-
ren vorhanden ist, insbesondere zur vorbereitung von Plenumsdiskussionen 
oder unterrichtsgesprächen.

6. das Rollenspiel sollte als Lehr- und Lernmethode gewählt werden
•	 zur	Analyse	und	zum	Bewusstmachen	von	Konflikten;
•	 zum	„Eindenken”	in	Motivations-	und	Verhaltensmuster	von	Rollenträgern;
•	 zur	Findung	von	Konfliktlösungsstrategien	bei	kontroversen	Themen	nach	

einer intensiven information über Konfliktsitu ationen und rollenpositionen.

ii. Lehrmaterial

Als Lehr- und Lernmaterial sollen grundsätzlich Originalakten fälle, praktische 
Prozesssituationen und authentische Entschei dungssituationen dienen.

hinweise:

1. das Lernen an wirklichkeits- und berufsnahen modellen führt zu einem hohen 
Lernerfolg. es erleichtert die beurteilung von praktischen Anwendungsmög-
lichkeiten theoretischer erkennt nisse und strukturiert das durch traditionelle 
verfahren an den hochschulen (vorlesungen, Übungen etc.) erworbene Wis-
sen der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare.

2. Alle Akten, Fälle, vermerke, Übersichten, tabellen, Arbeitspa piere etc. sollen 
allen rechtsreferendarinnen und rechtsreferen daren vervielfältigt während 
der bearbeitung zur verfügung ge stellt oder zumindest für alle optisch veran-
schaulicht werden (durch benutzung von tafel, Lichtschreiber, schaubildern, 
elektronische Wiedergabeeinheiten (notebook und beamer) etc.).

3. sozialwissenschaftliche erkenntnisse sollen dort behandelt wer den, wo sie 
im sozialen Konflikt und im praktischen verfahren relevant werden. durch 
die einbeziehung der sozialwissen schaftlichen erkenntnisse und Fragestel-
lungen in die konkrete juristische Problemlösung sollen die rechtsreferen-
darinnen und rechtsreferendare den sinn und die bedeutung sozialwissen-
schaftlicher Fragen und Antworten für die entscheidungsfin dung erkennen 
und beurteilen lernen.

4. rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen – soweit vorhanden – 
ihre erfahrungen und Fragestellungen aus den Aus bildungsstellen in die Ar-
beitsgemeinschaft einbringen.
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ZWEItER tEIL

DIE AuSBILDuNG IN DER AuSBILDuNGSStELLE

i. Lernziele

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen zu Beginn der 
Ausbildung nach dem Besuch der Einführungsarbeitsgemein schaft die 
Aufgaben und die Organisation eines staatsanwaltschaftli chen Dezer-
nats oder eines in Strafsachen tätigen Gerichts kennen lernen.

hinweise:

1.1 von den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren, die nach der teil-
nahme an der einführungsarbeitsgemeinschaft die stations ausbildung be-
ginnen, kann erwartet werden, dass sie einen allge meinen Überblick über 
Funktion und Arbeitsweise der Ausbil dungsstelle besitzen und die wichtigs-
ten grundregeln für die Arbeit in strafsachen (grundsätze des strafverfah-
rensrechts und im zu sammenhang damit des Aufbaus der wichtigsten ent-
scheidungen und des Ablaufs eines strafverfahrens) kennen.

1.2 sie sind nunmehr im einzelnen in die Aufgaben und die organisa tion des 
dezernats/der Abteilung einzuführen, der sie zugewiesen sind. das kann 
durch unmittelbare beteiligung der rechtsreferen darinnen und rechtsrefe-
rendare an der laufenden dezernatsarbeit geschehen. neben dem organisa-
torischen Ablauf sollten auch die für die staatsanwältin oder den staatsan-
walt bzw. die richterin oder den richter in betracht kommenden rechtlichen 
handlungs möglichkeiten und -formen deutlich gemacht werden. die rechts-
referendarinnen und rechtsreferendare sollen veranlasst werden, sich das 
verständnis dafür über die jeweils einschlägigen vor schriften des strafver-
fahrensrechts und der richtlinien für das strafverfahren zu erarbeiten. die 
einführung kann aber auch an hand neu eingegangener oder noch im An-
fangsstadium des verfah rens stehender Akten erfolgen. zu diesen können 
die rechtsrefe rendarinnen und rechtsreferendare mit der Ausarbeitung ei-
nes schriftlichen vorschlags oder eines Kurzgutachtens für die weitere be-
sprechung mit der Ausbilderin bzw. dem Ausbilder beauftragt werden. die 
Ausarbeitungen sollten auch Angaben dazu enthalten, wie das verfahren im 
einzelnen weiterzuführen und zu fördern ist.

1.3 An einem vormittag ist die referendarin oder der referendar über die tätig-
keiten des sekretariats, des rechtspflegers und des schreib- und Protokoll-
dienstes zu informieren.

1.4 der einführende Abschnitt der Ausbildung in der Ausbildungsstelle sollte sich 
insgesamt über einen zeitraum von etwa zwei Wochen erstrecken.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen während der 
Ausbildung lernen, das Strafprozessrecht aufgrund der Bearbei tung ty-
pischer strafprozessualer Verfahren in der Rolle des Staats anwalts oder 
des Richters unter angemessener Berücksichtigung der gesellschaftli-
chen Auswirkungen strafrechtlicher tätigkeit anzu wenden.
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hinweise:

2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen durch Anfertigung 
von entwürfen, gutachten und vorschlägen sowie Übernahme weiterer Auf-
gaben (z. b. vernehmung, Plädoyer, be ratungsvotum) in gründlicher und ge-
nauer beschäftigung mit einer Anzahl von möglichst typischen verfahren die 
grundkenntnisse im strafverfahrensrecht erarbeiten und sich die praktischen 
und me thodischen Fähigkeiten aneignen, die sie in die Lage versetzen sol len, 
ihnen übertragene Aufgaben mehr und mehr selbständig und in der Praxis 
verwertbar zu bewältigen.

2.2 die behandlung ausgefallener oder besonders problematischer, weil abge-
legener rechtsfragen ist nicht ausbildungsgeeignet. Auch ist gegenstand 
der Ausbildung nicht die vermittlung sach lich-rechtlicher Kenntnisse; diese 
sollen die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare bereits erworben 
haben oder sie müssen sie sich erarbeiten. es geht hier vielmehr darum, wie 
sich die sach lich-rechtlichen Fragen in einem strafprozessualen verfahren 
kon kret darstellen und wie sie dort behandelt werden müssen.

2.3 gegen ende der Ausbildung sollte verstärkt auf Fragen eingegan gen werden, 
die über die rechtsanwendung hinausgehen und sich mit den gesellschaft-
lichen grundlagen und Auswirkungen strafpro zessualer verfahren beschäf-
tigen. zwar sollen diese Fragen gemäß §§ 28, 33 Abs. 1 JAg während der 
gesamten Ausbildung einbe zogen werden, wozu schon die besprechung 
der verschiedenen Ar beiten veranlassung geben wird. da die referendarin 
oder der re ferendar jedoch gegen ende der Ausbildung Arbeitsweise und 
in strumentarium der staatsanwältin oder des staatsanwalts bzw. der rich-
terin oder des richters überblicken und eine erfahrungs grundlage gewon-
nen haben soll, sollte ein besonderer schwerpunkt gesetzt werden: bei der 
Ausbildungsstelle kann etwa anhand eines laufenden verfahrens nachgeprüft 
werden, wie eine getroffene oder zu treffende entscheidung oder ein anderer 
verfahrensabschluss auf die beteiligten wirken kann oder gewirkt hat.
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ii. Regelleistungen der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare

In der Ausbildung bei einer Staats- 
anwaltschaft: 

In der Ausbildung bei einem Amtsge- 
richt/Schöffengericht/Strafrichter 
oder einem Landgericht/Strafkammer:

1. für das Ziel des § 33 Abs. 2 Nr. 1 JAG, einen strafrechtlich bedeutsamen 
Le bensvorgang zu erfassen, darzustellen und weiter zu ermitteln, haben die 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare regelmäßig

in zwei noch nicht abschließend 
ermittelten verfahren eine un-
ter rechtlichen gesichtspunkten 
geordnete sachverhaltszusam-
menfassung mit anschließender 
gutachtlicher Würdigung anzufer-
tigen und ggf. eine ermittlungs-
verfügung zu entwerfen.

 

in zwei dazu geeigneten verfahren 
eine unter rechtlichen gesichtspunkten 
geordnete sachverhaltszusammenstel-
lung oder sachverhaltsüberprüfung mit 
anschließender gutachtlicher Würdigung 
zur vorbereitung des eröffnungsbe-
schlusses anzufertigen und ggf. einen 
beschluss nach § 202 stPo zu entwer-
fen.

2. für das Ziel des § 33 Abs. 2 Nr. 2 JAG, ermittlungsergebnisse strafrechtlich 
zu würdigen und nach dieser Würdigung in den von der Praxis verwendeten 
Formen eine entscheidung zu treffen und überzeugend zu begründen, haben 
die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare regelmäßig

2.1 sechs Anklageschriften anzuferti-
gen, davon eine mit schwerpunkt 
im bereich der tatsachenfest-
stellung und eine von überdurch-
schnittlicher tatsächlicher und 
rechtlicher schwierigkeit, deren 
bearbeitung jedoch die dauer 
von einer Woche nicht über-
schreiten soll;

sechs strafurteile anzufertigen, davon 
eines mit schwerpunkt im bereich der 
tatsachenfeststellung und eines von 
überdurchschnittlicher tatsächlicher oder 
rechtlicher schwierigkeit, dessen bear-
beitung jedoch die dauer von einer Wo-
che nicht überschreiten soll. unter den 
sechs urteilen sollten möglichst zwei frei-
sprechende sein;

2.2 drei einstellungsverfügungen 
anzufertigen; 
 
 

in zwei Fällen bei vorliegen geeigneter 
verfahren beschlüsse, z.b. im haftprü-
fungsverfahren, zu entwerfen und der 
Ausbilderin oder dem Ausbilder vorzutra-
gen.

2.3 in zwei Fällen bei vorliegen ge-
eigneter verfahren von einigem 
gewicht entweder Anträge auf 
erlass eines haftbefehls, auf vor-
läufige entziehung der Fahrer-
laubnis, auf beschlagnahme oder 
auf durchsuchung zu entwerfen 
und der Ausbilderin oder dem 
Ausbilder vorzutragen;
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2.4 zwei vorträge zu abschlussreifen 
verfahren zu halten.

3. für das Ziel des § 33 Abs. 2 Nr. 3 JAG, gesellschaftliche umstände und Per-
sönlichkeitsbildung bei der ermittlung der entstehungsursachen der straftat 
und bei der zumessung von strafe und maßregeln der sicherung und besse-
rung zu erkennen und zu berücksichtigen, haben die rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendare regelmäßig

zwei stellungnahmen in verfah-
ren nach §§ 56b bis 57 stgb, §§ 
453 und 454 stPo zu entwerfen 
und der Ausbilderin oder dem 
Ausbilder vorzutragen.
 

in einem verfahren, das von der Person 
der oder des Angeklagten her dazu ge-
eignet ist und dessen schwerpunkt in der 
Frage der strafzumessung und/oder der 
strafaussetzung liegt, die hauptverhand-
lung vorzubereiten und anschließend das 
urteil zu zu entwerfen.

4.  für das Ziel des § 33 Abs. 2 Nr. 4 JAG, die praktische handhabung der vor-
schriften des straf- und strafprozessrechts sowie die entscheidungstechnik 
durch beteiligung an den Aufgaben der Alltagspraxis der Ausbilderin oder des 
Ausbilders zu erfassen, haben die rechtsreferendarinnen und rechtsreferen-
dare regelmäßig

4.1 in einem verfahren unter Aufsicht 
der Ausbilderin oder des Aus-
bilders eine vernehmung, eine 
Anhörung  oder eine ortsbesich-
tigung durchzuführen und die da-
bei anzufertigende niederschrift 
zu diktieren;

 

einen rechtshilfetermin unter Aufsicht 
der Ausbilderin oder des Ausbilders 
durchzuführen, wobei sie der zustän-
digen richterin oder dem zuständigen 
richter zugewiesen werden können, der 
dann insoweit die eintragung in den Aus-
bildungsnachweis gemäß § 18 Abs. 1 
satz 2 JAo vornimmt;

4.2 an zwei sitzungstagen schluss-
vorträge zu übernehmen;

 
 

an vier sitzungstagen zu beginn der be-
ratung das ergebnis der hauptverhand-
lung in tatsächlicher und rechtlicher hin-
sicht vorzutragen und die entscheidung 
vorzuschlagen;

4.3 bei allen Ausbildungsstellen
•	 an	der	Dezernatsarbeit	teilzunehmen,	insbesondere
•	 an	 zwei	Tagen	alle	der	Ausbilderin	oder	dem	Ausbilder	 vorgelegten	Akten	

gemeinsam mit dieser bzw. diesem durchzusehen und in geeigneten Fällen 
vorschläge hinsichtlich der zu treffenden verfügungen und entscheidungen 
zu machen;

•	 gegen	Ende	der	Ausbildung	an	zwei	Tagen	einen	Teil	der	täglich	der	Ausbil-
derin oder dem Ausbilder vorgelegten Akten selbständig zu bearbei ten, in-
dem sie die zu treffenden verfügungen und entscheidungen entwer fen und, 
falls erforderlich, erläutern.



721

bei dieser tätigkeit können zugleich andere der oben bezeichneten regel-
leistungen erbracht werden.

hinweise zu den regelleistungen:

1. die Aufzählung der regelleistungen stellt keine reihenfolge dar, sie sind 
vielmehr in den zusammenhang des Ausbildungsablaufs einzuordnen, der 
durch die gegebenheiten der Ausbildungsstelle bestimmt wird (z.b. ermitt-
lungsverfügung und zugrundeliegender rechtlicher vermerk; we sentliches 
ermittlungsergebnis, beweiswürdigung und Anklageschrift, beschluss- und 
urteilsentwurf usw.). dem allgemeinen ziel des § 28 Abs. 1 JAg wird dabei 
durch die Auswahl der vorgänge nach ihrem bei spielswert und durch Art 
und umfang der besprechungen der Arbeitser gebnisse der rechtsreferen-
darinnen und rechtsreferendare rechnung getragen werden können.

2. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die überlasse nen 
Akten nicht nur zu einzelnen Fragen und rechtsproblemen punktuell bear-
beiten, sondern so weitgehend wie möglich die entstehung und den Ablauf 
des verfahrens vollständig erleben und dabei an den verschiede nen Arbeits-
schritten und zwischenentscheidungen beteiligt werden. Wie die staatsan-
wältin oder der staatsanwalt bzw. die richterin oder der richter in der regel 
bei der abschließenden entscheidung das verfahren nicht zum ersten mal 
behandelt, soll auch die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare die 
in diesem Plan geforderten Leistungen nicht an hand ihnen allein zu die-
sem zweck zugeschriebener entscheidungsreifer Akten erbringen; sie sol-
len vielmehr möglichst gerade bei der vorberei tung und herbeiführung der 
entscheidungsreife beteiligt gewesen sein. soweit möglich, sollten mehrere 
Leistungen im verlauf desselben ver fahrens erbracht werden.

3. die vorgeschriebene zahl der geforderten Arbeiten sollte grundsätzlich we-
der unter- noch überschritten werden. die stationsausbildung würde sonst 
einen unausgewogenen schwerpunkt in der Anfertigung und be sprechung 
von schriftlichen entwürfen erhalten. dies ginge nicht nur zu Lasten der 
gründlichkeit der bearbeitung sowie der notwendigen vorbe reitung und 
mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft, sondern vor allem auch zu Lasten der 
praktisch bedeutsamen beteiligung an der alltäglichen Pra xis der Ausbilde-
rin oder des Ausbilders sowie der teilnahme an instruk tiven vernehmungen 
oder hauptverhandlungen. Auch ist die eigenvor bereitung der rechtsrefe-
rendarin bzw. des rechtsreferendars zu berück sichtigen. selbst wenn die 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare hierzu bereit sind, sollte da-
her eine erhöhung der zahl der Leistungen unterbleiben.

4. in welchen verfahrensarten die regelleistungen erbracht werden können, 
ist vom dezernat der Ausbilderin bzw. des Ausbilders abhängig. dabei soll 
darauf bedacht genommen werden, dass die rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendare mit unterschiedlichen deliktstypen befasst werden und 
nicht z. b. nur mit einigen wenigen verfahren eines sonderdezer nats.
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iii. sitzungsdienst

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen an dem Sit-
zungsdienst der Staatsanwaltschaft/den Hauptverhandlungen des Ge-
richts teilnehmen, insbesondere dann, wenn es um von ihnen be arbeitete 
Verfahren geht, im übrigen, soweit die weiteren Aufgaben stellungen es 
zulassen.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen an zwei tagen 
selbständig als Sitzungsvertreter der Amtsanwaltschaft auftreten.

hinweise:

bei beiden Leistungen handelt es sich nicht um regelleistungen im enge ren 
sinne, da sie in aller regel einer konkreten beurteilung durch die Ausbilderin 
bzw. den Ausbilder nicht zugänglich sein werden. die erbringung dieser Leis-
tungen ist dennoch von entscheidender bedeu tung, da die rechtsreferenda-
rinnen und rechtsreferendare auf diese Weise in besonderem maße befähigt 
werden, Aufgaben im sinne des § 28 Abs. 1 satz 2 JAg selbständig und 
eigenverantwortlich zu erledigen. zugleich haben die rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendare hier die möglichkeit, den angemessenen umgang mit 
anderen verfahrensbeteiligten durch eigene erfahrung zu erlernen.

iv. Beurteilung der Leistungen der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare

Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kriterien für ihre 
Beurteilung aufgrund einer Besprechung zu Beginn ihrer Ausbildung kennen 
lernen.

hinweise:

1. die Ausbilderin oder der Ausbilder soll in der ersten Woche der Ausbil-
dung mit den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren den Ausbil-
dungsplan und ihre bzw. seine bewertungspraxis besprechen. dabei soll 
auch ausdrücklich auf die nach dem Ausbildungsplan zu erbringenden Leis-
tungen hingewiesen werden. es soll deutlich gemacht werden, dass den 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren durch ihre beteili gung an der 
strafrechtspraxis, durch Anfertigung von entwürfen, vor schläge in der bera-
tung, eigene - wenn auch beaufsichtigte - verneh mung bei der staatsanwalt-
schaft und dezernatsarbeit, eine mitverant wortung für die bearbeitung der 
strafverfahren und die strafrechtliche behandlung des zugrundeliegenden 
verhaltens zukommt (vgl. § 28 Abs. 1 JAg). deshalb wird für die beurteilung 
weniger auf einige auffällige positive oder negative einzelleistungen als viel-
mehr auf das insgesamt unter dem zuvor genannten gesichtspunkt gezeigte 
Ausbildungsinteresse, den Arbeitseinsatz, die aufgewandte sorgfalt und de-
ren niederschlag in den gesamtleistungen abzustellen sein. dadurch können 
den rechtsrefe rendarinnen und rechtsreferendaren in sachbezogener Weise 
die grund sätze der bewertungspraxis der Ausbilderin oder des Ausbilders 
darge stellt und erläutert werden. es sollte dabei auch darauf hingewiesen 
wer den, dass die maßstäbe für die praktische brauchbarkeit der Leistungen 
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mit dem Fortschreiten der Ausbildung strenger werden, während zu An fang 
ein gewisser Freibereich für erste versuche und das hineinfinden in die Praxis 
zugebilligt werden sollte.

2. die Ausbilderin oder der Ausbilder hat die Arbeitsergebnisse der rechtsre-
ferendarinnen und rechtsreferendare jeweils alsbald mit ihr bzw. ihm zu be-
sprechen, zu bewerten und hinweise für ihre verbesse rung zu geben. dies 
gilt insbesondere für die regelleistungen. durch die besprechung sollen die 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare gelegenheit erhalten, den ak-
tuellen Ausbildungsstand einzuschätzen und sich fortlaufend am angestreb-
ten Ausbildungsziel zu orientieren.

v. Ausbildungsnachweis

es ist ein Ausbildungsnachweis nach dem beigefügten muster zu führen, in dem 
die einzelnen Leistungen festzuhalten und in den auch die beurteilungen sowie die 
erteilten noten aufzunehmen sind. Am ende der Ausbildung ist der Ausbildungs-
nachweis dem zeugnis beizufügen.

vi. Zeugnis

die Ausbilderin oder der Ausbilder hat am ende der Ausbildungszeit den rechts-
referendarinnen oder dem rechtsreferendar ein zeugnis zu erteilen, das gemäß 
§ 18 Abs. 2 JAo auf der grundlage des beizufügenden Ausbildungs nachweises 
eine ausführliche beurteilung und eine bewertung der gesamt leistung mit einer 
note und einer Punktzahl nach § 15 JAg enthält. das zeug nis ist spätestens einen 
monat nach ende der Ausbildung zu erstellen und un verzüglich zu den Personal-
akten zu geben. das zeugnis ist auf Wunsch mit der rechtsreferendarin oder dem 
rechtsreferendar zu besprechen.

DRIttER tEIL

VORDRucKE
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ZEUGNIS 
über die Ausbildung in Strafsachen 

- Arbeitsgemeinschaft - 

 
 
Rechtsreferendar(in): 
Arbeitsgemeinschaft beim: 
Arbeitsgemeinschaftsleiter(in): 
Beginn und Ende der Ausbildung: 
Unterbrechungen / Fehlzeiten: 
 
 
 
 
1. Mitarbeit 
 (Ausbildungsinteresse, Arbeitseinsatz, Selbständigkeit, Auffassungsgabe, Zusammenarbeit, Diskussionsbereitschaft, Toleranz, 

Durchsetzungsvermögen, Einstellung auf unterschiedliche Situationen) 
 
 
 
 
 
 
 
2. Leistungen (zusammenfassende Beurteilung mit Angaben über die Entwicklung) 

 a) Mündliche Leistungen 
 
 
 
 
 
 
 
 b) Schriftliche Leistungen 
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3. Rechtskenntnisse 
 (Materielles Recht, Verfahrensrecht, besondere Rechtsgebiete; jeweils mit Angaben über die Entwicklung während der Ausbildung) 
 
 
 
 
 
 
 
4. Praktische Fähigkeiten 
 (Sichtung und Begrenzung des Sachverhalts; Auffinden und Auswahl von Lösungsgesichtspunkten; Fähigkeit zur rechtlichen 

Argumentation; Umsetzung von Rechtskenntnissen in praktische Entscheidungen; Verhalten in Entscheidungssituationen; Arbeits- 
geschwindigkeit; Belastbarkeit; Leistungsvermögen) 

 
 
 
 
 
 
 
5. Sonstige Bemerkungen 
 (u.a. Erfassen der sozialen, wirtschaftlichen und rechtspolitischen Grundlagen sowie Auswirkungen der juristischen Berufsausübung) 
 
 
 
 
 
 
 
6. Gesamtwürdigung und Note nach § 26 Abs. 4 JAO, § 15 JAG 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
Ort, Datum 

________________________________________ 
Unterschrift Arbeitsgemeinschaftsleiter(in) 

 
 
Abschrift des Zeugnisses der Rechtsreferendarin / dem Rechtsreferendar übersandt am: _______________ 



734

ZEUGNIS 
über die Ausbildung in Strafsachen 

- Ausbildungsstelle - 

 
 
Rechtsreferendar(in): 
Ausbildungsstelle: 
Ausbilder(in): 
Beginn und Ende der Ausbildung: 
Unterbrechungen / Fehlzeiten: 
 
 
 
 
1. Mitarbeit 
 (Ausbildungsinteresse, Arbeitseinsatz, Selbständigkeit, Auffassungsgabe, Zusammenarbeit, Diskussionsbereitschaft, Toleranz, 

Durchsetzungsvermögen, Einstellung auf unterschiedliche Situationen) 
 
 
 
 
 
2. Leistungen (zusammenfassende Beurteilung mit Angaben über die Entwicklung) 

 a) Mündliche Leistungen 
 
 
 
 
 
 b) Schriftliche Leistungen 
 
 
 
 
 
 d) Beteiligung an der praktischen Arbeit 
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3. Rechtskenntnisse 
 (Materielles Recht, Verfahrensrecht, besondere Rechtsgebiete; jeweils mit Angaben über die Entwicklung während der Ausbildung) 
 
 
 
 
 
4. Praktische Fähigkeiten 
 (Sichtung und Begrenzung des Sachverhalts; Auffinden und Auswahl von Lösungsgesichtspunkten; Fähigkeit zur rechtlichen 

Argumentation; Umsetzung von Rechtskenntnissen in praktische Entscheidungen; Verhalten in Entscheidungssituationen; Arbeits- 
geschwindigkeit; Belastbarkeit; Leistungsvermögen) 

 
 
 
 
 
5. Erfassen der sozialen, wirtschaftlichen und rechtspolitischen Grundlagen sowie 

Auswirkungen der juristischen Berufsausübung 
 
 
 
 
 
6. Sonstige Bemerkungen 
 
 
 
 
 
7. Gesamtwürdigung und Note nach § 18 Abs. 2 JAO, § 15 JAG 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
Ort, Datum 

________________________________________ 
Unterschrift Ausbilder(in) 

 
 
Abschrift des Zeugnisses der Rechtsreferendarin / dem Rechtsreferendar übersandt am: _______________ 
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Nr. 36 Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare; hier: Ein-
richtung freiwilliger familienrechtlicher Arbeitsgemeinschaften. RdErl. d. MdJ v. 
21.10.2014 (2220 - II/E2 - 2014/7720 - II/E - JPA) – JMBl. S. 736 –

– Gült. Verz. Nr. 322 –

1. Wegen der besonderen bedeutung des Familienrechts und des familiengerichtlichen 
verfahrens für die juristische berufstätigkeit werden weiterhin bei den Landgerichten 
regelmäßige freiwillige Arbeitsgemeinschaften in Familiensachen angeboten.

2. An den Arbeitsgemeinschaften können rechtsreferendarinnen und rechtsreferen-
dare, die im juristischen vorbereitungsdienst des Landes hessen stehen, teilneh-
men.

3. die Anmeldung ist an die Präsidentin oder den Präsidenten des Landgerichts zu 
richten, bei dem die Arbeitsgemeinschaft eingerichtet ist.

4. die Arbeitsgemeinschaft soll regelmäßig nicht weniger als acht und nicht mehr als 
20 teilnehmerinnen und teilnehmer umfassen. Über die zulassung zur Arbeitsge-
meinschaft entscheidet die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemein-
schaftsleiter.

5. die teilnahme ist freiwillig. sie ersetzt nicht die verpflichtung zur teilnahme an den 
Pflichtarbeitsgemeinschaften. die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsge-
meinschaftsleiter soll darauf hinwirken, dass die teilnehmerinnen und teilnehmer 
regelmäßig mitarbeiten.

6. die Arbeitsgemeinschaft soll nicht vor dem Abschluss des ersten Ausbildungsab-
schnitts besucht werden.

7. organisation und inhaltliche gestaltung der Arbeitsgemeinschaft werden von der 
Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder dem Arbeitsgemeinschaftsleiter in Abstimmung 
mit den teilnehmerinnen und teilnehmern im einzelnen geregelt; die dauer der 
einzelnen Arbeitsgemeinschaft soll vier monate nicht überschreiten. die Arbeitsge-
meinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter soll bei der Planung auf die 
belastung der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare mit Pflichtaufgaben 
rücksicht nehmen. im Übrigen gelten für zielsetzung und Lernziele die Ausführun-
gen im Ausbildungsplan für die Ausbildung in erstinstanzlichen zivilsachen entspre-
chend.

8. nach Abschluss der Arbeitsgemeinschaft erteilt die Arbeitsgemeinschaftleiterin 
oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter eine teilnahmebescheinigung ohne bewertung, 
die auf Wunsch der rechtsreferendarin oder des rechtsreferendars dem zeugnis-
heft beigefügt wird. die erteilung der teilnahmebescheinigung kann im Falle mehr-
fach unentschuldigten Fehlens versagt werden.

9. entschädigung und vergütung der Arbeitsgemeinschaftsleiterinnen und Arbeitsge-
meinschaftsleiter bestimmt sich nach den allgemeinen vorschriften für die Leiterin-
nen und Leiter der Pflichtarbeitsgemeinschaften.
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Nr. 37 Ausführung der Bundesnotarordnung. RdErl. d. MdJ v. 30.10.2014 (3831 - 
ll/c 1 - 2012/1188) – JMBl. S. 737 – – Gült. – Verz. Nr. 27 –

A.

Bestellung von Notarinnen und Notaren

I. festsetzung und Ausschreibung von Notarstellen

 1. eine notarstelle wird nur eingerichtet oder wiederbesetzt, wenn nach den er-
fordernissen einer geordneten rechtspflege hierfür ein bedürfnis besteht (§ 4 
bnoto).

a) ein bedürfnis hierfür ist in einem Amtsgerichtsbezirk gegeben, in dem im 
durchschnitt der vorausgegangenen drei Kalenderjahre so viele nach § 8 
Abs. 1 der dienstordnung für notarinnen und notare (donot) in der Fas-
sung vom 1. April 2010 (Jmbi. 2010 s. 102, 137, 2011 s. 253), zuletzt ge-
ändert durch runderlass vom 19. september 2013 (Jmbl. 2014 s. 149), in 
die urkundenrolle einzutragende notariatsgeschäfte angefallen sind, dass 
auf jede dort besetzte notarstelle unter berücksichtigung der neuen stelle 
im durchschnitt jährlich mindestens 450 notariatsgeschäfte entfallen. no-
tarstellen, deren inhaberin oder inhaber im laufenden oder im folgenden 
Kalenderjahr ausscheidet, gelten als nicht besetzt.

b) ein bedürfnis hierfür ist auch an einem ort gegeben, der mehr als 10 000 
einwohnerinnen und einwohner (mit hauptwohnung im sinne der melde-
rechtlichen vorschriften) hat oder sitz eines Amtsgerichts oder einer amts-
gerichtlichen zweigstelle ist, sofern dort noch keine notarstelle besteht 
oder in dem im durchschnitt der vorausgegangenen drei Kalenderjahre 
so viele notariatsgeschäfte nach buchst. a angefallen sind, dass auf jede 
dort zum berechnungszeitpunkt bestehende notarstelle unter berücksich-
tigung der neuen stelle im durchschnitt jährlich mindestens 600 notariats-
geschäfte entfallen. notarstellen, deren inhaberin oder inhaber im laufen-
den oder im folgenden Kalenderjahr ausscheidet, gelten als nicht besetzt.

stellenausschreibungen, bei denen zum berechnungszeitpunkt das bestel-
lungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, sind, soweit auf sie bewerbun-
gen entfallen, anzurechnen.

 2. a) das Landgericht berichtet dem oberlandesgericht bis zum 15. August ei-
nes jeden Jahres, in welchen Amtsgerichtsbezirken oder orten freie no-
tarstellen zu besetzen sind. das oberlandesgericht schreibt die zu beset-
zenden stellen im Justiz-ministerial-blatt für hessen vom 1. oktober eines 
jeden Jahres aus (§ 6b bnoto).

b) das Landgericht berichtet dem oberlandesgericht ferner, wenn vor dem 1. 
April ein bedürfnis für eine neubestellung nach nr. 1 buchst. b entsteht. 
es erfolgt dann eine gesonderte Ausschreibung im Justiz-ministerial-blatt 
für hessen.



738

II. Bewerbungsverfahren

 1. bewerbungen um eine ausgeschriebene notarstelle sind innerhalb einer Aus-
schlussfrist (§ 6b Abs. 2 und 4 satz 1 bnoto) von sechs Wochen bei der 
Präsidentin oder dem Präsidenten des oberlandesgerichts zusammen mit 
folgenden unterlagen vierfach, davon einmal im original oder in beglaubigter 
Abschrift, einzureichen (§ 64a Abs. 2 bnoto):

a) ausgefüllter Fragebogen vordruck hJv 14a,

b) Personalbogen vordruck hJv 14 - vorausgefüllt,

c) geburtsurkunde,

d) zeugnis über die erste und zweite juristische (staats-)Prüfung oder nach-
weis nach § 117b Abs. 1 bnoto,

e) nachweis über die mitgliedschaft in der rechtsanwaltskammer, der auch 
das vereidigungsdatum wiedergibt, sowie über die anwaltliche tätigkeit im 
sinne des § 6 Abs. 2 satz 1 nr. 1 und 2 bnoto – hier genügt in aller regel 
eine anwaltliche versicherung über den inhalt des gesetzestextes,

f) zeugnis über die notarielle Fachprüfung (§ 7d Abs. 1 bnoto),

g) gegebenenfalls nachweise über notarspezifische Fortbildungsveranstal-
tungen nach § 6 Abs. 2 satz 1 nr. 4 bnoto und nachweis einer Promotion,

h) einwilligung, dass zur Prüfung der voraussetzungen des § 6 Abs. 1 und 
2 bnoto stellungnahmen und Auskünfte der rechtsanwaltskammer, der 
notarkammer, der generalstaatsanwaltschaft und der gerichte der or-
dentlichen gerichtsbarkeit, in deren bezirk die Kanzlei unterhalten wird, 
eingeholt und Personalakten anderer behörden beigezogen sowie die zur 
durchführung des Auswahlverfahrens und der bestellung erforderlichen 
personenbezogenen daten von den zuständigen behörden einschließlich 
der notarkammer gespeichert und verarbeitet werden.

 2. die Präsidentin oder der Präsident des oberlandesgerichts prüft die Anträge, 
insbesondere die persönliche und fachliche eignung der bewerberinnen und 
bewerber. in der regel sind erkundigungen bei den gerichten der ordent-
lichen gerichtsbarkeit einzuholen, in deren bezirk die bewerberin oder der 
bewerber die Kanzlei unterhält. Ferner sind eine unbeschränkte Auskunft aus 
dem bundeszentralregister (§ 41 Abs. 1 nr. 1 bzrg) und stellungnahmen der 
rechtsanwalts- und der notarkammer einzuholen. der bewerberin oder dem 
bewerber kann auch aufgegeben werden, ein amtsärztliches gesundheits-
zeugnis vorzulegen, wenn dies für die beurteilung der persönlichen eignung 
erforderlich erscheint.

 3. enthält das zeugnis über die die juristische Ausbildung abschließende staats-
prüfung eine note ohne Punktzahl nach § 2 der verordnung über eine noten- 
und Punkteskala für die erste und zweite juristische Prüfung vom 3. dezem-
ber 1981 (bgbi. i s. 1243), geändert durch gesetz vom 19. April 2006 (bgbl. i  
s. 866), so wird, falls die im zeugnis ausgewiesene notenstufe keine nähere 
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differenzierung – etwa durch dezimalstellen – zulässt, bei der bestimmung 
der Punktzahl nach § 6 Abs. 3 satz 3 bnoto die mittlere Punktzahl derjenigen 
notenstufe nach § 2 der genannten verordnung angesetzt, die nach den in 
§ 1 der verordnung enthaltenen definitionen der im zeugnis ausgewiesenen 
notenstufe entspricht. ist im examenszeugnis weder eine note noch eine 
Punktzahl ausgewiesen, werden vier examenspunkte zugrunde gelegt, es 
sei denn, die bewerberin oder der bewerber weist durch eine bescheinigung 
des zuständigen Prüfungsamtes nach, dass eine höhere examenspunktzahl 
in Ansatz zu bringen ist.

 4. schwerbehinderte bewerberinnen und bewerber werden bei gleicher eig-
nung vorrangig berücksichtigt (§ 129 sgb iX).

 5. vor der bestellung zur notarin oder zum notar haben die ausgewählten be-
werberinnen und bewerber gegenüber der Präsidentin oder dem Präsidenten 
des Landgerichts

a) nachzuweisen, dass sie mit der notariellen berufspraxis hinreichend ver-
traut sind (§ 6 Abs. 2 satz 2 bnoto); dieser nachweis ist in der regel durch 
vorlage der bescheinigung einer notarkammer über das durchlaufen der 
Praxisausbildung zu erbringen,

b) nachzuweisen, dass eine berufshaftpflichtversicherung besteht (§§ 6a, 
19a bnoto), und

c) zu erklären, dass ab dem zeitpunkt der bestellung kein dienst- oder ähn-
liches beschäftigungsverhältnis - auch nicht zu einer anderen rechtsan-
wältin oder einem anderen rechtsanwalt oder als syndikusanwältin oder 
syndikusanwalt - und keine mit dem notaramt unvereinbare büroge-
meinschaft oder sonstige berufsverbindung besteht und keine mit dem 
notaramt unvereinbaren tätigkeiten ausgeübt werden.

 6. die Aushändigung der von der Präsidentin oder dem Präsidenten des ober-
landesgerichts zu unterschreibenden bestallungsurkunde erfolgt durch die 
Präsidentin oder den Präsidenten des Landgerichts, zu dessen bezirk der in 
Aussicht genommene Amtssitz gehört. Über die Aushändigung der urkunde 
und die vereidigung (§ 13 Abs. 3 satz 1 bnoto) wird eine niederschrift aufge-
nommen.

 7. das Landgericht legt dem oberlandesgericht Abschriften der niederschrift 
über die Aushändigung der urkunde und die vereidigung sowie der nach-
weise nach nr. 5 vor. eine Abschrift ohne die nachweise nach nr. 5 ist der 
notarkammer zu übersenden.

 8. die Präsidentin oder der Präsident des Landgerichts veranlasst die notarin 
oder den notar, die unterschrift sowie einen Abdruck des Präge- und Farb-
drucksiegels (§§ 1 und 2 donot) einzureichen.
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B.

Notaramt

I. urkundstätigkeit

 1. die notarin oder der notar hat jede urkundstätigkeit außerhalb des Amts-
bereichs unverzüglich und unter Angabe der gründe der zuständigen notar-
kammer anzuzeigen (§ 10a Abs. 3 bnoto).

 2. Für die erteilung der genehmigung nach § 11 Abs. 2 bnoto (urkundstätig-
keiten	außerhalb	des	Amtsbezirks)	sowie	die	Äußerung	gegenüber	anderen	
Aufsichtsbehörden in dieser Angelegenheit ist die Präsidentin oder der Prä-
sident des Landgerichts zuständig. sie oder er holt die zustimmung der Auf-
sichtsbehörde, in deren bezirk die urkundstätigkeit vorgenommen werden 
soll, unmittelbar ein. die notarkammer soll gehört und von der entscheidung 
unterrichtet werden. bei der erteilung der genehmigung nach § 11 Abs. 2 
bnoto, die nur für begründete einzelfälle erfolgen kann, ist ein strenger maß-
stab anzulegen.

II. Abwesenheit, Verhinderung und Vertretung

 1. Anzeigen nach § 38 satz 1 bnoto hat die notarin oder der notar an die Prä-
sidentin oder den Präsidenten des Landgerichts zu richten.

 2. genehmigungen nach § 38 satz 2 bnoto erteilt die Präsidentin oder der Prä-
sident des Landgerichts. Wird zugleich die bestellung einer notarvertreterin 
oder eines notarvertreters beantragt, entscheidet die Präsidentin oder der 
Präsident des oberlandesgerichts.

 3. Über die bestellung einer notarvertreterin oder eines notarvertreters für die 
dauer von bis zu einem Jahr (§ 39 Abs. 1 bnoto) entscheidet die Präsidentin 
oder der Präsident des Landgerichts, im Übrigen die Präsidentin oder der 
Präsident des oberlandesgerichts.

 4. eine vertreterin oder ein vertreter soll nur bestellt werden, wenn die notarin 
oder der notar an der Ausübung nicht nur einzelner Amtsgeschäfte, sondern 
des Amtes insgesamt verhindert ist. bei dauernder dienstunfähigkeit (§ 50 
Abs. 1 nr. 7 bnoto) soll eine vertreterin oder ein vertreter oder eine notariats-
verwalterin oder ein notariatsverwalter nur bestellt werden, wenn die notarin 
oder der notar vorläufig des Amtes enthoben ist.

 5. eine ständige vertreterin oder ein ständiger vertreter (§ 39 Abs. 1 satz 1 bno-
to) soll nur bestellt werden, wenn die notarin oder der notar aus beachtli-
chen gründen an der Ausübung des Amtes häufig insgesamt und nicht nur 
stundenweise verhindert sein wird. die bestellung einer ständigen vertreterin 
oder eines ständigen vertreters soll nicht erfolgen, wenn die notarin oder der 
notar nur in einzelfällen aus rechtlichen oder tatsächlichen gründen an der 
Ausübung des notaramtes gehindert ist. die bestellung darf nicht dazu füh-
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ren, dass der grundsatz der persönlichen Amtsausübung beeinträchtigt wird. 
die vertreterin oder der vertreter darf nur tätig werden, wenn und solange die 
notarin oder der notar das Amt wegen verhinderung nicht selbst ausüben 
kann. der Antrag auf bestellung einer ständigen vertreterin oder eines ständi-
gen vertreters ist zu begründen. dabei ist anzugeben, aus welchen gründen 
die notarin oder der notar im Laufe des Kalenderjahres häufig an der persön-
lichen Ausübung des notaramtes verhindert sein wird. eine wiederholte ver-
hinderung kann bei notarinnen und notaren angenommen werden, die dem 
europäischen Parlament, dem bundestag oder dem Landtag angehören oder 
an hervorragender stelle im öffentlichen Leben oder in der berufsvertretung 
tätig sind. gleiches gilt für zeiten einer schwangerschaft oder der betreuung 
eines minderjährigen, in häuslicher gemeinschaft lebenden Kindes oder eines 
nach ärztlichem zeugnis pflegebedürftigen Angehörigen.

 6. die bestellung nach nr. 4 und 5 mit Ausnahme der Fälle der nr. 5 satz 8 
darf innerhalb von zwölf monaten die dauer von insgesamt sechs monaten 
grundsätzlich nicht übersteigen. Ausnahmen dürfen nur in besonders zu be-
gründenden Fällen nach Anhörung der notarkammer erfolgen, wenn bei der 
notarin oder dem notar keine dauernde dienstunfähigkeit vorliegt.

die bestellung einer vertreterin oder eines vertreters für die dauer von mehr 
als sechs monaten oder einer ständigen vertreterin oder eines ständigen ver-
treters ist der notarkammer von der zuständigen stelle mitzuteilen.

 7. zur ständigen vertreterin oder zum ständigen vertreter soll nur bestellt 
werden, wer zum zeitpunkt der bestellung seit mindestens fünf Jahren zur 
rechtsanwaltschaft zugelassen ist.

 8. vor der Aufnahme der tätigkeit hat die notarvertreterin (notariatsverwalte-
rin) oder der notarvertreter (notariatsverwalter) vor der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des Landgerichts den Amtseid zu leisten, sofern nicht schon 
eine frühere vereidigung erfolgt ist (§ 40 bnoto). die notarvertreterin oder der 
notarvertreter hat der zuständigen stelle die bei Amtshandlungen anzuwen-
dende unterschrift (§§ 1 und 33 donot) zu übersenden.

III. Genehmigung einer Nebenbeschäftigung

 1. Als genehmigungsbedürftige nebenbeschäftigung gegen vergütung (§ 8 
Abs. 3 satz 1 nr. 1 bnoto) ist jede tätigkeit zu bewerten, bei der durch Ar-
beitsleistung irgendwelcher Art eine vergütung erzielt wird. Als vergütung sind 
Leistungsentgelte, Aufwandsentschädigungen, sitzungsgelder und sonstige 
bezüge in geld oder geldeswert anzusehen. dasselbe gilt für Fahrtkosten, 
tage- und Übernachtungsgelder, soweit sie die für Landesbeamtinnen oder 
Landesbeamte der eingangsämter des höheren dienstes geltenden sätze 
übersteigen.

 2. Über den Antrag, die Übernahme einer nebenbeschäftigung gegen vergü-
tung zu gestatten, entscheidet nach Anhörung der notarkammer die Präsi-
dentin oder der Präsident des Landgerichts, soweit nicht die zuständigkeit 
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der Präsidentin oder des Präsidenten des oberlandesgerichts in folgenden 
Fällen gegeben ist:

a) Übernahme eines besoldeten Amtes (§ 8 Abs. 1 bnoto),

b) Übernahme einer Lehrtätigkeit an universitäten und hochschulen sowie 
zur vorbereitung von studentinnen und studenten oder rechtsreferenda-
rinnen und rechtsreferendaren auf eine rechtswissenschaftliche Prüfung,

c) Übernahme einer nebenbeschäftigung gegen vergütung außerhalb des 
gebietes der bundesrepublik deutschland,

d) eintritt in das organ eines wirtschaftlichen unternehmens (§ 8 Abs. 3 satz 
1 nr. 2 bnoto), auch wenn die notarin oder der notar eine vergütung nicht 
erhält.	 Unter	 „Organ”	 ist	 nicht	 nur	 das	 Organ	 einer	 juristischen	 Person,	
sondern	auch	das	Organ	einer	Personengesellschaft	(z.	B.	deren	„Beirat”)	
zu verstehen.

der Antrag ist zu begründen; die erforderlichen unterlagen (gesellschaftsver-
träge, satzungen, geschäftsordnungen, Anstellungsverträge, register- und 
grundbuchauszüge und dergleichen) sind dem Antrag beizufügen. der An-
trag ist bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landgerichts einzu-
reichen; diese holt hierzu die stellungnahme der notarkammer ein, die dem 
bericht an das oberlandesgericht beizufügen ist.

eine Abschrift der genehmigung ist der jeweils anderen Aufsichtsbehörde 
vorzulegen.

 3. die genehmigung wird in der regel erteilt für nebenbeschäftigungen gerin-
gen umfangs, deren vergütungen jeweils 2 400 euro jährlich nicht überstei-
gen.

 4. die genehmigung darf nicht erteilt werden für eine tätigkeit,

a) die mit dem Ansehen des notaramtes nicht vereinbar ist,

b) die den amtlichen belangen widerspricht, was insbesondere der Fall ist, 
wenn
aa) die tätigkeit die Arbeitskraft so in Anspruch nimmt, dass nicht die für 

die Ausübung des notaramtes erforderliche zeit bleibt,
bb) die notarin oder der notar eine schiedsfunktion in einer sache über-

nehmen soll, mit der sie oder er amtlich befasst ist oder befasst ge-
wesen ist, und sich darauf zweifel an der unparteilichkeit ergeben 
können,

c) deren vergütung als unangemessen hoch oder niedrig zu beanstanden ist,

d) bei der zu befürchten ist, dass sie zu einer Werbung für die Amtstätigkeit 
der notarin oder des notars führt, soweit nicht durch geeignete Auflagen 
eine Werbung unterbunden werden kann,

e) im organ eines unternehmens, das immobiliengeschäfte betreibt; es 
kommt dabei nicht entscheidend darauf an, ob das unternehmen zurzeit 
immobiliengeschäfte vornimmt oder nicht, sondern ob solche geschäfte 
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zum unternehmenszweck gehören. unter diese bestimmung fallen nicht 
tätigkeiten in organen von Kreditinstituten.

 5. die nr. 1 bis 4 gelten für notarvertreterinnen und notarvertreter sowie notari-
atsverwalterinnen und notariatsverwalter entsprechend.

IV. Ehrung der Notare

 1. notarinnen und notare, die eine Amtszeit von 25 Jahren vollenden, werden 
durch die Landesjustizverwaltung geehrt. die ehrung erfolgt durch Überrei-
chung einer glückwunschurkunde. sie wird vorgenommen, wenn die notarin 
oder der notar ihrer würdig ist. vor der ehrung ist die notarkammer zu hören.

 2. die urkunde wird durch die Präsidentin oder den Präsidenten des Landge-
richts ausgefertigt und überreicht, in deren oder dessen bezirk die notarin 
oder der notar den Amtssitz hat.

 3. die dienstzeit beginnt mit dem tage der ersten bestellung zur notarin oder 
zum notar. dienstunterbrechungen, die die notarin oder der notar nicht zu 
vertreten hat, werden in die dienstzeit eingerechnet.

V. Prüfung der Amtsführung der Notarinnen und Notare

 1. die Präsidentin oder der Präsident des Landgerichts veranlasst die Prüfung 
der Amtsführung der notarinnen und notare des Landgerichtsbezirks (§ 93 
Abs. 1 bnoto, § 32 donot). der in § 32 Abs. 1 donot vorgesehene Abstand 
von vier Jahren für die regelmäßige Prüfung soll nicht überschritten werden.

 2. unbeschadet der regulären und außerordentlichen Prüfungen nach § 32 
Abs. 1 donot sind die von den notarinnen und notaren betriebenen ver-
wahrungsgeschäfte zusätzlich zu prüfen. gegenstand dieser Prüfung ist die 
vorschriftsgemäße verwahrung der von den beteiligten übergebenen Wert-
gegenstände (geld, Wertpapiere, Kostbarkeiten, § 27 donot) sowie die ord-
nungsgemäße Führung und Aufbewahrung der dazugehörigen bücher und 
Akten. die Prüfung erstreckt sich auf den zeitraum seit der letzten regulären 
Prüfung oder der letzten zusätzlichen Prüfung der verwahrungsgeschäfte.

 3. die notarinnen und notare, deren verwahrungsgeschäfte geprüft werden sol-
len, werden durch das Los bestimmt. Pro Kalenderjahr werden 15 Prozent der 
in einem Landgerichtsbezirk zugelassenen notarinnen und notare für die Prü-
fung ausgelost. bei der Auslosung werden auch jene notarinnen und notare 
berücksichtigt, deren verwahrungsgeschäfte bereits in den vorausgegange-
nen Jahren nach diesem erlass zusätzlich geprüft worden sind.

 4. die Auslosung erfolgt im Januar eines jeden Jahres durch die Präsidentin 
oder den Präsidenten des Landgerichts. die namen der für eine zusätzliche 
Prüfung ausgelosten notarinnen und notare sind in eine Liste einzutragen, 
die als vs-sache (vs – nur für den dienstgebrauch) zu behandeln ist. Über 
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das Auslosungsverfahren ist ein Protokoll zu erstellen, das von der Präsiden-
tin oder dem Präsidenten des Landgerichts zu unterzeichnen und zu den ge-
neralakten zu nehmen ist.

 5. der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landgerichts wird die befugnis 
eingeräumt, nach pflichtgemäßem ermessen von der zusätzlichen Prüfung 
abzusehen, wenn die letzte reguläre oder zusätzliche Prüfung keine oder nur 
geringfügige beanstandungen ergeben hat und

a) diese Prüfung nicht mehr als sechs monate vor dem Auslosungstermin 
stattgefunden hat oder

b) die notarin oder der notar schriftlich versichert, seit der letzten Prüfung 
keine verwahrungsgeschäfte vorgenommen zu haben.

Wird von dieser möglichkeit gebrauch gemacht, so ist eine ersatzauslosung 
zur Auffüllung der Quote durchzuführen. die ersatzauslosung kann auch in 
der Weise erfolgen, dass bereits bei der regelauslosung eine ausreichende 
Anzahl von ersatzkandidaten mit ausgelost wird.

 6. die bevorstehende Prüfung soll der betroffenen notarin oder dem betroffenen 
notar zuvor telefonisch angekündigt werden. zwischen der Ankündigung und 
der Prüfung dürfen nicht mehr als 24 stunden liegen. notarinnen und nota-
re, die bei der Prüfung nicht selbst anwesend sein können, haben dafür zu 
sorgen, dass zu dem von der Aufsichtsbehörde bestimmten Prüfungstermin 
eine Person zur verfügung steht, die in der Lage ist, die erforderlichen Akten, 
verzeichnisse und bücher vorzulegen und Auskünfte zu erteilen.

 7. Über das ergebnis der abgeschlossenen Prüfungen nach nr. 1 und 2 (das 
heißt auch über eine eventuell ausgesprochene Weisung oder missbilligung, 
eine erteilte disziplinarmaßnahme oder die einstellung der entsprechenden 
ermittlungen) sowie das zur beseitigung vorgefundener mängel veranlasste 
ist der Präsidentin oder dem Präsidenten des oberlandesgerichts zu berich-
ten; die notarkammer ist, soweit es geboten erscheint, zu unterrichten.

 8. sind richterinnen und richter als notarprüferinnen und notarprüfer tätig  
(§ 32 Abs. 2 donot) und für diese tätigkeit im hauptamt nicht entlastet, er-
halten sie eine nebenamtsvergütung nach maßgabe der folgenden bestim-
mungen:

a) die vergütung beträgt 150 euro für eine – regelmäßig oder aufgrund be-
sonderer umstände erfolgende – geschäftsprüfung (§ 93 Abs. 1 bnoto, 
§ 32 donot), für eine vorgenommene zusätzliche Prüfung der verwah-
rungsgeschäfte 75 euro. bezieht sich eine sonderprüfung nur auf einzelne 
Punkte und erfordert sie deshalb einen deutlich geringeren Aufwand als 
eine umfassende geschäftsprüfung, sind ebenfalls 75 euro zu vergüten.

b) die vergütung ist steuerpflichtig. sie wird von den Präsidentinnen und Prä-
sidenten der Landgerichte halbjährlich abgerechnet und ist bei der haus-
haltsstelle 05 04 - 427 zu buchen.
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VI. Verfahren nach § 111 BnotO

in dem verfahren nach § 111 bnoto wird die Landesjustizverwaltung von der 
generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main vertreten. diese unterrichtet die 
Justizbehörde, deren entscheidung angefochten ist, und die notarkammer über 
den beginn, den Fortgang und den Ausgang des verfahrens. rechtskräftige ge-
richtsentscheidungen teilt sie den Aufsichtsbehörden, der notarkammer und - 
sofern die entscheidung aus Anlass der Ablehnung eines Antrags auf bestellung 
zur notarin oder zum notar ergangen ist - auch der rechtsanwaltskammer mit.

VII. Disziplinarangelegenheiten, Mitteilungen in Strafsachen und Zivilsachen

 1. Aufsichtsbehörde im sinne des § 96 Abs. 1 satz 2 bnoto ist die Präsidentin 
oder der Präsident des Landgerichts. die vorschrift des § 98 Abs. 2 bnoto 
wird hierdurch nicht berührt.

 2. die Aufsichtsbehörde unterrichtet die notarkammer über eingehende be-
schwerden gegen notarinnen und notare und verständigt sich mit ihr über 
das weitere verfahren. der notarkammer ist auch mitzuteilen, wer die be-
schwerde eingelegt hat.

 3. hält die Aufsichtsbehörde die erteilung einer missbilligung (§ 94 bnoto), die 
verhängung einer disziplinarmaßnahme (§§ 97, 98 bnoto) oder die erhebung 
der disziplinarklage (§ 98 Abs. 1 satz 2 bnoto) für angezeigt, hat sie zuvor 
der notarkammer unter Übersendung der vorgänge gelegenheit zur stel-
lungnahme zu geben. hiervon kann abgesehen werden, wenn die vorläufige 
Amtsenthebung (§ 38 des bundesdisziplinargesetzes in verbindung mit § 54 
Abs. 5, § 96 Abs. 1 satz 1 bnoto) unverzüglich geboten ist.

 4. eine ermahnung (§ 75 bnoto) hat die notarkammer dem Landgericht und 
dem oberlandesgericht mitzuteilen.

 5. die Aufsichtsbehörde übersendet unverzüglich nach erfolgter zustellung eine 
Kopie der von ihr ausgesprochenen missbilligung (§ 94 bnoto), einer erlasse-
nen disziplinar- oder einstellungsverfügung der notarkammer, der rechtsan-
waltskammer sowie der anderen Aufsichtsbehörde die Akten über die notarin 
oder den notar führt. die Aufsichtsbehörde, die in einem beschwerde- oder 
Widerspruchsverfahren entscheidet, übersendet eine Kopie des beschwer-
de- oder Widerspruchsbescheids an die Aufsichtsbehörde, die die angefoch-
tene missbilligung oder disziplinarmaßnahme erlassen hat, die notarkammer 
und die rechtsanwaltskammer.

§ 96 Abs. 1 satz 1 bnoto i. v. m. § 35 Abs. 1 satz 1 bdg bleibt unberührt. 
das Landgericht hat hierbei auch die zum verfahren geführten sonderhefte 
dem oberlandesgericht vorzulegen.

 6. in gerichtlichen disziplinarverfahren (das heißt auch bei Klagen der notarin 
oder des notars) teilt die generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main die 
Klageschrift, die entscheidung der disziplinargerichte und den eintritt der 
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rechtskraft der notarkammer, der rechtsanwaltskammer, dem Landgericht 
und dem oberlandesgericht mit.

 7. Über tilgungsmaßnahmen nach § 110a bnoto haben sich die die Akten über 
die notarin oder den notar führenden Aufsichtsbehörden und die notarkam-
mer durch Übersendung einer Kopie der tilgungsmitteilung gegenseitig zu 
unterrichten.

 8. die Anordnung der vorläufigen Amtsenthebung (§ 54 Abs. 1 bnoto) teilt die 
Aufsichtsbehörde, die diese maßnahme verfügt hat, der notarkammer, der 
rechtsanwaltskammer, der anderen Aufsichtsbehörde, die Akten über die 
notarin oder den notar führt, und dem Amtsgericht (§ 55 Abs. 1 bnoto) mit.

 9. umstände, die zur erhebung der disziplinarklage gegen eine notarin oder 
einen notar führen könnten, sind der notarkammer unverzüglich mitzuteilen.

 10. gesuche um gnadenerweise in disziplinarsachen sind dem ministerium auf 
dem dienstwege vorzulegen. der notarkammer und dem disziplinargericht, 
zu dessen entscheidung ein gnadenerweis erbeten wird, ist gelegenheit zur 
Äußerung	zu	geben.	Sämtliche	Umstände,	die	für	die	Gnadenentscheidung	
bedeutung haben, sind in dem bericht eingehend zu würdigen. das gilt auch 
für die wirtschaftlichen verhältnisse der gesuchstellerin oder des gesuch-
stellers. die gnadenvorgänge sind in einem besonderen heft (gnadenheft) 
zusammenzufassen. den berichten sind die Personal- und disziplinarakten 
beizufügen.

VIII. Sonstige Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörden

 1. die Präsidentin oder der Präsident des Landesgerichts prüft die von den no-
tarinnen und notaren aufgestellten geschäftsübersichten (§ 24 donot). die 
zahl der am 31. dezember amtierenden notarinnen und notare und der auf 
sie im abgelaufenen Kalenderjahr entfallenden notariatsgeschäfte (teil A Ab-
schnitt i nr. 1 buchst. a) sind in einer Übersicht, gegliedert in alphabetischer 
reihenfolge nach den notarinnen und notaren eines Amtsgerichtsbezirks 
und schließlich des Landgerichtsbezirks, zusammenzustellen. die Übersicht 
ist bis zum 15. April eines jeden Jahres dem oberlandesgericht und der 
notarkammer zu übersenden.

 2. das oberlandesgericht macht die zahl der in hessen am 31. dezember des 
vorjahres amtierenden notarinnen und notare sowie die gesamtzahl der im 
vorjahr getätigten notariatsgeschäfte und die durchschnittsgeschäftszahl, 
die auf jede am 31. dezember des vorjahres besetzte notarstelle entfallen ist, 
im Justiz-ministerial-blatt vom 1. Juli bekannt.

 3. in den Fällen des § 10 Abs. 2 und 4, des § 18 Abs. 1 und 3 sowie des § 52 
bnoto soll die Präsidentin oder der Präsident des Landgerichts die notar-
kammer hören und sie von der entscheidung unterrichten.
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c.

Erlöschen des Amtes, Abwicklung

I. Erlöschen des Amtes

 1. der Antrag auf entlassung aus dem Amt (§ 48 bnoto) ist bei dem Landgericht 
einzureichen. dieses berichtet dem oberlandesgericht und nimmt dazu stel-
lung, ob Anlass besteht, der notarin oder dem notar den dank der Justizver-
waltung für die Amtsführung auszusprechen.

 2. die entlassung wird von der Präsidentin oder dem Präsidenten des oberlan-
desgerichts ausgesprochen.

 3. erlischt das Amt der notarin oder des notars aus einem der in § 47 nr. 1, 3 
und 4 bnoto aufgeführten gründe, so ist dem oberlandesgericht zu berich-
ten. im Falle des § 47 nr. 1 (1. Alt.), nr. 3 bnoto findet nr. 1 satz 2 entspre-
chende Anwendung. die rechtsanwaltskammer und die notarkammer sind 
zu unterrichten.

II. Bestellung einer Notariatsverwalterin oder eines Notariatsverwalters

 1. ist das Amt einer notarin oder eines notars erloschen und besteht nach Art 
und umfang der schwebenden geschäfte ein bedürfnis für die bestellung 
einer notariatsverwalterin oder eines notariatsverwalters, so nimmt die Prä-
sidentin oder der Präsident des Landgerichts die bestellung nach Anhörung 
der notarkammer vor. die bestellung, die voraussichtliche dauer und ihre be-
endigung sind der notarkammer und dem oberlandesgericht anzuzeigen.

 2. nr. 1 gilt entsprechend, wenn eine notarin oder ein notar vorläufig des Am-
tes enthoben ist, nach Art und umfang der geschäfte ein bedürfnis für die 
bestellung einer notariatsverwalterin oder eines notariatsverwalters besteht 
und die bestellung einer notarvertreterin oder eines notarvertreters nicht 
zweckmäßig erscheint. in diesem Fall kann eine notariatsverwalterin oder ein 
notariatsverwalter für die dauer der vorläufigen Amtsenthebung bestellt wer-
den.

 3. nach beendigung des Amtes hat die notariatsverwalterin oder der notariats-
verwalter siegel und stempel an das für den Amtsbezirk zuständige Amtsge-
richt abzuliefern und dies dem Landgericht und der notarkammer anzuzei-
gen. sind siegel und stempel zur weiteren verwendung durch eine andere 
notariatsverwalterin oder einen anderen notariatsverwalter am selben ort ge-
eignet, so sind sie vom Amtsgericht aufzubewahren und hierfür zur verfügung 
zu halten.

III. Verwahrung der Bücher und Akten

 1. sind bücher und Akten einer notarin oder eines notars nach § 51 bnoto in 
verwahrung zu geben, so kann nach § 51 Abs. 1 satz 2 bnoto auch angeord-
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net werden, dass einer notarin oder einem notar nur ein teil der Akten (etwa 
die neueren urkunden) in verwahrung gegeben wird, während der rest in die 
verwahrung des Amtsgerichts zu übergeben ist.

 2. gehen bücher und Akten in die verwahrung einer notarin oder eines no-
tars oder einer notariatsverwalterin oder eines notariatsverwalters über, ist 
dem für den früheren Amtssitz zuständigen Amtsgericht von der Anordnung 
unverzüglich Kenntnis zu geben, damit es in der Lage ist, Personen, die die 
erteilung von Ausfertigungen oder Abschriften beantragen, an die zuständige 
stelle zu verweisen. die notarkammer ist gleichfalls zu unterrichten.

D.

Inkrafttreten

dieser runderlass tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

Nr. 38 Ausführungsvorschriften zum Gesetz über die Entschädigung für Strafver-
folgungsmaßnahmen. RdErl. d. MdJ v. 07.11.2014 (4220 - III/B2 - 2014/616 - III/A)
– JMBl. S. 748 – – Gült.-Verz. Nr. 243 –

 rderl. v. 05. 11. 2009 (Jmbl. s. 577) 
 14. 02. 2011 (Jmbl. s. 255) 
 10. 07. 2013 (Jmbl. s. 348)

§ 1

die von den Landesjustizverwaltungen und dem bundesministerium der Justiz verein-
barten Ausführungsvorschriften zum gesetz über die entschädigung für strafverfol-
gungsmaßnahmen werden nachfolgend in teil i, die für die hessische Justizverwaltung 
geltenden ergänzungsbestimmungen nachfolgend in teil ii neu erlassen.

teil I

A. Verfahren über den Grund des Anspruchs

I. Entscheidung des Strafgerichts

Liegen in einem bei gericht anhängigen verfahren die voraussetzungen der §§ 1, 
2 des gesetzes über die entschädigung für strafverfolgungsmaßnahmen (streg) 
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vom 8. märz 1971 (bgbl. i s. 157), zuletzt geändert durch gesetz vom 8. dezem-
ber 2010 (bgbl. i s. 1864) vor, so wirkt der staatsanwalt darauf hin, dass das 
gericht gem. § 8 streg über die entschädigungspflicht entscheidet. der staatsan-
walt nimmt unter berücksichtigung der §§ 3 bis 6 streg dazu stellung, ob oder in 
welchem umfang eine verpflichtung zur entschädigung besteht.

II. Einstellung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft

1. stellt die staatsanwaltschaft ein verfahren ein, in welchem gegen die beschul-
digte Person eine strafverfolgungsmaßnahme im sinne des § 2 streg vollzogen 
worden ist, so wird dieser die mitteilung über die einstellung zugestellt. in der 
einstellungsnachricht wird die beschuldigte Person über ihr recht, einen An-
trag auf Feststellung der entschädigungspflicht der staatskasse zu stellen, über 
die in § 9 Abs. 1 satz 4 streg vorgeschriebene Frist sowie über das nach § 9 
Abs. 1 satz 1 und 2 streg zuständige gericht belehrt. War die erhebung der 
öffentlichen Klage von der verletzten Person beantragt, so wird die beschul-
digte Person ferner darüber belehrt, dass über die entschädigungspflicht nicht 
entschieden wird, solange durch einen Antrag auf gerichtliche entscheidung die 
erhebung der öffentlichen Klage herbeigeführt werden kann. bei der belehrung 
wird darauf geachtet, dass sie nicht als zusicherung einer entschädigung miss-
verstanden wird.

2. die staatsanwaltschaft nimmt gegenüber dem zuständigen gericht zu dem An-
trag der beschuldigten Person, die entschädigungspflicht der staatskasse fest-
zustellen, stellung. hat die staatsanwaltschaft nach einstellung des verfahrens 
die sache gem. § 43 des gesetzes über ordnungswidrigkeiten (oWig) an die 
verwaltungsbehörde abgegeben, so wirkt sie in der regel darauf hin, dass das 
gericht nicht über die entschädigungs pflicht entscheidet, solange das bußgeld-
verfahren nicht abgeschlossen ist.

III. Verfahren nach feststellung der Entschädigungspflicht

1. ist die entschädigungspflicht der staatskasse rechtskräftig festgestellt (vgl.  
§ 8 Abs.1, § 9 Abs. 1 satz 1 und 2 streg), so stellt die staatsanwaltschaft der 
berechtigten Person unverzüglich eine belehrung über ihr Antragsrecht und die 
Frist zur Antragstellung zu (vgl. § 10 Abs. 1 streg). zugleich weist sie sie auf 
die möglichkeit der nachzahlung von beiträgen zur rentenversicherung, insbe-
sondere auf die dabei zu beachtende Antragsfrist (§ 205 Abs. 2 sgb sechstes 
buch) hin.

2. ist der staatsanwaltschaft bekannt, dass die berechtigte Person anderen Per-
sonen kraft gesetzes unterhaltspflichtig war, und besteht nach den umständen 
die möglichkeit, dass den unterhaltsberechtigten infolge der strafverfolgungs-
maßnahmen der unterhalt entzogen worden ist (vgl. Abschnitt b ii nr. 3 buchst. 
a), so stellt die staatsan waltschaft auch diesen Personen eine belehrung über 
ihr Antragsrecht und die Frist zur Antragstellung zu (vgl. § 11 Abs. 2 streg).
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B. Verfahren zur feststellung der Höhe des Anspruchs

I. Behandlung des Entschädigungsantrages

1. ist die entscheidung über die verpflichtung der staatskasse zur entschädigung 
rechts kräftig und wird daraufhin die zahlung einer entschädigung beantragt, so 
legt die Leiterin oder der Leiter der staatsanwaltschaft, wenn sie oder er nicht 
selbst mit der Prüfung des Anspruchs betraut ist, der dafür zuständigen stelle 
den Antrag unverzüglich mit einem bericht vor.

2. in dem bericht wird ausgeführt,

a) welche strafverfolgungsmaßnahmen gegen die berechtigte Person vollzogen 
wor den sind,

b) welche entscheidung das gericht über die entschädigung getroffen hat,

c) ob der entschädigungsanspruch rechtzeitig geltend gemacht worden ist,

d) ob unterhaltsberechtigte gemäß Abschnitt A iii nr. 2 über ihr Antragsrecht 
belehrt worden sind und ob sie Ansprüche geltend gemacht haben,

e) ob aus dem strafverfahren umstände bekannt sind, die für die bearbeitung 
des ent schädigungsanspruchs wesentlich sein können, und ob bzw. in wel-
cher höhe aufrechenbare Forderungen (z. b. geldstrafen und Kosten) beste-
hen,

f) ob Anlass zu der Annahme besteht, dass die berechtigte Person Ansprüche 
gegen dritte hat, die im Falle einer entschädigung auf das Land übergehen 
(vgl. § 15 Abs. 2 streg).

dem bericht werden die strafakten, soweit tunlich, beigefügt. Andernfalls wer-
den sie unverzüglich nachgereicht. sofern die strafakten nicht alsbald entbehr-
lich sind, sind dem bericht beglaubigte Abschriften der zu buchst. a, b und e in 
betracht kommenden unterlagen beizufügen.

3. Werden in dem Anspruchsschreiben gleichzeitig Ansprüche auf erstattung von 
Ausla gen aus dem strafverfahren geltend gemacht, so wird eine beglaubigte 
Abschrift des Anspruchsschreibens zu den strafakten genommen und veran-
lasst, dass der Anspruch auf Auslagenerstattung getrennt bearbeitet wird. die 
berechtigte Person wird hiervon unterrichtet. 

II. Prüfung des Entschädigungsanspruchs

1. die mit der Prüfung des Anspruchs beauftragte stelle (Prüfungsstelle) legt für 
die Prüfung ein sonderheft an.

2. sie prüft, in welcher höhe der Anspruch der berechtigten Person begründet 
ist sowie ob und in welcher höhe aufrechenbare Forderungen bestehen. die 
Prüfung erstreckt sich auf die Punkte, die nach den Angaben der berechtigten 
Person und nach den einschlägigen gesetzlichen vorschriften (z. b. §§ 7, 11 
streg; §§ 249 ff. bgb) sowie der dazu ergangenen rechtsprechung erheblich 
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sind. das muss anhand der um stände des einzelfalles festgestellt werden. die 
nachstehend wiedergegebenen hinweise für häufiger auftauchende Fragen gel-
ten nur unter dem vorbehalt, dass die umstände des einzelfalles keine andere 
behandlung erfordern:

a) Anhaltspunkte für die bewertung entgangener sachleistungen können 
den rechts verordnungen gem. § 17 Abs. 1 satz 1 nr. 4 sgb viertes buch 
entnom men werden.

b) Ausgaben, die die berechtigte Person infolge einer haft für unterkunft und 
verpflegung erspart hat, werden allein bei der geltendmachung von kongru-
enten vermögensschäden (§ 7 Abs. 1 streg) und nur wie folgt angerechnet:
aa) sind der berechtigten Person Ausgaben für verpflegung und unterkunft 

er spart geblieben, so wird je tag ein betrag in höhe von 3/4 aus der 
summe des haftkostensatzes für einzelunterbringung und des haftkos-
tensatzes für ver pflegung (Frühstück, mittagessen und Abendessen) an-
gerechnet.

bb) sind ihr nur Ausgaben für verpflegung oder nur Ausgaben für unterkunft 
er spart geblieben, so wird je tag ein betrag in höhe von 3/4 des haft-
kostensatzes für verpflegung (Frühstück, mittagessen und Abendessen) 
bzw. des haftkostensatzes für einzelunterbringung angerechnet.

cc) dabei werden der Aufnahme- und der entlassungstag als ein tag ge-
rechnet.

c) das während einer haft gewährte Arbeitsentgelt wird nur auf einen Anspruch 
auf entschädigung unmittelbar haftbedingter vermögensschäden angerech-
net.

d) durch die strafverfolgungsmaßnahme erlittene rentenversicherungsrechtli-
che nachteile werden regelmäßig dadurch ausgeglichen, dass der antragstel-
lenden Person nach maßgabe von satz 2 bis 4 der betrag erstattet wird, der 
ohne die strafverfolgungsmaßnahme an beiträgen zur gesetzlichen renten-
versicherung entrichtet worden wäre. hat die antragstellende Person freiwilli-
ge beiträge zur rentenversicherung für zeiten von strafverfolgungsmaßnah-
men (vgl. § 205 sgb sechstes buch) nachgezahlt, so sind ihr die gezahlten 
beiträge, höchstens jedoch der in satz 1 genannte betrag, zu erstatten. hat 
sie rechtzeitig einen Antrag auf nachzahlung freiwilliger beiträge gestellt, die 
beiträge aber noch nicht an den rentenversicherungsträger gezahlt, so sind 
die beiträge, höchstens jedoch der in satz 1 genannte betrag, unmittelbar 
an den rentenversicherungsträger auszubezahlen. hat die antragstellende 
Person einen Antrag auf nachzahlung freiwilliger beiträge nicht rechtzeitig 
gestellt, unterbleibt ein Ausgleich.

e) in der regel kann davon ausgegangen werden, dass die infolge eines 
ver dienstausfalles ersparten beträge an einkommens- oder Lohnsteuer 
dem betrag entsprechen, den die berechtigte Person im hinblick auf die 
entschädigungsleis tung als einkommensteuer zu zahlen hat (vgl. § 2 Abs. 1 
und 4, § 24 nr. 1 buchst. a einkommensteuergesetz).

f) es besteht allgemein keine verpflichtung des Landes, den entschädigungs-
betrag vom zeitpunkt der entstehung des schadens bis zur Auszahlung des 
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entschädi gungsbetrages zu verzinsen. im einzelfall können jedoch aufgrund 
besonderer umstände im hinblick auf den zeitablauf zuschläge zur entschä-
digungssumme berechtigt sein (z. b. unter dem gesichtspunkt des entgan-
genen gewinns, wenn die berechtigte Person ohne den verdienstausfall be-
träge verzinslich angelegt hätte).

g) beauftragt die berechtigte Person eine rechtsanwältin oder einen rechtsan-
walt mit der geltendmachung ihrer Ansprüche, so sind ihre Aufwendungen 
für die entstandenen gebühren als teil des vermögensschadens erstattungs-
fähig, sofern die beauftragung einer rechtsanwältin oder eines rechtsan-
waltes notwendig war. daran fehlt es regelmäßig in einfach gelagerten Fällen, 
etwa wenn ausschließlich immaterielle haftentschädigung verlangt wird (§ 7 
Abs. 3 streg). eine vorteilsausgleichung hinsichtlich der erstattungsfähigen 
gebühren findet nicht satt.

3. a) entzogen im sinne des § 11 Abs. 1 und 2 streg ist der unterhalt, wenn ihn 
die un terhaltspflichtige Person infolge der strafverfolgungsmaßnahmen nicht 
leisten und die unterhaltsberechtigte Person ihn auch nicht nachträglich be-
anspruchen konnte (vgl. z. b. § 1613 bgb).

b) Kommen Ansprüche von unterhaltsberechtigten in betracht, so widmet die 
Prü fungsstelle der gefahr von doppelzahlungen besondere Aufmerksamkeit. 
Aus diesem grund kann es im einzelfall zweckmäßig sein, die berechtigten 
Personen zu einer erklärung aufzufordern, ob und ggf. in welcher höhe sie 
im fraglichen zeitraum anderen Personen zur unterhaltsleistung verpflichtet 
waren oder gewesen wären. im interesse der beschleunigung und vereinfa-
chung ist anzustreben, dass sich die beteiligten auf eine bestimmte Auftei-
lung der gesamtentschädigung einigen oder eine der beteiligten oder eine 
dritte Person bevollmächtigen, die ge samtentschädigung mit schuldbefrei-
ender Wirkung für das Land in empfang zu nehmen (vgl. § 362 Abs. 2 bgb).

c) einigen sich die beteiligten nicht und ist eine Prüfung der unterhaltsansprü-
che mit schwierigkeiten verbunden, verspricht sie kein eindeutiges ergebnis 
oder hat eine durchgeführte Prüfung kein eindeutiges ergebnis gehabt, so 
kommt die hin terlegung (vgl. §§ 372 ff. bgb) des entschädigungsbetrages 
in betracht, soweit er unter den beteiligten streitig ist und zweifel an ihrer 
berechtigung bestehen.

4. die Prüfungsstelle prüft die erheblichen Angaben der berechtigten Person nach 
und stellt erforderlichenfalls über zweifelhafte Punkte ermittlungen an. Weicht 
deren er gebnis von dem vorbringen der berechtigten Person ab, so wird diese in 
der regel zu hören sein. von kleinlichen beanstandungen wird abgesehen. bei 
den ermittlungen wird darauf geachtet, dass bei dritten nicht der eindruck ent-
steht, gegen die berechtigte Person sei ein strafrechtliches ermittlungsverfahren 
anhängig.

5. die Prüfungsstelle berichtet, wenn sie nicht selbst zur entscheidung über den 
Anspruch befugt ist, auf dem dienstwege an die für die entscheidung zuständi-
ge stelle. in dem bericht legt die Prüfungsstelle das ergebnis ihrer ermittlungen 
dar und fügt die einschlägigen vorgänge bei. sie führt insbesondere aus,
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a) ob der Antrag rechtzeitig gestellt worden ist,

b) ob und in welcher höhe nach §§ 7, 11 streg zu ersetzende schäden entstan-
den sind,

c) ob durch die Leistung der entschädigung nach § 15 Abs. 2 streg Ansprüche 
auf die staatskasse übergehen und ob und in welcher höhe deren verfolgung 
voraussichtlich zu einem ersatz führen wird.

6. die Prüfung der geltend gemachten Ansprüche und die erstattung des berichts 
werden möglichst beschleunigt. erweisen sich ermittlungen durch andere be-
hörden als notwendig, so wird stets auf die eilbedürftigkeit hingewiesen. Über 
einen nachgewiesenen teil des Anspruchs kann die Prüfungsstelle vorab be-
richten. sie kann weiter nur über den Anspruch vorab berichten, wenn sie die 
Ansprüche gegen dritte noch nicht abschließend geprüft hat. die weiteren er-
mittlungen dürfen durch dieses verfahren nicht verzögert werden.

7. ist ein immaterieller schaden zu ersetzen, so ordnet die Prüfungsstelle im 
einverneh men mit der für die entscheidung zuständigen stelle insoweit die Aus-
zahlung eines vorschusses unter berücksichtigung aufrechenbarer Forderungen 
unverzüglich an.

8. stellt die Prüfungsstelle fest, dass der Anspruch auf ersatz des vermögensscha-
dens unter berücksichtigung aufrechenbarer Forderungen ganz oder teilweise 
begründet ist, so kann sie im einvernehmen mit der für die entscheidung zu-
ständigen stelle in dringenden Fällen die Auszahlung eines vorschusses anord-
nen. der vorschuss soll die hälfte des für begründet erachteten Anspruchs oder 
Anspruchsteiles nicht übersteigen.

9. Wird ein vorschuss gewährt, so werden seine höhe und der zeitpunkt der zah-
lung in dem bericht angegeben.

III. Entscheidung über den Anspruch

1. die entscheidung über den Anspruch wird der berechtigten Person durch die für 
die entscheidung zuständige stelle nach den vorschriften der zivilprozessord-
nung zugestellt (vgl. § 10 Abs. 2 satz 2 streg).

2. Wird der Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, so wird die berechtigte Person 
über den rechtsweg und die Klagefrist belehrt (vgl. § 13 Abs. 1 streg).

3. die für die entscheidung zuständige stelle ordnet die Auszahlung der zuerkann-
ten entschädigung an.

4. die für die entscheidung zuständige stelle gibt eine durchschrift der entschei-
dung zu den strafakten.

5. beschreitet die berechtigte Person den rechtsweg, so ist der für die entschei-
dung zuständigen stelle zu berichten.
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IV. Außerkrafttreten der Entscheidung

1. in den Fällen des § 14 Abs. 2 streg berichtet die Leiterin oder der Leiter der 
staatsanwaltschaft, sofern sie oder er nicht selbst zur entscheidung über den 
Anspruch befugt ist, der dafür zuständigen stelle auf dem dienstwege unver-
züglich von der einreichung des Wiederaufnahmeantrages oder von der Wie-
deraufnahme der untersuchungen oder ermittlungen und von dem Ausgang des 
verfahrens. ist eine bereits festgesetzte entschädigung noch nicht gezahlt, so 
ordnet die für die entschädigung zuständige stelle sofort die vorläufige Ausset-
zung der zahlung an.

2. a) tritt in den Fällen des § 14 Abs. 1 streg die entscheidung über die entschädi-
gungspflicht außer Kraft, so berichtet die Leiterin oder der Leiter der staats-
anwaltschaft auf dem dienstwege an die für die entscheidung zuständige 
stelle. diese entscheidet darüber, ob eine schon bezahlte entschädigung 
bereits vor Abschluss des neuen verfahrens zurückgefordert werden soll.

b) der eröffnung des hauptverfahrens im sinne des § 14 Abs. 1 streg steht der 
er lass eines strafbefehls oder eines bußgeldbescheides gleich.

3. die für die entscheidung zuständige stelle betreibt die Wiedereinziehung einer 
geleis teten entschädigung.

c. Vertretung

1. gibt die beschuldigte oder berechtigte Person erklärungen nicht persönlich ab, so 
wird die vollmacht oder gesetzliche vertretungsmacht der vertretenden Person ge-
prüft. grundsätzlich berechtigt weder die vollmacht der verteidigerin oder des ver-
teidigers noch die gewöhnliche strafprozessvollmacht zur vertretung im entschädi-
gungsverfahren.

2. Wird die beschuldigte Person in dem ermittlungs- oder strafverfahren von einer 
verteidigerin oder einem verteidiger vertreten, die nach § 145a stPo als ermächtigt 
gelten, zustellungen in empfang zu nehmen, so wird dieser oder diesem das urteil 
oder der beschluss, der das verfahren abschließt (vgl. § 8 Abs. 1 satz 1 streg), 
oder die mitteilung über die einstellung des verfahrens (vgl. § 9 Abs. 1 satz 4 streg) 
zugestellt. die sonstigen nach diesem gesetz vorgesehenen zustellungen werden, 
soweit nicht eine vollmacht für das entschädigungsverfahren erteilt ist oder ein Fall 
der gesetzlichen vertretungsmacht vorliegt, an die beschuldigte oder berechtigte 
Person persönlich bewirkt.

3. die entschädigungssumme darf an eine vertreterin oder einen vertreter nur gezahlt 
werden, wenn diese oder dieser nachgewiesen hat, dass sie oder er von der berech-
tigten Person zur entgegennahme der entschädigung ausdrücklich bevollmächtigt 
ist.
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D. Entschädigung nach Einspruch im Bußgeldverfahren

1. das gesetz über die entschädigung für strafverfolgungsmaßnahmen gilt sinngemäß 
für das bußgeldverfahren (§ 46 Abs. 1 oWig).

2. sind in einem bußgeldverfahren, das von der verwaltungsbehörde nicht abge-
schlossen worden ist (vgl. § 110 oWig), verfolgungsmaßnahmen nach § 2 streg 
vollzogen worden, so finden die Abschnitte A bis c Anwendung. daher hat z. b. die 
staatsan waltschaft die betroffene Person nach maßgabe des Abschnitts A ii nr. 1 
zu belehren, wenn sie das bußgeldverfahren, in dem verfolgungsmaßnahmen nach 
§ 2 streg durchgeführt worden sind, nach einlegung des einspruchs einstellt.

teil II

A. Prüfungsstelle im sinne von teil i Abschnitt b ist die generalstaatsanwältin oder der 
generalstaatsanwalt, generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main.

b. Über entschädigungsansprüche entscheidet die generalstaatsanwältin oder der 
generalstaatsanwalt,

1. wenn sie oder er den Anspruch ablehnt,

2. wenn sie oder er eine entschädigung von nicht mehr als 25.000 euro zuerkannt 
und nicht die generalbundesanwältin oder der generalbundesanwalt in der 
strafsache, die der entschädigung zugrunde liegt, ermittlungen geführt hat.

die entscheidung ergeht im namen und im Auftrag des hessischen ministeriums 
der Justiz; dies ist in den bescheiden zum Ausdruck zu bringen.

c. die generalstaatsanwältin oder der generalstaatsanwalt berichten dem hessi-
schen ministerium der Justiz zum 31. märz jeden Jahres (zweifach) über die im 
abgelaufenen Kalenderjahr angeordneten entschädigungszahlungen einschließlich 
der entschädigungszahlungen, die vom hessischen ministerium der Justiz ange-
ordnet wurden. in dem bericht werden entschädigungszahlungen für urteilsfolgen 
(§ 1 streg) und für andere strafverfolgungsmaßnahmen (§ 2 streg) unterschieden, 
sowie zusätzlich entschädigungszahlungen für die vorläufige entziehung der Fahr-
erlaubnis (§ 2 Abs. 2 nr. 5 streg), aus billigkeitsgründen (§§ 3 und 4 streg) und für 
immateriellen schaden (§ 7 Abs. 3 streg) erfasst. in jeder gruppe werden die zahl 
der entschädigungsfälle und die gesamtsumme der Auszahlung angegeben.

§ 2

dieser runderlass tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.
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B E K A N N t M A c H u N G E N

Neuinkraftsetzung der Generalaktenverfügung (Generalaktenplan). Bek. d. MdJ v. 
14.10.2014 (1450 - I/B2 - 2009/3643 - I/A) – JMBl. S. 756 –

– Gült.-Verz. Nr. 2103 –

der runderlass betreffend die bundeseinheitliche generalaktenverfügung (generalak-
tenplan) vom 17. november 2009 (Jmbl. 2010 s. 25), zuletzt geändert mit nicht veröf-
fentlichtem runderlass vom 6. Februar 2013, tritt mit Ablauf des 31. dezember 2014 
im zuge der erlassbereinigung außer Kraft. mit Wirkung zum 1. Januar 2015 wird dieser 
unverändert neu in Kraft gesetzt. 

Wegen des umfangs wird von einem vollständigen Abdruck abgesehen. die vollstän-
dige Fassung der generalaktenverfügung wird im mitarbeiterportal zur einsicht bereit-
gestellt.

R u N D V E R f ü G u N G E N  D E S  P R Ä S I S E N t E N 
D E S  O B E R L A N D E S G E R I c H t S  f R A N K f u R t  A M  M A I N

Verlust von Dienstsiegeln. RdVfg. d. Präs. d. OLG vom 7. November 2014 (5413 
E - II/2 - 2502/14) – JMBl. S. 756 –

	1.	 Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 7 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.01.2007 für ungültig erklärt.

	2.	 Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 8 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.01.2007 für ungültig erklärt.

	3.	 Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 19 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.01.2007 für ungültig erklärt.

	4.	 Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 21 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.07.2012 für ungültig erklärt.

	5.	 Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 29 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.01.2007 für ungültig erklärt.
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	6.	 Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 33 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.01.2007 für ungültig erklärt.

	7.	 Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 35 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.01.2007 für ungültig erklärt.

	8.	 Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 39 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.07.2012 für ungültig erklärt.

	9.	 Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 42 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.07.2012 für ungültig erklärt.

	10.	Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 43 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.07.2012 für ungültig erklärt.

	11.	Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 55 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.01.2008 für ungültig erklärt.

	12.	Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 65 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.01.2007 für ungültig erklärt.

	13.	Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 68 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 28.10.2014 für ungültig erklärt.

	14.	Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 72 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.09.2012 für ungültig erklärt.

	15.	Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 79 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 28.10.2014 für ungültig erklärt.

	16.	Das	Dienstsiegel	 (Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	 „Der	Präsident	des	Ober-
landesgerichts Frankfurt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 15 
ist in verlust geraten und wird mit Wirkung vom 01.01.2014 für ungültig erklärt.

	17.	Das	Dienstsiegel	 (Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	 „Der	Präsident	des	Ober-
landesgerichts Frankfurt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 25 
ist in verlust geraten und wird mit Wirkung vom 01.09.2013 für ungültig erklärt.
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	18.	Das	Dienstsiegel	 (Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	 „Der	Präsident	des	Ober-
landesgerichts Frankfurt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 28 
ist in verlust geraten und wird mit Wirkung vom 01.01.2012 für ungültig erklärt.

	19.	Das	Dienstsiegel	 (Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	 „Der	Präsident	des	Ober-
landesgerichts Frankfurt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 29 
ist in verlust geraten und wird mit Wirkung vom 01.01.2012 für ungültig erklärt.

	20.	Das	Dienstsiegel	 (Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	 „Der	Präsident	des	Ober-
landesgerichts Frankfurt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 45 
ist in verlust geraten und wird mit Wirkung vom 01.01.2012 für ungültig erklärt.

	21.	Das	Dienstsiegel	 (Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	 „Der	Präsident	des	Ober-
landesgerichts Frankfurt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 46 
ist in verlust geraten und wird mit Wirkung vom 01.01.2012 für ungültig erklärt.

Änderung der Verwaltungsvorschrift zum Hessischen Schiedsamtsgesetz (VVH-
SchAG). Rdvfg. des Präsidenten des Oberlandesgerichts vom 12. November 2014 
(318 E - I/3 - 2626/2014) – JMBl. S. 758 –

Aufgrund des § 51 des hessischen schiedsamtsgesetzes vom 23. märz 1994 (gvbl. 
i s. 148), zuletzt geändert durch gesetz vom 13. dezember 2012 (gvbl. s. 622), wird 
bestimmt:

Artikel 1

die verwaltungsvorschrift zum hessischen schiedsamtsgesetz vom 11. dezember 
2006 (Jmbl. 2007 s. 5) wird wie folgt geändert:

1. die nr. 2.4.1 und 2.4.2 werden wie folgt gefasst:

„2.4.1	 Der	 Schiedsperson	 sowie	 der	 stellvertretenden	 Schiedsperson	 sind	 nach	
vollendung einer ununterbrochenen 10-jährigen tätigkeit, nach vollendung 
einer ununterbrochenen 25-jährigen tätigkeit und aus Anlass ihres Ausschei-
dens aus dem Amt der dank und die Anerkennung der Justizverwaltung 
durch Überreichung einer urkunde zum Ausdruck zu bringen.

die dauer der tätigkeit ist vom tage der vereidigung (§ 6 hschAg) an zu 
rechnen. von der Überreichung einer urkunde anlässlich des Ausscheidens 
aus dem Amt kann abgesehen werden, wenn der schiedsperson oder der 
stellvertretenden schiedsperson innerhalb der letzten zwölf monate eine ur-
kunde zur vollendung der 10-jährigen oder 25-jährigen tätigkeit ausgehän-
digt worden ist. in diesem Falle kann es bei der Aushändigung eines dank-
schreibens verbleiben.
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2.4.2 die urkunde, für die der einfache vordruck mit dem Landeswappen zu ver-
wenden ist, ist von dem vorstand des zuständigen Amtsgerichts zu unter-
zeichnen und der schiedsperson oder der stellvertretenden schiedsperson 
auszuhändigen. da das schiedsamt auch mit der gemeinde verknüpft ist, 
wird in der regel auch die zuständige gemeinde den Wunsch haben, das 
Jubiläum und das Ausscheiden einer schiedsperson oder einer stellvertre-
tenden schiedsperson in besonderer Weise zu würdigen. die vorstände der 
Amtsgerichte sollen deshalb darauf achten, dass eine von der gemeinde vor-
gesehene und die von ihnen vorzunehmende ehrung nach möglichkeit gleich-
zeitig vorgenommen werden.“

2. nr. 2.4.4 wird wie folgt gefasst:

„2.4.4	 Eine	 Ehrung	 erfolgt	 nicht,	 wenn	 die	 Schiedsperson	 oder	 die	 stellvertreten-
de schiedsperson auf grund eines unehrenhaften tatbestandes ihres Amtes 
enthoben wird (§ 8 hschAg) oder auf grund eines solchen tatbestandes ihr 
Amt niederlegt.“

3. nr. 11.2 wird wie folgt gefasst:

„11.2	 Ist	 auch	 die	 stellvertretende	 Schiedsperson	 verhindert	 oder	 dauert	 die	 Ver-
hinderung der schiedsperson voraussichtlich länger als drei Wochen, hat die 
schiedsperson auch den vorstand des zuständigen Amtsgerichts – ggf. mit 
hinweis auf die notwendigkeit zu einer Anordnung nach § 11 Abs. 2 hschAg 
– und die gemeinde unverzüglich zu unterrichten.“

4. die Anlage 6 wird wie folgt gefasst:

„Anlage 6 (nr. 2.4.3 vvhschAg)

Muster für Glückwunschurkunden

a) nach 10-jähriger tätigkeit:

Aus Anlass ihrer/seiner 10-jährigen 
ehrenamtlichen tätigkeit spreche ich 

der (stellvertretenden) schiedsfrau/ dem (stellvertretenden) schiedsmann

Frau/ herrn _________________________________

für die geleisteten treuen dienste den dank und die Anerkennung 
der hessischen Justizverwaltung aus.

ich verbinde dies mit den besten Wünschen für ein weiteres 
erfolgreiches Wirken und für das persönliche Wohlergehen.

ort, datum ________________

Die/ Der Präsidentin/Präsident/Direktorin/Direktor 
des Amtsgerichts

(dienstsiegel)
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b) nach 25-jähriger tätigkeit:

Aus Anlass ihrer/seiner 25-jährigen 
ehrenamtlichen tätigkeit spreche ich 

der (stellvertretenden) schiedsfrau/ dem (stellvertretenden) schiedsmann

Frau/ herrn _________________________________

für die geleisteten treuen dienste den dank und die Anerkennung 
der hessischen Justizverwaltung aus.

ich verbinde dies mit den besten Wünschen für ein weiteres 
erfolgreiches Wirken und für das persönliche Wohlergehen.

ort, datum ________________

Die/ Der Präsidentin/Präsident/Direktorin/Direktor 
des Amtsgerichts

c) Anlässlich des Ausscheidens:

Aus Anlass ihres/seines Ausscheidens 
aus dem schiedsamt spreche ich

Frau/ herrn _________________________________

für die geleisteten treuen dienste den dank und die Anerkennung 
der hessischen Justizverwaltung aus.

ich verbinde dies mit den besten Wünschen für die zukunft.

ort, datum ________________

Die/ Der Präsidentin/Präsident/Direktorin/Direktor 
des Amtsgerichts

Artikel 2

diese rundverfügung tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft.

Frankfurt am main, den 12. november 2014 der Präsident des oberlandesgerichts

 in vertretung 
 schichor
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M I t t E I L u N G E N  D E S  P R Ä S I S E N t E N 
D E S  O B E R L A N D E S G E R I c H t S  f R A N K f u R t  A M  M A I N

Ergebnisse der Rechtspflegerprüfung in Hessen im Jahr 2014

An der Laufbahnprüfung für den rechtspflegerdienst im Jahr 2014 haben insgesamt  
63 Kandidatinnen und Kandidaten teilgenommen, davon aus

 Hessen thüringen

 25 rechtspflegeranwärterinnen 11 rechtspflegeranwärterinnen

 19 rechtspflegeranwärter 1 rechtspflegeranwärter

 2 Aufstiegsbeamtinnen

 5 Aufstiegsbeamte

 Gesamt: 51 Gesamt: 12

54 Kandidatinnen und Kandidaten haben die Prüfung bestanden. 9 Kandidat/innen 
haben die Prüfung nicht bestanden.

die ergebnisse stellen sich im Überblick wie folgt dar:

 Gesamt Hessen thüringen

Note Anzahl % Anzahl % Anzahl %

sehr gut 0 0,00 0 0,00 0 0,00

gut 7 11,11 6 11,76 1 8,33

befriedigend 33 52,38 28 54,90 5 41,67

Ausreichend 14 22,22 10 19,61 4 33,33

nicht bestanden 9 14,29 7 13,73 2 16,67

Summe 63 100,00 51 100,00 12 100,00
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V E R Ö f f E N t L I c H u N G  D E R  R E c H t S A N W A Lt S -  u N D 
N O tA R K A M M E R N  S O W I E  D E S  V E R S O R G u N G S W E R K S 
D E R  R E c H t S A N W Ä Lt E  I M  L A N D E  H E S S E N 

B E R I c H t I u N G E N

berichtung des beschlusses der vertreterversammlung des versorgungswerks der 
rechtsanwälte im Lande hessen vom 23. Juli 2014; hier: satzungsänderungen, JMBl. 
11/2014, S. 550. hier muss es richtig lauten:

8. Inkrafttreten:

diese satzungsänderungen treten am 1. Januar 2015 in Kraft.

der beschluss wurde vom hessischen ministerium der Justiz mit bescheid vom 
29.08.2014 genehmigt.

P E R S O N A L N A c H R I c H t E N

die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren ver-
öffentlichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Hessisches Ministerium der Justiz

ernannt wurden:
zur ministerialdirigentin : Präsidentin des Landgerichts ruth schröder – unter beru-

fung in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit –;

zur Leitenden
ministerialrätin : ministerialrätin delia dunkel;

zur regierungs-
oberrätin : regierungsrätinnen ute Adelsberger und cornelia schon-

hart;

zur Amtfrau : oberinspektorinnen Anja hollop, sabrina möhwald und 
Jasmin Pirner.

Generalstaatsanwaltschaft frankfurt am Main 

ernannt wurden:
zur Justizsekretärin : Aydin Aylin, Alisa brand, stephanie hitzemann und tatjana 

moltschanow – unter gleichzeitiger berufung in das beam-
tenverhältnis auf Probe –.
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Landgerichte

ernannt wurden:
zum Präsidenten
des Landgerichts : vizepräsident des Landgerichts Albrecht simon in Kassel;

zur vorsitzenden richterin
am Landgericht : richterin am Landgericht tanja raab-rhein in Frankfurt am 

main;

zum vorsitzenden richter
am Landgericht : richter am Landgericht Lars iffländer in Frankfurt am main;

zum Amtsinspektor
mit Amtszulage : Amtsinspektoren Werner dauber in Frankfurt am main und 

herbert Keul in Limburg a.d. Lahn;

zur Amtsinspektorin : Justizhauptsekretärin maria gros in Limburg a.d. Lahn;

zum Amtsinspektor : Justizhauptsekretär gerd thiemann in gießen;

zur Justiz-
hauptsekretärin : Justizobersekretärinnen nadine mathes in Frankfurt am 

main und simone zimmermann in Limburg a.d. Lahn;

zur Justizsekretärin : desiree-gloria in darmstadt, virginia borgner und elena 
Freund in Frankfurt am main – unter gleichzeitiger berufung 
in das beamtenverhältnis auf Probe –;

zum Justizsekretär : Kai-André gössel und Florian müller in Frankfurt am main – 
unter gleichzeitiger berufung in das beamtenverhältnis auf 
Probe –.

versetzt wurden:
herr vizepräsident des Landgerichts dr. Patrick Liesching v. d. Amtsgericht Fulda a. 
d. Landgericht gießen, beauftragte gerichtsvollzieherin nadine brandenburger v. d. 
Landgericht darmstadt a. d. Amtsgericht Frankfurt am main.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
vorsitzender richter am Landgericht thomas Kehren in Frankfurt am main.

Staatsanwaltschaften

ernannt wurden:
zur staatsanwältin : richterin auf Probe maren herwig in Kassel – unter beru-

fung in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit –;

zur oberamtsanwältin : Amtsanwältin simone erika Walter in Kassel;

zur Justizsekretärin : ina-vanessa Kropp in Frankfurt am main und Jasmin gerber 
in gießen – unter gleichzeitiger berufung in das beamten-
verhältnis auf Probe –.
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Justizsekretärin Lisa christ in Limburg a. d. Lahn wurde in das beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit berufen.

versetzt wurde:
Justizsekretärin corinna Jacob v. d. staatsanwaltschaft darmstadt a. d. verwaltungs-
gericht darmstadt.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
oberamtsanwalt roland zimmer in hanau und Amtsinspektor Karlheinz müller in 
Frankfurt am main.

Amtsgerichte

ernannt wurden:
zur ober-
gerichtsvollzieherin : gerichtsvollzieherinnen sabine becker in Frankfurt am 

main und sybille müller in Wiesbaden;

zum ober-
gerichtsvollzieher : gerichtsvollzieher markus Lückhof in dillenburg und timo 

Pipp in Frankfurt am main;

zur gerichtsvollzieherin : Justizobersekretärin emma schwab-euler in gießen;

zum gerichtsvollzieher : Justizobersekretär stefan Wilhelm in marburg;

zur Justiz-
hauptsekretärin : Justizobersekretärin iris Werner in hanau;

zur Justizsekretärin : Jennifer Fuchs in darmstadt, sarah Auth, Anita boczinski, 
selda denizer, Lisa-marlene gläsel, Julia hoffelner, char-
line hönsch, Kristine Köhler, stephanie Kühnemund, ve-
ronica Lombardi, christin meyer, Liane Pankraz, melanie 
Pfeiffer, Jessica schlender, Jennifer schmidt, Yasemin ste-
phan, carolin Wagener, Andrea Wichmann und Kim-Karina 
Wormsbächer in Frankfurt am main sowie nicole hieke in 
rüsselsheim – alle unter gleichzeitiger berufung in das be-
amtenverhältnis auf Probe –;

zum Justizsekretär : mattis thore Andersen in Frankfurt am main und Fabian Fi-
scher in Frankfurt am main, Pierre reichmann in offenbach 
am main sowie Angelo galasso in Wiesbaden – alle unter 
gleichzeitiger berufung in das beamtenverhältnis auf Probe –.

Justizsekretärinnen vanessa Langnickel in darmstadt, Juliane Fecher, margarete 
Keck und Jana opper in Frankfurt am main sowie Franziska schaft in offenbach am 
main wurden in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Justizsekretär simon Peter in Frankfurt am main wurde in das beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit berufen.
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versetzt wurden:
Amtsinspektor thomas Laux v. d. Amtsgericht gießen a. d. oberlandesgericht Frank-
furt am main; gerichtsvollzieherinnen stephanie becker v. d. Amtsgericht darmstadt 
a. d. Amtsgericht Kassel und meike gerhold-schäfer v. d. Amtsgericht marburg a. d. 
Amtsgericht Kassel; gerichtsvollzieher sven schwarz v. d. Amtsgericht marburg a. d. 
Amtsgericht Wetzlar, beauftragte gerichtsvollzieherinnen Katja endrejat v. d. Amtsge-
richt Wiesbaden a. d. Amtsgericht rüsselsheim, heike Fröba v. d. Amtsgericht groß-
gerau a. d. Amtsgericht Wiesbaden und nadine vey v. d. Amtsgericht in Frankfurt 
am main a. d. Amtsgericht marburg; beauftragte gerichtsvollzieher marcus Krug in 
hanau a. d. Amtsgericht Frankfurt am main, torsten olbrich v. d. Amtsgericht gießen 
a. d. Amtsgericht Wetzlar und carsten Wassermann v. d. Amtsgericht Fulda a. d. 
Amtsgericht marburg sowie Justizsekretärin nancy zeiger v. d. Amtsgericht König-
stein im taunus a. d. Amtsgericht rüsselsheim,

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
obergerichtsvollzieher hans georg Krug in Frankfurt am main und Friedrich heinrich 
hirsch in michelstadt; Amtsinspektorin renate Wittich in Fritzlar; Amtsinspektor ul-
rich Luckhardt in gießen sowie die obersekretäre hans-Joachim Kilian in Limburg 
a.d. Lahn und holger bernstein in Kassel.

Amtsanwaltschaft

ernannt wurden:
zur Justizsekretärin : Karolin bergholz und mona-Lena schupp – unter gleichzei-

tiger berufung in das beamtenverhältnis auf Probe –.

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

herr oberamtsrat roland schiller wurde durch Überleitung in den höheren allgemeinen 
verwaltungsdienst zum regierungsrat ernannt.

It-Stelle der hessischen Justiz in Bad Vilbel

Amtmann marco schneider und inspektor sebastian rehbein wurden in das beamten-
verhältnis auf Lebenszeit berufen. 

Notarinnen und Notare

zum notar wurde bestellt:
rechtsanwalt Jan henrik bielich mit dem Amtssitz in eppstein.
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Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
notar Klaus-Jürgen hothmer, Wiesbaden, mit Ablauf des 16.10.2014, 
notar Peter-ulrich gilb, darmstadt, mit Ablauf des 31.12.2014, 
notar Wolfgang Latin, neu-isenburg, mit Ablauf des 31.12.2014, 
notar Jürgen Jens Petersen, Fuldatal, mit Ablauf des 31.12.2014,

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar Alexander Wolfram, offenbach am main, mit Ablauf des 31.12.2014, 
notarin gabriele ramser, Frankfurt am main, mit Ablauf des 31.10.2014.

S t E L L E N A u S S c H R E I B u N G E N

B E R I c H t I G u N G E N

Die im JMBl. vom 1. November 2014, S. 556, unter Ziffer 3. und 4. erfolgten Aus-
schreibungen lauten jeweils richtig:

3. eine Leitende oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer generalstaats-
anwaltschaft oder einen Leitenden oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer 
generalstaatsanwaltschaft
bei der generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. 
Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

4. eine Leitende oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer generalstaats-
anwaltschaft oder einen Leitenden oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer 
generalstaatsanwaltschaft
bei der generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. 
Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.
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S t E L L E N A u S S c H R E I B u N G E N

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

 1. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter
am oberlandesgericht Frankfurt am main ( r 3 ).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

 2. eine richterin oder einen richter
am oberlandesgericht Frankfurt am main (r 2) die oder der mit teilzeit zur hälfte 
des regelmäßigen dienstes tätig ist.

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil  aus-
zurichten.

 3. die vizepräsidentin oder den vizepräsidenten
des Landgerichts Frankfurt am main (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

 4. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter
am Landgericht Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

Staatsanwaltschaften

 5. die Leitende oberstaatsanwältin oder den Leitenden oberstaatsanwalt
als Leiterin oder Leiter der staatsanwaltschaft darmstadt ( r 4 ).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 veröffentlichten Anforderungsprofil (s. 196 ff., Anlage 1 ziffer 2.4.) aus-
zurichten.
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 6. eine oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer staatsanwaltschaft oder 
ein oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer staatsanwaltschaft
bei der staatsanwaltschaft Wiesbaden ( r 2 ).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.7) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

Verwaltungsgerichtsbarkeit

 7. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter
am verwaltungsgericht gießen (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

Sozialgerichtsbarkeit

 8. eine richterin oder einen richter
am hessischen Landessozialgericht in darmstadt (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

 9. eine oberinspektorin oder einen oberinspektors (besoldungsgruppe A 10 hbesg)
bei dem sozialgericht Wiesbaden als Kostenbeamtin oder Kostenbeamter mit ver-
waltungsaufgaben. die stelle ist ab sofort zu besetzen.

Aufgabengebiet:
Alle in der sozialgerichtsbarkeit anfallenden Aufgaben der Kostensachbearbeitung, 
der rechtsantragstelle sowie verwaltungs- und Personalführungsaufgaben im 
rahmen der stellvertretung der geschäftsleitung des gerichts. 

die bewerberin oder der bewerber sollte folgendes Anforderungsprofil erfüllen:

I. Allgemeine Voraussetzungen
•	 Laufbahnprüfung	 für	 den	 gehobenen	 Dienst	 der	 allgemeinen	 Laufbahnver-

waltung oder für den rechtspflegerdienst sowie vergleichbare Ausbildungen
•	 Pflichtbewusstsein
•	 Flexibilität
•	 Belastbarkeit
•	 gutes	mündliches	und	schriftliches	Ausdrucksvermögen
•	 Leistungsbereitschaft
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•	 Engagement	und	Verantwortungsbewusstsein
•	 Fähigkeit	zu	selbständiger,	ergebnisorientierter	Arbeit

II. Besondere Voraussetzungen

a) fachkompetenz
•	 gute	 Fachkenntnisse,	 insbesondere	 des	 Kosten-	 und	 Entschädigungs-

rechts und der grundzüge des sozialrechts
•	 gute	Kenntnisse	beim	Einsatz	von	Informationstechnik
•	 klares	Urteilsvermögen

b) Soziale Kompetenz
•	 Kontaktfähigkeit
•	 Verhandlungsgeschick
•	 Fähigkeit	zur	Konfliktlösung
•	 Fähigkeit	zur	kooperativen	Zusammenarbeit	mit	der	Gerichtsleitung

c) führungskompetenz
•	 Befähigung	zur	Personalführung	und	Motivation
•	 Entscheidungskompetenz,	Durchsetzungsvermögen

finanzgerichtsbarkeit

 10. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter
am hessischen Finanzgericht in Kassel (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des Frauen-
anteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestell-
te werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem Dienstweg zu richten:

zu nr. 1 bis nr. 8 und nr. 10 binnen drei Wochen an das hessische ministerium der 
Justiz;

zu nr. 9. binnen drei Wochen an den Präsidenten des hessischen Landessozialgerichts.
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Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1 bis Nr. 8 und Nr. 10  auf 
eventuelle Versetzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten 
wie eine an Verwaltungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen 
mehreren Versetzungsbewerberinnen und -bewerbern.
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